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Vorwort

Am 6. Juni 1961 wurde im Bundesgebiet eine Volks- und Berufszählung durdigeführt, nadidem seit 
der letzten Zählung am 13. September 1950 fast elf Jahre vergangen waren. Es war Aufgabe dieser 
Zählung, Aufschlüsse über die Bevölkerungs- und Erwerbsstruktur sowohl in tiefer regionaler als 
audi sachlidier Gliederung zu gewinnen. Dementsprechend wurden besonders die regionalen sowie 
die feingegliederten demographischen und erwerbsstatistischen Merkmale wie auch die wichtigsten 
Daten über Haushalte in einer Totalauswertung erarbeitet. Ergebnisse einer ausführlichen Haus
halts- und Familienstatistik wurden in einer zehnprozentigen Repräsentativauswertung ermittelt.

In Band 105 der Schriftenreihe „Statistik von Baden-Württemberg“ werden die Ergebnisse der 
Totalauswertung der „Volks- und Berufszählung 1961“ für das Land Baden-Württemberg veröffent
licht. Die Darstellung der Ergebnisse entspricht dem von den Statistischen Landesämtern vereinbar
ten Mindestveröffentlichungsprogramm der Länder. Dieses wurde für Baden-Württemberg insoweit 
erweitert, als alle für Länder vorgesehenen Tabellen auch für Regierungsbezirke aufgestellt wurden.

Der Umfang des Tabellenwerks, das vornehmlich der Dokumentation und weniger der aktuellen 
Berichterstattung dient, erfordert eine Unterteilung des Bandes 105 in elf Hefte, deren Inhalt auf der 
zweiten Umschlagseite erläutert ist. Hinweise auf weitere Veröffentlichungen von Ergebnissen der 
Volks- und Berufszählung 1961 sowie auf die entsprechenden Veröffentlichungen des Statistischen 
Bundesamtes finden sich auf den letzten Umschlagseiten.

Im vorliegenden Heft 1 werden zunädist Organisation, Erhebungsmethode sowie die 
Bearbeitung der Zählpapiere dargestellt. Ein besonderer Absdinitt ist den Summen- 
karten gewidmet, denen als Datensammlung des Zählungswerks besondere Bedeutung zukommt. 
Es folgen die Definitionen und methodischen Hinweise. Eine textliche Darstellung 
der wichtigsten Ergebnisse der Volks- und Berufszählung ist als Sammlung der bereits in 
den „Statistischen Monatsheften Baden-Württemberg“ erschienenen Einzelaufsätze in einem eigenen 
Abschnitt zusammengefaßt. Am Schluß des Heftes findet sich ein Abdruck der wichtigsten Zäh- 
1 u n g s d r u c k s a c h e n .

Die „Volks- und Berufszählung 1961“ wurde in der seinerzeit von Vizepräsident Dr. Haas geleiteten 
Abteilung „Bevölkerung- und Kulturstatistik“ von Oberregierungsrat Kaeser, der auch die Zusam
menstellung dieses Heftes besorgte, in Zusammenarbeit mit Diplomvolkswirt-Dr. Gawatz durch
geführt.

Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg

Stuttgart, Dezember 1966

Dr. Werber
Präsident
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ABSCHNITT I

Organisation, Erhebungsmethode und Bearbeitung der Zählpapiere

der

Volks- und Berufszählung 1961



Allgemeines

Zur Durchführung einer Volks- und Berufszählung muß das 
Statistische Landesamt an sämtliche Einwohner des Landes 
herantreten, um ihre Zahl sowie die zur Ermittlung eines 
Strukturbildes erforderlichen Einzelangaben ermitteln zu 
können. Es bedarf hierzu eines umfangreichen organisatori
schen Aufwandes, der es erst ermöglicht, die Erhebung in 
allen Gemeinden methodisch in der gleichen Weise durchzu
führen. Es ist deswegen verständlich, wenn mit der Volks
und Berufszählung 1961 wieder — wie schon im Jahre 1950 — 
eine Arbeitsstättenzählung und auch Feststellungen über 
bewohnte Gebäude verbunden waren. So konnten mit ein 
und demselben Zählerstab die Zählpapiere für drei Zählun
gen an die Bevölkerung verteilt, eingesammelt und dem 
Statistischen Landesamt zur Auswertung zugeleitet werden. 
Es waren dies

Gebäudelisten,
Haushalts- und Anstaltslisten sowie 
Arbeitsstättenbogen.

Bis zur Vollzähligkeitskontrolle der Zählpapiere im Statisti
schen Landesamt bestand eine gemeinsame Organisation für 
alle Zählungsteile, die vom Referat Volks- und Berufszäh
lung der Abteilung A geleitet wurde. Mit der Trennung der 
Zählpapiere trennten sich auch die Zuständigkeiten für die 
Ermittlung der Ergebnisse. Es waren zuständig

Abteilung A, Referat Volks- und Berufszählung, 
für die Bearbeitung und Auswertung der Haushalts
und Anstaltslisten,

Abteilung C, Referat Arbeitsstättenzählung, 
für die Bearbeitung und Auswertung der Arbeits
stättenbogen und

Abteilung D, Referat Gebäude- und Wohnungszählung, 
für die Bearbeitung und Auswertung der Gebäude
listen.

In Band 105, Heft 1—11 der Reihe „Statistik von Baden- 
Württemberg“, wird über die Gesamtorganisation der Volks-, 
Berufs- und Arbeitsstättenzählung, über die Bearbeitung 
der Haushalts- und Anstaltslisten, über die Aufbereitungs
methode sowie über die Ergebnisse der Totalauswertung der 
Volks- und Berufszählung berichtet. Über die ebenfalls aus 
den Haushalts- und Anstaltslisten gewonnenen Ergebnisse 
der 10%-Repräsentativauswertung zur Haushalts- und Fami
lienstatistik werden sich in Band 111 der „Statistik von 
Baden-Württemberg“ Veröffentlichungen finden.

Die Auswertung der Gebäudelisten fand als „Ergebnisse der 
Gebäudezählung 1961“ ihren Niederschlag in Band 88 der 
„Statistik von Baden-Württemberg“.

Die Auswertung der Arbeitsstättenbogen wird in den Bän
den 100 und 101 der „Statistik von Baden-Württemberg“ 
unter „Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 1961“ beschrie
ben.

Rechtsgrundlage

insbesondere die Bereitstellung von Zählern durch Landes
und Gemeindebehörden geregelt war.

Auf Grund von § 6 des „Gesetzes über die Statistik für Bun
deszwecke (StatGes)“ vom 3. September 1953 werden Bundes
statistiken durch Gesetz angeordnet. Demzufolge wurde für 
die Durchführung der Volks-, Berufs- und Arbeitsstätten
zählung 1961, mit der auch Feststellungen über bewohnte 
Gebäude verbunden waren, das „Gesetz über eine Zählung 
der Bevölkerung und der nichtlandwirtschaftlichen Arbeits
stätten und Unternehmen im Jahr 1961 sowie über einen 
Verkehrszensus im Jahr 1962 (Volkszählungsgesetz 1961)“ 
vom 13. April 1961, BGBl. I, S. 437, erlassen.

Das vom Bund erlassene Gesetz sowie die vom Land ge
gebene Verordnung und Anordnung hatten für die viel
fältigen Vorbereitungsarbeiten einer Großzählung zu spät 
Rechtskraft erlangt. Ohne auf die Gründe, die für diese Ver
zögerung bestimmend waren, einzugehen, muß künftig da
mit gerechnet werden können, daß Gesetze für Großzählun
gen sowie die dazugehörigen Durchführungsverordnungen 
wenigstens sechs Monate vor dem Zählungsstichtag verkün
det sind. Nur dann ist es möglich, die umfangreidien Vor
bereitungsarbeiten mit der Gründlichkeit durchzuführen, 
die erforderlich ist, um ein Zählungswerk solchen Ausmaßes 
minutiös abwidceln zu können. Mußten dodi die Probe
erhebungen, die Gebäudevorerhebung sowie Druck und 
Verteilung der Zählpapiere bereits abgeschlossen sein, bevor 
die Rechtsgrundlagen endlich verkündet werden konnten. 
Auch für die Zählerwerbung — insbesondere in den größe
ren Städten — kam die Anordnung der Landesregierung zu 
spät; denn erst sie gab den Städten offiziell die Möglichkeit, 
sich wegen der Zählerbeschaftung an Behörden des Bundes 
und Landes zu wenden.

Gemäß § 7, Abs. 1 des Volkszählungsgesetzes war hierzu 
eine „Verordnung der Landesregierung zur Durchführung 
des Volkszählungsgesetzes 1961“ vom 19. April 1961, Staats
anzeiger für Baden-Württemberg vom 22. April 1961, er
gangen, welche bestimmte, daß die Gemeinden Erhebungs
stellen für diese Zählung sind.

Außerdem wurde in Baden-Württemberg eine „Anordnung 
der Landesregierung zur Durchführung des Volkszählungs
gesetzes 1961“ vom 19. April 1961, Staatsanzeiger für Baden- 
Württemberg vom 22. April 1961, herausgegeben, in welcher

Probeerhebungen

Zur Durchführung einer Volks- und Berufszählung mit 
einem in die Millionen gehenden Kostenaufwand ist es er
forderlich, die Zählpapiere und den Arbeitsablauf der 
Erhebung so rationell wie möglich zu gestalten. Dies konnte 
nur dadurch erreicht werden, daß man sich so früh wie mög
lich ein Bild davon verschaffte, wie einerseits die Bevölke
rung die geplanten Fragebogen ausfüllen und wie anderer
seits Gemeinden und Zähler auf die vorgesehenen Arbeits
anweisungen reagieren würden.

Form der Haushaltsliste zu ermitteln. Standen dodi seiner
zeit vier Entwürfe zur Diskussion, die sich im wesentlichen 
wie folgt unterschieden:

1. Fragenanordnung in der Vorspalte mit Antwortvorgabe,
2. Fragenanordnung in der Vorspalte ohne Antwortvor

gabe,
3. Fragenanordnung im Kopf ohne Antwortvorgabe (die 

sog. „klassische“ Form, wie sie bei früheren Volks
und Berufszählungen verwendet wurde),

4. Fragebogen in Heftform.

Es stellte sich heraus, daß jede der getesteten Fragebogen
formen ihre Vor- und Nachteile hatte, daß jedoch die Form 1 
infolge der an vielen Stellen eingefügten Antwortvorgaben,

Um hierüber Erfahrungen zu sammeln, wurden zwei Probe
erhebungen durchgeführt. An der ersten, die im Jahr 1959 
stattfand, hat das Statistische Landesamt Baden-Württem
berg nicht teilgenommen. Sie diente dazu, die endgültige
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Erhebungsorganisation der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961 

sowie Verteilung und Rücklauf der Zählpapiere
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Zeitplan für die Vorbereitung der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961
Stichtag am 6. Juni 1961
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Zugleich mit diesem letzten Test der Haushaltsliste waren 
auch die Gebäudeliste und der Arbeitsstättenbogen gemein
sam mit allen Leitpapieren und Anweisungen an die Ge
meindebehörden und an die Zähler im Rahmen einer in aus
gewählten Zählbezirken zählungsgerecht durchgeführten 
Probebefragung auf einwandfreies Funktionieren überprüft 
worden. Es wurden darüber hinaus Erfahrungen hinsichtlich 
der Arbeitsbelastung der Zähler und über die günstigste 
Form der Zählereinweisung gesammelt. Außer der Gebäude
liste wurde nun auch eine Zählbezirksliste als Leitpapier 
entwickelt, die zum Nachweis der erfaßten Gebäude, Arbeits
stätten, Haushalte und Anstalten diente und auf welcher in 
Baden-Württemberg auch die erfaßten Personen einzutra
gen waren.

die lediglich durch Ankreuzen zu beantworten waren, vieler
lei Vorteile — hauptsächlich für die Kontrolle und Signie
rung — aufwies. Aufgrund dieser Probebefragung wurde 
daher beschlossen. Form 1 des Erhebungsbogens als end
gültige Form zu verwenden.
Dieser Entwurf der Haushaltsliste wurde im Rahmen einer 
zweiten Probezählung im Frühjahr 1960 nochmals überprüft. 
Der Test führte zu verschiedenen Vorschlägen zur Verbesse
rung der Fragestellung. Außerdem konnten Regierung und 
Verwaltung auf Grund dieser Probebefragung veranlaßt 
werden, auf verschiedene Auskünfte, wie z. B. nach der 
Altersversorgung und nach der Krankenversicherung, zu 
verzichten, da die hier zu erwartenden Antworten mit einer 
unverhältnismäßig großen Fehlerquote behaftet waren.

Durchführung der Erhebung

Gemeindezählungsleiter (Stadtkreise, Große Kreisstädte, 
kreisangehörige Gemeinden):

Organisation

In Baden-Württemberg war das Statistische Landesamt für 
die Durchführung der Volks-, Berufs- und Arbeitsstätten
zählung 1961, mit der auch Feststellungen über bewohnte 
Gebäude verbunden waren, zuständig. Die Gemeinden waren 
gemäß der Verordnung der Landesregierung als Erhebungs
stellen tätig. Entsprechend der Verwaltungsgliederung des 
Landes wurden auch die Landratsämter in das Zählgeschäft 
insoweit eingeschaltet, als ihnen die Dienstaufsicht über die 
Tätigkeit der Gemeindezählungsleiter in den kreisangehöri
gen Gemeinden und die Verteilung der Erhebungspapiere 
an alle Gemeinden des Landkreises sowie deren Rückleitung 
an das Statistische Landesamt übertragen waren.

Um den Aufbau der Zählungsorganisation einzuleiten, waren 
seitens der Landratsämter bis zum 30. November 1960 je ein 
Kreiszählungsleiter und ein Vertreter zu benennen. Es 
wurde Wert darauf gelegt, daß sich diese Bediensteten be
sonders für die Bewältigung organisatorischer Aufgaben 
eigneten und daß sie einen guten Kontakt mit den Bürger
meistern der Landkreise besaßen.

Die Zählungsleiter der Stadtkreise und Großen Kreisstädte 
sowie deren Stellvertreter, die bis zum 2. Januar 1961 dem 
Statistischen Landesamt zu benennen waren, waren in Städ
ten mit Statistischen Ämtern die Leiter dieser Ämter und 
deren Vertreter, in den anderen Städten Bedienstete, die 
sich der Bewältigung organisatorischer Äufgaben großen 
Umfanges gewachsen zeigten und sich nach Möglichkeit bei 
der Durchführung ähnlicher Äufgaben schon einmal bewährt 
hatten.

Die Zählungsleiter der kreisangehörigen Gemeinden und 
deren Stellvertreter waren den Landratsämtern bis zum 
30. Dezember 1960 zu benennen. In kleineren Gemeinden 
waren dies meist die Bürgermeister, Ratsschreiber oder 
Schulleiter — in selteneren Fällen auch rüstige Rentner —, 
die mit dieser Äufgabe betraut wurden. In größeren Gemein
den wurden organisatorisch befähigte Bedienstete aus dem 
Bereich der Gemeindeverwaltung als Zählungsleiter be
nannt.

Die Äufgaben der Zählungsleiter waren wie folgt Umrissen: 
Kreiszählungsleiter:

Vor dem Zählungsstichtag:
1. Verteilung der Erhebungspapiere an die Gemeinden 

aut Grund der vom Statistischen Landesamt er
stellten Verteilerlisten,

2. Überwachung der Vorbereitungsarbeiten in den Ge
meinden,

3. Leitung der Bürgermeisterschulung,
4. Überwachung und Durchführung der Zählerschulung 

in den Gemeinden.

Nach dem Zählungsstichtag:
1. Überwachung der in den Gemeinden vorzunehmen

den Überprüfung der Zählpapiere,
2. Rücksendung der Zählpapiere an das Statistische 

Landesamt.

Vor dem Zählungsstichtag:
1. Einteilung des Gemeindegebietes in Zählbezirke,
2. Durchführung von Gebäudevorerhebungen, sofern 

solche geplant waren,
3. Zählerwerbung,
4. Vorbereitung der Zählpapiere,
5. Zählerschulung,
6. Ortsübliche Bekanntmachung der Zählung,
7. Überwachung der Zählertätigkeit.

Nach dem Zählungsstichtag:
1. Überprüfung der abgelieferten Zählpapiere auf 

Richtigkeit und Vollständigkeit,
2. Rücksendung der Zählpapiere.

/
Das letzte Glied in der Organisation der Volkszählung, dem 
die wichtige Äufgabe der vollständigen und sachlich rich
tigen Erfassung der geforderten Einzelangaben übertragen 
war, war der Zähler. In verschiedenen Gemeinden waren 
zur Entlastung der Gemeindezählungsleiter noch Oberzähler 
tätig, die die Arbeiten für Stadtteile bzw.-bezirke oder auch 
nur für 5—10 Zählbezirke koordinierten.

Ablauf der Erhebung
Terminplan

Eine Übersicht über den Ablauf der Volks-, Berufs- und 
Arbeitsstättenzählung, kann am ehesten an Hand der Ter
minplanung gegeben werden, die bereits im September I960 
abgeschlossen werden mußte, um eine einwandfreie Durch
führung der Erhebung sicherstellen zu können. Nur eine 
ausgefeilte Zeiteinteilung, die einzig auf den Stichtag der 
Erhebung abgestellt war, gestattete es, die vielen Arbeits
gänge und Tätigkeiten so aufeinander abzustimmen, daß 
das Zählgeschäft reibungslos abgewickelt werden konnte. 
Wesentliche Kriterien für die im Terminplan dargestellte 
Zeiteinteilung waren außer dem Haupttermin, die Termine 
für den Beginn von Gebäudevorerhebungen, die rechtzeitige 
Auslieferung der Zählpapiere an die Gemeinden sowie der 
Zeitpunkt der Ablieferung der Zählpapiere an das Statisti
sche Landesamt.

Bei der Vorbereitung und Durchführung des Zählungs
werkes 1961 ließen sich folgende Phasen unterscheiden, die 
im Terminplan unterzubringen waren:

Tätigkeiten vor dem Zählungsstichtag:
Allgemeine Unterrichtung der Stadt- und Landkreise 

sowie Gemeinden,
Druck der Gebäudelisten,
Gebäude Vorerhebung,
Druck der übrigen Erhebungspapiere,
Auslieferung der Erhebungspapiere,
Unterweisung der Stadt-, Landkreise und Großen 

Kreisstädte,
Unterweisung von Schulungsgruppen,
Unterweisung der Gemeinden,
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Ausgelieferte und ausgefüllte Zähiungsdrucksadien bei der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961

An die Erhebungs
stellen ausgelieferte 

Zählpapiere

Ausgefüllte bzw. 
benötigte ZählpapiereNr. der 

Druck
sache

Bezeichnung der Drucksache
m der 

ausgelie
ferten

GewichtGewicht StückStück kgkg

Drucksadien zur Verteilung an die Auskunftspflichtigen

1 Gebäudeliste 2 000 000 16 800 1 127 808 56,4 9 474
1 a 6 000 1 127 808 56,4Merkblatt zur Gebäudeliste 2 000 000
2 40 888 76,4Haushaltsliste 3 436 000 2 624 140 31 227
2b 10 720 76,42 624 140Merkblatt zur Haushaltsliste 3 436 000
3 595 6 520 13,050 000Anstaltsliste 78

3a 2 228495 000 232 623 47,0Einzelbogen zur Anstaltsliste

Merkblatt zum Einzelbogen zur Anstaltsliste
Arbeitsstättenbogen

Anstaltsliste (Bundeswehr)

Einzelbogen zur Anstaltsliste (Bundeswehr) 
Rechtsgrundlage

1 047
3b 2 079 232 623 47,0495 000

6 720 380 2344 800 000 47,5 3 194

} nicht
bekannt

4 149 000 6 22412 2 624 140 63,2

Drucksachen für den Zähler

Zählermappe 
Zählbezirksliste (Entwurf)

Zählbezirksliste (Reinschrift)

Leitfaden für den Zähler mit Schlagwortverzeichnis 
Leitfaden für den Anstaltszähler 
Gebäudeliste mit Rot-Eindruck (Prüfmuster)

Haushaltsliste mit Rot-Eindrudc (Prüfmuster) 
Arbeitsstättenbogen mit Rot-Eindruck (Prüfmuster) 
Numerierungsmuster 
Zählerausweis

Übersetzungsmuster für die Haushaltsliste spanisch/italienisch 
Übersetzungsmuster für die Haushaltsliste griechisch/polnisch

148 000 6 660 90 000 4 05060,8

5 166 000 1 394 90 000 54,2

5 a 166 000 1 394 90 000 75654,2

6 u. 7 148 000 6 438 90 000 60,8
6a 19 000 171 6 520 34,3
Ib 150 000 1 260 90 000 60,0
2a 150 000 1 785 90 000 60,0

4a 149 000 1 252 90 000 60,4

150 000 900 90 000 60,0

147 000 559 90 000 61,2

80 000 672
ca. 106 000 66,3

80 000 672

Drucksacdien für die Gemeindebehörde

Anleitung für die Gemeindebehörde 
Anleitung für die Unterrichtung der Zähler 
Ein Gang durch den Zählbezirk (Schaubild)
Anleitung für das Prüfen der Zählpapiere in den Gemeinden 
Gemeindebogen

8 3 38118 000 18,8558
9 3 38118 000 333 18,8

3 4005 000 68,054 ca.

10 3 38119 000 114 17,8
11 15 00053 000 63223 28,3ca.

Sonstige Drucksachen

Plakate DIN A 3 31 210 96,1337 30 000ca.

Arbeitsmappe für Arbeitsstättenbogen 
Arbeitsmappe für Gebäudelisten

26 250 18 000 68,6 445649
60 000 1 596 22 500 37,5 599
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war dem Zähler in diesen Gemeinden über die Information 
hinaus, die ihm eine ausgefüllte Gebäudeliste bei der Zäh
lung vermittelte, ein Großteil des Zählgeschäftes von vorn
herein abgenommen. Selbstverständlich erhöhte sich dadurch 
die Arbeit der Zählungsdienststelle nicht unwesentlich, da 
sie die Gcbäudelisten im allgemeinen mit der Post an die 
Gebäudebesitzer senden und den Rücklauf dieser Zähl
papiere eingehend überwachen mußten. Außerdem waren die 
Gebäudelisten nach dem Rücklauf noch den Zählbezirken, 
die meist erst in der Zwischenzeit gebildet worden waren, 
zuzuordnen.

Öffentlichkeitsarbeit,
Zählerwerbung,
Einteilung des Gemeindegebietes in Zählbezirke, 
Bereitstellung der Zählpapierc für den Zähler, 
Unterweisung der Zähler (Zählerversammlung), 
Verteilung der Zählpapiere an die Auskunftspflichtigen.

Zählungsstichtag.

Tätigkeiten nach dem Zählungsstichtag:
Einsammeln der Zählpapiere,
Kontroller der Zählpapiere durch die Gemeinde, 
Rücksendung der Zählpapiere,
Sofortkontrollen.

Der Inhalt der einzelnen Arbeitsphasen wird nachstehend 
ausführlich erläutert.

Druck der Erhebungspapiere

Wenn hier auch über solche für einen Statistiker fast all
tägliche Vorgänge, wie es der Druck von Erhebungspapieren 
ist, gesprochen wird, so deswegen, weil die pünktliche Er
ledigung dieser Massenarbeit ausschlaggebend für das Ge
lingen der Zählung war. Insgesamt wurden die in der Tabelle 
aufgeführten 31 verschiedenen Erhebungspapiere gedruckt, 
die sich in folgende Gruppen einteilen lassen:

Drucksachen zur Verteilung an die Auskunftspflichtigen,
Drucksachen für den Zähler,
Drucksachen für die Gemeindebehörde und
Sonstige Drucksachen.

Es ist leicht einzusehen, daß der Druck und die Verteilung 
von Papiermassen, die zusammen 119 Tonnen wogen, Pro
bleme aufwaifen, die jechtzeitig bedacht werden mußten. 
Waren doch, um diese öffentlichen Aufträge einigermaßen 
über das Land zu streuen, bei 35 Druckereien Angebote ein
zuholen, bevor die Druckaufträge an 17 Druckereien ver
geben werden konnten. Auch mußte berücksichtigt werden, 
daß bei Aufträgen dieses Umfanges außer den Druckzeiten 
auch noch Zeiten für die Papierbeschaffung zu kalkulieren 
waren.

Um die Gebäudevorerhebung ab Januai' 1961 duichführen 
zu können, waren die Gcbäudelisten bereits im November 
1960 zu drucken. Für die übrigen Zählpapiere wurden die 
Angebote zumeist Anfang Dezember 1960 eingeholt. Die Zu
sagen über die umfangreichsten Druckaufträge, wie Haus
haltsliste, Arbeitsstättenbogen, Anstaltslistc, wurden den 
Druckereien Ende Dezember 1960 erteilt. Eine Trennung von 
Zusage und endgültigem Druckauftrag war erforderlich, da 
einerseits das Papier beschafft werden mußte, andererseits 
die Fragen in der Haushaltslistc noch nicht endgültig for
muliert werden konnten, weil das Gesetz noch nicht ver
abschiedet war. Die endgültigen Druckaufträge gingen den 
Druckereien Anfang März 1961 zu, als die Gesetzgebungs
prozedur soweit abgesclilossen war, daß ziemlich sicher da
mit gerechnet werden durfte, daß keine Änderung des 
Erhebungstermines und des Inhaltes der Fragebogen mehr 
zu erwarten standen.

Allgemeine Unterrichtung der Stadt- und Landkreise sowie 
Gemeinden

Die erste allgemeine Unterrichtung der Stadt- und Land
kreise, der Großen Kreisstädte und der kreisangehörigen 
Gemeinden wurde Ende November/Anfang Dezember 1960 
mit dem Schreiben vorgenommen, mit denen auch die Be
nennung der Zählungsleiter gefordert war. Zugleich mit den 
entsprechenden Rundschreiben war auch ein „Merkblatt zur 
Einteilung des Gemeindegebietes in Zählbezirke“ verteilt 
worden, das die Gemeinden in die Lage setzte, die Einteilung 
des Gemeindegebietes bereits in die Wege zu leiten.

Vor diesen allgemeinen Mitteilungen war bereits im Juni 
1960 bei den Städten mit 10 000 und mehr Einwohnern die 
Notwendigkeit von Gebäudevorerhebungen erfragt worden. 
Mit den Stadtkreisen lief seit August I960 ein Schriftwechsel 
über die Vorbereitung von Stadtteilauswertungen und über 
eine Auswertung der innerstädtischen Pendelwanderung; 
seit Ende Dezember 1960 stand das Statistische Landesamt 
in Gedankenaustausch mit den Großen Kreisstädten über 
die Auswertung von Stadtteilergebnissen in diesen Ge
meinden.

Auf Grund dieser allgemeinen Unterrichtung waren alle 
unteren Verwaltungsbehörden des Landes und alle Selbst
verwaltungskörperschaften zum Teil bereits drei Viertel
jahre vor dem Zählungsstichtag, spätestens jedoch ein halbes 
Jahr vorher, über den Termin und die wichtigsten Probleme 
der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961 infor- 
,miert worden.

Außer diesen Informationen war das Problem der Großzäh
lung auch bereits in den zuständigen Gremien des Deutschen 
Städtetages, des Städteverbandes Baden-Württemberg sowie 
des Badischen und Württembergischen Gemeindetages er
örtert und den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht worden.

Druck der Gebäudelisten
Auslieferung der Erhebungspapiere

Die Anzahl der in den Gemeinden benötigten Zählpapiere 
wurde vom Statistischen Landesamt bereits im Jahr 1960 
aus den für die Gemeinden vorhandenen Unterlagen berech
net. Bei ihrer Ermittlung war angestrebt worden, den ört
lichen Bedarf in seiner regionalen Streuung so genau und so 
sicher wie möglich zu bestimmen und dafür Sorge zu tragen, 
daß der Gemeinde und dem Zähler genügend Zählpapiere 
jeder Sorte zur Verfügung gestellt wurden; dies bedeutete, 
daß sowohl beim Statistischen Landesamt wie auch bei Land
ratsämtern und Gemeinden stets ausreichende Reserven 
vorliegen mußten, um Nachforderungen, gleichgültig aus 
welchen Gründen immer diese gestellt w'urden, sofort befrie
digen zu können. Dem wurde dadurch Rechnung getragen, 
daß für die Gemeinden einmal ein genereller Sicherheits
zuschlag Berücksichtigung fand und daß bei verschiedenen 
Zählpapieren nochmals bestimmte Grundmengen für Zähl
bezirke und Gemeinden hinzuaddiert wurden. Auf diese 
Weise war sichergestellt, daß auch Formulare zum Üben bei 
Zählerschulungen in genügender Zahl vorhanden waren. 
Den Stadt- und Landkreisen wurden je nach Art der Zähl
papiere nochmals Zuschläge zwischen 1% und 10% des er- 
rechneten Bedarfs als Kreisreserve zugeteilt.

(siehe Druck der Erhebungspapiere)

Verteilung der Gebäudelisten

(siehe Auslieferung der Erhebungspapiere)

Gebäudevorerhebung

Die Gebäudeliste, die außer ihrer Funktion als Erhebungs
papier, dem Zähler auch noch als Leitpapier diente, mußte 
so rechtzeitig ausgefüllt sein, daß der Zähler sie beim Ver
teilen der übrigen Zählpapiere als „Inhaltsverzeichnis“ des 
Gebäudes verwenden konnte. Dies war besonders in den 
größeren Städten nur dadurch zu erreichen, daß Gebäude
vorerhebungen durchgeführt wurden. Dies geschah in der 
Zeit zwischen Januar und April 1961 in 48 Gemeinden mit 
insgesamt 256 973 Wohngebäuden (22,8%). In 26 dieser Ge
meinden mit 116179 Wohngebäuden wurde sie total, d. h. in 
allen Gebäuden und in 22 Gemeinden mit 140 794 Wohn
gebäuden partiell durchgeführt. In den Gemeinden mit teil
weiser Gebäudevorerhebung wurden in der Regel nur die
jenigen Wohngebäude in die Vorei hebung einbezogen, deren 
Besitzer nicht im Gebäude wohnte und damit anläßlich der 
Zählung auch nicht kurzfristig erreichbar war. Hierdurch

15



Die Bezirkseinteilung für die Einweisung der 

Gemeindezählungsleiter bei der Volks-, Berufs-und 

Arbeitsstättenzählung 1961
Jeder Bezirk wurde von einer Einweisungsgruppe bearbeitet

XIII Nr. des Einweisungsbezirkes

2/41 Zahl der Schulungen 
im Landkreis mit 
durchschnittlicher 
Zahl der Teilnehmer
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Terminplan für die Einweisung der Gemeindeziihlungsleiter 
bei der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961

Tag EinweisungsgruppeK r • 1 • e Einwei
sungs
bezirk

Einwei
sungen
insges.

Di Mi Do Fr Sbd So
25 26 27 28 29 50

Mo Di Mi 
2 3

Do Fr Sbd So Mo Di Mi 
8 9 10

Begieraocsbeslrke

64 51 67 9 132 3 4 7 8 10 11 1251
Land April Mai

1.Stuttgart stadtkr*
2.BellbronD
3.Din

2X X X 1 1Laodkr. VIII4.Aal«o X 1X
VII X X XX X 2S.Baoknaog 1 1 2

Xd.BObllogen 1 X X XXVI 1 X 2 2
VIII X X X 1 XT.Crallahala 1 X 2 2
XVI 1 X X X XS.BOllngeD X 1 1

S.QtfpplBgan 1 X X1 X X z zXVTT
lO.HeidanhelB XIII X X X 21 X X 21
ll.Hallbrono V X X X X X 1 1 1 3

VI X X 1 1 X 2IS.KUnsalaau X X
1 X X X XXI X 113.L«onberg 1

X X X X 2Id.Ludvlgaburg 1 X1 ZXI
lO.MergeDtbeia XL X j. Z zz zIS.NUrtlngeo XVII X X X X 2 Z1 1 X
IT.ObriDgeQ X X 2X X •} X1 zVII

XIII X1 X 2X X X1 2
18.8ob*ablaeb QaUnd X__ X 2 2X X X 1VII 1IP.Bchwtblaoh Ball X X 3X X 1 130.um X 1XVIII

2Bl.Valbiagen X 2X X X XX 1 1
32.ValbllDg6Q X 2 2X X X XXII 11

6 6Beg. -B«v .Nordvflrttaotbvrg 3 3 393 5 X X X 4 3 X X 2 2 2 4 5 4 4 3 3 3 2 7 4
l.lCrlTuhe Stadtkr,a.H.ldelb.rg
S.UannbelB
..Pfor.heiD

X X
Laadkr. IX X X X 1 1 2B.Bruobaal 2

III X X X X XS.Buoben 1 1 31
2X XX X X 21T.'Heidelberg I 1

26.Karlsruhe 2X 1 1 X XX Xu. X X 1 1O.lfannbala XX X1I
2X X 2X XII 1 1 XlO.Uoabaob

X Xll.Pforihelffl 1 X X X X 1 1
12«Si08bala II X X X 2X 1 1 • X z3X
IS.TaubarblaobofshaiD * X 1 5IV X X 1 1X

Bag.-Bas. Iford baden 21 2 X X X 2 2 2 X 2 2 181 X 2 3 3 5 3 4

t.Praiburg l.Br. Stadtkr, 
3.Bädan - Baden •
3.BUhl Laodkr. X X 1 X 2XIV X 1 Z 2
4 «DooauaaohiDgeo X 2X Z X 1 1 X ZXXVI
S.BaaendlogaD X 2Z X X 1 1 X 2XXV
6.Freibürg XXXXI X X X X 31 1 1
f. Heebaobwnrsanld X.X. J. Z ZX ZXXXTTT zB.Kabl XX X X X 1 1XIX 1
O.KoaetaoB X X X 2XXXV X 1 1 X Z10.Lahr zXXIII Z X X Z Z 1 _L 2

ll.LOrraoh X X 3X X 1 1 1Xxxxir
12.HUllhala 2X z X 1 zJ. zX XX X X 2 z13,Offanbarg 1 1XIX

2X X X 1 X X 2XIV 114.Baatatt
X X 1 X X 2XXXIII X 1 2iB.Sbcklogan

X XX X 1 X 2 2XXXVle.Stookaoh 1
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2 2X X X.X X 1 1iS.Vlllingan XXVI

XX X X 1 3XXXIV X 1 110,Waidehut
XXIII X X X X X 120.Wolfaoh 1 1

Beg.-Bai.Sftdbadan 3 4433 2 3 3X X 5 5 5 5 X 5 37 4 4 41 1 1 X X 4 5
2 2XX X X1 Xl.BaliDgen Lwidkr. 1XXIV

X ZX X X 1 1Z.Blberaoh XXX Z 1
5Z Z 1 1 13,Calw XV

X 2X X X X 2XXII 1 1d.Bhlngeo
22X X X6.Freudenetadt XX 1 X X1

X X 2 ZXd.tlaoblngan XzXXIV 1 J.
X 2X 2XX 1 X X X17.Horb
X 2X 2S.UUnelngan X X XXXII 11
X X 2 211O.Bavaoaburg XXXVII

2 2XX X X XlO.Bautllogen 11XX T 21 X X 21
1 i.Rottwell z z XXXV IT X X X X X Z1 112,Saulgau 1XXIX

X X X zX X 1 1iS.Slgnarlngea 1 zXXVIII
XX X XX 1 1 114.Tettnang XXXVI
X X 2 2X X X115.Tübingen XXI 1

XXVIl X X 1 X X 2 2X 1Id.TuttlIngen
22X X1X 1X X17.Wangen XXXVII

4 4 5 43 33 3 4Beg.-Bes.SUdwürtlaaberg- 
Hohemollern

2 2 2 X 5 4 37 4X X 2 X 4X4 4 44
13113 13 13 11 11 1111 1012 12 X 10 1010 11 11 11X 11X 13 12 312 12 X7 12 X

Land Baden-WUrttemb«rft
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Die Auslieferung der Zählpapiere an die Gemeinden wurde 
7.ur Vermeidung zeitraubender Arbeiten beim Statistischen 
Landesamt wie folgt vorgenommen:

1. Die Druckereien lieferten die Zählpapiere direkt an 
die Statistischen Ämter der Stadtkreise und an die 
Landratsämter,

2. die Landratsämter verteilten die Zählpapiere an die 
Großen Kreisstädte und an die kreisangehörigen Ge
meinden.

gewisse Resonanz gefunden hat und wenn die Problemstel
lung der Zählung einer möglichst breiten Bevölkerungs
schicht bekannt geworden ist. Dies konnte nur durch eine 
breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden. Ange
regt durch einen Journalistenwettbewerb den eine private 
Werbeagentur im Auftrag des Statistischen Bundesamtes 
ausgeschrieben hatte, wetteiferten Presse, Funk, Fern
sehen und Film um die ansprechendsten Artikel, Bildstrei
fen, Karikaturen und Sendungen. In 31 Lieferungen des 
„Pressedienstes Volkszählung 1961“ waren hierzu die not
wendigen Unterlagen geliefert worden. Darüber hinaus 
stellte das Statistische Landesamt der Presse 8 „Informatio
nen“ zur Verfügung, die sich besonders mit Spezialfragen 
der Zählung befaßten. - Die Gemeinden, insbesondere die 
größeren, berichteten in den örtlichen Tageszeitungen, zum 
Teil in sehr detaillierter Form, über ihre Zählungsarbeit.

Verstärkt wurde die Werbeaktion noch durch den Anschlag 
von Plakaten. An einer umfassenden Plakataktion an allen 
Litfaßsäulen und Anschlagtafeln konnte sich das Land Baden- 
Württemberg aus Kostengründen nicht beteiligen. Es brachte 
jedoch gemeinsam mit dem Bayerischen Statistischen Lan
desamt ein eigenes Plakat heraus, das besonders zum Aus
hang bei Behörden und an den Anschlagtafeln der Gemein
den gedacht war.
Die gesteuerte Öffentlichkeitsarbeit begann im Januar 1961 
und konzentrierte sich besonders auf die Monate April und 
Mai sowie auf die erste Woche des Juni 1961. Wie die von 
verschiedenen Zeitungen vorgelegten Zeitungsausschnitte 
zeigten, hatten sehr viele Presseorgane die von der Werbe
agentur ausgearbeiteten Informationen veröffentlicht und 
auch Anregungen der örtlichen Zählungsdienststellen über 
die Zählungsorganisation, über den Einsatz und die Tätig
keit des Zählers zu ausführlichen Berichten verarbeitet.

Die von der Werbeagentur durchgeführte Wirkungskon
trolle ergab, daß sich das Wissen um Volkszählungen durch 
die Öffentlichkeitsarbeit nicht unwesentlich verbessert hatte 
und daß auch die Notwendigkeit von Volkszählungen in 
weit größerem Umfang cingesehen wurde als vor Beginn 
der Werbung. Als besonders werbewirksame Publikations
mittel erwiesen sich Zeitungen und Zeitschriften, Rundfunk, 
Fernsehen sowie Plakate an Anschlagsäulen und Verkehrs
mitteln. Durch sie hatten 80 der Erwachsenen vor Beginn 
der Zählung etwas über die Volkszählung gehört.

Den Druckereien wie auch den Landratsämtern waren die 
Verteilerlisten mit den errechneten Bedarfszahlen vom Sta
tistischen Landesamt aus zugegangen.

Unterweisungen

Für das Gelingen einer Großzählung ist es unbedingt erfor
derlich, das Interesse für die Zählung und deren Sinngehalt 
bei allen Beteiligten zunächst zu wecken und dann intensiv 
wachzuhalten. Dies wurde bei den beteiligten Behörden und 
Dienststellen dadurch erreicht, daß diese frühzeitig — wie 
oben schon geschildert — über die Probleme einer Volks-, 
Berufs- und Arbeitsstättenzählung unterrichtet wurden. Von 
besonderem Wert für die Zählungsarbeit erwiesen sich, wie 
schon bei früheren Großzählungen, Besprechungen mit den 
Zählungsleitern aller Zählungsdienststellen, die in Form 
von Vorträgen und Diskussionen abgehalten wurden.

Diese Unterweisungen konnten wegen des verhältnismäßig 
spät angelaufenen Drucks der Zählpapiere erst am 5. April 
1961 beginnen. An diesem und am folgenden Tag fanden 
Besprechungen mit den Zählungsleitern der Stadtkreise und 
Großen Kreisstädte und deren Stellvertreter statt. Ein Ter
min, der 14 Tage bis drei Wochen früher gelegen hätte, wäre 
zweckmäßiger gewesen, da eine ausführliche Aussprache 
über alle Zählungsprobleme in Gemeinden dieser Größen
ordnung so früh wie möglich stattfinden muß, um alle Zäh
lungsarbeiten einheitlich gestalten zu können.

Entsprechende Unterweisungen der Kreiszählungsleiter, die 
um diese Zeit bereits stark mit der Verteilung der Zähl
papiere beschäftigt waren, wurden zwischen dem 10. und 
17. April 1961 in den Städten Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg 
im Breisgau und Mengen abgehalten. Hierbei wurden die 
Kreiszählungsleiter besonders mit ihren Aufsichtsfunktio
nen vertraut gemacht und in die Lage versetzt, die Arbeiten 
der Gemeinden zu kontrollieren und zu koordinieren.

Als nächste Aufgabe stand die Einweisung der Zählungs
leiter der kreisangehörigen Gemeinden und ihrer Stellver
treter bevor. Sie mußte bis zum 10. Mai 1961 beendet sein, 
so daß den letzten Gemeinden noch mindestens drei Wochen 
Zeit blieben, um die Vorbereitungsarbeiten zur Volkszäh
lung abzuschließen. Um die erforderlichen 131 Einweisungen 
in 11 Arbeitstagen durchführen zu können, mußten zunächst 
13 Einweisungsgruppen — je aus einem Referenten und 
einem Sachgebiets- oder Gruppenleiter bestehend — soweit 
mit den Zählungsproblemen vertraut gemacht werden, daß 
sie den Gemeindezählungsleitern den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Zählung darstellen und den Inhalt der Zähl
papiere ausführlich erläutern konnten. Diese Unterrichtung 
der Einweisungsgruppen fand vom 18. bis 24. April 1961 
statt. Die Einweisung der Gemeindezählungsleiter der kreis
angehörigen Gemeinden selbst wurde zwischen dem 25. April 
und 10. Mai 1961 entsprechend dem abgedruckten Einsatz
plan durchgeführt. Jede Einweisungsgruppe hatte täglich 
eine Einweisung vorzunehmen, zu der zwischen 26 und 70 
Gemeindevertreter erschienen waren. Insgesamt wurden bei 
diesen 131 Einweisungen 6688 Gemeindevertreter durch An
gehörige des Statistischen Landesamtes in ihren bei der 
Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961 zu versehen
den Arbeitsbereich eingewiesen.

Zählerwerbung

Die Werbung der Zähler lag in Händen der Gemeinden. 
Diese bemühten sich, hauptsächlich Bedienstete aller in der 
Gemeinde ansässigen Behörden _einschließlich der Lehrper
sonen zur ehrenamtlichen Mitwirkung heranzuziehen, wie 
dies für alle Bürger der Gemeinden gemäß §§ 15—19 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955 
möglich ist. Außerdem konnte nach § 7 des Volkszählungs
gesetzes jeder Deutsche vom 18. Lebensjahr an zur Über
nahme der Zählertätigkeit verpflichtet werden. Jugendliche, 
die das 16. Lebensjahr vollendet hatten, durften nur mit Zu
stimmung der Erziehungsberechtigten als Zähler tätig sein.

Nach § 8 des Volkszählungsgesetzes waren alle Behörden 
des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemeindever
bände sowie der sonstigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts verpflichtet, soviele ihrer Bediensteten für die Zäh
lertätigkeit abzustellen, wie vom Zählungsleiter der Ge
meinde angefordert wurden.

Diese bundesgesetzlichen Bestimmungen wurden in Baden- 
Württemberg durch „Anordnung der Landesregierung zur 
Durchführung des Volkszählungsgesetzes 1961“ vom 19. April 
1961 nochmals ausdrücklich allen Dienststellen bekannt
gemacht.

Zum Teil wurden Zähler auch durch Zeitungsaufrufe gewor
ben. Jedoch haben nur wenige Gemeinden von dieser Mög
lichkeit Gebrauch gemacht.

Offentlidikeitsarbeit

Bei der Vorbereitung der Volks-, Berufs- und Arbeitsstät
tenzählung 1961 war man sich darüber im klaren, daß das 
Ergebnis der Zählung nicht unwesentlich verbessert und die 
Arbeit des Statistischen Landesamtes bedeutend erleichtert 
werden kann, wenn die Zählung in der Öffentlichkeit eine

Einteilung des Gemeindegebietes in Zäblbezirke
Es war Aufgabe der Zählungsdienststelle dafür Sorge zu
tragen, daß das gesamte bewohnte Gemeindegebiet in Zähl
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bezirke eingetoilt wurde. Nur dann konnte die vollständige 
Erfassung aller Gebäude, Personen und Arbeitsstätten ge
währleistet werden. Die Zählbezirke sollten, um dem Zähler 
die Arbeit nicht zu sehr zu erschweren, etwa 25 bis 30 Haus
halte oder 100 Personen umfassen. Den Gemeinden waren 
keine Beslimmungcn aufcrlegt worden, die Zählbezirke so 
zu bilden, daß später aus den Zählbezirksergebnissen Daten 
für Häuser- bzw. Straßcnblocks oder auch für Straßenzüge 
erstellt werden konnten. Erst mit der Darstellung der Er
gebnisse nacli Zählbezirken durch das Statistische Landes
amt und mit dem darati erwaehten Interesse der Städtischen 
Planungsämter waren derartige Wünsche bekanntgeworden, 
die jedoch erst bei der nächsten Volkszählung realisiert wer
den können. Es war jedoch Vorsorge getroffen worden, daß 
diejenigen Stadtkreise und Großen Kreisstädte, die ein 
Interesse an einer Aufgliederung der Ergebnisse nach Stadt
teilen bekundeten, solche Ergebnisse auch erhalten konnten.
Über die vorstehend geschilderte Einteilung des Gemeinde
gebietes in Zählbezirke hinaus war grundsätzlich für jeden 
Wohnplatz unabhängig von der Zahl der Haushalte minde
stens ein Zählbezirk zu bilden. Nur dadurch konnte die Er
stellung eines Wohnplatzverzeichnisses mit reichlich statisti- 
sclien Daten für jeden Wohnplatz sichergestellt werden. 
Darüber hinaus waren auf Grund einer vom Bundesministe
rium für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung, 
der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau- und Siedlungs
wesen zuständigen Minister der Länder (Argebau) und dem 
Statistischen Bundesamt gemeinsam erarbeiteten Richtlinie 
alle die Zählbezirke durch „E“ zu kennzeichnen, die über
wiegend in „Erneuerungsbedürftigen Wohngebieten“ lagen. 
Die Kennzeichnung sollte im Einvernehmen mit den örtlich 
zuständigen Bau- und Planungsbehörden vorgenommen 
werden. Als Merkmale für die Zuordnung waren 

Bebauungsgrad.
Baudichte,
Belichtung, Besonnung und Belüftung,
Stör- und Gefahrenquellen sowie Hofßächen, 
Gemeinschaftsanlagen und Anlagen des Gemeinbedarf.s 

angemessen zu berücksichtigen.

Da die vorstehend skizzierte Kennzeichnung zu kurzfristig 
anberaumt worden war und da die zu berücksichtigenden 
Merkmale zu allgemein formuliert waren, konnte die Erfas
sung der erneuerungsbedürftigen Wohngebiete nicht nach 
einheitlichen, allgemeingültigen Gesichtspunkten durchge
führt werden. Ergebnisse für die solcherart gekennzeichne
ten Zählbezirke wurden deswegen in der Volks- und Berufs
zählung nicht erstellt.

Zur Vereinfachung des Zählgcschäftes wurden bei Anstalten, 
die mit Anstaltslisten zu erfassen waren, Sonderzählbezirke 
gebildet. Es waren dies hauptsächlich

Anstalten für Unterricht, Bildung und Erziehung, 
Anstalten der Erholung und des Gesundheitswesens,
Nur der Unterkunft dienende Einrichtungen (außer 

Beherbergungsgewerbe),
Anstalten für religiöse Zwecke,
Anstalten der Streitkräftc, der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung,
Straf-, Bcsscrungs- und Verwahranstalten,
Sonstige Massenunterkünfte,
Schiffe,
Beherbergungsbetriebe (größere).

Diese Anstalten wurden meist durch Sonderzähler bearbei
tet, die in der Regel aus dem Personal der Anstalten aus
gewählt waren und somit die beste Kenntnis der örtlichen 
Verhältnisse aufwiesen.

Die Anstalten der Streitkräftc, die ebenfalls als Sondcrzähl- 
bezirke behandelt wurden, waren wie folgt zu erfassen;

In Anstalten der Ausländischen Streitkräftc war nur das 
Dienstpersonal, das nicht den Streitkräften angchörle, 
in die Liste des Personals aufzunehrnen.

In Anstalten der Bundeswehr wurde die Erhebung durch 
die Bundeswehr selbst vorgenommen, welche die für 
jeden kasernierten Soldaten ausgcfülltcn Erhebungs

bogen direkt dem Statistischen Landesamt übersandte. 
Dieses ordnete die Zeit- und Berufssoldaten der Erhe
bungsgemeinde zu, die Soldaten im Grundwehrdienst 
und auf Wehrübung hingegen der Wohnbevölkerung des 
Heimatortes.

Von den Gemeinden war ein Zählbezirksverzeichnis anzu- 
legcn, in das alle Zählbezirke mit den dazu gehörigen 
Grundstücken einzutragen waren. An Hand dieses Verzeich
nisses wurde die Zählbezirksbeschreibung gefertigt, die je
dem Zähler auf der Zählbezirksliste (Drucksache 5/5a) mit
gegeben wurde. Die Mitgabe von Adremalisten, auf denen 
die Bewohner des Zählbezirkes verzeichnet waren, wurde 
in verschiedenen Städten mit Erfolg praktiziert und erleich
terte dort den durch das Gesetz zugelassenen Vergleich mit 
der Einwohnerkartei.

Bereitstellung der Zählpapiere für den Zähler

Auf Grund der Zählbezirksbeschreibung und der Kenntnis 
des Zählungsleiters über die auf den Grundstücken wohnen
den Haushalte sowie die dort befindlichen Arbeitsstätten, 
konnten dem Zähler alle für seinen Zählbezirk erforder
lichen Zählpapiere zugeteilt werden. Dabei war unbedingt 
darauf zu achten, daß jeder Zähler den für ihn vorgesehenen 
„Leitfaden für den Zähler mit Schlagwortverzeichnis“ 
(Drucksache Nr. 6/7), erhielt. Als Prüfmuster für die von 
ihm einzusammelnden Listen wurden ihm eine Gebäude- 
lislc, eine Haushaltsliste und ein Arbeitsstättenbogen mit 
„Roteindruck“ mitgegeben. Diese Listen enthielten die wich
tigsten Kontrollen, die vom Zähler vorzunehmen waren, in 
Form einer in die Originallisten rot eingedruckten Prüf
anweisung. Außerdem wurde dem Zähler ein Ausweis mit- 
gegeben.

Die Vorbereitung und die Bereitstellung der Zählpapiere 
für den Zähler war nach der Zählbezirkseinteilung die um
fassendste Aufgabe der Zählungsdienststelle. Für jeden 
Zählbczirk war eine Zählermappe anzulegen, auf die der 
Regierungsbezirk, der Kreis, die Gemeinde, der Gemeinde
teil (Wohnplatz), die Nummer des Zählbezirkes sowie Name 
und Anschrift des Zählers cinzutragen waren. Außerdem 
war auf die Zählermappc und die Zählbezirksliste die „Ge- 
mcindckcnnzabl“ einzustempeln. Diese Gemeindekennzahl 
liegt in jeder Gemeinde als Stempel für die Bearbeitung der 
polizeilichen An- und Abmeldungen vor und kennzeichnet 
in Form einer achtstelligen Schlüssclnummcr das Land, den 
Regierungsbezirk, den Kreis und die Gemeinde. Durch diese 
Kennzeichnung wurden Verwechslungen der Zählpapiere 
zweier Gemeinden ausgeschlossen.

Unterweisung der Zähler (Zählerversammlung)

Die für jeden Zählbezirk vorbereiteten Zählpapierc wurden 
dem Zähler anläßlich einer Unterweisung durch den Ge- 
mcindczählungslciter übergeben. Bei dieser Unterweisung 
wurde der Zähler eingehend mit seinen Aufgaben vertraut 
gemacht. Es konnten Rückfragen gestellt und unklare Fälle 
erörtert werden. Die Zählervcrsammlungen wurden in der 
Regel vom Gemcindezählungsleiter abgehalten. In manchen 
Fällen wurden die Zähler mehrerer Gemeinden vom Kreis- 
zählungsleitcr zu einer Zählervcrsammlung zusammenge
faßt. Einige Zählervcrsammlungen in größeren Gemeinden 
wurden auf Antrag des Gemeindezählungsleiters vom Stati
stischen Landesamt durchgeführt.

Den Gemeindezählungsleitern stand in Form der „Anleitung 
für die Unterrichtung der Zähler“ (Drucksache Nr. 9) ein 
ausgearbeiteter Vortrag für die Zählerversammlung zur 
Verfügung, dem auch ein Schaubild „Ein Gang durch den 
Zählbezirk“ beigegeben war.

Verteilung der Zählpapiere

Auf Grund der ihm von der Gemeinde mitgegebenen Zähl- 
bczirksbcschreibung hatte der Zähler zunächst die Aufgabe, 
sich durch Ortsbegehung einen Überblicäc über seinen Zähl- 
bezirk zu verschaffen. Hernach hatte er für jedes Wohn
gebäude und für jedes bewohnte Nichtwohngebäude eine 
Gebäudeliste an die Gebäudeeigentümer auszuteilen, sofern
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1. Familienname (in Blockschrift):

Vorname (in Blockschrift): Geschlecht: männlich I I weiblich [ I

2. Stellung 
zum HV:

3. Geb.
Ydg Möhdtam Jdhr

VIII. Nur für vorübergehend Anwesende
Grund der Anwesenheit:

Ständiger Wohnort: Öemeinde Kreis Stralje Hous-Nr.

Erfassungsadresse:

Nicht ousfüllen

ZÄHLBLATT
Cemeindeschlüssel-Nr. HL-Nr.Zöhlb.-Nr. Gern, ArtGGKfür die

ALPHABETKONTROLLE Zählbezirk bei der Sofort
kontrolle überprüft

ja. □
nein I I

Signierleiste

Zahl der zum Haushalt gehörenden Personen (elnschl. der nicht zur Wohnbev. 
gezahlten); bei Anstalten, Anstoltsart angeben: .......................... ......................................

Hauptmieter I I Untermieter I I Wohnungseigent. | I Hauseigent. I I

Zugehörigkeit zur Wohnbev. (It. Zuordnungsziff. Im Kopf der Elntrogungssp.)

7

Wohnort, Stralje und Haus-Nr.:
13

led. I__J verh. Q 'l gesch. I I4. Familienstand; verw. I__ I
19-20

8a. Jahr des Zuzugs in das Bundesgebiet: 
b. Vorheriger Wohnsitz in der SBZ oder im Sowj. Sekt.:

Ti
ja L_J nein |_ _J

229. Flüchtlings- bzw. Vertriebenenausweis: AO BO CCJ
nein | I10. Weiterer Wohnraum:

a. Anschrift des weiteren Wohnraums:.

11 a. Grund der Abwesenheit:

b. Art der Unterkunft:
23nein I I12. Erwerbs- oder berufstätig: ja|___ I
24

Hausfrau I I 
Zeit-/Berufssoldat I I

13. Arbeitslos I I Renten- usw. -empfänger I I
Schüler/Student I I Soldat im Grundwehrd. I I

25
14. Überwiegende Unterhaltsquelle: Erwerbs-/Berufstätigkeit I I 

Unterholt d. Ehemann usw. I I Soz. vers. rente I i sonst.: ....
26-26

16. Geschäftszweig:

17. Arbeitsort:
29-32

18. Ausgeübte Tätigkeit/Beruf:
33-34

19. Stellung im Beruf:

Nur für Soldaten im Grundwehrdienst bzw. auf Wehrübung
Bundeswehr-Einzelbogen liegt vor: ja I I nein I I

nein I ■ IjaO ■ ■in der Haushaltsliste eingetragen:
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diese nicht schon bei der Gebäudevorerhcbung ausgefüllt 
worden war und ihm nunmehr bereits zur Verfügung stand. 
Einen oder zwei Tage später konnte er die Gebäudeliste 
wieder einziehen, die ihm jetzt als Leitpapier für das ganze 
Gebäude zur Verfügung stand; waren doch vom Gebäude
eigentümer alle Wohnungen, alle Haushalte und alle Ar
beitsstätten in dieser Liste aufzuführen. An Hand dieser 
Gebäudeliste konnte der Zähler nun Haushaltslisten und 
Arbeitsstättenbogen so rechtzeitig verteilen, daß sie bis zum
5. Juni 1961 in allen Haushalten Vorlagen.

Auf allen seinen Gängen durch den Zählbezirk war es die 
vornehmlichste Aufgabe des Zählers, stets um eine voll
ständige Erfassung bemüht zu sein; dies konnte nur durch 
intensives Umhören und Umsehen geschehen. Hierbei diente 
der Entwurf der Zählbezirksliste (Drucksache Nr. 5) als 
Hilfsmittel, in der Austeilung und Einzug aller Erhebungs
papiere zu vermerken waren.

getrennt nach Geschlechtern zu ermitteln. In der Reihen
folge der Eintragung in die Zählbezirksliste waren die Ge
bäudelisten, Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen je
weils innerhalb des Zählbezirks lautend zu numerieren. Die 
Nummern waren sowohl in die Zählbezirksliste einzutragen 
wie auch auf den Zählpapieren anzubringen. Da das Ordnen 
und die Numerierung der Zählpapiere erfahrungsgemäß zu 
den Arbeiten zu rechnen ist, die häufig Schwierigkeiten mit 
sich bringen, war jedem Zähler ein nach einem Entwurf des 
Hessischen Statistischen Landesamtes ausgearbeitetes mehr
farbiges Numerierungsmuster der Zählpapiere ausgehändigt 
worden. Nachdem alle Zählpapiere voliständig geordnet Vor
lagen, konnte sie der Zähler beim Gemeindezählungsleiter 
oder, falls ein solcher eingeschaltet war, beim Oberzähler 
abgeben.

Kontrolle der Zählpapiere durch die Gemeinde
Nach der Ablieferung beim Gemeindezählungsleiler wurden 
die Zählpapiere zunächst nochmals auf vollständige Erfas
sung überprüft. Hierzu durften gemäß Volkszählungsgcsetz 
1961 die Einwohnerkarteien herangezogen werden, mit deren 
Hilfe manche Erhebungslücke geschlossen werden konnte. 
Die bei diesem Karteivergleich ermittelten Haushalte und 
Personen mußten nachträglich eine Haushaltsliste ausfüllen. 
Bei dieser Gelegenheit erhielten die Gemeinden auch Kennt
nis von solchen Personen, die noch in den Karteien standen, 
aber schon verzogen waren, oder von Personen, die noch 
nicht in der Einwohnerkartei verzeichnet waren. Da Kar
teien erfahrungsgemäß etwas überhöhte Bestände aufwei
sen, war diese Aktion bestens geeignet, die laufend geführte 
Einwohnerkartei auf den neuesten Stand zu bringen.

Außer der vollständigen Erfassung war von der Gemeinde 
auch die Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragungen in 
den Erhebungspapieren nochmals auf Grund der Kenntnis 
der örtlichen Veihältnisse zu prüfen. Anschließend wurden 
die Erhebungspapiere versandfertig gemacht und die vom 
Zähler erstellte Ordnung nochmals dahingehend kontrol- 
iiert, daß in einer Zähiermappe zunächst die Zühlbezirks- 
liste und dann die Gebäudelisten in der numerischen Ord
nung lagen. In die Gebäudelistcn waren in der Reihenfolge 
der numerischen Ordnung die in dieses Gebäude gehören
den Haushaltslisten, Anstaltslistcn und Arbeitsstättenbogen 
einzulegen. Die Zählermappen mit den geordnet eingelegten 
Zählpapieren waren nach Zählbezirken sortiert zusammen
zustellen. Als gcmcindeweise Zusammenstellung der Zahl 
der Zählpapiere und zur Ermittlung der Zahl der in der 
Gemeinde erfaßten Personen wurden die entsprechenden 
Ergebnisse aus den Zählbezirkslisten im Gemeindebogen 
(Drucksache Nr. 11) für jeden Zählbezirk aufgeführt und 
daraus das Gemeindeergebnis ermittelt.

Zählungsstichtag
Er war auf den 6. Juni 1961, 0.00 Uhr (Mitternacht vom Mon
tag, den 5. Juni auf Dienstag, den 6. Juni) festgelegt worden. 
Danach waren folgende Personen in der Haushalts- bzw. 
Anstaltsliste aufzuführen:

Alle vor dem 6. Juni 1961 geborenen Kinder,
Alle sonstigen vor dem 6. Juni 1961 in den Haushalt 

aufgenommenen Personen,
Alle am 6. Juni 1961 oder danach gestorbenen Personen, 
Alle am 6. Juni 1961 oder danach weggezogenen Personen.

Nicht aufzuführen waren dagegen:
Alle am 6. Juni 1961 oder danach geborenen Kinder,
Alle am 6. Juni 1961 oder danach in den Haushalt 

aufgenommenen Personen,
Alle vor dem 6. Juni 1961 verstorbenen Personen,
Alle vor dem 6. Juni 1961 weggezogenen Personen.

Einsammeln der Zählpaplere
Nach dem Zählungsstichtag waren die Erhebungspapiere 
vom Zähler wieder einzuziehen und dabei die Vollständig
keit und die Richtigkeit der gemachten Eintragungen unter 
Zuhilfenahme der Prüfmuster der Erhebungspapiere (Er
hebungspapiere mit Rot-Eindruck) zu kontrollieren. Hierbei 
war auch nochmals festzustellen, ob auch alle Personen, die 
zum Haushalt gehören, in den Haushaltslisten eingetragen 
waren und ob alle Untermieter eine eigene Haushaltsliste 
abgegeben hatten. Weiter war es möglich, daß sich erst aus 
den Angaben auf der Haushaltsliste Hinweise dafür ergaben, 
ob sich evtl, eine Arbeitsstätte in der Wohnung befand oder 
ob hier eine Person wohnte, die, ohne eine Arbeitsstätte im 
engeren Sinne (Werkstatt, Büro o. ä.) zu haben (z. B. selb
ständiger Künstler), trotzdem verpflichtet war, einen Ar
beitsstättenbogen abzugeben.

Nach dem Einsammeln der Erhebungspapiere hatte der Zäh
ler diese nach Straße und Hausnummer zu ordnen und die 
Reinschrift der Zählbezirksliste (Drucksache 5a) aufzustel
len. In dieser Liste war die Zahl der eingesammelten Ge
bäudelisten, Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen nach
zuweisen. Außerdem war die Zahl der erfaßten Personen

Rücksendung der Zählpapiere
Kontrollisten und geordnete Zählpapiere waren von den 
Gemeinden an das Landratsamt zu senden. Dieses über
prüfte an Hand des Gemeindebogens nochmals die Voll
zähligkeit der Zählbezirke und übersandte alle Erhebungs
papiere des Landkreises als Frachtgut in Bundesbahnbehäl
tern der Größe „A“ an das Statistische Landesamt.

Erhebungskontrollen

Bei der Durchführung von Großzählungen hat man bisher, 
vertrauend auf die Wirksamkeit der Erhebungsorganisation, 
die Tätigkeit der Zähler und der Zählungsdienststcllcn, auf 
operative oder deskriptive Kontrolle des Zählungsergebnis
ses verzichtet. Wenn auch in Baden-Württemberg seit 1946 
Kreiszählungsleiter oder vom Statistischen Landosamt ein
gesetzte Zählungskontrolleure die Funktion des Erhebungs- 
apparates kontrollierten, so war bisher noch nie versucht 
worden festzustellen, inwieweit bei einer Großzählung die 
Vollständigkeit der Erfassung gewährleistet war.
Die bei der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961

durchgeführten Kontrollen waren durchweg repräsentati
ven Charakters und beschränkten sich auf die Erfassung der 
Personen, sowie auf die Überprüfung der Richtigkeit der für 
die Personen angebenen Merkmale. Sie dienten überwie
gend der Nachprüfung der Wohnbevölkerung. Sie wurden 
beim Statistischen Bundesamt ausgewertet, das auch in sei
nen Veröffentlichungen über die Ergebnisse dieser Nach
kontrollen berichten wird. Es wurden drei Kontrollen 
mit verschiedenartiger Aufgabenstellung durchgeführt. Es 
waren dies die „Sofortkontrolle“, die „Alphabetkontroiie“ 
und die „Merkmalskontrolle“.
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Sofortkontrolle
Die Bezeichnung „Sofortkontrolle“ rührt daher, daß sie „so
fort“ nach der Zählung, d. h. Ende Juni/Anfang Juli 1961 
vorgenommen wurde. Sie hatte die Aufgabe, festzustellen, 
inwieweit Lücken in der Erfassung von Gebäuden, Wohnun
gen, Haushalten und Personen aufgetreten sind. Die Kon
trolle wurde in Baden-Württemberg in 175 Zählbezirken 
(0,19 ?o) für Gebäude, Haushalte und Personen durchgeführt. 
Die im Rahmen einer Stichprobe zufällig ausgewählten 
Zählbezirke waren mit dem jeweils nördlich an sie angren
zenden Zählbezirk, der nur hinsichtlich der Zahl der erfaß
ten Gebäude zu kontrollieren war, gemeinsam zu unter
suchen; dies besonders im Hinblick darauf, ob an der 
Nahtstelle zwischen beiden Zählbezirken, also an der Zähl
bezirksgrenze, in verstärktem Maße ganze Gebäude aus
gelassen oder etwa doppelt erfaßt worden waren.

wegen unrichtiger oder unvollständiger Beantwortung die
ser Fragen mehrfach oder evtl, auch überhaupt nicht der 
Wohnbevölkerung zugerechnet wurden. Der Bearbeiter der 
Gemeinde A konnte bei der Feststellung der Wohnbevölke
rung dieser Gemeinde nicht wissen, wie eine Person mit 
weiterem Wohnsitz in der Gemeinde B dort in die Haus
haltsliste eingetragen war. Er hatte nämlich nicht die Mög
lichkeit, beide Angaben miteinander zu vergleichen. Eine 
totale Kontrolle aller dieser Fälle, die etwa 3 % der Wohn
bevölkerung umfassen, konnte wegen des damit verbunde
nen Arbeitsaufwandes und wegen der dadurch unweigerlich 
hervorgerufenen Störung des Arbeitsablaufes nicht durch
geführt werden. Man beschränkte sidi deswegen auf den 
vorstehend genannten Alphabetausschnitt, innerhalb dessen 
man nun über Gemeinde, Namen und Geburtsdatum alle 
Fälle zusammenführte, die Angaben über weitere Wohnsitze 
gemacht hatten. Aus dem Vergleich der Karten beider Wohn
sitze ließ sich dann erkennen, ob Personen richtig, doppelt 
oder überhaupt nicht der Wohnbevölkerung zugerechnet 
worden waren.

Alphabetkontrolle
Sie wurde so genannt, weil hier ein Bevölkerungsausschnitt, 
der auf Grund des Alphabets zufällig ausgewählt war, einer 
besonderen Nachprüfung unterzogen wurde. Für alle Perso
nen, deren Familienname mit A, Ae oder Ä beginnt, war 
eine Karteikarte mit allen demographischen Merkmalen, 
insbesondere mit Angaben über einen weiteren Wohnsitz 
anzulegen.

Personen, die in mehreren Gemeinden einen Wohnsitz hat
ten, waren in jeder dieser Gemeinden zu erfassen, aber nur 
in der Gemeinde der Wohnbevölkerung zuzurechnen, von 
der aus sie auch zur Arbeit oder Ausbildung gingen. Um 
diese Fälle herausarbeiten zu können, war in die Haushalts
liste eine entsprechende Fragestellung aufgenommen wor
den. Da jedoch damit zu rechnen war, daß diese Fragen 
nicht in allen Fällen korrekt beantwortet waren, war es das 
Ziel der Alphabetkontrolle festzustellen, wieviele Personen

Merkmalskontrolle

Bei dieser Kontrolle handelte es sich darum, festzustellen, 
inwieweit die Bevölkerung für die Merkmale der Person 
(Geburtsdatum, Vertriebeneneigenschaft, Erwerbstätigkeit, 
Beruf usw.) richtige Angaben gemacht hatte. Diese Kontrolle 
war dadurch möglich geworden, daß man die Erhebungs
listen der 0,1 % Mikrozensus-Erhebungen vom April und 
Juni 1961 — von den Erhebungen also, die direkt vor bzw. 
direkt nach dem Stichtag der Volkszählung 1961 lagen — mit 
den entsprechenden Haushaltslisten der Volkszählung ver
glich. Die erforderlichen Angaben für die drei Erhebungen 
wurden beim Statistischen Landesamt aus den Zählungs
unterlagen herausgesdirieben.

Aufbereitung der Erhebungspapiere

Alle Zählpapiere
Liegen die in der Zählbezirksliste eingetragenen Zähl
papiere alle vor?
Liegen für jedes in der Zählbezirksbeschreibung aufgeführte 
Grundstück

entweder eine ausgefüllte Gebäudeliste allein (z. B. bei 
leerstehenden Gebäuden mit Wohnraum) bzw. mit einer 
oder mehreren ausgefüllten Haushaltslisten (Anstalts
listen),
oder eine ausgefüllte Gebäudeliste mit einer oder meh
reren ausgefüllten Kaushaltslisten (Anstaltslisten) und 
mit einem oder mehreren ausgefüllten Arbeitsstätten
bogen,
oder eine ausgefüllte Gebäudeliste mit einem oder meh
reren ausgefüllten Arbeitsstättenbogen, 
oder lediglich eine oder mehrere ausgefüllte Arbeits
stättenbogen vor?

Liegt für jedes auf einem Grundstück stehende bewohnte 
bzw. bewohnbare Gebäude eine eigene Gebäudeliste vor? 
Liegen alle zu einer Gebäudeliste gehörenden Haushalts
listen und Arbeitsstättenbogen vor?

Eingangskontrolle
Zweck der Eingangskontrolle war es, die von den Stadt- und 
Landkreisen übersandten Erhebungspapiere innerhalb kür
zester Frist an Hand eines Gemeindeverzeichnisses und des 
Gemeindebogens zu überprüfen, um evtl, fehlende Zähl
papiere ganzer Gemeinden oder Zählbezirke so schnell wie 
möglich nachfordern zu können.
Eine weitere, in diesem Arbeitsgang wahrzunehmende Auf
gabe bestand darin, die Zählbezirkseinteilung nach folgen
den Gesichtspunkten zu überprüfen:
1. Ist für jeden der bereits früher gemeldeten Wohnplätze 

ein eigener Zählbezirk gebildet worden?
2. Sind in den von den Kreisbauämtern mitgeteilten Ge

meinden mit „Erneuerungsbedürftigen Wohngebieten“ 
auch Zählbezirke dieser Art gemeldet und mit „E“ ge
kennzeichnet worden (E-Bezirke)?

3. Ist die laufende Numerierung der Zählbezirke in jeder 
Gemeinde (bei Stadtkreisen in jedem Stadtteil oder -be
zirk) beginnend mit 001 in arabischen Ziffern ohne irgend
welche Zusätze vorgenommen worden?

Nach einer gegebenenfalls erforderlichen Richtigstellung 
der überprüften Angaben, die zum Teil im Einvernehmen 
mit den Gemeinden erfolgen mußte, war die regionale 
Ordnung der Zählpapiere herzustellen. Diese waren dann 
zu Bearbeitungsbunden zusammenzufassen, die die Zähl
papiere von etwa zehn Zählbezirken, höchstens jedoch einer 
ganzen Gemeinde enthielten.

Gebäudelisten
Sind die Gebäudelisten innerhalb des Zählbezirkes richtig 
numeriert? Sind alle Haushalte (auch Untermieter) richtig in 
der Gebäudeliste eingetragen?
Sind die Nummern der Haushaltslisten der in einem Ge
bäude wohnenden Haushalte in der entsprechenden Spalte 
der Gebäudeliste eingetragen?
Ist die Zahl der in jeder Haushaltsliste eingetragenen Per
sonen in die entsprechende Spalte der Gebäudeliste über
tragen?
Ist die Zahl der Haushaltslisten in der Gebäudeliste richtig 
vermerkt? Sind Gebäude oder Wohnungen, die von An
gehörigen ausländischer Streitkräfte bewohnt werden, als 
solche gekennzeichnet?

Vollzähligkeitskontrolle der Zählpapiere
Für den weiteren Verlauf der Arbeit an allen Zählungstei
len mußte zunächst die Vollständigkeit der Zählpapiere an 
Hand der in den Gebäudelisten, Arbeitsstättenbogen und 
Haushaltslisten gemachten Angaben überprüft werden. Es 
ergaben sich dabei folgende Prüfmöglichkeiten:
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Die weiter folgenden Ausführungen über den Ablauf der 
Zählung befassen sich nur nodi mit der Bearbeitung der 
Haushalts- und Anstaltslisten.

Sind Gebäude oder Wohnungen, die dem Inhaber als zwei
ter Wohnsitz dienen (Wochenendhäuser), als solche gekenn
zeichnet?

Sind Wohnungen bzw. Gebäudeteile, die als Anstalt genutzt 
werden (z. B. auch Unterkünfte oder Wohnungen von im 
Gebäude liegenden Beherbergungsbetrieben, in denen nur 
familienfremdes Personal wohnt oder in denen der Betriebs
inhaber und sechs und mehr Personen familienfremdes Per
sonal wohnt), richtig gekennzeichnet?

Stimmen die vergleichbaren Angaben auf der Gebäudeliste 
und Haushaltsliste miteinander überein?

Sind Wohnungen, die dem Inhaber eines im Gebäude lie
genden Beherbergungsbetriebes, bei dem fünf und weniger 
Personen familienfremdes Personal wohnen, als solche ge
kennzeichnet (Gaststättenhaushalte)?

Prüfung des Inhalts der Haushaltslisten

Gleichzeitig mit der nachstehend beschriebenen Feststellung 
der Wohnbevölkerung wurde geprüft, ob die Haushalts
listen vollständig ausgefüllt, ob sie also signierfähig waren. 
Dabei war zu unterscheiden, ob es sich um Zählbezirke der 
Total- oder der 103i-Auswertung handelte. In letzteren waren 
die mit der Prüfung verbundenen Rüdtfragen insofern in
tensiver durchzuführen, als mehr Angaben für die Signie
rung der Haushalts- und Familienzusammensetzung be
nötigt wurden.

Alle Zählbezirke

Es waren grundsätzlich alle Fragen auf vollständige Ausfül
lung und Wahrscheinlichkeit der gemachten Angaben zu 
überprüfen. Dabei waren Rückfragen in folgenden Fällen zu 
stellen:

Haushaltslisten

Sind die Haushaltslisten innerhalb des Zählbezirkes richtig 
numeriert?

Stimmen die vergleichbaren Angaben auf der Haushaltsliste 
und Gebäudeliste bzw. Arbeitsstättenbogen miteinander 
überein?

Liegt für jeden in der Gebäudeliste eingetragenen Haushalt 
eine Haushaltsliste vor?

Fehlendes Geburtsjahr,
Fehlende Staatsangehörigkeit, wenn Ausländer vermu

tet wurde.
Fehlendes Zuzugsjahr bei Sowjetzonenflüchtlingen, 
Unklare Eintragungen bei „weiterem Wohnsitz“, 
Fehlende Angabe über Erwerbstätigkeit bei Personen 

zwischen 20 und 65 Jahren, wenn Erwerbstätigkeit zu 
vermuten war.

Fehlende Angaben von Firma, Beruf, Stellung im Beruf 
bei Erwerbstätigen, sofern diese nicht aus den sonsti
gen Angaben ergänzt werden konnten.

Fehlende Angaben über landwirtschaftliche Fläche und 
die sich daraus ergebenden Angaben über Erwerbs
tätigkeit.

Anstaltslisten

Sind die Anstaltslisten innerhalb des Zählbezirks richtig 
numeriert?

Liegt für jede im „Verzeichnis der Einzelpersonen (Personal 
und Insassen), die keinen eigenen Haushalt führen“ ein
getragene Person ein Einzelbogen zur Anstaltsliste vor?

Liegt für jeden im „Verzeichnis des Personals und der In
sassen, die innerhalb der Anstalt einen eigenen Haushalt 
bilden“ eingetragenen Haushalt eine Haushaltsliste vor?

Liegt für jede in der Anstaltsliste im „Verzeichnis der Ar
beitsstätten auf dem Anstaltsgelände“ eingetragene Arbeits
stätte ein Arbeitsstättenbogen vor?

lO'/a-Zählbezirke

In den 10%-Zählbezirken war außerdem in folgenden Fällen 
eine Rückfrage durchzuführen:

Fehlende Angaben über die Stellung zum Haushaltsvor
stand,

Fehlendes Eheschließungsjahr,
Fehlende Angaben über den Weg zur Arbeits- oder Aus

bildungsstätte,
Fehlende Angaben über abgeschlossene Ausbildung, 

wenn eine solche auf Grund des Berufes zu vermuten 
war.

Arbeitsstättenbogen

Sind die Arbeitsstättenbogen innerhalb des Zählbezirks 
richtig numeriert?

Liegt für jede in einer Gebäudeliste eingetragene Arbeits
stätte ein Arbeitsstättenbogen vor?

Liegt für jeden in der Haushaltsliste eingetragenen Selb
ständigen außerhalb der Landwirtschaft, für jeden Zwi
schenmeister und für jeden Heimarbeiter, die ihre Arbeits
stätte und Wohnung im gleichen Zählbezirk haben, ein 
Arbeitsstättenbogen vor?

Stimmen in diesen Fällen die vergleichbaren Eintragungen 
im Arbeitsstättenbogen und in der Haushaltsliste mitein
ander überein?

Bei den vorstehend beschriebenen Prüfungen als fehlend 
festgestellte Zählpapiere wurden bei den Gemeinden zur 
Nachlieferung angefordert.

Feststellung der Wohnbevölkerung
Da das Zählungswerk 1961 einen erheblichen Kostenaufwand 
verursachte, war schon bei dessen Vorbereitung seitens der 
Finanzminister des Bundes und der Länder gefordert wor
den, die entstehenden Kosten auf einen möglichst langen 
Zeitraum zu verteilen. Dies konnte nur dadurch erreicht 
werden, daß die Gesamtzeit für den Ablauf der Hauptarbei
ten an der Volks- und Berufszählung 1961 auf etwa drei 
Jahre festgelegt wurde. Auf Grund des danach erarbeiteten 
Zeitplanes hätten die Ergebnisse über die Wohnbevölkerung 
frühestens im Jahre 1963 vorgelegt werden können. Dem 
standen jedoch die Bedürfnisse der Verwaltung entgegen, 
die spätestens nach einem Jahr wenigstens die Daten über 
die Wohnbevölkerung der Gemeinden benötigte, um alle an 
diese Zahlen gebundenen Verwaltungsakte (z. B. Gemeinde- 
flnanzausgleich, Erklärung von Städten zu Großen Kreis
städten, Zahl der Gemeindcratsmitglieder bei der nächsten 
Gem.einderatswahl) so schnell wie möglich in die Wege leiten 
zu können. Es wurde deswegen beschlossen, zunächst die 
Wohnbevölkerung in einem besonderen Arbeitsgang manuell 
zu ermitteln, bevor die Signierung der Zählpapiere vor
genommen wurde. Auf diese Weise konnten die endgültigen 
Zahlen der Wohnbevölkerung den ersten Gemeinden bereits 
im Dezember 1961, den letzten im Mai 1962 mitgeteilt wer
den.

Mit dieser Vorwegermittlung der Wohnbevölkerung wurde 
auch den Bedürfnissen der Gemeinden Redinung getragen.

Trennen der Zählpapiere

Nach der Vollzähligkeitsprüfung und nach Durchführung 
des sachlichen Vergleichs der Erhebungspapiere unterein
ander wurden die verschiedenen Zählpapiere getrennt und 
den zuständigen Abteilungen zur Bearbeitung wie folgt 
weitergeleitet;

Haushaltslisten,
Anstaltslisten mit den dazugehörigen
Haushaltslisten und Einzelbogen

verbleiben 
in Abt. A, 
Referat Volks- 
u.Berufszählung, 

Arbeitsstättenbogen gehen an Abt. C, Referat Arbeits
stättenzählung,
Gebäudelisten gehen an Abt.D, Referat Gebäudezählung.

23



Anlage zu 
AG IV A

Schema für die Zuordnung zur Wohnbevölkerung

In der nachstehenden Übersicht wird vorausgesetzt, daB die Fragen 10, 10a, 10b, 11a und 11b beantvortet 
sind. Fehlt die Eintragung zu einer dieser Fragen, ist zunächst zu prüfen, ob die Zuordnung zur Wohnbe
völkerung trotzdem eindeutig erfolgen kann - evtl, unter Heranziehung der zu Frage 17 und 24 eingetra
genen Anschrift der Arbeitsstätte bzw. Schule und der Angaben über den Weg zur Arbeitsstätte bzv.Schule 
(Fragen 22 bis 24). Reichen die vorhandenen Eintragungen für eine Zuordnung nicht aus, ist der Fall dem 
Gruppen- bzv. Sachgebietsleiter zur Entscheidung vorzulegen.

Kur für Haushaltsniiglieder, dia z.Zt, 
dar Zählung abwesend sind

Frage 10a Frage 10bFrage 10 
Haben Sie noch 

anderswo 
veiteren 
Wohnraui?

Gehen Sie von dort 
aus zur Arbeit 

oder Ausbildung?

Genaue Anschrift 
dieses weiteren 

Hohnraues
Frage 11a

Grund der Abwesenheit

Frage 11b
Art der Unterkunft 
an Aufenthaltsort

Kennziffer

Hotel, Gaststätte, übernach- 
tungsheiin, Krankenhaus, Pension, 
bei Verwandten, Haftanstalt

Geschäftsreise, Fernfahrt, 
Hontage, Krankheit, Kur, Er
holung, Urlaub, Gesuch, Unter
suchungshaft

1

nein Baulager, Baubaracke, WohnwagenBerufliche Gründe
Psychiatrisches Landeskranken- 
haus 1)_________________Krankheit

Berufsausbildung, 
Geschäftsreise, Urlaub

SchiffPassagierschiff ja
nein

Psychiatrisches Landeskranken
haus 1)

KrankheitneinGemeinde

Kuranstalt, Sanatorium, Heil
stätte, Klinik, Entbindungsan
stalt, Sauglingshoisi

Krankheit, KurneinGeeetnde
1ja

Ausland, Berlin (Ost) 
SBZ, Ostgebiete

beliebigbeliebignein

Soldat im Grundwehrdienst 
bzw. auf Hehrübung

ja Kaserne 2)Gemeinde nein
Hotel, Gaststätte, ilbernach- 
tungsheiffl, Pension, bei Ver
wandten, Haftanstalt

Geschäftsreise, Fernfahrt, 
Hontage, Erholung, Urlaub, 
Besuch, Untersuchungshaft

Gemeinde nein

Gemeinde nein
beliebig beliebigGemeinde nein 2ja
Erholung, Urlaubnein WochenendhausGemeinde

Bauzug der Deutschen Bundesbahn ja Bauzugberufliche Gründe
Ausland, Berlin (Ost) 
SBZ, Ostgebiete

ja beliebigbeliebig 2 aja

Gemeinde ja
KaserneGemeinde ja Berufssoldait-Soldat auf Zelt

Beruf 1. Gründe Baulager, BaubarackeGemeinde ja
Berufsausübung, Unterricht, 
Studium

Wohnung, möbl.Zimmer, 
Schlafstelle, InternatGemeinde ja

StrafverbüßungneinGemeindeja 3
Altersheim, Pflegthaus, 
Kloster, WaisenhausGemeinde nein

Gemeinde (x vor der Anschrift) nein
Psychiatrisches Landeskranken- 
haus 1)

nein KrankheitGeneinde

1) Sei Personen, für die aus den Spalten 10/11 ersichtlich ist, daB sie sich in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus aufhalten, ist io Benehmen mit dem 
Gruppenleiter festzustellen, ob diese Personen in der Anstaltsliste des betreffenden Landeskrankenhauses eingetragen sind. Ist dies der Falt, dann ist 
in der Haushaltsliste mit *3’ zu signieren.

2) Soldaten im Grundwehrdienst und auf Wehrübung sind in der Haushaltsliste zu streichen; an Stelle der Eintragung in der Haushaltsliste tritt der hellbraune 
Einzelbogen, der zusignieren ist,

Kriegsgefangene und Vermißte gehören nicht zur Wohnbevölkerung. Sie sind in der Haushaltsliste zu streichen.

Personen, die in Bauzügen untergebracht sind, zählen zur Wohnbevölkerung der Gemeinde, in der sie ihren ständigen Wohnsitz haben.
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Zuordnung der Personen zur Wohnbevölkerung

Hierzu waren alle in den Huushaltslisten nach Durchführung 
der Haushaltsabgrenzung eingetragenen Personen wie folgt 
zu kennzeichnen:
Personen, die nur eine Wohnung in der Erhebungs
gemeinde haben

Personen, die mehrere Wohnungen haben und von der 
Erhebungsgemeinde aus zur Arbeit oder Ausbildung 
gehen

Personen, die mehrere Wohnungen haben und von 
einer anderen Gemeinde aus zur Arbeit oder Ausbil
dung gehen,

wenn diese andere Gemeinde außerhalb des Bun
desgebietes einschl. Berlin (West) liegt

wenn diese andere Gemeinde im Bundesgebiet 
einschl. Berlin (West) liegt

Personen mit mehreren Wohnungen erhalten, sofern sie 
nicht in Arbeit oder Ausbildung stehen, die Kennzeichnung, 
die sich ergibt, wenn an Stelle der Arbeitsgemeinde die 
Gemeinde tritt, die ihr überwiegender Aufenthaltsort ist.

Zur Wohnbevölkerung zählen alle Personen mit der Kenn
zeichnung 1, 2 und 2a.
Über die Zuordnung von Einzelfällen gibt das „Schema für 
die Zuordnung zur Wohnbevölkerung“ Auskunft.

die in Zweifelställen über die Personen informiert sein woll
ten, die wohl erfaßt, nach ihren Angaben in der Haushalts
liste aber nicht zur Wohnbevölkerung zu rechnen waren.

Diese vorweg zu erledigende Ermittlung der Wohnbevölke
rung erforderte einen zusätzlichen Arbeitsgang; dieselben 
Ergebnisse sind nämlich nach der Signierung und Ablochung 
der Belege bei der Tabellierung der Lochkarten sowieso 
angefallen. Aus Gründen der Kostenersparnis waren des
wegen mit ihm zugleich die Prüfung der Zählpapiere auf 
richtige und vollständige Eintragung aller Angaben verbun
den worden.
Die Feststellung der Wohnbevölkerung wurde gesondert 
für die Angaben in Haushaltslisten und Anstaltslisten durch
geführt, da bei der Bearbeitung von Anstalten mehr Ge
sichtspunkte zu beachten waren, die die besonderen Ver
hältnisse in Anstalten berücksichtigten. Außerdem mußten 
für die Anstalten auch Unterlagen für die Bevölkerungs
fortschreibung in Form von Karteikarten bereitgestellt wer
den.

= 1

= 2

= 2a

= 3

Haushaltsabgrenzung

Zur Feststellung der Wohnbevölkerung waren die Haus
haltslisten zunächst darauf zu überprüfen, ob alle in die 
Haushaltsliste eingetragenen Personen auch zum Haushalt 
gehörten. Der Überprüfung lag die Definition des Haushalts 
zugrunde, die besagt, daß zu einem Haushalt alle Personen 
zählen, die in einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 
zusammen leben. Für das gemeinschaftliche Wohnen war 
der nach äußerlichen Merkmalen bestimmte Wohnungs
begriff maßgebend. Für das gemeinsame Wirtschaften waren 
weitgehend die Vorstellungen der Auskunftspflichtigen über 
die gemeinschaftliche . Bestreitung des Lebensunterhaltes 
bestimmend. Die Haushaltsabgrenzung konnte demnach nur 
dann geändert werden, wenn ein Erfordernis hierzu aus 
den Eintragungen in der Haushaltsliste unzweifelhaft her
vorging.

Folgende Grundregeln waren dabei zu beachten:

Untermieter bilden grundsätzlich einen eigenen Haushalt.
Personen unter 15 Jahren können keinen eigenen Haus

halt bilden (z. B. Schüler in Untermiete). Sie zählen 
zum Haushalt des Wohnungsinhabers.

Schlafgänger zählen zum Haushalt des Wohnungsinha
bers.

Zum Haushalt (nicht unbedingt zur Wohnbevölkerung) 
zählen auch Familienmitglieder, die anderswo vor
übergehend oder für längere Zeit weiteren Wohnraum 
haben und von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung 
gehen (z. B. Arbeiter auf Montage, Studenten).

Nicht zum Haushalt gehören Personen, die sich nur vor
übergehend (z. B. Besuch) im Haushalt aufhalten.

Hausgehilfinnen, Gesellen, Lehrlinge zählen zum Haus
halt des Arbeitgebers, wenn sie mit ihm in einer Woh
nung wohnen. Eine Ausnahme bildet das Personal von 
Beherbergungsbetriäben, das nur dann zum Haushalt 
des Arbeitgebers zählt, wenn 5 und weniger familien
fremde Personen mit ihm in der Wohnung wohnen.

Bei den Angehörigen der in der Bundesrepublik (einschl. 
Berlin-West) stationierten ausländischen Streitkräfte 
bzw. bei den Angehörigen diplomatischer und kon
sularischer Vertretungen, die in privatrechtlich gemie
teten Wohnungen wohnen, zählt nur das im Haushalt 
beschäftigte und auch dort wohnende Personal zum 
Haushalt.

Soldaten im Grundwehrdienst oder auf Wehrübung zäh
len nur dann zum Haushalt, wenn für sie ein Einzel
bogen zur Anstaltsliste der Bundeswehr in die Haus
haltsliste eingelegt worden war; ansonsten waren sie 
zu streichen. Einzelbogen von Soldaten im Grund
wehrdienst und auf Wehrübung, die keiner Haushalts
liste der Wohngemeinde, in der sie vor der Einberu
fung zum Wehrdienst wohnten, zugeordnet werden 
konnten, wurden als selbständige Haushaltslisten be
handelt.

Anstaltsabgrenzung

Hierzu wurden die Anstaltslisten sowie die Einzelbogen zur 
Anstaltsliste gesondert von der Bearbeitung der Haushalts
listen einer Prüfung unterzogen. Hierbei war zu kontrol
lieren, ob alle öffentlichen und privaten Einrichtungen, die 
der gemeinsamen Unterkunft, Verpflegung und Betreuung 
von Personen dienen, auch als Anstalten mit Anstaltslisten 
erfaßt worden waren (s. Anstaltserfassung). Bei der Erhebung 
selbst war die Behandlung der Beherbergungsbetriebe, der 
Arbeiterunterkünfte in Wohnungen, der Übergangswohn
heime, Wohnheime für heimatlose Ausländer und auslän
dische Flüchtlinge sowie der Durchgangslager noch nicht 
eindeutig geregelt worden. Sie wurde bei der Aufbereitung 
wie folgt festgelegt:

Beherbergungsbetriebe zählten nur dann als 
Anstalten,

wenn der Betriebsinhaber nicht in der Beherbergungsstätte 
wohnte, wohl aber Personal dort untergebracht war oder

wenn der Betriebsinhaber in der Beherbergungsstätte wohnte 
und wenn für 6 und mehr familienfremde Arbeitskräfte 
Haushaltslisten oder Einzelbogen Vorlagen.

Arbeiterunterkünfte in Wohnungen wurden 
als Anstalten behandelt,

wenn der Wohnungsinhaber nicht in der Wohnung wohnte.

Wohnte der Wohnungsinhaber mit in derWohnung, so waren 
alle dort außer der Familie des Wohnungsinhabers unter
gebrachten Personen als Untermieter zu behandeln.

Die Ubergangswohnheime, wie sie im Jahr 1961 
bestanden, dienten der vorübergehenden Unterbringung 
von Flüchtlingen und Vertriebenen. Bei diesen Übergangs
wohnheimen handelte es sich um normale, in der Regel in 
Wohnblöcken beisammenliegende Wohnungen, in denen bis 
zur endgültigen Unterbringung der Vertriebenen und Flücht
linge in jedem Zimmer eine Familie untergebracht wurde. 
Diese Familien benutzten die Küche und die sanitären Ein
richtungen der Wohnung gemeinsam. Da diese Unterbrin
gung für Familien nicht als normal anzusehen war, da die 
Übergangswohnheime Anstaltscharakter hatten und da die 
Insassen dort wohnungslos eingewiesen waren, waren sie 
über Anstaltsliste zu erfassen.

In Baden-Württemberg bestanden in den nachstehend auf
geführten Gemeinden Ubergangswohnheime, für die jeweils 
eine Anstaltsliste vorliegen mußte:
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Regierungsbezirk Nordwürttemberg
Wasseralfingen 

Ldkr. Aalen

Reutlingen 
Ldkr. Reutlingen

St. Johann 
Ldkr. Reutlingen

Rottweil 
Ldkr. Rottweil

Schwenningen 
Ldkr. Rottweil

Riedlingen 
Ldkr. Saulgau

Tettnang 
Ldkr; Tettnang

Aldingen 
Ldkr. Tuttlingen

Tuttlingen 
Ldkr. Tuttlingen

Kirchheim unter Teck 
Ldkr. Nürtingen

Nürtingen 
Ldkr. Nürtingen

Öhringen 
Ldkr. Öhringen

Sindelfingen
Ldkr. Böblingen

Crailsheim 
Ldkr. Crailsheim Oberndorf 

Ldkr. RottweilBöbingen
Ldkr. Schwab. Gmünd

Esslingen 
Ldkr. Esslingen

Göppingen-Holzheim 
Ldkr. Göppingen

Göppingen-Jebenhausen 
Ldkr. Göppingen

Heidenheim-Auf hausen 
Ldkr. Heidenheim

Schramberg 
Ldkr. RottweilLorch

Ldkr. Schwäbisch Gmünd
Die Wohnheime für heimatlose Ausländer 
und ausländische Flüchtlinge dienen, wie der 
Name sagt, der anstaltsmäßigen Unterbringung des oben
genannten Personenkreises, der als wohnungslos in diese 
Unterkünfte eingewiesen war. Ihre richtige Erfassung in 
den nachstehend aufgeführten Gemeinden und Stadtteilen 
mußte überprüft werden.

Bühlertann 
Ldkr. Schwäb. Hall

Vellberg
Ldkr. Schwäb. Hall

Stuttgart-Stammheim 
Ulm, Römerstraße
Plüderhausen 

Ldkr. Waiblingen
Schorndorf 

Ldkr. Waiblingen

Heidenheim-Mergelstetten 
Ldkr. Heidenheim ■

Regierungsbezirk Nordwürttemberg 
Stuttgart-Bad Cannstatt 
Stuttgart-Vaihingen 
Stuttgart-Weilimdorf 
Heilbronn-Neckargartach

Goldshöfe 
Ldkr. Aalen

Cottenweiler 
Ldkr. Backnang

Fichtenberg 
Ldkr. Backnang

Unterjettingen 
Ldkr. Böblingen

Crailsheim 
Ldkr. Crailsheim

Niedernhall 
Ldkr. Künzelsau Wendlingen 

Ldkr. Nürtingen
Lorch

Ldkr. Schwäb. Gmünd

Weißbach 
Ldkr. Künzelsau

Weikersheim 
Ldkr. Mergentheim Schwäbisch Gmünd 

Ldkr. Schwäb. Gmünd
Sulzdorf

Ldkr. Schwäb. Hall
Regierungsbezirk Nordbaden

Forchheim 
Ldkr. Karlsruhe

Bruchsal 
Ldkr. Bruchsal Mähringen, Ob. Eselsberg 

Ldkr. UlmMannheim-NeckarstadtHeidelberg, Stadt 
St. Ilgen

Ldkr. Heidelberg 
Karlsruhe, Herzstraße 
Karlsruhe, Wolfartsstraße Pforzheim, Schillerstraße

Mühlacker 
Ldkr. Vaihingen

Vaihingen an der Enz 
Ldkr. Vaihingen

Schorndorf 
Ldkr. Waiblingen

Waiblingen 
Ldkr. Waiblingen

Winnenden 
Ldkr. Waiblingen

Mannheim-Rheinau

Pforzheim, Güterstraße

Ettlingen 
Ldkr. Karlsruhe

Niefern
Ldkr. Pforzheim

Malmsheim 
Ldkr. Leonberg

Ludwigsburg 
Ldkr. Ludwigsburg

Nürtingen 
Ldkr. Nürtingen

Regierungsbezirk Südbaden 
Donaueschingen
Kenzingen 

Ldkr. Emmendingen

Freiburg im Breisgau
Renchen 

Ldkr. Kehl
Radolfzell 

Ldkr, Konstanz

Gaggenau 
Ldkr. Rastatt

Rastatt, Baumeisterstraße 
Ldkr. Rastatt

Rastatt, Lessingstraße 
Ldkr. Rastatt

Säckingen 
Ldkr. Säckingen

Markdorf 
Ldkr. Überlingen

St. Georgen 
Ldkr. Villingen

Villingen
Ldkr. Villingen

Waldshut 
Ldkr. Waldshut

Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern

Hechingen, Ortsteil Weiher (Lag) Tuttlingen
Ldkr. TuttlingenLdkr. Hechingen

In den Durchgangslagern waren Vertriebene und 
Flüchtlinge vorübergehend anstaltsmäßig untergebracht. Sie 
waren dort bis zur Einweisung in eine andere Unterkunft, 
in der ein längerer Verbleib möglich war, als Wohnungslose 
eingewiesen. Die richtige Erfassung der nachstehend auf
geführten Durchgangslager war zu kontrollieren.

Singen
Ldkr. Konstanz

Lahr-Dinglingen 
Ldkr. Lahr

Lörradi 
Ldkr. Lörrach

Regierungsbezirk Nordwürttemberg
Backnang 

Ldkr. Backnang
Gaildorf 

Ldkr. Badcnang
Böblingen 

Ldkr. Böblingen

Weinsberg 
Ldkr. HeilbronnSchopfheim 

Ldkr. Lörrach Malmsheim 
Ldkr. Leonberg

Ludwigsburg 
Ldkr. Ludwigsburg

Ulm, Sedanstraße

Wutöschingen 
Ldkr. Waldshut

Zunsweiler
Ldkr. Offenburg

Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern
Hechingen 

Ldkr. Hechingen
Ravensburg 

Ldkr. Ravensburg
Weingarten 

Ldkr. Ravensburg
Gomaringen 

Ldkr. Reutlingen

Ebingen 
Ldkr. Balingen

Tailfingen 
Ldkr. Balingen

Biberach, Am weißen Bild 
Ldkr. Biberach

Ehingen 
Ldkr. Ehingen

Regierungsbezirk Nordbaden 
Pforzheim, Grünstraße Babstadt 

Ldkr. Sinsheim

Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern

Biberach, Ortsteil Lindele 
Ldkr. Biberach
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In nachstehenden Lagern erfolgte keine Anmeldung bei der 
Meldebehörde:

Landesaufnahmestelle Rastatt,
Landesdurchgangslager Wart, Landkreis Calw, und 
Landesjugcndaufnahmelager Oberstadion, Landkreis 
Ehingen.

Die in diesen Lagern lebenden Personen zählten nicht zur 
Wohnbevölkerung der Anstaltsgemeinde.

In Kasernen wurden entsprechend den Bestimmungen über 
die Meldepflicht diejenigen Soldaten als Insassen gezählt, 
die als Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit in der Ka
serne untergebracht waren.

In Strafhaft,
Untersuchungshaft,
Sicherungsverwahrung, im 
Arbeitshaus sowie im 
Polizeigewahrsam

befindliche Personen sind von der Meldepflicht am Unter
bringungsort befreit. Abweichend von der allgemeingülti
gen Regel, daß Personen in Anstalten nur dann zur Wohn
bevölkerung gerechnet werden konnten, wenn eine Melde
pflicht gegeben war, wurden die Anstaltsinsassen, die sich 
in Strafhaft, Sicherungsverwahrung, im Arbeitshaus oder 
im Polizeigewahrsam befanden, zur Wohnbevölkerung der 
Anstaltsgemeinde gezählt. Untersuchungshäftlinge hingegen 
zählten zur Wohnbevölkerung des Familienwohnsitzes.

Von den nicht der Meldepflicht unterliegenden Personen in 
Anstalten wurden diejenigen, die in keiner Gemeinde im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des 
Landes Berlin nach § 1 des Meldegesetzes gemeldet waren, 
in die Anstaltsliste des derzeitigen Aufenthaltsortes auf- 
genommen.

Kontrolle der Erfassung von Personen in Anstalten

Hierbei war grundsätzlich zwischen Personal und Insassen 
zu unterscheiden. Die Erfassung des Personals berei
tete keine besonderen Schwierigkeiten, da Personal, das in 
der Anstalt wohnte, auch in Einzelbogen oder bei familien- 
mäßiger Unterbringung (z. B. Anstaltsleiter, Lehrpersonal, 
Hausmeister) in Haushaltslisten einzutragen war. Die Zu
ordnungsprinzipien zu den vier Bevölkerungsguppen galten 
hier genauso wie bei den über Haushaltslisten erfaßten Per
sonen (siehe hierzu: „Zuordnung der Personen zur Wohn
bevölkerung“).

Bei den Insassen war über die Zuordnungsprinzipien, 
wie sie für die. vier Bevölkerungsgruppen galten, hinaus zu 
berücksichtigen, daß nur solche Insassen zur Wohnbevölke
rung (Bevölkerungsgruppe 1, 2 oder 2a) gerechnet werden 
durften, die in dieser Anstalt der Meldepflicht unterlagen. 
Diese Abweichung von der allgemeingültigen Regel der Zu
ordnung zu den Bevölkerungsgruppen war erforderlich, um 
Doppelzählungen auf jeden Fall zu vermeiden und auch um 
die Bestandszahlen für die Anstaltsbevölkerung in der
selben Weise zu ermitteln, wie dies bei der Bevölkerungs
fortschreibung der Fall ist.

Demgemäß wurden nur die Personen in Anstalten den vier 
Bevölkerungsgruppen zugerechnet, die der Meldepflicht 
nach § 1 des „Meldegesetzes für Baden-Württemberg“ vom 
7. März 1960 (Ges.Bl. S. 67) unterlagen. Dabei waren nach
stehende im Meldegesetz festgelegte Sonderregelungen zu 
berücksichtigen:

In Beherbergungsunternehmen,
Klöstern, .
Ordensniederlassungen,
Exerzitienhäusern,
Heimen von Religionsgemeinschaften,
Sportheimen,
Wanderheimen,
Jugendheimen,
Jugendherbergen,
Volkshochschulheimen und
Schulungsheimen berufsständischer Organisationen 

unterlagen nur die Personen der Meldepflicht, deren Auf
enthalt die Dauer von zwei Monaten überschritt. War schon 
bei der Aufnahme in die Anstalt eine Aufenthaltsdauer von 
über zwei Monaten voraussehbar, so unterlag die Person 
bereits bei der Aufnahme der Meldepflicht.

Anstaltspersonen in Haushalten

Als solche waren diejenigen Personen anzusehen, die inner
halb von Anstalten einen eigenen Haushalt führten (z. B. 
Leiter der Anstalt mit Familie, Hausmeister) oder einen 
eigenen Haushalt bildeten (z. B. Ehepaar im Altenheim). Sie 
waren über Haushaltsliste zu erfassen. Die richtige Ver
wendung der Haushaltsliste war zu kontrollieren.

Ergebniserstellung

Innerhalb jedes Zählbezirkes wurde die Zahl der erfaßten 
Personen, gegliedert nach den oben aufgeführten Zuord
nungsziffern und nach dem Geschlecht, ermittelt. Aus diesen 
Daten wurde die Wohnbevölkerung für die Gemeinden, 
Stadt- und Landkreise, Regierungsbezirke und das Land 
aufsummiert.

Die Ergebnisse wurden im Juli 1962 in Band 83 der Statistik 
von Baden-Württemberg im „Amtlichen Gemeindeverzeich
nis Baden-Württemberg 1962“ veröffentlicht.

In Heilstätten,
Kuranstalten und 
Sanatorien

waren nur die Personen meldepflichtig, die in keiner Ge
meinde im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ein- 
einschließlich des Landes Berlin nach § 1 des Meldegesetzes 
gemeldet waren und deren Aufenthalt die Dauer von zwei 
Monaten überstieg.

Signierung der Totalaufbereitung

Für alle Personen der Wohnbevölkerung wurden auf einem 
Signierblatt die nachstehenden Merkmale signiert. Diese 
wurden von dort aus später auf Lochkarten übernommen.

In den Psychiatrischen Landeskrankenhäusern in Winnen
den, Weinsberg, Wiesloch, Emmendingen, Reichenau, 
Schussenried, Erlach und Zwiefalten 

waren nur die Personen meldepflichtig, die als Pfleglinge 
in der Anstalt untergebracht waren oder die sich als Kranke 
länger als 6 Monate in der Anstalt aufhielten. Allgemeine Angaben

Wohngemeinde
Zählbezirk
Gebäudelisten-Nr.
Haushalts-, Anstaltslisten-Nr.
Haushaltsgrößc
Miet- oder Eigentumsverhältnis des Haushaltsvorstandes

In Durchgangslagern,
Ubergangswohnheimen und 
Wohnheimen für ausländische Flüchtlinge 

unterlagen alle Personen der Meldepflicht mit folgenden 
Ausnahmen:

Personen, die als Vertriebene, notaufgenommene Deutsche 
oder ausländische Flüchtlinge in einem Lager oder in einer 
ähnlichen Notunterkunft Wohnung genommen hatten, wa
ren von der Meldepflicht befreit, wenn sic dort nicht länger 
als 3 Wochen wohnten. Wenn allerdings die Überschreitung 
der Dreiwochenfrist bereits bei der Aufnahme vorausseh
bar war, hatte die Anmeldung innerhalb einer Woche zu 
erfolgen.

Angaben zur Person
Geschlecht
Stellung zum Haushaltsvorstand 
Geburtsjahr
Bis einschl. bzw. nach dem 5. Juni geboren 
Familienstand
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Systematisch-alphabetischem Verzeichnis und einem 
Alphabetischen Verzeichnis,

Alphabetisches Verzeichnis der Berufsbenennungen zur 
Klassifizierung der Berufe,

Verzeichnis der Amtsbezeichnungen von Beamten nach 
Laufbahngruppen (Stellung im Beruf),

Alphabetisches Verzeichnis der Berufsfach- und Fach
schulen, Universitäten oder anderen Hochschulen, 

Alphabetisches Verzeichnis der Fachrichtungen der Aus
bildung,

Verzeichnis der Industriebetriebe mit 50 und mehr Beschäf
tigten in Baden-Württemberg,

Verzeichnis der Großhandelsbetriebe mit 2 und mehr Be
schäftigten in Baden-Württemberg sowie eine 

Gemeindegrenzübersichtskarte von Baden-Württemberg.
Diese Verzeichnisse dienten zum Teil als echte Signier
unterlagen, zum Teil als Hilfsmittel zur Einordnung von 
Begriffen in die Signierschlüssel.
Die Signierung wurde ab Januar 1962 zunächst mit einer 
Testgruppe im Statistischen Landesamt erprobt. Nachdem 
die wichtigsten Erfahrungen gesammelt waren, wurde diese 
Tätigkeit im März 1962 auch auf die ersten Werkarbeiter 
ausgedehnt. Bis Juni 1962 waren alle Werkarbeiter in ihr 
Arbeitsgebiet eingewiesen. Ende Dezember 1962 konnte die 
Signierung der Volks- und Berufszählung 1961 abgeschlos
sen werden. Die Signier-Prüfung dauerte noch bis Mitte 
Januar 1963.

Religionszugehörigkeit
Staatsangehörigkeit
Angaben über zweifache Staatsangehörigkeit

Angaben für Vertriebene und Flüchtlinge
Jahr des Zuzugs in die Bundesrepublik
Vorheriger Wohnsitz in der Sowjetischen Besatzungszone
Vertriebenen- bzw. Flüchtlingsausweis

Angaben über Erwerbstätigkeit und Lebensunterhalt jeder 
Person

Erwerbs- oder berufstätig 
Arbeitslos, Schüler, Student, Soldat 
Quellen des überwiegenden Lebensunterhaltes 
Bei Erwerbstätigen und Arbeitslosen 

Wirtschaftsgruppe 
Beruf
Soziale Stellung 
Wochenarbeitszeit 
weitere Tätigkeit

Angaben über Lebensunterhalt und Erwerbstätigkeit des 
Ernährers bei wirtschaftlich Abhängigen

Quellen des überwiegenden 
Lebensunterhaltes 

Wirtschaftsgruppe 
Soziale Stellung

des Ernährers

Signierung der 10°/o-Aufbereitung
Angaben über den Arbeits- bzw. Schulweg

Zeitaufwand 
im Juni 1961 
im Winter 1960/61 

Benutztes Verkehrsmittel 
im Juni 1961 
im Winter 1960/61

Auswahl

Schon bei der Vorbereitung der Volks- und Berufszählung 
war die Bearbeitung einer Haushalts- und Familien
statistik, die ausführliche Strukturdaten über Haushalte 
und Familien vermitteln sollte, beschlossen worden. Da der 
Arbeitsumfang dieser Statistik, über die, wie schon bemerkt, 
im Band 111 der „Statistik von Baden-Württemberg“ be
richtet werden wird, so klein wie möglich gehalten werden 
mußte, war festgelegt worden, diese Auswertung nur für 
10/,; aller Haushalte durchzuführen. Diese Haushalte wur
den derart ausgewählt, daß aus jedem 10. Zählbezirk alle 
Haushalte in diese Aufbereitung einbezogen wurden. Da ein 
Zählbezirk in der Regel ein räumlich geschlossenes Gebiet 
umfaßte, handelte es sich hierbei um eine sog. Flächen
stichprobe. Die Auswahl dieser- Flächen wurde wie folgt 
vorgenommen;

In jedem Stadt- bzw. Landkreis wurden die Stadtteile 
bzw. Gemeinden nach der Zahl der Zählbezirke ge
ordnet.
Daran anschließend wurde 
7. Zählbezirk des Landkreises Tettnang —, der seiner
zeit als erster bearbeitet wurde, jeder 10. Zählbezirk 
ausgewählt. Die Reihenfolge der Stadt- bzw. Landkreise 
richtete sich dabei nach der Reihe der Bearbeitung, 
d. h. nach dem Eingang der Zählpapiere im Statistischen 
Landesamt.

Angaben für Pendler (Tagespendler)
Gemeinde der Arbeitsstätte bzw. Schule

Angaben über eine abgeschlossene Ausbildung an einer 
Berufsfach-, Fadi- oder Hochschuie

Schulart
Fachrichtung der Ausbildung

Angaben für Anstaltspersonen
Anstaltsart 
Personal oder Insasse

Außerdem wurde für ausgewählte Religionszugehörigkeiten 
der zweistellige Schlüssel der Religionssystematik signiert, 
so daß die Religionszugehörigkeit für Stadt- und Landkreise 
nach diesem Schlüssel ausgewertet werden konnte. Diese 
Angaben wurden nicht auf die Lochkarte übernommen.

beginnend mit dem

Arbeitsunterlagen

Die Signierung der Totalaufbereitung wurde vornehmlich 
als Werkarbeit durchgeführt. Diese wurde im Statistischen 
Landesamt auf vollständige und richtige Bearbeitung über
prüft. Den Signierern und Prüfern standen für die Bearbei
tung folgende Unterlagen zur Verfügung: 
„Arbeitsanweisung für das Signieren der Volks- und Be

rufszählungsangaben“ mit den wichtigsten Signierschlüs
seln, den notwendigen Bearbeitungshinweisen und Bei
spielen,

Verzeichnisse der Gemeinden der Länder Baden-Württem
berg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen,

Verzeichnis der Religionsbenennungen,
Länder- und Staatsangehörigkeitsschlüsscl,
Verzeichnis der sozialen Bezeichnungen, die sich von den 

Unterhaltsquellen herleiten,
Systematik der Wirtschaftszweige für die Berufszählung 
1961 bestehend aus 

Übersicht,
Kurzfassung der Systematik,

Signierung

Alle auf diese Weise ausgewählten Zählbezirke wurden auf 
dem Gemeindebogen, auf der Zählbezirksliste und auf dem 
Zählbezirksumschlag mit „H“ für Haushalts- und Familien
statistik gekennzeichnet. Die Angaben für die in diese Haus
haltslisten eingetragenen Personen wurden zunächst in der 
gleichen Weise signiert, wie bei der Signierung der Total
aufbereitung. Zusätzlich wurden diese Signaturen auch für 
die Personen vorgenommen, die nicht zur Wohnbevölkerung 
gehörten. Außerdem wurden für alle Personen zusätzlich 
die folgenden Sachverhalte signiert:
Zugehörigkeit zur Wohnbevölkerung 
Bei Abwesenden: Gründe der Abwesenheit 
Bei Verheirateten: Eheschließungsjahr
Bei Personen mit abgeschlossener Ausbildung an einer Be

rufsfach-, Fach- oder Hochschule: Jahr der Abschluß
prüfung

Stellung zum Haushaltsvorstand ausführliche Gliederung 
(zweistellig)
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AG IV B

Zahlbezirk
Nr.

GemeindeKreisRegierungsbezirk Anstaltsliste
Nr.Zählkarte für Anstalten

Anstaltsbezeichnung:

Art und Zweckbestimmung :

Anschrift:__________________

Name des Eigentümers : —
Personen in der Anstalt am 6> Juni 1961

Erfaßte Personen (Sign. l + Z -hS) Wohnbevölkerung

Geschlecht InsgesamtInsassenPersonal (Sign. 1+2)

männlich

weiblich

insgesamt

Bearbeiter:

1 Wohngemeinde

Ld. I RB I Kr, I Gde

2 Geschlecht

Sp.8

3 Erwerbstätig - SchOler/Student

Sp. 23/24

Sommer

Sp. 454 Verkehrsmittel

Winter

Sp. 46

Zielgemeinde5

Name und Anschrift der Arbeits- oder Ausbildungsstätte
(bei unvollständiger oder schlecht lesbarer Anschrift 
auch Geschöftszweig / Brandie)

6

Pendelwanderung
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„Land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung in Betrieben 
(Haushalten) mit weniger als 0,5 ha Gesamtfläche“.

Zahl der Generationen im Haushalt 
Ordnungszahl der Generation 
Ordnungsnummer der Familie im Haushalt 
Stellung zum Familienvorstand 
Bei ehemaligen Kriegsgefangenen und Vermißten:

Geschlecht
Art des Gewahrsams
Gewahrsamsmacht
Beginn und Beendigung des Gewahrsams

Die Signierung der „107o-Haushalts- und Familienstatistik“ 
wurde ebenfalls in Werkarbeit durchgeführt. Sie wurde von 
besonders ausgewählten Werkarbeitern im gleichen Zeit
raum vorgenommen wie die Signierung der Totalaufberei
tung. Die Signierlisten der Haushalts- und Familienstatistik 
gingen als Durchschläge an das Statistische Bundesamt, 
welches in seiner Zweigstelle Berlin vereinbarungsgemäß 
die weitere Bearbeitung der Haushalts- und Familien
statistik besorgte. Die Originale der Signierlisten verblieben 
im Statistischen Landesamt, wo sie wie alle anderen Signier
listen als Ablochbelege für die Erstellung der Lochkarten 
der Totalaufbereitung dienten.

Aussdireiben der Zählblätter für die Alphabetkontrolle
Zur Durchführung der auf S. 22 näher beschriebenen 
Alphabetkontrolle waren für alle Personen, deren Familien
namen mit A, Ä oder Ae anfing, Zählblätter anzulegen. Bei 
Personen mit Doppelnamen war ein Zählblatt dann anzu
legen, wenn einer der Namen mit A, Ä oder Ae begann. 
Wenn allerdings bei verheirateten, verwitweten oder ge
schiedenen Frauen der zweite Namen durch einen Schräg
strich (/) vom ersten getrennt war (z. B. Müller/Asal), so 
stand zu vermuten, daß es sich um die Angabe des Geburts
namens handelte. In diesen Fällen war kein Zählblatt 
auszuschreiben. Die Zählblätter waren für alle in der Haus
haltsliste eingetragenen Personen, auch für vorübergehend 
abwesende Personen und für Personen, die in der Haus
haltsliste gestrichen waren, zu fertigen, damit alle Möglich
keiten der Doppel- oder Untererfassung überprüft werden 
konnten.

Die Auswertung der Zählblätter erfolgte beim Statistischen 
Bundesamt in der Zweigstelle Berlin.

Sonstige mit der Signierung verbundene Arbeiten

Bei der Signierung der Haushaltslisten waren außerdem 
noch folgende Arbeiten durchzuführen:

Aussdireiben der Zählblätter für Pendelwanderung
Für alle Einpendler in die Städte 

Stuttgart,
Mannheim,
Heidelberg,
Karlsruhe,
Würzburg,
Ludwigshafen am Rhein,
Darmstadt,
Offenbach am Main,
Frankfurt am Main und 
Wiesbaden

wurden Zählblätter ausgeschrieben, um diesen Städten eine 
Auswertung der Einpendler nach dem Stadtteil der Arbeits
stätte zu ermöglichen. Die Zählblättchen enthielten Angaben 
über

Auswertung der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe

' Diese umfaßte alle Haushalte, die in Abschnitt V der Haus
haltsliste Gärten, Haus- und Kleingärten sowie land- oder 
forstwirtschaftlich genutzte Flächen von unter 5000 qm 
(50 ar) eingetragen hatten. Die Angaben wurden gesondert 
für jede Haushaltsliste in eine Hilfstabelle übernommen.

In diese wurden die Gesamtflächen in der Gliederung nach 
Gartenland, Ackerland, Rebland und Sonstige landwirt
schaftliche Nutzflächen eingetragen. Dabei waren folgende 
Größenklassen der Gesamtfläche zu unterscheiden:

unter 300 qm,
300 bis unter 1000 qm,
1000 bis unter 5000 qm.

Die Auswertung dieser Hilfslisten erfolgte in der Abteilung 
B „Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaftsstatistik“ des 
Statistischen Landesamtes. Die Ergebnisse dieser Statistik 
wurden veröffentlicht in dem Aufsatz „Die Bodenverbun
denheit der Bevölkerung Baden-Württemberg, Ergebnisse 
der Volks- und Berufszählung 1961“ Stat. Monatshefte, 
Heft 4, April 1964, sowie im „Agrardienst 67“ vom 27. 1. 1964,

Wohngemeinde,
Geschlecht,
Erwerbstätigkeit (Schüler, Student),
Verkehrsmittel,
Zielgemeinde (Abkürzung obiger Städtenamen),
Name und Anschrift der Arbeits- oder Ausbildungsstätte;

sie wurden den oben genannten Städten zur weiteren Aus
wertung zugeleitet.

Bearbeitung der Lochkarten

Die bei der Signierung gefertigten Signierblätter dienten als 
Grundlage für die Übernahme der Signaturen auf Lochkar
ten. Bevor aus diesen Summenkarten bzw. Tabellen erstellt 
werden konnten, wurden sie in nachstehenden Vollzählig- 
keits-. Signier- und Plausibilitätskontrollen überprüft, die 
alle auf einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage des 
Typs IBM 1401 durchgeführt wurden, die auch für die übri
gen maschinellen Arbeitsgänge zur Verfügung stand.

Erster KontroIIdnrdilauf
Der erste Kontrolldurchlauf aller Lochkarten diente der 
Kontrolle der Vollzähligkeit der Wohnbe
völkerung in den Zählbezirken im Vergleich mit der bereits 
manuell ermittelten Wohnbevölkerung. Im gleichen Arbeits
gang wurden die Lochkarten auch einer Signierkontrolle 
unterzogen, in der sie daraufhin überprüft wurden, ob sie 
nur Lochungen enthielten, die gemäß Signieranweisungen 
auch möglich waren. Weiter wurden in diesem Arbeitsgang 
alle Lochkarten in einer Plausibilitätskontrolle daraufhin 
überprüft, ob Merkmalskombinationen, die nicht möglich 
waren, vorkamen. In solchen Kombinationen wurden u. a, 
überprüft:

Alter bzw. Geburtsjahr mit Familienstand,
Alter bzw. Geburtsjahr mit der Schulart und Fach
richtung der Ausbildung,
Zuzugsjahr mit Geburtsjahr,
Familienstand mit Stellung zum Haushaltsvorstand, 
Vertriebenenausweis mit Zuzugsjahr,
Lebensunterhalt mit Unterhaltsquelle, 
Pendelwanderung mit Verkehrsmittel und Zeitaufwand, 
Erwerbstätigkeit mit weiteren Angaben über die 
Erwerbstätigkeit.

Die bei diesen Kontrollen festgestellten Fehler wurden in 
einer mit erfahrenem Personal besetzten Prüfgruppe be
reinigt.

Zweiter Kontrolldurdilauf

ln einen zweiten Kontrolldurchlauf wurden nur die Karten 
von Erwerbspersonen einbezogen. Diese wurden einmal 
einer allgemeinen Plausibilitätskontrolle 
unterworfen, in der unter anderem folgende Merkmale mit
einander verglichen wurden:
Soziale Stellung mit Staatsangehörigkeit,
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Baden-WürttembergLand:Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg

Abt. II Referat Volks
und Berufszählung

Heg.Bez: 
Kreis:_
Gemeinde:_ 
Stadtteil:

Hilfstabelle

für die Auswertung der Angaben im Abscbn. V der Haushaltsliste der VZ 1961 
Haushalte (Betriebe) mit Gartenland, land- u. forstwirtschaftlich genutzten Bodenflächen unter 3000 qm 0 I 8
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Erwerbstätigkeit mit den möglichen vorkommenden Lo
chungen

für Wirtsdiaftsgruppe, Beruf, Soziale Stellung, Wochen
arbeitszeit, Zeitaufwand, Verkehrsmittel,

Weitere Tätigkeit mit Wirtschaftsgruppc, Beruf, Soziale 
Stellung und Wochenarbeitszeit.

Dritter Kontrolldurchlauf

Vor der Erstellung der Summenkarten für Personen mit ab
geschlossener Ausbildung und für Anstalten und vor der 
Erstellung der Tabellen für Ausländer wurde nochmals eine 
spezielle Plausibilitätskontrolle durchge
führt, in die alle Originalkarten für Ausländer, für Perso
nen mit abgeschlossener Ausbildung an einer Berufsfach-, 
Fach- oder Hochschule und für Personen in Anstalten ein
bezogen waren. Bei diesen Karten wurden u. a. folgende 
Merkmale überprüft:

Vorkommen der ausländischen Staatsangehörigkeit, 
Vergleich von Schulart mit Fachrichtung der Ausbildung, 
Vergleich der ausgeübten Tätigkeit mit Fachrichtung 
der Ausbildung,
Vergleich von Anstaltsart mit Personal/Insasse.

Die Bearbeitung der drei vorstehend beschriebenen Plausi
bilitätskontrollen erforderte einen erheblichen Arbeitsauf
wand, der sich zum Teil hemmend auf den Terminablauf der 
Ergebnisdarstcllung auswirkte. Allerdings brachten diese 
Arbeiten auch wesentliche Zeitgewinne bei den nachfolgen
den Arbeitsgängen mit sich, da nur aus bereinigten Original
karten sachlich einwandfreie Summenkarten gefertigt wer
den konnten, die selbst nicht mehr bereinigt werden muß
ten. Infolgedessen konnten fast alle Tabellen ohne weitere 
sachliche Prüfung direkt aus den Summenkarten veröffent
lichungsfähig geschrieben werden.

Außerdem wurden die Lochkarten für Erwerbspersonen 
einer speziellen
unterzogen, in der die Kombination von Beruf, Wirtschafts- 
gruppe, Stellung im Beruf, Alter und Geschlecht an Hand 
eines Prüfkartensatzes überprüft wurde. In diesem Prüf
kartensatz waren die zugelassenen Kombinationen einge
stanzt. Karten von Kombinationen, die den Voraussetzungen 
nicht entsprachen, wurden auf einer Fehlerliste angelistet. 
Stellte sich bei der Überprüfung heraus, daß bestimmte 
Verbindungen von Wirtschaftsgruppe und Beruf zuzulassen 
waren, obwohl diese Kombination im Prüfkartensatz nicht 
vorgesehen war, so wurde dann, wenn die Kombination 
häufig vorkam, der Prüfkartensatz erweitert. Kamen die zu
zulassenden Fälle nur selten vor, so mußten lediglich die 
ursprünglich beanstandeten Karton als richtig gekennzeich
net werden.

Plausibilitätskontrolle

Nach Beendigung der beiden Kontrolldurchläufe wurden 
die Zählbezirksergebnissc geschrieben und die Summenkar
ten für Gemeinden, Kreise, Regierungsbezirke und das 
Land, bis auf diejenigen für Personen mit abgeschlossener 
Ausbildung und für Anstalten, erstellt.

Erstellung der Summenkarten und Tabellen

Als Ausgangsmaterial für die Darstellung der Zählungs
ergebnisse in Tabellenform dienten Summenkarten, die aus 
den Original-Lochkarten erstellt worden waren.

Die Summenkartenübersicht war ursprünglich aus dem so
genannten ,.Basisprogramm“ entwickelt worden, das alle 
Tabellen enthielt, die aus dem Material der Volkszählung 
erstellt werden sollten. Da dieses Programm jedoch so um
fangreich war, daß sich seine gesamte Tabellierung aut über 
ein .Jahr erstreckt hätte und daß seine Durchsicht und Be
arbeitung praktisch unmöglich geworden wäre, hat man sich 
entschlossen, die Summenkarten grundsätzlich als Daten
speicher aufzufassen und nur einen Teil der in diesen ent
haltenen Informationen tabellarisch darziistcllen. Da be
stimmte Unterlagen besonders dringend benötigt wurden, 
konnten die gcwünscliten Tabellen nur in der Reihenfolge 
vorher fcstgelegter Dringlichkeitsstufen erstellt worden. Als 
solche wurden festgelcgt:

das „Sofortprogramm“,
das „MindestvcröfTentlichungsprogramm“ und
das „Nachschlageprogramm“.

beim Innenministerium als Arboitsunlerlagen zur Verfü
gung gestellt.

Mindestveröffentlichungsprogramm

Im Mindestvcröffcntlichungsprogramm wurden alle die Da
ten für das Länd, die Regierungsbezirke sowie für Stadt- 
und Landkreise zusammengefaßt, die von allgemeinem In
teresse für die Beobachtung der Bevölkerungsstruktur sind. 
Dieses Programm wurde in den Heften 2 bis 11 dieses Ban
des veröffentlicht.

Nachschlageprogramm

Im Nachschlageprogramm. das in den Ländern nur zum Teil 
tabelliert wurde, sind alle die Daten enthalten, die für be
stimmte Konsumentcnkroisc von Interesse sind. Die Tabel
len dieses Programms wurden nicht veröffentlicht. Sie die
nen, wie der Name sagt, zum Nachschlagen und zum Er
arbeiten von Übersichten, die nicht als allgemein interessie
rend angesprochen werden können.
Uber die in den vorstehenden „Programmen“ tabellarisch 
dargestollten Ergebnisse hinaus sind in den Summenkarten 
noch Daten enthalten, die voraussichtlich nicht tabelliert 
werden, da der damit verbundene Kostenaufwand in kei
nem Verhältnis zum allgemeinen Interesse an diesen Zah
len stehen würde. Dies schließt jedoch in besonderen Fällen 
eine Tabellenerstellung oder eine Bereitstellung von Dop
peln dieser Summenkarton zur anderweitigen Bearbeitung 
gegen Erstattung der anfallenden Kosten nicht aus.

Sofortprogramm

In das Sofortprogramm wurden vornehmlich Gemeinde- und 
Kreisergebnisse aufgenommen. Diese wurden soweit als 
möglich in den „Statistischen Berichten der Reihe AO — 
Volkszählung 1961“ und in der „Gemeindestatistik 1960/1961“ 
veröffentlicht. Alle Originaltabellen des Sofortprogrammes 
wurden den Stadt- und Landkreisen, den Planungsabteilun
gen bei den Regicrungspräsidien sowie der Planungsstelle
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ABSCHNITT II

Die Summenkarten
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Volks- und Berufszählung 1961
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Ein Beispiel möge dies verdeutlichen: Wenn angegeben ist 
Land 1, Regierungsbezirk 2, Wirtschaftsabteilung 3, Stellung 
im Beruf 4 und Geschlecht 5, so heißt dies, daß diese Tabelle 
aufgestellt worden ist für jedes Geschlecht innerhalb jeder 
Stellung im Beruf und daß diese Kombination wieder inner
halb.jeder Wirtschaftsabteilung für jeden Regierungsbezirk 
und für das ganze Land tabelliert wurde. Würde es im obigen 
Beispiel lauten Wirtschaftsabteilung 4 und Stellung im 
Beruf 3, so wäre in der Tabelle jedes Geschlecht zunächst 
mit jeder Wirtschaftsabteilung kombiniert und diese Kom
bination dann innerhalb jeder Stellung im Beruf jeweils für 
die Regierungsbezirke und das Land nachgewiesen wor
den.

In den Sortierspalten einiger Summenkarten sind für ein
zelne Sortiermerkmale kombinierte Sortierfolgen angegeben. 
Wurde z. B. bei Stellung im Beruf 3/4 vermerkt und bei 
Wirtschaftsabteilung 4/3, so bedeutet dies, daß die Tabelle 
zweimal aufgestellt worden ist, und zwar einmal in der 
Kombination Stellung im Beruf/Wirtschaftsabteilung und 
einmal in der Kombination Wirtschaftsabteilung/Stellung 
im Beruf,

Die Summenkarten und die daraus erstellen Tabellen
Um den interessierten Konsumenten einen Überblick über 
sämtliche bei der Volks- und Berufszählung 1961 erarbeite
ten Zahlenunterlagen zu vermitteln, sind auf den Seiten 50 
bis 93 alle bei der Volks- und Berufszählung 1961 erstellten 
Summenkarten sowie die Köpfe der Tabellen, die aus Origi
nalkarten gefertigt wurden, dargestellt. Jedes dieser Sum
menkartenbilder besteht aus

Vorspalte, 
Sortierspalten und 
Lochfeldern.

Vorspalfe

Sie enthält im Kopf Angaben darüber, ob es sich um das 
Bild einer aus Originalkarten erstellten Tabelle oder um 
eine Summenkarte handelt. Bei Summenkarten ist deren 
Nummer sowie die Zahl der vorhandenen Karten angege
ben.

In den einzelnen Zeilen der Vorspalte ist zunächst an
gegeben, ob das in den Summenkarten enthaltene Zahlen
material veröffentlicht wurde, ob Arbeitstabellen erstellt 
wurden oder ob vorgesehene Tabellen oder gar die ganze 
Summenkarte überhaupt nicht tabelliert wurden.

Zur Unterscheidung dieser Möglichkeiten wurden folgende 
Abkürzungen verwendet:

Vö = Veröffentlicht. Dahinter folgt die Quelle, in der 
diese Veröffentlichung zu finden ist. Sofern Ab
kürzungen verwendet wurden, bedeuten diese:

Sta Be = „Statistischer Bericht AO — Volks
zählung 1961“.
Es folgt die Nummer des Berichtes 
und hinter T. die Bezeichnung und 
Nummei' der Tabelle.

Sta BW = „Statistik von Baden-Württemberg“ 
Es folgt die Nummer des Bandes und 
durch Schrägstrich abgeteilt die Num
mer des Heftes sowie hinter T. die 
Nummer der Tabelle.

Gde Sta ■— „Gemeindestatistik Baden-Württem
berg 1960/61“ Teil 1.

NV = Nicht veröffentlicht, es liegen jedoch Arbeits- 
tabellcn vor, deren Bezeichnung und Nummer 
jeweils aufgeführt sind.

NT = Nicht tabelliert, es liegt also keine Tabelle vor. 
In einigen Fällen folgen hinter NT noch Tabel
lenbezeichnungen und Nummern. Dies ist dann 
der Fall, wenn die Erstellung einer Tabelle wohl 
vorgesehen war, aus Einsparungsgründen aber 
unterblieben ist.

Lochtelder

Sie enth^en im Kopf die Bezeichnungen der in den 
Summenkarten zahlenmäßig enthaltenen Angaben, Die 
I.ochfelder entsprechen den Tabellenspalten. Sie sind in den 
für die einzelnen Tabellen vorgesehenen Zeilen dann 
mit X gekennzeichnet, wenn sie zahlenmäßig in der an
gegebenen Tabelle nachgewiesen sind.

Zusammenfassende Übersicht aller Summenkarlen

Um den Konsumenten das Auffinden der für bestimmte 
Sachgebiete interessierenden Summenkarten zu erleichtern, 
werden den Summenkarten zwei Zusammenfassungen voran
gestellt, in welchen die regionale und sachliche Gliederung 
der Zählungsergebnisse sowie die dazugehörigen Summen
karten nachgewiesen werden. Diese Zusammenfassungen 
wurden wie folgt erstellt:

Regionale Gliederung 
Gesamtbevölkerung 
Vertriebene 
Ausländer

Sachliche Gliederung 
Gesamtbevölkerung 
Vertriebene 
Ausländer

Zur regionalen Gliederung der Summenkarten darf grund
sätzlich bemerkt werden, daß Ergebnisse, die für eine kleine 
regionale Einheit tabelliert wurden, selbslverständlidi auch 
als Summen für die übergeordneten regionalen Einheiten 
vorliegen. Eine Ausnahme bilden lediglich die Ergebnisse 
für Große Kreisstädte und für Großstädte.

Seite 40 
Seite 41 
Seite 42

Seite 43 bis 46 
Seite 47 bis 48 
Seite 49

Reihenfolge der Summenkarten

Die Sumrnenkarten sind in der Reihenfolge dargestellt, wie 
sie in der Übersicht für die regionale Gliederung nachein
ander aufgeführt sind. Es werden also zuerst die Summen
karten für die Gesamtbevölkerung nach Zählbezirken ab
gebildet. Es folgen die Summenkarlen für Gemeinden in der 
Reihenfolge Wohnbevölkerung, Erwerbspersonen, Nicht
erwerbspersonen usw., hernach die für Große Kreisstädte, 
Stadt- und Landkreise, Großstädte sowie Land und Regie
rungsbezirke. Im Anschluß daran werden die Summenkarten 
für Vertriebene und Ausländer abgedruckt. Summenkarten, 
die z. B. sowohl Angaben über die Gesamtbevölkerung wie 
auch über die Vertriebenen enthalten, sind nur einmal wie
dergegeben, und zwar an der Stelle, an der sie zuerst in der 
Zusammenstellung aufgeführt sind. In den zusammenfassen
den Übersichten ist die Seite, auf der die Summenkarte 
abgedruckt ist, als Kursivzahl angegeben.

Sortierspalten

Sie sind im Kopf der Summenkarten-bzw. Tabellenbilder 
durch einen starken schwarzen Strich gekennzeichnet und ■ 
enthalten die Sortiermerkmale, die angeben, für welche 
regionalen Einheiten und für welche Kombination sachlicher 
Gliederungen jeweils einzelne Summenkarten vorliegen.

In den einzelnen Zeilen sind für die in der Vorspalte 
aufgeführten Tabellen die Sortiermerkmale, nach denen 
diese Tabellen gegliedert sind, durch einen starken Stridi 
gekennzeichnet. Die Sortiermerkmale jeder Tabelle wurden 
außerdem laufend numeriert. Diese Numerierung stellt die 
Sortierfolge der in den Tabellen enthaltenen Merkmale dar. 
Sie wurde in der Weise vorgenommen, daß die größte regio
nale oder sachliche Einheit dieser Tabelle mit der kleinsten 
Zahl, die kleinste regionale oder sachliche Einheit jedoch, 
mit der größten Zahl gekennzeichnet wurde.
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^e^ionale Gliederung der Summenkarten

Gesamtbevölkerung

Wohnbevölkerung
Pers. mit
abgesdil.
Ausbildung
an einer
Berufsfach-,
Fach- oder
Hochschule

darunter 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt

d Nicht
erwerbs
personen

Schüler
und
Studierende

Erwerbs
personen

Pendler Haushalte AnstaltenErgebnisse
für:

Insgesamt

des
Ernährers

Suka Nr. und Seitenzahl

5050 0 50 00

Zählbezirke

l

I 05/i 5 
06/16 
07/17 
08/18 
09/19 
12/22 
25/35

1001 53 54 13/23 58 24 61 6203 99 60
05/15 54

51
02 53 54 581404 51

»55 20 595211
55 21 59

Gemeinden 56
57

' 56

3 A 633 A 633 A 63Große
Kreisstädte

41 65 88 68 ‘31 6530 64
42 65 89 68 I32 652 A 64

6806634
6644Stadt 

Landkreise 36/46 67
37/47 67

"I
i 91 7038 69

92 7039 69j 93 71
94 71
95 72Großstädte 96 72
97 73
98 73

65/75 74 6938 709157 81 85 82
39 69 92 7061 75 86 82
51 75 62 93 7175 87 83
52 75 94 71
53 76 7295
54 76 96 72

Land,
Regie
rungs
bezirke

55 76 7397
56 77 98 73
58 77
59 78
63/73
64/74
66/76
67/77
68/78

78
79
79
80F

I 80

0 = Aus Originalkarten tabelliert;
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noch: Regionale Gliederung der Summenkarten

Vertriebene

Wohnbevölkerung
Pers. mit
abgesdil.
Ausbildung
an einer
Berufsfach-,
Fach- oder
Hochschule

darunter 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt

Schüler
und
Studierende

Nicht
erwerbs
personen

Erwerbs
personen

Haushalte AnstaltenPendler
Ergebnisse
für:

In^esamt

des
Ernährers

Suka Nr. und Seitenzahl

Zählbezirke

12/22 57 13/23 585211
14 58
20 59

Gemeinden

Große
Kreisstädte

I

688833 84 34 66
89 686644

Stadt-,
Landkreise

91 70
92 70
93 71
94 71
95 72

Großstädte 96 72
97 73
98 73

91 70 8265/75 74 81 8550 85 75 5751
92 7075 86 8275 6160 85 52
93 71 87 8366/76 79

67/77 80
68/78 80

62 75
94 71
95 72
96 72
97Land,

Regie
rungs
bezirke

73
98 73
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noch; Regionale Gliederung der Summenkarten

Ausländer

Wohnbevölkerung
Pers. mit
abgeschl.
Ausbildung
an einer
Berufsfach
Fach- oder
Hochschule

darunter 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt

Schüler
und
Studierende

Nicht
erwerbs
personen

Erwerbs
personen

Pendler Haushalte AnstaltenErgebnisse
für:

Insgesamt

des
Ernährers

Suka Nr. und Seitenzahl

Zählbezirke

860 0 86 860

Gemeinden

Große
Kreisstädte

1A 87 
0 87/88

1A 87 1 A 87 95 72 0 89
720 88 0 89 96
7397

98 73Stadt-,
Landkreise

Großstädte

0 90/91 0 92/93 93 930 92 0 0 0 98920

Land,
Regie
rungs
bezirke

0 = Aus Originalkarten tabelliert
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Sadiliche Gliederung der Summenkarten

GesamtbevSlkerung

Wohnbevölkerung
Pers. mit
abgeschl.
Ausbildung
an einer
Berufsfach-,
Fach- oder
Hochschule

darunter 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt 
des
Ernährers

e Schüler
und
Studierende

Bezeich
nung
(alpha
betisch)

Nicht
erwerbs
personen

Erwerbs
personen

AnstaltenHaushaltePendler
Insgesamt

Suka Nr. und Seitenzahl

13/23 5806/16 54
08/18 55
09/19 56
12/22 57

5814
5920Abhängige

82856165 245941 20 7065 913132/42
65/75

655103 82867681 5457 7136/46
37/47

9367745104 838761 75 94 71676430
7562 72957551

739752 75
739853 76
60997654Alter

55 76
56 77
59 78
63/73
64/74
66/76

78
79
79

52 75 7532/42 65
52/62 75

6232/42 65Angehörige 55 76 57 81
56 77

82850 68
8286
8387Anstaltsart
6888
6889

05/15 5461 75 6031/41 65 
32/42 65 
51/61 75 
52/62 75

66 9944
Beteiligung 51 75
am 38 69
Erwerbs
leben

39 69
54 76

58 77 7295
7859 72Berufs

klasse
96

63/73 78
64/74 79

7397
7398

6938Berufs
ordnung 39 69

7091
7092
7193
7194
7295Fach-

riditung
7296
7397

98 73
6099

0 = Aus Originalkarten tabelliert
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noch; Sachliche Gliederung der Summenkarten

Gesamtbevölkerung

Wohnbevölkerung

Pers. mit
abgeschl.
Ausbildung
an einer
Berufsfach-,
Fach- oder
Hochschule

darunter 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt 
des
Ernährers

VBezeich
nung
(alpha
betisch)

Nicht
erwerbs
personen

Schüler
und
Studierende

Erwerbs
personen

Pendler Haushalte Anstalten
Insgesamt

Suka Nr. und Seitenzahl

11 52 75 74 76 79 57 81 20 62 85 8259 7091 10
30 64 . 8077 61 75 86 8292 70
3 A 63 78 80 8762 75 8293 71
2 A 64 63/73

64/74
78 94 71
79

34 66
6644

51 75
52 75
53 76
54 76
55 76
56 77Familien

stand 58 77
59 78
36/46
37/47

67
67

38 69
39 69
58 77
59 78
64/74
67/77
68/78

79
80
80

Geburts
jahr

30 64

Haushalts
größe 6210

10 6214 58Miet- und 
Eigentums
verhältnis

Personen in 
Anstalten 10 62

85 82680
86 82Personal/

Insassen 87 83
88 68
89 68

11 52 34 66 7092
Religions
zugehörig
keit

30 64 96 72
2 A 54
3 A 63

31/41 65 53 55 7602 57 81
5632/42 65 77Rente 

und dgl.

0 ■= Aus Originalkarten tabelliert
44



noch: Sachliche Gliederung der Summenkarten

Gesamtbevölkerung

Wohnbevölkerung
Pers. mit
abgeschl.
Ausbildung
an einer-
Berufsfach
Fach- oder
Hochschule

darunter 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt 
des
Ernährers

Bezeich
nung
(alpha
betisch)

Nicht
erwerbs
personen

Schüler
und
Studierende

Erwerbs
personen

Pendler Haushalte Anstalten
Insgesamt

Suka Nr. und Seitenzahl

91 70
7092

93 71
94 71

Schulart 7295
96 • 72
97 73
98 73
99 60

6665/75 74
36/76 79
67/77 SO 
68/78 80

34
6644

Soziale
Stellung

05/15 54
06/16 54
08/18 55
09/19 56
36/46 67
37/47 67

02 53 7295
7296
7397

98 73

6938
6939
7653Stellung 

im Beruf 7654
7655
7758
7859

63/73 78
64/74 79
68/78 80

31/41 65
32/42 65

2 A 64
3 A 63

7091
Stellung 
zum Er
werbsleben

92 70
66 93 7144
76 9454 71

Verkehrs
mittel

595921 21

59206938
6939

54 76
58 77

6644Weitere
Tätigkeit 63/73 78

64/74 79
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noch: Sachliche Gliederung der Summenkarten

Gesamtbevölkerung

Wohnbevölkerung
Pers. mit
abgesdil.
Ausbildung
an einer
Berufsfach-,
Fach- oder
Hochsdiule

darunter 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt 
des
Ernährers

Bezeich
nung
(alpha
betisch)

Schüler
und
Studierende

Nicht
erwerbs
personen

Erwerbs
personen

HaushaltePendler Anstalten
Insgesamt

Suka Nr. und Seitenzahl

06/16 54 
08/18 55 
09/19 56

20 59Wirt
schafts
bereiche

13/23 58 85 8201 53 12/22 57
36/16 54
07/17 55
08/18 55
09/19 56
25/35 56
63/73 78
64/74 79
67/77 80

58 86 8214

Wirt
schafts
abteilung

65/75 74
66/76 79
67/77 80
68/78 80

95 7206/16 54
07/17 55
08/18 55
09/19 56
25/35 56

96 72
7397

98 73

34 66Wirt
schafts
unter- • 
abteilung

36/46 67
37/47 67

6644

38 69
Wirt
schafts
gruppe

39 69
58 77

7859

36/46 67
37/47 67

Wochen
arbeitszeit

12/22 57
13/23 58

6210

5814
20 59

Ohne
Unter
gliederung
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noch; Sachliche Gliederung der Summenkarten

Vertriebene

Wohnbevölkerung
Pers. mit
abgeschl.
Ausbildung
an einer
Berufsfach-,
Fach- oder
Hochschule

darunter , 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt

Bezeich
nung
(alpha
betisch)

Nicht
erwerbs
personen

Schüler
und
Studierende

Erwerbs
personen

Pendler Haushalte Anstalten
Insgesamt

des
Ernährers

Suka Nr. und Seitenzahl

13/23 5812/22 57Abhängige 5814

8220 59 8591 7057 8150 85 65/75 74 51 75
86 8293 7161 7552 75
87 8394 7166/76 79 62 75

Alter 95 72
97 73
98 73

57 8152 75Angehörige
62 75

8285
86 82

Anstaltsart 87 83
88 68
89 68

95 72
7296Berufs

klasse 7397
98 73

Beteiligung
51/61 75
52/62 75

66 61 7544am 51 75Erwerbs
leben

7091
92 70
93 71
94 71

Fach
richtung

7295
96 72
97 73
98 73

82857081 9150 85 6634 577475
828670927551 75 61
838793 71Familien

stand
52 75 62 75

94 7176 79
77 80
78 80

Geburts
jahr 50 85

Miet- und 
Eigentums
verhältnis

14 58

8285
8286Personal/

Insasse 8387
6888

89 68
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noch: Sachliche Gliederung der Summenkarten

Vertriebene

Wohnbevölkerung
Pers. mit
abgeschl.
Ausbildung
an einer
Berufsfach
Fach- oder
Hochschule

darunter 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt 
des
Ernährers

Bezeich
nung
(alpha
betisch)

Nicht
erwerbs
personen

Schüler
und
Studierende

Erwerbs
personen

Haushalte AnstaltenPendlerInsgesamt

Suka Nr. und Seitenzahl

33 84 34 66 92 70Religions
zugehörig
keit

96 72

91 70
92 70
93 71
94 71
95 72Schulart 96 72
97 73
98 73

65/75 74
66/76 79
67/77 80
68/78 80

34 66
44 66

Soziale
Stellung

68/78 80 95 72
96 72

Stellung 
im Beruf

7397
98 73

44 66 91 70Stellung
zum
Erwerbs
leben

92 70
93 71
94 71

11 52 34 66
33 84

Vertrie-
benenart

50 85
60 85

Wirt
schafts
abteilung

12/22 57
67/77 80

13/23 58 85 82
5814 86 . 82

Wirt
schafts
bereiche

.20 59

65/75 74
66/76 79
67/77 80
68/78 80

34 66 95 72
96 72Wirt-

schafts-
ünter-
abteilung

7397

i 98 73

!

60 85Zuzugsjahr
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noch: Sachliche Gliederung der Summenkarten

Ausländer

Wohnbevölkerung
Pers. mit
abgeschl.
Ausbildung
an einer
Berufsfach-,
Fach-oder
Hochschule

darunter 
nach dem 
überwie
genden 
Lebens
unterhalt

Bezeich
nung
(alpha
betisch)

Schüler
und
Studierende

Nicht
erwerbs
personen

Erwerbs
personen

AnstaltenHaushaltePendler
Insgesamt

des
Ernährers

Suka Nr. und Seitenzahl

0 89/92Angehörige

8909389 086 00 86/88 0
72951 A 87
7397Alter
7398

Beteiligung 880
am
Erwerbs
leben

93 720 95
7296Berufs

klasse 97 73
98 73

7295
96 72Fadi-

richtung 7397
7398

Familien
stand

8989 1 A 87 00 89/90
1 A 87

0
1 A 87

Religionszu
gehörigkeit

7287 960
1A 87

7295
96 72

7397Schulart
98 73

930Staats
angehörig
keit

0 87/88

7295920Stellung 
im . 
Beruf

96 72
7397
7398

Stellung
zum
Erwerbs
leben

1A 871 A. 87

Wirt
schafts
bereiche

920

Wirt
schafts
gruppe

920

95 - 72Wirt-
schafts-
unter-
abteilung

96 72
7397

98 73

0 = Aus Originalkarten tabelliert
49



Wohnbevölkerung und Erwerbspersonen

Erwerbspersonen (ohne Soldnten)Wohnbevölkerung

darunte-"danmter

im Alter 
von • • •. Jahren

mit überwiegendem 
Lebensunterhalt aus

nach Wlrtschafts- 
bereichen

Panilien-
atand

mit überwiegendem Lebensunter- 
halt des Ernährers aus

Selb-
stän-
dige
und
Hit-
hel-
Centie

2 Religion ins
gesamt

ins
gesamt

o
>Ö saa Land-

und
Forst-
wirt-
<a r.K ff t

Produ
zie

rendes
Gewerbe

Produ
zie

rendes
Gewerbe

<o a 15 Land-u.
Forst
wirt
schaft

Aus Originalkarten erstellt 20 45 Dienst
lei

stungen

Handel
und

Verkehr

a a römisch-
katho
lisch

Handel
und

Verkehr
O bla

unter
a bis

unter
bis

unter
Erwerbs
tätigkeit

le- unterevange
lisch

i4 Renteverh.saK 5 15dlg
20 6545eg

652 3 4 161 7 6 9 10 12 13 1511 14 17 18 19 20

u Staatshandbuch für Baden-Württ. 
Wohnolatzverz« I06l Ceesrntbevölk,

3)1) 2) X X X X X X X X X62 3 541

KV Gesamtbevölkeru ng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X62 3 41

jfY Personen mit weiterem Wohnraum 
_____ av-flerhalb des Bundesgebietes

X X X X X X X X X X XX X XX X X2 3 4 5 X1 X X

1) Zusammenfassung nach Wohnplätzen
2) Nur Zahl der männlichen Wohnbevölkerung
3) AuSerdem "Abhängige"



Die Wohnbevölkerung nach Altersgruppen
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NV S/G 1, 1. Teil
X XX X X X X X X X X4 1 X X

S/G 1, 1. Teil IX X X X XX X X X X X X X

1) Altersgruppen wie nachstehend veröffentlicht: 
unter 6 bis 

unter
45 l>fs 65
unter

14 bis 
unter

15 bis 
unter

21 bis 
unter6 und

mehr6515 21 4514
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Die Wohnbevölkerung nach Altersgruppen (Fortsetzung und Schluß)
I
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NY S/G 1« 2. Teil
X X X XX X X X X X X X X

w 3 X

S/G 1. 2. Teil
X X X X X X XX X X XXXX

1) Altersgruppen wie nachstehend veröffentlicht:
14 bis 
unter

6 bis 
unter

6515 bis 
unter

21 bis 
unter

45 bis 
unter

un ter6 und
mehr6515 4521M
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Die Wohnbevölkerung nach der Religionszugehörigkeit, nach dem Familienstand und nach der-Vertrlebenenelgenschaft
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X 1) y 1) X. 1) y 1)Gde.Sta ^960/6^ Teil 1 X_ Ji21

HV S/G 4 X X X X X X X X X X X.1 X1 2

S/G 4 X XX X X X X X X X X X X X 3.1

l) Vertriebene und Flüchtlinge wie folgt veröffentlichtt

Von der lohnbevfilkeruig 
8M 6.6.1961 vareti 

Vertrieben und Deutsche 
■isdr SBZ

darunter
Vertriebene

tns«
gesät



Die Wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers aus Erwerbstätigkeit 
nach der Wirtschaftsabteilung des Ernährers

davon

Ernihror ilt übirvlogondoi Lobtntuniirhalt durch ErMrbstätlglcolt oddr Arbtitslosengold/-hilfo und deren Angehdrigo oCB

darunter Hirtschaftaabteilung oI

O rH 
Tt Jiä

% 9
•Ö9 Oienetlaiitun- 

gen» wueit 
flieht an an> 
derer Stelle genannt

Organisationen 
ohfM £rverbs> 
Charakter und 
Private laue- halte

Energievirt- 
Schaft und ttiasenrersor- 
gung» Berg-

Land- und Foratvirtschif^ 
riertialtung

T3

s
B

9
rH Gebietskörper 

schäften und Seiialver- 
slcherung

Verkehr und Rachrlditen 
Über

ei ttlung

Kreditinsti

tute und Versicherungs- 
geverbe

Verarbeitendes 
GauortM 

(ohne Baugn varbe)

HohnbevSlkerung
insgesaot £S u k a 01 £9 ohneins- Bau-

geuerbe 9Handel gAngabe9
OS

9 gasut Iund

o o7 450 Stück Fitcherel bauca.

IDIijn M1
iniVö Sta Be 6. T. S/G e. 1. Teil X YXX X X X XA X X X
IBIStft BW iOS/5. T. 12 a X X XX X X X X X X X X JL1 mL-
msta BW 105/5, T. 12 b 

Cde.Sta 196o/<^1 Teil 1

X1
ie FVoduz. Ge-wAßjnjtliialii^TT

nur für Wlrtschaftaberelche veröffentlichtX1 2
NV S/C a. 1. Teil 1 XX X X X X X X X2 i ± X X X X

S/G 8 X X X -X XX X X X X X1. Teil XX4.1 X

l) Spalte 3O 
Spalte 31 
Spalte 32

Spalte 33

Alle Wirtschaftsbereiche 
Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe
(üinsohl. Baugewerbe) 
Übrige fflrtschaftsbereiche

I

Die Wohnbevölkerung nach dem überwiegenden Lebensunterhalt'und der Stellung im Beruf des Ernährers

d a re B
Emihrer eit überwiegendee Lebensunterhalt durch Erwerbstetigkeit oder Arboitilosengald/-hilfe und deren Angahdrlgs Personenp

Ernährer eit überviegendee 
Loben suntarhal

ohne
darunter Stellung ie Beruf£ 9 U9

5 £
Angabe 

des über- viegendso 
Lebensunter

halts des Ernährers

i9

tJ Jd 
B B 
•H 9

9 h00

n•B ’S Kausgeuorbe-
treiboflda

Arbeiter 
(ohne Hole- arbeiter)

Hithelfende
Fcsilisn-

angehörige

S u k a 02 9 u
9 o
B 9

Lehrlinge durchKeis-Selb- An- ehnsBeate
Rente u.dgl, 

und deren Angehörige

oroarbeiter Angabe9
tu 9 9

o J

und gestellteständige usw. IZvlschenMieter
7 450 Stückca.

m\ ra 77571 1691 171n n TtT 9 mi IBI |T5 1171 W 121 1231 1251 271 1231 1313

Yö Sta Be 6. T. S/G 8, 2. Teil ii i i i JLi i 4. X Xi
sta BV 105/5. T. 12 a

X X2 }1

X___ x_£l jlJISta BW 105/5. T. 12 b 31 2 X X X XX X
Gde.Sta 196O/61 Teil 1 21 X

i:v S/G 8, 2. Teil 1 52 3. X4 X XX X X X X XX X
S/Q 8, 2. Teil 1 2 X X X X X X X XX X X

1) Enthalten bei " Selbständige "
2) Enthalten bei " Arbeiter "
3) Einschi. Soldaten und deren Angehörige

I



Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach der Stellung im Beruf sowie die nicht zu den Erwerbapersonen
gehörenden Schüler und Studierenden

Van «ha Eiwbtpomwi (dm Sol^tn) lann tadi dr Stalhng te BmfErMrtspMvmo 
((tag SoWan)

tIditZB 
te Enartt»- 

puna 
grtrmh 
Sdülir

9
CO

S u k a 03
8 000 Stück s «fanirtif% ■ö

Falltea-ca. tiwIbndB Arteiter 
(dm tetii- wteltir)

c•ö m iH
•ÖSelb- Aog»- Hils. Ldtrllogi dm% u Sdäkrlae- s«däo «telHeetWlgi irtelter Aagte
tu ca 
S :o o u
Ü Ü

UW.flwwt tnl 2»1idw^
■Ifter

o(Ü ifidhBHgi
S u k a 15 
ca. 7 750 Stück

Studie-
StoAiraUo

*5| IC7I N MIMn H EI im iPi ii5 M~[» lai 1231 g| 1271 129 1311 1331 351 |37| 139 |41| |43| 51| 1531 |5S |57| 1591 |61 löriör 67| |69| 1713 9 77 M
(6 • Crmtapersom (dm SoUrten) tnd SdüWr und Studiimte
15 • Efwtewo ad Sddilr tad Stodieradi eit aorwiigwte Uteomitetelt jiUll durdi ümtetitigteit edu- Afteltibseagi1d/«b1 Ife (dm Htth/te-Angihfirlgi, Uhrliate uw. «d dm Aegite]

Suka OS

VÖ Sta Be 2 nur Selbständige einschl, Hausgewerbetreibende und Mithelfende Farn. Angehörige veröffentlichtX1 2 T T T
IT. S/S 9, 1. TeilSta Be 6, 21 3 4 X X X X X X X X X X JL

bei den Artei>1960/61 Teil 1Gde.Sta 2 X nur in untenstehender Zusammenfassung veröffentlicht1
NV S/G 9, 1. Teil X X X X X X X XX X X XT 2 T 4

S/G 9, 1. Teil 1 4 X X X X X X X X X X X
Suka 15

WV s/G 9. 1* Teil X X X X X X X X1 2 3 4 X_

s/G 9> 1. Teil XX X X X2 X X X X1 4 X

Spalte 49 
Spalte 50 
Spalte 51 
Spalte 52 
Spalte 53

Selbständige einschl. Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister
Mith. Familienangehörige
Beamte und Angestellte
Arbeiter einschl. ohne Angabe
Lehrlinge und dgl.cn

Die Erwerbepersonen (ohne Soldaten) nach Wirtschaftsbereichen und Stellung im Beruf, nach 
Wirtschaftsabtei.lungen und Wirtschaftsunterabteilungen (Fortsetzung)

VoD te EfwtepoaoflM (dm Solditoo) gdiwtanM Wrtedaftriitfiid»
UaU indForwtirirtsdaft, TitfteHung «i>d Fiadpni (» VirttdgftabtBfhpg 0) ProdttienBte Stwte o

eSuka 06 
ca. 7 550 Stück

•p
dar« dwop abdavon gdidrten ar WrtsdwftwTttrtetaihaiB dwon (iflhSrtCT lur Hirtsdiaftsabtaning 

1; Eaef^lwirttdi. u. tesefyartorgwg, Bag^
a
45 s Ö rH

C

*9 03

a :o
9 U 
a c5

o9

n Slihrtmflgi 
HMQiwrte 
trtitendi 

«d ZirtcdwrK testnr

Sabtändigt, 
HaBsgBWfb^ 
truibondi 

und Zuisdi«^ Kistar

c■ö

3
rH

nttelfoadi
Fwilletw

HHh. In-
dteoD gdi&rteo cur 

Virtsdaftaurtartetai Um
lns>o

s3gü FwDlii^ Ab- gawwt Ab. gnarti>A Ins*
06 Q/100, 06 6o0

01 bbigtga Unglga
Suka 16 
ca. 6 550 Stück

«ga- gasawthtelgn 10 11

n K m MUHE 1171 119 MTM Sl 1271 129 ISII [331 1371 139 WM. 4SI 1471 1491 SU IS3I 155 IST! |S9| |6l! I63| 1651 671 1S9I |71| ITSTTTST9 ^BO3 77
06 • Enerbipenam (dm SoUrtan) ind Sdviar lad Studionndb
16 ■ Erwteiwwt tnd Sdtikr imd Stsdlarandi alt übarviagante LabtnsuntarteH ntdit dbnb Ensrtetitigicalt «hr Artelta1atangi1d/4infa (dm Hlth. F8i.>Angdnrige, Ldirlinga usv. wd dm Arqte)

Suka 06
VÖ Sta Be 6, T. s/G 9. 2, Teil X X X2 3 X X1 4 X X X X.X X. Ä.

nur für Wirtschaftsbereiche veröffentlicht 1)Sta Be 2 1 2 3 54
1960/61 ' Teil 1 nur für Wirtschaftsbereiche veröffentlichtOde«Sta 21 5

XKY s/G 9> 2. Teil X X X2 3 4 5 X X X1 X X XX X X

s/G 9. 2» Teil X X X2 X X1 X
X .

X X4 X X 3.X X

SoAia 16
NY s/G 9, 2. Teil X1 X X X X2 X X X X1 X. X

3/C 9, 2. Teil 2 4 X X1 X
X .

X X X X X X X 1

l) Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
(einschl. Bau^werbe)

2) spalte 58 Land- und Forstwirtschaft
Spalte 41 Produzierendes Gewerbe (einschl, Baugewerbe)



Die Erwerbepersonen (ohne Soldaten) nach Wirtachaftsbereichen und nach Wirtechaftaabteilungen 
sowie nach V/irtschaftaunterabteilungen (Fortsetzung)

Von da EmrtiporMnM Solditcn; gWgrton np mrUdatttttfaldT
PreditftnBWht Sttart»4* 0)

Qdavon gdiörton nir tfirtsdafUabttihinS u k a 07 
ca. 7 520 Stück so•ö mei2; VifsitoftondM Sowta (rfw Biugwarta] 3; Bagworte •üh« Ang.'o

c c
•H <1>

o o

>o
3

B iH

davon gehörten zur Mirtiehifttutiierabtethiw
®

davon gahörUn zur HIrtsdiaftarterBbteMungsoio o o ia^ ttt»> Ins-

S u k a 17 
ca. 4 300 Stück

gaseit gesaot guaat28/9 3023 25 26 27 312k7220 21

07 • Enaftapertacn (doa SoUitc») ead Sdükr icd Studierend)
17 . EfMifapxiani ml Sdühr usd SMUnodi rtt ütavltgwfci UbnutiiluHitnti ErartaUtl^lt odir »itolUloBimliV-lilHi (cto Will. FolHio-<igWrHi. Uftrllim im. und <ho >mil»)

5uAa 07
VO gta Be e, T. S/C 9> 3. Teil X X2 5 X X X1 X JL X XX

io FVoduz.Ge* 
nrbe enth. — 
Id Produ/.Ge* 
Rite enth. -

für Wirtschaftabereiche veröffentlicht 1)Sta Be 2 52 3 41 nur
nur für Wirtschaftabereiche veröffentlichtOde,Sta 196O/61 Teil 1 2 31

KV 5/G 9, 5. Teil X X X XX X X X2 ^1= X X X XX1 X
X X XXS/0 9. 3. Teil X X X X 32 4 X X X X X X1

5u)ta J7 nicht tabellier'NT

1) Produzierendes Gewerbe 
(einschl. Baugewerbe)

2) Spalte 41 Produzierendes Gewerbe
(einschl. Baugewerbe)

CJIC71 Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach Wirtschaftsbereichen und Stellung in» Beruf, nach 
Wirtschaftsabteilungen und V/irtschaftsunterabteilungen (Fortsetzung)

Von dm Erwwtspertonen (d» Soldaten) gehörten z»g Ülrtsdaftsbortich
Kandel, Veridir, Kredittnstltubund Verstcherungsgaerte•p

S u k a 08 
ca. 7 340 Stück

(favon gdJrten nir Xirtsdaffaabtellungdyron ah£ So•oo
k: Handel 5: Verkehr u. tedrlditenübeniittluno 6; Kreditiret. u. Verslchefwosow. 1)

O rH«o ^ G C
•H O 
O CO
S :o
® »H
O O

•o m 5 iH
9 Selbständige,

Kaisgttvta
treibende und Zvitchneeister

davon gehörten zur Vlrtsthaftsurterafatellung dwoo gdsrten zur 
VlrtidMftsmtarabttl luno

davon gehörten zur 
mrtszhaftiainttmh^tl lung

£o Pfthetfende
Fntllen*

angtfiöHge

Ins*
Ab. gesaet9

M llB> 1ns- ins-
50 (ohne 

50 00 und

hängige
S u k a 18 
ca. 3 090 Stück

gesagt gesaat gesaatAC^I A2 507A3 5GX 60 61
71

61 63 65| |67l 55271 |29ri3T WM. 37TW 4iri43r KM CM 531 ISSI CM 73| |75| l77n H HI 1 1131 nsnw WM ds[93

OB • Erverbspersonai (ohm Soldahn) und Schüler ind Studicrendi
ia - Eruerhsomaw wd Sdwlir ind Studtemd) olt aMwImanda Ufaagartefhalt nicht da^ Erwtatätigkelt edr* Arbeitslosengeld' 4i|]fe (chtw Kith. FaBlHenengihörlge, Lehrlinge usu. «I ohne Angabe)

Suka 08
TYÖ Sta Be 6, T. S/G 9, 4. Teil X XX X X XX XT ^TT

rsta Be 8., T. S/G 9t 3. Teil X X X X X X2 3 X1
für V/irtschaftsberelche veröffentlicht 2)Sta Be 2 52 3 47 nur
für V/irtsohaftsbereiche veröffentlicht 3)Gde.Sta • 196O/6I Teil 1 2 31 nur

HV S/G 9, 4« und 3» Teil X X X X X X X X X X X X X2 3 4 5 X X1

S/G 9» 4« und 5. Teil X X X X X X XX X X X X X/> X X1 2

Suka 18
NV S/G 9, 4» und 3. Teil X XX X X X X X

X •
X X X2 3 X X1

rS/G 9t 4> und 3« Teil X XX X X X X X TX X X X XX1 z

1) In den Suramenkarten O8/I8 und 09/19 ist die Wirtschaftsabteilung 6 
"Kreditinstitute.und Versicherungagewerbe" abweichend von der in der 
Grundsystematik festgelegten Regelung dem Wirtschaftsbereich "Handel 
und Verkehr" statt den '"Sonstigen Wirtachaftabereichen(Dienstleistungen)" 
zugeordnet -worden!

2) Handel und Verkehr
3) Spalte 44 Handel und Verkehr

Spalte 47 Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstleistungen)

1



Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach WlrtsohaXtaberelchen imd Stellung Im Beruf; nach 
Wirtschaftsabteilungen und Wlrtschaftsunterabtellungen (Fortsetzung)

Von din En«tnmtWfl (dm Soldaten) -adürten zia Urtsdaftsbereich
Sonsiloe Hirbdaftsbenldw (Otemtlehhanen) 1)+>

S u k a 09 
oa. 7 470 Stück

davon gehörten zur «irbduftsabtel ungdavon eils9

0 1-1 
'O M
c e
•rt 0)01

e

e ^sPionstletstingen, Mit nldit an andanr Stellt genanat*0 fln iH

s SelbstWtgi» 
Haiogwete» 
treibende und Zuitchitneistcr

(favon gehörten zur Hlrtechaftsunterabteilungä s (e-Mthelfenje
Fetlll«^

angehorige

i Al>.
Sgesnt 1t6>9

CH o a :o « uÜO
hSngige

S u k a 19 
ca. 5 770 Stück

gesut 701/2 70 6/8 71 0/1 71 2/7
700 718

1 5 7 n 13 B 17 IS 21 23 2S 27 2S 31 LJ3 35 37 39 41 m 45TI^ CJÜ öTlär 57| |59| 61| 1631 |65| |S7| 1691 |71| |73| |75l ^93

09 • Erwbsprsooen (dm Soldaten) und Schüler ind Stodlmndi'
19 • Erwabspcrionen und SchClir und Studlrade eit ubendogenden Lebensunterhalt nicht durdi Enrerbetüli^ft odr Artelts1osenge1d/-hnfe (ohne HIth. rti,-AiigMrfgB, Lehrlinge usv. und ahn Ai^te)

5oio 09

T. 3/G 9> 6. Teil X X X X X X X X
Vö Sta Be 8,

X X X2 51 4

für Wirt8chaftsbe?eiche veröffentlicht 2)Qde Sta 1960/61 Teil 1 nur51 2
NV 3/G 9» 6. Teil X XX X X X X X X X Xj. A

S/G 9t 6. Teil XX X X X 5X X X XX X±11
Suka 19
NV S/G 9. 6. Teil X X X X X X X X ,x XT21

S/Q 9, X X X X6. Teil X X X X X X2 41 ±

2) Spalte 47 Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstleistungen)1) In den Summenkarten 00/18 und 09/19 ist die Wirtschaftsabteilung 6 
"Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe" abweichend von der in der 
Grundsystematik festgelegten Regelung dem Wirtschaftsbereich "Handel 
und Verkehr" statt den "Sonstigen Wirtschafsbereichen (Dienstleistungen )" 
zugeordnet worden.0105

Die Erwerbspersonen (ohne-Soldaten) nach Wirtschaftsberelchen und Stellung Im Beruf» nach 
Wirtschaftsabteilungen und Wirtschaftsunterabteilungen (Schluß)

Von dw EnwtipimnBn (ohna Spldaton) grtrton na Wirtsdäftsfaailch 
Somtlgo VlrUdaftriwrolcho (Oioptletefai^)«)4» 9

nS u k a 25 
ca. 7 150 Stück

dwon gtMrtcn zir Mlrbchaftsabtsflcngs 9
•o s 9; m»tskörpg«ihiften und Sozialvailehoning8; Organiiattotso dm Enwrtschaiwkty u. Wv. HaarialttCO

•ö B 1—1
•ÖÄ 
B ß 
•H 9 OCQ 
SU5 
9 U C50

'Avon gMrt« ztr VtrbchifUwtqabtoIhwg Avon gAörtn ztr yWachafbuntorabttnungV ä.iH los-fo^0
OS 90 0,2/7,9 

[dm 90 2(^, 
9DM 4)WW^

2S u k a 35 
ca. 2 570 Stück

gostit gasast
90 20/2

801/7 901
90 90 4

96800 85

EIn E |13| |15| |17 UM 77| |23| |31iwriM 4iT|43r 40^ STM n| |59| |61| |63| |65| |67| |69| |7l| r73| |75|3 9 77

25 • Erwtspvunn (ehtw Soldrtm) lod SchOir und ^tudlwwA
35 - Ervwbsparuiwn ono Schülr und StudlwwnA nlt übmIagtndH LAatsuntarhaU nicht Ardi Ervartstätlgblt odar iktaltslosangald/Allfa (chna Hitt« Faa^AngAörlga, LArllnga osv. und Ana Aiqaba)

Suka 25
Vö StaBe 8, T. S/G 99 7. Teil 

Ode.Sta 1960/61 Teil 1
2 5 4 X1 X X X X X

TTnur für Wirtschaftsbereiche veröffentlicht2 51

NV S/Q 9, 7. Teil X X X X X X X X X2 3 I 4 1 X1

S/G 9. 7. Teil X X X X X2 X X Xd X1

Suka 35 ' NT nicht tabelliert

1) Spalte 47 Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstleistungen)



Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach tfirtschaftaabteilungen sowie die nicht zu den Erwerbspersonen
gehörenden Schüler und Studierenden 

- ohne Auspendler -

Von dw trwteparsdntn ttfpi SoMatwJ gtfartin zur wirUtfattabttltogEfwitaperMnao (dw SotetjäT

.
M O ^ O -r 
^ TJ — _ V—

licht a 
dn Enflrttt- 
poneom

duuittr o>COS u k a 12 Urper*ntiomnsm % Olenstklstin 
gn, loutlt 

dicht M 
dmr Stolli gm«t

Cavgtnirl- 
schxft lad Hmdmnor»
yng,

VtrwtNi-
Lan^ ind Forvtvirtithxft, 
TiwtaHuig

Q Kridlttnstt- 
tutd iftd Vrsichtnngs 
gMtte

Vtriahr wid IbdirlchUfK t3

c c
•H Ü e

o u 
o ü

29 330 Stück
tJ irHca. tMlnItts-o (tno Bith (hneAb. Handalll fidwvts 

(dn BaiKgMftt)

wi SdültrErwtsd». 
riktar und Privat« 
Haushalt«

Angib«öh«r.QMrb«
X a a o o fisS o 'S

häagtgi4>
K

Old SozIaW.
sichanmg

■Ittlung ind
S u k a 22 
c-\. IS 300 Stück I bauFiseh«r«l Studierend«

u |[aiBl[aiB]lE]lBlBlSi;iaiB]lE31E31ElBllEll31[aiElBWE]lElgill2]iailB]lEl[aMEllEBlBliBl'ffllSas:lII 7119 M1 n
12 • ErMTbapanonen (chm Soldrtia) wd Sdiikr wl Studiarvid«
22 • Erwtvarunan jmJ Schüler uid ttadlarandi «1t iSicmlagHrdn LBbaauptartttlt nidit durdi Eruertstitiobtt od»r<Arti«1Uk««ng»1d/4)(He (chn« NÜhaKtnd« FaaUiemngohötigi, Uhrliogi un, ted choa Aagdi«)s I5uta 12

id FVedu.
batflrfw anth.

1) 5)
Yö Sta BW IO'i/10. T 22 nur für Y/irt8ch'>.ftsbereiche veröffentlicht1 2) 2

T7 X X X XX XX XSta Be 11, T. N 22 a XX XX XX21 4
X X X X X X X XX X X X X X

NV H 22 a 1 2 T 5

HT N 22 b. c, d. e nicht tabelliert2 S1 3 4
Suka 22 NT nicht tabelliert

3) Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 
Sonstige V/lrtschaftsbereiche (Dienstleistungen)

1) Diese Tabelle wurde als Addition der 
Summenkarten 12 und 14 erst''llt

2) Nur für Gemeinden mit 1 000 und mehr Einwohnern

I



Die Auspendler (ohne Soldaten) - Berufspendler sowie Schüler und Studierende - Berufspendler
auch nach »/irtschaftsabteilun/jen

topendWf [cto Soldatäir
T Von dv) Btrufsptadbm gahörtai zurlTTrttdaftiibtsnifig

BonjfspiodHF5•p sS u k a 15 
c.-. 5 940 Stück

01 duuitar
Kidit zu 

dn Cneit»-
s s OrgtflU

utiontn
Gobitts-
korptr»
sdiaftu

Krid1t>
Institut«

Oitait- 
UlitiBoen • 
ualt nidit 
an andinr SUlb 

Qtnannt

0)

tH O rW
T3 JH
c c
•n 0> 
0' d
S :o
0) (h 
Ü ü

Und- (nd Fontvlrtsdaft, 
TUrteKmg

Enarglavirt- 
sdiaft und Vasstrversoi^ 
gmg, 6eb9>

Vereitel- 
tondis 
G«werte 

(dm« 8»^JMlt«)

•ö m rH i Vtrkdir und NadiridittfK3 o
iti

las*33 dmBnp und dm«UhI gehörend«
Sdkilertu

Haidelgssaito o Erwrted»- 
rakt«r und Priwat« 
Haste It«El Hl

Angab«,üb«r^ V«rsid»> undgsMrtehängige
S u k a 2} 
ca. 7 ?40 Stück

und ■Ittlung SceUlm^
«Idierung

rwgsgN uidI Fisd»r«i «fte Studlarendi

WmII n TTlä HZUTTW (T9| 1211 231 |2S| 27| 1291 131 [331 1351 371"!^ 4031 45! 1471 ^nSlF 53| |55| STlsSr g]~l^ TÄw771 n
13 • Erwtepersowi (ohna Soldaten) utd Sdtilir und StudUrtnda
2 • Erwtepersomn tod Sddhr tai Stud1«r«ade «1t ütervlagtndaa Intersunterhalt nicht dtreh Ennrtstätigleit oter Arteit$lotangBld/4iitfe (dmHithelfande FaaUianangehörige, Lehrlinge usw. und ohne Angabe) • nur für A Vertriebenen usv.

5uia 23
VÖ Sta Be 9, T. S/G 5 X X X X X X X X

2 3
X X1 4 X X X Y

7^ ■I >sta Be 2 1 2 _L 4 Ji
io Ateuz.Mst« B'.7 lOü/lO, T. 20 1 2)

X X
nur f-'-" V/irtschaftsbereiche veröffentlicht2 X

Cde.Sta 1960/6I Teil 1 X21

NV S/C S X X X X X X X X2 3 5 X X1 4 X X

Suka 23 KT nicht tabelliert

1) In einer Summe als Auspendler veröffentlicht 2^ Nur für Gemo-'nden mit 1 OOO und mehr Einwohnern

Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 
Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstleistungen)

cn00

Die Einpendler (ohne Soldaten) - Berufspendler sowie Schüler und Studierende - Berufspendler
auch nach Wirtschaftsabteilungen

Einpendler (ohne Sol(fatw7

• 'S
c o
•rt <H

VoD den Berutspendlen gHnrten zurlilrtsdieftäbtailurig 
Kredit. .

Verkehr und lutltvta
Nachrichtefw und 

üben. Venld».
Bittliiig rvigsgi.

Berufspendier
Nicht zu 

den Erwerte.md oftf Organi.
sattomn

Gebiet«.
kirper.
sdiaften

Dienst, 
leistuogen, 
soweit nicht 
in «ndsrer Stella 

genannt

n 
I d

0) rH
-d X 
G C

■H 0)
0) a 
B X> 
0) ^ 

Ü> o

s Lan^ nd 
Font Wirtschaft, Tlerhaltiiq

Enugiewlrt* 
Schaft \ai Nassarvemr^ 
Wl» Berf.

Verertel. 
tendes 
Gewaite 

(ohnt 6«^ g»nti)

® -ö
a c

a ■1ti*c (O 'S rH
Ins. (hmohne

<11 9
faß p. 
rH C 
9 -H 
•rt PJ

Bau.aiganaB
Suka 14 Ab. gehörende

Schüler
o Handeli I■c

geeart Erwartscha. 
rakter imd Private 
Haushalte

und AngabeHeus gewertehängige0) ind
ca. 35 020 Stück Sozialvar.

Sicherung
oder undFisdwni hau

I ElgentuB.
tdvun

werte Studierende

23 2S rr\ |29| |31 TäTlsF WWim |13| |15| |t7 TwTfär <iTPr 45T|4^ 43ri5ir 53TM ÜLM UZE B9| |71| 771 3 5 n
YO sta Be 10, T. N 21 a X X X X X X X X X X XX X X2 i■iT X X X X X X XX X X X X X X

stfi Be 11. T. N 22 a
3?1

für Wirtschaf tsberei che v'iröffentließt ^sta BV/ 105/10, T. 21
X X nur

1 2)
2,

BMifür V/irtachaf tsberei che varc ff ent liebt 5TSta BW 105/10, T. 22 1) XX nur
1 2)

2

Gde.Stn 1^60/61 Teil 1 X?1
X X X X X X X X X X X2 3 4 X X X1

NV N 21 a 1) X X X X X X XX X X X
X •

X X
K 2? a 0 A1

7E nicht t'ibelliert32 A1
N't' N 71 b. c. d. ft

IBI nicht t-’belliertN '>?. b, c, d, e 2 3 41

3) Land- und Forstwirtschaft 
Produzi'irendes Gewerbe 
Handel und Verkehr 
Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstleistungen)

1) Diese Tabelle wurde als Addition der 
Suramenkarten 12 und 14 erstellt

2) Nur für Gemeinden mit ,1 000 und mehr Einwohnern



Die Auspendler (ohne Soldaten) - Berufspendler sowie Schüler und Studierende - Berufspendier auch nach Familienstand^ 
Ältera^uppen, Wirtschaftsbereichen, Vertrlebeneneigenschaft

dWCD

Vbi dan Btnrfiwndbm licht lu 
du Er» wftsptr- 

•au 0N hörudi 
SeUkr

Vi'ohnait?. - Zi«l -ttifldn ii wn Mmi vhSrtM zm Wrtichrftrtwilfhnlt^Pndkr 
(dn SoW

H»di1,i)^duuitscdwntu 
iviritb, 
■tt Aun, k odul 
nid Dnt« 
•d» m 
dr S8Z

SoRstigi 
»frttdi.- 
btriidn 
(Di tat»

Uad- u.sn s «tiodigi
Undtfirii

o
>ö sfX)

o
«öPp> yirtrtifa. 

lit Am, 
A odr* 8 

und Dwt- 
•cht m
sQs

pndkr
Vtrtriah. 
•it Aun. 
A odr B 
und Oiet- 
•fhi «a

■it Am. 
A oduB 
nd Out* 
•d» aus

15 D25 Forit*
S u k a 20 Vn»•ö

3
Ö datn)•H » «Ö c•dl KoniAb- Kraditlmi 

ind Vbtw lidennge

bi«ut«r bi« virtsdw,
Tlartnk
tum
Fitchtai

dl» o
ifl ^sü nd zitniw s82 000 Stück häpgtgi üca. Ui 15 unttr uitsr An^ Uintvti«itam

Enut^
titigbit

ntr du o25 kl.66 undGnub

71| |73 M80Hl IPI 115 Wlw M ällg M äTläi M anä? M 41| I« «tTI« ISTs 7 9 45
X 3) X 3)VÖ Sta BV/ 103/11 (Strtoiabelle Eirtptnditr) X2) X 3) X 3) ~X2)X X X 2 1X 16 95 8

KV S/C 6 (Auspendler) 5) XXX X X X X X X X X3 521 4
X X X 6S/G 6 b (Stmiab«11« Auspendler) X X X X XX X X X X X 5 7 82 3 91 4

S/G 6 c (StroBtabclle [inptfxiler) X XX X 1 2 3 4X X X X X X X6 X X X7 6 95

3) In einer Summe veröffentlicht
4) Hur Zielgemeinden mit 2 000 iind mehr Einpendlern
3) Auspendler in Pendlerströmen mit 10 und mehr Personen 

nach einer bestimmten Zielgemeinde

1) In dieser Summenkarte ist die Wirtschaftsabteilung 6 
"Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe" abweichend 
von der in der Grundsystematik festgelegten Regelung dem 
Wirtschaftsbereich "Handel und Verkehr" statt den "Sonstigen 
Wirtschaftsbereichen (Dienstleistungen)" zugeordnet worden

2) 23 und mehr Jahre alt

01
to

Von den Auspendlern (ohne Soldaten) - Berufspendier sowie Schüler und Studierende - benutzte Verkehrsmittel

Biaitit» Vfriahiirttkl ■ Jul 1961
«g> Sdiükni lad SturfltandBaWB BnvfpeodkraV/ohnsi tz - Ziol -U.Biw U.BihB, PtmoBo.•p

TUtufcroft. kaft- 'Notor-Hoch. Hodi.Motor»3 9 Fu6 s -oa
S u k a 21
ca. 81 090 Stück

Kreft-
onibus,
O.Bus

ad,bih) bihnKaft.
GUibuS,
O.Bus

ad, Q«gn,Mgn,•ö c iH Mim Staflu. Fihr^ Elim StaSm Fäir» und ■olOd tn ■S(•iosdiU («irnchl.o

bei
S.B^S.eäB Kob,. Ko^. Motors SdiiffMoto^ Sdiiff s« so bdn bibn bdn ad dmbdin ad dmfco rdlkr,S«ik kaff. Siil. hrafUalkr, u:occ 2 Mopedidnebe- IkpM «dnflte. uagnlogm gib«gab« bdia]bdm] um.uw.

M ■cdM 7?rassTIgT M~gT~l^pTikn TTls n| it5i nsi |17| |T9i M WÜ3 M 47n5 MM 231 I3T, M grß7~iw1 3

Vö sta BW 103/11 (amiab«n« Eifisndlff) AJl6 6 X7 9 X X 1 2
KV S/G 7 (Auspendler) 2) X X X X XX X X X X X X X X3 52 41

S/Q 7 b (Sirowtibeil« AustwndUr) 65 67_X X X X X X,X X X X X X.121 4
2S/G 7 c (StrootabelU Einp«ndler) X X X 1 1 ±X X X X- X X X X X X X6 8 91 7

1) Nur Zielgemeinden mit 2 000 und mehr Einpendlern
2) Auspendler ln Pendlerströmen mit 10 und mehr Personen 

nach einer bestimmten Zielgemeinde



Personen mit abgeschlossener Ausbildung an einer Berufsfach-, Fach- oder Hochschule, Beteiligung am Erwerbsleben
und Fachrichtung der Ausbildung

Nichterwerbapersonen 
mit Berufsfach-, Fachschule 

Hochschulausbildung
ErwerbsPersonen

mit Berufsfach-, Fachschule - oder Hochschulausbildung oder
darunter in den Fachrichtungen-darunter im Alter darunter in den Fachrichtungen2 Personen (p

COs 01 ■p s Theo
logie
und

Erzieh
ungs
wesen 

40 - 54

09

o 45 m
etbis

unter
et-o rH Theologie 

und
Erzieh

ungswesen 
40 - 54

Gesund- 
heita- 
wese”

S u k a 99 
cn. 000 Stück

a- a 
E X> 
O (hu o

ins-o insgesamt insgesamt bis
unter

Ge- Tech- 
nisch 

20 - 27

Natur
wissen
schaften 
^0 - 5B

Gesund
heits
wesen 
70 - 78

Geistes
wissen
schaften 
00 - 98

Gewerblich
und

Technisch 
10 - 27

3 S 45 werblich

10 - 19 sgesamt
65Jahre

70 - 78Jahre

E E[ 11| h3l |15 |17| |l9| \a\ g| l?7| a| l3i| iDjE ?T~ET ÜEM »I l»l b hl Ul Uj I I g l«l h ü1 3 9

NV N 15 A 6 X X2 1 ± 5 X X X X X X1 X X X X X 2.
N 15 a X X X XX X X X5 X X1 4 X 2. X X



#

Die Schüler und Studierenden nach Altersgruppen

toa itMd» ti Alter we Mm
smCDS(Ukr 19 21IS 17 18 20 2$10 155 6 ' 30 I (0 

O >H 
TS jltf 
C3 C

35o
>o

uni
CD

blitatrbis atr bfi ater Ms (otr Ms lotabfs-atsr bis «rtr bis atr Ms ata bis atr bis atr bis atrStirilndi
lagssat bis atr2 •ö n 5 rH

S u k a 24 ad iltr logsbis o
•H 4) 
9 a 
S :o 
0) u 
Ü o

g s(4 ::><
20 21 S17 19 30 3510 Vt 15 166h9

9
K

9

8 000 Stückca.

T
X X X XX X X XX X X X XX XNV Hl, 1. und 2. Teil 1 [2] 3 I d 13

1T2 Fl ‘ X X XX. X X X XX XHl, 1. und 2, Teil X X X X XX

I



Bie Privathaushalte nach Zahl und GröBe und die Anstalten

Veo den MnerMcatoBtalto aMtan
Prowni EfnpvsaaBteahaltt

V
0)

•p

I o 
I ctf 
« w 

•Ö Jtf
c c
•H C' 
0 Cv
B :o 
o ^ 

ÜJ f>

o
•o so MrpruKftoBshalte Anstaltenn•Ö 5 6 und ntr

(H
fts-o

« uMS u k a 10 » U gcsrt 2 3 6A 5 7o
von vir> htlntitat 
Htoiern«> 5

29 400 Stückca.
Aiohl Pmom Anzahl Anzahl

H n; TtsTIt?Tsflnsi |63| 165 C9| 1711 1733 111 1131 115 1171 119 1211 1231 251 [271 1291 311 I38t 135 1371 1391 41| |43| 145 1471 149 isiriw
Oi
ts9 Vö Sta Be 7> T. S/G 2 X X X X X X X X X X X X.21 3. i

sta Be 7t T. S/K 2 1 X X X X2- 4 X XX X X JL1

sta Be 2.
X X X3.

Sta BW 105/2, T. 8 X X XX X X X2.

1

X X X X1
X ') X 1)Qde.Sta l96o/6l Teil 1 2

HV ■ S/G 2 X X X X2 X3 4 1 X X X1 X X X X x_
3/G 2 X X X XX X L X X XX X 121
S/K 2 X X2 5 X X X1 X X X X X X

1) Einpersonen- und Mehrpersonenhaushalte ln einer Summe, darunter 
Einpersonenhaushalte gesondert veröffentlicht



Die ./ohnbevnlkerung in den Großen Kreisstädten nach Alters- bzw, Geburtsjahren, Familienstand, 
Religionszugehörigkeit und Stellung zum Erwerbsleben

Erwerbsnersonen (ohne Soldaten)Familiens tand Religion NichterwerbsPersonen
.überwiegender

Lebens
unterhalt

verheiratet überwiegender Lebensunterhaltu
Schü
ler
und

Studie
rende

u Andere 
Volks

und 
Welt- 
religi - 

onen

£CQ

O
•D g 'S’ Wohn

bevöl
kerung

.5 'S“ Ar-TJ ■S rH nicht-
zu-

sammen-
lebend

zu-
sammenr
lebend

S u k a ^ A o beits- 
losen
ge Id/ 
-rhilfe

Ost
kirchen

ins
gesamt

römisch
kath.

ohne
Angabe

ledig Erwerbs
tätig
keit

ohne
Angabe

ins
gesamt

Ange
hörige

evange
lischg 3

Rente Rente Ange
hörige1«^ ROO Stück Ä

0) V
C'' » .'5

a>Ca3 FT «I (67||23| N wTF ftti»l M \njTFT FTF l»| I»a| |a WMn wiw 1^1 lnl \^\H753
X X XHV S/K 4, Städte X X X X X X1

X X XS/K 1 a, Städte X XX X XX X’l) 1

S/K 1 b, Städte X X XX XX X X3211 X X1

l) Nur Tür Große Kreisstädte



Die V/ohnbevölkerung nach Alters- (Gehurte-) Jahren, Familienstand und Religionszugehörigkeit

dma lam tadi *a Faii lltoituid tooa lorni ntdi dir HiHgion3n<Q»h6rl^lt FrtlnH* 
gttst uni AogrittH«

Aogahöfigih•p mtitnrtit
6}sCQ s darAlt-

drUtlldi dr udmrdn*Wn-9 9 iar GwltK
•dufti«

dini•o rH CO bth. judU Voll«-S u k a 30 
ca. 55 400 Stück

dvbMoUanng DiCtitu9

• (4

n> 9^ CvngillsdNn
Kird»

hdlg h/hAo-« Cbt. Kirdn tttrUr
Soodn^
gMitw

usdgtlitdisr uhng o> Mrd» diltm.vitMt'S \m gab!losgesst gab»
und MT> undUr 
6nwan

RiliglOR»
ga«iiw

fflmtM.dar
uDlcrtoi

Halt.Frai. k{fwrH
ioo UMod reif.duktrdu ganlihkfand Dwtadiland adaftRita giotu

mf |73-ILjIQI II n| Ii3l 1151 17| IWI 121 i23i 1251 209r^rw mT *ll l«| 145 T47Ti«iwnär55ri^~i^ TtQtn| 163 M 67| |69

IBVö Sta Be 4, T. S/K 1 a X X XX XX4 51

T"?! veröffentlicht in der ausführlichen Gliederung
X

Sta Be 12, lyi1

Sta BW 105/2, T. 4 a X X XIBl XX
In einer Suwa varöffentlicht

1 14
sta BH 105/2, T. 4 t In einer Suiaa veroffentlicM

XIBl X X XX341
■71T 71T 711X 5) in einer Sueoe veröffentl. 3)Sta BW 105/2t T. 5 Ini X2 54

Sta BW 105/2, T. 6 X X XX X X X XX XXIBl 3^ X41
sta BW 105/2, T. 7 X X X X X X X XX X XIBl X3 41

X X X X XWV S/k 1 a X X X X XX X X XIBl1 4
X X XX Xs/k 1 b X XXIBl XX X X XXi A±

1) Nur männlich veröffentlicht
Nach 51 Positionen des "Verzeichnisses der Religionsbenennungen" 
Ohne Gliederung nach Alterajahren 
Nur nach Altersgruppen

Ob 2)
5)
4)

Personen der Wohnbevölkerung, mit weiterem Wohnraum anSerhalb des Bundesgebietes (2 a- Personen) nach Altersjahren 
Familienstand, Religionszugehörigkeit und Stellung zum Erwerbsleben

Erwerbsperaonen (ohne Soldaten)Religion NichterwerbsoersonenFamilienstand
überwiegender Lebensuntexiialtverheiratet überwiegender

Lebens-
unterhalt

Andere
Volks

und
Welt

religi
onen

p
Schü
ler
und

Studie
rende

£ cdS Per
sonen

m 9 Ar-nicht
zu-

sammen-
lebend

S u k a 2 A 
ca. 5 350 Stück

c
CP iH n zu

sammen
lebend

beits-
losen-
geld/
-hilfe

u ledig ohne
Angabe

römisch
kath.

Ost
kirchen

ohne
Angabe

ins
gesamt

ins
gesamt

evange
lisch

Erwerbs
tätig
keit

j g p Rente Ange
hörigeCJ

Rente Ange
hörige

)—I ins
gesamt

I63I 631 k?! «I Iti~» I |6133I I33I üEin Iwl hi umn n 731 In11| M3I 131 1171 191 IZlI 23l 1231 |?3 I7
7)\ |29 TUT bLM1 3

NV S/K 1a (2a Personen) X X X X X X X X X X2 1

s/k a (^ n Personen) 2 X X X X X1 X X X X



Die Wohnbevölkerung^ nach der Beteiligung am Erwerbsleben, Altersjahren und dem überwiegenden Lebensunterhalt

dmn itt DbtnilegKidei UbansntartuH drd)I4>
^von•sS u k a 31 Erwerbspersonen 

ca. 1A 900 Stück
ce Pimaa

fqsgMat

Sosiahn^'
sldvrwgi*c ArtflUlosHH

tätlQlaitäo utstlgt
IkdarhaHs»
9Blkn

•Igms
Vtnögaa

u.

ms u. dgl.4*

I #o
K o

Pomlon
S u k a 41 
CP. 14 650 Stück

Nichterwerbs
personen

s:

u. dgl.
K9I 1511 1531 1551 1571 |53| 161| |63l |65l |67l |63| |71| |73| |75| |77| |79|8Ö1391 Kl| 43T1407n ■? T? il 331 |35| |37II 1131 IKI |T7 TänzTT 331 |2S| |Z7 MIM11

Suka 31/31

Vö Sti Be S. T. s/k 4, 1. Teil X X XXiQl2 5 4 1)51
Sta B.; 105/5» T. 11 b . 6 4 2) XX X X X X21 3

NV S/K 4, 1. Teil lal X X X X XX X621 1 4

1) Nur für das Land nach Altersjahren und
nur für die Regierungsbezirke nach Altersgruppen veröffentlicht

2) Nur nach Altersgruppen veröffentlicht

Oi
tn

Die 'Wohnbevölkerung nach der Beteiligung am Erwerbsleben, Altersjahren und dem überwiegenden Lebensunterhalt
(Fortsetzung und Schluß)

w dm PartaoBi iU übtniligndn Uteffunwian dirtxi 
AngMHgi artUltw dltm vqo «ifM Eruhrsr

davon ilt a*r«1«gmte UbanHiitortaH dirdiI darä)
ilt übwiigmdn L4bMuittrtBltdfSiS u k a }2 Erwerbspersonen 

ca. 0 700 Stück

N
ito Aogifai 
dtt übir^ tfUgmdm 

Lflbenunt«^ 
hatti dn Cnrihnn

so
PQ

D

Mdit la ihror 
Fmlltt, ibtr auBirtatb 
voD AotiHn

Soilahtr»
tldionng^

rinti,
PtniOD 
u. dgl.

■o iH IoAog^ HashaH^in sastigi
UntirtaH*-
qutUm

•igmM 
Vinagm 
0. dgl.

j s Übriga
Pamnmtoftm oldit HaofaiH»- 

vmtiadi

Urar AftaitaVscv
«iW-hUfi

Dwbs-Mrlgi tasUltnI VOf^Pallii
o

iH
ttäodi

S u k a 42 
ca. 12 650 Stück

Nichterwerbs
personen

I
labmdl Sdültr ind Studtanodi

SjJca 32/42

VO Stu Be 3, T. S/K i, 2, Teil iBl X6
1 2 5 AI]

X
Sta B'.V 105/3, T. 11 b

X X XX X XX X X XXlal2 3 6 42]1
X‘

:;v S^K 4. 2. Teil
XX X X X

m X2 61 3 4

1) Nur für das Land nach Altersjahren und
nur für die Regierungsbezirke nach Altersgruppen veröffentlicht

2) Nur nach Altersgruppen veröffentlicht



Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach Wirtachaftsunterabteilungen, Sozialer Stellung und Vertriebeneneigenachaft
sowie nach der Religionszugehörigkeit

Von dwi Cfwteptmmn Soldrton) «m (od) dir RiKQlatBzugMrfgtolt
daruntir

■p
(dai Soldsta] mngilltdi rWtd)4atho1lMh Sonrtlgi

II SONjlt- Outtd« 
aus dtf

Virtiitei 
dt AumU 

A o4r B 
dcht «B darSl

Virtriibm 
dt AusmiU 

A «xtarB 
aus dv*

£ o
« tc

•H <H

O O 
CO +>

m daiwtir toiitir «fafxmtir»o i-M

II fluditllngi SU
S u k a M 
ca. 61 250 Stück

S g Vartdifam VartrUfatmVerbiabtm
i Oiutad» 

aus <kr

(butada 
aus dar

Dautada 
aus dv

lisgasaddtInsQBsad dn Itsgasat dtdt dt«Ph 1 vartatretst SBZ Ausudt kam\t 
A, B odr C

CO Ausiaii 
A o(hr B

hsMU 
A 0^ B

Atsvaii 
A odar B

azSBZ SBZc

iS W~läm 771□I, m 1131 igi T7| |T9| 121 TüTlrä TäTls? 1681 1711 Wm7 9 läng läMä läTMä Tän37~]äri4iT <3l 1451 ÄFwT CTI IBI 155
VO Sta BW 105/6, T. 1; lal XX X X XÜl V214

Sta BW 105/6, T, 16 g
Xlai 42)ii31

sta BW 103/6, T. 16 b
XIBI 5 5 41

NV S/K 3
X X XX X X X X X

2 131 4 1 T5)

1) Nur nach V/irtschaftaabteilungen veröffentlicht 
Nur Stellung Im Beruf veröffentlicht 
Auch nach Wirtschaftsabteilungen tabelliert 
Soziale Stellung auch Stellung im Beruf tabelliert

2)
3)
4)

05
05

Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach Wirtschaftsunterabteilungen, Sozialer Stellung und Beteiligung am Erwerbsleben

Eneftttpersmafl (dna Sotdatan) 
dt fibarvlagml« Ubansuntar> 
haH «o Efwtstätighalt odar

daniwär

Von dM) Erwartspamoan (ohta Soldatan) tonn
•p EnaVfastittga

Erwart! tosabC
g
n

g ^ § 
(0 H

•H rH 
P O
o +» 

CO CO

(fannttrm
Von dn En«rtistät<g*i hattan alna waUtn TätigtoitAadiaif>t übari»|>t03

s
i-H

I
SoMjat- 
zcoatH 

fUditllnga 
dt AunaU

Vartriabana 
dt Ausisla 
' A odr B 
aus dr SBZ

Outsdia 
aus dr SBZ

Vaititabsua 
dt Aunds 

A odr B 
ntdit aus dr

o
S u k a 44 
ca, 61 500 Stück

daruitr tewttr alT druntrAartu^tgi-ti Vartriabana 
dt Auswais 
A odr B

Oiutsda 
aus dr

lomasatSalb-
mth. F«.. AogMrlga

Ab-danartsr0)
OS dnlInsgssad iRsgasait varlBirrtdmfMlratat stindtga UoglgaIngaant AusmIswdialritot SBZ

In dr Unddrtadaft 5« f

yO sta BW 105/6, T. 13 ffaa X X X X. X2 X.1

NV S/K 6 X X X XX X X X X X X2 13 I 4

1) Nur nach V/irtschaftsabteilungen veröffentlicht
2) Nur Stellung im Beruf veröffentlicht
3) Auch nach Wirtachaftsabteilungen tabelliert
4) Soziale Stellung auch Stellung im Beruf tabelliert



Die Erwerbstätigen(ohne Soldaten) und die verheirateten Frauen unter den Erwerbstätigen nach Wirtschaftsunterabteilungen, 
Stellung im Beruf, Altersgruppen und der geleisteten Wochenarbeitszeit
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Die Wohnbevölkerung im Anstaltsbereich nach der Anstaltsart 
(Wohnbevölkerung und Personal)
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Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) und die verheirateten Frauen unter den Erwerbapersonen nach V/irtschaftsgruppen,
Berufsordnungen und Stellung im Beruf
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Die Erfcerbspersonen (ohne Soldaten) und die verheirateten Frauen unter den Erwerbapersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt 
nicht durch Srwerbstätigkeit oder Arbeitslosengeld/- hilfe nach Wirtschaftsgruppen, Berufsordnungen und Stellung im Beruf
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Die Personen mit abgeschlossener Ausbildung an einer Berufsfach-, Fach- oder Hochschule nach der Fachrichtung
der Ausbildung, Stellung zum Erwerbsleben und Altersgruppen
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der Ausbildung, Stellung zum Erwerbsleben und Religionszugehörigkeit
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Die Personen Im Alter von unter ^0 Jahren mit abgeschlossener Ausbildung an einer Berufsfach-, Fach- oder Hochschule
nach der Fachrichtung der Ausbildung, Stellung zum Erwerbsleben und Altersjahren
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Di° Erwerbsnersnnen (ohne Solditen) rait abgeschlossener Ausbildung an einer Berufsfach-, Fach- oder Hochschule, Fachrichtung
der Ausbildunr, Berufsklasse, Wirtschartsunterabteilung, Stellung im Beruf und Altersgruopen
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der Ausbildung, Wirtschaftsunterabteilung, Stellung im Beruf und Religionszugehörigkeit
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Die Srwerbapersonen (ohne Soldaten) im Alter von unter 50 Jahren mit abgsechloseener Ausbildung an einer .Berufsfach-, Fach>
oder Hoohsohule, Fachrichtung der Ausbildung, Berufsklasee, Wirtschafteunterabteilung, Stellung im Beruf und Altersjahren
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Die Personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige nach Alter sowie überwiegendem Lebensunterhalt, 
Wirtsohaftaunterabteilung und Sozialer Stellung des Ernährers
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Die Wohnbevölkerung naoh Alterejahren, Famlllenatand) Beteiligung an Erwerbsleben und überwiegendem Lebensunterhalt
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Die Erwerbspereonen (ohne Soldaten) nach Alterajahren und Stellung Im Beruf
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Die Erwerbspereonen (ohne Soldaten) nach Altersjahren und Beteiligung am Erwerbsleben sowie nach der Stellung im Beruf
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■Die Erwerbsoersonen (ohne Soldaten) nach Berufsklassenf Stellung Im Beruf, Wlrteohaftegruppen und Altersgruppen
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Die ErwerbBpersonen (ohne Soldaten) im Alter von 55 Jahren und darüber nach Berufsklasaen, Stellung im Beruf,
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Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) mit. überwiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige nach der Wirtschafteabteilung sowie 
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Die Hlohterwerbapersonon nach Altersjahren, Familienstand und überwiegendem Lebensunterhalt
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(Personal und Insassen) nach Anstaltsart, überwiegendem 
Lebensunterhalt und Familienstand

Die Erwerbspersoner. unter der Anstaltsbevölkerung
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1) In Anstalten wohnende Einzelpersonen, die keinen eigenen Haushalt führen, 
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3) Nur für zusammengefaßte Ansteltaarten veröffentlicht 
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(Personal und Insassen) nach Anstaltsart, überwiegendem 
Lebensunterhalt und Familienstand
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1)
Die Nichterwerbspersonen unter der Anstaltsbevölkerung (Personal und Insassen) nach Anstaltsart» überwiegendem
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Die Vertriebenen und die Deutschen aus der SBZ nach der Religionazu^hörlgkeit
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Die Vertriebenen und die Deutschen aus der S6Z nach Alters- und Geburtsjahren sowie nach dem Familienstand
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ABSCHNITT III

Definitionen und methodische Hinweise

zur

Volks- und Berufszählung 1961

sowie

Vergleichbarkeit mit früheren Zählungen



Definitionen, methodische Hinweise und Vergleichbarkeit 
mit früheren Zählungen

Für die bei der Volks- und Berufszählung 1961 veröffentliditen Sachverhalte werden nachstehend die wichtigsten Definitionen zugleich 
mit der Angabe über die Vergleichbarkeit mit früheren Zählungen gegeben. Hinweise darüber, in welchem Heft des Bandes 105 

Veröffentlichungen zu den einzelnen Stichworten zu finden sind, ergänzen die Übersicht.

Veröffent
lichung 
in Heft

Vergleichbarkeit mit den 
Ergebnissen der 

Volks- und Berufszahlung 1950
Begriff Erläuterungen

Abgeschlossene
Ausbildung

Berufsfachschulen sind berufsvorbereitende oder berufs
ausbildende Schulen, die von schulentlassenen Jugendlichen frei
willig ln mindestens 1 Jahr umfassendem Vollunterricht besucht 
werden, z. B. Handelsschulen, Kinderpflegeschulen, Hauswirt
schaftsschulen.
Fachschulen sind berufsfortbildende Schulen, die von nicht 
mehr berufsschulpflichtigen Personen zur weiteren beruflichen 
Fortbildung auf einen in der Regel höher qualifizierten Beruf frei
willig besucht werden, und zwar auf der Grundlage einer schon 
erworbenen Berufsausbildung und mit Vollunterricht von minde
stens einem halben Jahr, z. B. Bauschulen, Ingenieurschulen, 
Meisterschulen.
Hochschulen sind Universitäten sowie Technische Hochschu
len, Wirtschaftshochschulen, Akademien u. dgl., nicht jedoch Lehr
anstalten, die allein der Forschung dienen, oder Volkshochschulen. 
Die von den Absolventen dieser Schulen angegebenen Hauptfächer 
wurden nach 87 Fachrichtungen geordnet. Waren für eine 
Person mehrere Eintragungen vorhanden, so ist nur die Fachrich
tung der höheren schulischen Ausbildung berücksichtigt worden, 
also z. B. bei Fachschule und Hochschule der Hochschulabschluß. 
Volksschullehrer wurden ohne Rücksicht auf die Art der Ausbil
dung und des Abschlusses zu den Hochschulabsolventen gerechnet. 
Eine größere Zahl von Personen (insbesondere Lehrpersonen an 
Mittelschulen und Höheren Schulen) konnte infolge unzureichender 
Angaben keiner speziellen Fachrichtung zugeordnet werden. Bei 
der Analyse der einzelnen Fachrichtungen (z. B. Mathematik, Ger
manistik) ist dieser Sachverhalt zu beachten.

In früheren Zählungen 
nicht ermittelt.

9

4, 5, 6,
Siehe unter „Stellung im Beruf“Abhängige 7, 10

2, 3, 4, 
5, 6, 7, 
8, 9, 11

Die Angaben beziehen sich auf das Alter am Stichtag der Zählung. 
Eine Person z. B., die in der Zeit vom 6. 6. 1940 bis zum 5. 6. 1941 
geboren wurde, hatte am 6. Juni 1961 das 20. Lebensjahr vollendet 
und wird in der Gruppe 20 bis unter 21 Jahren nachgewiesen.

Alter Die Zahlen sind vergleich
bar. Eine methodische Än
derung ist 1961 jedoch inso
weit zu verzeichnen, als 
Personen, die keine An
gabe über ihr Alter ge
macht haben, gesondert 
ausgewiesen wurden.

3, 4, 5, 
6, 8, 9Siehe unter „Überwiegender Lebensunterhalt“Angehörige

Angestellte Siehe unter „Stellung im Beruf“ 4, 5, 6, 7

Anstalten 2,3Als Anstalten zählen öffentliche und private Einrichtungen, die der 
gemeinsamen Unterkunft, Verpflegung und Betreuung von Perso
nen dienen und damit die Erfüllung bestimmter Ziele auf sozialem, 
religiösem, gesundheitlichem oder auf einem anderen Gebiet an
streben, z. B.:

Altersheime, Klöster, Waisenhäuser, Krankenhäuser, Heil- und 
Pflegeanstalten, Sanatorien, Sonstige Krankenanstalten. 
Internate, Schülerheime, Lehrlingsheime, Erziehungsanstalten, 
Strafanstalten.
Flüchtlingslager, Arbeiterunterkünfte, sonstige Massenunter
künfte.
Erholungsheime, Hotels und größere Beherbergungsbetriebe.

Nach Ausgliederung der 
Beherbergungsbetriebe 
vergleichbar. 1950 wurden 
Beherbergungsbetriebe 
mit mehr als vier Frem
denbetten als Anstalt ge
zählt.

97



Vergleichbarkeit mit den
Ergebnissen der

Volks- und Berufszählung 1950

Veröffent
lichung
ln Heft
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noch: Anstalten Betriebshaushalte des Gaststätten- / Beherbergungsgewerbes wur
den den Anstalten zugeredinet, wenn
1. nur das Personal im Betriebsgebäude untergebracht war, wäh

rend der Betriebsleiter selbst woanders wohnte,
2. das Personal sechs und mehr Personen umfaßte und mit dem 

Betriebsleiter zusammen im Betriebsgebäude wohnte (Bei weni
ger als sechs Personen wurde das Personal des Betriebes im 
Privathaushalt des Betriebsleiters mitgezählt).

Wohnungen, die insgesamt nur von ausländischen Arbeitskräften 
bewohnt waren, wurden — von einigen Ausnahmen abgesehen — 
grundsätzlich als Anstalten gezählt.
Bei der Zählung wurden 20 Anstaltsarten unterschieden. 
Falls eine Anstalt mehr als einem Zweck diente, war für ihre Zu
ordnung der Schwerpunkt im Hinblick auf den Anstaltszweck aus
schlaggebend.

2,3

Siehe unter „Anstalten“Anstaltsarten 3

Zur Anstaltsbevölkerung (Anstaltspersonen) zählen nur die der 
Wohnbevölkerung (siehe dort) zuzurechnenden Einzelpersonen 
(Personal und Insassen), die in der Anstalt keinen eigenen Haus
halt führen oder bilden. Haushalte des Personals, z. B. der Haus
halt des Anstaltsleiters, Arztes, Pförtners, sowie Haushalte von 
Insassen sind in der Zahl der Privathaushalte enthalten.
Anstalten, die nur aus Privathaushalten bestehen, haben danach 
keine Anstaltsbevölkerung (z. B.: Wohnlagen für Vertriebene, 
deutsche und nichtdeutsche Flüchtlinge).

Anstalts
bevölkerung

Nach Ausgliederung der 
Personen in Beherber
gungsbetrieben vergleich
bar (s. oben).

2,3

Siehe unter „Anstaltsbevölkerung“Anstaltspersonen 2,3

Siehe unter „Stellung im Beruf“ 4, 5, 6, 7Arbeiter

Arbeitslosengeld/
-hilfe Siehe unter „Überwiegender Lebensunterhalt“ 3, 5,8

Siehe unter „Abgeschlossene Ausbildung“ 9Ausbildung

Zu den Ausländern gehören alle Personen mit ausländischer Staats
angehörigkeit sowie die Staatenlosen und Personen mit „ungeklär
ter Staatsangehörigkeit“ mit Ausnahme der Angehörigen der aus
ländischen Stationierungsstreitkräfte und der ausländischen diplo
matischen und konsularischen Vertretungen. In den Zahlen sind 
auch die heimatlosen Ausländer und ausländischen Flüchtlinge ent
halten. Nicht zu den Ausländern zählen diejenigen Personen, die 
neben der deutschen Staatsangehörigkeit auch noch eine ausländi
sche Staatsangehörigkeit besitzen.

1950 nicht ermittelt 4Ausländer

Abweichungen 
den Ergebnissen der Volks
zählung 1961 und den Aus
zählungen von Karteien d. 
Ausländerpolizei-Dienst
stellen erklären sich u. a. 
aus Unterschieden des je
weils erfaßbaren Personen
kreises und aus einer ge
wissen Überhöhung der 
ausgezählten 
stände.

zwischen

Kartenbe-

Die Pendler werden als Auspendler bezeichnet, wenn sie der 
Wohngemeinde zugeordnet werden, aus der sie täglich zur Arbeit 
oder Ausbildung hinaus gehen.

Wie bei Pendlern. 10Auspendler

Siehe unter „Stellung im Beruf“Beamte 4, 5, 6, 7

Siehe unter „Abgeschlossene Ausbildung“Berufsfachschulen 9
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7Die Angaben für Berufe 
sind unter Beachtung des 
für Erwerbspersonen Ge
sagten sowie unter Beach
tung der auf S. IX bis XIV 
des Heftes 7 abgedrudtten 
„Gegenüberstellung 
berufssystematischen Ein
heiten von 1961 mit denen 
von 1950“ mit den Ergeb
nissen der Berufszählung 
von 1950 vergleichbar.

Berufliche
Gliederung

Der Auszählung der Berufe liegt das systematische und alphabeti
sche Verzeichnis der Berufsbenennungen „Klassifizierung der Be
rufe“, Ausgabe 1961, zugrunde. Diese Klassifizierung unterscheidet;

8 Berufsabteilungen 
41 Berufsgruppen 

150 Berufsordnungen 
437 Berufsklassen

Nähere Erläuterungen über die in den Tabellen aufgeführten Be
rufsgruppen und -Klassen können an Hand der systematischen 
Nummern dem o. a. Verzeichnis entnommen werden. Ein Teil der 
Berufsklassen bezeichnet Doppelberufe, z. B. Klasse 3723: Bäcker 
und Konditor. Es handelt sich hier um verwandte Berufe, die 
hei'kömmlicherweise in der Ausbildung oder Ausübung eng mit
einander verbunden sind. Es ist jedoch nur ein Teil dieser Doppel
berufe als besondere Berufsklasse ausgewiesen.
Die Personen, die einen nicht im Verzeichnis aufgeführten Doppel- 
beruf ausübten, wurden der Berufsklasse zugeschlagen, die ihrem 
zuerst angegebenen Beruf entspricht, sofern die beiden Berufe ein
ander nahestehen. Andernfalls wurde unterstellt, daß der an erster 
Stelle genannte Beruf die erste Tätigkeit und der zweite Beruf 
die weitere Tätigkeit der gezählten Person bezeichnet (Beispiel: 
Arzt und Schriftsteller).

der

3, 4,Die Erwerbspersonen wur
den bei der Volks- und Be
rufszählung 1961 nach dem 
Erwerbskonzept ermittelt, 
bei der Volks- und Berufs
zählung 1950 dagegen nach 
dem Hauptberufskonzept, 
nach dem außer den Er
werbslosen nur diejenigen 
Personen als Erwerbsper
sonen gezählt wurden, die 
einen Hauptberuf ausüb
ten. Die nach dem neuen 
Begriffsinhalt gegenüber 
dem früheren mehr erfaß
ten Erwerbspersonen dürf
ten im Durchschnitt auf ca. 
2% zu veranschlagen sein; 
die Abweichung ist bei den 
Frauen größer als bei den 
Männern, ebenso ist die 
Abweichung in der Land- 
und Forstwirtschaft und 
bei den Mithelfenden Fa
milienangehörigen größer 
als bei den übrigen Wirt
schaftsabteilungen bzw. 
Stellungen im Beruf. 
Abweichungen zwischen 
den Ergebnissen der Volks
und Berufszählung 1961 
und der Auszählung der 
Arbeitnehmerkartei der 
Arbeitsämter erklären sich 
u. a. aus Unterschieden des 
jeweils erfaßbaren Perso
nenkreises, der Begriffsab
grenzung der Angaben 
über die Stellung im Beruf 
und aus einer gewissen 
Überhöhung der ausgezähl
ten Kartenbestände.

Beteiligung 
am Erwerbsleben

Die Wohnbevölkerung gliedert sich nach der Beteiligung am 
Erwerbsleben in Erwerbspersonen und Nichterwerbspersonen 
(sogenanntes „Erwerbskonzept“).
Zu den Erwerbspersonen rechnen die Erwerbstätigen und 
die Erwerbslosen.

Als Erwerbstätige wurden alle Personen gezählt, die 
irgendeinem Erwerb, sei es auch nur kleinsten Umfangs 
— beispielsweise einige Wochenstunden —, nachgegangen sind, 
gleichgültig, ob sie hieraus überwiegend ihren Lebensunter
halt bestritten haben oder nicht. Es wurde demnach auch ein 
Teil der Schüler und Studierenden als Erwerbspersonen er
faßt. Als Erwerbslose wurden diejenigen Personen er
faßt, die sich in der Haushaltsliste, ohne eine Erwerbstätigkeit 
anzugeben, als arbeitslos bezeichnet haben. — Erfragt wurde 
neben der ersten Tätigkeit auch eine weitere Tätigkeit. Sofern 
in einer Tabelle nicht ausdrücklich auf die weitere Erwerbs
tätigkeit hingewiesen wird, handelt es sich immer um die ein
zige oder erste Tätigkeit. Für die Erwerbslosen wurde ihre zu
letzt ausgeübte Tätigkeit berücksichtigt.
Zu den Erwerbspersonen gehören grundsätzlich auch die 
Soldaten.

Alle nicht im Erwerbsleben stehenden Personen (z. B. Schulkinder, 
Rentner, Nur-Hausfrauen) werden als Nichterwerbsper
sonen bezeichnet.

5, 6,
7. 8,
9

Deutsche 
aus der SBZ Siehe unter „Vertriebene“ 2, 6, 11

Sie gibt an, wieviel Personen im Durchschnitt auf einen Privat
haushalt entfallen. Für die Berechnung der durchschnittlichen 
Haushaltsgröße wird die Wohnbevölkerung in Privathaushalten 
verwendet.

Vergleichbar mit:
Zahl der Personen je 
Haushaltung

2Durchschnittliche
Haushaltsgröße
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Einpendler Die Pendler werden als E i n p e n d 1 e r bezeichnet, wenn sie der 
Zielgcmeinde zugeordnet werden, in die sie täglich zur Arbeit oder 
Ausbildung hinein gehen.

wie bei Pendlern 10, 11

3, 4,5,
6, 7, 8, 9,

Erwerbskonzept Siehe unter „Beteiligung am Erwerbsleben“

Erwerbslose Siehe unter „Beteiligung am Erwerbsleben“ 4, 6,7

3, 4, 5, 6, 
7,8,9,10,Erwerbspersonen Siehe unter „Beteiligung am Erwerbsleben“
11

Erwerbspersonen 
am Arbeitsort

Normalerweise werden die Erwerbspersonen der Gemeinde zu
gerechnet, zu deren Wohnbevölkerung sie gehören. Zieht man von 
der Zahl der Erwerbspersonen, die in einer Gemeinde wohnen, 
die erwerbstätigen Auspendler ab und fügt man die erwerbstätigen 
Einpcndlcr aus anderen Gemeinden hinzu, so erhält man die Er
werbspersonen am Arbeitsort. Die so gewonnenen Zahlen weichen 
aus methodischen Gründen von den bei der Nichtlandwirtschaft
lichen Arbeitsstättenzählung und Landwirtschaftlichen Betriebs
zählung ermittelten Beschäftigtenzahlen ab.

Die Zahlen für Erwerbs
personen am Arbeitsort 
sind mit entsprechenden 
Zahlen von 1950 unter Be
rücksichtigung der für Er- 
werbspersonen gegebenen 
Hinweise vergleichbar.

10

Erwerbstätige Siehe unter ,.Beteiligung am Erwerbsleben“ 6, 7, 10

Fachrichtung der 
Ausbildung Siehe unter „Abgeschlossene Ausbildung“ 9

Siche unter ,.Abgeschlossene Ausbildung“ 9Fachschulen

Die Zahlen sind vergleich
bar. Eine methodische Än
derung ist 1961 jedoch in
soweit zu verzeichnen, als 
Personen, die keine Angabe 
über ihren Familienstand 
gemacht haben, gesondert 
ausgewiesen wurden.

Personen, deren Ehegatte vermißt, aber noch nicht für tot erklärt 
ist, gelten als verheiratet. Personen, deren Ehegatte für tot erklärt 
worden ist, gelten als verwitwet.

2, 4, 5, 6, 
7, 8, II

Familienstand

Vergleichbar 2Fläche Es handelt sich um die katasteramtlich erfaßte Fläche nach dem 
Stand vom 6. Juni 1961

2Siehe unter „Privathaushalte“Haushalt

Siehe unter ..Durchschnittliche Haushaltsgröße“Haushaltsgrößc 2

Hochschulen Siehe unter „Abgeschlossene Ausbildung“ 9

Lehrlinge
kaufmännische 
und gewerbliche

Siehe unter ..Stellung im Beruf“ 4, 5, 6, 7,

Nichterwerbs
personen

3, 4,Siehe unter „Beteiligung am Erwerbsleben“
5, 8,9

Als Pendler wurden alle diejenigen Personen gezählt, die täg
lich ihre Wohngemeinde, in der sie zur Wohnbevölkerung zählen, 
verlassen, um in einer anderen Gemeinde ihrer Arbeit nachzugehen 
oder um als Schüler und Studierende die Schule bzw. Hochschule 
zu besuchen. Die Pendler werden — entsprechend den Gründen, 
die sie zur Pendehvanderung veranlaßten — nach Erwerbstätigen 
(Berufspcndlern) sowie Schülern und Studierenden (Ausbildungs- 
pendlcrn) unterschieden.
Erwerbstätige mit ständiger Rcisetätigkeit, wie Handels- und Ver
sicherungsvertreter, ambulante Händler usw., gelten ebenso wie 
die sog. Wochencndpendler nicht als Pendler.

Die Zahlen für erwerbs
tätige Pendler sind mit den 
Zahlen der „Pendelwande
rer“ von 1950 unter Be
rücksichtigung der für Er
werbspersonen gegebenen 
Hinweise vergleichbar. 
Schüler und Studierende 
wurden 1950 nicht als 
Pendler erfaßt.

10, 11Pendler
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Privathaushalt - Als Privathaushalt zählt jede Personengemeinschatt, die zusammen 
wohnt und eine gemeinsame Hauswirtschaft führt. Zum Haushalt 
können außer Verwandten auch familienfremdc Personen gehören, 
z. B. häusliches Dienstpersonal, gewerbliche oder landwirtschaft
liche Arbeitskräfte.
Auch eine allein wohnende und wirtschaftende Person (z. B. ein 
Untermieter) ist ein Privathaushalt.
Anstalten gelten nicht als Privathaushalte. Im Anstaltsbereich 
kommen jedoch auch Privathaushalte vor, wo sic entweder für sich 
einen eigenen Haushalt führen (z. B. Haushalte von Hausmeistern, 
Heimleitern, Haushalte in Flüchtlingslagern) oder wo sie einen 
eigenen Haushalt bilden (z. B. Ehepaar im Altersheim, Ehepaar 
unter dem Personal eines Hotels).
Als Haushaltsvorstand wurde nach den Zählungsrichtlinien nur 
anerkannt, wer mindestens fünfzehn Jahre alt war.
Die im Tabellenteil wiedergegebenen Zahlen enthalten nur An
gaben über die zur Wohnbevölkerung (siehe dort) gehörenden 
Haushaltsmitglieder.

Vergleichbar mit: 
„Haushaltungen ohne An
staltshaushaltungen“

2

Erfragt wurde die rechtliche Zugehörigkeit zu einer Kirche, Re- 
ligions- oder Weltanschauungsgemeinschaft und nicht etwa die 
religiöse Überzeugung. Nach dem „Verzeichnis der Religions
benennungen“, Ausgabe 1961, werden unterschieden:

1. Angehörige der in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
zusammengeschlossenen Kirchen

2. Angehörige der Evangelischen Freikirchen (z. B. Lutherische 
Freikirchen, Reformierte freie Gemeinden, Methodistenkirche 
in Deutschland, Heilsarmee usw. und die ausländischen evange
lischen Kirchen)

3. Angehörige der römisch-katholischen Kirche einschließlich der 
unierten Riten

4. Angehörige der Ostkirchen (z. B. orthodoxe Christen)

Rciigions-
zugehörigkeit

2,9

Vergleichbar mit: 
Angehörige der Evangeli
schen Kirche in Deutschi. 
Angehörige Evangelischer 
Freikirchen (ohne christ
lich orientierte Sonder
gemeinschaften) 
Angehörige der römisch- 
katholischen Kirche
Angehörige der morgen-
ländisch-katholischen
Kirche

Angehörige der abendlän
dischen romfreien katho
lischen Kirche 
Angehörige christlich 
orientierter Sondci - 
gemeinschaften

Angehörige der jüdischen 
Religionsgemeinschaft 
Angehörige anderer Volks
und Weltreligionen 
Freireligiöse u. Freidenker

5. Angehörige der altkatholischen Kirche und verwandter Gruppen

6. Angehörige christlich orientierter Sondergemeinschaften (z. B. 
Adventisten, Bibelforscher, Neuapostolische)

7. Angehörige der jüdischen Religionsgemeinschaft

8. Angehörige anderer Volks- und Weltreligionen (z. B. Buddhi
sten, Mohammedaner)

9. Angehörige von freireligiösen und Weltanschauungs-Gemein
schaften (z. B. Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands. 
Theosophen und Antroposophen)

10. Gemeinschaftslose
11. Personen mit unklarer und fehlender Angabe der Religions

zugehörigkeit
Freireligiöse werden nur dann unter Ziffer 9 ausgewiesen, wenn 
sie einer institutionalisierten Gemeinschaft angehören; Freireli
giöse ohne nähere Angabe sind unter Ziffer 10 (Gemeinschaftslose) 
eingeordnet.
Bei zusammenfassenden Übersichten der Religionszugehörigkeit 
werden als „evangelisch“ die Personen der Gruppen 1 und 2 be
zeichnet, als „Sonstige“ die Angehörigen der Gruppen 4 bis 11.

l Personen ohne Angabe 
d. Religionszugehörigkeit

„evangelisch“ nur dann ver
gleichbar, wenn die Zahlen 
Veröffentlichungen ent
nommen werden, in denen 
die evangelische Bevölke
rung einschließlich der An
gehörigen der „Evangeli
schen Freikirchen“ jedoch 
ohne Angehörige der 
„Christlich orientierten 
Sondergemcinschaften“ 
nachgewiesen wurden.')
') Vgl. hierzu ..Statistisches 

Jahrbucli Baden-Württem- 
beig 1955 -, S. 38/39_______

3, 4, 5, 
6, 8,9

Siehe unter „Überwiegender Lebensunterhalt“Rente
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Schüler und 
Studierende am 
Ausbildungsort

Hierzu zählen nidit nur die Schüler und Studierenden, die die 
Lehranstalten am Wohnort besuchen, sondern auch die aus ande
ren Gemeinden einpendelnden, abzüglich der in andere Gemeinden 
auspendelnden Schüler und Studierenden.

1950 nicht erfaßt 10

Selbständige Siehe unter „Stellung im Beruf“ 4, 5, 6, 7

Sowjetzonen
flüchtlinge Siehe unter „Vertriebene und Deutsche aus der SBZ“ 2, 6, n

Erwerbstätige hatten die gegenwärtige, Erwerbslose die Stellung 
im Beruf vor ihrer Arbeitslosigkeit anzugeben.

Stellung im Beruf Unter Beachtung des für 
Erwerbspersonen Gesagten 
vergleichbar.

4, 5, 6, 7

Zu den Selbständigen gehören tätige Eigentümer, Mit
eigentümer, Pächter, selbständige Handwerker, selbständige Han
delsvertreter usw., nicht jedoch die Personen, die in einem arbeits
rechtlichen Verhältnis stehen und lediglich innerhalb ihres Arbeits
bereiches selbständig disponieren können (z. B. „selbständige Filial
leiterin“). Zu den Selbständigen zählen auch Hausgewerbetreibende 
und Zwischenmeister.

Mithelfende Familienangehörige sind in der Regel 
Haushaltsmitglieder, die in einem landwirtschaftlichen oder ge
werblichen Betrieb des Haushaltsvorstandes oder eines anderen 
Haushaltsmitgliedes mitarbeiten und nicht in einem Angestellten
oder Arbeitsverhältnis zum Betriebsinhaber stehen. Hierzu gehö
ren ferner Personen, die im Betrieb eines Familienangehörigen 
mitarbeiten, aber nicht im Haushalt des Betriebsinhabers leben.

Beamte sind: Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, 
der Körperschaften des öffentlichen Rechts einschließlich der Be
amtenanwärter und der Beamten im Vorbereitungsdienst, ferner 
Geistliche der zur Evangelischen Kirche in Deutschland gehören
den Kirchen und der Römisch-katholischen Kirche. Nicht als Beamte 
gezählt wurden Beamte im Ruhestand und die Personen, die ledig
lich Berufsbezeichnungen wie Versicherungsbeamter, Bankbeam
ter, Betriebs- oder Sozialbeamter führen, ohne jedoch in einem 
öffentlich-rechtlichen Beamtenverhältnis zu stehen.

Zu den Angestellten gehören u. a. kaufmännische und tech
nische Angestellte, Verwaltungsangestellte und Angestellte im 
öffentlichen Dienst.

Zu den Arbeitern rechnen auch die Heimarbeiter.

Kaufmännische Lehrlinge u. dgl. sind: kaufmännische, 
technische, Verwaltungslehrlinge bzw. Anlernlinge sowie Prakti
kanten und Volontäre, deren Beschäftigung normalerweise in ein 
Angestelltenverhältnis einmündet.

Gewerbliche Lehrlinge u. dgl. sind: Lehrlinge bzw. An
lernlinge, deren Beschäftigung normalerweise in ein Arbeiterver
hältnis einmündet, außerdem Praktikanten und Volontäre mit ent
sprechender Tätigkeit.

Ohne Angabe der Stellung im Beruf
In dieser Gruppe sind nicht nur die Erwerbspersonen aufgeführt, 
deren Stellung im Beruf nicht ermittelt werden konnte, sondern 
auch Schulentlassene ohne Lehrstelle oder Tätigkeit.

Zu den Abhängigen gehören neben Beamten, Angestellten, 
Arbeitern und Lehrlingen auch Schulentlassene ohne Lehrstelle 
oder Tätigkeit sowie die Personen, die keine Angabe zur Frage 
nach der Stellung zum Beruf gemacht haben.

Die Zuordnung der Bevöl
kerung nach dem überwie
genden 
des Ernährers erfolgte 1961 
zum ersten Mal; daher lie
gen für 1950 keine ver
gleichbaren Ergebnisse vor.

Die Zuordnung der Wohnbevölkerung zur Stellung im 
Beruf wurde für den Ernährer und für die von ihm abhängigen 
Personen entsprechend den Angaben für den Ernährer vorgenom
men, sofern dieser seinen überwiegenden Lebensunterhalt aus 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosengeld/-hilfe bezog.

Lebensunterhalt
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Überwiegender
Lebensunterhalt

Für jede Person wurde die Quelle des überwiegenden Lebensunter
halts ermittelt; für Personen, die überwiegend von Angehörigen 
(Eltern, Ehemann usw.) unterhalten werden, wurde auch der über
wiegende Lebensunterhalt des Ernährers festgestellt; sogenanntes 
„Unterhaltskonzept“.
Die Unterhaltsquellen sind wie folgt zusammengefaßt worden:
1. Erwerbstätigkeit
2. Arbeitslosengeld/-hilfe
3. Rente u. dgl.

a) Sozialversicherungsrente, Pension u. dgl. (Sozialversiche
rungsrente einschl. Witwen- und Waisenrente, sonstige 
öffentliche Rentenleistungen wie KB-Rente, Unfallrente usw., 
Beamtenruhegehalt einschl. Witwen- und Waisengeld, öffent
liche Fürsorgeleistungen)

b) eigenes Vermögen u. dgl. (eigenes Vermögen, Einkommen aus 
Vermietung oder Verpachtung, Altenteil, Privatpension, Ren
tenzahlung aus dem Ausland)

c) sonstige Unterhaltsquellen (Unterhaltszahlung des geschiede
nen Ehemannes, Alimente, Stipendien usw.)

4. Angehörige
(Die überwiegende Unterhaltsquelle des Ernährers konnte dann 
nicht ermittelt werden,' wenn der Ernährer nicht zusammen mit 
den Abhängigen in der Haushalts- oder Anstaltsliste eingetragen 
war, z. B. Studenten am Studienort.)

Personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente und 
dgl., durch Angehörige sowie durch Arbeitslosengeld/-hilfe kön
nen daneben noch eine Erwerbstätigkeit ausüben.

Die Zuordnung der Bevöl
kerung nach dem überwie
genden 
des Ernährers erfolgte 1961 
zum ersten Mal; daher lie
gen für 1950 keine ver
gleichbaren Ergebnisse vor.

3, 4, 5, 6,
8, 9,

Lebensunterhalt

3, 4, 5, 6,Siehe unter „Überwiegender Lebensunterhalt“Unterhaltsquellen
8, 9

Anzugeben war das Verkehrsmittel, mit dem die größte Strecke des 
Weges zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zurückgelegt wurde.

Verkehrsmittel 1950 nicht erfragt 11

2, 6, 11Als Vertriebene wurden die Inhaber der Bundesvertriebenenaus- 
weise A oder B einschließlich ihrer Kinder gezählt (Ausweis-Ver- 
triebene) — Kinder, die nach der Vertreibung geboren sind, erwer
ben die Vertriebeneneigenschaft des Vaters, uneheliche Kinder die 
der Mutter.

Vertriebene*) und
Deutsche
aus der SBZ

Nicht vergleichbar, da 1950 
alle Personen mit ihren 
Kindern als Vertriebene 
gezählt wurden, die am 
1. September 1939 einen 
Wohnsitz im Vertreibungs
gebiet hatten (Wohnsitz
vertriebene). Diese Defini
tion wurde auch der Fort- 

• Schreibung der Vertriebe- 
nenzahlen zugrundegelegt. 
Da nicht alle Berechtigten 
einen Ausweis beantragt 
haben, muß die Zahl der 
bei der Volks- und Berufs
zählung 1961 ermittelten 
„Ausweis-Vertriebenen“ 
niedriger liegen als die 
fortgeschriebene Zahl der 
„Wohnsitz-Vertriebenen“.

Der früher nachgewiesene 
Personenkreis der Zuge
wanderten umfaßt dieje
nigen Personen mit ihren 
Kindern, die am 1. Sep
tember 1939 im Gebiet der 
sowjetischen Besatzungs
zone oder in Gesamt-Ber
lin gewohnt hatten. — Bei 
den „Deutschen aus der 
SBZ“ fehlen im Gegensatz 
zum Personenkreis der 
„Zugewanderten“ die aus 
Berlin (West) Zugezogenen 
sowie die während des 
Krieges ins Bundesgebiet 
Zugezogenen.

Deutsche aus der SBZ sind — nach der Volkszählung von 1961 — 
Personen mit ihren Kindern, die in der Haushaltsliste angegeben 
hatten, nach Kriegsende aus der sowjetischen Besatzungszone oder 
aus dem Sowjetsektor von Berlin in das Bundesgebiet einschließ
lich Berlin (West) zugezogen zu sein.

Als Sowjetzonenfiüchtlinge') wurden solche Personen mit ihren 
Kindern erfaßt, die den Besitz eines Bundesflüchtlingsausweises C 
angegeben hatten; sie zählen gleichzeitig zum Personenkreis der 
„Deutschen aus der SBZ“.

') siehe „Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flücht
linge“ in der Fassung vom 23. Oktober 1961 (BGBl. I. S. 1883)
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Veröffent- 
licluinH 
in Kefl

Vci'ulcichbnrkcil mit den
Ergebnissen der

Volks- und Berufs/.ählung 1950
Begrifi Erläuterungen

Weitere Tätigkeit Es wurde die weitere Tätigkeit inner- oder außerhalb der Land
wirtschaft erfragt. Die weitere Tätigkeit hat immer den Charakter 
einer zusätzlichen Tätigkeit eines Erwerbstätigen, d. h. ohne eine 
erste Tätigkeit kann es keine weitere Tätigkeit geben. Auch wenn 
jemand — z. B. ein Rentner — eine Tätigkeit ihres geringen Um
fangs wegen nur als weitere Tätigkeit (in dem Sinne von Neben
tätigkeit) bezeichnet hatte, wurde sie als erste nämlich einzige 
Tätigkeit erfaßt.

Unter Beachtung des für 
Erwerbspersonen Gesagten 
vergleichbar.

6

Wirtschaftliche
Gliederung

5,6,10,Erwerbstätige hatten den Geschäftszweig (die Branche) der gegen
wärtigen, Erwerbslose den der früheren Arbeitsstätte anzugeben. 
Auf Grund einer aus der Grundsystematik (Systematik der Wirt
schaftszweige) für die Zwecke der Berufszählung abgeleiteten spe
ziellen Systematik der Wirtschaftszweige wurden 

4 Wirtschaftsbcreiche 
11 Wirtschaftsabteilungen 
38 Wirtschaftsunterabteilungen und 

118 Wirtschaftsgruppen
gebildet (Siehe auch Übersicht über die wirtschaftliche Gliederung 
Heft 6, Seite XI).
Die Zuordnung der Erwerbspersonen zu den wirtschaftssystemati- 
schen Einheiten erfolgte nach dem Prinzip der einheitlichen, 
schwerpunktmäßigen Zuordnung. Maßgebend für die Zuordnung 
war der Schwerpunkt der örtlichen Einheit des Unternehmens, der 
für Betriebe einer bestimmten Größenordnung mit Hilfe von Ver
zeichnissen festgestellt wurde, die unter Verwendung der Signatu
ren aus der Arbeitsstättenzählung bzw. Industrieberichterstattung, 
Bauberichterstattung sowie Handels- und Gaststättenzählung er
stellt worden waren.
Die Zuordnung der Wohnbevölkerung zu den wirtschafts- 
systematischen Einheiten wurde für den Ernährer und für die von 
ihm abhängigen Personen entsprechend den Angaben für den Er
nährer vorgenommen, sofern dieser seinen überwiegenden Lebens
unterhalt aus Erwerbstätigkeit oder ArbeitslosengeldZ-hilfe bezog.

Vcrgieichc mit den Ergeb
nissen der Voiks- und Be
rufszählung 1950 können 
unter Beaclitung der für 
Erwerbspersonen gegebe
nen Hinweise vorgenom
men werden, wenn ledig
lich die drei Bereiche: 
Land- und Forstwirtschaft. 
Produzierendes Gewerbe 
und Übrige Wirtschaftsbe- 
rciche (Handel und Ver
kehr, Sonstige Wirtschafts
bereiche) gebildet werden.

11

Die Zuordnung der Bevöl
kerung nach dem überwie
genden 
des Ernährers erfolgte 1961 
zum ersten Mal; daher lie
gen für 1950 keine ver
gleichbaren Ergebnisse vor.

Lebensunterhalt

Mit 1950 vergleichbar; 1939 
wurden zur Wohnbevölke
rung der Standortgemein
de, unterschiedlich zur Re
gelung bei der Zählung 
1961, auch die dort ihrer 
Dienstpflicht genügenden 
Angehörigen der Wehr
macht und des Reichsar
beitsdienstes gezählt.

Von den bei der Volkszählung 1961 erfaßten Personen wurden der 
Wohnbevölkerung der Erhebungsgerneinde zugerechnet;
Personen in Haushalten

ohne Angabe weiteren Wohnraums;
mit Angabe weiteren Wohnraums, sofern sie von dem Wohn- 
raum in der Erhebungsgemeinde regelmäßig zur Arbeit oder 
Ausbildung gingen oder sofern die Erhebungsgemeinde ihr 
überwiegender Aufenthaltsort war;
mit Angabe weiteren Wohnraums für einen vorübergehenden 
Aufenthalt im Ausland (z. B. zum Zwecke der Ausbildung); 
am Erhebungsstichtag als Patienten in Krankenhäusern oder 
Untersuchungsgefangene von der Erhebungsgemeinde ab
wesend.

Personen in Anstalten
soweit in der Erhebungsgemeinde der allgemeinen Meldepflicht 
unterliegend;
als Strafgefangene in einer Strafanstalt der Erhebungs
gemeinde.

Soldaten
im Grundwehrdienst und auf Wehrübung, sofern sie vor der 
Einberufung zur Wohnbevölkerung der Erhebungsgemeinde 
zählten;
im Dienstverhältnis als Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 
soweit kaserniert, sofern die Truppenunterkunft in der Erhe
bungsgemeinde lag;
im Dienstverhältnis als Berufssoldaten und Soldaten aut Zeit 
soweit nicht kaserniert wie Personen in Haushalten.

Nicht zur Wohnbevölkerung gehören die Angehörigen der (aus
ländischen) Stationierungsstreitkräfte sowie der ausländischen di
plomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familien
angehörigen.

in allen 
Helten 
als Ge
samtzahl 
oder als 
Teil
masse

Wohnbevölkerung
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Die Wohnbevolkerang in Baden-Württemberg
Erste Ergebnisse der Volkszählung vom 6. Juni 1961 mit Vergleidiszahlen von 1939, 1950 und 1956

Allg^emeines

Am 6. Juni 1961 wurde in allen Ländern des Bundesgebietes 
auf Grund des „Gesetzes über eine Zählung der Bevölkerung 
und der nichtlandwirtschaftlidien Arbeitsstätten und Unter
nehmen im Jahre 1961 sowie über einen Verkehrszensus im 
Jahre 1962 {Volkszählungsgesetz 1961)“ vom 13. April 1961 
(BGBl. I, S. 437) eine Volkszählung durrhgeführt.

Eines der wichtigsten Anliegen dieser Zählung war es, so 
bald als möglich die Zahl der Wohnbevölkerung festzustellen. 
Sie wurde nach folgender Methode ermittelt:

ln den Haushaltslisten und Einzelhogen zur Anstaltsliste 
waren entsprechend den gegebenen Anweisungen alle Perso
nen einzutrageii, die in der Erhebungsgemeinde Wohnraum 
beziehungsweise Unterkunft hatten*. Da Personen mit mehre
ren Wohnungen demnach ^n mehreren Gemeinden zu erfassen 
waren enthielt die Zahl der erfaßten Personen Doppelzählun
gen, die bei der Ermittlung der Wohnbevölkerung ausge
schaltet werden mußten. Hierzu diente die Fragestellung in 
der Haushaltsliste, in der von allen Personen anzugcbep war, 
ob sie anderswo noch weiteren Wohnraum haben und ob sie 
von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung gehen. Außerdem 
hatte der Zähler bei Personen, die einen weiteren Wohnraum 
angegeben hatten, aber keinem Erwerb nachgingen und audi 
nicht in Ausbildung standen, in der Haushaltsliste zu ver
merken, in welcher Gemeinde sidi diese Personen überwiegend 
Bufhalten.

Von den erfaßten Personen wurden folgende der Wohnbe
völkerung der Erhebungsgemeinde zugerechnet:

Personen in Haushalten

Alle Personen ohne Angabe eines weiteren Wohnraumes, 
alle Personen mit Angabe eines weiteren Wohnraumes, so

fern sie von dem Wohnraum in der Erhehungsgemeinde zur 
Arbeit oder Ausbildung gingen oder, sofern die Erhebungs
gemeinde ihr überwiegender Aufenthaltsort war,

alle Personen mit Angabe eines weiteren Wohnraumes für 
einen vorübergehenden Aufenthalt im Ausland (Berufsaus
übung, Ausbildung),

alle Personen, die als Untersuchungsgefangene von der Er
hebungsgemeinde abwesend waren.

Personen in Anstalten

Alle Personen, die in der Erhebungsgemeinde der allge
meinen Meldepflicht unterlagen (Absdinitt I und II des Melde- 
gesetzes für Baden-Württemberg vom
5. 67),

Strafgefangene, sofern die Strafanstalt in der Erhehungs
gemeinde lag.

Soldaten

im Grundwehrdienst und auf Wehrühung, sofern sic vor der 
Einberufung zur Wohnbevölkerung der Erhebungsgemeinde 
zählten,

kasernierte Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, sofern 
die Truppenunterkunft in der Erhehungsgemeinde lag,

nicht kasernierte Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit wur
den über Hausbaltsliste erfaßt und wie Personen in Haushal
ten behandelt.

Zwei Fünftel der M'olinbevülkerung: leben 
in NordwUrttembergr

Die Wohnbevölkerung Baden-Württembergs belief sich am
6, Juni 1961 auf 7 759154 Personen, davon waren 3 676808 
(47®/o) männlichen und 4082 346 (53Vo) weiblichen Geschlechts. 
Von der Gesamtbevölkerung wohnten 3 037 778 (39®/o) in 
Nordwürttemberg, 1697 018 (22Vo) in Nordbaden, 1626161 
(21 ®/o) in Südbaden und 1398197 (18 Vo) in Südwürttemberg- 
Hohenzollern. Im Vergleich zum Vorkriegsjahr 1939 hat sich

das bevölkerungsmäßige Gewicht von Nordwürttemberg noch 
etwas verstärkt; damals betrug der Anteil dieses Regierungs
bezirks an der Gesamtbevölkerung 36Vo, er liegt also 1961 um 
3 Anteilpunkte höher. Demgegenüber sind die Anteile von 
Nordbaden, Südbaden und Südwürttemberg-Hobenzollern um 
ein bis zwei Prozentpunkte gegenüber 1939 abgesunken. Die 
Veränderung in der Bevölkerungsverteilung entstand haupt- 
sädilich in der Zeit von 1939 bis 1950 und ist eine Folge der 
Zuwanderung von Vertriebenen, Der größte Teil der Vertrie
benen war in den Jabren 1945 bis 1947 in den überwiegend 
landwirtschaftlich orientierten Randgebieten Nordwürttem- 
bergS und Nordbadens untergehracht worden. Die Regierungs
bezirke Südbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern dagegen, 
die zum damaligen Französischen Besatzungsgebiet zahlten, 
haben zunächst nur in geringem Umfang Vertriebene aufge
nommen.

war keine derartig ausgeprägte Veränderung der 
Bevölkerungsverteilung mehr zu verzeichnen; der Bevölke^ 
rungsanteil Nordwürttembergs mit seinen großen Industrie- 
und Gewerhezentren im Raume von Stuttgart ist von 
Jahre 1950 noch auf 39®/o im Jahre 1961 gestiegen. Gleich
zeitig ist die Quote Nordbadens von 23®/o auf 22®/o zurüdc- 
gegangen; die Anteile von Südbaden und Südwürttemberg- 
Hohenzollern hingegen sind seit 1950 mit 21 beziehungsweise 
18 Vo gleichgeblieben.

Orüflter Bevttlkeninffsanstleff ln NordwUrttemberg:

Die Bevölkerungszunahme belief sich im ganzen Land auf 
42^0 der Einwohnerzahl von 1939. Die Zunahme war dabei 
in Nordwürttemberg mit 56Vo am größten. Demgegenüber 
beziffert sich der Bevölkerungsanstieg in den übrigen Regie
rungsbezirken lediglich auf etwa ein Drittel. Auch zwischen 
1950 und 1961 erhöhte sich die Bevölkerungszahl in Nord
württemberg mit einem Zuwachs um ein Viertel am stärksten. 
In der gleichen Zeit betrug dieser in Südbaden 22 Vo, in Süd
württemberg-Hohenzollern 18Vound in Nordbaden 16Vo.

Die Zahl der Männer hat gegenüber 1939 um 38Vo zuge
nommen, wogegen bei den Frauen sich der Zuwachs auf 45Vo 
stellt. Diese unterschiedliclie Entwichlung bei Männern und 
Frauen ist in der Zeit von 1939 bis 1950 eingetreten, als der 
Ziiwadis bei den Männern 12 Vo, bei den Frauen dagegen 23*^/o 
ausmachte. Darin zeigen sich vor allem die Auswirkungen des 
zweiten Weltkrieges, in dem 252 000 Männer und 20 000

Seit 1950

38 Vo im

1

Verteilung der Wohnbevölkerung auf die Regierungsbezirke in7. März 1960 Ges. Bl.
amRegieriingsbeiirk

Laad 13. Sept. 25. Sept.195617. Mai 1939 6. Juni 19611950

Bevölkerung inageaamt

Nordwürttemberg .............
Nordbaden ......................... ..
Südbaden ........................................Südwürttemberg-Hohenzollern

35,5 38,0 38.7 39,1
23,2 22,8 22,1 21,9
22,5 20,8 21,0 21,0
18,8 18,4 18,2 18,0

Baden-Württemberg 100 100 100 100

Minnliche Bevölkerung

Nord Württemberg .......................
Nordbaden ......................................
Südbaden ........................................Südwürttemberg-Hohenzollern

35,7 38,1 39,0 39,6
i2,022,9 22,8 21,7

22,6 20,8 20^ 20^8
18,8 18,3 18,1 17,9

Baden-Württemberg 100 100 100 100

'Weibliche Bevölkerung

Nordwürttemberg .......................
Nordbaden ......................................
Südbaden ........................................Südwürttemberg-Hohenzollern

35,4 37,8 38,4 38,8
2ß,5 22,8 22,2 22,0
22,3 20,9 21,1 21,1

18,518,8 18,3 18,1

Baden-Württemberg JOO 100 100 100
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BevÖlkeruDgsveränderung zwischen den Volkszählungen 1939, 1950, 1956 und 1961 in den Regierungsbezirken Baden-Württembergs

VerSoderuog
davon

Regierungtbexirk
Laad ioagexamt

GeburtenfiberacboG bxw. 
'defixit (—)

WanderuDgagewiDD bxw. 
-verlaat (—)

I roSDolich I weiblich I tnännlich | weiblich I mUnnlich | weiblichxiiaammen xuaammen xuaammen

17. Mai 1939 bis 13. September 1950

35 102 I - 18 094 
-308 I - 23 871 
3 048 

12 702

vom

Nordwürttemberg ..............................
Nordbaden .............................................
Südbaden ...................................................Südwürttemberg-Hobenzollern

Baden-Württemberg .........................

185 282 
71 492 
16 218 
46 300

309 234 
124 499 
92 700 

108 104

494 516 
195 991 
108 918 
154 404

256 038 
100 936 
67 084 
82 711

53 196 
23 563 
25 616 
25 393

459 414 
196 299 
105 870 
141 702

203 376 
95 363 
38 786 
58 991

- 22 568
- 12 691

319 292 634 537953 829 50 544 - 77 224 506 769127 768 903 285 396 516

vom 14. September 1950 bis 25. September 1956
149 679 
53 863 
80 797 
57 773

Nordwürttemberg ..............................
Nordbaden ..............................................
Südbflden ...................................................Südwürttemberg-Hobenzollern

Baden-Württemberg .........................

316 720 
108 288 
162 107 
115 901

167 041 
54 425 
81 310 
58 128

87 899 
44 117 
64 772 
52 069

46 527 
23 102 
34 180 
27 822

228 821 
64 171 
97 335 
63 832

108 307
32 848 
50 205
33 526

41 372 
21 015 
30 592 
24 247

120 514 
31 323 
47 130 
30 306

248 857360 904 342112703 016 131 631 117 226 224 886454159 229 273

vom 26. September 1956 bis 5. Juni 1961

126 783 
57 532 
60 040 
45 002

111 341 
46 502 
67 462 
57 187

58 234 
24 236 
35 189 
29 654

280 992 
120 948 
125 390 
98 583

154 209 
63 416 
65 350 
53 581

169 651 
74 446 
57 928 
41 396

73 676 
35 266 
27 767 
17 469

53 107 
22 266 
32 273 
27 533

Nordwürttemberg ..............................
Nordbaden ..............................................
Südbaden ...................................................
Südwürttemberg-Hobenzollern . .

Baden-Württemberg .........................

’) Unter Zurechnung der bis zum 31. 12. 1960 regiatrierten Kriegsverluste als Sterbefälle.

95 975 
39 180 
30 161 
23 927

282 492336 556 289 357625 913 147 313 135 179 154 178343 421 189 243

Frauen als Kriegsverluete zu beklagen waren. Seit 1950 hat 
die männliche Bevölkerung dagegen stets in starkeredi Maße 

als die weibliche. Dies ist einmal auf den in allen

baden kommt die nach 1949 einsetzende Zuweisung von Flücht
lingen auch in diesen Landesteil zum Ausdruck. Außerdem 
hatte Südbaden zwischen 1950 und 1956 und auch zwischen 
1956 und 1961 einen verhältnismäßig großen Geburtenüber
schuß von 65 000 beziehungsweise 67 000 Personen zu verzeich
nen, der zusammen mit dem Wanderungsgewinn die starke 
Bevölkerungszunahme in diesem Regierungsbezirk begründet.

Stadtkreise seit 1930 lanATsamer /pewachseD als 
benachbarte liandkrelse

Die Bevölkerung des Landkreises Leonberg hat von 1939 
bis 1961 am stärksten, und zwar um 121 Vo zugenommen. 
Ebenso hat sidb im Landkreis Böblingen die Wohnbevölkerung 
in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt (+109Vo). Diese 
beiden Landkreise haben durch die Ausweitung der Industrie 
sowie durch die Nahe zur Großstadt Stuttgart einen besonders

Bevölkerungsveränderung zwischen 1939 und 1961 in den 
Regierungsbezirken Baden-Württembergs in */•

zugenommen
Jahren nach dem Krieg festgestellten Überschuß an Knaben
geburten, zum anderen auf die besonders in den letzten Jah
ren nach Baden-Württemberg einwandernden Arbeitskräfte 
zurückzuführen, bei denen es sich zum großen Teil um männ
liche ausländische Gastarbeiter handelt.

Bei einer Aufgliederung nach Regierungsbezirken zeigt sich, 
daß im stark industrialisierten Nordwürttemberg der Zuwadis 
an Männern besonders seit 1956 mit 12 Vo erheblich höher war 
als bei den Frauen, bei denen er 9Vo ausmadite. In den 
übrigen Regierungsbezirken ist der Unterschied zwischen der 
Zunahme der männlichen und weiblichen Bevölkerung in die
ser Zeit weniger stark ausgeprägt.

Der zwischen 1939 und 1950 unter dem Durchschnitt liegende 
Bevölkerungszuwachs Südbadens um 9Vo beruht auf einem 
geringen Geburtenüberschuß sowie auf einem verhältnismäßig 
niedrigen Wanderungsgewinn. Letzterer deutet auf eine zwi
schenzeitlich verstärkte Abwanderung aus diesem Regierungs
bezirk hin. Sie dürfte darauf zurückzuführen sein, daß 1939 
überdurchschnittlich viele Wehrpflichtige, Arbeitsmänner und 
Arbeitsmaiden, die aus anderen Teilen des damaligen Reichs
gebietes stammten, in südbadischen Standorten untergebracht 
waren^ Außerdem dürften auch für die Arbeiten am Westwall 
noch verhältnismäßig viele männliche Arbeitskräfte gerade im 
dortigen Grenzgebiet zusammengezogen gewesen sein. Die 
meisten dieser Personen kehrten, soweit sie nicht dort behei
matet waren nach Kriegsende wieder in ihre Wohnorte außer
halb Südbadens zurück. Außerdem war die Evakuierung der 
Stadt Kehl im Jahre 1944 und die Zerstörung von Gemeinden 
im Frontgebiet mit einer Bevölkerungsverschiebung verbun
den, die sich auch noch über die Grenzen des Regierungsbe
zirkes hinaus ausgewirkt haben dürfte.

Im Gegensatz zur Entwicklung von 1939 bis 1950 lag Süd
baden in der Zeit von 1950 bis 1956 und von 1956 bis 1961 
mit einer Wachstumsrate von 12 beziehungsweise 8V0 jeweils 
an zweiter Stelle hinter Nordwürttemberg, wo sich der Be
völkerungszuwachs auf 13 beziehungsweise 10 Vo belief. In 
dem stärkeren Ansteigen der Bevölkerungszahlen Südbadens 
im Vergleich zu Südwürttemberg-Hohenzollern und Nord-

* Im Cegensati xu 1961 wurden Wehrpflichtige 1939 zur Wohnbevölkerung 
des Standortes gezählt.

Veränderung
Regiernnpbezlrk

Land 1950 I 1956 I 1961
gegenflber

1939 I 1939 I 1950 | 1939 | 19t>0 | 1956

Bevölkerung insgesamt

Nordwürttemberg ..
Nordbaden ..................
Südbaden ....................Südwürttemberg-

Hohenzollern

Baden-Württemberg

2SA 41J 13,0 56,1 24,5 10,2
15,4 23,9 7,4 15,633,4 7,7

8,9 22,0 12,1 21,532,2 8,4

15,0 26,3 9,8 7,635,8 18,1

... 17f4 80f3 10,9 
Männllehe Bevölkerung

20,7 8,841,7

Nordwürttemberg ..
Nordbaden ..................
Südbaden ....................Südwürttemberg- 

Hohenzollern ...
Baden-Württemberg

14,719,5 37,1 53,4 28,3 11,8
20,7 8,0 31,1 17,3 8,6llj
16,2 13,1 23,7 9,32,7 27,0

2QS 10,7 31,7 20,5 8S9,3

10,1.. 12,0 2S,6 12,1

Weibliehe Bevölkerung

38,2 23,4

Nordwürttemberg ..
Nordbaden ..................
Südbaden ....................Südwürttemberg-

Hohenzollern

Baden-Württemberg

21,2 8,746,1 11,5 58,831,0
6,826,9 6,8 35,6 14,218,8
7,527,6 11,2 37,2 19,614,8

6,539,8 16,120,4 31,3 9,0

18,3 7,084,7 0,0 45,022,5
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Wohnbevölkerung 1) amFlächeStodt/Landkreit
Regierungibeiirk

Land
Lfd. am

17. Mai 1939 13. September 1950 25. September 1956 6. Juni 1961Nr. 6. Jnni 1961 qkm darunter
EDUnnlich

darunter
männlich

darunter
männlichinageaamtinageaamt inageaamt inageaamt männlich weiblich

Stuttgart Stadtkr. 
Heilbronn 
Ulm 
Aalen 
Backnang 
Böblingen 
Crailsheim 
Eßlingen 
Göppingen 
Heidenheim 
Heilbronn 
Künzelsau 
Leonberg 
Ludwigsburg 
Mergentheim 
Nürtingen 
Ohringen 
Schwab. Gmünd 
Sthwäb. Hall Ulm
Vaihingen 
Waiblingen 
Nordwürttemberg ...

Karlsruhe Stadtkr.
Heidelberg „
Mannheim „
Pforzheim ^
Bruchsal Landkr.Buchen 
Heidelberg 
Karlsruhe 
Mannheim 
Mosbach 
Pforzheim 
Sinsheim 
Tauberbischofsh. „ 
Nordbaden .................

Freiburgi.Br. Stadtkr. Baden-Baden 
Bühl
Donauesthingen „ Emmendingen 
Freiburg
Hochschwarzwald n Kehl 
Konstanz 
Lahr 
Lörrach 
Müllheim 
Offenburg 
Rastatt 
Säckingen 
Stockach 
Überlingen 
Villingen 
Waldshut 
Wolfach 
Südbaden

Balingen Landkr. 
Biberach 
Calw 
Ehingen 
Freudenstadt 
Hechingen 
Horb
Münsingen 
Ravensburg 
Reutlingen 
Rottweil 
Saulgau 
Sigmaringen 
Tettnang 
Tübingen 
Tuttlingen 
Wangen 
Südwürtt.'Hohenz. ..

207,24 
61,33 
49,77 

1 079,04 589,18
451.28 
766,40 
253,11
610.49
624.00 
874,32
342.04 
289,55
424.04 
473,92
380.04 
397,60
459.28 
568,42
861.05
384.76 
433,37

10 580,23
122,82
94,27

144.94
55,62

455.50
827.50
487.01
581.77
313.28 
454,68 
278,88 
528,65 
776,63

5121,55

1 496 490 
77 569 
74 387 
85 048 
53 990 
69 553
51 435 

101 565 
121 824
62 482 

110 509 
21 867 
44 995 

135 351 
31 165 
73 572 
30 247 
60 888 
42 980
52 849 
46 487

100 297 
1945 550

234 668 
38 277 
38 430 
42 193 
26 482 
35 255 
26 544 
49 730 
59 705 
29 896 
54 010 
10 809 
21 731 
69 544 
15 422 
34 700 
15 088 
29 049
21 311 
25 731
22 420 
48 249

949 244

497 677
64 643 
71 132

125 918 
76 063 
93 694
62 290 

145 189 
169 836
91 847 

144 073 
30 432
65 275 

186 007
41 819 

107 535
42 021 
88 390 
56 674 
74 827
63 455 

141 269
2 440 066

601 115
79 458 
90 530

132 304 
81 989 

114 978 
61 574 

169 932 
187 612 
103 121 
152 649 
29 898
80 571 

212 792
39 200 

117 348 
41 441 
94 161 
57 018 
77 577 
68 131 

163 387 
2 756 786

230 924 
30 482 
32 751 
59 092 
35 612 
43 899
29 456 
67 627 
77 792 
42 472 
67 772 
14 267
30 519 
87 481 
19 155 
49 024 
19 934 
40 036 
26 532 
35 040 
29 276 
65 383

1134 526

283 974
37 034 
41 749 
63 104
38 687 
55 016 
29 169 
81 326 
87 787 
48 319 
72 501 
14 232 
38 426

101 786 
17 954 
54 752 
19 710 
43 151 
26 726 
36 835 
32 069 
77 260 

1 301 567

637 539 
89 100 
92 701 

142 126 
89 362 

145 616 
63 325 

198 579 
201 967 
113 453 
162 658 
30 948 
99 219 

243 849 
40 349 

131 620 
43 587 

100 501 
59 273 
82 926 
75 392 

193 688 
3 037 778

304 744
41 979 
43 662 
67 805
42 492 
71 660 
29 841 
97 577 
96 126 
53 804 
77 836 
14 783 
48 466

119 028 
18 493 
62 512 
20 731 
46 697 
27 780 
39 651 
36 356 
93 753 

1 455 776

332 795 
47 121
49 039 
74 321 
46 870 
73 956 
33 484

101 002 
105 841 
59 649 
84 822 
16 165
50 753 

124 821
21 856 
69 108
22 856 
53 804 
31 493 
43 275 
39 036 
99 935

1 582 002

2 n
3 nLandkr.4
5
6 n
7
8
9 tt

10 M

11 n
12
13
14 n
15 1»

16 w
17 «1

18
19 tt

20
21
22

■ 23

89 763 
39 832 

136 670 
36 352 
45 004 
21 976 
43 269 
54 155 
49 564
19 934
20 514 
24 689 
27 676

609 398

222 282 
121 910 
287 210 

71 684 
110 548 

60 296 
133 633 
152 613 
146 777 
60 291 
59 419 
74 209 

■ 75 198 
1 576 070

24 190 081 
86 467 

285 753 
79 011 
91 387 
45 162 
90 536 

109 365 
102 675 
40 079 
43 073 
51 550 
56 650 

1 271 791

198 842 
116 488 
245 634
54 143 

104 344
65 861 

127 283 
141 640 
136 335
61 764
55 942
79 015
80 491 

1467 782

90 880 
51 614 

115 366
24 872 
48 987 
30 351 
59 452 
66 182 
64 473 
28 871
25 823
36 583
37 436 

680 890

111 851 
56 297 

148 811 
37 835 
56 675
29 044 
69 621 
80 035 
76 381
30 629 
29 759
35 741
36 052 

798 731

130 078 
68 967 

165 079 
44 689 
62 334 
33 029 
77 195 
86 425 
82 479 
33 838 
33 329 
40 461 
40 384 

898 287

101 311 
54 507 

134 837 
32 660 
52 323
27 900 
62 937 
72 663 
70 198
28 385 
27 825
34 648
35 121 

735 315

241 929 
125 264 
313 890 

82 524 
119 009
62 073 

146 616 
166 460 
158 860
64 467
63 088 
76 202 
76 436

1 697 018

25
26
27
28
29 «30
31
32
33 tt

34
35 H

36
37

38 79,98
91,19

379,43
766,18
666,03
657.85
717,99
310.11
515.79 
444,51 
638,53 
433,29 
467,48 
545,28 
375,10
612.79 
571,26 
451,37
590.12 
641,20

9 955,48

51 078 
15 102 
33 663 
26 668 
38 767 
29 573 
15 942 
27 135 
51 054 
32 555 
46 325 
21 268 
35 300 
46 988 
21 333 
18 087
21 559 
26 871
22 611 
20 301

602 200

49 649 
15 691 
33 689 
25 511 
40 227 
30 479
18 631
19 701 
56 501 
32 554 
49 884 
21 712 
38 394 
43 505
23 482 
19 140
24 034 
28 315
25 559 
21 760

618 418

128 401
40 079 
75 892 
61 238 
96 838 
70 102
41 248
49 777 

143 398
77 423 

123 385
50 747 
94 318

107 634 
59 430 
43 074 
52 879 
73 440 
61 495 
49 973 

1 SOO 771

64 647 
17 042 
37 508 
32 351 
47 822
36 985 
19 757
24 908 
75 139
37 033
65 788
25 393 
45 440 
56 589 
31 769
23 394 
27 974 
39 682 
31 123
24 734 

765 078

110 110 
33 166 
68 402 
51 169 
80 936 
59 214 
33 299 
SO 883 

105 923 
66 727 
95 353
42 622 
74 375 
92 217
43 649 
36 216 
43 327 
53 960 
46 070 
42 126

1 229 746

109 717 
36 582 
72 532 
54 277 
87 877 
64 425
39 703 
42 039

123 210 
72 251 

107 101 
47 068 
84 232 
93 041
50 263
40 793
51 107 
60 840 
54 407 
47 199

1338 664

57 111 
17 180 
35 608 
29 187 
44 751
33 705
19 300 
23 322 
66 724 
35 295
58 649 
23 503 
43 404 
50 798
28 443
20 373 
25 054
34 773
29 264 
23 284

699 728

145 016 
40 029
79 859 
66 519

102 345 
76 886 
42 001
53 222 

158 337
80 301 

136 333
54 471 
98 555

119 139 
65 797 
47 219 
58 812 
83 312 
65 266 
52 742 

1 626 161

80 369 
22 987
42 351 
34 168 
54 523 
39 901
22 244
28 314 
83 198
43 268 
70 546
29 078 
53 115 
62 550 
34 028
23 825
30 838 
43 630 
34 143 
28 008

861 083

39
Landkr.40

41
42 tt

43 it

44
45 tt

46 tt

47 tt

48 tt

49 tt

SO tt

51 tt

52 tt

53
54 tt

55
56 tt

57
58

59 478.12 
1 024,51882,48

508,11
612.52 
417,78 
358,44 
699,54 
708,73 
441,71
553.13 
741,63 
724,41 
260,43 
481,99 
458,38
740.52 

10 092,43

33 231 
36 129 
42 174
15 847 
21 942 
18 067 
17 436
16 757 
38 135 
48 671 
47 582 
24 645
17 078 
28 009 
40 745 
26 663 
26 103

499 214

82 320
89 397 

100 484
39 469 
50 759 
43 930 
38 838 
37 091
90 924 

121 261 
103 553
61 361 
42 109 
52 368 

100 583 
64 526 
64 740 

1183 713

37 585
41 472
45 449
18 406 
23 084 
20 156 
17 865 
17 008
42 508 
54 649 
47 747
28 568
19 333 
25 476
46 216
29 630
30 362 

$45 514

91 937 
93 771 

108 622 
40 840 
55 044 
48 388 
39 681 
37 698 
98 031 

144 691 
116 690 
63 650 
44 309 
65 479 

111 066 
72 589 
67 128 

1299 614

70 315 
74 553 

- 88 845
32 616 
46 052 
37 931 
35 525
33 452 
77 100

103 539 
97 342
51 138 
35 775
52 269 
84 098 
55 696
53 063 

1029 309

98 127 
100 043 
117 745 
43 432 
58 409 
50 777 
42 168 
38 809 

104 553 
159 772 
123 496 
65 863 
48 336 
74 132 

123 854 
77 987 
70 694 

1 398 197

45 277 
47 479 
55 044 
20 552 
26 337 
23 624 
19 880 
18 233 
49 311 
74 367 
57 835 
31 066 
22 811 
36 280 
59 142 
36 421 
33 564 

657 223

42 122
43 952 
49 510
19 248 
24 787 
22 289 
18 440 
17 489 
45 996 
66 124 
54 203 
29 833
20 367 
31 977 
52 069 
33 758 
31 478

603 642

52 850 
52 564 
62 701 
22 880 
32 072 
27 153 
22 288 
20 576 
55 242 
85 405 
65 661 
34 797 
25 525 
37 852 
64 712 
41 566 
37 130 

740 974

60 tt
61
62
63
64
65
66
67 tt

68
69
70
71 tt

72
73
74
75
76

I Baden*Württemberg . 35 749,69 2 660 056 6 430 2255 476 39677 2 979 348 7 133 241 3 340 252 3 676 8017 759154 4 082 346

*). Gebietsstond 6. Juni 1961.
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1939, 1950, 1956 und 1961 in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs

Za- btw. Abnshaifl (~) der WohaberdJkemog
Auf 1000 Mioner 

komnien .... FraaenIWohnbeTOlkeruDg auf l qkm mäunlidiioigeMint
Lfd.

1961 gegenOber Nr.

1939 I 1950 I 1956 | 1939 | 1950 | 19561956 1950 19611939 1950 1961 1939 1956i“%

12 900,6 
1 295,6 
1 819,0 122,6 

139,2 
254,8

28,i 6,1 29,9 1 116 
1 027

1 155 
1 121 
1 172 
1 131 
1 136 
1 134 
1 115 
1 147 
1 183 
1 163 
1 126 

*1 133 
1 139 
1 126 
1 183 
1 194 
1 108 
1 208 
1 136 
1 135 
1 167 
1 161 
llSl

2 395,7 
1 264,8 
1 494,6

2 401,5 
1 054,0 
1 429,2 116,7 

129,1 
207,6

3 076,3 
1 452,8 
1 862,6131.7

151.7
322.7

28,4 32,0 7,3 1 117 
1 146 
] 168 
1 097 
1 119 
1 090 
1 111 
1 090 
1 137 
1 134 
1 105 
1 101 
1 097 
1 091 
1 183 
1 143 
1 103 
1 182 
1 133 
1 106 
1 125 
X 115 
1U8

1 092 
1 122 
1 123 
1 096 
1 103 
1 032 
1 122 
1 035 
1 101 
1 109 
1 090 
1 093 
1 047 
1 049 
1 182 
1 106 
1 103 
1 152 
1 134 
1 091 
1 074 
1 066 
1087

2J2,l 9,714,9 37,8 13,437,7
32,4 13,624,6 30,3 33,3 4,6 936
478,8 67,1 12,9 7,4 60,7 1 016 

1 039

14,7 7,4
591,6 65,5 17,5 9,0 60,5 19,3 9,8
655,4 26,6 103,3154,1 109,4 63,2 30,3 973
767,1 80,3 2,881,3 82,6 23,1 IJ 12,4 1,3 2,3 938
8671,4

307.3
165.3 
174,6

784,6
330.8
181.8 
166,0

401.3 
200,0 
100,1
126.4

573,6
278.2
147.2 
164,8

95,5 36,8 16,9 96,2 20,044,3 1 042 
1 040 
1 090 
1 046 
1 023 
1 071

918,9 7,7 61,065,8 23,6 9,5
1081,6 23,5 10,0 80,0 26,7 11,4
116,647,2 12,9 44,1 14,8 7,4
1263,9 87,4 3,5 36,889,0 90,5 41,5 1,7 3,6 3,9
13123,0155,4

319,2
225,4
438,7

278,3
501,8

342,7
575,1

J20,5 52,0 23,1 26,158,8
14aoa 31,1 14,6 7ia 94636,1 16,9
1565,8 88,2 82,7 85,1 29,5 - 3,5 2,9 19,9 - 3,5 3,0 1 021 

1 120 
1 005 
1 096 
1 017 
1 054 
1 073 
1 079

16193,6 283,0
105,7
192,5

308,8
104.2 
205,0
100.3

12,2 80,1346.3 
109,6 
218,8
104.3

78,9 22,4 27,5 14,2
1776,1 5,244,1 3,7 37,4 4,0 5,2
18132,6 6,765,1 13,7 60,8 16,6 8,2
1975,6 99,7 37,9 4,6 4,0 30,4 4,7 3S
2061,4 86,9 90,1 6,9 54,196,3 56,9 10,8 13,2 7,6
21120,8

231,4
164,9
326,0

177,1
377,0

10,7 62,2195.9
446.9

62,2 18,8 24,2 13,4
2218,5 94,393,1 37,1 43,4 21,3
23183,9 230,6 260,6 2874 sa,4 1050SOfl 24fS 28,B 11,8

1188 
1257 
1 129 
1 177 
1 130 
1 170 
1 141 
1 140 
1 115 
1 139 
1 166 
1 160 
1 150 
1156

241 547,6 917,2 
1 971,5 
1 420,6 200,6

1 809,8 
1 293,2 
1 981,6 
1 288,8 242,7

1 163 
1 225 
1 109 
1 181 
1 100 
1 137 
1 109 
1 080 
1 080 
1 105 
1 120 
1 132 
1 120 
1125

1 619,0 
1 235,7 
1 694,7 973,4 

229,1

1 969,8
1 328,8
2 165,7 
1 483,7261,3

27,3 8,8 24,6 1 118 
1 171 
1 091 
1 173 
1 031 
1 055 
1 092 
1 019 
1 072 
1 011 
1 100 
1 088 
1 047 
1087

1 194 
1 237 
1 130 
1 195 
1 113 
1 161 
1 123 
1 100 
1 091 
1 124 
1 135 
1 142 
1 141 
1143

21,7 23,1 10,4
41,3 2544,9 2,87,5 9,1 34

269,8 9,3 8,927,8 29,0 10,4
2715,1 4,14,4 52,4 52,1 154
28304 25,914,1 7,7 15,7 8,3
2954,6 79,6 72,9 2,9 32,275,0 37,4 - 5,8 - 4,3 4,1
30185,9

188,0
327,7

301,5
286,1
507.1 
141,8
226.2 
144,1

60,9261.4
243.5 
435,2 
135,8
200.6
149.5
103.6

274.4
262.3
468.5
132.6 
213,1
140.4

62,2 15,3 9,9 17,1 10,6
319,152,2 17,5 47,8 20,9 10,1
328,2 54,154,7 164 184 84
3388,1 6.9 53.760,8 4.4 6.1 7,9
34154,4 6446,5 12,8 45.1 154 7,0
3597,5 474 2,7 444- 3,6

- 5,0
- 2.3
- 3.7

34
3696,872,9 98,4 344 1,6 30,3 2,7

2484 378864 807,7 3314 81,1aa,4 7,7 17,815,e 8,6

381 813,2 439.0 
210.5

26,61 376,7 363,7 
180,3

1 371,8401.2
191.2

1 605,4 439,5 
200,0

31,7 324 124 304 1 156 
1 196 
1 032

1 210 
1 331 
1 153 
1 138 
1 185 
1114 
1131 
1 134 
1 181 
1219 
1 147 
1 168 
1 194 
1 139 
1 140 
1 131 
1 126 
1 149 
1 129 
1 169 
1165

1 248 
1 333 
1 131 
1098 
1 164 
1 080 
1 137 
1 134 
1 149 
1 194 
1 104 
1 159 
1 173 
1 119 
1 089 
1 114 
1 111 
1 112 
1 101 
1 146 
1145

1 243 
1 349 
1 129 
1 056 
1 140 
1079 
1 126 
1 137 
1 107 
1 168 
1 072 
1 145 
1 169 
1 105 
1 071 
1 018 
1 102 
1 099 
i 097 
1 132 
1125

134
- O.J 124 3920,7 9.4 8,6 - 0,85.216,7 11,4 4010,1 11,3 54

86,8 4166,8 70,8 79,9 30,0 22,6 8,6 2J4 26,8 10,8 917
42145,4

106,6
153,7
116,9

26,4 16,5 5,7 234121,5 131,9 18,9 64 1 088 
1 002 
1 089

29,8 9,7 25.1 4390,0 97,9 19,3 214 9,7
46,4 26,1 1,8 23,9 4455,3 57,4 58,5 5,8 6,0 2,4

164.1 
205,4
150.1 
149,3

135.6 
238,9
162.5
167.7
108.6 
180,2 
170,6 
134,0

160,5
278.0
174.2
193.2
117.1 
201,8
197.4
158.4

171.6 
307,0
180.7
213.5
125.7
210.8
218.5 
175,4

4.6 6,9 - 8.2 4526,6 26,4 64 875
49,5 10,4 4628,5 47,2 33,0 12,6 1 075 

1 OSO 
1 058 
1 004 
1 107

20,3 3,7 13,8 4J11,1 134 4,9
10,5 42.0 4843,0 27,3 31,9 12,2

4998,4 27,8 15,7 7.3 i9.4 17,0 8,0
4,5 SO159.1

169.1 
116,4

324 17,0 28,7 18,4 4,7
29,2 28,0 10,7 20,4 5130,1 11.4 963
50,7 10,7 48.9 5230,9 35,3 11,7 1 046 

1 002 
1 010 
1 008 
1 038 
1 075

66,6 70,3 77.1 30,4 9.6 29,3 5359,1 154 224 14,8
92,675,8 89,5 103,0

184.6
110.6

35,7 114 29,8 5415,1 16,4 11,7
134,8 162,7

104.2
54,4 13,4 47.7 55119,5 36,9 40,1 14.1

5678,1 6.1 37.692,2 41.7 20,0 21,8 6,4
1*3,765,7 73,6 77,9 82,3 254 5.5 214 5711,7 64

1234 1344 150,7 1634 5882,2 8,4 27,0 28,7 104221,5 0,8

6,7 20,5192,3 205,2 39,6 19,2 36,2 74 1 116 
1 064 
1 107 
1 058 
1 099 
1 099 
1 037

1 167 
1 107 
1 139 
1 113 
1 218 
1 149 
1 121 
1 129 
1 120 
1 148 
1 135 
1 120 
1 119 
1 043 
1 094 
1 141 
1 106 
1127

59147,1 172,2 1 190 
1 156 
1 211 
1 144 
1 199 
1 179 
1 174 
1 181 
1 139 
1219 
1 169 
1 148 
1 178 
1 056 
1 176 
1 178 
1 132 
1170

1 183 
1 133 
1 194 
1 122 
1 221 
1 171 
1 152 
1 156 
1 131 
1 188 
1 153 
1 134 
1 176 
1 048 
1 133 
1 150 
1 133 
1153

34472,8 87,3 91,5 97,6 11,9 6,7 31,4 J4,5 608,0
32,5123,1 133,4 17,2 8,4 30,5 61100,7 113,9 21,1 II4

64.2 80,4 33,2 6,3 29.7 6277,7 85,5 i0,0 11,7 6,8
82,9 89,9 26,8 15,1 6,1 20,0 6375,2 95,4 14,1 6,3

115,8
110,7

4.9 30,8 6490,8 105,2
108,4

121.5
117.6

33,9 15,6 17a 6,0
6499,1 18,7 8,6 14,0 11,3 657,8
2.9 6647,3 53,0 53,9 16,0 4.6 84 7.2 99655,5 4,3

108,8
234,4
176,0

128,3
274,5
187,2

138,3
327,6
211,0

147,5
361,7
223,3

35,6 15,0 6,7 29,3 6716,0 7,2 1 022 
1 127 
1 046 1075 
1 095

6854,3 i0,4 52,831,8 36,1 J24
264 5,8 21,5 6919,3 21,1 6,7

69,0 85,8 28,8 34 26,182,7 88,8 7,3 8,7 4,1 70
61,2 35,1 9.1 33,649,4 58,1 66,7 14,8 18,0 7112,0

7213,2200,7
174.5
121.5

201,1
208.7
140.8

251.4
230.4
158.4

284,7
257.0
170.1

41,8 41.6 29,5 42,4 866134
11,5474 23,1 454 28,0 1 064 

1 089 
1 033

7313,6
40,0 20,9 7,4 36,6 7422,9 7,9

87,4 90,6 334 94 5,3 28,6 7571,7 95,5 104 6,6
1284 1384 76102,0 1174 85,8 18,1 7,6 81,7 106220,5 8,9

1334 179,9 1994 217,0 8,8 111041,7 20,7 38,2 1059 1158 1136 7723,4 10,1
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hohen Zuwachs erfahren. Überdurchschnittlich hoch war die 
Bevölkerungszunahme aus den gleichen Gründen in den Land
kreisen Eßlingen (+ 96®/o), Waiblingen (+ 93°/o) und Lud
wigsburg (+ 80®/o). Der einzige Landkeis, der außerhalb des 
Großraumes Stuttgart seit 1939 eine Bevölkerungszunahme in 
dieser Größenordnung aufweist, ist Heidenheim (+ 82 Vo).

Bemerkenswert ist, daß im Vergleich zu 1939 die Bevölkerung 
in den den Großstädten benachbarten Landkreisen in stärke
rem Maße zugenommen hat als im Stadtkreis selbst. So hat 
der Stadtkreis Mannheim nur eine um 10 Vo höhere Einwoh
nerzahl gegenüber 1939; die Bevölkerungszahl des Landkreises

Im Vergleich zu 1956 ist lediglich im Stadtkreis Baden-Ba
den die Wohnbevölkerung um 50 Personen zurudcgegangen. 
ln allen anderen Kreisen sind Bevölkerungszugänge zu ver
zeichnen, die sich wieder am meisten in den stark mit In
dustrie besetzten Landkreisen des Stuttgarter Raumes sowie 
in den Landkreisen Villingen und Tettnang auswirken. Erheb
lich über dem Durchschnitt lag auch die Bevölkerungszunahme 
in den Städten Pforzheim (15Vo), Heilbronn (12°/o) und 
Freiburg im Breisgau (13Vo). Zu den Landkreisen, die gerade 
seit 1956 ein verhältnismäßig starkes Bevölkerungswachstum 
aufzuweisen haben, zählen auch Vaihingen (+ 11 Vo), Über
lingen (+ ll°/o), Konstanz (+ 10®/o), Lörrach (+ ll®/o), Ra
statt (+ llVo), Säckingen (+ ll®/o), Reutlingen (+ lOVo) 
und Tübingen (+12®/o).Bevölkerungszunahme in Baden-Württemberg

vom 17 5.1939 bis a6 1961
Oröfite Bevölkerunssdiohte in Iliordbadenmännlich weiblich

Mit der Zunahme der Bevölkerungszahl ist die Bevölke
rungsdichte Baden-Württembergs (Wohnbevölkerung je qkm) 
von 153 im Jahr 1939 auf 217

Baden.
Württemberg

am 6. Juni 1961 gestiegen. Wie 
schon 1939 in Nordbaden mit 331 Personen je qkm der am dich
testen besiedelte Landesteil. Es folgen Nordwürttemberg (287), 
Südbaden (163) und Siidwürttemberg-Hohenzollern (139).

Nord-
württemberg 
Nord baden

ES-rSg:

______
»..•••• • Südbaden

Südwürttemberg-I
HohenroUern

Erwartungsgemäß sind die Stadtkreise dichter besiedelt als 
die Landkreise. Die größte Bevölkerungsdichte wurde mit 3076 
in der Landeshauptstadt Stuttgart festgestellt, es folgt Mann
heim mit 2166. In den übrigen Stadtkreisen wohnen mit Aus
nahme von Baden-Baden, wo 439 Einwohner je qkm errechnet 
wurden, jeweils zwischen 1000 und 2000 Personen auf einem 
Quadratkilometer.

V.60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60V.

Slfltistisdves Isndcsarm Baden-WuMtembcrg
9062

Mannheim aber ist um 55 Vo gewachsen. Im Stadtkreis Heidel
berg stieg die Bevölkerungszahl seit 1939 um 45 Vo, hingegen 
im Landkreis Heidelberg um 62 Vo. Während der ZuwaHis in 
der Stadt Karlsruhe 27 ^/o betrug, wohnen im Landkreis Karls
ruhe heute .52 Vo mehr Einwohner als 1939. Ein entsprechendes 
Verhältnis ist zwisclicn den Stadtkreisen Pforzheim, Hcil- 
bronn und ülm und den ihnen benadibartcn Landkreisen 
festziistellcn. In diesem Ziisamnienhang darf darauf hingc- 
wiesen werden, daß in zwei von neun Stadtkreisen, und zwar 
in Mannheim und Pfor/hcuni, die Bevölkeningsziiiiahme ge
ringer ist uls lOVo; unter den Lunclkreisen weist dagegen 
lediglidi Kehl einen derart geringen Zuwachs auf. Die (»riindc 
für diese untcrschiedlidie Entwicklung zwischen Stadt und 
Land dürften darin zu suchen sein, daß die Stadtkreise durch 
Kriegseinwirkungen einen großen Teil ihrer Wohnungen ver
loren hatten, die erst wieder aiifgebaiit werden mußten, um 
die ursprUnglidie Bevölkeruiigszahl in der Stadt unterbringcu 
zu können. Außerdem bringen es die außerordentlich hohen 
Wohndichten in den Großstädten und die damit verbundene 
scliwierige Wohnungsbeschaffuiig mit sidi, daß bei den heute 
günstigen Verkehrsverbindungen und der zunehmenden Mo
torisierung immer mehr Familien ihren Wohnsitz in die wei
tere Umgebung der großen Städte verlegen.

Seit 1950 ist in den Landkreisen Sinsheim, Buchen, Tauber
bischofsheim und Mergentheim ein geringfügiger Bevölke- 
rungsrückgang festzustellen, wahrend die Bevölkerungszahl in 
allen übrigen Stadt- und Landkreisen seither weiter gestiegen 
ist. Die Abnahme der Wohnbevölkerung in diesen Kreisen ist 
das Ergebnis einer zumTeil gelenkten zum Teil freien Binnen
umsiedlung aus den nach dem zweiten Weltkrieg mit Flücht
lingen überbelegten Gebieten Nordwürttembergs und Nord
badens in solche Städte und Gemeinden, in denen sich den 
Heimatvertriebenen neue Arbeitsplätze boten. Eine seit 1950 
überdurchschnittlich starke Bevölkerungszunahme von mehr 
als 25 Vo weisen die Landkreise des Stuttgarter Raumes sowie 
die besonders gewerblich orientierten Landkreise Villingen, 
Rastatt, Lörrach, Säckingen, Konstanz, Reutlingen, Tettnang 
und außerdem die Stadtkreise Heilbronn, Ulm, Pforzheim, 
Freiburg im Breisgau und Mannheim auf. Weiter ist hier noch 
der Landkreis Kehl zu erwähnen, dessen Bevölkerungsstand 
sich seit 1950 um 27 Vo erhöhte. In dieser Zeit ist die Stadt 
Kehl, die von 1944 bis 1953 mit Ausnahme des Stadtteiles 
Sundheim nicht von Deutschen bewohnt war, wieder von den 
früheren Einwohnern bezogen worden.

<962
Siailstls^es Larxleg&Rii Baden-WuMiemb«rg

Die Landkreise weisen die dichteste Bevölkerung in den 
industriellen Ballungsräumen um Stuttgart, Mannheim und 
Heidelberg auf. Außerdem wohnen auch im Landkreis Kon
stanz überdurchschnittlich viele Personen auf einem Quadrat
kilometer.

Schon im Jahr 1939 war eine ähnliche Streuung der Be
völkerungsdichte gpgeben, wobei jedoch infolge der insgesamt 
geringeren Bevölkerungszahl die Dichteziffern entsprechend 
niedriger waren. Während damals in 29 Landkreisen noch 
weniger als 100 Einwohner auf einem Quadratkilometer wohn
ten, findet sich heute diese niedrige Bevölkerungsdichte nur
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Wohnbevölkerung, Bevölkernngsverteilung, Bevölkerungsveränderung und Geschlechterverhällnis 1939, 1950, 1956 und 1961
in den Ländern des Bundesgebietes

WohobcTÖlkerQDg (in 1000) am^) Verteilung der 
Wohnbevölkerung in %13. Sept. 195017. Mai 1939 25. Sept. 1956 6. Juni 1961Land

dornnter
männlich

dorunter
männlich

damnter
männlich

dorunter
männlichinsgesamt 1939 1950 1956 1961insgesamt insgesamt insgesamt

Schleswig-Holstein*) .........
Hamburg ............................
Niedersachsen ....................Bremen.................................
Nordrhein-Westfalen ....
Hessen .................................
Rheinland-Pfalz ...............
Baden-Württemberg ....
Bayern ..............................
Saarland ............................

1 589 
1 712 
4 540

817 2 595 
1 606 
6 797

1 211 3,9 5,3 4,4 4,32 252 
1 751 
6 481

1 047 2 316 
1 832 
6 641

1 092
844 3,4820 752 806 4,3 3,3 3,4

3 203 12J2.305 3 140 J1.3 14,0 12,33 039
563 559 265 638284 332 1,4 1,2 1,3 1,3300 706

6 256 
2 024
1 401
2 979 
4 261

11 935 
3 479 
2 960 
5 476 
7 084

5 817 
1 694
1 472
2 660 
3 467

13 197 
4 324 
3 005 
6 430 
9 185

14811 
4 529 
3 259 
7 133 
9 116

29,6 27,1 29,1 29,57 032
2 117 
1 530
3 340
4 217

15 902 
4 814 
3 417 
7 759 
9 514 
1 072

7 555
2 275 
1 612
3 677
4 434

8,6 8,9 8,98,9
7,4 6,2 6,4 6,3

13,6 14,013,2 14,4
17,9 17,617,6 18,9

910 1,9453 945 449 992 515 2,3 1,9 2,0473

Bundesgebiet 
ohne Berlin

Berlin (West)*)
48 64140 248 19 789 22 800 50 964 23 899 25 476 10053 975 100 100 100

2 1472 751 1 244 912 2 223 945 2 198 930

Zu- bzw. Abnahme (—)
Auf 1000 Männer kommen . . . FrauenI männlichinsgesamt

Land
1961 gegenüber

1939 I 1950 1956 I 1939 [ 1950 | 1956 1939 1950 1956 1961
in %.

Schleswig-Holstein*) .........
Hamburg ............................
Niedersachsen ....................
Bremen ................................
Nordrhein-Westfalen . .. .
Hessen ................................
Rheinland-Pfalz ...............
Baden-Württemberg ... .
Bayern ..............................
Saarland ............................

2,845,8 - 10,7 33,7 9,8 9464.3 1 151 
1 173 
1 133 
1 131 
1 106 
1 140 
1 130 
1 136 
1 162 
1 099

1 121 
1 172 
1 115 
1 127 
1 105 
1 116 
1 120 
1 110 
1 146 
1 082

1 143 
1 134 
1 123 
1 106 
1 110 
1 136 
1 145 
1 158 
1 156 
1 104

7,0 14,1 4,6 2,9 12,2 4,7 1 0872,546,3 2,3 36,2 2,0 3,3 969
25,4 26,4 10,6 16,8 25,1 10,8 980
33,2 7,4 29,9 20,820,5 7,4 1 052 

1 054 
1 011 
1 059 
1 044 
1 007

6,338,4 11,3 34,3 12,4 7,5
15,4 9,513,7 4,8 15,1 5,4

38,241,7 20,7 8,8 23,4 10,1
27,934,3 3,6 4,4 4,1 5,2

17,9 13,5 8,1 13,6 14,7 9,0

Bundesgebiet 
ohne Berlin

Berlin (West)’)

*) Differonsen in den Summen durch Runden der Zahlen. —> *) 1961 vorläufiges Ergchiiis.

34,1

- 20,2

5,1} 28,7

- 25,2

1034 
1 211

1119 
1 363

11,0 11,7 0,0 1133 1132
1,12,4 2,0 1,6 1 355 1 354

nodi in 17 Landkreisen. Dagegen ist diu Zohl der Landkreise 
mit 300 lind mehr Pjiiwoliiiern je <ikm von 3 im Juhre 1939 
auf 11 im Juhre 196L geslit'.gen.

nimmt laii|p4aiii ab
Im Juhre 1939 kamen 10.^9 Fruiicn auf 1000 Müiiuer. Diese 

ZifTer war nach den sthweren Verlusten an Müniiern während 
des zweiten Weltkrieges auf 1158 im Jahr 19.50 angestiegen, 
sic ging sodann Ins 1956 auf 1136 znrüek und hetriig am 6. 
Juni 1961 iiodi 1110. Wie sdion oben erwähnt, beruhen diese 
Veränderungen im Gesdilcditcrvcrbaltnis seit 1950 einmal 
darauf, daß die Zahl der männlichen Geborenen jeweils höher 
ist als die der weiblidicn, zum anderen aber aiidi auf dem be
sonders starken Zuzug männlidier ausländischer Arbeitskräfte 
in den letzten Jahren.

In den Regierungsbezirken hat der Frauenühersdiuß in 
Nordwürttemberg in den letzten Jahren sdineller abgenom
men. In den übrigen 3 Regierungsbezirken war das Gesdilcch- 
terverhältnis jeweils ziemlich gleich; es belief sich am 6. Juni 
1961 auf 1125 bis 1127 Frauen je 1000 Männer, während in 
Nordwürttemberg nur 1087 Frauen auf 1000 Männer kamen. 
Der in Südbaden im Jahr 1939 auffallend niedrige Frauen
überschuß ist auf die oben sdion geschilderte besonders ausge
prägte Stationierung von Wehrmachts- und RAD-Angehörigen 
in diesem Regierungsbezirk zurückzuführen. Bei einer rech
nerischen Verringerung des Anteils der Soldaten von 2,6% 
auf etwa 1,3% der Gesamtbevölkerung, wie er im Diirdisdiniit 
der übrigen Regierungsbezirke für 1939 als normal angesehen 
werden kann, wären in Südbaden rund 1072 Frauen auf 1000 
Männer entfallen.

In den Kreisen war das Geschlediterverhältnis am Stiditag 
der Volkszählung 1961 redit untersdiiedlidi. An der Spitze 
stand Baden-Baden mit 1349 Frauen je 1000 Männer, an letz

ter Stelle kam Stodcadi mit 1018 Frauen. Zn den Kreisen mit 
den größten Fraucnühcrsdiüsscn zählen weiterhin die Städte 
P'reihiirg im Breisgaii mit 1243 Frauen auf 1000 Männer, 
Heidelberg (1225), Pforzheim (1181) und Karlsruhe (1163). 
Im (/cgciiButz Iiierzti zählen die Kreise im Stuttgarter Raum, 
die mit die größten Bevölkerungsdichten aufweUen, zu den 
Gebieten, in denen der Fraucnübersdiuß am niedrigsten ist.

Verirlt^leh mit den anderen HundoMlUndern
Baden-Württemberg steht unter den Bundesländern hin- 

siditlidi der Einwohnerzahl nach Nordrhein-Westfahlen und 
Bayern an dritter Stelle. Sein Bevölkerungszuwachs gegenüber 
1939 (+ 42%) wurde noch in den Ländern Niedersachsen und 
Sdileswig-Holstein, deren Bevölkerung infolge des Flüchtlinge
zustroms zum Kriegsende um je 46% zugenommen hat, über- 
troffen. Besonders stark ist in Baden-Württemberg der BevÖike- 
rungsanetieg gegenüber 1950 mit 21%. In diesem Zeitraum 
lag die Zunahme an Einwohnern nur im Stadtstaat Bremen 
mit 26% höher als in Baden-Württemberg, das nach 1950 
— wie auch Nordrhein-Westfalen (+ 20%) — als Aufnahme
land für Flüchtlinge ein besonders intensives Bevölkerungs
wachstum aufwies. Audi gegenüber 1956 hat Baden-Württem
berg mit einer Zunahme um 9% nach Bremen den stärksten 
Bevölkerungsanstieg zu vcrzeidincn.

Der Zuwachs an Männern war in Baden-Württemberg gegen
über 1939 mit 38% größer als in jedem anderen Bundesland. 
Dies ist besonders auf den Anstieg um 23% seit 1950 zurück
zuführen, der von der Stadt Bremen (+25%) noch über
troffen wurde.

Bezüglich des Frauenüberschusses liegt Baden-Württemberg 
mit 1110 Frauen auf 1000 Männer wie auch die Länder Hessen 
(1116), Niedersachsen (1115), Nordrhein-Westfalen (1105) 
und Saarland (1082) unter dem Bundesdurchschnitt von 1119.

Dipl.-Ing. Hans Kaeser
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Die Gliederung der Gemeinden nach GrSfienklassen
Ergebnisse der Volkszählang vom 6. Juni 1961

Gruppierungen von Gemeinden können nach den verschie* 
densten Gesichtspunkten vorgenommen werden. Eines unter 
vielen Merkmalen ist die Wohnbevölkerungszahl, die eine 
Gliederung der Gemeinden nach Größenklassen ermöglicht. 
Die bei der Volkszählung 1961 wie bei allen vorangegangenen 
Zählungen durchgeführte „Bestandsaufnahme^^ der BevÖlke* 
rung gibt Anlaß, mittels dieser Größenklassen die räumliche 
Siedlungsweise der Landesbevölkerung nach dem Stand von 
1961 darzustellen und die Entwicklung seit der Vorkriegszeit 
zu untersuchen.

In vier Fünfteln der Oemeinden nur ein Viertel 
der Bevülkemng:

Eine recht anschauliche Darstellung der Bevölkerungsver
teilung läßt sich erzielen, wenn man die Gemeinden — begin
nend mit der kleinsten und fortschreitend bis zur größten — 
nach der Einwohnerzahl schichtet und die Anteile jeder 
Gemeindegrößenklasse an den Gesamtzahlen der Gemeinden 
bzw. der Bevölkerung sukzessive kumuliert. Eingetragen in 
ein Koordinatensystem und miteinander verbunden ergeben 
diese Wertepaare eine sogenannte Lorenzkurve, an Hand 
derer der Konzentrationsgrad der Bevölkerung sich optisch 
aufzeigen läßt.

20000, 31 mit 20000 bis 50 000, 7 mit 50 000 bis 100 000 sowie 
schließlich 5 Gemeinden mit mehr als 100000 Einwohnern.

Bemerkenswert erscheint die Tatsache, daß die 12 Mittel
und Großstädte mit mehr als 50 000 Einwohnern (Stuttgart, 
Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, 
Ulm, Heilbronn, Eßlingen am Neckar, Pforzheim, Ludwigs
burg, Reutlingen, Konstanz)^ etwa dieselbe Wohnbevölke
rungszahl wie die 2719 Gemeinden mit weniger als 2000 
Einwohnern aufweisen. Demnach haben die beiden unteren 
und die beiden oberen Gemeindegrößenklassen mit einem 
Anteil an der Landesbevölkerung von jeweils rund einem 
Viertel nahezu das gleiche Bevölkerungsgewicht. Von einem 
ausgesprochenen Schwerpunkt der Bevölkerungsverteilung be
züglich der Gemeindegrößenklasscn kann somit in Baden- 
Württemberg wohl kaum gesprodien werden.

Anders liegen dagegen die Verhältnisse im Bundesgebiet, wo 
nach dem Ausweis der Lorenzkurve der Konzentrationsgrad der 
Bevölkerung beträchtlich höher ist. Der Anteil der Bevölkerung 
in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern beträgt dort 
37,4Vo, also rund die Hälfte mehr als im südwestdeutschen 
Bundesland (25,9 Andererseits ist in Baden-Württemberg 
ein etwas größerer Anteil der Bevölkerung in Gemeinden von 
unter 2000 Einwohnern (25,8 ®/o) zu verzeidinen als im Bun
desgebiet (23,2 Vo). In allen anderen Gemeindegrößenklasscn 
hat Baden-Württemberg zum Teil beaditlidi stärkere Bevöl
kerungsanteile aufzuweisen. Die räumliche Verteilung der Be
völkerung darf somit gegenüber dem Bundesgebiet als aus
geglichener bezeichnet werden.

Fntwicklunfc seit clor Vorkrlc^Hzult in zwei Ftnppc»
Umsdüchtungen in der Struktur der Gemeindegrößenklasscn 

sind bedingt durch
q) die natürlidic Bevölkerungsbewegung (Geburten und Ster

befälle)
b) die Wandeningsbcwcgiing (Zu- und Forlzüge über die 

Gemeind egrenzen)
> c) administrative Maßnahmen, das sind Gcbictsveründcrun- 

gen, die Gemeinden oder bewohnte Gemeinde teile betreffen.

Die unter c) genannten verwaltungsmäßigen Änderungen 
sind in Badcu-WürUemberg als relativ geringfügig anzuschen, 
da sich in der Zeit zwisdicn den Volkszählungen 1950 und 
1961 die Zahl der Gemeinden per Saldo nur um 1 erhöht hat: 
Den 4 Eingemeindungen stehen 4 Ausgcmcindungcn von Ge- 
meindctcilcn zu selbständigen Gemeinden und 1 Neubildung 
einer Gemeinde aus Teilen anderer Gemeinden gegenüber. 
Von 1939 bis 1950 ist die Zahl der Gemeinden um 5 gestiegen. 
Neben einem Zugang aus einem anderen Bundesland zählte 
man 16 Eingemeindungen, 1 Neubildung aus 2 vordem selb
ständigen Gemeinden sowie 21 Ausgcmcindungen von Ge- 
meindcteilen, die früher sclion einmal selbständige Gemein
den gewesen waren. Im gesamten Beobachtungszeitraum von 
1939 bis 1961 ergab sich somit eine Zunahme der Gemeinde
zahl um 6, was bei einem Endbestand von 3381 Gemeinden 
im Jahr 1961 nur Bruditeile eines Prozents ausmacht.

Unvergleichbar stärker als die Bewegung im Bestand an 
Gemeinden waren die Veränderungen der Bevölkerungszahl 
ausgeprägt. Von 1939 bis 1950, in der ersten Entwiddungs- 
phase, hat die Bevölkerung Baden-Württembergs um 957157 
Personen zugenommen (H"17,5Vo). Dieser Zuwachs beruht 
- unter Berücksichtigung der Kriegssterbcfälle - in erster 
Linie auf Wanderungsgewinn, der mit 903 285 Personen nahe
zu 95 Vo des Bevölkerungsanstiegs ausmacht und vor allem 
auf das Hereinströmen von Vertriebenen in den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren zurückzuführen ist. Die Aufnahme dieser 
heimatlos gewordenen Menschen konnte zunächst nur in Ge-

^ Inswisdien hat auch Tübingen die 50 000*Grenze überschritten.

!

1
Bevölkerungsverteilung in Baden-Württemberg 

und im Bundesgebiet (ohne Berlin) 1961
•/• der Wohnbevölkerung
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Das Land Baden-Württemberg zählte am 6. Juni 1961, dem 
Stichtag der letzten Volkszählung, 3381 Gemeinden, in denen 
7 759154 Menschen lebten. Der stark überwiegende Teil aller 
Gemeinden gehörte, wie aus dem Schaubild hervorgeht, den 
unteren Größenklassen an. So batten 2004 Gemeinden, das 
sind rund drei Fünftel der Gesamtzahl, weniger als 1000 Ein
wohner. Ein weiteres Fünftel, nämlich 715 Gemeinden, hatten 
1000 bis unter 2000 Einwohner. In den 2719 Gemeinden der 
beiden genannten Größenklassen wohnten 2 005 248 Einwoh
ner, so daß sich auf vier Fünftel aller Gemeinden nur rund 
ein Viertel der Bevölkerung des Landes verteilt. Alle übrigen 
662 Gemeinden zusammen beherbergen 5753906 Einwohner 
(74,2 Vo der Gesamtbevölkerung). Die Besetzungszahl, das ist 
die Zahl der Gemeinden je Größenklasse, nimmt mit wachsen
der Gemeindegröße rasch ab: 450 Gemeinden mit 2000 bis 
5000 Einwohnern, 124 mit 5000 bis 10 000, 45 mit 10000 bis

I!
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Gemeinden und Wohnbevölkerung nach Gemeindegrößenklassen 1939, 1950 und 1961 
Jeweiliger Gebietsstand der Gemeinden

Zu* bxw, Abnahme (—) 
der Wohnbevölkerung
1950 ; 1961 , 1961

gegenüber

T939 I 195Ö I 1939

6.Juni 196113. September 195017. Mai 1939
Gemeinden 

mit . . . Einwohnern Wohnbevölkerung Gemeinden WohnbevölkerungGemeindenGemeinden Wohnbevölkerung

( I % I A...bl') I %Ancahl’) I %% I An..hll) I % Anuhl I % %AnrahlAnzahl

Baden« Würtlemberg

2 085 61,7 1 089,0 I 16,9
747 22,1 1 040,1 16,2
389 11,5 1 146,7 17,8

2,9 j 644,2 10,0
454,8 7,1
568.0 8,8
319.0 5,0

0,1 I 1 168,4 18,2

4,3 |_ 7,9 -21,9
22.1 3,7 17,6
30.51 20,0 56,6
58,31 34,6 113,1
12.51 30,5 46,8
31,6 60,6 111,3
0,51 69,6 70,5

12.01 25,3 40,2

1 003,5 I 12,9 
1001,8 12,9
1 376,2 17,7

867,3 11,2
593,7 7,7
912.0 11,7
541.1 7,0

1 463,6 18,9

59,3 I 
21,2 '

2 352 69,7 I 1 138,5 ' 20,8
618 I 18,3 851,8 1 15,6
295 I 8,8 I 878,9 16,0
60 1,8 ' 407,0 7,4
28 0,8 404,3 7,4
14 ' 0,4 431,6 7,9
4 ! 0,1 317,4 5,8
4 0,1 1 043,6 19,1

1000

1000 bis unter 2 000 
2 000 bisunter 5 000 
5 000 bis unter 10000 

10 000 bis unter 20 000 
20 000 bis unter 50 000 
50 000 bis unter 100 000 

100 000 und mehr ..........

2 004unter
715

13,3450
3,796 124

, 1,333 1,0 45
0,90,6 3120
0,20,1 75
0,155

4t,S100 17,5, 20,7100 7 759*2Insgesamt 100 I 6 430*2 100 3 381100 3 3803 375 100 5 473*1

Bundesgebiet (ohne Berlin)

68,5 I 7 919,8 
17,9 6 037,9
9.0 I 6 669,2 
2,6 I 4 426,6
1.0 { 3 484,5
0,6 I 4 398.1 
0,2 2 670,1
0,2 . 13 045,8

j,7|_ 7,1 5,5
49.9 15,1 I 27a 
45,7 I 1.1 I 47.3 
47,61 13,51 67,5

I 15,31 
39,5 25.8'
17.9 ' 33,6 
0,31 27,3

13,778.8 i 7 790,8
11.9 , 4 028,6
6,1 j 4 578,0
1,8 2 999,1
0,7 2 353,9
0,4 3 153,6

; 0.1 I 2 264,8
; 0,2 13 079,0

70,6 7 361,0
5 126,3
6 745,3 
5 022,5
4 018,9
5 531,1 
3 568,5

16 602,1

1000

1000 bis unter 2 000 
2 000 bisunter 5 000 
5 000 bis unter 10 000 

10 000 bis unter 20 000 
20 000 bis unter 50 000 
50 000 bis unter 100 000 

100 000 und mehr ..........

16,319,4 16 779 
4 380 
2 211

17 302 
3 695 
2 201

19 472 
2 941 
1 508

unter
9.515,110,0 12,4

12,59,013,711,4
9,33,09,1 7237,5 642439 70,748,07,41,27,2 2995,8 256171

75,4
57,6
26,9

10,20,79,0 1817,8 146104
6,65,5 0,25,6 503931 30,8oa26,832,5 524742 1l

20;0, 10,9, 34,1100100 53 975*6Insgesamt 
III Tausend.

24 500 100 \ 48 652*0 24 503100100 I 40 248*0 10024 708

riiDgszahl zum Teil auf oder gar unter den Vorkriegsstand 
zurückgefailen. Eine vielfach nur notdürftige Unterbringung 
fler Bevölkerung sowie die Beseitigung der schlimmsten 
Kricgsschüdcn im Zeichen des ziinädist nur zögernd einset« 
zenden Wiederaufbaus ermÖgliditen eine vergleichsweise 
sdiwache Aufwärtsentwicklung, die sich von der bereits dar- 
gelcgtcn Zunahme bei den Gemeinden bis zu 
nern deutlich abhebt.

mcinden erfolgen* die vom Luftkrieg mehr oder weniger ver
schont geblieben waren* d. h. in kleinen und mittleren Gc> 
meifulcn abseits der großen BcvÖlkeriings« und Wirtsdtafts* 
Zentren. So ist es audi zu verstehen* daß die Gemeinden an 
der Bevölkerungsentwicklung in untcrsciiiedlidi starkem Maße 
beteiligt waren und sidi demgemäß größere Umschiditungen 
in (len Gcmcindegrößcnklassen ergeben haben. Dies kommt 
in der tubellarisdicn Übersidit klar zum Ausdrude: Die Be- 
Vülk(;riing8ziinulime von 
bis ]9r>() war bei den Größen
klassen bis unter 10 000 Ein- 
wüliiier starker als im Diirdi- 
sdiiiitt. Als Bcisi)iel sei die 
Größenklasse 5000 bis unter 
10 000 Einwohner angeführt* 
bei wüldier der Znwadis mit 
58,.S®/o rniid das Dreieinbalb- 
fadic der durdisdinittlidicn Zu
nahme (17,5Vo) beträgt. Eine 
Ausnahme stellt sdieinbar die 
Größenklasse der Gemeinden 
unter 1000 Einwohner ange- 
sidits der Abnahme von 4,3°/o 
dar. Dabei ist jedodi zu berück- 
siditigen, daß es sidi hierbei 
nidit um einen echten Rückgang 
handelt,sondern - erhärtet bei 
gleichzeitiger Beaditung der 
Veränderungen im Bestand an 
Gemeinden

rücken vieler Gemeinden mit 
vordem weniger als 1000 Ein
wohnern in die nächsthöhere 
Größenklasse. Anders verhält es 
sich bei den Gemeinden mit 
10 000 und mehr Einwohnern, 
deren Bevölkerungszunahme, 
bedingt durdi die Kriegseinwir
kungen,un terdemGesamtdurch- 
schnitt blieb. Bei diesen Grö
ßenklassen, vor allem bei den 
Großstädten, war die BevÖlke-

10 000 Einwoh-

19.39

Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg 1939, 1950 und 1961
nach GemeincJegrößenklassen iJ

.fri'

5 000 
10 000

J 000
Vooo'

2 000 
5000

10 000, 
20 OOO'

_50 000 
100 000

20000 
50 000

100 000 
und mehr Einwohnerunter 1 000

Absolute Werte {Millionen Personen)

."ij I 1 Q1939

1950

1961

T

um das Auf- 0 3 e Mill.1 2 5 64 7

Prozentuale Verteilung der Wohnbevölkerung

1939

1950

1961
T
10 30 400 20 50 60 80 90 100 V.70

DJeweihger Gebietsstand der Gemeinden
Staiiitiidtei LondeiomI Boden-WOrtiambergil1063
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Ein völlig anderes Bild ergibt sich für die Zeit 19S0 bis 
1961. In dieser zweiten Phase derEntwiddung seit 1939 stellte 
sich die Bevölkerungszunahme auf 1328 929 oder 20,7®/o. War 
es von 1939 bis 1950 zunädist äußerer Zwang, der eine Erhö
hung der Bevölkerungszahl herbeiführte, so war es in der Zeit 
nach 1950 die Notwendigkeit der Schaffung von Arbeitsplät
zen, welche die Entwicklung bestimmte. Die Entfaltung der 
gewerblichen Wirtschaft, der in Baden-Württemberg infolge 
des weitgehenden Fehlens von Bodenschätzen hauptsächlich 
Verarbeitungs- und Veredelungscharakter zukommt, erfor
derte immer mehr Arbeitskräfte, und zwar hauptsächlich dort, 
wo sich bereits Produktionsstätten als Ansatz für den weite
ren Ausbau befanden. Dies waren in erster Linie mittlere und 
große Gemeinden bzw. Städte. Die Bevölkerung der Gemein
den mit 5000 und mehr Einwohnern hat denn auch beachtlich

Größenklassen bis zu 2000 Einwohnern, deren Bevölkerung 
infolge Aufrückens von Gemeinden in höhere Klassen abnahm.

]>n8 BevUlkerung^sgrewIcht hat sich verschoben
Im Gesamtüberblick hat in Auswirkung der dargclegten 

Veränderungen der Bevölkerungsverteilung das Gewicht der 
Gemeindegrößenklassen unter 2000 Einwohnern bei einem 
Anteil an der Gesamtbevölkerung von 25,8 ®/o im Jahr 1961 
gegenüber der Vorkriegszeit (36,4Vo) um knapp ein Drittel 
abgenommen. Demgegenüber erhöhte sich der Anteil der Grö
ßenklassen zwischen 2000 und 100 000 Einwohnern von 44,5 ®/o 
auf 55,3 Vo, also 
Gruppe 100 000 und mehr Einwohner mit 18,9 ®/o im Ver
gleich zu 1939 (19,1 Vo) nahezu unverändert. Diese Entwick
lungen, in denen sich die Zeitspanne seit 1950 besonders stark 
abhebt, dürften nicht zuletzt damit Zusammenhängen, daß die 
mannigfachen Erwerbsmöglichkeiten in den größeren Ge
meinden die dort bereits vor dem zweiten Weltkrieg gege
bene Bevölkerungsagglomeration weiter gefördert haben. Be
troffen hiervon war vor allem auch das weitere Umland von 
Bevölkerungszentren, das sich mehr und mehr als bevorzugtes 
Wohngebiet der Bevölkerung und Ausweidistandort der Wirt
schaft herausbildet.

etwa ein Viertel. Hingegen blieb dieum

stärker zugenommen als die Gesamtbevölkerung. Besonders 
hervorzuheben ist der Zuwachs der Bevölkerung in Gemeinden 
mit 20 000 bis unter 50 000 Einwohnern (60,6 Vo) und 50 000 
bis unter 100 000 Einwohnern (69,6 ®/o) hei einer durchschnitt
lichen Zunahme 20,7 ®/o. Weiterhin fällt auf, daß dieum
Großstädte mit 100 000 und mehr Einwohnern bei einer Zu
wachsrate von 25,3 Vo hinter den Gemeinden mit 5000 bis un
ter 20 000 Einwohnern, deren Bevölkerung um rund ein Drit
tel zunahm, Zurückbleiben. Im Gegensatz dazu stehen die Dr. Eberhard Gawatz
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I Personen mit Wohnranm ln mehreren Gemeinden
Ergebnisse der Volkszählung vom 6. Juni 1961

Allg^emelnes
Die bei der Volkszählung 1961 angewandte Methode zur 

Ermittlung der Wohnbevölkerung^ ermöglicht es, außer den 
Zahlen für die Wohnbevölkerung selbst auch noch Daten über 
folgende Bevölkerungsgruppen zu gewinnen:

1. Erfaßte Personen, die zur Wohnbevölkerung der Erhc“ 
bungsgemeinde zahlen, da sie nur in der Erhebungsge
meinde Wohnraum innehaben (Bevölkerungsgruppe 1); 
hierzu gehören auch alle in der Erhebungsgemeinde be
heimateten Soldaten im Grundwehrdienst.

2. Erfaßte Personen, die in einer anderen Gemeinde noch 
Wohnraum innehaben, aber von der Erhebungsgemeinde 
aus zur Arbeit bzw. Ausbildung gehen (Bevölkenings* 
gruppe 2), z. B. Studenten am Studienort, Erwerbstätige 
am auswärtigen Arbeitsort. Sie zählen zur Wohnbevölke
rung der Erhebungsgemeinde. Zu dieser Bevölkerungs
gruppe gehören außerdem noch die Personen, die in der 
Erhebungsgemeinde erfaßt wurden, aber ihren weiteren 
Wohnraum, von dem aus sie zur Arbeit oder Ausbildung 
gehen, im Ausland haben.

3. Erfaßte Personen, die in einer anderen Gemeinde noch 
Wohnraum innehaben und von dort aus täglich zur Arbeit 
oder Ausbildung gehen (BevÖlkcrungsgruppe 3), z. B. 
Studenten und auswärts arbeitende Erwerbstätige am 
Wohnort der Familie. Diese Personen gehören nidit zur 
Wohnbevölkerung.

Durch Kombination dieser drei Bcvölkcrungsgrup]>en lassen 
sicji folgende BevölkerungsbcgrifTe bilden:

„Erfaßte Personen“,
„Bevölkerung in Wohnungen“ oder
„Wohnberechtigte Bevölkerung“
„Wohnbevölkerung“
„Bevölkerung am Farailienwohnsitz“

Während die „Wohnbevölkerung“ als amtlidier Bcvülkc- 
ningsbegriff in die Statistik eingeführt ist, können die beiden 
anderen Bcvölkcrungszahlcn zu speziellen Untersudiungcn 
herangezogen werden; so kann es vorteilhaft sein, für örtlidie 
Untersuchungen die „Bevölkerung in Wohnungen“, in der 
stets Doppelzählungen enthalten sein werden, zu verwerten. 
Aus solchen Unterlagen läßt sich die Gesamtbelastung der Ge
meinden ermitteln, die durdi die Persone'n entsteht, welche 
dort überhaupt Wohnraum in Anspruch nehmen. Eine ge
meindeweise Darstellung der „Bevölkerung am Familienwohn- 
sitz“ hingegen liefert ein Bild der Bevölkerungsverteilung im 
Hinblick auf die Zusammengehörigkeit der Familien.

In Baden-Württemberg wurden am 6. Juni 1961 insgesamt 
7 927628 Personen erfaßt, die auf Grund ihrer Angaben in 
den Haushaltslisten den drei vorstehend definierten Bevölke
rungsgruppen wie folgt zugeordnet wurden:

d,l% der erfaßten Personen zählen nicht zur 
WohnbevUlkening:

Die Bevölkerungsgruppe 3, die nach ihrer Definition alle 
diejenigen Personen umfaßt, die nicht zur Wohnbevölkerung 
rechnen, gibt Aufschluß darüber, in welchem Ausmaße Perso
nen in einer Gemeinde, von der aus sie nicht zur Arbeit oder 
Ausbildung gehen, weiteren Wohnraum bewohnen. Es handelt 
sich hierbei hauptsächlich um Arbeitskräfte sowie Schüler und 
Studenten, die von ihrer Familie am Familienwohnsitz in die 
Haushaltsliste eingetragen wurden, weil sie als zum Haushalt 
bzw. zur Familie gehörig betrachtet werden. Dies können 
Haushaltsvorstände sein, die als Verheiratete nur einmal wö
chentlich von ihrer Arbeitsgemeinde zur Wohngemeinde der 
Familie fahren; es zählen aber auch ledige Personen, die nodi 
zum elterlichen Haushalt gehören, zu dieser Bevölkerungs
gruppe. Sie kommen in vielen Fällen nur gelegentlich nadi 
Hause, nehmen aber im allgemeinen nodi Wohnraum in An
spruch, ohne daß dadurch ein Wohnungsbedarf begründet 
würde.

Außer den vorstehend genannten Personen sind in dieser 
Bevölkerungsgruppe auch nodi alle Mitglieder der Familie 
enthalten, die am Ort ihres Wochenendhauses zu erfassen wa
ren. Sie zählen dort im allgemeinen nicht zur Wohnbevölke
rung, da sie von diesem Wohnsitz aus nidit täglidi zur Arbeit 
oder Ausbildung gehen.

Die Anteile der Bevölkerungsgruppe 3 an allen erfaßten 
Personen werden demnach in regionaler Sidit dort klein sein, 
wo reichlidi Arbeits- oder Ausbildungsmöglidikeiten vorhan
den sind; eie werden dort verhältnismäßig groß sein, wo wenig 
Arbeitsplätze zur Verfügung stchcn''und auch dort, wo eine 
üherdurdischnittlidi große Zahl von Wodiencndunterkünften 
für ganze Haushalte die Begründung eines zweiten Wohnsitzes 
mit sich brodite.

1 Gruppe 1 + 2+3
!

Gruppe 1 + 2 
Gruppe 1 + 3

Diese Überlegungen werden durdi die kreiswcisc vorliegen
den Ergebnisse bestätigt. Danach ist in den Landkreisen Hodi- 
sdiwarzwald mit 3,6 °/o, Mergentheim 3,5 ®/o, Crailsheim, 
Sdiwäbisdi Hall und Freudenstadt mit jeweils 3,4°/o ein weit 
über dem Durdisdinitt liegender Anteil von Personen ermit
telt worden, die nicht zur Wohnbevölkerung gehören. Es han
delt sich hier überwiegend um industrieferne Kreise, die zu
gleich noch als Fremdenverkehrsgebiete einen Anreiz für den 
Bezug von Wochenendwohnungen bieten. Über dem Durch- 
sdinitt liegen weiter die zum Schwarzwald gehörigen Kreise 
Bühl, Calw, Horb, Wolfach und Waldshut. Besonders stark 
ausgeprägt ist der Anteil der nicht zur Wohnbevölkerung zäh
lenden Personen auch im vorwiegend landwirtschaftlich orien
tierten südwürttembergischen Raum in den Kreisen Münsin- 
gen, Ehingen, Sigmaringen, Saulgau, Biberach, Ravensburg 
und Wangen. Die gleichen Verhältnisse sind auch im Erho
lungsgebiet des Bodensees mit den Kreisen Konstanz, Überlin
gen und Tettnang zu vermerken. Außerdem gehören die zum 
nordbadischen Fördergebiet zählenden Kreise Mosbach, Bu
chen und Tauberbischofsheim sowie der Kreis Aalen mit seinen 
verkehrsfernen Wohngemeinden zu den Gebieten, die einen 
verhältnismäßig hohen Anteil von Personen der Bevölkerungs
gruppe 3 aufweisen.

Demgegenüber sind in den Kreisen der industriellen Bal
lungsräume um Stuttgart und Mannheim, wo gute Verkehrs- 
verbindungen eine tägliche Rückkehr der Arbeitskräfte an 
ihren Wohnort ermöglichen, erheblich unter dem Durchschnitt 
liegende Anteile der nicht zur Wohnbevölkerung gehörenden 
Personen festzustellen. Das gleiche gilt auch für den mittel-

rBevölkeruDgsgruppe Ancohl % iPersonell ohne weiteren Wohnraum
(Bevölkerungsgruppe 1)....................................

Personen mU weiterem Wohnraum, die zur Wohn
bevölkerung gehören (Bevölkerungsgruppe 2)

Personen mit weiterem Wohnraum, die nicht zur 
Wohnbevölkerung gehören (Bevölkemngs- 
gruppe 3).............................................................

Daraus wurden ermittelt:
Wohnbevölkerung (Bevölkerungsgruppe 1 2)
Bevölkerung am Familienwohnsitz 

' (Bevölkerungsgruppe 1 3) .........................
^ Siehe hierzu StatistUdie Monatshefte Baden’Würitembergt 10. Jahrgang 

1962, Heft 7, S. 238.

7 557 555 95,3

201 599 2.6

168 474 2.1

7 759 154 97,9

7 726 029 97,4
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l»ciuahc gleich. Dies besagt, daß 
Personen, die außerhalb ihres 
Fanlilienwohnsitzes einen wei
teren Wohnsitz begründet ha
ben, um dort einer Arbeit nach- 
zugehenodersididerAusbildung 
zu widmen, gleichmäßig in allen 
Gemeindegrößenklassen vertre
ten sind. Im Zusammenhang 
mit der oben dargelegten re
gionalen Verteilung ergibt sich, 
daß für die Errichtung eines 
zweiten Wohnsitzes außerhalb 
des Familienwohnsitzes weni
ger die Größe einer Gemeinde, 
sondern weit mehr die Lage 
einer Gemeinde inner- oder 
außerhalb 
bzw. landwirtsdiaftlichen Wirt- 
schaftsräumen oder eines Frem
denverkehrsgebietes 
mend ist.

Bei der Volkszählung am 6. Juni 1961 in Boden-Württemberg 
erfaßte Personen nach BcvÖlkerungsgruppen und GeraeindegrÖßenklassen

Erfa6tfl Pertooen 
dovon

ohne
weiteren Wohnroum

CeraeincießrOfienklftBse 
ron . . . bii unter. . . Einwohner

inii weiterem Wobnrium

nicht sur Wohn- 
! Bevölkerung gehörig 

Bevölkerungflgruppe 2 Bevöikeruugtgruppe 3 
Anzohl I %

Insgeaamt
Wohnbevölkerung gehörigBur

Bevölkerungsgriippe 
Anxahl i % %Antahl

100 0,4 20 1,61 255 
26 707 

309 793 
654 950 
989 792 
584 653 96,4
767 456 96,2
846 500 
576 923 94,6
880 888 94,2
525 100 I 95,0 
248 650 1 89,9
537 419 
607 469

98,01 280 
27 508 

318 502 
675 808 

1 022 672 
606 463 
797 482 
886 938 
609 548 
935 378 
552 916 
276 516 
564 701 
651 916

5unter
100 bis 200 
200 bis 500 
500 bis 1000

1 000 bis 2 000
2 000 bis 3 000
3 000 bis 5 000 
5 000 bis 10 000

10 000 bis 20 000 
20 000 bis 50 000 
50 000 bis 100 000 

100 000 bis 200 000 
200 000 bis 500 000 
500 000 und mehr

0.7 600 2,297,1
97,3

201
0,9 1.82 794 

7 724 
12 027 
9 665 

14 407
20 783 
16 748 
31 114 
16 031
21 630 
18 400 
30 070

5 915
13 134 
20 853 
12 145 
15 619 
19 655 
15 877 
23 376 
11 785
6 236 
8 882

14 377

1,296,9 1,9I
1.296,8 2,0
1,6 2,0
1,8 2.0

2,295,5 ' 2,3
2,62,8

3,3 2,5
2,9 2,1

industriellen1 7,8 2,3 von! 3,2 1,695,2
4,6 2,293,2

bestim-Insgesamt 7 557 555 05,3 201 599 2,0 168 474 2,17 927 628

Drei Viertel der weiteren WohnHitzc sind wegen 
UernfMauHUbunK erforderlieb

Die Gründe, die für den Bezug weiteren Wobnraumes außer
halb des Familienwohnsitzes maßgebend waren, sind in 153 
Gemeinden fast aller Größenklassen untersucht worden. Da

badisdicn Baum um Karlsruhe und Pforzheim sowie für die 
Landkreise Ulm und Freiburg.

In der Gliederung nadb Gemeindegrößenklasscn ist der An
teil der Bevölkerungsgruppe 3, also derjenigen Personen, die 
erfaßt, aber nicht der Wohnbevölkerung zugeredinet wurden,
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Bei der Volkszählung am 6. Juni 1961 in Baden-Württemberg erfaßte

Erfofste Personen davon

I mit weiteremohne weiteren WohnraumLfd. Sladt/Landkreis
Regierungsbexirk inagesamtNr. xur Wobnbevötkerung gehörig

(Bevölkerungsgruppe 2)(Bevölkeningsgruppe 1)Land
weibl.mUnnl.mäonl. weibl. insgesamtweibl.mBnnl. insgesamtinsgesamt

11 853Stuttgart Stadtkr. 
Heilbronn 
Ulm 
Aalen 
Backnang 
Böblingen 
Crailsheim 
Eßlingen 
Göppingen 
Heidenheim 
Heilbronn 
KUnzelsau 
Leonberg 
Ludwigsburg 
Mergentheim 
Nürtingen 
Öhringen 
Schwab. Gmünd ,, 
Schwab. Hall „ 
Ulm
Vaihingen „
Waiblingen » 
Nordwürttemberg ..
Karlsruhe Stadtkr. Heiclelberg 
Mannheim 
Pforzheim 
Bruchsal Landkr. 
Buchen „
Heidelberg „ Karlsruhe 
Mannheim 
Mosbach 
Pforzheim 
Sinsheim
Tauberbischof sli.n 
Nordbaden ...........

286 527
40 766
41 792 
66 660 
41 814 
69 696 
29 402 
94 519 
94 257 
52 949 
76 833 
14 382 
47 014

115 655 
17 947 
61 500 
20 533 
45 588 
27 259 
39 129 
35 849 
91 443 

1 411 514

18 217 
1 213 
1 870 
1 145

320 942
46 326
47 787 
73 521 
46 267 
72 791 
33 099 
99 231

104 148 
58 853 
83 900 
15 946 
49 647 

122 639
21 138 
68 050
22 534 
52 669 
31 029 
42 947 
38 662 
98 079

1 550 205

30 070 
2 008 
3 122 
1 945 
1 281 
3 129

651 916 
91 028 
95 104 

146 420 
91 865 

148 001 
65 561 

201 737 
205 743 
115 999 
165 798 

31 729 
100 794 
247 346 

41 795 
133 701 
44 677 

102 708 
61 357 
84 325 
76 769 

196 958 
3 101 331

339 346 
47 792 
49 818 
75 804 
47 807 
74 914 
34 167 

102 195 
107 294 
60 628 
85 987 
16 434 
51 433 

126 113
22 420 
69 972
23 255 
54 594 
32 202 
43 784 
39 604

101 306 
1606 869

607 469
87 092 
89 579

140 181
88 081 

142 487
62 501 

193 750 
198 405 
111 802 
160 733 

30 328 
96 661 

238 294 
39 085 

129 550 
43 067 
98 257 
58 288 
82 076 
74511 

189 522 
2 961 719

1 312 570
43 236 
45 286 
70 616
44 058 

'73 087
31 394 
99 542 
98 449 
55 371 
79 811 
15 295 
49 361 

121 233 
19 375 
63 729 
21 422 
48 114 
29 155 
40 541 
37 165 
95 652 

1 494 462

7952
1 2523 1»

800Landkr.4
6036785

1 1651 9646
3854398247

3 058 
1 869

1 771 
1 693

4 829 
3 562 
1 651 
1 925

8
9

79685510
9221 00311 11
21940162012

« 1 106 
2 182

2 558 
5 555
1 264
2 070

1 452 
3 373

13
14 11

71854615
1 0581 01216

32219852017 « 1 1351 1092 24418
46452198519
328850 52220
37450788121

1 8564 166 2 31022

31 79744 26276 05923

3 276
4 006 
2 999

9 681 
- 8 448 

8 719 
1 476 
1 028

6 405
4 442
5 720

105 446 
51 855 

143 091 
37 113 
56 013
28 544 
68 304 
78 773 
74 983 
30 338
29 534 
35 472 
35 262

774 728

126 802 
64 961 

162 080 
43 935 
61 968
32 654 
75 711 
85 679 
81 618
33 457 
33 095 
40 109 
39 948

882 017

24 246 749 
127 971 
317 952 

83 993 
120 720 
64 083 

149 698 
168 550 
160 946 
66 241 
63 694
77 878
78 737 

1 727 212

131 630 
69 940 

166 310 
45 166 
62 851 
33 706 
78 288 
87 134 

' 83 161 
.34 466 
33 537 
41 049 
41 173 

908 411

232 248 
116 816 
305 171 
81 048 

117 981
61 198 

144 015 
164 452 
156 601
63 795
62 629 
75 581 
75 210

1656 745

115 119 
58 031 

151 642 
38 827 
57 869
30 377 
71 410 
81 416 
77 785
31 775 
.30 157
36 829
37 564 

818 801

25 TI

26
75472227
36666228
37550087529

1 4841 317 
1 262 
1 398

2 801 
2 008 
2 259

30
74631
86132 TT

381672 29133 « 234459 22534
35226962135
43636 1 226 790

16 27024 00340 27337

Kreiburgi.Dr.Studtkr. 
Baden-Baden „Bühl
Donaueschingen „
Emmendingen „
Freiburg „
Hochschwa rzwaldn 
Kehl „
Konstanz ,,
Lahr „
Lörrach „
Müllheim „
Offenburg „
Rastatt „
Säckingen „
Stockach „
Uberlingen „
Villingen „
Waldshut „
Wolfach „
Südbaden .............

6 1827 00013 182 
1 642 
1 590 
1 221 
1 089
1 558
2 165

38 66 94B 
17 890 
38 849 
33 289 
49 027
37 826 
20 678
25 625 
77 710
38 123
67 458
26 217 
47 030 
57 938 
32 705 
23 992 
29 088 
40 907 
32 304 
25 576

789 180

81 597
23 490 
43 187 
34 749 
55 239 
40 413 
22 905
28 663 
84 816
43 882 
71 516
29 640 
53 982 
63 303 
34 597
24 203 
31 578
44 411 
34 715 
28 621

875 507

57 647 
16 346 
36 503 
31 551 
47 257 
36 010 
18 585 
24 683 
72 107 
36 359 
63 975 
24 784 
44 891 
55 879 
31 192 
22 313 
26 790 
38 230 
30 559 
24 336 

739 997

74 187
22 041
41 766 
33 747 
53 999 
39 318 
21 251 
28 081 
81 202
42 654 
69 496 
28 281 
52 163 
62 028 
33 393
23 500 
29 919 
42 337 
33 571 
27 595

840 529

148 545 
41 380 
82 036 
68 038 

104 266 
78 239 
43 583
54 288 

162 526
82 005 

138 974
55 857 

101 012 
121 241
67 302 
48 195 
60 666 
85 318 
67 019 
54 197 

1 664 687

131 834
38 307
78 269 
65 298

101 256 
75 328
39 836
52 764 

153 309
79 013 

133 471
53 065 
97 054

117 907 
64 585 
45 813 
56 709
80 567 
64 130 
51 931

1 580 526

94669639
Lantlkr. 5851 OOS40

42180041
52456542
58397543
9931 17244
233458 22545

1 9965 028 
1 288 
2 862 
1 406 
1 501 
1 232 
1 212

3 03246
61467447

1 0491 81348
609 79749

952549SO
710 52251

63557752
325406 1 081 

1 184 
1 452

53
9192 103 

2 745 
1 136

54
1 29355

56456 572
398 41381157

25 081 20 55445 63558

Balingen Landkr. Biberach 
Calw 
Ebingen 
Freudenstadt 
Hechingen 
Horb
Münsingen 
Ravensburg 
Reutlingen 
Rottweil 
Saulgau 
Sigmaringen 
Tettnang 

ngen
Tuttlingen 
Wangen 
SUdwürtt.-Hohenz. .
Baden-Württemberg

74559 96 675 
98 049 

113 677 
42 594 
56 655 
50 132 
41 663 
38 365 

101 4.37 
156 404 
121 042 
64 270 
46 963 
72 454 

113 058 
76 869 
68 258 

1358 565

44 532
46 546 
52 961 
20 007 
25 744 
23 255 
19 649 
18 012
47 540 
72 441 
56 662 
30 243 
22 228 
35 387 
52 299 
35 822 
32 242

635 570

52 143 
51 503 
60 716 
22 587 
30 911 
26 877 
22 014 
20 353
53 897 
83 963 
64 380 
34 027 
24 735 
37 067 
60 759 
41 047 
36 016

722 995

1 452 
1 994 
4 068

707100 349 
103 043 
120 891 
44 612 
60 471 
52 008 
43 370 
39 989 

107 423 
162 709 
126 546 
67 659 
49 650 
76 334 

126 572 
79 924 
72 848 

1 434 398

46 754 
49 303 
56 891 
21 339 
27 627 
24 414 
20 568 
18 954 
51 123 
76 208
59 684 
32 220 
23 671 
37 620
60 811 
37 675 
34 903

679 765

53 595 
53 740
64 000 
23 273 
32 844 
27 594 
22 802 
21 035 
56 300 
86 501 
66 862 
35 439 
25 979 
38 714
65 761 
42 249 
37 945

754 633

933 1 061 
1 985

60
2 08361 w62 838 545 293TT

59363 1 754 1 161TI
36964 645 27611

65 505 231 274
66 221444 223

3 116 
3 368 
2 454 
1 593 
1 373
1 678 

10 796
1 118
2 436

1 771 
1 926 
1 173

1 345 
1 442 
1 281

67 11
68
69

82370 77011
583 79071
893 78572

Tübi 6 843 3 95373
599 51974

1 322 1 11475

39 632 21 653 17 97976

86 6003 561 809 3 995 746 201 599 114 9997 927 628 3 782 208 4 145 420 7 557 55577
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Personen nach Bevölkeningsgruppen und Kreisen

Von 100 erfoßien Personen waren

mit weiterem Wohnraumohne weiteren \Pohnrsum Lfd.Wohnraum
Nr.nicht zur Wohobevölkerung gehörig 

(BeTÖlkerungagmppe 3)
Wohnbevölkerung gehörignicht tur Wohnbevölkerung gehörig 

(Bevölkerungsgruppe 3)

zur
(Bevölkerungsgruppe 2)(Bevölkerungsgruppe 1) weibl.miinnl.mäonl. weibl. insgesamtinsgesamtmiinnl. weibl.weibl. insgesamtmUnnl.insgesomt

2,5 i.93.5 2,25,8 14,594,693,2 91,76 5517 826 
1 257
1 624
2 811 
1 566 
1 427 
1 553
1 965
2 323 
1 567 
1 975

14 377
1 928
2 403 
4 294 
2 503 
2 385
2 236
3 158 
3 776
2 546
3 140

2.9 1,4IJ2,8 2,1 22,296,995,7 94,3671
1,63,62,5 2,54,1 33,395,992,394,2779

4,0 1,91,11,6 2,9 41,397,095,8 94,41 483 3.6 1,91,31,5 2,7 51,494,9 96,895S937
1,9 1,31,6 1,6 62,72,195,4 97,196,3958
4,9 2,01,11,4 3,4 71,396,995,3 93,7683
2,0 1,21,7 1,6 83,12,497,196,0 94,91 193 

1 453
2,4 1,41,61,9 1,9 91,797,096,4 95,7

1,62,81,3 2,21,6 101,497,196,4 95,6979
2,4 1,31,11,3 1,9 111,297,696,9 96,31 165 1,63,31,32,6 2,4 122,097,195,6 94,1269781 512

1,31,82,22,9 1,6 132,596,595,9 95,3680
1 575 
3 497 1446

2 081
1 090
2 207
2 084 
1 399 
1 377
3 270

895
1,01,81,72,8 1,4 142,395,4 97,396,31 2922 205 2,54,63,22,8 3,5 153,092,6 94,393,5564882
la1,91,5 161,6 1,61,596,5 97,396,9864

1 217 3,2 1,71,4 2,4 170,91,295,9 96,996,4399691
3,0 1,42,1 2,1 182,32,296,595,7 94,77901 417 

■ 1 375
2,24,71,4 3,4 191,81,693,5 96,495,0709

2,2 1,20,71,3 1,7 201,096,5 98,197,3509890
1,52,20,91,4 1,8 211,197,697,1 96,4568809
1,42,01,82,4 1,7 222,196,895,696,21 3711 899 1,52,62,0 232,03,02,504,4 06,524 867 05,5

63 553 38 686
1,22,82,5 242,05,63,9.96,394,1 91,6

1 5523 268
1 734
2 831

4 820 
2 707 
4 062
1 469 1711

2 010 
2 882 
2 090 
2 086 
1 774

1,43,05,7 2,1 257.66,691,3 92,989,4973 1,8 0.7 261,8 1,33,82,797,596,0 94,41 231 2,5 1,01,7 1,7 271,91,896,5 95,6 97,3477992 2,1 0,80,6 28• 1,1 1,40,998,697,7 96,85171 194 
1 333 
1 789 
1 381 
1 404 
1 146

2,04,41,1 3,1 291,61.495,5 96,994,0677
1.42.51,9 301,91,81,996,796,2 95,71 093 1.7 0,80,9 311,21,61,297,6 96,7 98,3709 0,81,81,1 321,31,81,496,4 98,197,3682 1,83,61,1 332,70,91,096,3 95,5 97,1628 0,61,3 340,7 1,00,80,798,3 98,797,9208398606 1,43,0 350,9 2,10,70,897,1 96,3 97,75881676 

2 301
1 088 
1 512 1,91.1 4,0 362,1 2,91,695,5 97,093,9789

2,5 tft1,8 371,82,02,307,110 124 05,0 04,620 070SO 194
1.53,47,6 382,310,58,988,8 86,1 90,91 2283 529

1 351
2 177 
1 519 
1921 
1 353
1 582 
1 066
4 189 
1704
2 641
1 386
2 457 
2 102 
1 505

2 301 2,14,7 393,23,9 4,04,092,0 91,4 93,9503848 1.93.41.4 2,7 402,61,995,4 94,0 96,78361 341 2.8 1.71.2 2.2 412.41.896,0 94,8 97,1581938 2.4 1.31,8 421.2 0.91,197,1 96,4 97,87161 205 2.2 1.31.4 1,7 432.62,096,3 95,2 97,3512841 4.4 2.93,6 445.7 4,35,091,4 89,9 92,8661921 2.8 1,2 450,8 2,00,90,897,2 96,3 98,0349717 1.93,3 462.4 2.63,93,194,3 92,8 95,71 6182 571 
1 090 
1 670

1.42,8 471,4 2,11.81,696,3 95,4 97,2614 1.32,5 481.5 1.92.72.196,0 97,294,8971 1.93,12.5 492,72,32,595,0 94,6 95,4562824 1,63.3 501.8 2.41.21.596,1 95,5 96,68671 590 
1 349 1,22.3 511.71,2 0.81.097,3 96,5 98,0753 1,72,81,8 2,2 521.81,895,4 96,596,0569936 2.5 1.6 534.5 1.3 2,02.995,1 93,0 97,1378598976 2.33.8 544,1 2,9 3.03.593.5 92,1 94.87401 114 
1 225 
1 181

1 854
2 006 
1 753 
1455

1.83,02.4 553,5 2,93,293,594,4 95,3781 1,73,7 562,61.7 1.61.794,695,7 96,7572 2,13,31.5 571,6 2.71.595,8 95,2 96,4613842
582,3 2,33,22,705,0 03,8 06,014 4242410238 526

3.2 1.4 592,21.6 1,31.595,2 97,396,37451 477 
1 824 
1 847

2 222 
3 000 
3 146 
1 180 
2 062
1 231 
1 202 
1180
2 870
2 937
3 050 
1 796
1 314
2 202 
2 718 
1937 
2 154

36 201

2,23,7 602,0 2.91.91,995,895,2 94,41 176 
1 299 2,03,2 613.1 2.63.73,494,994,0 93,1

1,73,6 621,3 2,62.61.997,095,5 93,8393787 2,4 634,73,5 3,42.12.994,193,293,77721 290 1.63.2 642,41,5 1.01,297,496,4 95,3441790 2,3 653,42,71,1 1.21,296,596,1 95,5514688 2,1 663,81,2 1,1 3,01.196,895,9 95,0459721 3,5 1.9 673,5 2.4 2,72.995,794,4 93,01 058 
1 096 
1 201

1 812 
1 841 
1 849 
1 154

1.22,4 682.5 1,7 1,82.197,196,1 95,1
1.03.1 691,9 2.42,01.996,395,7 94,9
1,83,5 702.2 2.62.62,496,093,995,0642

3,6 1.7 712,62,5 3.12,895,293,994,6454860 3,6 2.3 722.4 2.0 2.92,295,794,094,98621 340 
1 669 
1 254 
1 339

1.62.7 732,211,3 6.08.592,489,3 86,01 049 1,63,3 741,6 1.2 2,41.497,296,2 95,1683 2,23.8 752,9 3.03,83,394,992,493,7815
1,S 763,32,4 2,53,22,805,803,513 659 04,722 542

2,8 1,5 772,1 2,13,02,600,405,3 04,263 074105 400168 474
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diese Gemeinden auf Grund von speziell interessierenden 
Verwaltungsvorgangen ausgewählt waren, können sie nidit als 
repräsentativ im Sinne einer methodisdi einwandfreien Zu
fallsauswahl angesehen werden. Dies ergibt sich auch daraus, 
daß der Anteil der Bevölkcriingsgnippe 3 in diesen Gemein
den 2,7 Vo beträgt und somit über dem Landesdurehsdinitt von 
2,1 ®/o liegt. Das gleiche gilt auch für die Auswahl der Gemein
den innerhalb der Gemeindegrößenklasscn. Trotz dieser me
thodischen Mängel soll das Ergebnis der Untersudiung, die für 
die Regierungsbezirke fast gleichlautende Ergebnisse crhradi- 
te, nachstehend dargestellt werden:

den Stadtkreisen Stuttgart (4,6®/o), Karlsruhe (3,9 ®/o), Ulm 
(3,3 Vo) und Mannheim (2,7%) überdurdischnittlich stark 
vertreten. Wenn der hohe Anteil in diesen Städten auf eine 
Massierung von Ausbildungs- und Arbeitsstätten zurüdegeführt 
werden darf, so kann er in Baden-Baden (4,0%) mit einem 
großen Anteil von Hotelpersonal begründet werden. Dieses 
hat wegen seines meist von Saison zu Saison wechselnden Ar
beitsplatzes sehr oft den Wohnort der Familie als „festen 
Wohnsitz“ beibehalten und ihn auch in der Haushaltsliste ent- 
sprediend angegeben. Der Anteil der Bevölkerungsgruppe 2 
ist außerdem noch in den Fremdenverkehrsgebieten des 
Schwarzwaldes, in den Landkreisen Hochschwarzwald (5,0%), 
Calw (3,4%), Villingen (3,2%) und Freiidenstadt (2,9%) so
wie den Erholungsgebieten am Bodensee, in den Landkreisen 
Überlingen (3,5%) und Konstanz (3,1%), besonders hoch. 
Auch hier wird die hohe Quote an Hotel- und Gaststätten
personal dieses Ergebnis maßgebend beeinflußt haben, ln den 
Landkreisen Wangen (3,3%) und Mergentheim (3,0%), die 
ebenfalls als Fremdenverkehrsgehietc angesprochen werden 
können, sind in gleicher Weise überdurchschnittlich hohe An
teile der Bevölkerungsgruppe 2 zu vermerken.

Von 100 erfaGien Personen, die nicht 
zur Wohnbevölkerung zUhlen. waren 

obweaead wegen
Regierungsbezirk

HerufsaiisUbiing Berufsansbildiing

Nordwiirttcmbcrg............................
Nordbaden .........................................
Südbaden ............................................Südwürttemberg-Hohenzollern

Baden-Württemberg .................

76 24
76 24

2575
2773

75 25I

Unter den übrigen Landkreisen heben sich die des Stutt
garter Raumes, des südlichen Sdiwarzwaldes und des schwu- 
])ischcn Oberlandes als nahe am Diirchsciinitt liegend besonders 
von den Gebieten ah, die einen nur unterdurdisdinittlichen 
Anteil von Personen der Bcvölkcningsgriippc 2 aufweisen.

In der Gliederung nadi Gemeindegrößenklassen sdiwankt 
der Anteil der zur Benifsausühnng Abwesenden zwischen 84% 
und 66%. Hierbei weist jedodi die Mehrzahl der Größen
klassen Anteile von 74% ins 79% auf.

Innerhalb der Gemeindegrößenklasscn nimmt der Anteil der 
BcvÖlkcningsgriipph 2 — von geringfügigen Ausnahmen abge
sehen — mit steigeiider Gemciiidcgröße zu. Dies licsagt, daß die 
Personen, tli<^ in der Krhehiingsgemeiiidc zur Wohnbevölke
rung ziiiileii, in einer anderen Gemeinde — meistens am Fami
lien wohiiRitz - aber nodi wtntereii Wohnruum heiiitlzen, Imson- 
dt'rs in dtni Städten aiiznIr<*(Ton sind, wo ihnen in besonderem 
Maße Arheils- hzw. Aiisliildiingsmögliehkeilen geboten wer- 
tleii. Viele dit^ser P<‘rHoiu*n, tiie sidi zur Arbeit in den Städten 
iiied(^rgelasN(‘ii halu'ii, kötiiieii Anlaß für weitere^. Zuzüge und 
somit für weih'rtui Wohniingshe.darf in diesen Gemeinden 
gi'ben; (‘-9 kann iianilich damit gcrethnet werden, daß sie, 
sofern sie vc^rheirulet sind, in uhsoliharer Zeit ihre Familie 
iiaelikoiiimeii lassen oder daß sie als Ledige ihre Bekannten 
oder Verwandten auf günstigere Arbeits- und Verdienstmög 
lichkeileti, wie sie vuriicdiinlieli in größeren Städten geliotcn 
werden, liinweUon.

HS.0% der erfaßten Pernoiien {celißreii zur Wohnlievßl- 
keriinß*« haben aber uiiderHwo iiueh weiteren %Vuliiirniiiii

Die Bevölkerungsgruppe 2 umfaßt nach ihrer Definition alle 
diejenigen Personen, die zur Wohnbevölkerung der Erhcduings- 
gemcinde zählen, in einer anderen Gemeinde aber noch Wolin- 
raum innehuhen. Es handelt sich hier also um den Pc'rsoneii- 
kreis, der von der anderen (fenieinde, in der c'r dc'ii wiütercui 
Wohnraum inncliat, nicht täglich zur Arlicdt oder AiiHhilcIiiiig 
geht. Er zählt dc'miiach dort zur Bevölkc'niiigKgriippi'. 3.

Da die Bcvölkc'rungBgriippen 2 iiiid 3 den gleichen Pc'rsoiieti- 
kreis umfassen, der, um l)o|)pcd/ähliingen zu vernicddeii, je 
nach der Erhehiingsgenieindi: der cünen oder undereii (/ritppe 
zuzuordnen war, sollten die hierfür erniittelten Zahlen weit
gehend übercinstimmen. In Badcn-Württeinherg ist die Bc- 
völkeningsgruppc 2 jedoch um 33 125 Personen (19,7 %) größer 
als die Bevölkerungsgruppe 3. Dies ist diirdiaiis verständlich, 
wenn man berüdcsichtigt, daß Baden-Württemberg als stark 
industrialisiertes Land sehr viele Arbeitskräfte aus anderen 
Bundesländern aufgenommen hat, die dort noch ihren Fami
lienwohnsitz haben. Hinzu kommt, daß die Studenten - be
sonders der Universitäten Heidelberg, Freihurg und Tübingen — 
nicht nur in Baden-Württemberg, sondern aucji in den anderen 
Ländern des Bundesgebietes bclieimatct sind. Daiiadi ersdicint 
es durchaus richtig, daß in Baden-Württemberg mehr Personen 
der Bevölkerungsgruppe 2 erfaßt worden sind als soldie, die 
der Bevölkerungsgruppe 3 zugehören.

Xwet Ürittel der Pernonen mit weiterem Wohnraum 
Mind illttiiner

Der Anteil der Männer an den Personen mit weiterem Wohn
raum ist größer als der der Frauen. Er beträgt bei den zur 
Wohnbevölkerung gehörenden Personen 57% und bei den 
Personen, die nicht zur Wohnbevölkerung zahlen, 62,6%. Dies 
zeigt, daß die männliche Bevölkerung mehr als die weibliche 
die Unannehmlidikeiten zweier Wohnsitze auf sich nimmt, um 
die günstigsten Gelegenheiten für Ausbildung und berufliches 
Weiterkommen weitgehend ausniitzen zu können. Hierzu kommt, 
daß sich die iu industriefernen Gebieten beheimateten, ver
heirateten Männer veranlaßt sehen, als Wochenendpendler in 
der Nähe des Arl>eitsplalzes weiteren Wohnraum zu besorgen.

Ausgehend von der Definition der Bevölkerungsgruppe 2 
müßte ihr Anteil an der Zahl der erfaßten Personen dort ver
hältnismäßig hoch sein, wo einerseits der Bedarf an Arbeits
kräften groß ist und wo andererseits Ausbildungsstätten eine 
besondere Bedeutung haben. Es dürfte sidi hier demnach über
wiegend um die Stadtkreise sowie um industrielle Ballungs
räume handeln. Dies wird durch die kreisweise ermittelten 
Ergebnisse weitgehend bestätigt. So sind die höchsten Anteile 
dieser Bevölkerungsgruppe wegen der dort befindlichen Uni
versitäten mit 8,9% im Stadtkreis Freiburg im Breisgau, 8,5 ®/o 
im Landkreis Tübingen und mit 6,6% im Stadtkreis Heidel
berg zu verzeichnen. Weiter ist diese Bevölkerungsgruppe in

In den kleinen Gemeinden mehr,,Bevölkerung am 
Familienwohnaitz^* als ,,Wohnbev01kernng^^

Die Zahl der „Bevölkerung am Familienwohnsitz“ der Er
hebungsgemeinde ergibt sich aus der Addition der Personen, 
die in einer anderen Gemeinde Wohnraum haben und von
dort aus zur Arbeit oder Ausbildung gehen (Bevölkerungs
gruppe 3) und den Personen ohne weiteren Wohnraum (Be-
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Bei der Volkszählung am 6. Juni 1961 in Baden-Württemberg erfaßte Personen 
nach Bevölkerungsgruppen und Gemeindegrößenklassen

•/.I lOD T T
Bevoikerungsgruppe^^^ i zur

Wo^’^bevolKerung
ger>orig1 / vv

4Pe'so''e'' t 
wve re''e'"

:j:j:

___i I—95

’.vonn be Volke rung

Pe'"sonen o''’'e 
we tere""
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L nwohner
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Die Breite der Sduien cntsp’i. hi der /d'M der orlantef: iV'Gonon
‘iiaii .tii<o'. l andosaml Bflden Wurlfemberg663

woIm'I «Irr Aiih'il <ii‘r H('V(4ki'riiti^s('nippr l ('iitsprrt'licnd ul>- 
niitiinl. l)ar;iii.H «'r^iht .sirli, «luli tl«*r Aiilril «Irr B<‘völk(*riing 
um Kumili«‘iiwo|iiisil/ (Bi'vtilkcriin^s^riipiM' J und .’)) mit 
^n>Ii«T w«*nlrud«T j<*wrils kl«*ii}«.*r wird. Dies ])csagt,
wir uiich vorst«di(‘n«i<‘ TuIm')!«' /«m^I, duU d«‘r Zahl iiadi die 
Bevölkerung am l'uiniliriiwohiisit/. in «l('U khdni'n (»emein- 
don größer ist als die Woliiihcvölkeriing, wogegen in den 
Städten und (»rolistiidlen das Verhältnis umgekehrt ist. So 
übersteigt «lie Bevölkerung am Fainiiicnwohnsitz in den 
Gemeinden mit lOÜ his unter 200 Einwohnern die Wohnl)e- 
völkcrung am stärksten, und zwar um 1,.^ ®/o. Dieser Wert sinkt 
his zu den Gemeinden von 3000 his unter 5000 Einwohner auf 
0,2 Vo ah. Von den Gemeinden mit 5000 his unter 10 000 Ein
wohnern an ist die Wohiihevölkerung größer als die Bevölke
rung am Familienwohnsitz, und zwar in dieser Größenklasse 
um 0,1 Vo. Dieser Wert nimmt von Größenklasse zu Größen
klasse zu und betrügt sdilicßlidi in Stuttgart 2,.‘> Vo. Eine Aus
nahme in dieser Reihe bilden die Städte der Größenklasse von 
100000 his unter 200000 Einwohner (Freihurg im Breisgau 
und Heidelberg), in denen der Anteil der nidit dort hchei- 
inatcteii Studenten so hodi ist, daß die Wohiihevölkerung die 
Bevölkening am Fantilicnwohnsilz um 5.7Vi> übersteigt.

völkcningsgru]>pe 1). Die ih'rsoneu, «In* in «h’r Erhi'hiiugK- 
gemeinde zur 'Wohiihevülk(‘riing /älil<'ii, in «'iiier iiiidrr<Mi 
(/cmeiiide aber iio<h weitt'reii Wohiiraiiiii in Ansprudi n<‘limeii 
(DcvÖlkcniiigsgriippe 2), hleiheti «lahei auß<*r B('tra«ht.

Wie aus den vorigen Ahsdinitlen hervurgrht. ist dt'r ;\ iiteil <l«‘r 
Bevölkerungsgruppe 3 und damit aiidi d«‘r Aiit«‘il der Wohn- 
hevölkcriing an allen erfaßten Personell über alle (Größenklas
sen hinweg weitgehend gleidi. Der Anteil der Bevölkcrnngs- 
gruppe 2 hingegen wädist mit Ziiiialiinc der GemeindegröUe,

„Bevölkerung am Familicnwohnsiiz^‘ und „Wohnbevölkerung'^ 
nach Gemeindegrößenklassen bei der Volkszählung am 6. Juni 1961 

in Baden-Württemberg

Bevölke* 
fi «mFomilicD-

woliiiBite

Bevölkerung 
am Funiiliea- wohiiBitK

Wohn
bevölkerung

run
CemeindegröDenklaSBe 
von . . . bis unter . . . Einwohner (BevölkeriingH- (BevölkcniDg«- j 

6rup,,cl + 3) gruppe 1+2) ^o'inbe.
' vulkerung

100 2601 275 
27 307 

315 708 
668 084 

1 010 645 
596 798 
783 075 
866 155 
592 800 
904 264 
536 885 
254 886 
546 301 
621 846

101,2
101,5
101,0
100,8
100,9
100,4
100,2

unter
100 bis 200 
200 bis 500 
500 bis 1 000 

1000 bis 2 000
2 000 bis 3 000
3 000 bis 5 000 
5 000 bis 10 000

10 000 bis 20 000 
20 000 bis 50 000 
50 000 bis 100 000 

100 000 bis 200 000 
200 000 bis 500 000 
500 000 und mehr

26 908 
312 587 
662 674 

1 001 819 
594 518 
781 863 
867 283 
593 671 
912 002 
541 131 
270 280 
555 819 
637 539

In diesen Werten kommt die hei der Untersuchung der Be- 
völkerungsgriippc 2 aufgezcigte Tatsudie nodimals zum Aus
druck, wonadi ein großerXcil der Wohnbevölkerung der Städte 
aus Personen besteht, die zur Arbeitsaufnahme vom Land in 
die Stadt gezogen sind. Es liegt hier in gewissem Sinne ein sta- 
tisdies Bild der Wandorungstendenz vor, die in Zeiten guter 
Arhcitslagc und wirtsdiaftlidien Aufschwunges vom Land in 
Riditung Stadt verläuft.

99,9
99,9
99,2
99,2
94,3
98,3
97,5

Insgesamt 7 726 029 7 759 154 00,G Dipl.-Ing. Hans* Kaeser
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Personen der Wohnbevölkerung', die im Ausland wohnen
Ergebnisse der Volks- und Berufszahlung 1961

Allgremelnes

Die immer stärker werdenden internationalen Beziehungen 
führen nicht nur viele Ausländer ins Bundesgebiet, wo sie sich 
zur Arbeit oder Ausbildung aufhalten, sondern auch eine be- 
träcbtlidie Anzahl Deutscher zum selben Zweck ins Ausland. 
Die Fragestellung der Volkszählung am 6. Juni 1961 ermög* 
lidit es, die Personen, die in der heimatlidicn Haushaltsliste 
eingetragen waren und sich damals nur vorübergehend im 
Ausland aufhielten, gesondert nadizuweiscn.

Zur Wohnbevölkerung gehören deßiiitionsgemäß^ auch alle 
Personen, die in der Erhebungsgemeinde in der Haushaltsliste 
geführt werden, jedoch vorübergehend im Ausland einen wei
teren Wohnraum haben, von dem aus sie täglich zur Arbeit 
oder Ausbildung gehen. Die nachstehenden Ausführungen sol
len ein kurz gefaßtes Bild dieser Personengruppe vermitteln.

aufhielten. 6382 (46®/o) von ihnen 
7431 (54 Vo) weiblidien Geschledits. Daß die Frauen in dieser 
Personengruppc stärker vertreten sind als die Männer, kann 
einmal daran liegen, daß die unverheiratete Toditer von ihren 
Eltern länger als zum Haushalt gehörend geführt wird als ein 
lediger Mann. Zum anderen sind es besonders Mäddien, die im 
Ausland als Hausgchilßnnen Arbeit nehmen, um bei dieser 
Gelegenheit aucJi ihre Kenntnisse fremder Sprachen zu ver
tiefen.

waren männlichen und

4d % sind *ZO ble unter 95 Jalire alt

Die am stärksten besetzte Altersgruppe der vorübergehend 
im Ausland lebenden Personen ist sowohl bei den Männern 
als auch bei den Frauen die Gruppe der 20- bis unter 25jähri- 
gen mit 38 Vo bzw. 45 Vo. Die Besetzung der einzelnen Alters
jahre übersteigt bei den Männern mit 17 Jahren die 100-Per- 
sonen-Grciizc, um von 18 Jahren an sdinell auf 573 Personen 
bei den 21jährigen zu steigen. Mit weiter zunehmendem Alter 
nimmt die Besetzung der Jahrgänge stetig ab, um bei den 33- 
jährigen wieder unter die 100-Personcn-Grenze abzusinken.

Bei den Frauen sind im Alter von 16 Jahren bereits mehr 
als 100 Personen vorübergehend iin Ausland. Ihre Zahl steigt 
von 17 Jahren an sdinell auf 919 Personen mit 19 Jahren. Sic 
geht bei den 20jährigen geringfügig zurück, um bei den 21- 
jährigen nodiinals eine neue Höchslzahl von 915 Personen zu 
orreidien. Anschließend nimmt die Besetzung der Altcrsjahrc

0,9 % der Wohnbevölkerung: wohnen vorUbergrehend 
im Ausland

Am 6. Juni 1961 wurden in Baden-Württemberg 13 813 Per
sonen gezählt, die vorübergehend im Ausland wohnten und in 
der Hauslialtsliste eines in Baden-Württemberg wohnenden 
Haushalts eingetragen waren. Meist waren cs Personen, die 
sidi aus bcriiflidicn Gründen oder zur Ausbildung im Ausland

‘ Vgl. hicrsti „Die Wohnhcvülkcruiig in Bodeii-'Vt^iirttembcrg“, Slatistisriic 
^ionalsheftc Dadp.n'Wurttcinbcrg, 10. Jg., lieft 7, 1962, S. 238.

Wohnbevölkerung und die vurübergeheml im Ausland wohnenden Personen am 6. Juni 1961
Ueliginnn- 

tngeb(>rigkei(FatnilienfllonO KrwerliBpernonrn Schüler und Snnliereode‘X,

derjflwei- 
ligen 

I Grii|>|ie der
Wiihnhe-

vülke-
rimg

rüinitch-
kotlio'
linch

Wohn-
hevülkermig verlieiro* rvsoge- li«chBeieicimung ledig

% »on 
Spelle 1

tet % «»n
Spelte 1

V rrlci- luiig Antalil Ancelil

% Spelte 1von

Baden* Württemberg
43,5 47,4 48,9 46,8 4 045 250 

2 402 709 
1 642 54 L

52,1
65,3

100 100 1 Oll 478 
531 420 
480 058

13,0Insgesamt
männlid)
weiblich

7 759 154
3 676 808
4 082 346

46,2 50,3 47,9 47,347,4 100 14,5
41,1 44,7 49,8 46,4 40,252,6 100 11,8

darunter lebten vorübergehend im Ausland
I 0,2 I 81.7 ' 13,5 I 54,9 1 30,5I 66,6 I IJOO 9 203 27,23 75313 813Insgesamt

männlich

77,6 I 20,9 52,1 4 581 71,fl46,2 0,2 41,4 1 584 24,86 382insgesamt ........................................
darunter im Alter von 

15 bis unter 35 Jahre .. 
und zwar
15 bis unter 20 Jolirc .. 
20 bis unter 25 Jahre .. 
25 bis unter 30 Jahre .. 
30 bis unter 35 Jahre ..

I Jl,2 53,8 41^ 3 629 72,488,4 26,878,5 0,4 l 3425 012
0,2 50,9 60,512,6 0,3 99,8 43,8 485 38,5309802
3,2 54,9 70,438,2 96,5 40,7 1 715 28,70,7 6982 435 

I 229 18,0 54,2 41,0 76,919,3 81,2 945 22,50,4 277
52,2 484 88,68,6 0,2 51,5 47,3 39,9 10,6546 58

weiblich
7,1 57,2 37,9 4 622 62,253,8 0,2 90,7 2 169 29,2Insgesamt ................................

darunter im Alter von 
15 bis unter 35 Jahre .. 
und zwar
15 bis unter 20 Jahre .. 
20 bis unter 25 Jahre .. 
25 bis unter 30 Jahre .. 
30 bis unter 35 Jahre ..

7 431

95,3 4,2 57,8 4 176 64,587,2 0,6 37,7 31,06 479 2 007
0,5 58,2 55,526,0 0,8 99,3 38,4 1 073

2 228
804 41,61 932 

3 360 97,5 2,2 58,4 66,345,2 1,0 37,2 31,01 04186,2 12,6 58,911,6 0,3 36,3 645 74,7 15,6863 135
46,94,4 0,1 72,5 24,4 42,9 230 71,0 27 8,3324

Stadtkreise

41,1 48,3 54,5 37,8 898 568 
549 371 
349 197

50,8Insgesamt
männlich
weiblich

100 100 228182 
123 644 
104 538

12,91 767 992 
826 868 
941124

52,843,6 52,3 38,3 66,446,8 100 15,0
44,8 56,1 37,153,2 100 38,9 37,3 11,1

darunter lebten vorübergehend im Ausland
Insgesamt

männlich
weiblich

13,2 59,2 59,5100 0,2 84,7 32,4 2 547 
1 276 
1 271

4 282
1 955
2 327

J9.S 56,2 65,345,7 0,2 78,8 34,0

61,7 31,0 54,654,3 0,2 89,6 7,9
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sehen Bevölkerung mit 55 Vo über und der der römisch-katbo« 
lisefaen mit 38 Vo unter dem Landesdurchschnitt. Jedoch auch 
in den Stadtkreisen zeigt die Religionszugehörigkeit der vor< 
übergehend im Ausland wohnenden Personen die gleichen Ab* 
wei(hungen vom Durchschnitt wie im ganzen Land. Die Evan* 
gelischen sind mit einem Anteil von 59 Vo stärker und die 
Römisch-Katholischen mit 32 Vo schwächer vertreten als es 
dem Durchschnitt der Wohnbevölkerung in den Stadtkreisen 
entsprechen würde. Ob sich hierin soziologische Strukturunter* 
schiede bei den Konfessionen auswirken und ob in diesen 
Zahlen insbesondere ein stärkeres Bildungsstreben und eine 
größere Mobilität der evangelischen Bevölkerungsteile zum 
Ausdruck kommt, kann an Hand des diesen Ausführungen 
zugrunde liegenden statistischen Materials nicht näher unter
sucht werden. Der weit über dem Landesdurchschnitt liegende 
Anteil der Evangelischen beim weiblichen Geschlecht läßt je
doch auf eine größere Freizügigkeit in evangelischen Familien 
sdiließen, wenn sie ihren Töchtern ein Studium bzw. einen 
Arbeitsaufenthalt im Ausland genehmigen.

Personen der Wohnbevölkerung im Alter von 15 bis unter 35 
Jahnen, die am 6. Juni 1961 \orübengehend im AuslarxJ lebten

Altersjahre

weiblichmännlich

rErwerb&personen

Erwerbspersor^enler<
25

Smüterund Studierende^..JE
...B ■ •: i 320

irrr HT
11 -Tir

F1 5

600 400
200 600 800 1000

200
0 0

400
Personen Personen

StetlstHdw« Ittidetarm Beden-WUrtteirberg Zwei Drittel sind £rwerbepen9oneii
Von den vorübergehend im Ausland lebenden Personen der 

Wohnbevölkerung sind zwei Drittel Erwerbspersonen und ein 
Drittel Nichterwerbspersonen. Bei den Männern liegt der An
teil der Erwerbspersonen mit 72 Vo höher, bei den Frauen mit 
62 Vo etwas niedriger. Die Zahl der Nichterwerbspersonen 
kann weitgehend mit der der Schüler und Studierenden gleich- 
gesetzt werden. So halten sich 25 Vo der Männer und 29 ^/o der 
Frauen zum Zwecke des Studiums vorübergehend im Ausland 
auf.

I0A64

schneller ab als bei den Männern, um bereits bei den 29jähri- 
gen unter 100 abzusinken.

Diese Verteilung auf die einzelnen Altersjahre und die in 
der Tabelle aufgczcigtcn Anteilsätze zeigen, in welchem Maße 
gerade junge Mäddieii von der Möglichkeit, ins Ausland zu 
gehen, Gebrauch inadicii. Die große Zahl der 21jährigen ver
deutlicht den Wunsch, einen Auslandsaufenthalt wenigstens 
dann nidit zu versäumen, wenn man volljährig geworden und 
befugt ist, selbständig zu cntsdieidcn. Bei den im Ausland 
lebenden Frauen läßt die starke Konzentrierung auf das Alter 
von 16 bis 29 Jahre darauf sdiließen, daß ihr Aufenthalt im 
Ausland verhältnismäßig kurz ist. Bei den Männern hingegen 
weist der insgesamt fladicre Kurvenverlauf darauf hin, daß 
ihr Aufenthalt im Ausland längere Zeit in Ansprudi nimmt.

Die vorübergehend im Ausland wohnenden Erwerbspersonen 
nadi Wirtsdiaftsbereichen am 6. Juni 1961 

in •/•

I Sonst. Wirt* 
I Schafts- boreicbe
I (Dienst-
I leUtuDgen)

Land- und Foratwirt- 
achaft

' Hroduaioran* i Itandel und 
des Gewerbe Verkehr

GeschJeebt

Da die nieistcn der vorübergehend im Ausland lebenden 
Personen zwischen 15 und 35 Jahre alt sind (79 Vo), werden 
diese Altersjahrc in der Tabelle nach Gruppen zu je 5 Jahren 
gegliedert gesondert nodigcwiesen.

Insgesamt 
männlich . 
weiblich .

5,6 48,81.2 44,4
24,12,0 67,7 6,2
73,221,3 5,10,4

Im allgemeinen wird damit zu rechnen sein, daß ein großer 
Teil der Erwerbspersonen — besonders die jüngeren Jahr
gänge - den Ausländsaufenthalt zur Vertiefung vorhandener 
Sprachkenntnisse nützt. Die weiblichen Personen pflegen die* 
serhalb gern ein Jahr in einem ausländischen Haushalt zu ver
bringen. Dies wird durch die Ergebnisse dieser Untersuchung 
insoweit bestätigt« als 73 Vo der vorübergehend im Ausland 
lebenden erwerbstätigen Frauen im Wirtschaftsbereich Dienst
leistungen arbeiten, wozu aüdi die Erwerbstätigkeit in Haus
halten rechnet. 21 ^/o sind im Produzierenden Gewerbe be- 
sdiäftigt. Bei den erwerbstätigen Männern liegt der Schwer
punkt mit 68 Vo im Produzierenden Gewerbe und nur 24 Vo 
sind im Wirtschaftsbereich Dienstleistungen tätig.

% der im Ausland lebenden Personen sind ledlff

Von den Männern, die vorübergehend im Ausland leben, 
sind 4955 (78 Vo) ledig und 1334^(21 ®/o) verheiratet. Bei den 
Frauen hingegen sind 6742 (91 ®/o) ledig und nur 528 (7®/o) 
verheiratet. Die Unterschiede dieser Anteihwertc sind durch
aus einleuchtend, wenn man bedenkt, daß die Frauen über
wiegend bereits in jüngeren Jahren, also hauptsächlich vor der 
Ehesdiließung, vorübergehend im Ausland leben. Demgegen
über üben die Männer, besonders wenn sie über 30 Jahre alt 
sind, ihre vorübergehende Tätigkeit im Ausland überwiegend 
als Verheiratete aus.

In der Gliederung nach der Religionszugehörigkeit gehört 
der dargestellte Personenkreis zu 55 Vo der evangelischen und 
zu 40 Vo der römisch-katholischen Kirche an. Diese Anteile 
weichen deutlich vom Landesdurchschnitt in dem Sinne ab, daß 
der Anteil der Evangelischen über und der Anteil der Rö- 
misdi-Katholischen unter dem Landesdurchschnitt von 49^0 
bzw. 47 ^/o liegt. Auch in der Gliederung nach dem Geschlecht 
zeigt die Religionszugehörigkeit eine vom Landesdurchschnitt 
in der gleichen Weise abweichende Tendenz. Sie ist bei den 
Frauen stärker als bei den Männern. Da der Anteil der vor
übergehend im Ausland lebenden, in Stadtkreisen beheimate
ten Personen bei etwa einem Drittel liegt und somit höher ist 
als nach der Verteilung der Wohnbevölkerung zu erwarten 
wäre (23 Vo), läßt sich vermuten, daß die Religionszugehörig
keit weitgehend durdi die Verhältnisse in den Stadtkreisen 
bestimmt ist. In diesen liegt nämlich der Anteil der evangeli-

Ansblick

Die vorliegende Untersuchung Uber einen ausgewählten Per- 
soiienkreis, der lediglich 0,2 Vo der Wohnbevölkerung umfaßt, 
soll nicht nur die Struktur dieser Bevölkerungsgruppe aufzei
gen, sondern auch darauf hinweisen, daß durch diesen Perso
nenkreis spezielle Probleme für eine exakte Ermittlung der 
Wohnbevölkerung aufgeworfen werden. Insbesondere erhalten 
diese dann eine große Bedeutung, wenn bei Volkszählungen 
auf übernationaler Ebene ein Gesamtergebnis für mehrere 
Staaten (z. B. EWG) zu ermitteln ist und Doppelzählungen 
vermieden werden sollen. Man wird künftig der Erfassung 
dieses Personenkreises wie auch der Ausländer ganz beson
dere Aufmerksamkeit widmen müssen.

Dipl.-Ing. Hans Kaeser
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Die Bevolkernn^sstruktur in Baden-Württemberg am 6. Juni 1961
Ergebnisse der Volks- und Berufszählung

Nadidem bereits seit Jahresfrist in versdiiedenen Abhand
lungen' über die Wohnbevölkerung am 
werden konnte, liegen nunmehr Strukturdaten vor, die einen 
Überblid« über ihre Altersgliederung, Familienstand und Re
ligionszugehörigkeit sowie über die Privathaushalle geben.

Da das vorliegende Material zu reichhaltig ist, um im Käh
men dieses Beitrages ausführlich besprochen zu werden, kön
nen zunächst nur die wichtigsten Erkenntnisse, die sich aus 
dem Zahlenmaterial der Volks- und Berufszählung 1961 er
geben, dargelegt werden. Einzelprobleme werden in spateren 
Aufsätzen behandelt werden.
ÜberdurchBClmittlich starke Zimahme der Verheirateten 
und Geschiedenen

Von den am 6. Juni 1961 gezählten 7,759 Mill. Einwohnern 
Baden-Württembergs waren 
Mill. 47 Vo verheiratet, 603 000 (8®/o) verwitwet und 100 000 
(IVo) geschieden. Ein kleiner Rest von 3506 Einwohnern hatte 
keine Angaben über seinen Familienstand gemacht. Dem
gegenüber waren am 13. September 1950 47^/o der Wohn
bevölkerung ledig, 44^/o verheiratet, 8Vo verwitwet und l^/o 
geschieden.

Die Zunahmen gegenüber 1950 lagen bei den Verheirateten 
mit 30®/ö und bei den Geschiedenen mit 54®/o über der Zu- 
wadisrate der Bevölkerung von 21 ^/o. Die Verwitweten haben 
im gleichen Maße zugenommen wie die gesamte Einwolmer- 
zahl unseres Landes, wogegen sidi der Zuwadis an Ledigen 
nur auf 11 ^/o beziffert.

In den Regierungsbezirken sind bezüglich des Familien
standes die gleichen Entwicklungstendenzen zu beobachten, 
wie sie für das ganze Land festgestellt wurden. Die Verände- 
ruiigsraten liegen lediglich entsprechend dem Bevölkerungs
zuwachs über bzw. unter dem Landcsdurdischnitt. Eine ein
zige Ausnahme ist bei den verwitweten Männern in Nord
württemberg zu beobaditen, deren Zahl nidit — wie im Lan- 
desdurdischnitt und in den anderen drei Regierungsbezir
ken - abgenommen, sondern um 3Vo zugenommen hat. Dies 
dürfte wohl durch den überdurdischnittlich starken Zuwachs 
der männlichen Bevölkerung in Nordwürttemberg überhaupt 
bedingt sein.

Die Gliederung der Wohnbevölkerung nach dem Familien
stand ist in den Regierungsbezirken recht unterschiedlidi. 
Während in Nordbaden mit 41 ^/o die niedrigste Ledigenquote 
ermittelt wurde, beträgt sie in Nordwürtteraberg 43®/o, in 
Südbaden 46®/o und in Südwürltemberg-Hohenzollern 47 Vo, 
Bei den Männern bzw. Frauen sind regionale Unterschiede 
im Anteil der Ledigen in der glciclieii Weise festzustellen, 
nur daß bei den ^läiiiiern die Werte' jeweils um etwa 3 Pro- 
zenlpunkte über und bei den Frauen um etwa 2 Prozent
punkte unter denen aller Ledigen liegen.

Die Quote der Verheirateten ist - im Gegensatz zur Ledi
genquote — in Südwürttemberg-Hohcnzollcrn mit 45®/o am 
niedrigsten. In Südbaden betragt sie gleidifalls 45 Vo. Es fol
gen Nord Württemberg und Nordbadeii mit jeweils 49 Vo. In 
der Gliederung nach den Gesdilcditern sind die gleidien 
Unterschiede zwischen den Rrgicruiigsbezirken zu vcrzeidi- 
iicn. Die Anteile der Männer liegen jcdodi jeweils um etwa 
3 Prozentpunkte höher, die der Frauen um etwa 3 Prozent- 
piinkte niedriger.

Die Anteile der Gesdiicdcncn sind in den Regierungsbezir
ken» mit 7°/o bis 8Vo zic^mlich gleidi. Bei den Männern betra
gen» sic 2®/o bis 3®/o, bei den Frauen dagegen 12®/o bis 13®/o.

Die untcrschicdlidic Zusuninicusetzung der Wohnbevölke
rung nach Ledigen und Vcrliciratelcn beruht audi in den Re- 
gierungsbe/irken wieder vornclimlidi auf Unterschieden in der 
Altersslruktur. Danadi liegt der Anteil der Personen unter 
21 Jahren sowohl bei der inännlidicn als auch bei der weib
lichen Bevölkerung in den beiden südlidien Regierungsbe
zirken über dem Landesdurdisdinitt, was den übcrdurdi- 
sdinittlich hohen Anteil der Ledigen in diesen Regierungs
bezirken begründet.

6. 6.1961 berichtet

3,378 Mill. (44«/o) ledig, 3,675

Um 47% mehr Kinder unter G Jahren als 1050
Die Darstellung der Altersgliederung beschränkt sich im 

Rahmen dieses Aufsatzes auf den Nachweis des Bestandes 
und der Veränderung bestimmter Altersgruppen; die Ur- 
saclien, die zu diesen Veränderungen führten, werden in spä
teren Untersuchungen aufgezeigt werden.

Die Entwicklung seit der letzten Volkszählung am 13. Sep
tember 1950 ißt in den einzelnen Altersgruppen recht unter- 
scliiedlicb verlaufen. Die Kinder unter 6 Jahren weisen mit 
einer Zunahme um 47 Vo die größte prozentuale Veränderung 
auf. Überdurchschnittlich stark ist in dieser Zeit auch die Per
sonenzahl in den Gruppen von 18 bis unter 21 Jahren 
(+ 32®/o), von 45 bis unter 65 Jahren ("b29®/o) sowie von 65 
und mehr Jahren (+ 29%) gestiegen. Ein unter dem Landes
durchschnitt von 21% liegender Zuwachs ist mit 18% bei den 
Personen von 21 bis unter 45 Jahren zu verzeichnen. Die Per- 
soncnzahlen in den Altersgruppen der 6- bis unter 14jährigen 
sowie der 14- bis unter 18jährigen weisen Rückgänge um 2% 
bzw. um 6% auf.

Bei beiden Geschlechtern ist die Zuwachsrate der Kinder 
bis unter 6 Jahre mit 47% jeweils gleich. Ebenso weisen die 
für jedes Geschlecht aufgezeigten Veränderungen in den Al-

Auch in der Gliederung nadi dem Geschlecht ist die Zu
wachsrate bei den Verheirateten und bei den Gesdiiedenen 
jeweils größer, als es der Bevölkerungszunahme bei Männern 
und Frauen überhaupt entsprechen würde. Besonders bemer
kenswert ist die Zunahme der gesdiiedcaen Frauen von 
43 000 im Jahre 1950 um 62% auf 69 000 im Jahre 1961. 
Auch die Zahl der verwitweten Frauen hat überdurchschnitt
lich stark zugenommen (26%). Die Zahl der verwitweten 
Männer dagegen ist von 97 000 um 
gegangen.

Die Gründe für die untersdiiedlidie Zunahme der Zahl der 
Ledigen und Verheirateten dürften vor allem in der gegen
über 1950 veränderten Altersstruktur zu suchen sein. Danach 
ist der Anteil der Personen im Alter bis unter 21 Jahren so
wohl bei der männlichen als auch bei der weiblichen Bevölke- 
rung gegenüber 1950 geringer geworden.

2% auf 95 000 zurück-

Statistisdte Monatshefte Baden-Württemberg: 10. Jg. 1962, Heft 7, S. 238, 
„Die Woiinbcvölkerung in Baden-Württemberg“; 11. Jg. '1963, Heft 1, 
S. 2 ff., „Personen mit Wohnrajum in mehreren Gemeinden“; 11. Jg. 
1963, Heft 8, S. 226 ff., „Die Gliederung der Gemeinden nadi Größenklassen“.
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Die Wohnbevölkerung in Baden<WUrtteniberg nach dem Familienstand, nach Altersgruppen und nach der Religionszugehörigkeit
am 6. Juni 1961 und am 13. September 1950

Land Baden*Würuemberg Davon in den Regierungabexirken

davon
Sud Württemberg* Uohencollern

SUdbodeaUezeichnung Nord Württemberg Nord badeninagcaamt
mUnnlicb weiblich

%% % % % AnzahlAnzahl Anzobl Anzahl Anzahl AnzohlAnzahl

Am 6.Juni 1961

Wohnbevölkerung ____| 7 759 154 | 100 \ 3 676 808 | 4 082 346 | 3 037 778 | JOO | 1697 018 | 100 \ 1 626 161 | 100 \ 1398 197 100

Nach dem Familienstand^)

ledig ..........verheiratet 
verwitwet . gesrhieden

46,542,5 694 152 I 40,9 
832 058 49,0
143 107 8.4
26 888 I 1,6

741 780 
736 310 
127 876 

19 630

45.6 649 884 
630 770 
103 83L 

13 304

3 377 752 
3 674 765 

602 945 
100 186

43,5 1 700 287 
1 848 693 

94 968 
31 099

1 677 465 
1 826 072 

507 977 
69 087

1 291 936 
1 475 627 

228 131 
40 364

45,147,4 48,6 45,3
7,47,8 7,5 7,9
1,01,3 1,21,3

Nach Altersgruppen*)

unter 6 Jahre 
6 bis unter 14 Jahre 

14 ..
18 
21

10,9 151 532 I 10,8
12.2 165 836 , 11,9

68 273 
66 744

32,8 457 235 32,7
24.3 345 073 24.7
10,1 \ 141531 I 10,1

177 421 
198 026 
79 640 
76 476 

534 172 
394 633 
164 042

786 607 
870 907 
376 156 
372 877 

2 612 294 
1 946 067 

783 792

10.1 402 373
11.2 445 197
4,9 192161
4,8 192 018

33,7 1 274 63825.1 I 855 705
10.1 \ 309 716

9,8 160 317 
186 917 
81 337 
76 946 

570 216 
439 208 
179 539

9,5384 234 
425 710 
183 995 
180 859 

1 337 656 
1 090 362 

474 076

297 337 
320 128 
146 906 
152 711

1 050 671 
767 153
298 680

11,010,6 I
18 4,94,94,8 4,8
21 4,85,0 4,5 4,7

45 33,634,6
45 65 25,925,3

65 und melir Jaiirc . . 10,69,8

Nach der Religionszugehörigkeit

31,2 I 632 699 ' 45,3
66,1 \ 720 073 I 51,5

cvaugelisclt’) ...............
römisdi'katholisch . .

3 791 401 I 48,9 \ 1 759 515 I 2 031 886 I 1-829 646 I 60.2 1 821014 I 48,4
3 633 038 46,8\ 1 738 118 1 894 920 1 032 512 | 34,0 [ 805 299 | 47,5

508 042 
1 075 154

Am 13. September 1950

Wohnbevölkerung ____ | 6 430 225 | I00\ 2 979 348 | 3 450 877 | 2 435 325 | iOO | 1472 523 | iOO | 1338 629 | 100 \ 1 183 748 100

Nach dem Familienstand

ledig ..........vcriiciratct 
verwitwet . gesdiicd«:ii

49.4 I 599 653
4/,7 I 488 887

87 048 
0.9 1 8 160

50,7
41,3

7.3
0,7

3 034 133 47,2
2 831 346 44,0

499 «04 7,8
64 942 1,0

46,0 44,3 661 803 
558 263 
J06 471 

12 092

1 465 097 
1 394 808 

97210 
22 233

1 569 036 
1 436 538 

402 594 
42 709

652 205 
678 740 
J2i 980 

19 590

1 120 472 
1 105 436 

184 305 
25 U92

45,4 46,1
7,6 8,3 n.o

1,3

NurIi AllcrHgnt|i|tcn

unter 6'Jubrc 
6 bin unter 14 Jobre 

14 „
18 ..21

4r> „
65 und inclir Julire

8.3 I 273 000
13,9 , 453 591
6,2 ' 202 801
4.4 143 734

34,3 968 270
23,5 669 297
9.4 268 647

100 649 
172 059 
78 321 
53 755 

396 803 
269 369 
112 792

8,5114 543 8,6
190 418 I 14,2 
88 240 6,6
62 475 I 4,7 

446 367 33,3
309 770 23,1
126 808 I 9,5

261 071 
439 030 
197 2H4 
139 823 

1 238 304 
830 300 
337 065

«./ 121 227 
191 4Uft 
00 470 
62 «83 

512 6U0

8,2534 071 
092 621 
400 085 
283 SS7 

2 206 582 
1 507 597 

605 712

197 652 
330 656 I 13,9 
145 030 I 6,0 
r04 444 
050 004 34,9
572 460 23,5
226 263 9,3

14,513.0
18 6,66.0

4,621 4,3 4.3
33,5
22,8

45 34.8
65 21,2355 990

9.59,5139 849

Nucli der Religionszugehörigkeit

evangelisch^) ................römisch'katiiolisch 537 598 
616 218

45,41 561 573 I 64,/ I 700 359
760 055 j 31,2 I 718 701

374 159 
935 770

28,047,63 173 689 
3 030 744

49,4 1 455 757 
1 401 780

1 717 932 
1 628 06t

52.169,048,847,1

Veränderung 1961 gegenüber 1950 in %

I +1S,3 I +34,7 iWohnbevölkerung . . .. { I •hJ£3,4 \ + 1S,1+ 15,3 + 31,5+ 30,7

Nach dem Familienstand

ledig ..........verheiratet 
verwitwet . geschieden

+ 12,1 
+ 31,9 
+ 20,1 
+ 62.3

+ 8,4 
+ 29,0 
+ 19,3 
+ 63,0

+ 16.1 
+ 32,5

+ fi,9 
+ 27,1 
+ 26.2 
+ 61.8

+ 15,3 
+ 33,5 
+ 23,8 
+ 60.9

+ 6,4 
+ 22,6 
+ 17,3 
+ 37,2

+ 11,3 
+ 29,8 
+ 20.6 
+ 34.3

2.3

+ 39.9

Nach Altersgruppen

+ 50,6unter 6 Jahre 
6 bis unter 14 Jahre 

14

18 „
21 „
45 „
65 und mehr Jahre

+ 54.9 
+ 4,0

+ 47,2 + 50,4 + 32.2+ 47,3 + 47,4 3,65,53,0 2,42,4 1,9
- 12.8 
+ 24,2 
+ 15,2 
+ 28,1 
+ 25,5

9,88,118 6,7 + 1,3 
+ 46,2 
+ 23,5 
+ 34,0 
+ 32,0

6,0 5,2
+ 22,4 
+ 19,7 
+ 27,4 
+ 29,4

+ 22,4 
+ 11,2 
+ 23,4 
+ 28,4

21 + 29,3 
+ 8,0 
+ 30,1 
+ 40,6

+ 31,5 
+ 18,4 
+ 29,1 
+ 29,4

+ 33,6 
+ 31,6 
+ 27,9 
+ 15,3

45
65

Nach der ReliginnszugchOrigkeit

evangelistJi') ...............
römisth-katholisdl . .

+ 17,2 
+ 12,0

+ 35,8 
+ 14,9

+ 17,7 
+ 16,9

+ 18,3 
+ 16,3

+ 17,2 
+ 35,8

+ 20,9 
+ 24,0

+ 19,5 
+ 19.9

') Personen ohne Angabe des Fsmilienstsades sind nicht aufgeführt. — *) Personen ohne Angabe des Alters sind nidit aufgeführt. —*) Einsdil. Kvongc- 
liscfae Freikirchen ohne diristlich orientierte Sondcrgeiucinsdinften .
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Altersgruppe von 18 bis unter 21 Jahren festgestcllt, wo ledig* 
lieh 942 Frauen auf 1000 Männer kommen. Dagegen ist der 
größte Fraueniibersdiuß infolge der größeren Lebenserwar
tung der Frau in der Altersgruppe von 65 und mehr Jahren 
zu verzeichnen. Hier kommen 1531 Frauen auf 1000 Männer. 
In den Regierungsbezirken liegen die Yerhültnisse ähnlidi.

tersgruppen von 6 bis unter 14 Jahren, von 14 bis unter 18 
Jahren, von 18 bis unter 21 Jahren sowie von 45 bis unter 
65 Jahren jeweils die gleiche Tendenz und etwa dieselbe GrÖ* 
ßenordnung auf wie bei der gesamten Bevölkerung. In der 
Altersgruppe von 21 bis unter 45 Jahren ist die Zuwachsrate 
der Männer (~h32®/o) jedoch wesentlich größer als die der 
Frauen (+ 8Vo); diese überaus ungleiche Entwicklung ist zum 
großen Teil auf den Zustrom männlicher ausländischer Gast
arbeiter sowie darauf zurückzuführen, daß die im zweiten 
Weltkrieg besonders stark dezimierten Jahrgänge mehr und 
mehr in die Altersgruppe von 45 bis unter 65 Jahren auf
gerückt sind. Demgegenüber hat die Zahl der Männer im 
Alter von 65 Jahren und darüber nicht so stark zugenommen 
(“h 15Vo) wie die der Frauen im gleichen Alter (+41®/o).

■

RUckgrangr des Anteils der evanselisolien und der 
katholischen Bevölkerung

■

Im Zuge des Bevölkerungswachstums hat die Zahl der Ein
wohner sowohl mit evangelischer als mit katholisdier Reli
gionszugehörigkeit zugenommen, und zwar von 
um

1950 bis 1961
19,5 Vo bzw. um 19,9 Vo.

Am 6. Juni 1961 wurden
3 791 401 Angehörige der Evangelisdien Landeskirdic 

und der Evangelischen Freikirdieii sowie 
3 633 038 Angehörige der Röinisdi-Katholisdicn Kirdie 

ermittelt.

In den Regierungsbezirken ist die Entwicklung der Alters
gruppen seit 1950 ähnlich verlaufen wie im ganzen Land. Ent
sprechend der Zunahme der gesamten Bevölkerung sind die 
Veränderungen in Nordbaden jedoch am wenigsten stark aus
geprägt; sie liegen sowohl bei den Männern als auch bei den 
Frauen in jeder Altersgruppe unter dem Landesdurchschnitt. 
Am größten sind die Veränderungen in Nordwürttemberg; in
folge des starken Bevölkerungszuwachses liegen diese mit ge
ringfügigen Ausnahmen über dem Landesdurdischnitt. In Süd- 
badeu tritt die Zunahme in der Altersgruppe von unter 6 Jah- 

mit 55Vo sowohl bei männlich als auch bei weiblidi be-

I
«I

r!
Während iin Landesergebnis die Zunahme seit 1950 bei bei

den Religionen nahezu gleidi stark ausgeprägt war, ergeben 
sich für die Regierungsbezirke erheblid^e Uiilersdiiedc. In 
Nordwürtte"niberg, dessen Bevölkerung überwiegend evange
lisch ist, bezifferte sidi die Zuwadisratc bei den Evangelisdien 
auf 17 Vo, bei den Römisdi-Katholischen dagegen auf36Vo. Tm 
vorwiegend katholisdien Südbadcii hingegen verhielten sidi 
die Zuwadisraten umgekehrt; hier nahm die evangelisdie Be
völkerung um 36 Vo, die katholisdie jedodi nur um 15 Vo zu. 
In den Regierungsbezirken Nordbaden und Südwürtteiiibcrg- 
Hohenzollern, in denen die Zugehörigkeit der Bevölkerung 
zu den beiden Hauptrcligionen sdion 1950 weit ausgegliche
ner war, blieben die Unterschiede in den Zuwadisraten be- 
träditlidi kleiner; aber aiidi in diesen beiden Lundesteilen 
weist die Konfession die größere ])rozcntiiale Zuiiabine auf, 
die 1950 anteiUnilißig weniger stark vertreten war. Diese Ent
wicklung zum zuhlciiinäßigcn Ausgleidi der beiden Haupt- 
konfessionell läßt sich uiidi großenteils in dem ein/.cdneii Krei
sen beobachten. Die I/rsadien hierfür dürften hatijitsädilich 
im Ziistruni von Klüditlingeii und Vc^rtricbciien sowie in der 
seit 1950 zu bcnibaditeiideii Bevölkeriingswanderung innerhalb 
des Lundes zu suchen sein.

Berediiiet man die Zahl der Angehörigen der Evangelisdien 
Landeskirche und der Evangelischen Freikirdieii auf lUÜU An
gehörige der Rümisdi-Katholisdien Kirche, so ergibt sidi, daß 
das zuhleiiinäßige Verhältnis dieser hcideii Rcligiuiisgemciii- 
Bchuften zueiiiuiider im ganzen Land mit 1044 Evangelisdien 
je 1000 Katholiken im Jalire 1961 gegenüber 1047 ini Jahr 
1950 nahezu unverändert gehlicben ist. Bei der männlichen 
Bevölkerung ist das Überwiegeii der Evangelischen wohl 
hauptsächlich infolge der Zuwanderung ausländischer Gast
arbeiter von 1039 im Jahr 1950 auf 1012 Evangelisdie je 1000 
Katholiken im Jahre 1961 zurückgegangen. Bei der weiblidien 
Wohnbevölkerung hat sich das entsprediende Zahleiivcrhält- 
nis dagegen von 1055 im Jahr 1950 auf 1072 im Jahr 1961 
zugunsten der Evangelischen verschoben.

E

I-

ren
sonders stark hervor, wogegen die Veränderungen hei den 
18- bis unter 21jahrigen bedeutend unter dem Landesdurdi- 
sdinitt liegen. In Südwürttemberg-Hohenzollern sind ähnlidie 
Veränderungsquoteii wie in Südbaden zu verzeidinen.

f

r
Uiiisiditlidi <ler Altcrsstriiktur ist zu vermerken, daß die 

Jugeiidlirlien bis unter 14 Jahren in den Regierungsbezirken 
Nordwiirttenil)erg und Nordbaden mit jeweils 20®/o weniger 
stark vertreten sind als in Siidbaden und Südwürttemberg- 
Hobeiizollern (jeweils 23*’/o). Dafür sind die Altersgruppen 
von 21 bis unter 4f> Jabreu und von 45 bis unter 65 Jahren, 
die zusammen den linnptteil der Rrwerbspersonen stellen, in 
den nürdlidien Regierungsbezirken mit 60Vo stärker besetzt 
als im Süden mit 57Vo.

In der GlieiTcrung nudi dem Cesciilcdit ist die Zahl der 
mäniilidieii Personell ui den Altersgruppen bis unter 21 Jah
ren größer als die der weiblidien. In den Altersgruppen von 
21 Jahren und darüber überwiegt durdiadinittlidi das weib- 
lidic Gesdiledit. Dies gilt sowohl im Land als audi in den Re
gierungsbezirken. Der größte Männerübersdiuß wurde in der

Ij

■
■!
}

\

p

Auf 1000 Männer kommen . . . Frauen
Regierungibexirke

Altersgruppe 
- voD . . . bis 

unter . . . Jahren

Sud-
wQrttem*

betg-
Hohen-
Zullern

Baden-
Würt

temberg
Nord-

wUrttem-
berg

Nord
baden

sud
baden

I
J

1961
955 952 967954 951V unter 6 ... 

6—14 ... 
14—18 ... 
18—21 ... 
21—45 ... 
45—65 ... 
65 und mehr

Auf 1000 Angehörige der Römisch-Katholischen Kirciie 
kommen . .. Angehörige der Evangelischen Landeskirche 

und der Evangelischen Freikirchen
956 959 960954 952
958 957 958960 955

1 907 960942 986955
1 049 
1 274 
1 531

1 015 
1 232 
1 542

1 079 
1 315 
1 514

1 088 
1 297 
1 506

1 057 
1 296 
1 548

Itegierungsbezirk
Lond 1961 1950

Nordwürttemberg ..............................
Nordbaden ...........................................
Südbadeu .............................................
Südwürttemberg-Hohenzollern ... 
Baden-Württemberg ........................

2 0551 772 
1 020

Insgesamt*) 1 087 1 1271 110 1 125 1 125 974
473 4001950
879 872956 960 949 956957unter 6 ... 

6—14 ... 
14—18 ... 
18—21 ... 
21 — 45 ... 
45—65 ... 
65 und mehr

1044 1 047971 958 968968 973i 980 970973 970 972 davon:968 962 969973 995 männlich
weiblich

1 039 
1 055

1 012 
1 0721 326 

1 269 
1 242

1 279 
1 253 
1 255

1 253 
1 234 
1 283

1 320 
1 263 
1 236

1 251 
1 261 
1 237 ;Die Angehörigen weiterer Religionsgemeinschaften umfaß

ten zusammen mit den Personen, die keine Angaben über die 
Religionszugehörigkeit gemacht haben, im Jahr 19614,3 Vo der

Insgesamt ......................

*) Einfchl. „ohne Angabe“.

i 158 I 151 1 156 1 165 1 170
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Haushallsgröße in Baden*WUrltemberg je Miel- bzw. 
Eigentumsverhältnis Anteile in */•

Die Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg nadi 
der Religionszugehörigkeit

VerSode*
rung

1961 gpgen- 
Aber 1950

in %

Darunter nach dem Miet- bxw. 
Eigentum sverb&itais

Am IS.Sept. 1950Am 6. Juni 1961
Ueljgionszugehörigkeit

Houihalte 
mit . . . PerBonen

%% AozaLIAnzahl Ina-
gesamt

Eigentümer

Unter
mieter

Haupt-
micter der

Woh
nung

Evangelische Kirche
in Deutschland ...........

Evangelische Frcikirdicn Kömisrh-katholische 
Kirche einsrhl. der
uiiierten Riten ...........

Oslkirdicn ........................
Altkotholisdie Kirche 

n. verwandte Gruppen 
Christlich orientierte Sondcrgenicinsdiaftcn 
Jüdisdic Religions-

gemciiischari ...............
Andere Volks- und

Wcitruiigionen ...........
Freireligiöse und 

Weitansihauiings-

Genicinsihaflc'n .........
Genicinschaflslose .........
Ungeklärt nnd ohne 

Angabe ..........................

des
Hauses

+ iß,9 
-f 58,9

48,748,0 3 132 914 
40 775

3 726 592 
64 809 0,60,8

1
Insgesamt ...............

1 Person ......................
2 Personen .................
3 Personen ............... .
4 Personen .................
5 Personen .................
6 Personen .................
7 Personen .................
8 und mehr Personen

JOO JOO100 100 100
+ i9,9 
+ 161,0

46,8 3 030 744 
6 903

47,1
3 633 038 

18 017

69,3 22,0 11,221,7 15,4
0,10,2 24,325,6 29,0 14,5 30,1

22,321,421,9 25,3 9,6
3,40,10,1 6 8356 602 19,14,5 14,716,3 17,8

6,9 11,78,2 7,8 1.4
-1- 66,51,11,6 73 200121 863 3,16,33,8 3,0 0,5

2,51,4 1,0 0,1 1,0
+ 4,70,00,0 1 4421 510 2,11,1 0.80,7 0,1

+ 902,8598 0,00,1
5 997

Bei den Haushalten mit männlichem Haushaltsvorstand ist die 
größte Zunahme seit 1950 mit 41 Vo bei den Zwei-Personen- 
Haushalten zu verzeichnen; es dürfte sich dabei wohl haupt- 

um junge Ehen handeln. In den übrigen Haushalts
größen entspridit die Zuwachsrate ungefähr dem Durchschnitt 
mit Ausnahme der Haushalte mit 5 und mehr Personen, deren 
Zahl seit 1950 nur um 12 Vo gestiegen ist. Bei den weiblichen 
Haushaltsvorstündcn dagegen ist der stärkste Zuwachs um 
46 Vo hei den alleinstehenden Frauen festzustellen. Eine unter 
dem Durdisdmitt liegende Zunahme von nur 11 Vo vcrzeidi- 
nen hier die Zwei-Personen-Haushaltc. Bei allen übrigen 
Haiishaltsgrößcn dagegen ist gegenüber 19.50 ein Rüdegang 
der Haushaltszahlen zu vermerken, der um so stärker aus
geprägt ist, je mehr Personen die Haushalte zählen.

Von den 2,624 Millionen Haushalten wohnen 1,312 Millio
nen (50®/o) als Hauptmicter und 377 000 (14Vo) als Unter
mieter in den von ihncji gemieteten Wohnungen hzw. Woh- 
niingstcilen. 896 000 (34Vo) sind Eigentümer des Hauses, in 
wcldicm sie wohnen, und 35 000 (iVo) bewohnen eigene 
Eigentumswohnungen. Unter den Hauptmictern sind die Eiii- 
Personcn-Haushalte mit 15 Vo, die Zwci-Persouen-Haushalto 
mit 29®/o und die Drci-Pcrsonen-.Haushalte mit 18®/o vertre-

}0,1
8 578 

117 200
+ 1,41,9123 9841,5

sächlich
4- 328,30,20,7 12 83054 948

Insgesamt JOO + 80,76 430 225JOO7 759 154

Wolinhcvölkcrung gegenüber 3,5 ®/o im Jahr 1950; der Anteil 
<Icr iiiHit zu den beiden Hauptreligionen sich bekennenden 
Personen hat dcmiiadi zugenommen. Daraus erklärt sich andi, 
daß die auf die beiden Hauptkoiifcssionen entfallenden An
teile Oll der Gesamlhcvölkcruiig seif 1950 im ganzen Land 
geringfügig zurückgegangen sind, und zwar hei der cvange- 
lisdicn Bevölkerung von 49,4% auf 48,9 Vo und hei der rö- 
misdi-kalholiBclicn Bevölkerung von 47,1% auf 46,8%. Die 
kleinen Rcligionsgcmciiisrlinftcn haben, gemessen an ilirer 
Zahl im Jalir 1950, zum Teil licaditlidi an Bedeutung gewon- 

So nahm die Zahl der den C^inntHch orientierten Sonder*non.
gcmcinsHialten zugehörigen Einwohner von 73 200 um 67% 
auf 121 900 zu. Bei den OslkircJien erhöhte sidi die Zahl ihrer
Angeliörigen von 6900 um 161% auf 18000 und hei den 
Anderen Volks- und Wellreligionen (inshosonderc Moliam- 
mrduiierii) stieg sic von 598 im Jahr 1950 um 903% auf 6000 
im Jahr 1961. Die Zunahme hei den beiden zuletzt genannten 
Religionsgemeiiisdiaften sind fast aussdiließlidi auf die Zu
wanderung von Gastarheilcrn und die Aufnahme von Studie
renden aus Gricdieiiland, der Türkei und den arabisdien Staa- 

zurüdezuführen.
Die Privathaushalte in Baden-Württemberg 

nach der GröOe am 6. 6. 1961 und am 13. 9. 1950ten

Huushnlto Hind kleiner growordon
Die Zahl der Privathoushalte hat in Baden-Württemberg 

2,100 Afillionen im Jahr 1950 um 25% auf 2,624 Millio
nen im Jalir 1961 zugenomracn. Die Zahl der in diesen Privat
haushalten wohnenden Personen ist gleichzeitig jedoch nur 

19% von 6,315 Millionen auf 7,527 Millionen gestiegen. 
Damit ist die durchsdinittliche Haushaltsgröße von 3,01 Per
sonen je Haushalt im Jahr 1950 auf 2,87 Personen im Jahr 
1961 je Haushalt zurückgegangen. Die gleiche Entwicklung ist 
auch in den Regierungsbezirken festzustellen. Die durch
schnittlich kleinste HaushaltsgrÖße wurde für Nordbaden (2,74 
Personen) ermittelt. Nur geringfügig großer sind im Durch
schnitt die Haushalte in Nordwürttemberg (2,79). In den süd
lichen, mehr landwirtschaftlich orientierten Regierungsbezir
ken wohnen dagegen mehr als 3 Personen in einem Haushalt, 
und zwar in Südwürttemberg-Hohenzollern 3,02 und in Süd
baden 3,05.

Der Rückgang der Hausbaltsgröße ist hauptsächlich darauf 
zurückzuführen, daß die kleinen Haushalte prozentual stär
ker zugenommen haben als die großen. Bei den Haushalten 
mit 7 und mehr Personen ist sogar eine Abnahme der Haus
haltszahlen seit 1950 zu beobachten.

Die Zahl der männlichen Hausbaltsvorstände ist seit 1950 
um 27%, die der weiblichen dagegen nur um 20% gestiegen.

Haushalte mit 
2 3 4 5von 1 6___ 7 und mehr

Personen
um

Anzahl

1961

I960
i Miil.

Houshoite
0 0.5 ] 1.5 2,52

Verteilung in V.

1961

I, ,■I S;1950

0 20 40 60 60 100 V.

12763
Loftd>tqiT)t Baden-WOfttqmbgrg
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Die PrivQthauBhalte in Badcn*WUr(temberg nach dem Miel* bzw. Eigentumsverbältnis und nach der Haushalugröße
am 6. Juni 1961 und am 13. September 1950

Land Baden*WUrtteniberg Davon in den Regierungabezirken

davon mit SOdwUrttemberg.
Hobenzollern

BeseichnuDg insgeaamt NordwQrttemberg Nordbaden Sfldbaden
mUnnlicben' weiblichen

%Anzahl Anzahl % Anzahl % %Hauahaltavoratündeo Anzahl Anzahl %

Am 6.Juni 1961
I 2 624 140 ] JOO \l 978 083 646 057 | 1 054 054 100Privathaushalte

516 789 \ 200605 017 * 200 448 280 2 00

Nach dem Mict* bzw. Eigeniumsverhaltnis
Hauptmieter ..........................
Untermieter ..........................
Eigentümer der Wohnung 
Eigentümer des Hauses . . 
ohne Angabe ..........................

259 520 50,2 '
69 342 J3.4 ,

6 541 2,3 I
180 919 35,0467 I 0,1 I

1 312 188 50,0
376 607 14,4

34 585 1,3
895 772 34,1 I

4 988 0,2 I

989 001 
250 066 
23 772 

711 427 
3 817

525 070 49,8
171 141 J6,2

15 902 ^ 1,5
340 448 32,3

1 493 0,2

323 187 
126 541 

10 813 
184 345 

1 171

341 513 56,4
83 184 13,8

6 613 1,1
172 290 28,5 '

1 417 I 0,2

186 085 41,5
52 940 11,8

5 529 1,2
202 115 45,1

1611 0,4

Nach der HaashallsgröOe
1 Person .................... ..
2 Personen .................
3 Personen ............... ..
4 Personen ..................
5 Personen ..................
6 Personen ...............
7 Personen ..................
8 und mehr Personen

570 934 I 21,7 ' 
670 653 I 25,6 
576 017 I 21,9 
426 725 16,3
214 744 8,2
100 130 3,8
36 429 1,4
28 508 1,1 '

207 574 
515 131 
501 968 
395 088 
201 428 
94 777 
34 636 
27 201

363 360 
155 522 
74 049 
31 637 
13 316 

5 353 
1 593 
1 227

239 531 22,7
272 955 25,9
234 509 22,2
171 578 16,3
80 578 7,7
34 720 3,3
11 766 i 1.1 

8 417| 0,8

135 615 22,4
167 956 27,8
138 162 22,8
93 241 15,4
41 994 6,9
17 886 3,0

5 777 1,0 ■
4 386 0,7

106 145 ' 20,5 :
121 659 23,5
107 371 ; 20,8 .
85 545 i 16,6 
49 914 9,7
26 453 ■ 5,1 I
10 697 I 2,1 i
9 005 I 1,7 j

89 643 20,0
108 083 24,1
95 975 21,4
76 361 17,0
42 258 9,4
21 071 4,7

8 189 1,9
6 700 1,51

Personen in Privathaushollcn

Persunen in Privulliuiishaltcii .... | 7 526 531 
Personen je Privalhaiishalt

97,0 \ 6 382 703 ■ 1 143 828 | 2 942 478 96,9 \ 1 655 157 , 97,5 \ 1 576 052 \ 96,9 \ 1 352 044 96,8
2.74 1 .I2,79 I2,87 3,23 1,77 3,05 3,02

Am 13. September 19S0
I 2 100 470 ; KM \ 1 561 107 539 363 | 837 111 WO \ 49 1 725 I WOPrivolhuiishollc 363 8111 100I407 823 I 700

Nach der lluuahoUsgrflOc

1 Person ......................
2 Personen ..................
3 Personen ..................
4 Personen ..................
.'S Personen ..................
6 Personen ..................
7 Personen ..................
8 und mehr Personen

417 903 : 79,9 ' 
504 491 24,0
474 920 I 22,6 
,355 396 i 16,9 
185 288 ’ 8,8
87 701 
40 110 
34 661

185 564 ! 22.2 | 
210 021 ' 25,7 I 
187 120 I 22,4 I 
135 969 I 16,2 I 
65 542 7,8 \
29 436 ' 3.5 i
12 874 1,5
10 585 I 1.3 I

90 824 ! 18,5 
126 306 25.7
119 519 ^ 24.3 
83 056 16.9
40 436 
17 663 3,6 1

7 641 1.5 I
6 280 1.3

76 923 78.9 1
86 377 27,2 '
87 470 27.4 I
71 612 17,6 .
42 626 10,522 212 i 5,4 I 
10 663 i 2.6 :
9 940 2.4 '

168 529 
.364 196 
392 824 
315 964 
168 504 
80 802 
37 432 
32 766

249 374 
140 295 
82 096 
39 432 
16 704 
6 809 
2 678 
1 895

64 592 17.8
01 787 • 22.5 
80 811 ' 22.2 
64 759 I 17,8 
36 684 { 10,1 
18 390 I 5.0 
8 932 I 2.4 
7 856 I 2.2

8.2
4.2
7,9
1.7 1

Personen in Privathauslmlten

Personen in PrivathausiiaUon . . . . 
Personen je Privathoushalt .............

6 315 258 98.2 5 221 144 ' 1 094 114 | 2 399 525 I 98,5 1 4SI 854 i 98,6 1 308 577 I 97.8 1 155 302 { 97,6
3,01 3,34 2,03 2,87 2,95 3,183,21

Verfinderung 1961 gegenüber 1950 in % 
; + zu,7 1+ 10,8 I + 2S.0Privathaushalte

+ ZI,» + Z3,0 + Z0,7 + Z3,Z1

Nach der Haushaltsgrößc

1 Person .......................
2 Personen ..................
3 Personen ..................
4 Personen ..................
5 Personen ..................
6 Personen ..................
7 Personen ..................
8 und mehr Personen

+ 23,2 ' + 45,7
+ 41,4 + 10.9
+ 27.8 
+ 25,0 - 19,8
+ 19,5 - 20,7
+ 17,2 - 21,4
- 6,9 - 40,5
- 16,7 - 35,3

+ 36,6 
+ 32,9 
+ 21,3 
+ 20,1 
+ 15.9 
+ 14,2

+ 29,1 
+ 30,0 
+ 25,3 
+ 26.2 
+ 22,9 
+ 18,0

+ 49,3 
+ 33.0 
+ 15,6 
+ 12,3 
+ 3,9 
+ 1.3
- 24,4
- 30,2

+ 38.0 
+ 40,1 
+ 22.8 
+ 19,5 
+ 17,1 
+ 19,1 
+ 0,3

+ 38,8 
+ 32,2 
+ 18.8 
+ 17.9 
+ 15,2 
+ 14,6

9.8
I

I

9,2 8,6 8.3

- 20,5- 17,8 9.4 - 14,7

Personen in Privathaushalten
Personen in Privathaushalten . . . . + 22,2 + 4,5 + 22.6 + 14,0+ 19,2 + 20,4 + 17.1

ten. Bei den Untermietern dagegen zählen 69°/o zu den Eiu- 
Fersonen-Haushalten. Unter den als Wohnungseigentümer in 
der eigenen Wohnung wohnenden Haushalten liegt besonders 
der Anteil der Zwei-Personen-Haushalte mit 30 Vo über dem 
Landesdurchschnitt, wogegen die Anteile der Großhaushalte 
mit 5 und mehr Personen geringer sind als es dem Durdi- 
schnitt entspredien würde. Von den Haushalten, die als Eigen- 
tümer des Gebäudes in ihrer Wohnung wohnen, sind lediglidi 
ll°/o Ein-Personen-Haushalte. 25 Vo dieser Haushalte umfas
sen 2 Personen, was etwa dem Landesdurdiscfanitt entspricht. 
Die Haushalte mit 3 und mehr Personen sind bei den Ge
bäudeeigentümern häufiger anzutreffen, als es der Durch
schnitt bei allen Haushalten erwarten läßt.

In der Gliederung der Haushalte nach dem Geschlecht des 
Haushaltsvorstandes zeigt sich, daß sowohl bei den Männern 
als auch bei den Frauen 50 % aller Haushaltsvorstände Haupt
mieter sind. Die Quote der Untermieter ist bei den Frauen 
mit 20°/o größer als bei den Männern (13°/o). Dagegen ist bei 
den Männern der Anteil der Haushaltsvorstände, die Eigen
tümer des Gebäudes sind, mit 36Vo größer als bei den Frauen, 
deren Anteilsquote sich auf 29 Vo beziffert.

In den Regierungsbezirken sind die Hauptmieter in Nord
baden mit 56 Vo am stärksten vertreten. Es folgen Südbaden 
und Nordwürttemberg mit je 50®/o und Südwürttemberg- 
Hohenzollern mit 42®/o. Die Anteile der Untermieter sind im 
stark industrialisierten Nordwürttemberg mit I6®/o am größ-
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29®/o aller Fälle anzutreffen. In Nordwürttemberg leben 32®/o 
der Haushalte im eigenen Haus, in Südbaden 35 ^/o. Die 
höchste Quote ist in Südwürttemberg-Hohenzollcrn mit 45 Vo 
zu verzeichnen.

ten; sie belaufen sich in Nordbaden auf 14Vo, in Südbaden 
auf 13®/o und in den überwiegend landwirtschaftlidien Gebie
ten Südwürltemberg-Hohenzollerns nur auf 12 Vo. Haushalte, 
die im eigenen Gebäude wohnen, sind in Nordbaden nur in Dipl.-Ing. Haas Kaeser

Die Wohnbevölkerung nach Alter, Familienstand und Geschlecht
am 6. Juni 1961

Altersjahre
100

Tausend Personen Tausend Personen

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg16566
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Altersaufbau und Familienstandsgliederung der Bevölkerung 
in Baden-Württemberg am 6. Juni 1961

Ergebnisse der Volkszählung

Vorbemerknug
Zu den widitigsten Strukturmerkmalen, die bei der Ana

lyse des Zustandsbildes einer Bevölkerung zu berücksichtigen 
sind, gehören Altersaufbau und Familienstandsgliederung. 
Diesen demographischen Daten kommt für viele Bereiche der 
Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits- und Kulturpolitik wie auch 
für die Bevölkerungswissenschaft eine erhebliche Bedeutung 
zu. Sie bieten zum Beispiel eine Grundlage zur Beurteilung 
des gegenwärtigen und zukünftigen Potentials an Arbeits
kräften, sie vermitteln Vorstellungen vom Bedarf an Schulen 
und Lehrern, sie ermöglichen die Abschätzung der finanziellen 
Auswirkungen gesetzgeberischer Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Sozialversicherung und der Altersversorgung. Die Ermitt
lung der Alters- und Familienstandsgliederung gehörte schon 
immer zu den wichtigsten Aufgaben der Volkszählungen. Auch 
heute noch zählen diese Auswertungen zu deren festem Er
hebungsprogramm, so daß sich Vergleiche über viele Jahr
zehnte hinweg ermöglichen lassen.

Anläßlich der Volkszählung vom 6. Juni 1961 war für jede 
erfaßte Person bei Frage 3 der Hausbaltsliste bzw. des Ein

zelbogens zur Anstaltsliste das Geburtsdatum nach Tag, Mo
nat und Jahr anzugeben; bei Frage 4 sollte der Familienstand 
nach vier vorgegebenen Antwortmöglichkeiten (ledig, ver
heiratet, verwitwet, geschieden) angekreuzt werden. Schwie
rigkeiten für das Verständnis dieser Fragen waren außer bei 
den der deutschen Sprache nicht mächtigen oder des Schreibens 
unkundigen Ausländern kaum zu erwarten; zur Erleichterung 
des Zählgeschäfts wie auch zum Zwecke der Erzielung mög
lichst einwandfreier Angaben wurden für den genannten Per
sonenkreis deshalb fremdsprachige Übersetzungsmuster der 
Haushaltsliste bereitgestellt. Unzuverlässige, unwahrschein
liche oder bezüglich des Familienstandes nicht mit Sicherheit 
ergänzbare Angaben wurden nachträglich bei den Zählungs
dienststellen der Gemeinden eingeholt; Angaben über Ge
burtsdaten aus den Jahrgängen 1871 und früher waren von 
den Gemeinden generell zu bestätigen. Trotz dieser zeit
raubenden Rückfrageaktion konnten in einer ganzen Reihe 
von Fällen keine Angaben über Geburtsdatum und Familien
stand mehr beigebracht werden. So mußten schließlich 10454 
Personen (0,13 Vo der Bevölkerung) ohne Angabe des Alters

Alters- und Familienstandsgliederung der Bevölkerung Baden-
Wohn-

mfiDolicb
Ali«ngruppe 

ln 3nhreo
iatgeumO) davon

■utaznoieD^)
lodig verheiratet verwitwet geaohieden

Personen IPersonen j Personen | % Personen | % Personen | Personen | %% % %
6« Jimi

unter 6 
6 bi« unter 14 

14 „
18 n
21 „ «25
25 „
30 „ «35
35 „
40 „
45 „ „ 50
50 „
55 „
60 „
65 H
70 „
75 „
80 „
85 „

100,0
100,0
100,0

786 607 
870 907 
376 156 
372 877 
561 937 
575 752 
553 749 
523 112 
397 744 
495 649 
546 316 
497 443 
406 659 
302 184 
223 093 
151 011 
77 620 
25 152 

4 732 
10 454

10,1 402 373 
445 197 
192 161 
192 018 
269 862 
304 545 
264 245 
229 339 
166 627 
211 419 
240 263 
227 355 
176 668 
118 557 
87 620 
60 897 
31 199 
9 775 
1 668 
5 000

10,9 402 373 
445 197 
192 141 
188 295 
224 750 
119 665 
44 464 
18 800 
9 256

10 145
11 296 
10 689
7 785 
4 862 
3 702 
2 602 
1 333

lU 12,1
18 5,2 0,04,8 13« 21 98,14,8 5,2 3 567 

64 326 
162 051 
235 867 
206 598 
153 695 
195 151 
220 218 
205 554 
156 074 
99 975 
66 789 
38 580 
14 561 

3 076

1.9 15 0,0 15 0,0
« 77,57,2 7,9 22,2 100 0,0 480 0,2

30 39,38,3 59,87,4 304 0,1 2 237
3 180
3 176 
2 879
4 224 
4 857 
4 102 
2 708 
1 484

0,7« 15,67,1 83,07.7 SSO 0,2 1,1
40 8,26,2 90,16,7 665 0,3 1.4M

5.645 5,1 4,5 92J 729 0,4 1,7
4.8 92.36.4 5,8 1 818 

3 779 
6 730 

10 017 
12 184 
16 213 
19 157 
15 069 

6 165 
1 259

0,9 2,0
4.7 91,755 7,0 6,5 1,6 2,0
4,8 90,460 6.4 6,2 3,0 1,8

« 4,4 88.35,2 4.865 5,7 1.5
4,13.9 3,2 84,3 10,370 1.3
4J2.4 76,275 2.9 18.5 886 1,0M

4,3 63,41.9 1.7 31480 523 0,9
4,3 46,71,0 0,8 48,3 20685 0.7

« 4,8 31,50,3 0,3 471 63,190 0,657
■ «90 und mehr . 6,8 17,50,1 0,0 114 292 75,5 0,11

42,9 2 306 46,10,1 0,1 2 147 214 4,3 84 1.7ohne Angabe .
46,2 1848 693Zosammen ... 1700 2877 759 154 3 676 808 100 50,3 94 968100 2,6 31099 0,8

13. September
100,0
100,0
100,0

unter 6 
6 bis unter 14

9,2 273 000 
453 591 
202 799 
142 363 
158 594 
102 888 
34 070 
25 690 
19 682 
15 570 
9 942 
6 685 
5 973 
5 478 
4 346 
2 877 
1 196

8,3 273 000 
453 591 
202 801 
143 734 
188 973 
201 193 
137 114 
208 484 
232 514 
228 886 
182 702 
136 737 
120 972 
108 763 
85 508 
48 959 
19 803 
4 856

534 071 
892 621 
400 085 
289 557 
388 211 
476 656 
330 612 
489 269 
521 834 
488 305 
408 971 
327 423 
262 898 
245 107 
190 253 
109 406 
46 330 
12 459 

2 157

15,213,9

18 0,014 « 
18 „ 
21 „ 
25 „

6,2 6,8 2
» 99,021 1 347 

30 079 
96 622 

100 136 
177 049 
206 335 
206 538 
166 020 
122 977 
104 960 
87 445 
59 404 
26 843 
7 697 
1 235

0,94,8 0,04,4 13 11 0,0
« 83,925 15,96,36,0 86 0,0 214 0,1

51,130 6,8 48,0 3387,4 0,2 1 345
2 274 
4 159 
4 085
3 433 
2 270 
1 436 
1 152

0,7M
24,835 5,1 4,6 73,0 634 0.5 1.730 „ 12,340 84,9 1 5B6

2 412
3 345
4 470
5 639 
8 887

14 942 
21 158 
18 976 
10 826 
3 318

7.« 7.0 0,8 2,035 „
40 „
45 „
50 „
55 „
60 „
65 „
70 „
75 „ „ 80
80 „
85 „ „
90 und mehr .

8,5 88,745 8,1 7,8 1,0 1,8
n 6.8 90J50 7,6 7,7 i.S 1,5

5,4 90,96.4 6,1 2,4 1,255« 4,9 89,95,1 4.6 4,160 1,1n 4,9 86,84,1 7,3 1,04,465» 5,03,8 3.7 80,4 13,7 898 0,870« 5,1 «9,53,0 2,9 24,7 600 0,775
5,9 54,81,6 38,81,7 263 0,5
6,0 38,9 54,70,7 0,7 84 0.485« 6,1 25,4 68,30,2 0J2 295 8 0,290

58 7,7 15,7 76,50,0 758 0,0 119 580 1 0,1

Zosammen ... 1463 097 49,2 1394 808 97 210 22 2336430 22$ 2 979 348 100 46,8 3,3 0,7100

*) 1961 eioKhlieBHcb Personen ohne Angabe des Familienstandes.
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und 3506 Personen (0,05 Vo) ohne Angabe des Familienstan* 
des in die Auswertung übernommen werden. An diesen Er* 
hebungslücken sind in nidit geringem Ausmaß die ausländi
schen Arbeitskräfte beteiligt, die die Zählpapiere infolge 
Sprach- und Schreibschwierigkeiten oftmals nur lüdeenhaft 
ausgefiillt hatten und später, das heißt zur Zeit der Aufberei
tung und Rückfragen, für die Erhebungsgemeinden vielfach 
nicht mehr erreidibar waren. Die unterschiedlidie Höhe der 
Ausfallquoten ist darauf zurückzuführen, daß die Angaben 
über den Familienstand durch Kombination mit anderen be
antworteten Fragen (so vor allem Name, Stellung zum Haus
haltsvorstand) häufig sicher ergänzt werden konnten, während 
für die fehlenden Altersangaben keine entsprechenden An
haltspunkte vorhanden waren. Angesichts des relativ geringen 
Umfangs können die Ausfälle als für die Alters- und Fami
lienstandsgliederung der Bevölkerung unerheblich vernach
lässigt werden. Aus demselben Grunde beeinträchtigt die 
1961 vorgenommene methodische Änderung, die Personen 
ohne Angabe des Alters bzw. des Familienstandes gesondert 
nachzuweisen, die Vergleichbarkeit mit früheren Zählungs
ergebnissen im allgemeinen nicht.

I. Der Altersaufbau der Bevölkerung: 1001
Es entspricht bewährter Übung, die Altersgliederung der 

Bevölkerung graphisch darzustellen. Konnte man früher, um 
die Jahrhundertwende etwa, eine solche Darstellung dank des

ihr eigenen Gleichmaßes im Aufbau mit dem Bild einer 
Pyramide umschreiben, so ist eine Charakterisierung in ähn
lich kurzer und treffender Form heute schlechthin unmöglich. 
Zu starke Spuren hat die Epoche der letzten 50 Jahre in der 
altersmäßigen Zusammensetzung der Bevölkerung hinterlas
sen, als daß man umhin könnte, auf die Besonderheiten des 
heutigen Altersaufbaus hinzuweisen (vgl. Titel-Schaubild).

Die Ursachen der Unregelmäßigkeiten im Altersaufbau, wie 
er bei der Volkszählung 1961 ermittelt wurde, lassen sich am 
besten darlegen, wenn man die Betrachtung auf die den ein
zelnen Altersjahren entsprechenden Geburtsjahre abstellt. Die 
verhältnismäßig starke Basis des Altersaufbaus geht auf die 
Zunahme der Geburten nach dem Ende des letzten Krieges 
und nach der Beseitigung der schlimmsten Kriegsfolgen zu
rück. Der erste tiefere Einschnitt ist dem Geburtenrückgang 
während und vor allem gegen Ende des zweiten Weltkrieges 
zuzuschreiben, dem in den Jahren 1934 bis 1940 eine Zeit 
relativ hoher Geburtenzahlen vorangegangen war. Ein zweiter 
Einbruch erklärt sich aus dem Geburtenausfall im Zusammen
hang mit der Weltwirtschaftskrise anfang der dreißiger Jahre. 
Der dritte Einschnitt schließlich ist durch den Rückgang der 
Geburten während des ersten Weltkriegs bedingt; zur Vertie
fung dieses Einschnitts haben auf männlicher Seite außerdem 
die Kriegsverluste durch den zweiten Weltkrieg beigetragen, 
der vor allem den Jahrgängen der zur Zeit der Volkszählung

Württembergs am 6. Juni 1961 und am 13. September 1950
beTÖikerang

weiblich
Alteragruppe 

in Jahren
dovoD

•uaammen*)
I.dig verheiratet verwitwet geaebieden 

Peraonen | %I _% I %% Peraonen Peraonen% PeraonenPeraonen

1961

............... unter 6

... 6 hie unter 14 

...14 H 

...18 „

...21 „

...25 „

...30 „

...35 „

...40 „

...45 „

...50 „

...55 „

...60 „

...65 „

...70 „

...75 „

...80 „

...85 „

100,0
100,0384 234 

425 710 
182 663 
156 669 
144 187 
64 926 
43 038 
45 371
30 316
31 899 
35 339 
35 612 
31 729 
25 810 
18 358 
11 405
5 816 
1 956

384 234 
425 710 
183 995 
180 859 
272 055 
271 207
269 504 
293 773 
231117 
284 230 
306 053
270 088 
229 991 
183 627 
135 473
90 114 
46 421 
15 377 
3 064 
5 454

9,4 r
20.4

1 258 
23 841 

125 808 
201 482 
218855 
232 535 
173 718 
197 449 
203 763 
168 832 
127 133 
81 420 
43 198 
18 599 

5 178

0,7 26 0,0 1899,34.5 7 0,0
13,2 0,0 2186,6 79 183 O.J4.4 n46,253,0 367 0,1 251 565 

3 603 
5 186 
8 229 
8 194

10 360 
10 127 
7 061 
5 883 
3 954
2 182 
1 088

0,66,7
w74,323,9 1 078

2 336 
7 537

18 821 
44 395
56 670
57 643 
65 081 
72 318 
71 609
58 920 
34 974 
12 514

2 523 
1 086

0,4 301,36,6
81,216,0 0,9 356,6 1.9

n79,2IS,4 2.6 407,2 2,8 tt
75,2n.i 8.1 455.7 3,5
69,5il,2 15.6 SO7,0 3,6

11.5 66.6 18.5 557,5 3,3 n62,513,2 21,3 606,6 2,9 Tf
55,313.8 28.35.6 2.6 6544.314.1 39.44.5 2.2 7031.913.6 52.93.3 1.6 75»20.612.7 65.4 la 80H11.212.5 75,3 4021.1 0.9 85
5,212,7 794 81,4 910,4 0,6 9014,3 2,577 82,30,1 439 23 0,8 90 und mehr 

ohne Angabe36,5 39,12 132 19,91 988 1490,1 2,7

1826 0724J.1 44,7 507 977 12,4 69 087 Znsammen4 082 346 100 1677 465 i.7

1950

.............. unter 6
'... 6 bis unter 14

261 071 
439 030 
196 893 
131 084 
140 052 
110 393 
42 813 
41 742 
40 714 
38 578 
33 691 
28 215 
22 202 
17 147 
13 038 
7 583 
3 502 
1 076

100,0
100,0

7,6261 071 
439 030 
197 284 
139 823 
199 238 
275 463 
193 498 
280 785 
289 320 
259 419 
226 269 
190 686 
161926 
136 344 
104 745 
60 447 
26 527 

7 603 
1 399

12.7
374 0,0 1899,8 0,2 145.7 3 0,0 ..14 „ 

..18 „ 

..21 „ 

..25 „ 
.30 „ 

..35 „ 

..40 „ 

..45 „ 

..50 „ 

..55 „ 

..60 „ 

..65 „ 

..70 „ 

..75 „ 

..80 „ 

..85

8 589 
57 943 

155 067 
132 265 
203 763 
213 475 
188 962 
157 247 
120 603 
87 363 
60 720 
34 285 
12 669 

2 821

0,193,7 6,1 214,1 79 71 0,1
70,3 29,1 0,2 255,8 371 872 0,4

56,3 2,040,1 5 591 
13 313 
28 375 
28 651 
26 407 
30 594
38 436 
49 932 
56 899 
56 656
39 860 
20 116

6 144 
1 156

308,0 4 412
5 107
6 905 
6 480 
6 472 
4 737 
3 432 
2 429 
1 578

1,6
22,1 6,968,4 355,6 2,6 M

io.i14.9 72.6 408.1 2.5
14.1 73.8 9.98.4 2.2 45n14,9 10,27,5 72,8 502,1 w14,9 69,5 13,56,6 2,1 55

5.5 14,8 63,2 20,2 1,8 60
13,7 54,0 30,84,7 1,5 65
12,6 44,5 41,74,0 1,2 70
12,4 32,7 54,13,0 766 0,7 75
12,51.8 21,0 65,9 0,6335 80
13,2 10,60,8 75,8 88 0,3 85

3640,2 14,2 4,8 80,8 19 0,2 90
15,2 28 2,0 82,60,0 212 0,23 90 und mehr

1569 036 45,5 1 436 538 Zusammen3 450 877 100 41,6 402 594 llj 42 709 1,2
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1961 zwischen 33 und 65 Jahre alten Männer starke Opfer ab- 
verlangte. Demgegenüber sind die Kriegsverluste aus dem 
ersten Weltkrieg nicht mehr so stark wie die des darauf fol
genden Krieges am heutigen Altersaufbau abzulesen, da durch 
sie die in den höheren Altersjahren steigende Sterblichkeit bei 
den Männern in gewissem Maße schon vorweggenommen war.

In der Gesamtschau haben somit die beiden Weltkriege in 
diesem Jahrhundert - direkt durch die starken Verluste bei 
der männlichen Bevölkerung, indirekt durch die zeitweilig 
nicht unerheblichen Geburtenausfälle - solche Auswirkungen 
auf die Altersgliederung gezeitigt, daß diese nur im Bereich 
des ersten Altersjahrzehnts eine Tendenz zu einem vergleichs
weise „normalen^^ Aufbau erkennen läßt.

Uber die zahlenmäßige Besetzung einzelner Altersgruppen^ 
geben die verschiedenen tabellarischen Übersichten dieses Bei
trags Aufschluß; an dieser Stelle seien nur die wichtigsten 
Altersgruppen erwähnt. Im noch nicht schulpflichtigen Alter 
bis unter 6 Jahre standen 786 607 Kinder, das sind 10,1 ^/o 
der bei der Volkszählung 1961 auf 7 759154 festgestellten 
Wohnbevölkerung des Landes Baden-Württemberg. Der Al
tersgruppe 6 bis unter 14 Jahre, in der sich in etwa die 
Volksschulpflichtigcn zusammenfassen lassen, gehörten 870907 
Knaben und Mädchen oder 11,2 Vo der Bevölkerung an. Die 
Zahl der Jugendlichen im Alter von 14 bis unter 21 Jahren 
— überwiegend in der Berufs- oder weiterführenden Schulaus
bildung begriffen bzw. als Soldaten im Grundwehrdienst ste
hend — bezifferte sich auf 749 033 (9,7 ®/o). 21 bis unter 45 
Jahre alt waren 2 612 294 Personen (33,7 Vo), 45 bis unter 
65 Jahre 1946 067 (25,1 °/o). Im erwerbsfähigen Alter, wozu 
man gewöhnlich die Spanne zwischen dem 15. und 65. Lebens
jahr rechnet, befanden sich 5 210 092 Bewohner des Landes, 
das sind 67.1 Vo oder gut zwei Drittel der Gesamthevölkerung. 
65 und mehr Jahre alt waren sdiließlich 783 792 Personen
(10,1 o/o).

VorhältnlsniäOlg: wetilirer Kinder - mehr alte Tiente
Ein Merkmal der Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 

zwischen den Volkszählungen 1950 und 1961 ist in den an
steigenden Geburtenzahlen und -Ziffern zu erblicken; die auf 
1000 der mittleren Bevölkerung berechnete Gehurtenrate hat 
sich von 16,7 im Jahr 1950 nadi einigen Schwankungen bis auf 
19,7 im Jahr 1961 erhöht. Im Altersaufbau wirkte sidi dies, 
wie bereits erwähnt, in einer gegenüber 1950 breiteren Basis, 
das heißt relativ starken Besetzung der untersten Altersjahr

geburten stets höher war als bei der weiblichen Bevölkerung, 
stellte sich nämlich nodi im Jahr 1900 auf 33,2, verminderte 
sich sodann bis 1925 auf 26,7, bis 1939 auf 24,1 und ging 
letzt von 23,9 im Jahr 1950 auf 22,6 im Jahr 1961 zurück. 
In der gesamten Zeitspanne der letzten 60 Jahre ist somit ein 
Rückgang dieses Anteils um rund ein Drittel festzustellen, der 
nur in der Zeit von 1939 bis 1961 nadi den Ergebnissen der 
Volkszählung 1950 scheinbar unterbrochen war. Damals lag 
der Anteil der unter 6 Jahre alten Kinder, bedingt durch die 
relativ schwachen Kriegs- und Nachkriegsjahrgänge 1944 bis 
1950, mit 8,3 ®/o sehr niedrig, so daß die Erhöhung auf 10,1 ®/o 
im Jahr 1961, als die genannten Altersjahre durch die stärke
ren Geburtsjahrgänge 1955 bis 1961 ersetzt waren, nur den 
langfristigen Trend zu bestätigen scheint. Auf der anderen 
Seite haben die gut besetzten Geburtsjahrgänge 1936 bis 1940 
dazu beigetragen, daß der Anteil der 6- bis unter 15jährigen 
Kinder im Jahr 1950 mit 15,6 ®/o etwas überhöht erscheint, 
weshalb auch das Abfallen auf 12,5 ®/o im Jahr 1961 einer 
Korrektur im Zuge der Entwicklung seit der Jahrhundert
wende gleichkommeu dürfte. Der absoluten Zahl nach hat von 
1950 bis 1961 die Altersgruppe der unter 6jährigen Kinder 
252 536 zu- und die der 6- bis unter 15jährigen Kinder 
33 855 abgenommen; zusammengerechnet war eine Zunahme 

218 681 (+ 14,2 Vo) zu verzeichnen.
Ein zweites Merkmal der Bevölkerungsentwicklung seit der 

Jahrhundertwende ist in dem kontinuierlichen Zuwachs der 
über 65jährigeu Bevölkerung zu erblicken. Im Jahr 1900 be
trug dieser Prozentsatz 5,2, nahm über 5,7 im Jahr 1925 und
7.5 im Jahr 1939 auf 9,4 bei der Volkszählung 1950 zu und 
stellte sich zuletzt im Jahr 1961 auf 10,1. Demnach ist seit der 
Jahrhundertwende - unter anderem auch als Folge der allge
mein geringeren Sterblichkeit — diese Quote nahezu auf das 
Doppelte angesliegcn. Der Anteil der 65 und mehr Jahre allen 
Personen war hei den Frauen 1961 wie schon immer heachtlidi 
größer als hei den Männern; dieser belief sich 1961 z. B. auf 
11,6 Vo hei der wcil)lic4ien und 8,4 Vo hei der männlichen Be
völkerung. Für das Jahr 1961 ist dies dadurch zu erklären, 
daß die genannten Altersgruppen durdi die Verluste im Welt
krieg 1914 l)ie 1918 allein auf männlicher Seite dezimiert 
worden sind. Im Verlauf des letzten Abschnitts des Beohach- 
tuiigszeitraums, von 1950 bis 1961 also, hat die Zahl der Män
ner im Alter von 65 und mehr Jahren um 41069 und die der 
glcidialtrigen Frauen um 137 011 zugenommen; von der Zu
nahme der über 6.5jährigen Bevölkerung insgesamt (+ 178 080 
öder 29,4 Vc>) entfallen also gut drei Viertel auf die weihlichr 
Bevölkening.

Als Resultat der unterschiedlichen Veränderung der Anteile 
der unter 15- hzw. über 65jährigen Bevölkerung - der Pro
zentsatz der Kinder verminderte sich stärker als der Prozent
satz der über 65jährigen zunahm - ist der Anteil der Personen 
im Alter von 15 bis unter 65 Jahre seit 1900 angestiegen. Er 
machte im Jahr 1900 mit 61,6 ®/o schon gut drei Fünftel der 
Gesamthevölkerung aus. 1925 erhöhte sich der Anteil der Per
sonen im erwerbsfähigen Alter auf 67,6 Vo und bis 1939 auf
68.5 ®/o. Für das Jahr 1950 errechnet sich mit 66,7 ®/o ein et
was geringerer Wert als zu Beginn des letzten Krieges; auch 
im Jahr 1961 (67,1 ®/o)
1950 der Vorkriegsstand noch nicht wieder erreicht, wenn 
auch im Vergleich zur Jahrhundertwende eine Zunahme 
rund ein Zehntel zu verzeichnen war. Die Verminderung der 
Quote der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahre, 
die 1961 im Vergleich zu 1939 ermittelt wurde, ist in erster 
Linie auf die schweren Verluste durch den zweiten Weltkrieg 
zurückzufüKren, den die ins erwerbsfähige Alter nadirüdcen- 
den Geburtsjahrgänge ~ durch die Geburtenausfälle im Zu
sammenhang mit der Weltwirtschaftskrise nnd dem letzten 
Krieg schon „vorbelastet“ — nicht anszugleichen vermochten.

In der Zeit von 1950 bis 1961 hat die im erwerbsfähigen 
Alter stehende Bevölkerung von 4 288 378 um 921 714 (21,5 Vo) 
auf 5 210 092 zügenommen, woran die männliche Bevölkerung 
mit 535 979 (58,2 Vo) und die weibliche mit 385 735 (41,8 °/o)

zu-

um
um

um
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gange aus. Gleichwohl vermochte diese Entwicklung den säku
laren Trend des kontinuierlich sinkenden Anteils der Kinder 
an der Gesamtbevölkerung nicht aufzuhalten. Der Prozent
satz der unter 15jährigen, der bei der männlichen Bevölkerung 
infolge des Überwiegens der Knaben- über die Mädchen-

‘ Angaben für einzelne Alterejahre in der Untergliederung für das Land 
und die Regierungsbezirke enthält der Statistische Bericht AO‘VolkS’ 
Zählung 1961 - 4; der Bericht enthält auch kreisweise Angaben für Altersgruppen.
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AlteregliederuDg der Bevölkerung Baden^Württembergs 1900 bis 1961

1961 1950 1939 1925 1900
Altersgruppe in Jahren %% % % PersonenPersonen Personen Personen % Personen

Bevölkerung insgesamt

534 071 
892 621 13,9
683 642 10,6

2 206 582 34,3
1 507 597 23,4

605 712

unter 6 
6 bis unter 14 

H „
21 „
45 „
65 und mehr

14,7565 506 
661 751 
628 265 

2 087 419 
1 124 282 

409 173

583 286 
636 376 
749 754 

1 745 168 
965 850 
284 103

lU 604 308 
677 000 
553 823 

1 363 656 
690 095 
215 322

786 607 
870 907 
749 033 

2 612 294 
1 946 067 

783 792

10,1 8,3 10,3
16.512,811,2 12,1

21 13,515,19,7 11,5
33,245 35,233,7 38,1
16,865 19,525,1 20,5
5,25,710,1 9,4 7,5

100Zusammen 7 759 154«) 100 6 430 225 5 476 396 4 964 537 100 4 104 204100 100

:Darunter 
unter 15 

15 bis unter 65
33,21 536 135 23,94 288 378 j 66,7

männlich
273 000 
453 591 15,2
346 535 11,6
968 278 32,5
669 297 22,5
268 647 9,0

1 317 180 24,1
3 750 043 68,5

1 326 386 
3 354 048

26,7 1 362 418
2 526 464

1 754 816 : 22,6
5 210 092 ' 67,1 61,667,6

unter 6 
6 bis unter 14 

14 »
21 „
45 „
65 und mehr

JS.O12,49,2 287 671 
335 051 
313 255 

1 024 036 
510 875 
189 168

301 369 
336 732 
277 596 
673 291 
323 816 
98 191

402 373 
445 197 
384 179 

1 274 638 
855 705 
309 716

10,9 10,8 295 603 
320 065 
377 025 
807 370 
466 708 
126 SOI

16,713,412,1 12,6

21 13,815,810,4 11,8
w

45 33,533,738,534,7
65 16,119,523,3 19,2

4,95,38,4 7,1

Zusammen 1002 660 056 2 010 9953 676 808>) 2 979 348 100 100 2 393 272 100100

Darunter 
unter 15 

15 bis unter 65
33,726,3 28,0782 193 

1 928 508
668 507 

1 802 381
25,1 669 251 

1 597 520
678 414 

1 234 390
24,4897 605 

2 464 487 61,464,7 67,8 66,867,0

welblieh
unter 6 

6 bis unter 14 
14 „
21 „
45 „
65 und mehr

14,5277 835 
326 700 
315 010 

1 063 383 
613 407 
220 005

11,2261 071 
439 030 
337 107 

1 238 304 
838 300 
337 065

7,6 9,9 287 683 
316 311 
372 729 
937 798 
499 142 
157 602

302 939 
340 268 
276 227 
690 365 
366 279 
117 131

384 234 
425 710 
36^ 834 

I 337 656 
1 090 362 

474 076

9,4
16,312,312,7 11,610,4

21 13,214,511,28,9 9,8
45 33,035,9 36,532,8 37,8n 17,565 19,426,7 24,3 21,8

5,66,19,8 7,811,6

■Zusammen 7002 816 340 2 571 2633 430 877 100 100 100 2 093 2094 082 346«) 700

Darunter 
unter 15 

15 bis unter 65
32,725,6 684 004 

1 292 074
753 942 

2 359 870
21,8 648 673 

l 947 662
23,0 657 135 

1 756 528
21,0857 211 

2 745 605 61,768,4 69,2 68,367,3

*) EinsthiieOlidt Persoiion ohne Angaben des Alters.

65jährigen um knapp ein Zehntel geringer, während der An 
teii der 65 und mehr Jahre alten Personen nur um einen 
Prozcntpiinkt differierte.

Unterschiede bestehen nicht nur zwischen den beiden ge* 
nannten Kreisgruppen, sondern auch innerhalb dieser Grup
pen. So spannt sidi der Anteil der unter 15jährigen bei den 
Stadtkreisen zwischen 16,2 Vo im Stadtkreis Stuttgart bis zu 
20,4Vo im Stadtkreis Heilbronn. Etwas darüber liegt der 
niederste Wert der Landkreise (Eßlingen 20,8 Vo), von denen 
der Landkreis Freiburg mit 27,7 Vo oder gut einem Viertel 
den weitaus hödisten Anteil der unter 15jährigen Bevölke
rung aufzuweisen hat. Die Altersgruppe 15 bis unter 65 Jahre 
ist bei den Stadtkreisen in Baden-Baden mit 67,7 Vo am 
schwächsten und in Stuttgart mit 73,2 Vo am stärksten besetzt. 
Unter den Landkreisen ergibt sich eine noch breitere Spanne, 
nämlich zwischen Crailsheim mit 60,6 Vo und Eßlingen mit 
70,4Vo. Die 65 und mehr Jahre alte Bevölkerung ist im 
Stadtkreis Heilbronn mit 9,7 Vo verhältnismäßig am gering
sten und im Stadtkreis Baden-Baden mit 14,5 Vo relativ am 
stärksten vertreten; unter den Landkreisen ragen Tettnang 
mit 8,4 Vo und Crailsheim mit 12,5% hervor.

Untersucht man die dargelegten regionalen Unterschiede der 
Altersgliederung, so stellt man fest, daß Zusammenhänge mit 
anderen Strukturmcrkmalen der Bevölkerung bestehen. Es 
zeigt sich jedenfalls sehr deutlich, daß in den Gebieten, in 
denen der Anteil der in der Land- und Forstwirtsdiaft tätigen 
Erwerbspersonen relativ hodi liegt, auch der Prozentsatz der 
unter ISjahrigen Bevölkerung im Verhältnis zu den anderen 
Gebieten den Durdisdinitt — zum Teil sogar bcträditlich — 
überschreitet. In 18 der 19 Landkreise, in denen die Erwerbs- 
Personen in der Land- und Forstwirtschaft sich auf mehr als

beteiligt war. In den einzelnen Altersgruppen verlief die Ent- 
wickliiug recht unterschiedlich. So hat sich die Zahl der Per
sonen im Alter von 15 bis unter 21 Jahren um 77 532 
(13,5%) auf 651731, im Alter von 21 bis unter 45 Jahren 
um 40.5 712 (18,4%) auf 2 612 294 und im Alter von 45 bis 
unter 65 Jahren um 438 470 (29,1%) auf 1946 067 erhöht. 
Bei der Untergliederung nach CcscJilecht fallt auf, daß der 
Zuwadis bei den Männern im Alter von 21 bis unter 45 Jahren 
mit 31,6 % rund viermal so hoch liegt wie bei den gleich
altrigen Frauen (8,0%). Diese unverhältnismäßig stark diffe
renzierten Yeränderungsquoten — in den übrigen Altersgrup
pen waren gleichgerichtete und auch in etwa gleich große Zu- 
bzw. Abnahmeraten zu beobachten — sind im wesentlichen 
durch den Zustrom männlicher ausländischer Arbeitskräfte so
wie dadurch zu erklären, daß die im zweiten Weltkrieg über
aus sdiwer von Verlusten betroffenen Jahrgänge der männ
lichen Bevölkerung inzwischen in höhere Altersgruppen auf- 
gerückl sind.

Beg^ionale Unterschiede in der AltersgrUedernng^
Untersdiiede in der Altersgliederung ergeben sich bei einer 

regionalen Betrachtung. In den 9 Stadtkreisen des Landes, 
deren Wohnbevölkerung sich auf zusammen 1767 992 Per
sonen belief, machten die unter ISjäbrigen 17,8%, die 15- 
bis unter 65jährigen 71,3% und die Bevölkerung im Alter 
von 65 und mehr Jahren 10,9% aus. In den 63 Landkreisen, 
die eine Wohnbevölkerung von insgesamt 5 991 162 umfaßten, 
betrug der Anteil der unter ISjäbrigen dagegen 24,1%, der 
15- bis unter 65jährigen 66,0% und der 65 und mehr Jahre 
allen Personen 9,9 %. Gegenüber den Stadtkreisen war dem
nach der Prozentsatz der unter ISjäbrigen in den Landkreisen 
um knapp die Hälfte höher und die Quote der 15- bis unter
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30 Vo aller Erwerbspersonen bezilFernf hcträgl der Anteil der 
unter 15jährigen mindestens 25,0 Vo bei einem Landesdurdi* 
schnitt von 22,6 Va und einem Durrlisdiiiitt aller, also audi der 
stark industrialisierten Landkreise von 24,1 Vo. Graphiedi ge* 
sehen decken sidi denn audi im groben und ganzen die stark 
landwirtschaftlich durchsetzten Gebiete mit den Landkreisen, 
für die sich ein vergleichsweise hoher Anteil der unter 15jüh* 
rigen Bevölkerung errechnet. Im übrigen hängt der höhere 
Anteil der unter 15jährigen in den Landkreisen audi mit dem 
dort noch immer größeren Kinderreichtum zusammen, wie 
unter anderem aus dem relativ starken Anteil von Großhaus
halten (mit 5 und mehr Personen) hervorgeht.

Auf der anderen Seite liegt der Anteil der Personen im 
Alter von 65 und mehr Jahren in 7 der 9 Stadtkreise und in 
27 der 6.3 Landkreise über dem Landesdurchschnitt von 
10,1 Vo. Bei den Stadtkreisen dürfte dies vor allem darauf 
ziirückziitühren sein, daß die älteren Menschen vielfach aus 
Gründen der nadilasscnden Mobilität, der guten Versorgungs* 
möglidikeiten usw. auch nadi dem Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben an ihrem seitherigen Wohnsitz verbleiben, wah
rend die zunehmend benötigten Arlicitskrafte wegen Woh
nungsmangels gezwungen sind, sidi eine Unterkunft in der 
näheren Umgegend zu sudicn. Bei den Landkreisen mit relativ 
hohen Prozentsätzen älterer Personen handelt cs sich vorwie
gend um Gebiete, die nach Kriegsende viele Vertriebene und 
Flüchtlinge aufnehmen mußten, denen dort jedodi in der 
Gesamtheit auf die Dauer keine ausreidienden Erwerbsmög
lichkeiten geboten werden konnten. Die Folge davon war, daß 
die im erwerbsfähigen Alter stehende Bevölkerung aus diesen 
vorwiegend landwirtschaftlich orientierten Landkreisen mit 
beschränkten Erwerbsmöglichkeiten in Gebiete mit besseren 
Erwerbschancen abwanderte, während die älteren Leute oft
mals in den Aufnahmegebieten zurückblieben.

Die Quote der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 
65 Jahren, die hier regional aufgegliedert nicht dargestellt ist, 
stellt sich am höchsten in den stark industriealisierten Gebie
ten des Landes. So liegt beispielsweise im Stadtkreis Stuttgart 
sowie in allen angrenzenden Landkreisen — wie auch in ande
ren Wirtschaftszentren mit stark gewerblichem Einschlag — 
der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter beacht
lich über dem Landesdurchschnitt. Eine Erklärung hierfür 
findet sich neben der hohen Ausländerdichte auch in der Tat
sache, daß ein Teil der Personen im erwerbsfähigen Alter, 
deren Angehörige auf dem Lande leben, in den Ballungs
zentren einen zweiten Wohnsitz innehaben, von dort aus ihrer 
Arbeit nachgehen und deshalb auch dort zur Wohnbevölke
rung gezählt werden.

Veränderungen der Altersgliederung 1961 gegenüber 1950

VerSnderuDg 1961 gegeoUber 1950
Altengrupp« 

in Jahren
welblicbmflnnlichinigeaamt

%Peraonen % Personen % Personen

unter 6 
6 bis unter 14 

14 „
18 „
21 „
25 „
30 „
35 „
40 „
45 „
50 „
55 „
60 „
65 „
70 „
75 „
80 „
85 „
90 nnd mehr .

+ 47,2+ 252 536
- 21714
- 23 929
+ 89 320
+ 173 726 
+ 99 096
+ 223 137 
+ 33 843
- 124 090
+ 7 344
+ 137 345 
-I- 170 020 
+ 123 761 
+ 57 077
+ 32 840
+ 41605
+ 31290
-f 12 693 
+ 2 575

-h 123 163
- 13 320
- 13 289
+ 41036 
+ 72 817
- 4 256
+ 76 006 
+ 12 988
- 58 203
-1- 24811 
+ 79 784 
+ 79 402 
+ 68 065 
+ 47 283 
4- 30 728 
+ 29 667 
+ 19 894 
+ 7 774
+ 1665

+ 47,3!+ 129 373
- 2,4 - 8 394
- 6,0 - 10 640
+ 31,5 + 48 284 
+ 44,8 + 100 909 
+ 20,8 + 103 352 
+ 67,5 + 147 131 
+ 6,9 + 20 855
- 23,8 - 65 887
+ 1,5 - 17 467
+ 33,6 + 57 561 
+ 51,9 + 90 618 
+ 43,7 + 55 696 
+ 23,3 + 9 794
+ 17,3 + 2 112
•+ 38,0 + 11938 
+ 67,5 + 11 396 
+ J0i,9 + 4919
+ Ji9,4 + 910

+ 47.4 3,01,9
18 6,75,2w
21 + 29,3 

+ 3Ö,5
+ 33,6 
+ 53,4 
+ 51,4 
+ 107,3 
+ 10,0 
- 28,3

25
30 1,5n 35 + 39,3 

+ 4,6
- 20,1 
+ 9,6
+ 35,3 
+ 41,6 
+ 42,0 
+ 34,7 
+ 29,3 
+ 49,1 
+ 75,0 
+ J02,2 
+ 119,0

40« 45
50 7,6n
55 + 31,5 

+ 66,3 
+ 46,0 
+ 9,0
+ 2,5 
+ 24,4 
+ 57,5 
+ 101,3 
+ 120,1

60
65
70n
75
80y>
85n
90

Zusammen .,. + 1328 929 + 697 460 + 23,4 + 631469 + 18,3+ 20,7
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Geschlechterproportion durch die Ausländer beeinflußt
Von der am 6. Juni 1961 ermittelten Wohnbevölkerung des 

Landes Baden'Württemberg waren 3 676 808 Personen männ
lichen und 4 082 346 weiblichen Geschlechts; auf 1000 männ
liche Personen kommen somit 1110 weibliche. Gegenüber dem 
Jahr 1950, in dem mit 1158 der weitaus höchste Frauenüber
schuß seit der Jahrhundertwende ermittelt wurde, hat sich der 
Männermangel etwas verringert, wenn auch die Proportions- 
ziCFern aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg (1939: 1059, 
1925: 1074, 1900: 1041) noch bei weitem nicht wieder errei<ht 
sind.

Die 1961 ermittelten Ziffern der Sexualproportion zeigen 
in den einzelnen Altersjahren bzw. -gruppen starke Abwei
chungen. Bis zum 33. Altersjahr ist die männliche Seite des 
Altersaufbaus durchweg stärker besetzt als die weibliche; der 
höchste Männerüberschuß ergab sich mit nur 891 weiblichen 
Personen auf 1000 männliche bei der Altersgruppe der 25- bis 
unter 30jährigen. Vom 34. Altersjahr ab ist Männermangel 
stark wechselnden Grades festzustellen. In der graphischen 
Darstellung kommt dies besonders deutlich in der Kurve, die 
nach den altersjahrweise berechneten Proportionen gezeichnet 
ist, durch das mehrfache Ansteigen und Abfallen zum Ausdruck. 
Ein erster Höhepunkt ist bei der Altersgruppe 40 bis unter 
45 Jahre zu erkennen, ein zweiter bei den Altersgruppen 65 
bis unter 75 Jahre, ln den verschieden hohen Ziffern bilden 
sich im Bereich der Altersgruppen 35 bis etwa 70 Jahre vor
nehmlich die unterschiedlich hohen Verluste bei der männ
lichen Bevölkerung durch die zwei Weltkriege ab, vom 60. 
Lebensjahr an auch in zunehmendem Maße die höhere Lebens
erwartung der Frauen.

Beim Vergleich mit 1950 fallt vor allem auf, daß damals 
bereits bei der 21- bis unter 25jährigen Bevölkerung Männer
mangel zu verzeichnen war, was 1961 erst bei den 35- bis 
unter 40jährigen der Fall ist. Auch unter Berücksichtigung 
dessen, daß inzwischen alle Altersgruppen um rund 10 Alters- 
jahre aufgerückt sind, kann die Erhöhung der Zahl der Män
ner im Alter von 21 bis etwa 35 Jahren zum großen Teil wohl 
dureil den Zustrom männlicher nichtdcutscher Arbeitskräfte 
im Verlaufe der letzten 10 Jahre erklärt werden, ln diesem 
Zusammenhang ist deshalb besondt. darauf hinzuweisen, daß

Geschlechterproportion in Baden-Württemberg 1900 bis 1961

1961 1950 1939 1925 1900
Alleragruppe in Jahren

Weibliche PerMnen auf 1000 männliche

unter 6 
6 bis unter 14 

14 „
18 „
21 „
25 „
30 „
35 „
40 „
45 „
50 „
55 „
60 „
65 „
70 „
75 „
80 „
85 „ „
90 and mehr

955 966956 973 1 005 
1 011 
1 002

956 968 988975
18 958 973 978 988
21 1 048 989 985942 973
25 1 003 

1 013 
1 024 
1 038 
1 066 
1 096 
1 142 
1 143 
1 148 
1 177 
1 197 
1 225 
1 191 
1 211 
1 427

939 1 054 
1 369 
1 411 
1 347 
1 244 
1 133 
1 238 
1 39S 
1 339 
1 254 
1 225 
1 235 
1 340 
1 566 
1 846

1 004 
1 188 
1 317 
1 221 
1 120 
1 073 
1 047 
1 062 
1 111 
1 184 
1 247 
1 331 
1 343 
1 493 
1 726

934
30 891 994
35 948 1 009 

1 033 
1 253 
1 326 
1 226 
1 143 
1 097 
1 101 
1 154 
1 232 
1 357 
1 565 
1 964

H

40 1 281 
1 387 
1 344 
1 274 
1 188 
1 302 
1 549 
1 546 
1 480 
1 488 
1 573 
1 837

45
50
55
60
65» 70
75
80
85
90

Zusammen 1 04111101) 1158 1059 1 074

') EiDBÜilieOHdi Pertonen ohne Angaben des Altera.

die Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung gerade 
auch unter dem Gesichtspunkt des Einflusses, den die Aus
länder auf die Altersstruktur und die Geschlechterproportion 
ausüben, betrachtet und gewertet werden muß. So gesehen 
wird nämlich die oben erwähnte Verminderung des Mäuner- 
mangels zum Teil wieder entwertet, da durch die im Lande 
befindlichen Ausländer die Geschlechterproportion wohl zah
lenmäßig, aus verschiedenen Gründen jedoch kaum tatsächlich 
- zum Beispiel in Richtung einer Verbesserung der Heirats- 
aussichten der entsprechenden weiblichen Altersjahrgänge 
verbessert wird.

n. FainllicnHtandfig'Uederung:^ dor BevUIkenins 1061
Von der hei der Volkszählung 1961 ermittelten Wohnbe

völkerung Baden-Württembergs waren 3 377 752 Personen 
(43,5%) ledig, 3674 765 (47.4%) verheiratet.602945 (7,8%) 
verwitwet und 100186 (1,3%) gesdiieden. Bei der Unter- 
glicderung nach Geschlecht und Altersgruppen zeigen sich be
achtliche Unterschiede. Der Anteil der Ledigen stellt sich bei 
der männlichen Bevölkerung auf 46,2% und bei der weib
lichen auf 41,1%; er fällt zwar bei beiden Geschlechtern mit 
Eintritt in das heiratsfähige Alter sehr rasch ab, bleibt jedoch 
bei der weiblichen Bevölkerung etwa vom 45. Altersjahr ab 
zwischen 11,2% und 14,3%, während er bei der männlichen 
Bevölkerung mit 4,1 bis 6,8% auf einem sehr viel niedrigeren 
Niveau auspendelt. Die Verheiratetenquote, die bei den Män
nern 50,3% und bei den Frauen 44,7% beträgt, bewegt sich 
zunächst gegenläufig zur Ledigenquote. Sie steigt, wie aus dem 
Schaubild hervorgeht, bei Männern und Frauen — bei letzteren 
infolge des geringeren Heiratsalters schon früher einsetzend - 
steil an und erreicht bei den Männern im Alter von 45 bis 
unter 50 Jahren mit 92,3%, bei den Frauen bereits im Alter 
von 30 bis unter 35 Jahren mit 81,2% Höchstwerte. Das bei 
den Frauen sodann schon einsetzende Absinken der Verhei
ratetenquote ist vor allem auf die Verwitwungen im zweiten 
Weltkrieg zurückzuführen. Die Verheiratelenziffer ist im 
übrigen bei den Männern in den höheren Altersgruppen be
achtlich größer als bei den Frauen, die ihre Ehepartner durch 
die höhere Sterblichkeit der Männer weit häufiger als diese 
selbst durdi den Tod verlieren und damit auch geringere 
Chancen zu einer eventuellen Wiederverheiratung haben. Als 
Beispiel sei der Anteil der Verheirateten bei den Männern im

Geschlechterproportion in Baden-Württemberg
am 6. Juni 1961

Weibliche Personen auf 1000 männliche Personen1900 1900
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1500 1500
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900 900

600 600
‘ Gemeinde- und kreiaweiae Angaben Uber die Familienatondagliederung in 

gekürzter Form enthält der Stnrixliacko Beritht AO'yolkszählung 2961 — 2. 
Auaführlidie kreiaweiae Angaben wurden in dem Statistiichcn Bericht 
AO-Volkszählung 1961 - 3 veröffentlicht. Eine Kombinationatobelle (Be
völkerung nach Geschlecht, Familienstand und Altersjabren), unterglie
dert für das Land und die Regierungsbezirke, wurde in dem Statialü^en 
Bericht AO-Volkszählung 1961 — 4 veröffentlicht.
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Verheiratete haben fast um ein Drittel znereuommen

Im Vergleich zu 1950 hat die Bevölkerung insgesamt um 
20,7 Vo ziigenommen. Die Zahl der Ledigen ist dagegen nur 
um 11,3 Vo und die der Verwitweten um 20,6 ®/o gestiegen. 
Überdurchschnittlich stark hat sich die Zahl der Verheirateten 
mit + 29,8 Vo und die der Geschiedenen mit + 54,3 ®/o erhöht. 
Für diese Entwicklung waren versdiiedene Ursachen maßge
bend. Zum einen ist auf die in den letzten Jahren wieder 
etwas zunehmende Hciratshüußgkeit, die zum Teil audi auf die 
Wiederverheiratung von Kriegerwitwen zurückgeht, zu ver
weisen, zum anderen auf die Vorverlegung des Heiratsalters, 
schließlich noch auf die infolge der Erhöhung der Lebenser
wartung gestiegene durchschnittlidie Ehedauer. Die Herabset
zung des Hciratsalters ist für beide Geschlediter in dergraphi- 
sdicn Darstellung sehr deutlich abzulesen. Während namlidi 
19.50 von 100 Männern der Altersgruppe 25 bis unter 30 Jahre 
erst kna])p die Hälfte verheiratet war, sind es jetzt fast drei 
Fünftel; bei den Frauen derselben Altersgruppe ist ein nodi 
größerer Anstieg, nämlidi von .56,3 ®/o im Jahr 19.50 auf 74,3 °/o 
im Jahr 1961, zu vcrzcidincn. Die leichte Zunahme der Hei- 
ralshäiifigkeit sellist geht vor allem darauf ziirüdc, daß zwi
schen den lieidcri Volkszählungen die starken Geburtsjahr- 
gütige 1934 bis 1940 ins heirutsfühige Alter aiifgcrü<kt sind.

Nud) den /alileii der Fihesdieitliingeii - von 
jiihrlidi /.wise1i(*n 6000 und 8000 — hätte vie-lhudit eine nodi 
liölit^re /iiMuhim* der Gesdiie.deuen/ahl b/w. eine größere Ge- 
seliirdtuienipMile, als sie bei der Volkszählung 1961 ermittelt 
wiinlt', (‘.rwarlei werden können. Durdi die ziinelimeude Wie- 
ilerverlK'iraliing (b'sdiiede.iier, besonders im jüngere.n Lebens- 
ult('r und inö den Männern, wie uiidi diirdi die fallende Elie- 
sdieidiiiigsziffer ist jedodi der Anteil der Gesdiiedenen mir bei 
den Frauen iiierkiidi gestiegen, bei den Männern iintersdicidcn 
sidi die Frozeiitsät/e von 1950 und 1961 kaum.

Sdion aus <len wenigen hier genannten Entwicklungstenden
zen ist zu ciitnelimcn, daß die Fumilienstandsgliederung der 
Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Altersaufbau und 
dessen Verändeningen hetraditet werden muß. Nachdem aber 
die Altersgliederung der Bevölkerung, wie bereits erwähnt, 
durch die ini Lande hefindlidien ausländischen Arbeitskräfte 
„gestört“ ist, müßte eigentlidi zunächst der Einfluß der Aus
länder isoliert werden, um die Verhältnisse bei der einheimi
schen Bevölkerung gesondert herausarbeiten zu können. Da 
jedodi die entsprechenden Daten derzeit nur für die Gesarat- 
bevölkerung, aber noch nicht für die Ausländer getrennt vor
liegen, muß diese weitergehende Untersuchung einer späteren 
Darstellung Vorbehalten bleiben.

19.50 bis 1960

Alter von 70 bis unter 7.5 Jahren geiiuiinl, der nodi rund dri'i 
Viertel aiisinadit, bei den gleidiullrigeii Frauen jedodi mir 
knapp ein Drittel.

Die Quote der Vcrwilwcleii liegt l»ei den Frauen ini Durdi- 
sdinitt (12,4Vo) wie audi in allen Altersgruppen wcsonllidi 
höher als bei den Männern, von denen 2,6®/o ihren Familien
stand mit verwitwet angegeben batten. Trotz der verhältnis
mäßig häufigen Wicdervcrheiratiingen der Kriegerwitwen sind 
demnadi die kriegsbedingten gewaltsamen EhelÖsiingcn an 
den Familienstandsquoten — und zwar sdion vom 35. Alters
jahr ab - deutlich zu erkennen. Der Prozentsatz der geschie
denen Personen schließlich ist hei den Männern mit 0,8 Vo nur 
etwa halb so hoch wie bei den Frauen (1,7 ®/o); er ist bei den 
unteren Altersgruppen höher als der Anteil der Verwitweten, 
da im jüngeren Alter die Ehen viel häufiger durch Scheidung 
als durch den Tod eines Ehegatten gelöst werden. Relativ hohe 
Geschiedenenquoten sind bei beiden Geschlechtern für die 
Altersgruppen 50 bis unter 65 Jahre zu verzeichnen. Dr. Eberhard Gawatz
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Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg nach der 

Religionszugehörigkeit am 6. Juni 1961
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Die Religionszugehörigkeit der Bevölkerung am 6. Juni 1961
Ergebnisse der Volkszählung

Wie bei allen vorausgegangenen Volkszählungen in Deutsch
land wurde auch in der Zählung am 6. Juni 1961 die Frage 
nach der Religion gestellt. Seit der Zahlung von 1925 bezieht 
sidi die Frage jedodi nicht mehr wie früher auf die „Konfes
sion“, das heißt auf das religiöse Bekenntnis, sondern allein 
auf die formale Tatsadie der rechtlichen Zugehörigkeit zu 
einer Kirche, Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsge- 
meinsdiaft. Die hei der Volkszählung 1961 ermittelte Zahl 
der Angehörigen einer bestimmten Religionsgemeinschaft gibt 
demnach an, wieviel Mitglieder im rechtlidicn Sinn der be
treffenden Gemeinsdtaft angehören, sie besagt aber nicht, in
wieweit sich diese der betreffenden Konfession innerlich ver
bunden fühlen. Nadi allgemeiner Erfahrung stellen die über
zeugten Anhänger nur einen mehr oder minder großen Teil 
der Mitglieder im formal-rechtlichen Sinn dar. Aber cs kann 
sich bei den ermittelten Zahlen auch umgekehrt verhalten, 
daß nämlich die tatsächlichen Anhänger einer Gemeinschaft 
zahlreicher sind, als es das Volkszählungsergebnis besagt. So 
ist es besonders bei den kleineren Religionsgemeinschaften 
möglich, daß sie über die Zahl der nachgewiesenen Angehöri
gen hinaus weitere Anhänger besitzen; einmal können cs 
Menschen sein, die sidi aus irgendwelchen Gründen scheuten, 
ihre religiöse Überzeugung in einer Zählung zu bekunden, 
zum andern aber auch solche Anhänger, die ihre frühere Zu
gehörigkeit zu einer anderen RcUgionsgemcinsclmft in recht
licher Hinsicht nicJit aufgegeben haben und ihre Angaben 
cntsprediend der Fragestellung in der Zählung auf die redit- 
liche Zugehörigkeit al>stcllten.

kirchen zahlenmäßig bis auf Kreisebene hinab getrennt wer
den, so daß für 1950 ebenso wie für 1961 unter „evangelisdi“ 
nur die Angehörigen der evangelischen Landes- und Freikir
chen ausgewiesen werden können.

Anteile der beiden Haaptkonfessionen seit 1050 
kaum verändert

Zwisdien den Volkszählungen von 1950und 1961 erhöhte sich 
die Einwohnerzahl Baden-Württembergs um rund 1,33 Mill. 
oder 20,7 ®/o. Zwischenzeitlich wurden immer wieder Vermu
tungen zu der Frage laut, ob und in welchem Ausmaß mit 
diesem starken Bevölkerungszuwachs auch Verschiebungen in 
der konfessionellen Gliederung der Bevölkerung unseres Lan
des verbunden seien. Die Volkszählung 1961 ergab, daß sich 
im gesamten Land die Verhältnisse von 1950 kaum verändert 
haben.

Nach der Volkszählung vom 6. Juni 1961 hatte Baden- 
Württemberg 7 759 154 Einwohner. Davon bezeichneten sich 
3 791401 als Angehörige der evangelischen Landeskirchen 
und evangelisdicii Freikirchen und 3 633 038 als Angehörige 
der römisch-katholischen Kirche. Die übrigen 334 715 Ein
wohner gaben zum Teil an, einer anderen oder keiner Reli- 
gions- und Wcltanschauungsgemeinschaft anzugehören, zum 
Teil ließen sie die Frage nach der Religionszugehörigkeit un
beantwortet. Im Vergleich zu den Ergebnissen der Volkszäh
lung vom 13. September 1950 hat die Zahl der Angehörigen 
beider großen Konfessionen etwas schwächer zugenommen 
als die Gesamtbevölkerung. Die Zuwadisratc betrug nänilidi 
bei den evangelischen Christen 19,5 Vo und bei den katholi
schen 19,9 ®/o, während sie bei der Gesamtbevölkerung — wie 
oben angegeben — 20,7 ®/o aiismadito. Dementsprechend ergab 
.sich für bcudu Konfessionen gegenüber 1950 ein geringfügige^r 
Rückgang des Anteils an der gesamten LandcsbevÖlkeriing: 
Der Bevölkeningsanteil der evangelisdien Christen nahm von 
49,4®/o auf 48,9°/ü und der Anteil der Katholiken von 47,1 ®/o 
a»if 46,8 ®/o ab. Dagegen erhöhte sidi dcir Anteil der nidit den 
iMudtui großen Bekenntnissen angchörenden Bevölkerung zwi- 
sdieii 1950 und 1961 von 3,5 Vo auf 4,3 ®/o. Innerhalb der 
letztgenannten Gruppe steigerten die Cbristlidi orientierten 
Sondergomeinschafteil (Neuapustolisdic Kirdie, Bibelforscher, 
Adventisten, Christengemcinsdiaft iisw.) die Zahl ihrer Ange
hörigen zwisdien 1950 und 1961 von 73 200 um 67 ®/o auf 
121 900. Die gegenwärtige Anwesenheit zahlrcidier Studenten 
und Arbeitskräfte aus Südosteuropa, Asien und Afrika be
dingte im Vergleich zu 1950 eine liesonders starke Zunahnie 
bei den Ostkirchen und bei der Untergruppe „Andere Volks
und Wellreligionen“ (Bahai, Hindu, Mohammedaner usw.). 
Bei den Ostkirdien erhöhte sich die Zahl der Angehörigen 
von 6900 um 161 Vo auf 18 000 und hei den „Anderen Volks
und Weitreligionen“ von 598 im Jahr 1950 um gut 900% auf 
6000 im Jahr 1961. Näheren Aufschluß über die Zusammen
setzung und die Entwicklung der Bevölkerungsgruppe, die 
nicht den beiden großen Bekenntnissen angehört, vermitteln 
die tabellarischen Übersichtenb

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die bei
den großen Konfessionen, denen zusammen 95,7 % der Be
völkerung unseres Landes angehören.

Konfessionelle Gliederang: ln Baden •'Württemberg 
ähnlicli wie im Bundesgebiet

In den einzelnen Bundesländern ist die Konfessionsvertei
lung der Bevölkerung sehr unterschiedlich. In vier norddeut
schen Ländern sind über drei Viertel der Bevölkerung 
gelisch, nämlich in Schleswig-Holstein 88,2 %, in Bremen 
84,1 ®/o, in Niedersachsen 76,9% und in Hamburg 76,2%. 
Den höchsten Anteil der Katholiken weist unter diesen vier

* Vgl. audi Slatiatische Monatshefte Baden-Württembergs XL Jg. 1963, 
Heft 9, S. 248, wo die Hauptergebnisse der Volkszählung 1961 über dio 
Religionszugehörigkeit der Bevölkerung bereits dargcstellt wurden.

Tabelle 1
Die Wohnhevölkcrting Raden-WUrttembergs nach der RcUgions- 

zugehürigkcil 1900 bis 1961
Wühii*
bnvül'
kertiiig

lÜOO

Davon iiai-h dnr Ueligiounzuguliöriglinit
VolknsQliiung nvoiigrlijii‘li') inm.-kullioliiirli •oiisligo

%lOOO I % lOOO I % lUOU

1900 ___
1925 ....
1939 ___19.50___

4iJ L3r,4,o 1 836,6
2 2ir>,i
2 466,2
3 030,7 
3 633,0

53.34 104,2
4 964,5
5 473,1
6 430.2
7 759,2

2 214.4 
2 645,8
2 798,1
3 173,7 
3 791.4

2,144,6 103.7
208.7
225.8 
334,7

4:1,1 3,8
3,549,4 47,1

1961 4,348,9 46,8

') Angehörige der Evuiigeiisdicn Landes* und Frcikirdieii (ohne dirisllith 
oriciiticrle Sundergciiiviiisdiafteii). —* Differenzen in den Summen durdi 
Kunden der Zahlen.

Ein Vcrglcicti der Ergebnisse über die Religionszugehörig
keit der Bevölkerung aus der Zählung 1961 mit denen aus 
früheren Zähhingen bereitet insofern gewisse Seliwierigkeiten, 
als die Ordnung und Zusammenfassung der überaus zahlrei
chen Religionsgcmeinsciiaften im Laufe der Zeit mehrmals 
geändert worden sind. Auch die hei der Volkszählung 1961 
benutzte Systematik der Religionshenennungen, die — ohne 
vollständig zu sein - über 400 Bezeichnungen und Stichworte 
umfaßt, weist gegenüber dem letzten Verzeiiiinis von 1950 
einige Änderungen auf; so sind vor allem die christlich orien
tierten Sondergemeinsdiaften, wie Adventisten, Bibelforscher 
usw., nicht mehr unter den evangelischen Freikirdicn, sondern 
als selbständige Gruppe aufgeführt.

In Südwestdeutschland, das eine besojiders ausgeprägte 
Vielgestaltigkeit religiöser Formen aufweist, wurde bei der 
statistischen Aufbereitung der Volkszählungen seit jeher Wert 
darauf gelegt, die Religionsangaben möglichst tief gegliedert 
ausziizählen, wenigstens in den größeren regionalen Einheiten. 
Daher lassen sidi in Baden-Württemberg manche Sdiwierigkei- 
ten, denen der Vergleich der Ergebnisse von 1961 mit frühc- 

Zählungcn in anderen Bundesländern begegnet, ohne wei-

evan-

r£u
teres überbrüdeen; es können beispielsweise aus der Zählung 

1950 die Angehörigen der diristlich orientierten Sonderge
meinschaften von den Angehörigen der evangelischen Frei-
von
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TabelJe 2 Die Wohnbevölkerung in den Bundesländern nach der Religionszugehörigkeit am 6. Juni 1961

Aogehöri^e der
FreireligiSscD 

JüdiBcheo Welwn*
ReiigioDs- Bchoaungs-

gemeinschofi gemelnBchaf* ten

ADdcren 
Volks* und Weltreligio* 

nen u. aonst. Kiichen^

Wohn*
bevSl*
kerung

Ungeklärt 
und ohne Angabe

Chrutlich Gemein*
BcbafttloseEv«“S‘l.«h<in Evangelischen R»""«'” oricnticrlen 

Kirche m 1 Freikirchen 1 kelholi.chen Sonderge. 
Denlschland'i Kirche „ei„,al„f,en

Land

in 1000
S(hleswig*Holstein ...............
Hamburg ................................Niedersachsen........................
Bremen ...................................Nordrhein-Westfalen...........
Hessen .....................................
Rheinland-Pfalz ....................
Baden-Württemberg ...........
Bayern .....................................
Saarland...................................
Bundesgebiet ohne Berlin .
Berlin (West) ........................Bundesgebiet

einschl. Berlin (West) ...

2 026 
1 381 
5 058

2 317 
1 832 
6 641

129 89 2717 17 11 2
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Saarland ................................
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Berlin (West) ........................Bundesgebiet

cinsdil. Berlin (West) ...
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Kirdicii und verwandle Cnippcn. — ’) KinsdilirßliHi ..Angehörige der diristlidi orientierten SondcrgrmeiiisHiafteii**. — *) In der Gruppe ^Angehörige 
der cvongclisrhcn Freikirdicn'* enthallen. — ln der Crtipjic ..Crmeinsdiaflslosc** ciithaltrii. — ”) EiiindilieDlidi ..Aiigeliörigc der freireligiösen und 
WcItonsdiaiiMiigHgemeinsdiaficn“. — DifTerciizcn in den Siiininrn ilitrdi Rnndni der Zahlen.
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WO 44, t Oy750,5 0,0 0,0 0,9o,s 0,9

KonfenMlouBverhältnlMSe regional Hehr ungleich

Tür die regionale Verteilung der beiden HauptkonfesBionen 
in iiiist'rem Land ist ziinÜtbst kennzciHincnd, daU keine von 
beiden uiu4i nur in einem einzigen Regierungsbezirk mehr als 
zwei Drittel der Bevölkerung aiif'sich vereinigt. Von den Re
gierungsbezirken weisen Nordwürttemberg eine stärkere und 
Nordbaden eine knajtpe cvangclisdie Mehrheit, hingegen SUd- 
Itadcn eine stärkere und Südwürttemberg-Hohcnzollern eine 
knappe katholische Mehrheit auf. Am untcrsdiiedlichsten ist 
das zahlenmäßige Verhältnis zwischen evangelisdien und ka
tholischen Christen demnach in dem zu 60,2% evangelisdien 
Nordwürttemberg und in dem zu 66,1 % katholischen Süd- 
haden. In Nordwürttemberg sind 34,0% der Bevölkerung 
katholisch und in Südbaden 31,2 % evangelisch. Innerhalb 
dieser Regierungsbezirke selbst ist das Konfessionsverhältnis 
regional ebenfalls recht unterschiedlich, denn nicht in allen 
Kreisen Nordwürttembergs ist die Bevölkerung überwiegend 
evangelisch und nicht in allen Kreisen Südbadens überwie
gend katholisch. So wird in Nordwürttemberg der evangelische 
Bevölkeriingsteil vom katholischen zahlenmäßig übertrofFen 
in den Landkreisen Aalen (70,0 %), Schwäbisch Gmünd 
(63,1%) und Künzelsau (49,4%), und umgekehrt besteht 
eine evangelische Mehrheit in den südhadischen Landkreisen 
Kehl (64,8 Vo) und Lörrach (.57,1%). In den beiden anderen 
Regierungsbezirken ist das zahlenmäßige Gewicht der beiden 
Hauptkonfessionen dem Gesamtergebnis nach ausgeglidiener, 
denn in Nordbaden sind von der Bevölkerung insgesamt 
48,4% evangelisch und 47,5% katholisdi, während in Süd- 
würtlemberg-Hohcnzollcrn 51,5 % der Bevölkerung zur ka- 
tholisdien und 45,3 % zur evangelischen Kirche gehören. Aber 
die einzelnen Kreise sind auch in diesen beiden Regierungs
bezirken in konfessioneller Hinsidit sehr untcrschicdlidi aiis- 
geriditet. So ist beispielsw'eise in Nordbaden die Bevölkerung 
des Landkreises Pforzheim zu 69,4% evangelisch, die des

Ländern Niculcirsadisrn mit 18,8 Vo auf, in dcMi aiiderc'ii drei 
Ländern liegt di^ entsprechende Quote unter 10%. Auch in 
Hamburg, wo von dc:n genannten vier Ländern der evangcli- 
sdic Bevölkerungsanteil am niedrigsten ist, madit der Pro
zentsatz der Katholiken nur 7,4 aus und ist damit beträchtlich 
niedriger als die Quote der GemcinBchaftslosen, die 12,4% 
beträgt. Eine starke cvangclisdie Mehrheit besteht aiidi in 
Berlin (West) mit 73,1%; katholisdi sind dort 11,4% und 
gemcinschaftslos 12,5 % der Bevölkerung. Von den Einwoh
nern Hessens sind etwas weniger als zwei Drittel evangelisch 
(63,4%) und fast ein Drittel katholisdi (32,1%).

In den übrigen vier Ländern üherwiegt zahlenmäßig der 
katholische Bevölkerungsteil, und zwar am stärksten im 
Saarland (73,4%) und in Bayern (71,3%); der evangelische 
Anteil stellt sich im Saarland auf 24,9% und in Bayern auf 
26,5%. In den beiden anderen Ländern ist der Unterschied 
in der Zahl der katholischen und der evangelischen Christen 
weit geringer: In Rheinland-Pfalz gehören 56,2 % der Bevölke
rung der katholischen und 41,9 % der evangelischen Kirche 
an, und in Nordrhein-Westfalen sdiließlich sind 52,1 % ka
tholisch und 43,5% evangelisch. Baden-Württemberg weist 
demnach von allen Bundesländern in zahlenmäßiger Hinsicht 
das ausgeglichenste Verhältnis zwischen den beiden Haupt
konfessionen auf. Außerdem ist bemerkenswert, daß die* kon
fessionelle Gliederung der Bevölkerung unseres Landes mit 
der des gesamten Bundesgebietes weitgehend übereinstimmt. 
Wie bereits erwähnt wurde, gehören von der Bevölkerung 
Baden-Württembergs 48,9% den evangelischen Landes- und 
Freikirchen sowie 46,8% der römisch-katholischen Kirche an. 
Im gesamten Bundesgebiet ohne Berlin (West) sind 50,2 % 
der Bevölkerung evangelisdi und 45,5 ®/o katholisdi. Unter 
Einschluß von Berlin (West) erhöht sidi der evangelische An
teil auf 51,1 %, während sidi der katholische auf 44,1 % ver
ringert.
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des Landes, das Gebiet der früheren Reichsstädte Gmünd, 
Aalen und Rottweil, die Propstei Ellwangen, die Abtei Neres* 
heim, die Komturei des Deutschen Ordens in Neckarsulm^.

Schließlich wären evangelischer* wie katholischerseits eine 
ganze Reihe von Besitzungen des Hochadels (Abensperg-Eg- 
lofs, Auersperg-Tengen, Fürstenberg, Hohenlohe, Königsegg- 
Aiilendorf, Leyen-Hohengcroldseck, Limpburg, Löwenstein- 
Wertheim, öttingen, Schwarzenberg, Thurn und Taxis, 
Waldburg) und von reidisunmittelbarcn Besitzungen des Nic- 
deradels (Reichsritterschaften) zu erwähnen, die ebenfalls 
mehr oder weniger von ihrer ehemaligen Herrschaft konfes* 
sionell geprägte Gebiete geblieben sind. Der Besitz der letzt
genannten Häuser besdiränktc sich oft nur auf einzelne oder 
wenige Gemeinden, und auch bei größeren Machtgruppierun
gen fand sich nicht selten Streubesitz. Aus diesem Grund gab 
cs und gibt es bis heute noch die kleinen Inseln mit über
wiegend evangelischer oder katholisdicr Bevölkerung in einer 
konfessionell anders ausgeriditetcn Umgebung. Von den zahl- 
rcidien Besonderheiten seien hier nur einige erwähnt: In 
mehreren Landkreisen weisen sämtliche Gemeinden mit Aus
nahme einer einzigen eine evangelische Mehrheit auf. Solche 
Ausnahmen bilden Dätzingen (Böblingen), Weil der Stadt 
(Leonberg), Oeffingen (Waiblingen), Lützenhardt (Freuden
stadt) und Großengstingen (Reutlingen). Ebenfalls Gemein
den mit überwiegend katholischer Bevölkerung in Gebieten 
mit evangelischer Mehrheit sind beispielsweise Neuhausen auf 
den Fildern und Wernau (Neckar) im Landkreis Eßlingen, 
Ebersberg und Hausen an der Rot (Backnang), Bühlertann 
und Bühlerzell (Sdiwäbisch Hall). Zu dem entgegengesetzten 
Fall — Gemeinden mit überwiegend evangelischer Bevölke
rung in Landkreisen oder Gebieten mit katholischer Mehr
heit — zählen u. a. Düsingen am Hochrhein (Konstanz), Dos- 
senbaHi (Säckingen), Wilhelmsdorf (Ravensburg), Pflummern 
(Saulgaii), Gernshadi und Staufenberg (Rastatt), Biesingen, 
Olierhuldingen und Ofingen (Donaueschingen).

Landkreises Buchten aber zu 77,1 ®/o katholisch. Nodi größere 
Unterschiede finden sidi in Südwürltemberg-Hohenzollern, 
wo der Landkreis Calw mit 84.2 ®/o den hödisten evangelischen 
Bevölkerungsanteil überhaupt und Saulgau mit 87,3 *^/o den 
zweithöchsten katholischen Anteil aller Kreise des Landes 
(nach Bühl mit 89,2 ®/o) aufweisen.

Andererseits gibt cs abc^r auch in allen Regierungsbezirken 
soldie Kreise, in denen das Zahlenverhältnis zwischen evan
gelischer und katholischer Bevölkerung nahezu ausgeglichen 
ist. In Nordwürtteraberg sind neben dem bereits erwähnten 
Landkreis Künzelsau als andere Beispiele in dieser Hinsicht 
vor allem der Stadtkreis und der Landkreis Ulm zu nennen. 
Im Stadtkreis Ulm sind 47,3 Vo der Bevölkerung evangelisdi 
und 47,0 Vo katholisch, wobei die Zahl der evangelischen 
Christen mit 43 885 die der katholisdien um knapp 300 über
trifft. Weniger als um 10 Prozentpunkte differieren die An
teilssätze der beiden großen Konfessionen auch in den Stadt
kreisen Karlsruhe und Mannheim, sowie in den Landkreisen 
Göppingen, Mergentheim, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, 
Müllheim, Horb und Tuttlingen.

l>ie Konfesaionestruktur ist weitgrehend 
historisch ffeprägrt...

Die regionalen Untcrsdiiede in der Verbreitung der beiden 
Hauptkonfessionen kommen indessen in den Krciszahlen nicht 
riditig zum Ausdnick, weil die erst verhältnismäßig kurze 
Zeit bestehende Kreiseinteilung nur nodi redit wenig von den 
kleinstaatlidien Maditgriippicrungcn des 18. Jahrhunderts er
kennen läßt, die bis heule der Konfessionsstniktur der Bevöl
kerung ihr Gepräge geben. Den Ausgangspunkt für diese 
Entwicklung bildete bekanntermaßen das im Augsburger Re- 
ligionsfricdcn 1555 getroffene Übereinkommen Cuius regio, 
eins religio. Audi nodi nach den Religionskriegen des 17. Jahr
hunderts setzte sidi dieser Grundsatz hei zahlreichen, durch 
Erbfolge oder andere Ursachen bcdingleii Machtverschiehun- 
gen diirdi, seihst hei solchen von kleinstem regionalen Aus
maß. Die jeweilige Konfession, die den Untertanen viclfadi 
von den im Zeitgeist des Ahsolutisimis befangenen Herrschern 
aiifgczwuiigen wurde, blieb dann für das betrefrende Gebiet, 
ja für die einzelne Stadt ode.r das einzelne Dorf, aiidi in der 
Folge/.(Ut nodi maßgebend, als die klcinstautlieben Herr- 
schaftsverhältnissc verschwanden und auch als die geistige 
Freiheit und räiimlidie Freizügigkeit des Menschen immer 
mehr zur Geltung kamen. Audi in unserem Jahrhundert und 
selbst in der Zeit nadi dem zweiten Weltkrieg, als der Zu
strom von Vertriebenen einerseits und die wirtsdiaftlidic Ent
wicklung andererseits einen BevÖlkcriingsziiwadis und eine 
Mobilität der Bevölkerung bisher ungekannteu Ausmaßes mit 
sich brachten, blieb in regionaler Hinsicht die historisdi ge
prägte Konfessionsstruktur nodi in ihren Grundlagen erhalten.

Dies gilt gleidiermaßen für zusammenhängende, über die 
heutigen Kreisgrenzen hinausgehende Gebiete wie für ein
zelne Gemeinden, die ihre im Gegensatz zu den Nachbarge
meinden stehende religiöse Eigenart bis auf den heutigen 
Tag bewahrt haben. So haben auch nadi der Volkszählung 
von 1961 das Gebiet des ehemaligen Herzogtums Württem
berg einschließlich der südlich davon gelegenen württembergi- 
schen Gebietsinseln wie Tuttlingen usw., in Baden die ehemals 
im Besitztum der evangelischen Linie Baden-Durlach stehen
den Gebiete am Neckar, die Exklaven des Herrschaftsgebietes 
dieser Linie im Gebiet von Emmendingen, Müllheim und Lör
rach, sowie das ehemals zu Hessen-Darmstadt gehörende Ha
nauer Land um Kehl eine überwiegend evangelische Bevölke
rung. Für die katholische Seite läßt sich die entsprechende 
Feststellung für die Gebiete treffen, die früher kirchlichen 
oder weltlichen katholischen Herrschaften unterstanden. Hier
zu zählen besonders die vorderösterreichischen Lande im spä
ter württembergischen oder badischen Bereich), die Gebiete 
der katholischen Linie Baden-Baden, die früher zum Erz
bistum Mainz und Bistum Speyer gehörenden Teile Nord
badens, der Besitz des früheren Bistums Konstanz im Süden

... doch (lio TondoiiF. iRiir rHiinillclien Vernilschune: der 
KonfcMMloncii vcFHtfirkt Hlch

Wenn eingangs bemerkt wurde, daß sidi nach dem Ergebnis 
clc'.r Volkszählung 1961 das zahlenmäßige Verhältnis zwischen 
evangcdischen und katholischen Christen im Land Baden- 
Württemberg seit 1950 so gut wie gar nicht geändert hat, und 
wenn weiterhin aiifgezcigt wurde, daß die regionale Verbrei
tung der beiden Huuptbckcnntnisse heute zumindest noch in 
den Griindzügcn den Gegebenheiten vergangener Jahrhun
derte entspridit, so ist notwendigerweise ergänzend dazu aber 
auch folgendes festzustellcn: Die sidi schon im 19. Jahrhundert 
abzeichnende und die im 20. Jahrhundert deutlicher werdende 
Tendenz zur räumlichen Vermischung zwischen evangelischen 
und katholischen Christen hat sich im letzten Jahrzehnt merk
lich verstärkt und auf das gesamte Landesgebiet ausgedehnt.

Bereits die Regieriingsbezirksergebnisse, deutlicher aber 
noch die Kreisergebnisse zeigen, daß regional gesehen die 
zahlenmäßige Entwicklung der beiden Hauptkonfessionen zwi- 
sdien den Volkszählungen von 1950 und 1961 überaus unter
schiedlich verlaufen ist. Trotzdem läßt sich aus allen diesen 
Ergebnissen insofern eine einheitliche Tendenz erkennen, als 
sie besagen, daß fast überall das 1950 sdiwächer vertretene 
Bekenntnis bis 1961 relativ stärker zugenommen hat als das 
andere. Das bedeutet, daß der Bevölkerungsanteil der 1950 
überwiegenden Konfession nahezu in allen Stadt- und Land
kreisen bis 1961 etwas zugunsten der anderen zurüdegegan- 
gen ist. In den einzelnen Kreisen ist es dabei nirgends zu 
einem Wechsel in der vorherrschenden Konfession gekom
men, aber im Regierungsbezirk Nordbaden insgesamt steht 
1961 nicht mehr wie 1950 das katholische, sondern das evan
gelische Bekenntnis zahlenmäßig an der Spitze.

* Vgl. Emil Fiedler: Die Vielgestaltigkeit religiösen Lebens in Baden- 
Württemberg seit der Jahrbunderlwende (1900-1950), in; Jahrbücher für 
Statistik und Landeskunde von Baden-Württemberg, I. Jg. 1955, Heft 4, 
S. 298.
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Tabelle 3 Die Wohnbevölkerung in den Regierungsbezirken nach der Religionszugehörigkeit am 6. Juni 1961
r^ord*

württero*
Süd-

Württemberg-
Hohencollera

Dagegen Badeo- 
WUrttemberg om 

13. September 1950

Pos.-
Nr.«) Kirchen, Religionsgesellschafien und religlös-weitan- 

scbaulicfae Gemeinschaften
Boden-

WürttembergNordboden SOdbaden

Evangelische Kirche in Deutschland').............
davon

Evangelische Landeskirchen..........................
Bund evangelisch-reformierter Kirchen

Deutschlands ..................................................
Evangelische Brüder-Unität in Deutschland

Evangelische Freikirchen.....................................
davon

Lutherische Freikirchen ................................
Reformierte freie Gemeinden ......................
Bund Evangelisch-Freikirchlicher

Gemeinden in Deutschland........................
Methodistenkirche in Deutschland...............
Evangelische Gemeinschaft und Bund

Freier ev. Gemeinden in Deutschland ..
Vereinigung der dt. Mennonitengemeinden ..Heilsarmee..........................................................

Volkskirchenbewegung Freie Christen .... 
Ausländische Kirchen.......................................

Römisdi-katholische Kirche einschl. der
unierten Riten....................................................

Ostkirchen ..............................................................
davon

Orthodoxe Kirchen und Sondergruppen ... 
Orientalische Nationalkirdicn und Sonder

gruppen ..........................................................
Allkntholisfhe Kirche und verwandte

Gruppen ..............................................................
davon

Katholisches Bistum der Altkatholikcii in
Dcnt-sdiland ....................................................

Verwandte ausländische Kirdicn.................
ChriKilich orientierte Sondcrgcmcinschaflen . 

davon
Advuntisten ........................................................
Bihntforschcr und verwondte Gruppen ...
Citri st cngcmcinsdiaft .......................................
Christliche Wisscnsdiaft ................................
Kotholisdi-Apostolisdic ................................
Kirdie Jesu Christi der Heiligen der

letzten Tage....................................................
Ncuapostolisdic Kirche ..................................
Pfiiigst- und Heiligungsbewegung...............
Sonstige ..............................................................

Jüdische Religionsgemeinschaft........................
Andere Volks- und Weltreligionen.................

Freireligiöse und Weltanschauungs-
Gemeinschaften .................................................

davon
Bund Freireligiöser Gemeinden

Deutschlands ............... ..
Freie Protestanten und Unitarier...............
Monisten und Freidenker..............................
Thcosopheii und Antroposopben.................Lebensreformer..................................................
Sonstige Weltanschauungs-Gemeinschaften

Cemeinschaftslose ...............................................
Ungeklärt und ohne Angabe............................

Insgesamt ...................................................

10 1 797 467 808 623 3 726 592SOI 549 618 953 3 132 914

11 1 796 137 808 467 500 974 618 285 3 723 863 •)18
199 109 460 •)114 38
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*)150 103

29 1 249 334 *)2 070 901
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40 1 014 18 017 6 90312 824 2 175 2 004
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5 J67
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12 509 
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4 059 
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92 •)156 26 27130 59
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95 •)20 261 4 1
96 •)2 680 1 160 664 5 098594
XO 62 652 123 98426 584 13 327 12 637 117 200
00 12 83025 948 12 992 54 9489 233 6 775

6 430 2253 037 778 1 697 018 1 626161 1 398197 7 759 154

«) Noch dem nVerzeidints der Religionsbenennungen** (Hrsg, vom Statistischen Bundesamt)« Ausgabe 1961. — *) Angehörige der in der Evangelischen 
Kirthe in Deutschland zusammengeschlosBenen Kirchen. ~ Nicht getrennt ausgewiesen. — *) Unter Pos.-Nr. 69 enthalten. — ^) Unter Pos.-Nr. 10 
enthalten. — Unter Pos.-Nr. 67 enthalten. — ^) Mit Pos.-Nr- XO (Cemeinschaftslose) zusammengefaßt.

rend sich der evangelische Anteil von 28,0 Vo auf 31,2 Vo er
höhte. In gleicher Richtung, wenn audi nicht so ausgeprägt, 
verlief die Entwicklung in den beiden übrigen Regierungsbe
zirken, in denen das Stärkeverhältnis der beiden Konfessio
nen ohnehin ausgeglichener war. Von 1950 bis 1961 nahm in 
Nordbaden die Zahl der katholischen Einwohner um 12,0 Vo 
und die der evangelischen um 17,2 Vo zu. Das führte zu der 
erwähnten Überflügelung des katholischen Bevölkemngsteils, 
der von 48,8 auf 47,5 °/o zurückging, während der evange
lische von 47,6 Vo auf 48,4 Vo zunahm. In Südwürttemberg- 
Hohcnzollerii schließlich betrug die Zuwachsrate auf katholi
scher Seite 16,9 Vo und auf evangelischer 17,7 Vo. Infolge der 
stärkeren Zunahme der übrigen Gruppen verringerte sich dort

Im einzelnen ergibt sich bei den Regierungsbezirken für 
den Zeitraum von 1950 bis 1961 folgendes EntwickJungsbild: 
Im überwiegend evangelischen Nordwürttemberg nahm die 
Zahl der Angehörigen der evangelischen Landes- und Frei- 
kirdien um 17,2 Vo, die der römisch-katholischen Kirche aber 
um 35,8 Vo zu, so daß der Bevölkerungsanteil evangelischer- 
seits von 64,1 ®/o auf 60,2 ®/o zurüdeging, katholischerseits aber 
von 31,2 Vo auf 34,0 ®/o anslieg. Umgekehrt verhielt es sich im 
überwiegend katholisdien Regierungsbezirk Südbaden. Dort 
betrug die Zuwachsrate bei der katholischen Bevölkerung 
14,9 °/o, bei der evangelischen hingegen 35,8 Vo. Der 1950 noch 
über zwei Drittel ausmadiende Bevölkerungsanteil der Ka
tholiken (69,9 Vo) verringerte sich dadurdi auf 66,1 Vo, wah
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Tabelle 4 Die Wohnbevölkerung in den Stadt* und Landkreisen nach der Religionszugehörigkeit am 6. Juni 1961

Aagehörige der
Alt- 

kalbo- 
lischea 
Kirche 

und ver* waodter 
Gruppen

Freircli- 
giöaeo u. Welten* 

schau* 
ung8*Ge- 

mein- 
sebaften

Jüdi
schen
Religi*
ODsge*
meio-
achoft

Slodtkreis/Landkreis 
Hegiernngsbexirk 

Land

Unge
klärt und ohne 

Angabe

Römisch- 
kath. Kirche 
einscbl. der uoierten 

Riten

Christlich
orientierten
Sonderge*
meintchof-

ten

Anderen
Volks
and

Weltreli
gionen

Evange
lischen
Frei

kirchen

Wohnbevöl
kerung

Gemein-
Bchaftslose

Evangelischen
Landes
kirchen

Ost
kirchen

Stuttgart 
Heilbronn 
Ulm 
Aalen 
Backnang 
Böblingen 
Crailsheim 
Eßlingen 
Göppingen 
Hcidenheim 
Heilbronn 
Künzelsau 
Leonberg 
Ludwigsburg 
Mergentheim 
Nürtingen 
Ohringen 
Schwäbisch Gmünd 
Schwäbisch Hall Ulm
Vaihingen
Waiblingen

Stadtkr. 637 539 
89 100 
92 701 

142 126 
89 362 

145 616 
63 325 

198 579 
201 967 
113 453 
162 658 
30 948 
99 219 

243 B49 
40 349 

131 620 
43 587 

100 501 
59 273 
82 926 
75 392 

193 688

373 667 
59 436 
43 102 
39 026 
65 097 
94 945 
48 431 

117 269 
101 030
64 626 

104 725
14 637
65 307 

159 824
21 599 
92 170 
32 683 
34 078 
43 328 
41 111 
55 665 

125 711

8 623 
1 494

190 222 
21 867 
43 598 
99 483
17 793
42 195 
13 230
66 701 
90 679
43 246 
51 056 
15 277 
26 620
67 220
18 165 
32 233

8 217 
63 386 
13 347 
39 153 
15 554 
53 270

3 448 288 16 739 
2 509 
2 072
1 023
2 988 
2 896

384 1 297 2 005 29 888 
2 649 
1 828 
1 130
1 047
2 226

10 978
182 28 30 48 227 630

783 122 21 34 42 160 939n
Landkr. 424 262 91 14 89 584

1 398 
1 438

467 34 9 31 76 422
416 121 110 170 1 099« 307 57 10 777 2 3 30 272 206

2 160 
1 407

1 441 117 4 054 
3 509 
2 072 
2 757

23 692 305 4 113 
2 680 
1 738 
1 277

1 704 
1 871404 48 20 148 1711»

677 338 34 2 30 114 576
1 824 123 18 6 53 140 679

13161 18 4 690 1 2 15 112
1 373 
3 130

1 009 
1 336

36 2 109 
5 774

9 97 121 1 911 
4 267

627
54 23 158 312 1 7515»

82 30 5 200 2 5 S 146 iro
1 012 387 26 3 055 

1 250
2 254 111 1 451 919

740 ■ 1091 3 3 4 375 211M

337 348 179 945 2 16 68 789 353»> 423 124 9 1 271 
1 100
2 059 
4 719

3 8 34 489 237
319 421 9 381 53 391 330
645 452 13 15 97 35 489 368n

3 522 1 348 77 17 154 263 3 365 1 242 
25 948Nordwürttemberg 3 037 778 1 797 467 32179 1 032 512 12 824 1225 64 568 588 3 316 4 499 62 652

Karlsruhe 
Heidelberg 
Mannheim 
Pforzheim 
Bruchsal 
Buchen 
Heidelberg 
Karlsruhe 
Mannheim 
Mosbach 
Pforzheim 
Sitishcim 
Tauberbisdiofslicim 
Nordhaden ...........

Stadtkr. 120 569 
71 801 

156 906 
54 058 
24 564 
13 002 
67 700 
80 754 
83 565 
28 007
42 807
43 799 
21 091

241 929 
125 264 
313 890 
82 524 

119 009
62 073 

146 816 
166 460 
158 860
64 467
63 086 
76 202 
76 436

1 697 018

2 218
1 361
2 769 
1 305

104 229 
45 144 

130 910 
21 693 
92 511 
48 506 
74 556 
80 104 
70 324 
35 246 
17 153 
30 218 
54 703

531 408 4 938
1 484
2 845 
2 723

127 542 485 5 552 
2 798 

13016 
1 741

2 330 
1 424 
4 606

309 182 139 428 194•> 555 998 245 780260
98 45 23 16760 611

Landkr. 296 69 6 715 5 2923 352 439
103 20 14617 3 107 133 126n
596 149 1 519

2 584 
1 114

50 6 84 54 1 175 9251»

1 092 84 39 902 43 838 830
707 134 155 13615 43 1 962 705
173 17 43614 61 44 236 287
948 58 13 1 342 1 19 17 401 329
741 137 6 850 194 8 189 231)> 82 14 5 177 3 19 1912 149

808 623 12 391 805 299 2175 1936 20 873 574 20441525 28 584 12 992

rrciburg i, Br<Badcn-Budcli
Buhl
Dunouoschiiigcn
Eminciidingcii
Preiiturg
HocJisdiwarzwald
Kehl
Küiistanz
Lalir
Lurruch
MülUieim
Offeiiburg
Rastatt
Säckingen
Stockadi
Überlingen
Villiiigen
Waldshut
Wolfach

Stadtkr. 145 016 
40 029
79 859 
66 519

102 345 
76 686 
42 001
53 222 

158 337
80 301 

136 333
54 471 
98 555

119 139 
65 797 
47 219 
58 612 
83 312 
65 266 
52 742

52 270 
12 678 
7 766 

14 087 
42 241
23 049 

6 219
34 388 
41 283
30 655 
75 152 
26 244 
17 324
24 687 
17 201

6 655
11 503
31 493
12 549
13 905

605 8.5 ,391 
25 203 
71 220 
50 263 
58 021
52 116 
35 038 
17 574

109 852 
47 931
53 108 
27 098 
79 283 
91 507 
46 525 
39 392 
45 681
49 258
50 746 
37 947

1075 154

215 234 661 737 234 186 2 531 1 347
387 61 29698 62 18 72 805 349«Landkr. 53 21 15 330 2 4 24 214 210
165 23 784 3 26521 13 343 291
296 60 24 807 5 34 30 443 384
475 31 12 433 9 27 39 271 424

84 27 16 169 1 235 204 215M

124 18 11 566 5 144 267 251»» 689 148 834 1 594 55 119 2 062187 1 514288 69 15 611 14 2321 409 265
792 79 132 1 953 12 37 164 1 859 1 045« 233 20 9 300 92 39 283 234
181 31 36 6743 11 50 492 398tt

334 60 25 778 5 31 62 794 656
265 17 177 669 5 4 60 606 268

91 30 149 449 8 28 156 261
280 33 33 437 8 16 46 455 320
638 51 47 758 10 11 45 382619
245 16 577 482 2 7 12 378 252

68 4 4829 1 3 13620 167
Südbaden 1 626 161 501 549 6 493 1014 3 237 14 115 273 616 1150 13 327 9 233
Balingen 
Biberach 
Calw 
Ehingen 
Freudenstadt 
Hechingen 
Horb
Münsingen 
Ravensburg 
Reutlingen 
Rottweil 
Saulgau 
Sigmaringen 
Tettnang 
Tübingen 
Tuttlingen 
Wangen
Südwürtt.-Hohenzollern 
Baden-Württemberg ...

Landkr. 98 127 
100 043 
117 745 
43 432 
58 409 
50 777 
42 168 
38 809 

104 553 
159 772 
123 496 

65 863 
48 336 
74 132 

123 854 
77 987 
70 694

62 658 
18 594 
97 001

8 137 
46 108

7 396 
18 560 
25 907 
20 618 

119 707 
41 407

7 424
6 925 

16 621 
78 621 
34 038

9 231
618 953

1 393 31 170 
79 788 
13 029 
34 678 
7 478 

42 768 
22 190 
11 858 
81 473 
28 608 
75 362 
57 467 
40 713 
55 080 
37 337 
40 843 
60 231

42 22 1 641 2 14 60 708 417
399 109 4 5340 38222 29 371

2 143 133 13 93 270 24 118 1211 794 !56 91 2 180 2 2 7 103 17411

1 242 29 2 641 61 3 35 522 344«1

49 20 3 162 3 2 13314 2271*

120 9 34 928 9 26 193 126
178 17 2 492 7 1497 192
308 111 28 10755 36 48229 703« 2 560 

1 382
703 19 4 325 

1 793
3 129 186 2 633 

■ 2 270
899» 84 32 5 84 130 947

372 29 8 174 3 6 18521 17411

66 25 6 268 138 1782 15II

204 48 28 952 21 51 657 47011

2 247 458 1615 2 835 161 46891 1 605II

911 34 8 6984 31612 33 80211

116 62 7 /567 2 26 19613 243n
1 398 197 13 746 720 073 2 004 202 22 307 75 540 885 12 637 6 775

7 759 154 3 726 592 64 809 3 633 038 18 017 6 602 121 863 1510 5 997 8 578 117 200 54 948
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der Bcvölkcrungsanteil beider Hauptkonfessionen, und 
der evangelische von 
von

noch 8 im Jahr 1961. In umgekehrter Weise nahm die Zahl 
der Kreise mit einem Bevölkerungsanteil der Katholiken 
unter 20 ®/o im glcidien Zeitraum von 16 über 7 auf 5 und die 
der Kreise mit einem evangelischen Anteil von 
mehr von 14 über 3 auf 2 ab.

Wie stark der räumliche Ausgleich zwisdien evangelischen 
und katholischen Christen vorangcsdirittcn ist, zeigt sidi be
sonders deutlich darin, daß es im Jahr 1961 unter den 3381 
Gemeinden Baden-Württembergs nur 12 Gemeinden mit zu
sammen 2002 Einwohnern gab, in denen niemand evangelisch 
war, sowie 9 Gemeinden mit insgesamt 1944 Einwohnern, in 
denen kein Katholik wohnte. Von diesen Gemeinden waren 
6 rein evangelisch und 11 rein katholisch. Demgegenüber halte 
es im Jahr 1900 im Gebiet unseres Landes noch 197 geschlos
sen evangelische Gemeinden mit zusammen 82 028 Einwoh
nern und 237 gesdilosscn katholische Gemeinden mit 71 324 
Einwohnern gegeben. Noch aufschlußreicher sind die diesbe- 
züglidicn, bis 1825 zurückreichenden Angaben für die Regie
rungsbezirke Nord- und Südbaden^, die nadi dem heutigen 
Gebielsstand 1464 Gemeinden umfassen. Von den Gemeinden 
dos badischen Landcstcils waren:

zwar
45,4 Vo auf 45,3 ®/o und der katholische

52,1 o/o auf .51,5 ®/o.
80 o/o undNur in wenigen Kreisen entspradi die Entwicklung nicht 

dem aufgezeigten Trend. Ein geringfügiger Rückgang des Be- 
völkerungsantcils beider großen Bekenntnisse zugunsten der 
übrigen Gruppen war im Stadtkreis Heidelberg und in den 
Landkreisen Ohriugen, Sdiwäbisdi Hall, Lahr und Müllheim 
zu verzeichnen. Unter gleichzeitiger Abnahme des Bevölke- 
rungsantcils der anderen Konfession verstärkte sich die be
reits 1950 vorhandene Mehrheit evangelischcrseits in den 
Stadtkreisen Karlsruhe und Mannheim sowie in den Land
kreisen Crailsheim, Sinsheim und Lörrach, katholischerseits 
im Landkreis Horb. Schließlich blieb im Landkreis Tuttlingen 
der Bevölkerungsanteil der zahlenmäßig führenden Katholi
ken unverändert, und der Anteil der evangelischen Christen 
nahm etwas ab. Mit Ausnahme von Crailsheim, Ohringen und 
Schwäbisdi Hall weisen alle eben genannten Stadt- und Land
kreise ein recht ausgeglichenes Stärkeverhältnis zwischen den 
beiden Konfessionen auf, erreicht doch die schwächere von 
beiden lediglich im Stadtkreis Heidelberg und im Landkreis 
Lahr nidit ganz einen Anteil von 40 o/o, überschreitet diesen 
Satz aber in den anderen Fällen. Die drei stärker evangelisdi 
ausgerichteten Kreise des württembergischen Nordostens hat
ten vor 1950 eine verhältnismäßig große Zahl katholischer 
Vertriebener aufgenommen, von denen offensichtlich ein Teil 
nadiher in andere Gebiete abgewandert ist.

In allen übrigen Stadt- und Landkreisen bat die 1950 
schwächer vertretene Konfession ihren Bcvölkerungsaiilcil bis 
1961 gesteigert. Zum Teil waren diese Zunahmen recht bcadit- 
lich. So erhöhte' sidi der Bevölkerungsanteil gegenüber 19.50 
um 4 Prozcnlpiinktc und mehr bei den Angehörigen der 
evangelisdien Landes- und Freikirchen in den Stadtkreisen 
Freiburg im Breisgau und Baden-Baden sowie in den Land
kreisen Donaueschingeii, Konstanz, Offenburg, Ra.statt, Siiekiii- 
gen, Woldsliiil iiihI Tcttnang, bei den Angehörigen der rö- 
inisch-kutlioliscbcn Kirciic in den Stadtkreisen Stuttgart, Ileil- 
bronn und Pfor/beim sowie in den Landkreisen Böblingen, 
Eßlingen, Hcidciiheim, Leonberg, Ludwigsburg, Waiblingen, 
Calw und Reutlingen.

gesebtussrn evangelisdi gesdiloasen katholisch
Jahr

mit . . . Einwohnern mit . . EinwohnernCemeindcD Cemeiuiien

1825 61 30 369 
3 402 
3 494 
2 292

365 953 
79 613 
51 007 
29 385

737
1875 8 221
1900 9 172
1925 8 86
1961 4945

Hatte demnach im Jahr 1825 nodi über die Hälfte aller 
badisdicii Genieindtui eine konfessionell gesdilosscnc Ein- 
wuliiH'rsdiaft, so gibt c:s gegtmwärlig in den badisdicn Regie
rungsbezirken keine einzige Gemeinde mehr mit rein 
evungelisdit'r Bevölkerung und mir nodi 5 rein .katbolisdie 
GfUutundtMi, niimlidi Einbach, Knltonl)riinn, Rum))fcn und 
Vollrnersdorf im Landkreis Biidxm und Bruniital im Land
kreis TauberbiBchofsbedm. Im württembergischen Landesteil 
wartm 196L geschlossen katholisch tlic Gemeinden Unterwilf- 
lingen (Aalen), liernsfeldeii (Mergciitbeim), Füramoos (Bi- 
berach), Kulkreiite, Riedetsweiler und Sclgetsweiler (Sigma- 
ringen); gesdilosscn evangelisch waren 
Schmcrbadi (Morgcnlbcim), Beuren (Calw), Edclwciler, Garr- 
woilcr und Wörnersberg (Freiidenstadt) sowie Steingebronn 
(Münsingcii).

Tabelle 5
Zahl der Stadt- und Landkreise nach dem Anteil der evangelischen 

und katholischen Bevölkerung 1939, 1950 und 1961
1961 die Gemeinden

EvaageliscJie*) Kailioliacho
Ue Völkern ngsantcil>n%

(von . . . bis unter . . .)
Bevölkerung

~T939 [ 1950 I 1961 | 1939 j 1950 j 1964

Natürliches WacliHtum der katholischen 
Revülkerung stttrker

Die Veränderungen in der konfessionellen Gliederung der 
Bevölkerung seit dem zweiten Weltkrieg wurden zu einem 
bcträchtlidien Teil durdi die Aufnahme der Heimatvertrie
benen, den Zustrom aus der sowjetisdien Bcsatzungszone und 
dem Sowjetsektor von Berlin sowie die Zuwanderung auslän
discher Arbeitskräfte ausgelöst. Die hohe Mobilität der Be
völkerung innerhalb des Landes trug wesentlich zu der räum- 
lidien Vermisdiiing der Bevölkerung und damit auch der 
Konfessionen bei. Aber cs wäre verfehlt, wollte man die 
regionalen Veränderungen in der konfessionellen Struktur 
der Bevölkerung, die zwischen den Volkszählungen von 1950 
und 1961 cingetreten sind, allein auf Wanderungsvorgänge 
ziirückführcn. Auch im natürlichen, durdi Geburt und Tod 
bestimmten Bevölkcriingswadistum dieses Zeitraums lassen 
sidi hei den Konfessionen bemerkenswerte Untcrsdiicde fest- 
stellen.

Zwisdicii den Volkszäliliingcn von 
in unserem Land 1 333 500 Kinder lebend geboren. Darunter 
waren (ausgezählt nach der Religionszugehörigkeit der El-

untcr 10...............
10 — 20...............
20—30 ...............
30—40 ...............
40—50 ...............
50—60 ...............
60 — 70 ...............
70—80 ...............
80—90 ...............
90 und mehr . ...

9 1 1 10 2
10 17 10 6 5 5

7 7 12 7 15 12
5 •5 67 3 9
5 9 9 9 1111
9 9 10 3 7 B
7 8 14 6 5 5
6 13 7 7 8 14

10 3 2 11 15 8
4 I7

*) Angehörige der Evangelisdien Landes- und Frcikirdicn (ohne diristlidi 
orientiertc Sondergemeiiisdiaftcn).

Nach dem Ergebnis der Volkszählung 1950 hatte sich durch 
die Bevölkerungsverschiebungen der ersten Nachkriegsjahre 
die Zahl der Kreise mit fast ausschließlidi evangelischer oder 
katholischer Bevölkerung im Vergleich zur Vorkriegszeit stark 
vermindert. Die Kreisergebnisse der Volkszählung 1961 zei- 

daß sidi in den meisten Kreisen der Abstand zwisdiengen,
den Anteiisquoten der evangelisdien und der katholisdicii 
Bevölkerung weiter verringert hat. Unter 20 Vo lag der evan
gelische Bevölkerungsanteil im Jahr 1939 in 19 und im Jahr 
1950 in 18 Stadl- und Landkreisen, im Jalir 1961 aber nur

1950 und 1961 wurden

nodi in 11. Dcmcntsprcdicnd betrug die Zahl der Kreise mit 
einem katholischen Bevölkerungsanteil von 80 Vo und mehr 
uodi 18 vor und 16 nadi dem zweiten Weltkrieg, aber nur

^ Vgl. Die Rcligioiisziigcliürigkcit in Dnduii in den icizicn 100 Jalircn, her- 
oiisgcgcbcn vom Badisdicn Stalislisdicn Landesamt in Korlsriilic, Frei- 
hurg im Rreisgau 1928.
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Tabelle 6 Entwidclung der evangelisciien^) und römiscli-katholisdiien Bevölkermg vom 13. September 1950 bis 6. Juni 1961
SOdwlirUemberg-

HobenzolleroNord Württemberg Nordbaden Südbaden Baden-Württemberg
Beceichnang

katb. kath. katb. kath. kalb.evang.evang. eraog. evang. evang.

Lebendgeborene in 1000 .... 
auf 1000 der Bevölkerung')

Gestorbene in 1000 ...............
auf 1000 der Bevölkerung')

Ceburtenübersdbuß in 1000 ., 
auf 1000 der Bevölkerung')

Wanderungsgewinn') in 1000 
auf 1000 der Bevölkerung')

Zunahme insgesamt in 1000 .. 
auf 1000 der Bevölkerung')

*) Angehörige der evangeliachea Landes- und Freikirchen (ohne christlich orientierte Sondergemeinschaften). — *) Auf 1000 der mittleren Bevölkerung 
mit entspreihender Religionszugehörigkeit und 1 Jahr berechnet. — *) Unter Einachlufi der Kirchenein- und -austritte.

127 143294 180 91 209 110 142 622 674
15,6 17,518,716,1 19,2 19,4 17,5 19,8 16,6 18,8

85 92 88197 52 118 69 76 409 368
11,3 10,810,8 8,8 10,9 10,9 11,0 10,6 10,9 10,3

35 5597 95 39 91 6641 306213
9,9 4,3 6,75,3 8,3 8,5 6,5 9,2 5,7 8,6

86177171 32 95 48 54 38 296405
JO,5 3,89,4 18,4 20,0 4,4 8,6 5,3 10,8 8,3

268 121 87272 134 139 95 104 618 602
14,8 10,514,7 28,3 28,3 12,9 15,1 14,5 16,5 16,9

tern) 622 000 evangelische und 674 000 katholisdie Kinder. 
Von den 802 200'Gestorbenen desselben Zeitraums gehörten 
409 200 den evangelisdien Landes- und Freikirchen sowie 
367 500 der katholischen Kirche an. Der Geburtenüberschuß 
in der Zeit von 1950 bis 1961 betrug somit evangelisdierseits 
212 900 und katholischerseits 306 500 Personen. Jeweils auf 
1000 der mittleren Bevölkerung mit der entsprechenden Reli
gionszugehörigkeit und auf 1 Jahr berechnet ergibt sich dar
aus für die evangelische Bevölkerung ein Geburtenüberschuß 
von 5,7, für die katholische aber ein solcher von 8,6. Beson
ders groß gestaltete sich dieser Unterschied im Regierungs
bezirk Nordwürttemberg, wo einem Geburtenüberschuß von 
5,3 auf evangelischer Seite einer von 9,9 auf katholischer 
Seite gegenüberstand.

Das stärkere natürliche Wachstum des katholischen Volks- 
teils ist somit einerseits auf eine - im Vergleich zur evange
lischen Bcvölkening - höhere Geburtenquote, andererseits 
aber auc^i niedrigere Stcrbcciuotc zurüdezuführen. Da bei bei
den Ziffern zwisdicn den Konfessionen ein Unterschied be
steht, liegt die Vermutung nahe, daß sich die evangelische 
und die katholtsdie Bevölkerung in ihrer Struktur, vor allem 
in der altersmäßigen Zusammensetzung, voneinander unter
scheiden. Allein sdion wegen dieser Möglichkeit wäre cs ver
fehlt, wollte man etwa die Geburtenzi^ern getrennt betrach
ten und in ihnen gar einen zahlenmäßigen Ausdruck für die 
höhere Geburtenhäufigkeit im Sinne von höherer Fruchtbar
keit der katholischen Bevölkerung erblicken, audi wenn die
ser Sachverhalt durchaus gegeben sein mag. Doch diese Frage 
soll hier nicht näher untersucht werden. Allgemeine Gebur
tenziffern wären für einen derartigen Vergleich ohnehin nicht 
geeignet, ganz abgesehen davon, daß es fraglich ist, wie weit 
sich überhaupt der Einfluß der Religionszugehörigkeit auf die 
Fruchtbarkeit isoliert darstellen läßt.

In diesem Zusammenhang kam es bei der Berechnung der 
Geburten- und Sterbeziffern für die beiden Konfessionen le
diglich darauf an, eine größenmäßige Vorstellung über den 
derzeitigen Unterschied im natürlichen Wachstum beider 
Gruppen zu gewinnen. Wodurch der Unterschied verursacht 
wird, kann im Rahmen dieser Ausführungen nicht im einzel
nen erörtert werden. Folgende Feststellung muß genügen: Zu 
einem beträchtlichen Teil erklärt sich das unterschiedliche 
natürliche Wachstum der evangelischen und katholischen Be
völkerung allein aus den Besonderheiten des Altersaufbaus.

desalter und im sehr hohen Alter schwächer als in den Stufen 
des mittleren und höheren Alters vertreten. Auffallende Un
terschiede in der Altersgliedening bestehen aber auch zwischen 
der evangelischen und der katholischen Bevölkerung: Auf ka
tholischer Seite ist der Bereich des jüngeren Alters anteilsmäßig 
merklich stärker, der Bereich des höheren Alters hingegen be
trächtlich schwädier besetzt als auf evangelischer Seite. Dem 
Schaubild, das für die Angehörigen jedes Geburtsjahrgangs 
die prozentuale Verteilung nach der Religionszugehörigkeit 
angibt, ist zu entnehmen, daß auf evangelischer Seite der 
durchschnittliche Bevölkerungsanteil von 48,9 ®/o bei den nach 
1948 geborenen Kindern nicht erreicht, aber bei der vor 1922 
geborenen Bevölkerung in sämtlidien Geburtsjahrgängen über
schritten wird, und zwar um so stärker, je weiter zurück das 
Geburtsjahr liegt. So sind beispielsweise von allen Landes
einwohnern, die 1961 im Alter von 70 und mehr Jahren stan
den, 52,2 ®/o evangelisch und von der Bevölkerung im Alter 
von 80 Jahren und darüber 53,7 ^/o. Umgekehrt verhalt es sich 
bei der katholischen Bevölkerung: Bei einem Anteil an der 
Gesomtbevölkerung von 46,8 ®/o liegt der Anteil der Katholi
ken in den Altersstufen über 70 Jahre bei 43,3 und über 
80 Jahre bei 42,6 ®/o. Hingegen sind die Katholiken bei den 
Kindern und Jugendlichen, die 1946 und später geboren 
den, in allen Jahrgängen stärker vertreten, als es ihrem 
durcdischnitllidien Bevölkerungsanteil entspricht. In den Ge
burtsjahrgängen ab 1953, also bei den Kindern, die 1961 bis 
zu 8 Jahren alt waren, beträgt der katholische Anteil 50 Vo 
und mehr.

wur-

Tabelle 7
Die Wohnbevölkerung Baden-Württembergs noch der Religions

zugehörigkeit und nach Altersgruppen om 6. Juni 1961

davon nach der KeligionizugehtirigkeitAltersgruppe 
(von . . . bis 

uDtfer . . . Jahre)

( Wuhnbe*
vUlkerung evaogelischq rdm.'katholibch I sonstige

Zahl • I % I Zahl I %Zohl I %

unter 6 ....
6—15 .... 

15—18 .... 
18—21 .... 
21—45 .... 
45—65 .... 
65—80 .... 
80 und mehr .

786 607 
968 209 
278 854 
372 877 

2 612 294 
1 946 067 

676 288 
107 504

366 162 
466 759 
141 136 
186 614 

1 256 999 
965 860 
345 755 

57 770

46,51 395 018 
48,2 473 133
50.6 128 790
50.0 173 210
48.1 i 245 775
49.6 870 643
51.1 295 770
53.7 45 757

50,2 3,225 427 
28 317 

8 928 
13 053 

109 520 
109 564 
34 763 

3 977

48,9 2,9
46,2 3,2
46,5 3,5
47,7 4,2

5,644,7
43,7 5,1
42,6 3,7

Insgesamt’) .. 7 759154 3 791401 49,9 3 633 038 49,9334 715

^) Angehörige der Evangelisdien Landes- und Freikirchen (ohne christlich 
orientierte Sondergemeinschaften). — ‘) Einschließlich der Gruppe „Ohne 
Angabe des Alters“. — Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

4,3

Altersetruktnr der evangelischen und der katholischen 
Bevdlkemng: weist Unterschiede auf

Neue technische Aufbereitungsmethoden bei der Volkszäh
lung 1961 ermöglichten erstmals in einer deutschen Volkszäh
lung eine kombinierte Darstellung der Konfessionszugebprig- 
keit und der Altersgliederung der Bevölkerung. Die diesbezüg
lichen Ergebnisse besagen, daß die konfessionelle Gliederung 
in den einzelnen Altersstufen recht unterschiedlich ist. Die 
Gruppe der „Sonstigen Bevölkerung“, die nicht den beiden 
großen Konfessionen angehört, ist erwartungsgemäß im Kin-

1935 bis 1920 wird das BildIn den Geburtsjahrgängen von 
durch die besondere Konfessionsstruktur der in diesem Al
tersbereich stark vertretenen ausländischen Arbeitskräfte et
was gestört, denn bei dem zahlenmäßigen Gewicht der Italie
ner und Spanier ist anzunebmen, daß der katholische Anteil 
bei ihnen besonders hoch ist. Allerdings läßt sich zur Zeit 
noch nicht sagen, ob die Ausbuchtung, die sich in dem Schau-
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Heimgekehrte Krieg:«t}|;efunjvenc, Zivilinternierte und Zivilversclileppte
Ergebnisse der Volkszählung 1961

lu Ausführung eines Beschlusses des Deutsdien Bundestags 
wurden bei der Volkszählung vom 6. Juni 1961 die ehemali
gen Kriegsgefangenen, Zivilinternierten und Zivilversdilepp- 
ten des zweiten Weltkriegs ermittelt. Grundlage für diese 
Auswertungen war Absdinitt IX der Haushaltsliste bzw. Ab
schnitt V des Einzelbogens zur Anstaltsliste, bei welcbem jede 
erfaßte Person, die zu dem genannten Personenkreis gehörte, 
Angaben zu machen hatte. Zutreffendenfalls war durch An
kreuzen anzugeben, ob die betreffende Person Kriegsgefange
ner, Zivilinternierter oder Zivilverscbleppter war. Des weite
ren wurden Beginn und Ende des Gewahrsams sowie die 
Gewahrsamsmadit erfragt; unter Gewahrsamsmadil war, wenn 
mehrere Staaten beteiligt waren, derjenige einzutragen, in 
dessen Gewahrsam die längste Zeit des Freiheitsentzugs zu- 
gebradit worden ist.

Die Unterlagen der Volkszählung 1961 können nach der 
Anlage der Erhebung kein vollständiges Bild der Problem
kreise Kriegsgefangenschaft, Internierung und Versdileppung 
im Zusammenhang mit dem letzten Weltkrieg vermitteln. 
Ganz abgesehen davon, daß manche Angaben aus verschiede
nen Gründen unterblieben sein mögen, konnten alle diejeni
gen Kriegsgefangenen usw. nicht mehr erfaßt werden, die 
nod\ im Gewahrsam oder zwischen der Entlassung und dem 
Zählungsstichtag verstorben sind bzw. heute nicht mehr in 
Baden-Württemberg leben (z. B. in andere Bundesländer Ver
zogene, Auswanderer). Immerhin können die gewonnenen 
Daten als wertvolles Ergänzungsmaterial zu der bereiu vor
handenen Dokumentation, beispielsweise des Deutschen Roten 
Kreuzes, angesehen werden.

Methodisch bleibt nodi zu bemerken, daß die Unterlagen

Heimgekehrte Kriegsgefangene, Zivilinternierte und Zivilverschlepple 
Ergebnisse der Volkszählung 1961 in Baden-Württemberg*)

Uavoa sind xurftckgrkehrt im JabrPenoaen
inageumt 194S

~iooo r%^i 1000 T~ % iööö~I ' 1000 | %
Gevrahrsamsmacht 19491946 1947 1948 1950 uod epSter nbne Angabe

1000 I % 1000 I %1000 I % 1000 I %

Kriegsgefangene

Frankreich ..........................
Grofibritannien') .............
Jugoslawien ........................Polen.....................................
Sowjetunion........................
Tschechoslowakei .............
Vereinigte Staaten von

Amerika ..........................
Sonst. Gewahrsamamächte 
ohne Angabe ......................

16.6 : 27,2 1 23,0
r>2.8 ; 23,1 18,8
3.9 ' 1,0 11,4
6.9 ' 0,3 10,3

23.7 \ 18,1 12,7

26.3 22,3 39,5 I 33,4 \118,1
122,5

17,1 19,7 3,44.0 U 0,9 0,4 0,4
17,7 14,564,6 15,9

0,8
13,0 17,7 0,4 0,20,5 0.4 0,30,3

9,2 1,3 19,30.4 9,2 4.0 43,9 12,11.8 .1
0,53,3 0.2 0.3 9,7 0,5 13,6 44,4 15,11.5 0,5

20,6142,2 36,6 17,8 12,5 27,9 22,5 6,619,6 31,9 9,4 0.5 0,4
4,8 0,7 23,2 49,2M 2,4 0,3 6,5 10,3 2,5 7,90.5 0.1 0.4

36,8 53,5
39,1
41,0

254,3 141,2 29,8 8,7 12,0 0,275,9 22,0 4,7 1.3 0,5 0,50,6 1,3
9.2 1,3 3,6 21,0 7,41.9 2.6 28,6 0.7 1,3 2,00.1 0,2

26,9 3,9 23,1 11,4 6,111,0 3,1 3.7 13,6 1,56,2 1,7 0,9 3,20.4

insgesaoit 690,5 100 278.4 40,3 22,6 89,2 15,4 42,9 6,2 2,0156,1 12,9 106.4 3.6 0.513,9
Zivilinternierte

Frankreich ..........................
Großbritonuien') .............
Jugoslawien ........................
Polen.......................................
Sowjetuniou........................
Tschechoslowakei .............
Vereinigte Staaten von

Amerika ..........................
Sonst. Gewahrsamsmächte 
ohne Angabe ......................

19,0 I3,5 5.8 31,i1.1 38,0 0,3 8,6 0.71.3
2,5 31,8 23,6 17,61,5 0.5 26,4 0.40,4 0,3

23,1 28,213,8 0.5 3,3 9,4 3.9 5.8 41,8 1,6 15,31.3 0,2 2,1
4,4 12,8 18,10.3 0,4 14,7 10,2 21,5 22,32.7 O.S 0,3 0,6 0,6

6,6 11,0 14,8 17,0 15,8 27,0 5,31.0 1,1 1.0 1.8 0.4 20,21.3
7,9 13,1 14,8 70,6 0,3 3,2 3,1 IJ1.2 5,5 0,2 6,20.1 0,5

6,9 26,3 33,5 0,8 19,5 0.8 18,14,2 1,1 1.4
25,4 5,6 9,6 2,2 1,115.2 0,9 6,7 44,2 5.6 36,7 0,31.5 0,2

7,6 18,1 26,44,6 7,7 0.4 0.8 1.2 1.5 31,9 10,5 0.2 3.70,5

insgesamt 59,8 WO 11,3 23,1 25,0 28,1 3,06,8 13,6 14,9 16,8 1.8 8.9 0.4 0,65.3I

Zivilverschlepple

Frankreich ..........................
Großbritannien') .............
Jugoslawien ........................
Polen................. ...................
Sowjetunion........................
Tschechoslowakei .............
Vereinigte Staaten von

Amerika ..........................
Sonst. Gewahrsamsmächte 
ohne Angabe ......................

0,5 3,6 36,2 34,00.2 0.2

13,20,8 5,8 17,1 30,3 34,20,2 O.l 0.30,1
23,77,3 13,4 20,6 11,3 23,71,0 0,1 0,2 0,1 0.2 0,2

54,3 15,8 15,3 20,1 15,8 11,6 20,91.4 0,87.2 1,1 1,1 1,1 1,5
11,8 10,9 7,1 22,21,6 64,7 0.10,2 1,0 0,2

2,0 53,80,3 0,1
20,0 15,66,8 37,8 0.20.9 0,3 0,1

8,3 20,9 20,0 10,90,2 17,3 17,31.1 0,2 0.2 0,1 0,2

100insgesamt 17,0 21,6 17,9 1,8 13,4 9,3 19,2 0,2 1,713,2 2,3 2.9 2,4 1,2 2,5

InsgcsaiDt

Frankreich ..........................
Großbritannien') .............
Jugoslawien........................
Polen.....................................
Sowjetunion......................
Tschechoslowakei .............
Vereinigte Staaten von

Amerika ..........................
Sonst. Gewahrsamsmächte 
ohne Angabe ......................

16,0 17,1 23,5 26,7 21,9 32,9 3,3122,1
124,0

20,9 28,7 40,2 4.0 0,9 0.5 0,41,1
16,2 52,5 18,9 16,2 13,1 18,0 14,5 0,465,1 23,5 0,5 0,2 0,4 0,30,3

10,43,1 3,4 5.0 20,9 9,9 41.7 8,4 14,7 0,523,7 0,8 2,5 2,0 3,5 0,1
12,06.9 0,9 9,2 13,7 13,1 0,8 32,8 19,00,6 1,0 0,9 2,3 1,3

20,4 38,7 24,8 13,0 13,0 19,7 21,2 0,6156,0 20,3 20,2 30,8 33,1 12,3 7,9 0,4
1,9 17,2 62,7 0,6 4,2 5,9 2,014,2 8,9 0.8 0,3 7,52,4 l.l I

33,9 55,1 29,9 22,8 12,8 4,9 0,5258,7 142,5 77,3 8,8 1,4 0,7 0,3 1.3 0,5
3,3 18,9 37,7 6.3 25,1 2,025,2 4,8 3,4 13,6 9,5 1,9 0,70,5 0,5 0,2

16,132,6 4,3 11,6 35,7 22,3 4,5 13,8 1.8 5,6 3,3 3,37,3 5,2 1,1 1,1

insgesamt

*) Sofern hochgerechnete Tabcliciifelder weniger als 100 Fälle aufweisen, sind die Zahlen durch Punkte ersetxt. 
Großbritannien und Nordirland (Vereinigtes Königreich).

22,6 45,9 6,0100 287,5 37,7 172,7 106,5 13,9 124,9 16,4 2,9 0,6763,4 21,8 4,2
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auf einer 10®/(hStichprobe des Aufbereitungsmateriais basie
ren und auf das volle Ergebnis hochgercchnet sind. Deshalb 
ließen sich gewisse, allerdings recht gering zu veransdilagende 
Stichprobenfehler nicht vermeiden.

Die heimgekehrten Kriegsgefangenen nach 
Gewahrsamsmächten und Jahr der Rückkehr 

Ergebnisse der Volkszählung 1961 in Baden-Württemberg

Knapp 700 000 ehemaligre Kriegagrefangpeno
In Baden-Württemberg wurden bei der Volkszählung 1961 

noch rund 690 500 ehemalige Kriegsgefangene des zweiten 
Weltkrieges gezahlt; darunter befanden sich gut 3000 Per
sonen weiblichen Geschlechts, in der Mehrzahl wohl frühere 
Wehrmachlshelferinnen und Schwestern bzw. Krankeiipßege- 
personal. Es verbleiben somit 687 100 männliche Kriegsge
fangene, die — bezogen auf die heutige männliche Bevölke
rung im Alter von 31 bis 81 Jahren (bei Kriegsende 15 bis 
65 Jahre alt) — 39,2 ®/o oder fast zwei Fünftel ausmachen.

Bei der Untergliederung nach Getvahrsamsmächlen ergibt 
sidi, daß gut die Hälfte der Kriegsgefangenen im Gewahrsam 
der Vereinigten Staaten von 
und der Sowjetunio>n (142 200 oder 20,6 ®/o) war. Die nächst
kleineren Kontingente hatten Großbritannien (122 500 oder 
17,7 ®/o) und Frankreich (118100 oder 17,1 ®/o) aufzuweisen, 
wohingegen auf Jugoslawien (l,3®/o), Tschechoslowakei (0,7®/o) 
und Polen (0,5®/o) vergleichsweise geringe Anteile entfielen. 
Nach dem Jahr der Rückkehr geordnet zeigt sidi, daß 278 400 
oder 40,3 ®/o der Kriegsgefangenen noch im Jahr ]945, dem 
Jahr der Kapitulation also, entlassen wurden. Im Jahr 1946 
konnten 156100 (22,6®/o) zurückkehren, 1947 weitere 89 200 
(12,9®/o) und 1948 106 400 (15,4®/o), Im Jahr 1949 s.hlirßlidi 
war 42900 oder 6,2®/o der Kriegsgefangenen die Rückkehr 
beschieden, 1950 und später kamen 2,0®/a zurück. Von diesen 
Durdisdinittswcrtcn weichen die einzelnen Gewahrsamsmuditc' 
mehr oder weniger stark ab. So halien beispielsweise die: 
Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritaiiiiien jeweils 
mehr als die Hälfte ch:r in ihre Hand gefullenen Kric'.gsgc:- 
fangenuii noch im Jahr 194.5 eutlussen, während von den 
Kriegsgcfungeiicn Polens und Jugoslawiens 15,l®/i>hzw. 12,1 ®/o 
erst 1950 und später zurückgekehrt sind; auch von den Kriegs
gefangenen der Tschedioslowakci und der Sowjetunion kehr
ten mit 7,9 ®/o bzw. 6,6Vo verhältnismäßig viele* im fünften 
und späteren Jahr nach Kriegsende zurück. Von der Gesamt
zahl derer, denen die Heimkehr erst in den 50er Jahren er- 
möglidit wurde (13 900), entfallen mit 11400 gut vier Fünftel 
auf die genannten Staaten des heutigen Oathlocks.

Jahr der Rückkehr
1946 1947 1948 1949 pl950und später

|_rOhne Angabe 
Sonstige Gewahr- sarTismächte’'

1945V.
100

..■■■■I Frankreich
60

Grossbritannlen

60

*
Sowjetunion

40 AWSÄi

IIIAmerika (254 300 oder 36,8 ®/o) ■5;

m i
20

Vereinigte Staatenm i

'mm0

0 20 40 60
100 V.

60

'*Einsct»l, ohne Angabe der Gewahrsamsmaebt Siati
itiisdtei Landeumi Baden-wuMtenibetg

schlrppleii 54,3 ®/o. Im Gegensatz zu den Kriegsgefangenen 
hc:fuiul sirli die üherwicgoiidc Zahl der Zivilgefaiigenen im 
(M'walirsaiii dc:r östlichen Länder. Bei den ZivÜinternier- 
lc*n kam allein auf Jugoslawien (23,1 ®/o), Tschedioslowakci 
(13,1 ”/o), Sowjetunion (ll,0°/o) und Polen (4,4®/o) über die 
Hälfte, der (M'Kanil/ahl; hei cloti Zivilversdilc:ppten entfielen 
auf die Sowjetunion .54,3®/o und auf die eben genannten 
(Mtwahrsaiii.smächte ziisuniincii nahezu vier Fünftel. Ühercin- 
slimmc'.iul fallen hei hc*iden (rntppcii die relativ 6]>ät liegcn- 
cltui Hüerkkehrjahre auf, was schon daraus hervorgeht, daß 
8,9 ®/o dc'r Ziviliiiiernierten erst 1950 und später ziirückge- 
komnien sind; Itci den Zivilvorsdilcpptcn waren es sogar 
19,2 ®/o.

Faat Jeder lO. Klmvoliner den l^andea war In fremdem ^ftewahrHaiii

Ziisammcngercchnet lebten in Baden-Württemberg 1961 
rund 763 400 Personen, die anläßlich des zweiten Weltkrieges 
kriegsgefangen, interniert oder verschleppt waren. Zur ge
samten Wohnhevölkeruiigszahl von 7 759 200 in Beziehung ge
setzt bezifferte sich damit der Anteil der Kriega- und Zivil
gefangenen auf 9,8®/o. Mit anderen Worten: Nahezu jeder 
10. Einwohner des Landes befand sich im Zusammenhang mit 
den Ereignissen des letzten Krieges im Gewahrsam fremder 
Staaten.

78 000 Zivil Internierte und ZivUverachleppte
Die Zahl der Zivilinlernicrtcn (59 800) und der Zivilver- 

schlepptcn (13 200) stellte sidi erwartungsgemäß nur auf 
Bruchteile der Kriegsgefangenenzahl (stark 10®/o). Da cs sidi 
hierbei, wie sdion das Wort sagt, um Zivilpersonen handelt, 
entspridit die Geschlechterrelation annäherungsweise der hei 
der Gesamtbevölkerung: unter den Zivilinternierten waren 
52,8 ®/o Personen weiblichen Geschlechts, unter den Zivilver-

Dr. Eberhard Gawatz
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Vertriebene sowie Deutsche aus der sowjetischen Besatzungszone und dem 
Sowjetsektor von Berlin am 6. Juni 1961

Ergebnisse der Volks- und Berufszählung

Vorbemerkung:

Die vielschiditigen Probleme, welche die große Völkerwan
derung im Gefolge des letzten Weltkrieges vor allem auch für 
Deutschland mit sich gebracht hat, sind noch keineswegs als 
endgültig gelöst zu betrachten, obwohl nunmehr schon fast 
zwei Jahrzehnte seit dem Waffenstillstand vergangen sind. 
Bei der Volks- und Berufszählung 1961 wurden deshalb wie 
bei der Zählung 1950 Erhebungen über die Vertriebenen 
durchgefülirt, ergänzt durdi Feststellungen über die nach 
Kriegsende aus der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 
und dem Sowjetsektor von Berlin in das Bundesgebiet zuge
zogenen Deutschen. Grundlage für diese Auswertungen waren 
zwei Fragen in der Haushaltsliste bzw. im Einzelbogen zur 
Anstaltsliste. Frage 8 richtete sich nur an Personen, die nach 
Kriegsende in das Gebiet der heutigen Bundesrepublik ein- 
schließlidi Berlin (West) zugezogen sind: unter Buchstabe a) 
sollte zutreffendenfalls das Zuzugsjahr eingetragen werden, 
bei Anschlußfrage b) war anzugeben, ob sidi der vorherige 
Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone oder im Sowjet
sektor von Berlin befunden hatte. Frage 9 bezog sidi auf den 
Besitz eines Bundesvertriebenenaiisweises A oder B bzw. eines 
Bundesflüchtlingsausweises C. Für die Aufbereitung wurden 
folgende Personenkreise unterschieden:

1. Als Vertriebene wurden nur soldie Personen (mit ihren 
Kindern) erfaßt, die angegeben hallen, den Bundesvertriebe- 
ncnaiisweis A oder B zu besitzen. Dazu gehören audi Inhaber 
des Ausweises A oder B, die nadi der Vertreibung zunädist 
ihren Wohnsitz in der sowjetischen Besat/iingszoiic oder im 
Sowjetsektor von Berlin geiioninicn halten und von dort aus 
nach Kriegsende in das heutige Biindesgehic't ciiiscliließlich 
Berlin (Wust) gckotiiiiien sind.

2. Do.ulmhe aus der SliZ sind itadi den Begriffsbestimmun
gen der Volks- und Bcriirs/iililiiiig J96L Personell (mit ihrem 
Kindern), die in den Zuhlpupiereii angegeben hatten, nach 
dem Kriege aus der sowjetischen Besatzungszonc oder dem 
Sowjetsektor von Berlin in das Bundesgebiet eiuschließlidi 
Berlin (West) zugezogen zu sein. Dazu redmen audi die In

haber des Bundesflüchtlingsausweises C (mit ihren Kindern), 
die nach den Bestimmungen des Bundesvertriebenengesetzes 
als „anerkannte Sowjelzonenflüchtlinge** gellen.

Schematisch dargestellt ergeben sich somit nachstehende 
Gruppierungen:

nicht aus der SBZ 
zugezogenVertriebene mit 

Ausweis A oder B
aus der SBZ zugezogen

Sowjetzonenflüchtlinge 
mit Ausweis C Deutsche 

aus der SBZ
aus der SBZ zugezogene 
Deutsche ohne Ausweis A,
B oder C

Um Doppelzählungen zu vermeiden, sind in der folgenden 
Darstellung — soweit nidit anders vermerkt — in den Zahlen 
der Deutsdien aus der SBZ die von dort zugezogenen Vertrie
benen mit Ausweis A oder B nidil enthalten. Allgemein sei 
noch darauf hingewiesen, daß die Angaben über Vertriebene 
aus den Ergebnissen der Volkszählung 1961 als Mindcstzahlen 
zu werten sind, da als Kriterium der Besitz eines Biindesver- 
tricbonenaiisweises berangezogen war, den jedoch bekannter
maßen nidit alle Bcrediliglen beantragt haben. Schließlidi 
bleibt zu erwähnen, daß aus methodischen Gründen die Er- 
gc'lmi.sso der Zählung 1961 nicht mit denen früherer Erhehun- 
gcMi (z. B. Volkszählung 19.50, Be.völkcrungsfortsdireibung 
19.50 bis 196 L) verglidicn werden können.

Wenn auch zur Zetit noch nidit alle Daten vorliegcn, die 
nach dc'ui Zählungsprogramm zur Auswertung vorgesehen sind, 
so können dodi schon einige der widitigsten Striiklurmerkmalc 
für die Personenkreise dc:r Verlricdieuon und der Deutschen 
aus der SBZ der Öffentlichkeit vorgelegt werden. Dazu ge-

Vertriebene und Deutsche aus der SBZ nach dem Jahr des 
Zuzugs in das Gebiet der Bundesrepublik 

(Stand am 6. Juni 1961)
Tsd. Personen 
400r

300
Vertriebene, aus der 
SBZ zugezogen, sowie 
Deutsche aus der SBZ

iiii

200 Vertriebene, nicht 
aus der SBZ zugezogen

liAMMa
1944/45 1946

100

1947 19491948 1950 1951 1955 und später1952 1953 1954

183 66 SlatisKsdies LondetamI Baden-Wümembtrg
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Vertriebene sowie Deutsche aus der sowjetischen Besatzungszoue und dem Sowjetsektor von Berlin
am 6. Juni 1961

hören besonders die für die 
Frage der wirtsdiaftlidien Ein
gliederung bedeutsamen Anga
ben über die Beteiligung am 
Erwerbsleben bzw. die Er- 
werbslätigkeit, letztere unter
sucht hiusiditlich der Zuord
nung der Erwerbspersonell zu 
einer Wirtschaftsabteilung und 
sozialen Stellung. Weitere der 
Abrundung des zu zeidinenden 
Bildes dienendeErgebnisse wer
den zu gegebener Zeit veröf
fentlicht werden.

Vertriebea 
■owie 

Deuisclie 
out Her SBZ 
auf 1000 der 
übrigen Bevölkerung

'Wohnbevölkerung

DavonStadtkreis/Landkreis 
Regierungsbezirk 

Land
Vertriebene sowie 

Deutsche aus der SBZ
insgesamt Deutsclie aus der SBZ 

(ohne Vertriebene)
Vertriebene

Anzahl 1 %*)i %') I AH..II.I I %»)Ansahl
1

267Stadtkr. 36,385 565 
n 845 
14 806 
32 176 
18 436 
36 329 

9 825 
46 237 
46 651 
28 749 
27 469 

6 118 
20 837 
57 144 

6 878 
32 256

8 391 
24 328

9 973 
16 806 
14 541 
40 120

595 480

63,7 48 824
6 518
7 984 
7 719
5 753 

10 539
2 709 

12 806 
10 134 
7 779 
7 293 
1 348 
7 557 

17 239
1 737
6 330
2 091 
4 522
3 263 
2 811 
3 471

12 088 
190 515

21,1Stuttgart
Heilbronn
Ulm
Aalen
Backnang
Böblingen
Crailsheim
EBlingen
Göppingen
Heidenheim
Heilbronn
Künzelsau
Leonberg
Ludwigsburg
Mergentheim
Nürtingen
Öhringen
Schwäbisch Gmünd 
Sdiwäbisch Hall 
Ulm
Vaihingen 
Waiblingen 
Nordwür Itemberg

637 539 
89 100 
92 701

142 126 
89 362

143 616 
63 325

198 579 
201 967 
113 453 
162 658 
30 948 
99 219 

243 849 
40 349 

131 620 
43 587 

100 501 
59 273 
82 926 
75 392 

193 688 
3 037 778

134 389 !
18 363 
22 790 
39 895 ! 
24 189 I 
46 868
12 534 I 
59 043 
56 785 
36 528 ' 
34 762 I

7 466 ' 
28 394 
74 383

8 615 I 
38 586 ! 
10 482 I 
28 850 !

13 236
19 617 1 
18 012 I 
52 208 I

785 995

35,5 26064,520,6
32665,0 35,024,6
390Landkr. 19,380,728,1

23,8 37176,227,1
22,5 47577,532,2
21,6 24778,419,8

42378,3 21,729,7
82,2 17,8 39128,1n 21,3 47578,732,2

Jeder fünfte Fiinwohner des 
liandes Vertriebener oder 
Deutscher aus der

Von der Wohnbevölkerung 
Baden-Württembergs, die sieb 

6. Juni 1961 (Volkszählungs- 
stiditag) auf 7 759154 beziffer
te, waren 1 620428 oder 20,9®/o 
Vertriebene sowie Deulsdie aus 
der SBZ. Vertriebene mit Biiii- 
desvertricbeneiiausweis A oder 
B wurden 1 204 561 gezählt, das 
sind knapp drei Viertel der die 
415 867 Deutsclien aus der SBZ 
eiiisdilicßendcn Gesamtzahl. Zu 
der letztgenannten Zahl kom
men Modi 301 286 aus der SBZ 
zugezogene Vertriebene (mit 
Bundesvcrlricbeiiciiausweis A 
oder B), so daß insgesamt 
717153 Personell (9,2 °/o der 
Bevötkcriing) als Deutsdie ans 
der SBZ im weiteren Sinne zu 
hczcidincn sind. Die Zahl der 
Sowjctzoncnnüditlingc mitDiin- 
dcsnüditlingsaiiswcis C liclicf 
sidi auf 122 354. Aus der SDZ 
zugezogen und nidit im Besitze 
eines Bundesvertriebenonaus- 
weises A oder B bzw. eines 
Biindcsflüditlingsaus weises C 
waren 293 513 Personen.

Ein redit ansdiaulidier Ver- 
glcidismaßstab zur Beurteilung 
der regionalen Verteilung der 
Vertriebenen und Deutschen 
aus der SBZ* ergibt sich, wenn 
man den eben genannten Per
sonenkreis auf 1000 der übri
gen Bevölkerung bezieht. Über 
der Landesdurdiscbnittsziffer 
von 264 liegt nur der Regie
rungsbezirk Nordwürttemberg 
mit 349, während die anderen 
drei Regierungsbezirke (Nord
baden 262, Südwürttemberg- 
Hobenzollern 202 und Südba
den 179) diesen Wert — zum Teil 
sogar mit relativ großem Ab
stand — nidil erreichen. Die Un
terschiede, die aus der beigege
benen Übersicht mit wenigen

79,0 21,0 27221,4
18,1 31881,924,1

« 26,673,4 40128,6
23,2 43976,830,5
20,2 27179,821,4

41583,6 16,429,3
80,1 19,9 31724,0

am 15,7 40384,328,7n
28875,3 24,722,3

\ 14,3 31085,723,7
19,3 31480,723,9
23,2 36976,827,0
24,225,9 75,8 349

34,5Stadtkr. 65,5
67,0

284241 929 
125 264 
313 890 
82 524 

119 009
62 073 

146 816 
166 460 
158 860
64 467
63 088 
76 202 
76 436

1 697 018

22,1 35 072 
18 106 
34 498
13 125
14 078 
12 478 
24 844 
30 908 
21 779 
14 719

8 864 
17 807 
14 575

260 853

18 457 
8 912 

21 598
6 650 
3 890
1 522 
6611 
5 928
7 712
2 227
2 786 
2 122
3 011

Karlsruhe 
Heidelberg 
Mannheim 
Pforzheim 
Bruchsal 
Buchen 
Heidelberg 
Karlsruhe 
Mannheim 
Moshadi 
Pforzheim 
Sinsheim 
Tauherhisdiofaheim „

53 529 
27 018 
56 096 
19 775 
17 968 
14 000 
31 455 
36 836 
29 491
16 946 
11 650 
19 929
17 586

33,021,6 275
38,561,5 218i7,9
33,666,424,0 315
21,6Landkr. 15,1 78,4 178
10,989,122,6 291

79,0 21,021,4 273
22,1 83,9 28416,1
18,6 73,8 22826,2
26,3 86,9 13,1 357
18,5
26,2

76,1 22623,9
w 89,4 10,6 354

29923,0 82,9 17,1

262Nordliaden 352 279 20,8 74,0 91 426 26,0

145 016 
40 029
79 859- 
66 519

102 345 
76 886 
42 001
53 222 

158 337
80 301 

136 333
54 471 
98 555

119 139 
65 797 
47 219 
58 812 
83 312 
65 266 
52 742

1626 161

01.5
55.6 
79,1
73.7

194Stadtkr. 16,3 14517
3 283
5 364
8 961
9 536
6 194 
2 871
4 563 

18 745
7 781 

16 231
5 336

10 243 
12 792
9 265 
5 162 
5 724

11 684 
7 709 
4 382

170 343

38,523 605
5 904
6 784 

12 152
12 790 
8 907
4 250 
6 828

28 296
10 634
24 548

7 609
13 574 
18 932 
13 235
6 778
8 393 

17 315
11 062
5 846

9.088 
2 621
1 420 
3 191 
3 254
2 713
1 379
2 265 
9 551 
2 853 
8 317
2 273
3 331 
6 140 
3 970 
1 616
2 669 
5 631
3 353 
1 464

Freihurg i. Br. 
Baden-Baden
Bühl
Donaucschingcn
Emmendingen
Freihurg
Hodischwarzwald
Kehl
Konstanz
Lahr
Lörrach
Müllhcim
Offenburg
Rastatt
Sädeingen
Stockach
Überlingen
Viliingen
Waldshut
Wolfach

17314,7 44,4
8,5 93Landkr. 20,9

18,3 22426,3
14312,5 74,6 25,4

11,6 69,5 13130,5
10,1 67,6 11332,4
12,8 66,8 14733,2

21817,9 66,2 33,8
13,2 73,2 15326,8
18,0 66,1 22033,9

16214,0 70,1 29,9
16013,8 75,5 24,5tt

15,9 67.6 18932,4
20,1 70,0 25230,0

76,2 16814,4 23,8
16614,3 68,2 31,8

67,5 26220,8 32,5
16,9 20469,7 30,3

12511,1 75,0 25,0

15,2 179247 442 68,8 77 099 31,2Südhaden
265Landkr. 21,0 16 303

10 423
11 223 
5 475 
5 477 
7 390 
4 295 '
4 303 I

12 266 
28 435 
14 734

7 645 '
5 937 I 
9 687

13 454 
13 070 

7 768

79,298 127 
100 043 
117 745 
43 432 
58 409 
50 777 
42 168 
38 809 

104 553 
159 772 
123 496 

65 863 
48 336 
74 132 

123 854 
77 987 
70 694

1 398 197

20 584 
13 652 
16 769
6 754
7 898 
9 050 
5 438 
5 304

15 955 
37 609 
20 230

9 131 
7 460 

13 619 
19 424
16 412 
9 423

4 281 
3 229
5 546
1 279
2 421 
1 660 
1 143 
1 001
3 689 
9 174 
5 496

20,8Balingen 
Biberach 
Calw 
Ehingen 
Freudenstadt 
Hechingen 
Horb
Münsingen 
Ravensburg 
Reutlingen 
Rottweil 
Saulgau 
Sigmaringen 
Tettnang 
Tübingen 
Tuttlingen 
Wangen
SUdwürlt.-Hobenzollern

15613,6 76,3 23,7n 16614,2 66,9 33,1
18415,6 81,1 18,9w
156J3,5 69,3 30,7

17,8 81,7 21718,3
14812,9 79,0 21,0

81,1 15813,7 18,9
15,3 76,9 18023,1

!23,5 30875,6 24,4n 19616,4 72,8 27,2
16113,9 83,7 486 16,3

15,4 79,6 1831 523 
3 932 
5 970 
3 342 
1 655

20,4
18,4 71,1 22528,9n 186J5,7 69,3 30,7
21,0 79,6 26720,4
13,3 82,4 17,6 154

«' Vgl. hierzu audi den Statistischen 
Bericht AOjVZ 1961-3 „Die Wohn- 
hevölkeruiig nach der Religionszu
gehörigkeit, noch dem Familien
stand und nach der Veririehciieii- eigcnsdiaft“.

234 712 16,8 177 885 75,8 20256 827 21,2

Baden-Württemberg ....

‘) Vo der Wohnbevölkerung insgesamt. — *) der Vertriebenen sowie Deulsdien aus der SBZ zusammeu.

7 759 154 1 620 428 20,9 1 204 561 74,3 415 867 26425,7
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Wohnbevölkerung sowie Erwerbspersonen nach BevÖlkerungsgruppen und einigen wichtigen Slrukturmerkmalen am 6. Juni 1961

Wohtibevölkerung/Krwerbapersonen

Vertriebeoo sowie 
Deutsche aus der SBZ

Deutsciie aus der SBZ 
(ohae Vcciriehcne)

Bezeichoung
I Übrige Bevölkerung 

Anxalii

insgesamt Vertriebene

% rI % I Anxahl I % | AnzahlAnzahl | Anzahl %I

Wohnbevölkerung

i 1620 428 I 100 I 1 204 561 ! 100 \

a) nach Altersgruppen

382 281 
140 502
567 837 35,0
392 880 24,2
135 565 

1 363

Insgesamt 415 867 I WO \ 6 138 726 | WO7 759 154 WO

unter 15 Jahren..........
15 bis unter 21 Jahre 
21 bis unter 45 Jahre 
45 bis unter 65 Jahre 
65 und mehr Jahre .. . 
ohne Angabe ................

1 754 816 
651731

2 612 294 
1 946 067

783 792 
10 454

22,6 23,6 I 
8,7 I

282 078 
100 565 
397 281 . 
308 132 
115 557

23,4 100 203 
39 937 

170 556 
84 748 
20 008

24,i 1 372 535 
511 229

2 044 457 
1 553 187

648 227 
9 091

22.4
a,4 8,3 9,6 8,3

33,7 33,0 41,0 33,3
25,1 25,6 20,4 25,3
10,1 8,4 , 9,6 4,8 10,6

0,1 0.1 948 0,1 413 0,7 0,7

Bei Vertriebenen bzw. Deutsdben 
aus der SBZ:
nicht im Ausweis der Eltern ein* 
getragene Kinder.............................. I 255 877 15,8 19,4233 344 22 533 5,4

b) nach dem Familienstand

ledig ..............................................verheiratet

zusaminenlebend .... 
nidit zusammenicbend

überhaupt ............................
verwitwet....................................

gcsdiiedcii .................................
ohne Angabe .........................

43,5 502 320 ' 47,73 377 752 690 748 I 42.6 | 45,3 I 2 687 004 j 43,8

2 797 179 ! 45.6
103 147 

47,0 I 2 900 326 
475 705 

72 717 
2 974

188 128

185 685 i 44,7
9 820 I 2,4

195 505 
20 946 ' 5,0
10 790 i 2,6

45,73 344 342 
130 423 

3 674 765 
602 945 
100 186 

3 506

747 163 ' 46,7
27 276 7,7

774 439 47,8
127 240 7,9
27 469

561 478 
17 456 

578 934 
106 294 

16 679

46,6
1,7 1,4 1.7

47,4 48,1 47,2
7,8 8,8 7.7
1,3 1.7 1,4 1,2
0,0 532 0,0 0,0 I334 198 0,0 0.0

c) nach der ReligionsEugebÖrigkcil

cvangelisdi') ............................
römisdi-katholisdi ...............
Sonstige und ohne Angabe

3 791 401 
3 633 030 

334 715

48,9 \ 803 232
754 754 

4,3 1 62 442

49,6 40,8491 734 
679 977 

32 850

311 498 
74 777 
29 592

74,9 j 2 988 169 1 48,7 
18.0 2 878 284 | 46.9
7,1 ! 272 273

146,8 46,6 56,5
2.7 13,9 4.4

d) nach der Beteiligung am Erwerbsleben

576 532 
575 420

Erwerbspersonen ..........
Davon Erwerbstätige ErwcrJiRlosc 

Nirhterworbspersonen .

52,1 47,94 045 250 
4 039 217 

6 033 
3 713 904

801 979 
799 950 

2 029 
818 449

49,5 225 447 
224 530

54.2 3 243 271
54.0 3 239 267

4 004
190 420 i 45,8 2 895 455

52,8
52,1 49.4 47.8 52.8

0,1 OJ 0,1112 0.2 0,1917
47,9 50,5 I 628 029 52,1 47,2

Erwerbspersonen*)

I 4 019 20S IInsgesamt 100 795 499 S71 828100 100 223 671 , 100 I 3 223 706 [ WO

a) naeh Wirischaftsableüungen

Laml* lind Vorxtwirtsdiafl .........................
Knergiewirtsdiuft .............................................
Verurbeitemies Gewerbe ............................
Baugewerbe ..........................................................
Handel ....................................................................
Verkehr und NochridilciiUherniittluiig . 
Kreditinstitute und Vcrsidicnings*

gewerbe .............................................................Dienstleistungen................................................

Organisationen ohne Erwerbsdiaraktcr
Private Haushalte ............................

Cebictskörpcrschaftcn und Sozial
versicherung ...................................................

Ohne Angabe .....................................................

6:j<. 904 
30 204 

1 766 202 
294 799 
372 402 
172 847

15.8 2,7 17 049 
3 733 

326 040 
51 679 
47 706 
24 678

21 532 
5 028 

442 545 
66 490 
72 746 
33 604

3,0 4 403 
1 295 

1 16 505 
14811 
25 040 

8 926

2.0 19,161.5 372 
25 176 

1 323 657 
228 309 
299 656 
139 243

0,8 0,6 0.7 0,80,6
43.9 55,6 57.0 52,1 41,1

7,3 8,4 9.0 7,16,6
9,3 9,1 8,3 9,311,2
4,3 4,2 4,3 4,34,0

14 293 
63 078

65 242 
405 070

1,6 1,8 9 047 
51 033

1,6 1,65 246 
32 045

2,3 50 949 
321 992

10,1 10,4 8,9 14,3 10,0

und 69 832 1,7 10 762 1,4 7 129 1,2 1,83 653 1,6 59 050

188 067 
17 636

4.7 41 366 
4 035

5.2 31 113 
2 621

5,4 4,610 253 
1 414

4,6 146 701
0,6 13 6010,4 0,5 0,5 0,4

b) naeh der souaien Stellung
Selbständige

in der Wirtsdiaftsabtcilung Land
und Forstwirtschaft .........................
in den übrisen Wirtschaftsabt.

überhaupt ...................................................
Mithelfcude Familienangehörige

in der Wirtschaftssbteilung Land
und Forstwirtschaft .........................
in den übrigen Wirtschaftsabt.

überhaupt ...................................................Beamte

216 859 
302 483 
519 342

5,4 0.6 0.74 563 
35 896 
40 459

3 893 
23 988 
27 881

6.6670 0,3 212 296 
266 587 
478 883

7,5 4,5 4,2 11 908
12 578

8.35,3
12,9 5,1 4,9 5,6 14,9

366 097 
98 245 

464 342

9,1 8 686 
9 887 

18 573

1,1 1,37 306 
6 307 

13 613

1 380
3 580
4 960

11,10,6 357 411 
88 358 

445 769

2,4 1,2 1,1 1,6 2,7
11,6 2,3 2,4 2,2 13,8

im einfachen und mittleren Dienst
im gehobenen Dienst ............................
im höheren Dienst .................................

überhaupt’) .....................................................
Angestellte ..........................................................
Arbeiter ..................................................................

84 532 
53 475 
23 422 

■ 161703 
833 152 

1 838 239 
157 751

2,1 1,9 2,115 212 
10 721 
4 287 

30 260 
185 933 
479 257 

42 679

12 124 
7 859 
2 876 

22 887 
115 663 
362 635 

34 155

3 088 
2 862 
1 411
7 373 

70 270
116 622

8 524

2,2 I1,4 69 320 
42 754 
19 135 

131 443 
647 219 

1 378 982 
115 072

1,3 1,3 1,4 1,31,3
0,6 0,50,5 0,60,6
4,0 3,8 4,0 3,3 4,1

20,7 23,4 20,2 31,4 20,1
46,2 60,2 63,4 52,1 42,8

Darunter Handlanger Lehrlinge
kaufmännische.............

gewcrblidie ..................
überhaupt .........................

Ohne Angabe .......................

3,9 5,4 6,0 3,8 3,6

73 410 
101 188 
174 598 

7 829

1,8 16 104 
23 062 
39 166 

1 851

2,0 11 228 
16 846 
28 074 

1 075

2,0 4 876 
6 216 

11 092

2,2 1,857 306 
78 126 

135 432 
5 978

2,5 2,9 2,9 2,8 2,4
4,3 4,9 4,9 4,25,0
0,2 0,2 0,2 776 0,20,3

*) Angehörige der Evangelischen Landeskirchen und der Evangelischen Freikirchen. — *) Ohne Soldaten. — ’) Einschi, ohne Angabe der Laufbahngruppe.
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Ausnahmen für die einzelnen Stadt* und Landkreise des je
weiligen Regierungsbezirks abzulesen sind, gehen auf die Maß
nahmen der früheren französischen Besatzungsmacht zurück, 
welche die damaligen Länder Baden und Württemberg-Hohen- 
zollern geraume Zeit für jede Flüchtlingsaufnahme sperrte. 
Hinzu kommt, daß gewisse Teile gerade dieser Gebiete ange
sichts des stark landwirtschaftlichen Einschlags für eine dauernde 
Unterbringung von Vertriebenen und Flüchtlingen mangels 
entsprediend hoher Tragfähigkeit nicht in Frage kamen, was 
zwangsläufig eine landesinterne Umverteilung von den ur
sprünglichen Aufnahmegebieten in wirtschaftlidi stärker ent
wicklungsfähige Räume zur Folge halle. Dementsprechend 
gibt die heutige regionale Verteilung nicht mehr die Auf
nahmesituation wieder, sondern einen bereits in etwa konso
lidierten Zustand.

I’nterschiede in der ReligrionsziifirehUrij^keit

Die beiden Hauptkonfessionen — evangelisch (Landes- und 
Freikirdien) sowie römisch-katholisch — sind unter der Ge
samtbevölkerung mit 48,9 ®/o und 46,8 ^/o vertreten. Bei dem 
Personenkreis der Vertriebenen haben die Angehörigen der 
rÖmisdi-katholisdien Kirche mit 56,5 Vo zahlenmäßig ein 
deutlidies Übergewidit über die Angehörigen der evangeli
schen Kirchen (40,8 ^/o). Eine noch weit stärkere, allerdings 
anders gerichtete Abweiduing vom Durchschnitt ergibt sich 
für die Deutschen aus der SBZ, von denen sich 74,9 Vo als 
evangelisdi und nur 18,0 Vo als römisch-katholisch bezeichnet 
haben. Des weiteren fällt auf, daß die Gruppe „Sonstige und 
ohne Angabe der Religionszugehörigkeit“ bei den Deutsdien 
aus der SBZ mit 7,1 relativ viel stärker besetzt ist als bei 
den Vertriebenen (2,7 ”/o) und bei der Gesamtbevölkerung 
(4.-3 o/o).

Siatislisdies londesoml Boden-Württemberg23 66

lätigkcil der Frauen bei den Vertriebenen nadi Überwinden 
der drückendsten materiellen Notstände vielfach aufgegeben 
werden konnte, während die Deutschen aus der SBZ ange
sichts des normalerweise viel sjiätcr liegenden Zuzugsjahres 
noch weit eher auf eine hohe Erwerbsquote auch des weib
lichen BevölkcriingslcMls angewiesen sind.

Bei der Untcrgliederiing nadi Wirtschaftsabtcilungcn zeigen 
sidi gravierende Unterschiede vor allem im Bereich der Land- 
iind Forstwirtschaft. I)c*r Anteil der Erwerbspersonen in die
ser WirtschuftAubteiluug an der Gesamtzahl beträgt bei den 
Vertriebenen 3,0 ®/o und bei den Deutschen aus der SBZ 2,0 ®/o, 
bei der übrigen Bevölkerung bingegen 19,1 Vo. In innerem 
Zusammenhang damit stcdil die Tatsache, daß die Selbständi
gen bei den Vertriebenen 4,9 'Vo, bei den Deutsdien aus der 
SBZ 5,6 o/o und bei der übrigen Bevölkerung 14,9 Vo aus- 
madicn. Entsprechendes gilt für die in der Land- und Forst
wirtschaft geradezu typischen Milbelfendcn Familienangehö
rigen (2,4®/o, 2,2Vo und 13,8®/o), deren „Ausfall“ auch Aus
wirkungen auf die £rwcrbs(|iiotc hat. Ans den genannten 
Ziffern ist zu entnehmen, daß die Eingliederung in diesem 
Bereich nidu voll gelungen sein kann, was verständlich wird, 
wenn man die Kiia))])heil und besonders die Unvermehrbar
keit von Grund und Boden, letzten Endes auch in Ansehung 
aller Maßnahmen der Flurbereinigung, Dorfsanieriing iisw., 
als Faktum in die Betrachtung cinbe/ielit.

Eine übcrdurdischnittliche Vertretung haben die in Frage 
stehenden Personenkreise in den Wirtschaftsabteilungen Ver
arbeitendes Gewerbe und Baugewerbe aufziiweisen (Vertrie
bene 57,0®/o / 9,0®/o, Deiilsdic aus 
übrige Bevölkerung 41,1 ^/o / 7,1 ®/o). In Verbindung damit zu 
sehen ist der Anteil der Arbeiter, der bei den Vertriebenen 
mit 63,4 ®/o den Gcsaintdurcbsdinitt um rund ein Drittel und 
bei den Deutschen aus der .SBZ inimcrliin um ein Achtel über- 
trifft. Des weiteren ist auf den übcrdiirdisihnittlichen Satz 
von 6,0 ®/o Handlangem bei den Vertriebenen zu verweisen. 
Dies dürfte zum Teil davon herrührcii, daß die Masse der 
Vertriebenen in einer Zeit wirtsdiaftlichcr Notlage in den 
Arbeitsprozeß eingesdilciist wurde, oftmals nur berufsfremd 
tätig werden konnte und diesen Zustand aus mancherlei Grün
den nicht wieder ändern wollte oder konnte. Demgegenüber

Höchsito KrwerbMqiioto bei den OeutHchen hiih der NBK

Die Zahl der Erwerbspersonen (ohne Soldaten) belief sich in 
Badcn-Würlleml)erg bei der Volkszählung 1961 auf 4 019 205; 
darunter waren 795 499 Vertriebene und Dciilsdie aus der 
SBZ, was einem Anteil an den Erwerbspersoiien insgesamt 
von rund einem Fünftel entspricht. Weldic Bedeutung diesem 
gesamten Personenkreis zukommt, geht schon daraus hervor, 
daß bis Milte des Zulilungsjahrcs 1961 das dcutsdic Arbeits- 
kräftcpotcntiul nadi den Unterlagen der Arbeitsverwultiing 
iiodi durch rund 131000 niditdeiitsche Arbeitnehmer uufge- 
stockt worden mußten. E.s darf als erwiesen angesehen werden, 
daß der wirtschaftliche Aufschwung der letzten 15 Jahre ohne 
die mitaiifhuiiende Hilfe der zuletzt 1,6 Millionen „Flücht
linge“ nidit oder zumindest nidit in dem tatsächlidien Maße 
möglich gewesen wäre.

Als Gradmesser für die Beteiligung am Erwerbsleben dient 
gcwöhnlidi die sogenannte ErwerbsquotCf das ist der Anteil 
der Erwerbspersonen an der Wohnbevölkerung. Dieser Pro
zentsatz betrug bei der Gesamtbevölkerung 52,1;- bei den 
Vertriebenen stellte sich die Ziffer auf 47,9 ®/o und bei den 
Deutschen aus der SBZ auf 54.2 ®/o. Der Grund für die Diffe
renzierung zwisdien den Vertriebenen und den Deutschen aus 
der SBZ ist wohl darin zu sehen, daß die Vertriebenen hei 
der Ausweisung als Volksteil behandelt wurden und daß da
mit auch nidu mehr erwerbsfähige hzw, bereits in fortge- 
sdirittenem Alter stehende Personen in größerer Zahl ihre 
Heimat verlassen mußten, während der Zustrom aus der SBZ 
weit stärker mit Arbeitskräften durchsetzt war. 1961 jeden
falls machte, wie aus de'm tabellarisdien Nachweis der Alters
gliederung zu entnehmen ist, der Anteil der Personen im er
werbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) bei den Deutsdien 
aus der SBZ 71,0 ®/o aus, während er bei den Vertriebenen 
66,9 ®/o betrug. Ferner ist darauf zu verweisen, daß die Frauen 
unter den Deutschen aus der SBZ mit 42,1 ®/o eine beachtlich 
höhere Erwerhsquote aiifzuwciscn haben als die weiblichen 
Vertriebenen (34,2Va). Auch dieser Sachverhalt dürfte im 
wesentlidien auf die untersdiiedlidie Altcrsstruktur zurück
zuführen sein, ziim Teil aber uiidi darauf, daß die Erwerbs-

der SBZ 52,1 ®/o / 6,6®/o,
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war es den in der Mehrzahl zur Zeit des starken Konjunktur- 
aufschwungs zugczogenen Deutschen aus der SBZ wohl eher 
möglich, eine ihrer seitherigen Berufstätigkeit entspred^ende 
Beschäftigung zu finden.
Inwieweit durdi Vertreibung und Flucht der „soziale Besitz
stand^^ der Flüchtlinge beeinträchtigt wurde, läßt sich an Hand

des vorliegenden Materials nodi nidit darstellen; die aufge
führten Struktiirmerkmale legen jedodi den Sdiliiß nahe, daß 
der zweite Weltkrieg mit seinen Folgen auf vielen Gebieten 
iiodi immer nadiwirkt, unter anderem auch in der durch-
sdinittlichen beruflidien und sozialen Lage der Vertriebenen 
und Deutsdien aus der SBZ. Dr. Eberhard Gawats
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Die Ausländer in Baden-Wiirtteniber}; am 6. «Fnni lt)61
ErgebDisse der Volks- und Berufszählung

Merkmalen auszuzählen. Erhebungstechnisdi bereitete dieses 
Vorhaben keine Schwierigkeiten, da die Ausländer - mit Aus
nahme der Mitglieder der ausländischen Streitkräfte und der 
Angehörigen diplomatischer sowie konsularischer Vertretungen 
fremder Staaten - ebenso wie die deutsche Bevölkerung der 
Auskunftspflicht unterlagen und auch der Wohnbevölkerung 
zuzurechnen waren. Organisatorisch indessen waren angesichts 
der Erschwernisse in der Verständigung manche Schwierig
keiten zu überwinden, dies, obwohl zur Erleichterung des Zähl
geschäfts fremdsprachige Ubersetzungsmuster der Haushalts-

Nidit zu Unrecht schenkt die Öffentlichkeit, in jüngster Zeit 
mehr denn je, allen Fragen und Problemen, die mit Ausländern 
Zusammenhängen, große Beachtung. Es lag daher nahe, auch 
im Rahmen der amtlichen Statistik diesen Personenkreis zu 
berücksichtigen. Schon seither wurden zwar laufend in den 
verschiedensten Erhebungen, so z. B. in der Fremdenverkehrs
statistik, die Ausländer besonders nachgewiesen; ein umfassen
des Strukturbild stand jedoch solange aus, bis die Volks- und 
Berufszählung 1961 die Möglichkeit eröffnete, die im Lande 
beflndlichen Ausländer nach den wichtigsten demographischen

Die Ausländer nach der Staatsangehörigkeit am 6. Juni 1961

Ausländer Ausländer

männlich | weiblichmännlich ( weiblich
SiaolsangehSrigkeiCSiaotsangebörigkeit insgesamt insgesamt

I % I % AnzahlAnzahl Anzahl Anzahl

Ägypten*) .... 
übriges Afrika

Belgien .............................................
Dänemark ......................................
Frankreich ......................................
Griechenland .................................
Großbritaunien u. Nordirland
Italien ....................... ........................
Jugoslawien ...................................
Niederlande ...................................
Norwegen ........................................
Österreich ........................................
Ostblockstaaten*) .......................
Schweden...........................................

Schweis .............................................
Spanien .............................................
Türkei ................................................
Ehemalige Baltische Staaten*) 
Übriges Europa............................

0,3 306 26422 238 184 0,2332
0,1211 98 113 0,6 914 1591 0733,04 995 

14 089
2 612 
9 965

2 383 
4 124 Vereinigte Staaten ....................

Übriges Amerika .......................

Indien ................................................
Iran .....................................................Israel
Übriges Asien.................................

Australien und Ozeanien ....

2 638 
1 335

1.6 1 404 1 2348,4
0,8 804 5310,5784 391393

45,876 802 
4 670 
1 888

67 487 
3 782 
1 089

9 315 565 0,3 505152,8 888 0,5 144885 741hl 799 0,1 98 761740,2373 285 88 1,0 1671 648 1 4817,3 6 648 
3 862

12 201 
5 563

5 553 
1 7013,3 0,1 49106 570,2306 119 187

3,35 509 
10 923 
2 165

2 541 
8 266 
1 874

2 968 
2 657

Staatenlos ..............
Ungeklärt ..................
Ohne Angabe ..........

Ausländer Ingesamt

*) Estland, Lettland, Litauen. — ’) Ohne Ägypter mit Stoatsange-

3 916 
1 767

10 767 
4 061 
1 461

6,4 6 851 
2 294

6,5 2,4
1,3 291 0,9 630831
0,5905 626 279
0,4 40 966698 296 167 549 100 126 583402

1) Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ungarn. — 
hörigkeit Vereinigte Arabische Republik.
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liste bereitgesteilt wurden. Trotzdem sind in einer beschränkten 
Zaiil von Fällen nidit alle Fragen der Haushaltsliste beant
wortet worden. Diese Erhebungslücken konnten jedodi in einer 
allerdings recht zeitraubenden Rückfrageaktion bei den Zäh
lungsdienststellen der Gemeinden fast ausnahmslos beseitigt 
werden.

Als Ausländer wurden bei der Volks-und Berufszählung 1961 
alle Personen gezählt, die bei Frage 7 der Haushaltsliste bzw. 
des Einzelbogens zur Anstaltsliste nur eine ausländische Staats
angehörigkeit eingetragen oder angegeben hatten, staatenlos 
zu sein; des weiteren redineten zu den Ausländern Personen, 
deren Staatsangehörigkeit ungeklärt war. Nicht besonders er
faßt, in den Ausländerzahlen jedoch enthalten, sind die heimat
losen Ausländer und ausländischen Flüchtlinge. Personeo, die 
neben der deutschen noch eine ausländische Staatsangehörig
keit besaßen, wurden nicht als Ausländer ausgezählt.

t)ber 9 Prozent der Bevölkerung: sind Ausländer
Unter der Gesamtbevölkerung Baden-Württembergs, die 

sich am Zählungsstichtag auf 7 759 154 belief, waren 167 549 
Ausländer, das entspricht einemBevÖlkerungsanteil von 2,2 Vo. 
Von diesem Durchschnitt weichen die Regierungsbezirke sowie 
die Stadt- und Landkreise zum Teil erheblich ab. So liegt die 
Ausländerdidite, das ist die Zahl der Ausländer, bezogen auf 
1000 der Bevölkerung, nur in Nordwürttemberg mit 28 über 
dem Durchschnitt, während Südbaden (19) und vor allem 
Nordbaden sowie Südwürttemberg-Hohenzollem mit je 16 
deutlich darunter bleiben. Von den Kreisen haben die Wirt- 
sdtaftszentren, die Gebiete mit Hodischtilen sowie die Grenz
zone zum südlidien Nachbarstaat Sdiweiz verhältnismäßig 
hohe Ausländeranteile aufzuweisen; als Beis])iclc seien der 
Stadtkreis Stuttgart (41 Ausländer auf 1000 der Bevölkerung) 
als Landeshauptstadt, gcwcrblidies Zentrum und Sitz einer 
Tedinisdicn Hodisdiule, der Stadtkreis Heidelberg (25) und 
der Landkreis Tübingen (24) mit ihren Uiuvcrsilätca sowie 
die beiden südbadischen Grcnzkrcisc Konstanz (36) und Säckin- 
gen (33) angeführt. Verhältnismäßig niedrige Ausländeranteile

Regionale Verteilung der Ausländer am 6. Juni 1961

Dorunter Ausländer
Scadikreie/Loodkreis 

Kegler ungsbeiirk Land
!auf1000 

der Bc- 
' völ- 
J keruDg

Wohnbe-
TÖlkeruDg ins-

gesamt
männlich

Stadtkr.Stuttgart 
Heilbi;oon 
Ulm 
Aalen 
Backnang 
Böblingen 
Crailsheim 
Eßlingen 
Göppingen 
Heidenbeim 
Heilbronn 
Künzelsau 
Leonberg 
Ludwigsburg 
Mergentheim 
Nürtingen 
Ohringen 
Schwab. Gmünd 
Schwab. Hall Ulm 
Vaibi

637 539 
89 100 
92 701 

142 126 
89 362 

145 616 
63 325 

198 579 
201 967 
113 453 
162 658 
30 948 
99 219 

243 849 
40 349 

131 620 
43 587 

100 501 
59 273 
82 926 
75 392 

193 688

26 101 
1 891 
1 878 
1 750 
1 609 
4 627

4121 227 
1 514 
1 517 
1 279 
1 060 
3 676

21
20

Landkr. 12
18
32

347 5231
8 393 
5 618 
2 069 
1 862

6 678 
4 316 
1 602 
1 423

42
28n
18
11n

273 9198
424 123 

8 528
3094 

6 816
n 35

251 6180
3 261 252 496« 371 256 9
1 661 171 211

671 11478
I 171 434

2 329 
6 580

1 018 
1 848 
5 231

tt
31ngen 

Waiblingen 34

Nordwürttemberg ... 3 037 778 85 627 67 349 ;
I

Karlsruhe Stadtkr.
Heidelberg „
Mannheim „
Pforzheim „
Bruchsal Landkr.
Buchen „
Heidelberg „Karlsruhe 
Mannheim 
Mosbach 
Pforzheim 
Sinsheim
Taubcrliisdiofsh. „ 
Nordbaden ...........

241 929 
125 264 
313 890 
82 524 

119 009
62 073 

146 816 
166 460 
158 860
04 467
63 088 
76 202 
76 436

4 929 
3 166 
8 207 
1 626

203 605 
2 167 
6 253 
1 215

25
26

!I 20
717 518 6
286 181 5

1 684
2 130 
2 697

111 113
1 727
2 070

13
I 17

419 6312 I 14907 647»7

546 362 7
488 323 6

1 697 018 27 802 20 493 1(1

Freiburg i. Br. Stadtkr. 
Baden-Baden „ 
Bühl
Donaucschingen 
Emmciidingcn 
Frcibiirg 
Hodisdiworzwald 
Kehl
Konstanz 
Lahr 
Lörrach 
Müllheim 
OfTcnburg 
Rastatt 
Säckiiigen 
Stockoch 
Uberlingen 
Villingen 
Waldshut 
Wolfacb

145 016 
40 029
79 059 
66 519

102 345 
70 8116 
42 001
53 222 

158 337
80 301 

136 333
54 471 
98 555

119 139 
65 797 
47 219 
58 812 
83 312 
65 266 
52 742

2 508 171 449
i 23904 535

Landkr. 745 526 9
171 132 

1 078

842
Ji694

934 12030
746 18539

10552 343
365 705 4 229940 12671

4 122 302 960 16897 654
8817 499

141 682 
2 204

1 327 
1 615 33tn

838 641 18
I 181 083

2 199 
1 455

728
261 690 22936
10505 345

Sudbaden 1 626 161 31111 21 861 10
1

Balingen Landkr. 
Biheradi n
Calw „
Ehingen „
Freudenstadt n Hediiugeu 
Horb
Münsingen 
Ravensburg 
Reutlingen 
Rottweil 
Saulgau 
Sigmaringen 
Tettnang 
Tübingen 
Tuttlingen 
Wangeu

SUdwUrtt.-Hohenz.

98 127 
100 043 
117 745 
43 432 
58 409 
50 777 
42 168 
38 809 

104 553 
159 772 
123 496 
65 863 
48 336 
74 132 

123 854 
77 987 
70 694

968 JO708
121 193

2 181

800
191 737606 428 14
11643 462

403 8259
595 14483
346 246 9

1 508 
3 969 
1 970

141 085
2 842 
1 471

25
wurden in den mehr landwirtschaftlich aiisgeriditeten Regio
nen ermittelt, so zum Beispiel Dichteziffern bis zu 10 in den 
Landkreisen Crailsheim, Buchen, Brudisal, Mergentheim, Mos
bach, Tauberbischofsheim, Sinsheim, Hechingen, Offenburg, 
Bühl, Künzelsau, Münsingen, Öhringen und Saulgau.

Nur ein Viertel Aut$länderinnen
Nadi dem Geschlecht untergliedert, zählte man unter den 

Ausländern 126583 (75,5 ®/o) männliche und 40966 (24.5 ®/o)

16
9597 459n

15747 520

1 628 
2 189

272 037 
2 994 
1 279

24n
16915

970 648 14

' IG1 398 197 23 006 16 880
I

Baden-Württemberg . I 227 759 154 167 549 126 583
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Geschlechterproportion bei der Wohnbevölkernng insgesamt sowie 
bei den Ausländern und der übrigen Bevölkerung am 6. Juni 1961 Anteil der Ausländer

an der Wohnbevölkerung Baden-Württembergs 
nach Geschlecht und Altersgruppen 

am 6. Juni 1961
Anteil der Aus* 

Ifinder an der Wohnbevdikerung

insge* männ« weib* samt

%

Weibliche Personen 
anf 1000 männliche

Altersgruppe in Jahren AttersjahreWobnbe* 
völke* I Aus* 
rung I lUnder inBge&amtl

I Übrige 
, Bevöl- 
j kerung

I
lieh lieh

65 und mehr

I60 bis unter 65
unter 6.........

6 bis unter 15 ........
15 bis unter 20.........
20 bis unter 25.........
25 bis unter 30.........
30 bis unter 35.........
35 bis unter 40.........
40 bis unter 45.........
45 bis unter 50.........
50 bis unter 55.........
55 bis unter 60.........
60 bis unter 65.........
65 und mehr...............
ohne Angabe .............

1,0 < 1,0 UO 955 927 955 ii 55 I
60uo i.o 1,0 955 p955 942

§

I
2,4 3,2 1.5 967951 451

weiblichmännlich 50 t
55I4,4 6,8 1.9 990941 259

5,6 9,0 1.8 961891 182
A5 B

50I
4.1 6,6 1.5 948 211 1 001 

1 348 
1 443 
1 380 
1 289 
1 194 
1 304 
1 532 
1 243

iiii3.4 6.1 1,2 1 281 
1 387 
1 344 
1 274 
1 188 
1 302 
1 531 
1 091

257
40 B

45

..... ...........2,5 4,8 0,9 270
Ä 1 401.7 3.1 0,6 243

1,0 ' 1,7
0,6 0,9
0,5 ' 0,6
0,5 \ 0,6

11,8 I 17,8

0,4 341
30 ^

35a0,4 502
0,4 888 25 30n

___ :0,5 1 336 ii; :v^
..... ...........ilillfi

20 .
256,3 388 D

15 L
20BZusammen 1110 324 11382,2 ; 3,4 I 1,0 %

6 1
15y':'

weiblidie Personen. Die Geschlediterrelation ist damit bei den 
Ausländern, bei denen lediglidi 324 weiblidie Personen auf 
1000 männliche kommen, stark zugunsten der Männer verscho
ben; bei der übrigen Bevölkerung nämlidi treffen auf 1000 
männlidic Personen 1138 weibliche. Der Grund dafür, daß 
rund drei Viertel der Ausländer männlichen Gesdilechts sind, 
ist darin zu sehen, daß die Ausländer in der Regel nicht fa
milienweise nadi Deutschland übcrsiedeln, sondern meist ein
zeln oder mit nur wenigen Familienangehörigen zeitweise aus 
Existenzgründen in die Fremde gehen. Daß cs sich dabei vor
wiegend um Ehemänner und erwadisenc Söhne handelt, geht 
aus der Alters- und FamiiicnstandsgHcdcrung der Ausländer 
hervor. Unter der Gesamtzahl der Ausländer ist nämlich die 
Altersgruppe 21 bis unter 45 Jahre mit 64,6 Vo nahezu do])j)clt 
so stark wie l)ei der übrigen Bevölkerung (33,0 ®/o) vcrlrelcii, 
während andererseits der Anteil der Verheirateten iiiilcr den 
Ausländern (4.5,1 Vo) in etwa dem Prozentsatz hei der übrigen 
Bevölkerung (47,4*^/o) entsprulit. Die nidit zusammenlebeiiden 
Verlieiruleleii allerdings inudien bei den Aiislunderii nii l 23,6 Vo 
gogoniiber der übrigen Bevölkerung (1,7 °/o) rund das Zwan- 
zigfudie aus. Auffallend gering ist bei den Ausländern der An
teil verwitweter und gesclüedem'r Personen (3,4 Vt>), was einmal 
auf die besondere Altcrsstrukliir dieses Personenkreises zu
rückzuführen ist, ziim anderen darauf, daß riiud drei Viertel 
der Ausländer rÖniiseh-kalbolisdi sind und zu mehr als der 
Hälfte aus den [»eiden südcuropaisdicn Ländlern Italien und 
Spanien stammen, in denen die nndi kanonischem Rcdit ge- 
sdilosscncn Ehen audi nadi bürgerlichem Rcdit unuiiflÖshar 
sind. Ebenfalls im Zusammenhang mit der Verteilung der Staats
angehörigkeiten sind die Anteile der Ausländer, die sidi als

v‘

unter 6
11 1L 1

4V.V,10 e 6 0 0 24 2

Siatlitlsäiei landesarm Baden-WüMiembafg140 S4

cvangelisdi bezcidinet haben (10,1 Vo gegenüber 49,7 ^/o bei 
der übrigen Bevölkerung), und die Prozentsätze der Angehöri
gen der Ostkirchen (9,5 ®/o) sowie der sog. anderen Volks- und 
Wcltrcligionen wie Hindus und Mohammedaner (3,2Vo) zu 
bctraditen. So sind z. B. die Griedicn an der Gesamtzahl der 
Ausländer mit 8,4Vo beteiligt, einem Prozentsatz also, der 
dem der Angehörigen der Ostkirdicn sehr nahe kommt. Im 
übrigen ist darauf hinzuweisen, daß sich die Ausländer nur 
auf relativ wenige Staatsangehörigkeiten konzentrieren; die 
Mehrzahl der Staatsangehörigkeiten ist demgemäß verhältnis
mäßig sdiwadi besetzt. Zu den stärker vertretenen Herkunfts
ländern zählen außer dc'n liorcits crwähnicn Icdiglidi nodi 
Oslerreidi (7.3®/o), die Osthloilcstaaten und die Sdiweiz (je 
3,3 ®/o) sowie Frankreich (3,0 Vo). Audi die Staatenlosen (10767 
oder 6,4 Vo) und die Personen mit ungeklärter Staatsangehö
rigkeit bzw. die Ausländer ohne spezielle Angabe der Staats
angehörigkeit (5522 oder 3,3 Vo) sind als nur kleine Gni])pcn 
unziisprcdicn.

lÜH ZU lO Prozent Ausländer ln einzelnen Altorsjahreii
Wie bereits erwähnt, weicht neben der Geschledits- auch die 

Altersgliederung der Ausländer bctrÜditlidi von der der deut- 
sdicn Bevölkerung ab. Der Anteil der Kinder bis unter 15 Jah
ren ist bei den Ausländern (10,4 Vo) nur etwa halb so groß

Altersaufbau der Wohnbevölkerung insgesamt sowie der Ausländer und der übrigen Bevölkerung am 6. Juni 1961

Übrige Bevölketiing 
insgeuQiiit inüMnlich | weiblich

Wohiibuvülkerting 
; iiilinalicb

AiislüDder
Altersgruppe 

in Jahren
insgesamt 

Anzahl j % j Anzahl | %

weiblich
% j Anzahl % ~\ Anzahl | %

wribliHi 
Anzahl .

insgesamt 
Anzalil

nifinnlich

% %
1 ;786 607 10,1 I

968 209 12,5 '
517 432 6,7 '
696 236 9,0
575 752 7,1
553 749 7,J
523 112 6,7
397 744 5,1
493 649 6,4
546 316 7.0
497 443 6,1
406 659 5,2
783 7«2 10,1

10 454 0,1

402 373 , 10,9 384 234 9,1495 232 13,5 472 977 'ii,6
265 234 7,2 , 252 198 i 6,2358 792 9,8 \ 337 444 8,3
304 545 8,3 1 271 207 6,6
284 245 7,7 I 269 504 6,6
229 339 6,2 I 293 773 7,2
166 627 4,5 , 231 117 5,7
211 419 5,8 281 230 7,0
240 263 6,5 306 053 7,5
227 355 6,2 270 088 6.6
176 668 4,8 229 991 5.6
309 716 8,1 474 076 i/,6

5 454 0,1

8 117 I 4,8 ! 4 212 | 3,3 |
9 301 ' 5,6 ' 4 789 ^ 3,8

12 296 7,3 8 473 ' 6,7 :
30 573 18,2 24 289 19,2
32 460 19,4 27 467 21,7
22 822 13,6 18 851 14,9
17 646 10,5 14 042 11,1
10 124 6,0 7 973 6,3
8 253 4,9 6 641 5,2
5 323 3,2 3 969 3,1
3 115 1,9 2 094 1,7
2 114 1,3 1 120 0,9
4 137 ' 2,5 1 771 1,4
1 238 0,7

3 905
4 512
3 823 
6 284
4 993 
3 971 
3 601 
2 151

9,5 10,3 11,2 9,46unter 
6 bis unter 15 

15 bis unter 20 
20 bis unter 25 
25 bis unter 30 
30 bis unter 35 
35 bis unter 40 
40 bis unter 45 
45 bis unter 50 
50 bis unter 55 
55 bis unter 60 
60 bis unter 65 
65 und mehr 
ohne Angabe ..

12,611,0 13,8 11,6
9,3 6,7 7,2 6,1

15,3 8,28,8 9,1
12,2 6,67,2 7,8I7.0 7,5 6,69,7
8,8 6,7 6,1 7,2
5,3 5,1 4,3

5,8
6,7

5,7
612 3,9 6,1 7,0

3.3 7.1 7.51 351 
1 051 2,6 6,5 6,76,3

2,1 5,3 5,7994 4,9

2 366 5,8 11,710,3 8,7
I0,1: 0,1 0,1 0,15 000 892 0,7 346 0,8

Zusammen 7 759 151 100 3 676 808 100 4 082 346 100 |167 519 100 126 583 100 40 966 100 100 100 100
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Wohnbevölkernng sowie Erwerbspersooen nadi Bevölkerungsgruppen und einigen wichtigen 
Strukturmerkmalen am 6. Juni 1961

kerung mit 10,3 Vo, bei den 
Ausländem hingegen nur mit 
2,5 Vo besetzt ist. Nach dem Ge- 
schlecht unterschieden, ergeben 
sich ebenfalls erhebliche Ab
weichungen. So gehören näm
lich gut zwei Drittel der männ
lichen Ausländer der Alters- 

20 bis unter 40 Jahre

Wohnbevölkerung/ErwerbepersoDen

Übrige BevölkemngAnelfinderinageaamt

anf 1000 
der Be.vö|.
kerung

Beteichnnng

% %Anaahl % Aniahl Ansabl

'Wolinbevdlkemiig

;. . I 7 7S9 154 | 100 | 167 549 |
gruppe
an, während bei der deutedien 
Bevölkerung nur ein Drittel 
der Männer in diesem Alter

100 I 22 I 7 591 605 | 100Insgesamt

a) nach Geschlecht
75,5 34 I 3 SSO 225 I 46,8 

10 4 041 380 53,2
3 676 808 I 47.4 I 126 583
4 082 346 52,6 40 966

männlich
weiblich steht; hei den Frauen betragen 

diese Anteile 46,0“/o und 28,5%. 
Dadurch bedingt, liegt auch der 
Anteil der Ausländer an der 
Wohnbevölkerung in dieser Al
tersgruppe besonders hoch. Er 
bewegt sich auf männlicher 
Seite zwischen 6,1 °/o bei den 
20jährigen und 9,9% bei den 
27jährigen, auf weiblicher Seite 
zwischen 0,9 % bei den 40jäh- 
rigen und 2,0% bei den 27- 
jährigen. Im Gesamtdurch- 
schnitt heziffern sich die An
teile auf 3,4% und 1,0%. In 
der genannten Altersgruppe ist 
der Einfluß der Ausländer auf 
die Ceschlechterproportion der 
Bevölkerung insgesamt verhält
nismäßig am stärksten. Die Se
xualproportion, das ist die Zahl 
der weiblichen Personen, bezo
gen auf 1000 männliche, zeigt 
bei der Gesamtbevölkerung bis 
zu der Altersgruppe 30 bis un
ter 35 Jahre mit der Ziffer 948 
einen Frauenmangel, unter Be
rücksichtigung der Ausländer 
ergibt sidi jedoch bei der deut
schen Bevölkerung schon in 
dieser Altersgruppe mit der 
Quote 1001 ein leichter Män
nermangel. Im übrigen ver
schiebt der Personenkreis der 
Ausländer die Geschlechter
relation angesichts des Ver
hältnisses zwischen Männern 
und Frauen bei den Auslän
dern (3 : 1) allgemein in Rich
tung einer Verstärkung des 
Frauenmangels bei den Alters
gruppen bis unter 35 Jahren 
bzw. in Richtung einer Minde
rung des Männermangels in 
den folgenden Altersgruppen. 
Mit zunehmendem Alter aller
dings nimmt der Einfluß kon
tinuierlich ab, bis er schließlich 
vom Altersjahr 55 an nahezu 
unerheblich wird.

24^

b) nach Altersgruppen
1754 816 22,6

651731 8,4
2 612 294 33,7
1946 067 25,1

783 792 10,1
10 454

22,910,4 1 737 398 
634 038

2 504 066 
1 927 232

779 655 
9 216

17 418
17 693 

108 228
18 835 
4 137 
1 238

10unter 15 Jahren .........
15 bis unter 21 Jahre 
21 bis unter 45 Jahre 
45 bis unter 65 Jahre 
65 und mehr Jahre ... 
ohne Angabe ...............

8.410,6 27
33,064,6 41
25,4lU 10

2,5 10,35
0,1 0,10,7 11$

o) nach dem Familienstand
43.5 85 571 43,43 377 752 51,1 25 3 292 181ledig -----

verheiratet
3 544 342 

130 423 
3 674 765 

703 131 
3 506

45,7 36 026 
39 601 
75 627 

S 688

21,5 10susammenlebend ...............
nicht Busammenlebend ...

überhanpt .....................................
verwitwet oder geschieden .............
ohne Angabe .........................................

3 508 316 
90 822 

3 599 138 
697 443 

2 843

46,2
IJ 23,6 304

47,4 45,1 21 47,4
9,1 3,4 8 9,2
0,0 663 0.4 189 0,0

d) nach der ReligionssugehOrigkeit
Evangelische Kirche in Deutschland 

und Evangelische Freikirchen^) .. 
Römisch-kstholische Kirche einschl.

der nnierten Riten ........................Ostkirchen..............................................
Andere Volks- und Weltreligionen*)
Sonstige'^ ..............................................
Ungeklärt und ohne Angabe..........

3 791401 48.9 16 977 10,1 4 3 774 424 49,7

3 633 038 
18 017 

5 997 
255 753 

54 948

46,8 122 366 
15 897 
5 426 
3 705 
3 178

73.0 34 3 510 672 
2 120

46,2
0,2 9,5 882 0,0
0,1 3,2 905 571 0.0
3.3 2,2 14 252 048 

51 770
3.3

0.7 i.9 58 0.7

e) nach der Beteiligung am Erwerbsleben
, ,| 4 045 250 i 52,1 I 131 875 { 78.7
. . { 3 713 904 I 47.9 | 35 674 | 21,3

Erwerbspersonen .... 
Nichterwerbspersonen

33 I 3 913 375 I 51,5 
10 \ 3 678 230 | 48,5

f) nach dem überwiegenden Lebensunterhalt

____ 3 725 885 48,0 130 116 77.7
___ 2 800 0.0
____ 967 621 12,5
____ 3 062 848 39,5

Erwerbstätigkeit .... ArbeitslosengeldZ-hilfe 
Rente und dergleichen 
Angehörige ............... .

35 3 595 769 
2 728 

960 702 
3 032 406

47,4
0.072 26 0,0

6 919 
SO 442

4.1 7 12,7
18,2 10 39,9

Erwerbeperaooen*)

I 4019 205 I 100 I 131 875 | iOO I 33 I 3 887 330 | 100Insgesamt

a) nach Gesobleeht
2 376 664 I 59,1 I 110 707 
1642 541 40,9 21 168

83.9 47 I 2 265 957 I 58.3 
13 I 1 621 373 I 41,7

männlich
weiblich 16,1

b) nach Wirtschaftabereichen

636 904 
2 108 841 

545 249

15,8 2 219 
109 725 

7 121

1.7 3 634 685 
1 999 116 

538 128

Land- und Forstwirtschaft . 
Produsierendes Gewerbe*) ..
Handel und Verkehr ...........
Sonstige Wirtschaftsbereiche 

(Dienstleistungen) ...........

16,3
52,5 83a 52 51,4
13,6 5,4 13 13,8

18,1728 211 12 810 9,7 18 715 401 18,4

o) nach der Stellung im Beruf
Selbständige und MithelfendeFamilienangehörige...............
Abhängige') .................................

983 684 
3 035 521

24,5 2,93 890 
127 985

4 25a979 794 
2 907 536

75.5 97.1 42 74,8

Einschliefilich ausländischer Kirchen. — *) Kennsiffer 8 des nVerxeichnit der Religionsbenennungen**, Ausgabe 
1961, heransgegeben vom Statistisdien Bundesamt Wiesbaden; hierher gehören u. a. Hindus und Mohammeda
ner. — ’) Ahkatholische Kirche und verwandte Gruppen. Christlich orientierte Sondergemeinschaften. Jüdische 
Religionsgemeinsdiaft, Freireligiöse und Weltanschaunngsgemeinschaften sowie Gemeinschaftslose. — *) Ohne 
Soldaten. — *) Einschl. ohne Angabe.

Vier f'Ünitel der Atmländer sind £rwerbspersonen
Unter der Gesamtzahl der Ausländer befanden sich 131 875 

Erwerbspersonen, das sind 3,3 Vo der Erwerbspersonen über
haupt. Die Erwerbsquote liegt damit bei den Ausländern 
(78,7 Vo) um etwa die Hälfte höher als bei der übrigen Be
völkerung, bei der sie sich am Zählungssticfatag auf 51,5 Vo

wie bei der übrigen Bevölkerung (22,9 Vo). Demgegenüber ist 
der. Prozentsatz der im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 
65 Jahre) stehenden Personen bei der deutschen Bevölkerung 
mit 66,7 um rund ein Viertel geringer als bei den Ausländern 
(86,4 Vo). Eine noch stärkere Differenzierung weist die Alters
gruppe 65 und mehr Jahre auf, die bei der deutschen Bevöl-
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der holuMi Erwcrlisquolc übcrrasdit es nidit, daß 
77,7 ®/o (ül>rigc Bcvölknning 47,4 Va) ihren 

überwiegenden Lchensiinlerhult aus eigener ErwerI)8tÜtigkeit 
lind mir zu 18,2 Vo (H9,9^/o)
(12,7 ®/o) aus Rente beziehen. Der Grund für diese Differen
zierung zwisdien aiislündisdier und deutscher Bevölkerung ist 
darin zu sehen, daß die Ausländer — wenigstens bisher noch — 
in der Regel nidit mit ihrer gesamten Familie nach Deutsch
land übersiedeln, sondern vielfadi die zu versorgenden Fami
lienteile in der Heimat zurücklassen. Diese Angehörigen aber 
wurden von der Volkszählung in Baden-Württemberg nicht 
erfaßt, so daß sie auch bei der Ermittlung des überwiegenden 
Lebensunterhaltes der Wohnbevölkerung nicht in Ansatz ge
bracht werden konnten. Es kann aber wohl angenommen wer
den, daß zu den 130 000 Ausländern, die ihren Lebensunter
halt aus Erwerbstätigkeit bestreiten, noch ein Mehrfaches an 
Angehörigen kommt. Unterstellt man, daß durchschnittlich 
auf einen ausländischen Einkommensbezieher etwa 3 zu unter
haltende Angehörige entfallen, so ergibt sich immerhin die 
Zahl von über 500 000 Personen fremder Nationalität, die von 
der baden-württembergischen Wirtschaft ihren Lebensunter
halt beziehen.

beziffürtc. Diese Feststellung trifft aiidi bei der Unlerglicde- 
riing nadi Ccsdilcdit zu: Von den männlidicn Ausländern 
gehen 87,5 Vo einem Erwerb nach, von dem männlidicn Teil 
der übrigen Bevölkerung 64,6 Vo; von 100 Ausländerinnen 
standen 52 im Erwerbsleben, bei der deutschen BevÖlkening 
hingegen waren es 40.

Die große Masse der Ausländer ist im Produzierenden 
Gewerbe, zu dem auch die Bauwirtschaft zählt, tätig; 83,2 Vo 
der ausländischen Erwerbspersonen gehörten diesem Wirt- 
schaftshereich an. Nahezu 10 Vo übten eine Tätigkeit im Dienst
leistungssektor aus, gut 5 Vo wurden für den Wirtschafts
bereich Handel und Verkehr ermittelt. Verhältnismäßig gering 
ist der Anteil der Land- und Forstwirtschaft mit nur 1,7 Vo. 
Verglichen mit der deutschen Bevölkerung, ist der Anteil der 
Ausländer lediglich im Produzierenden Gewerbe höher, bei 
dem auch der Anteil der Ausländer mit 5,2 Vo erheblich über 
dem Anteil der ausländischen Erwerbspersonen überhaupt 
(3,3 ^/o) liegt.

Nach der Stellung im Beruf befanden sich 97 von 100 Aus
ländern in einer abhängigen Tätigkeit als Arbeiter oder Ange
stellte, nur 3 waren selbständig oder halfen im Betrieb eines 
Familienangehörigen mit. Bei der deutschen Bevölkerung war 
die Selbständigenquote mit 25 gut achtmal so groß.

die Ausländer zu

Angehörigen bzw. 4,1 Vovon

Dr. Eberhard Gawata
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Unterhaltsquellen und Urwerbstätigkeit der Bevölkerung am 6. Juni 1961
Ergebnisse der Volks> und Berufszählung

Allgemeines

Anläßlich der Volkszählung am 6. Juni 1961 wurde jede 
Person gefragt:

,,Sind Sie in irgendeiner Weise erwerbs- oder berufstätig, 
hauptberuflich oder nur nebenher, auch mithelfend im Fa
milienbetrieb?“

Hiernadi war jede Person, die überhaupt irgendeiner Tätig
keit nachging, gleichgültig ob sie damit ihren Lebensunterhalt 
bestritt oder nicht, gehalten, Angaben über diese Tätigkeit 
zu machen.

Weiter wurde jede Person gefragt:
„Woraus beziehen Sie gegenwärtig überwiegend die Mittel 
für Ihren Lebensunterhalt?“
An Antworten, von denen nur eine angekreuzt werden sollte, 

waren vorgegeben:
Erwerbs- oder Berufstätigkeit?
Unterhalt durch Eltern, Ehemann oder Sohn? 
Sozialversidierungsrente?

oder woraus sonst? (Hier waren Angaben in Klartext zu 
machen.)

Der Auskunftspflichtige hatte Gelegenheit, selbst zu be
stimmen, aus weldier Quelle sein überwiegender Lebensunter
halt stammte. Diese von ihm gemachten Angaben wurden nur 
geändert, wenn die Beantwortung der Frage mit den objektiv 
angegebenen Erwerbsverhältnissen nicht zu vereinbaren war; 
so wurden die Angaben über den überwiegenden Lebensunter
halt in folgenden Fällen aufgrund anderer Auskünfte in der 
Haushaltsliste geändert:

1. Hatte eine Person - mit Ausnahme von Lehrlingen - an
gegeben, daß „sie ihren überwiegenden Lebensunterhalt 
aus Unterhalt von Eltern, Ehemann oder Sohn“ bezieht, 
obwohl sie scll)st 2I> und mehr Stunden in der Wodic 
eine Erwerbstätigkeit ausübte, so wurde als Quelle ihres 
Lebensunterhaltes „Erwerbs- oder Berufstätigkeit“ un
terstellt.

Erwerbspersonen 
davon Erwerbstätige 

Erwerbslose 
Niditerwerbspersonen.

Im Unterhaltskonzepl wird die Wohnbevölkerung nadi fol
genden Quellen des überwiegenden Lebensunterhaltes unter
schieden:

Erwerbstätigkeit 
Arbeitslosengeld bzw. -hilfe
Rente und dergleichen (Pension, eigenes Vermögen u. ä.) 
Angehörige.

Die Kombination beider Konzepte ermöglicht es erstmals, 
u. a. die Bedeutung der Rentner im Erwerbsleben darzutun.

Die Wohnbevölkerung nach der Beteiligung am Erwerbsleben 
sowie nach dem überwiegenden Lebensunterhalt

Davon mit überwiegendem 
Lebenaunterhali durchWohnbe*

völkerungBeteiligung am Brwerbaleben
Arb.-
loeen*
g.ld

am Erwerbs*
tUtigkeit

Bente 
u. dgl.

Ange
hörige6. 6. 1961 Inw.

• hilfe

Absolute 'Werte
Erwerbstätige ..................
Erwerbslose .......................
Nicht erwerbspersonen

Insgesamt .......................

4 039 217 
6 033 

3 713 904

3 725 885 99 382 213 940 
664 2 579

867 575 2 846 329

10
2 790

967 621 3 062 8487 759 154 3 725 885 2 800

'Verteilung in % 
52,1 48,0Erwerbstätige ..................

Erwerbslose .......................
Niditerwerbspersonen .

Insgesamt .......................

1,3 2,80,0
0,0 0,0 0,00,0

11,2 36,747,9

12,S I 30,5100 48,0 I 0,0

Weiter darf auf eine Änderung des Begriffes Erwerbsperson 
hingewiesen werden, wodurcli der Vergleich der Zahl der Er- 
werhspcrsoiicii aus dieser Zählung mit der aus früheren Volks
und Berufszählungen geringfügig behindert ist. Die Erwerbs- 
personell wurden bei der Volks- und Berufszahlung 1961 
— entspredicnd dem beim Mikrozensus geübten Verfahren - 
nadi dem Umfassenden Konzept^ ermittelt. Dieses besagt, daß 
jeder, der erwerbslos ist und jeder, der irgendeine — auch 
nodi so geringfügige — Erwerbstätigkeit ausübt, auch dann, 
wenn der Lebensunterhalt überwiegend aus anderen Quellen 
als aus Erwerbstätigkeit stammt, als Erwerbsperson gezahlt 
wird. Bei der Volks- und Berufszählung 1950 dagegen wurden 
außer den Erwerbslosen nur diejenigen Personen als Erwerbs
personen gezählt, die einen Hauptberuf ausübten. Die nadi 
dem neuen Begriffsinhalt gegenüber dem früheren mehr er
faßten Erwerbspersonen dürften für das ganze Land auf höch
stens 1 bis 2 Vo zu veranschlagen sein, was bei der Beurteilung 
der Erwerbsquote zu berücksichtigen sein wird. Bei der Be
urteilung der Entwicklung seit 1950 ist zu beachten, daß durch 
diese methodische Veränderung Zunahmen verstärkt zum 
Ausdruck kommen, Abnahmen hingegen abgeschwUcht darge
stellt werden. Vergleicht man demnadi die in beiden Zählun
gen ermittelten Erwerbspersonen, so muß man sich darüber 
im klaren sein, daß Zunahmen in der Zahl der Erwerbsperso
nen stets ein wenig überhöht sind.

Wenn in beiden Zählungen für einen etwas anders definier
ten Begriff jedesmal die Bezeichnung Erwerbsperson^ verwen-

‘ Siehe hierzu; „Familienstand und Erwerbstätigkeit der Wohnbevölkerung 
im Oktober 1957‘\ Statistische Monatshefte Baden^Württemberg, 7. Jg. 
1959, Heft 11, S. 295.

* Siehe hierzu: „Erwerbstätigkeit und Lebensunterhalt“, Wirtschaft und Sta
tistik 1963, Heft 3, und „Die Erwerbstätigkeit im Oktober 1962‘‘, Statt' 
slische Monatshefte Baden-Württemberg, 11. Jg. 1963, Heft 9, S. 262.

2. Hatte eine Person angegeben, daß sie ihren überwiegen
den Lebensunterhalt aus „Unterhalt von Eltern, Ehe
mann oder Sohn“ bezieht, obwohl sie selbst zwei ver
schiedene Erwerbetätigkeiten ausübte, von denen sie 
durch die erste 15 und mehr Stunden wöchentlich in An- 
sprudi genommen wurde, so wurde als Quelle ihres Le
bensunterhaltes ebenfalls „Erwerbs- oder Berufstätig
keit“ angenommen.

Der erste Fall war besonders bei Ehefrauen anzutreffen, 
die aus dem Gefühl chelidier Verbundenheit ihren Mann als 
Ernälirer angegeben hatten, obwohl sie aufgrund ihrer Er- 
werhstätigkeit selbst so viel zum gemeinsamen Haushalt bei
steuerten, daß die eigene Erwerbs- oder Berufstätigkeit als 
ihre überwiegende Unterhaltsquelle anzusehen war.

Im zweiten Fall wurde davon ausgegangen, daß dann, wenn 
eine zweite Erwerbstätigkeit ausgeübt und überhaupt angege
ben wird, diese zweite Erwerbstätigkeit mindestens 10 Stun
den wöchentlicher Arbeitszeit erfordert. Damit ergibt sich 
wieder eine gesamte wöchentliche Arbeitszeit aus erster und 
zweiter Erwerbstätigkeit von 25 und mehr Stunden. Somit 
war diese Person wie im ersten Falle zu behandeln.

Die doppelte Fragestellung nach der Erwerbstätigkeit einer
seits und nach dem überwiegenden Lebensunterhalt anderer
seits wurde bei der Volks- und Berufszählung 1961 erstmals 
in einer Totalerhebung angewandt. Es wurde dadurch ermög- 
lidit, die Wohnbevölkerung nach dem Erwerbskonzept und 
nacli dem Unterhaltskonzept darzustellen.

Nadi dem Ertverbskonzept gliedert sich die Wohnbevölke
rung in:
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Durchsdinitt liegender Anteil (40°/») der Personen gegenüber, 
die überwiegend von Angehörigen leben. Der Personenkreis, 
der seinen Lebensunterhalt von Angehörigen erhält, ist in 
Südhaden mit 41°/o am stärksten vertreten.

Von den 4,045 Mill. Erwerbspersonen (Erwerbstätige und 
Erwerbslose) bestreiten 3,726 Mill. (92 Vo) ihren Lebensunter
halt überwiegend aus Erwerbstätigkeit. Diese Quote schwankt 
in den Regierungsbezirken geringfügig zwischen 91 und 93°/o. 
Der Anteil der Rentner, Pensionäre und dergleichen unter 
den Erwerbspersonen liegt zwischen 2°/o und 3°/o. Ebenso be
wegt sich auch die Quote der Erwerbspersonen, die ihren über
wiegenden Lebensunterhalt von Angehörigen erhalten, ledig
lich zwischen 5°/» und 6°/o. Sie liegt somit didit am Landes
durchschnitt.

Das Unterhaltskonzept läßt in regionaler Sicht keine vom 
Landesdurchschnitt wesentlich abweichenden Besonderheiten 
erkennen. Sowohl die Erwerbstätigkeit als Hauptunterhalts
quelle der Landesbewohner, wie auch der Lebensunterhalt aus 
Rente und von Angehörigen sind in allen Landesteilen anteils
mäßig ziemlich gleidi vertreten. Der Erkenntniswert des Un- 
terbaltskonzepts liegt weit mehr in den altersmäßig unter- 
sdiiedlichen Unterhaltsverhältnissen sowie darin, daß Aussagen 
über die Unterhaltsverhältnissc der den einzelnen Wirtschafts
bereichen bzw. -abteilungen zugehörigen Erwerbspersonen ge- 
madit werden können, allerdings erst dann, wenn weitere Er
gebnisse der Volks- und Berufszählung vorliegen.

det wurde, so geschah dies besonders, um die in der deutschen 
Statistik bisher angewandte Terminologie beizubehalten und 
um nicht durch neue Bezeidmungen, wie sie zeitweilig im Mi
krozensus benutzt wurden, noch mehr Schwierigkeiten im Ver
gleich zu früher zu schaffen.

48% der WohnbevUlkerang: bestreiten ihren Uber- 
wiegrenden Ijebensanterhalt ans Erwerbsttttigrkeit^

Insgesamt bestreiten 3,726 Mill. Personen (4ß°/» der Wohn
bevölkerung) ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus Er
werbstätigkeit. 968 000 oder 13 °/o leben überwiegend von 
Rente und 3,063 Mill. (40°/o) erhalten ihren Lebensunterhalt 
überwiegend von Angehörigen. Unter denen, die überwiegend 
von Rente leben, befinden sich 99 000 Personen (10°/o), die 
zugleich einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Bei den Männern 
sind dies besonders ältere Arbeitskräfte, die sich noch rüstig 
genug fühlen, einen Beruf auszuüben. Bei den Frauen sind 
auch schon die mittleren Jahrgänge vertreten, die sidi - z. B. 
als Bezieher von Witwenrente - noch um eine Beschäftigung 
bemüht haben, mit der sie ihre Einkünfte verbessern können. 
Von den Personen, die ihren überwiegenden Lebensunterhalt 
von Angehörigen erhalten, üben 214000 (7°/o) eine Erwerbs
tätigkeit aus. Bei den männlichen Personen sind dies haupt
sächlich die Jahrgänge zwischen 15 und 25 Jahren, die als 
Lehrlinge noch nicht so viel verdienen, daß sie ihren über
wiegenden Lebensunterhalt aus ihrer Erwerbstätigkeit be
streiten könnten. Die Frauen dieser Gruppe gehören zum Teil 
ebenfalls den jüngeren Jahrgängen an; sie sind aber audi 
unter den älteren Jahrgängen anziitreffen, wo sie als Ehe
frauen einem Beruf nachgehen, der sie weniger als 25 Stunden 
wöchentlich in Ansprudi nimmt.

In den Regierungsbezirken weidien die für das ganze Land 
'ermittelten Ergebnisse etwas vom Durdisdinitt ab. So bestrei
ten in N^ordbadeii lediglidi 46°/o der Wohnbevölkerung ihren 
überwiegenden Lebensunterhalt aus Erwerbstätigkeit, woge
gen sidi diese Quote in Nordwürttemberg auf 50°/o beläuft. In 
Nordbadeii steht der niedrigen Unterhaltsquotc aus Erwerbs
tätigkeit die hödistc Reiitneniuotc (14°/o) und ein über dem *

83% der WohnbevUlkerunfi: beziehen ihren TiebonHonter- 
halt anH Erwerbatätiekeit doN ErntthrerH

Im vorangegangenen Abschnitt war die Wohnbevölkerung 
nadi der überwiegenden Unterhaltsquelle, aus der jede ein
zelne Person für sich ihren Lebensunterhalt bezog, dargestellt. 
In diesem A'bsdinitt werden alle Personen, die ihren Lebens
unterhalt von einem Angehörigen (ihrem Ernährer) beziehen, 
der IJnt erhaltsquelle dieses Ernährers zugeordnet. Es erschei
nen also der Ernährer eines Haushaltes und seine Angehöri
gen, die ihren überwiegenden Lebensunterhalt von ihm erhal
ten, in der Gruppe des überwiegenden Lebensunterhaltes, die 
dem Ernährer zukommt. Diese Darstellung der Wohnbevölke
rung entspricjit in den Grundzügen der in früheren Volks-* Siclic Iiinrtii aiiifi üai Ttlrihilil iÜchas Ilcfic».

Die Wohnbevölkerung nuch dem überwiegenden Lebensunterhalt am 6. Juni 1961

Load Bsden.WQrCtemberg Dovod in den Kegierungsbeiirkea

davon SUdwOrttemberg-
HobeoKollem

Beseichnung Südbadenioige tarnt NordwQrtteniberg Nordboden
mUoniiefa weiblich

Aauihl I % Anzahl I %I AdzoIiI I % I % Anzohl I %Anzahl Anzahl Aozaht

Wohnbevölkerung
I 7 759 154 I iOO I 3 676 808 | 4 082 346 | 3 037 778 | JOO | 1 697 018 | 100 | 1 626 161 | 100 | 1 398 197 | 100 

mit UberwiegeDdem Lebensunterhalt durch
48.0 2 276 839 1 449 046 1 502 200 49,5

1 865 
360 526 

39,5 1 037 578

Wohnbevölkerung

Erwerbstätigkeit .................
Arbeitslosengeld bzw. -bilfe 
Rente und dergleichen .... 
Angehörige ............................

3 725 885 
2 800 

967 621 
3 062 848

45,7776 289 761 390 46,8 686 006 49,i
0,0 899 0,0 0,1 642935 885 0,0 374 0,0

12,5 607 095 
2 025 270

364 493 
1 170 186

12,0 235 306 
684 538

13,9 198 373 
665 756

12,2 169 449 
542 368

12,1
38,5 40,3 40,9 38,8

Darunter waren Erwerbaperaonen
I 4 045 250] 100 I 2 402 709 I 1 642 541 I 1 620 544 I 100 j 845 089] 100 ] 834 840] 100 ]

mit Überwiegendem Lebensunterhalt durch

92,1 2 276 839 1 449 046 1 502 200 92,7
1 865 

47 422 
76 583

744 777 I JOOErwerbspersonen

Erwerbstätigkeit .................
Arbeitslosengeld bzw. -bilfe 
Rente und dergleichen .... 
Angehörige ............................

3 725 885 
2 800 

100 046 
216 519

776 289 91,9 761 390 91,2 92,1686 0060,1 0,1 0,1935 899 885 642 0,1 0,1374
2,5 52 624 

139 936
2,134 030 

83 415
20 180 
47 735

2,4 24 908 
47 900

3,0 2,820 928 
37 4695,4 5,1 5,6 5,7 5,0

Anteil der Erwerbspersonen an der Wohnbevölkerung in %
] 65,3 ] 40,2 ]

mit überwiegendem Lebensunterhalt durch

Erwerbspersonen 52,1 5i;353,3 49,8 53,3

Erwerbstätigkeit .................
Arbeitslosengeld bzw. -bilfe 
Rente und derglcidieii .... 
Angehörige ............................

48,0 61,9 35,5 49,5 45,7 46,8 49,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
J.3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,5 1,5
2,8 2,1 3,4 2,7 2,8 2,72,9
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Zahlungen geübten Zuordnung der Abhängigen zum Haupt
beruf des Haushaltsvorstandes (Berufszugehörige). Vergleiche 
mit früheren Zählungen können jedoch nodi nidit angestellt 
werden, da hierzu erst weitere Untergliederungen der Wohn
bevölkerung vorgenommen werden müssen, die es ermögli
chen, die Gliederung früherer Zählungen wieder zu erarbeiten.

Am 6. Juni 1961 bezogen 6,450 Mill. Einwohner Baden- 
Württembergs, das sind 83 Vo der Wohnbevölkerung, ihren 
überwiegenden Lebensunterhalt aus Erwerbstätigkeit des Er
nährers. 1,231 Mill. (16®/o) lebten von Rente, Pension, Unter
stützung, eigenem Vermögen u. ä. des Ernährers. Für 78 000 
Personen (1 Vo) war keine Zuordnung zu einem Ernährer mög
lich. Es handelt sich dabei zumeist um Studenten, Schüler, 
Lehrlinge u. ä., die von ihren Eltern getrennt leben und in 
ihrer Haushaltsliste oder im Einzelbogen zur Anstaltsliste 
keine Angaben über den Lebensunterhalt sowie die Erwerbs
tätigkeit des Ernährers zu machen hatten.

Von den Personen, die ihren Lebensunterhalt aus Erwerbs- 
tätigkeit des Ernährers erhalten, leben 3,605 Mill. aus deren 
Tätigkeit im Wirtschaftsbereich Produzierendes Gewerbe, das 
sind 47 Vo der Wohnbevölkerung. Überwiegend von Land- und 
Forstwirtschaft leben 732 000 Personen (9Vo). Handel und 
Verkehr ernährten 911000 Einwohner (12 ^/o) und die Sonsti
gen Wirtschaftsbereiche 1,165 Mill. (15®/o).

In den Regierungsbezirken ist die Quote der Personen, die 
ihren Lebensunterhalt aus der Erwerbstätigkeit des Ernährers 
beziehen, in Nordbaden mit 81 ^/o am niedrigsten. In den üb
rigen Landesteilen liegt sie zwisdien 83 Vo und 84Vo. In 
Nordbaden ist jedoch der Anteil der von Rente u. ä. lebenden 
Personen mit 18Vo um zwei Prozentpuiikte höher als im 
Landesdurchschnitt. Die Land- und Forstwirtsdiaft als über
wiegende Ünterhaltsquelle der Bevölkerung ist in Südwürt- 
temberg-Hohemzollejn mit 14°/o am stärksten und in Nord- 
baden mit 6Vo am sdiwädisten vertreten. Das Produzierende 
Gewerbe ernährt in Nordwürttemberg .50®/o der Wohnl)cvül- 
kerung gegenüber 4.3 Vo in Südbaden. Aus Handel und Ver
kehr erhalten in Nordbadeu 14Vo der Einwohner ihren Le
bensunterhalt gegenüber nur 9Vo in Südwürttemberg-Hohen- 
zollern. Die Sonstigen Wirtsdiaftsbcrcidie sind ebenfalls in 
Nordbaden als Unterhaltsquelle von 17 der Wohnbevölke
rung am stärksten vertreten. In Südwürttemberg-Hohcnzol-

Die Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg
noch dem überwiegenden Lebensunterhalt des Ernährers

am 6 Juni 1961

im Wirtsc^^ö'-'

iProduzierendes
Gewerbe

Handel und Verkehr
12%

15%

telif ■ ■ 
\ % • • 16% • Sonstige

WirtschaftsbereicheLand-und
Porstwirtschaft

^®nte undOhne
Angabe

150 63 Stoiisiitches Londesomi Boden-Württemberg

lern umfaßt dieser Wirtsdiaftsbereich nur 1.3 Vä der Wohn
bevölkerung.

3,163 Mill. Personen, das sind 41 °/o der Wohnbevölkerung, 
erhalten ihren überwiegenden Lebensunterhalt als Arbeiter 
oder von Arbeitern, 1,408 Mill. (18Vo) werden aus der Tätig
keit von Angestellten und 973000 (13Vo) aus dem Einkommen 
von Sell)Ständigen versorgt. 406 000 Personen (5Vo) leben von 
Beamtengehältern und .398 000 (5Vo) erhalten ihren Lebens
unterhalt als oder von Mithelfendeii Familienangehörigen. 
Außerdem galten 65 000 Lehrlinge an, daß sie ihren überwie- 
güiiclcMi Lchensuntcrhalt seihst aus ihrer Erwerbstätigkeit be
streiten.

Auch in den Regierungsbezirken beziehen etwa vier Zehntel 
der Wohnbevölkerung ihren Lehciieunterhalt aus Arbeiter- 
löhnen. Diese Gruppe tritt mit einem Anteil von 42Vo am

Die Wohnbevölkerung nach dem überwiegenden Lebensunterhalt des Ernährers am 6. Juni 1961

I.and Baden-WUrctemberg Davon in den Kegiernngsbexirken

davon
Süd Württemberg* Hoiientollem

Beaeiebnung
NorJwUrttemberg | Nordbaden

I____

Anzahl | % I Anzahl I %

Südbadeainigeaamt
weiblich 

Anuhl I Aouhl

WohnbevdUterung

I 7 759 154 I 100 \ 3 676 808 \ 4 082 346 | 3 037 778 100 | 1 697 018 100 | 1 626 161 | 100 [ 1 398 197 I 100

mOnnltcb

ADEahl ] % I % AnMhL I %Anzahl

Wohnbevölkerung

nach dam überwiegenden l^benBunterhaU des Em&hrers durch 
6 449 551 83,1 3 218 472 3 231 079 2 561 910 84,3 1 374 724
1 231 454 15,9 414 059 817 395 457 315 15,1 303 192

78 149 1,0 44 277 33 872 18 553 0,6 19 102

Erwerbstätigkeit...........

Rente und dergleichen 
ohne Angabe ..................

81,0 1 347 320 82,9
17,9 256 898 15,81,2 I 21 943 1,3

1 165 597 83,4
214 049 15,3

18 551 1,3

Bei überwiegendem Lebensunterhalt des Emfihrers durch Erwerbatfitigkeit war dicMr tfiiig 
im Wirtschaftsbcreich')

320 032 412 445
1 938 109 1 666 522

444 575 466 320
486 244 678 839

Land- und Forstwirtschaft . 
Produzierendes Gewerbe ..
Handel und Verkehr.............
Sonstige Wirtschaftsbereiche

199 632 
691 973 
190 827 
258 383

12,3238 712 7,91 506 435 I 49,6 
355 802 I 11,7 
446 757 ' 14,7

102 383 6,0
743 614 43,8
239 570 14,2
280 405 16,5

191 750 13,7
662 609 47,4
124 696 8,9
179 538 12,8

732 477 9,4
3 604 631 46,5

910 895 11,7
1 165 083 15,0

42,6
llj
15,9

1

nach der Stellung im Beruf als^)
561 229 411 593 356 165

68 008 330 125 131 790
218 315 188 021 149 315
599 728 808 235 617 707

1 698 297 1 464 260 1 267 491
43 383

Selbständiger’) ..............................................
Mithelfender Familienangehöriger ..
Beamter .............................................................Angestellter................................. ...................
Arbeiter*)..........................................................

Lehrling .............................................................

’) In der Gliederung nadi Wirtschaftsbcreidien und noch der Stellung im Beruf sind Soldaten und deren Angehörige niiht enthalten. — ‘) Einsdiließlidi 
Hausgewerbetreibender. — ’) Einsdiließlidi Heimarbeiter und ohne Angabe.

219 089 13,5
105 602 ' 6,5
95 241 ! 5,9

252 967 I 15,6 ' 
652 932 : 40,2 . 

14^84 ! 0,9 I

11,7 133 106 10,8
62 264 3,7
99 182 5.8

336 956 19,9
670 170 I 39,5 

14 294 I 0,8

214 462 15,3
98 477 7,0
62 598 4,5

200 333 14,3
571 964 I 40,9 10 759 I 0,8

12,5972 822 
398 133 
406 336 

1 407 963 
3 162 557 

65 275

4,35,1
4,95,2

20,318,1
41,740,8

25 238 0,80,8 21 892 I
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der Gliederung nach Wirtschaftsbereichen jedoch sind vorerst 
nur in Land- und Forstwirtschaft sowie im Produzierenden 
Gewerbe Vergleiche mit früheren Zahlungen möglich. Die 
Zahl der Erwerbspersonen aller anderen Wirtschaftsbereiche 
kann mit denen früherer Zählungen wegen Änderung der Sy
stematik nicht mehr verglichen werden. Diese wurde geändert, 
um sie den heutigen Verhältnissen anzupassen; insbesondere 
war für das Bundesgebiet eine Wirtschaftssystematik erfor
derlich, die internationale Vergleiche ermöglicht.

Die Zahl der Erwerbspersoneh ist in Baden-Württemberg 
von 3,236 Mill. im Jahr 1950 um 24®/o auf 4,019 Mill. 1961 
gestiegen. Dabei hat die Erwerbsquote (Anteil der Erwerbs- 
Personen an der Wohnbevölkerung) von 50 Va ai»f 52^/o zu
genommen. In der gleichen Zeit hat sich die Zahl der männ
lichen Erwerbspersonen um 23 Vo, die d-er weiblichen hingegen 
um 26^/a erhöht. Damit stehen heute 2,377 Mill. Männer und 
1,643 Mill. Frauen im Erwerbsleben; das sind 65Vo der männ
lichen und 40 Vo der weiblichen Wohnbevölkerung. Die ent
sprechenden Anteile beliefen sich im Jahr 1950 auf 65 Vo und 
38 Vo.

Die Zahl der in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten 
Erwerbspersonen hat infolge von Rationalisierung und Mecha
nisierung der landwirtschaftlichen Produktion von 845 000 im

stärksten in Nordwürttemberg in Erscheinung. Dort kommt 
auch dem Lebensunterhalt durch Angestelltentätigkeit (20 Vo) 
die größte Bedeutung zu. Infolge der in Südwürttemberg- 
Hohenzollern noch stärker vertretenen Landwirtschaft, in der 
den Selbständigen ein größeres Gewicht zukommt, ist dort der 
Lebensunterhalt durch Selbständige mit 15 Vo am weitesten 
verbreitet. Das gleiche gilt auch für den Unterhalt aus der 
Tätigkeit Mithelfender Familienangehöriger, der in diesem 
Regierungsbezirk mit 7 Vo der Wohnbevölkerung seine höchste 
Quote erreicht. Lebensunterhalt aus Beamtentätigkeit ist in 
Südbaden am stärksten ausgeprägt (6Vo der Wohnbevölkerung).

59% der Wohnbevölkerung sind Erwerbspersonen

In den vorhergehenden Abschnitten wurde die Wohnbevöl
kerung entsprechend dem Unterhaltskonzept nach der eigenen 
überwiegenden Unterhaltsquelle sowie nach der überwiegen
den Uoterhaltsquelle des Ernährers gegliedert. Nachstehend 
werden die Erwerbspersonen (ohne Soldaten), wie sie sich 
entsprechend dem Erwerbskonzept ergeben, in der Gliede
rung nach Wirtschaftsbereichen dargestellt.

Wie schon erwähnt, läßt sich die Gesamtzahl der am 13. Sep
tember 1950 ermittelten Erwerbspersonen mit der am 6. Juni 
1961 festgestellten unter gewissen Vorbehalten vergleichen. In

Die Erwerbspersunen (ohne Soldaten) nach Wirtschaftsbereichen und nach der Stellung im Beruf 
am 6. Juni 1961 und am 13. September 1950

Land Baden*WQrttemberg Davon in den Regierongsbesirken

davon SQdwflrttenibeig-
HobensoUern

Dcseidiuun^
Nord baden SOdbadeninvgeaomt Nordwürttemberg

mBnnlich weiblich

Anaobl | %Ansahl | % Aniahl | % Aniahl | %Aniahl | I %Aniahl Aniahl

Am 6. Juni 1961
Erwerbspersoneti^)/................................
Anteil an der Wobnbevölkorung */a..

739 SS8 iOO4 019 205 I iOO I 2 376 664 I 1 642 541 I 1 610 496 I 100 839 322 I 100 829 829 I JOO
52SSl,8 53,0 49,5 51,064,6 40,2

Nach Wirtiohaftibercicben

Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe ..
Handel und Verkehr ...........
Sonstige Wirtschaftsberciche

21,215,8 12,9 11,7 21,1 156 771 
394 576 
75 008 

113 203

636 904 
2 108 841 

545 249 
728 211

25r> 607 
1 461 377 

320 330 
339 350

381 297 
647 464 
224 919 
388 861

ä07 070 
896 927 
221 889 
284 610

97 992 
429 430 
140 438 
171 462

175 071 
387 908 
107 914 
158 936

53,452,5 55,7 51,2 46,7
10,113,6 13,8 16,7 13,0
15,318,1 17,7 20,4 19,2

Nach der Stellung im Beruf
392 573 126 769 189 447
68 864 395 478 153 980

142 000 19 703 61 078
443 512 456 245 396 269

1 329 715 644 346 809 722

Selbständige*) .........................................
Mithclfende Familienangehörige . . ..
Beamte ......................................................
Angestellte*) ................. %.......................
Arbeiter*) *) .............................................

15,0519 342 
464 342 
161 703 
899 757 

1 974 061

12,9 11,8 12,2 14,1 110 817 
HO'034 
24 434 

128 415 
365 858

102 002 
76 015 
39 713 

214 027 
407 565

117 076 
124 313 

36 478 
161 046 
390 916

14.911,6 9,6 15,09,1
3,8 4.4 3,34.0 4.7

17,422,4 24,6 19,425,5
49,1 50,2 47,1 49,448,5

Am 13. September 1950
Erwerbspersonen')................................
Anteil au der Wohnbevölkerung

100626 2913 236 496 100 1 930 240 I 1 306 256 I 1 216 845 JOO 698 727 I 100 694 633 I 10051,9 52,950,3 64,8 37,9 50,0 47,5

Nach WirtechaflBbcreiohen*)
845 478 I 26,1 I 352 696 I 492 782 I 263 385 I 21,6 

1 481 177 45,8 1 063 332 417 845 606 729 49,9
Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe

216 152 I 34,5 
275 531 I 44,0

133 340 I 19,1 I 232 601 I 33,5 
327 849 I 46,9 \ 271 068 | 39,0

Nach der-Stellung im Beruf 
111 374 195 081
460 327 172 016

12 061 43 248
216 931 204 407
505 563 602 093

Selbständige') .........................................
Mithelfende Familienangehörige .. . .
Beamte ......................................................
Angestellte^) ...........................................
Arbeiter*) ^) .............................................

18,8537 842 
569 636 
118 962 
482 842 

1 527 214

16,6 426 468 
109 309 
106 901 
265 911 

1 021 651

16,0 15,4 17,0 117 631 
142 703 

17 562 
67 338 

281 057

107 350 
96 236 
31 536 

125 449 
338 156

117 780 
158 681 
26 616 
85 648 

305 908

22,817,6 14,1 22,913,8
3,6 4,5 2,83,7 3,8

10,714,9 16,8 12,317,9
47,2 49,5 44,948,4 44,0

Verinderang 1961 gegenüber 1950 in %
I + 23,1 I + 25,7 I + 32,4 

Nach WirtBchaftabereichen
I - 27,5 I - 22,6
I + 37,4 I + 55,0

Noch der Stellung im Beruf

- 7,9 + i3,8
- 37,0 - 14,1
+ 32,8 + 63,4
+ 66,8 +JJ0.3
+ 30,2 4- 27,5

Erwerbspersonen + 18,1+ 24,2 + 20,1 + 19,5

Land- und Forstwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe

- 27,5 4-43.2- 24,7 
4- 42,4

- 26,5 
4- 31,0

- 21,4 
4- 47,8

- 24,7 
+ 43.1

Selbständige') ................................................
Mithelfende Familienangehörige ....
Beamte ...............................................................
Angestellte*) ...................................................
Arbeiter*) *) .....................................................

*) Noch dem Erwerbskonzept 1961. — *) Einschließlich Hausgewerbetreibende. — *) EinsdilieBIich Lehrlinge, geschätzt. — *) EinschlieBlich Heimarbeiter 
und ohne Angabe. — *) Noch dem Erwerbskonzept 1950. — *) Es sind nur die mit 1961 vergleichbaren Wirtschaftsbereiche aufgefUhrt. ~ ^) EinschlieB
lich Lelirlinge.

3,4 2,9 5,0 0,6 5,8

- 18,5 
+ 35,9 
+ 86,3 
+ 29,3

- J0,5 
4- 41,2 
+ 93,9 
+ 34,5

- 21,0 
+ 25,9 
+ 70,6 
+ 20,5

- 22,9 
+ 39,1 
+ 90,7 
+ 30,2

- 21,7 
+ 37,1 
+ 88,0 
+ 27,8
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hat sich die Zahl der Erwerhspersonen in der Gliederung nach 
der Stellung im Beruf überaus ungleich entwickelt. Die Zahl 
der Selbständigen nahm um die der Mithelfenden Fami
lienangehörigen um 19^0 ab. Demgegenüber wurden 1961 
29 Vo mehr Arbeiter, 36 Vo mehr Beamte und 86 Vo mehr An
gestellte gezählt. Diese Entwicklung war in den einzelnen 
Wirtschaftsbereichen unterschiedlich. In der Land- und Forst
wirtschaft nahmen am meisten die Abhängigen ab, deren Zahl 
sich um die Hälfte verringerte. Im Produzierenden Gewerbe 
hat die Zahl der Selbständigen trotz der erstaunlichen Auf
wärtsentwicklung dieses Wirtschaftsbereiches von 160 000 im 
Jahr 1950 um 22 V» auf 125 000 im Jahr 1961 abgenommen. 
Die Zahl der Mithelfenden Familienangehörigen hingegen stieg 
hier von 28 000 um 32 Vo auf 37 000. Die Zahl der Abhängigen 
weist den stärksten Zuwachs auf, und zwar von 1,294 Mill. um 
51 Vo auf 1,947 Mill. Personen.

ln den Regierungsbezirken verlief die Entwicklung ähnlich 
wie im ganzen Land. Die Zahl der Erwerbspersonen hat in 
Nordwürttemberg um 32 Vo am stärksten zugenommen. Es 
folgen Nordbaden und Südhaden mit je 20Vo sowie Südwürt- 
temberg-Hohenzollern mit 18Vo. Der Rückgang der Erwerbs
personen in der Landwirtschaft, der in allen Landesteilen zu 
verzeichnen ist, belief sich in Südwürttemberg-Hohenzollern 
auf 28Vo; fast gleich hoch war er in Not^dbaden mit 27Vo; in 
nicht großen Abständen folgen Südhaden mit 25 Vo und Nord
württemberg mit 21 Vo. Im Produzierenden Gewerbe sind die 
regionalen Wachstumsraten stärker differenziert; am größten 
ist der Zuwachs in Nordwürttemherg mit 48 Vo, es folgen Süd
württemberg-Hohenzollern und Südbaden mit je 43Vo und 
Nordbaden mit 31 Vo.

44% der KrwerbHperHonen Hind Im Verarbeitenden 
tSewerbo tätlff

Soweit Vergleiche mit früheren Zählungen aufgrund des bis 
jetzt erarbeiteten Zahlenmaterials möglidi waren, sind sie vor
stehend allgedeutet hzw. durchgeführt worden. Im Rahmen 
dieses Aufsatzes erscheint es jedoch angebracht, außer einem

Um Vurglciciiu mit 19r>0 xii crmüglidieii, wurden die im Jahr 1961 ge- 
Hoiidort erfaßten 17d59K Lchrlii 
crinittcltuii Verliältiiinieu xu 38 
heiter verteilt.

Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) in den 
Regierungsbezirken*’ nach Wirtschaftsabteilungen

am 6. Junt 1961

Nordwürttemberg Nordbaden Südbaden HohenzoUgrn ^%100
Übrige Wirlschafts- abteilungen
Dienstleistungen
Handel
Baugewerbe

60

I60,

Verarbeitendes 
Gewerbe40

__J .20
Land-und 
Forstwirtschaft

0
1 610000

Die Breite der Sauten entspricht der Zahl der Erwerbspersonen 
15163

63 9 000 630 000 740 000

Stotiitisdie» londcMmt Boden •Württemberg |

Jahr 1950 um 25 Vo auf 637 000 im Jahr 1961 abgenommen. 
Besonders zu erwähnen ist der Rückgang der männlichen Er
werbspersonen um 28 Vo, während er hei den weiblichen nur 
23 Vo beträgt. Im Produzierenden Gewerbe erhöhte sich 
die Zahl der Erwerhspersonen von 1,481 Mill. um 42 Vo auf 
2,109 Mill. Besonders groß war dahei die Zuwachsrate der 
weiblichen Erwerbspersonen mit 55Vo gegenüber 37Vo bei 
den Männern.

Der Anteil der in der Land- und Forstwirtschaft besdiäftig- 
ten Personen an allen Erwerhspersonen ist infolge des dar
gelegten Rückganges an Arbeitskräften von 
1950 auf 16 Vo im Jahr 1961 ahgcsiinkcn. In der gleidieii Zeit 
ist hingegen der Anteil der Erwerhsiiersoncii des Produzie
renden Gewerbes von 46 Vo auf 53 Vo gestiegen.

Unter den am 6. Juni 1961 ermittelten Erwerhspersonen 
befinden sidi .519 000 (13 Vo) Selhstäiidige, 464000 (12 Vo) Mit
helfende Familienangehörige, 162 000 (4Vo) Beamte, 900000 
(22 Vo) Angestellte** und 1,974 Mill. (49Vo) Arbeiter^. Seil 1950

26 Vo im Jahr

Igo eiitiprcHicnd don beim Milcroxetiöus 
V« auf AngcBtellte und xu 62 */o auf Ar-

Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach Wirtscbaftsbereichen und nach der Stellung im Beruf 
6. Juni 1961 und am 13. September 1950am

Darunter im WirtachaftsbereichErwerbspersonen 
(ohne Soldaten) insgesamt Lond- und Forstwirtschaft

Produtierendes
Gewerbe

Stellong im Bernf

% %% %% AoxahlAncabl Ansahl V.Spalte! V.Spalte!

Am 6. Juni 1961^)
24,0 5,934,0 124 670 

36 887
Selbständige’) .................................
Mithelfende Familienangehörige
Beamte.............................................
Angestellte*) ...................................
Arbeiter’) *).....................................

Insgesamt ...................................

12,9 216 859 
366 097

41,8519 342 
464 342 
161 703 
899 757 

1 974 061

57,5 7,9 IS11,6 78S
4,0

8,5 64,1 92,322,4 IS 1 947 28453 94849,1

2 108 841 100636 904 JOOJOO 15,84 019 205
Am 13. September 1950*)

537 842
569 636 17,6
118 962 
482 842 

1 527 214

45,0 28,6 29,7 10,816,6 241 798 
497 285

159 710 
27 912

Selbständige’) .................................
Mithelfende Familienangehörige
Beamte..............................................
Angestellte’) ...................................
Arbeiter*) *) ................................. •

Insgesamt ...................................

4,9 1,987,3 58,8
3,7

1 60,8 87,3106 395 5,0 12,6 1 293 55514,9
47,2

100100 1481177 45,8100 845 478 20,13 236 496

Veränderung 1961 gegenüber 1950 in %
21,910,3Selbständige’) . .................................

Mithelfeude Familienangehörige
Beamte.....................................................

Angestellte’) .........................................
Arbeiter’) “) .........................................

Insgesamt .........................................

') Nadi dem Erwerbskonxept 1961. — *) Einsdilteßlich Hausgewerbetreibende. — *) Eiiisdiließlich Heimarbeiter und ohne Angabe. — *) Einschließlich 
Lehrlinge, geschätxt. — Nadi dem Erwerbskonzept 1950. — ®) Einsdiließlich Lehrlinge.

3,4

-f 32,2~ 26,4- 18,5 
+ 35,9 
+ 86,3 
+ 29,3 1 + S0,s- 49,3

+ 4^,4-24,7+24,2
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Die Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nadi Wirtsdbaftsabteilungen

Davon in den RegierungsbexirkeoLand Baden-WUrticuiberg

davon
Süd Württemberg* Hobenzollern

Wirtscliaftsabteilung SudbadenNordbadenNordwQrttemberg iinsgesamt
weiblicbmSnnlicb

Anzahl j %Ansobl [ %Anzahl \ % %% AnzahlAnxohl AnzahlAnzahl

21,20 Land* und Forstwirtsdiaft ................
1 Energiewirtschaft....................................
2 Verarbeitendes Gewerbe ..................
3 Baugewerbe ................................................
4 Handel ..........................................................
5 Verkehr und Nachrichtenübermitt

lung ..................................................................
6 Kreditinstitute uud Versicherungs

gewerbe .......................................................
7 Dienstleistungen ......................................
8 Organisationen ohne Erwerbs- 

charakter und Private Haushalte . .
9 Gebietskörperschaften und Sozial*

versichernng ................................................
Ohne Angabe ................................................

Insgesamt...........................................

21,1 156 771 
4 157 

334 539 
53 673 
53 709

636 904 15,8
30 204 0,8

1 766 202 I 43,9 
294 799 I 7,3 
372 402 9,3

97 992 11,7
7 686 I 0,9

356 587 42,5
60 563 I 7,2
94 519 I 11,3

175 071 
6 273 

312 542 
65 718 
70 676

255 607 
26 422 

1 141 925 
283 200' 
175 101

381 297 
3 782 

624 277 
11 599 

197 301

207 070 
12 088 

762 534 
114 845 
153 498

12,9
0,60,80,8

45,237,747,3
7,37,97,1
7,38,59,5

21 299 2,94,55,5 37 2384,3 145 229 27 618 4,2 45 919172 847 68 391
0,96 760 

66 585
9 388 

93 145

1,11,6 29 793 
249 776

2,0 16 114 
92 119

1,965 242 
405 070

35 449 
155 294

32 980 
153 221

9,011,29,5 11,010,1

13 038 1,82,01,5 16 72969 832 1,7 11 839 27 056 1,7 13 00957 993
3,64,8 26 820 

2 207

4,7 136 768 
9 830

4,4 50 220 
4 594

6,0 39 674 
3 375

188 067 
17 636

51 299 
7 806

71 353 
7 460 0,30,40,4 0,5 0,5

100 1 739 558 I 1001001 610 496 100 829 829100 2 376 664 | 1 642 541 839 3224 019 205

die Land- und Forstwirtschaft mit 637 000 (16%) Erwerbs- 
personen; in cler Wirtschaftsahteilung Dienstleistungen sind 
405 000 (10 %) Personen beschäftigt. Im Handel stehen 
372 000 (9%) Menschen in Arbeit und im Baugewerbe 295 000_ 
(7%). Der Anteil der übrigen Wirtechaftsabteilungen ist je
weils kleiner als 5%.

Vergleich mit früheren Ergebnissen, die Erw-erbspersonen in 
Baden-Württemberg auch aufgrund der beute geltenden wirt
schaftlichen Gliederung darzustellen, deren Grundlage die 
„Systematik der Wirtschaftszweige“ (Grundsystematik)® ist. 
Aus dieser Grundsystematik wurde für die Signierung der 
Volks- und Berufszählung 1961 die „Systematik der Wirt
schaftszweige für die Berufszählung 1961“® entwickelt. Sie 
gliedert sich in Bei einem Vergleich der Regierungsbezirke zeigt sich, daß 

die einzelnen Wirtsdiaftsabteilungcn verschieden stark ver
treten sind. Das Verarbeitende Gewerbe ist im Regierungs
bezirk Nordwürttemberg mit 47®/o aller Erwerbspersonen am 
stärksten entfaltet. Die Land- und Forstwirtsdiaft liat in Süd- 
württemberg-Hohenzollern und in Südbuden mit je 21®/o der 
Erwerbspersonen die größte Verbreitung. Das Dieiistleistungs- 
gewerbe erzielt in Süd- und Nordbaden mit 11,2% und 
ll,0®/o die hödisteii Quoten an der Gesamtzahl der Erwerbs- 
))er8oncn. Der Handel ist in Nordbuden mit einem Anteil von 
lI®/o verhältnismäßig um stärksten vertreten. Das Baugewerbe 
hat in allen 4 Regierungsbezirken annähernd die gleiche Be
deutung, da sich seine Anteile an allen Erwerbspersonen nur 
zwisdien 7,1 ®/o, in Nordwürttemberg und 7,9®/o in Südbaden 
bewegen.

4 Wirtschaftsbereidie 
11 Wirtschaftsabteilungen 
38 Unterabteilungen 

118 Gruppen.

Im folgenden wird die wirtschaftliche Gliederung der Er- 
werbspersoiien im Jahr 1961 anhand der Wirtsdiaftsabtcilun- 
gen kurz uufgezeigt. In Baden-Württemberg ist das Verarmet- 
tende Gewerbe mit 1,766 Mill. (44®/o) Erwerbspersonen die 
bedeutendste Wirtsdiaftsabteilung. An zweiter Stelle steht

* „Systematik der Wirtsdiaftsiweige, Crundsystemotik mit Erläutoruiigcn“ 
Verlag W. Koldliommer GmbH., Stuttgart und Mainz, Juli 1961, heraus* 
gegekea vom Statistisdicii Bundesamt, Wiesbaden.

* „Systematik der Wirtsdiuftszweige für die Benifnzäldmig 1961**, Statisti* 
sdies Butidesomt, Wiesbaden, 1961. Dipl.-Ing Hans Kaeser
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Die £rwerbspersonen in Baden-Württemberg am 6. Juni 1961
Ergebnisse der Volks- und Berufszählung

Nachstehend soll ein kurzer Überblick über die Entwicklung 
der Zahl der Erwerbspersonen und ihre Gliederung nach den 
wichtigsten Wirtschaftsbereidien in den Kreisen des Landes 
Baden-Württemberg gegeben werden. Es bleibt späteren Ver- 
Öffentlidiungen Vorbehalten, die wirtschaftliche Gliederung der 
Stadt- und Landkreise im einzelnen darzustellen. Ein Ver
gleich mit den entsprechenden Zahlen der Bundesländer ist 
angeschlossen.

in dem ein Rückgang der Zahl der Erwerbspersonen zu ver
zeichnen ist, umfaßt die Landkreise Sinsheim (—6,2 Vo), 
Tauberbischofsheim (—5,9%), Buchen (—3,8%) und Mer
gentheim (—0,1%). In allen übrigen Kreisen des Landes 
hat die Zahl der Erwerbspersonen seit 1950 zugenommen. Die 
relativ stärksten Zunahmen wurden außer in den Stadtkreisen 
Pforzheim (67,3%) und Stuttgart (40,5%) auch in den 
Ballungsraum um Stuttgart zählenden Landkreisen Böblingen 
(58,5%), Leonberg (61,7%), Waiblingen (49,5%) und Eß
lingen (50,6%) ermittelt. Außerdem gehören noch die Stadt
kreise Heilbronn (47^5%) und Ulm (40,6%) sowie die Land
kreise Villingen (40,2%) und Tettnang (44,6%) zu den Ge
bieten, die eine weit über dem Landesdurchschnitt liegende 
prozentuale Zunahme der Erwerbspersonen aufweisen.

zum

Regrlonal stark luiterscliledliclie Tertinderun^ der Zahl 
der Erwerbsperaonen

Die Zahl der Erwerbspersonen^ hat in Baden-Württemberg 
seit dem 13. September 1950 um 783 000 (24%) zugenommen. 
Die entsprechenden Veränderungen in den Stadt- und Land
kreisen waren sehr unterschiedlich. Sie richteten sich im we
sentlichen nach der Bevölkerungsveränderung und liegen zwi
schen einer Zunahme um 67% im Stadtkreis Pforzheim und 
einer Abnahme nm 6% im Landkreis Sinsheim. Das Gebiet,

HUchste Erwerbsqnote im Krein Balingen
Der Anteil der Erwerbspersonen an der Wohnbevölkerung 

wird als Erwerbsquote bezeichnet. Sie ist im Land Baden- 
Württemberg von 50,3 im Jahr 1950 auf 51,8 im Jahr 1961

^ 1950 Erwerbspersonenkontept, 1961 Umfassendes Konzept.
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Die Erwerbspersonen*) in Baden-Württemberg am 6. Juni 1961 und am 13. September 1950 nach Kreisen

Erwerbspersonen am Erwerbs- 
quoie^) am

Anteil an '«Uen 
Erwerbsporsonen in % Veränderung 1961 

gegenüber 1950 io %13. September 19506. Juni 1961
Kreise

Kegiernngsbexirke
Land

6. Juni 61 13. Sept.50darunter im Wirtschaftsbereich darunter im Wirt* Bchoftebereich Land*
und

Forst*
Wirt

schaft

13. Land*
und

Forst
wirt

schaft

Laud-Erwerbs-
personen

ins
gesamt

Ins
gesamt 6. Juni 1961

1ns-
gesomt

Prod.
Ge

werbe

Prod.
Ge

werbe

Land* 
u. Forstwirt

schaft

Sept-
1950

und
Forst
wirt
schaft

Prod.Land* 
u. Forst- 

I wirl- 
I Schaft

' Prod. Gewerbe
Ge-Prod.

Gewerbe werbe
I

Stuttgart Stadtkr. 
Heilbronn 
Ulm 
Aalen 
Backnang 
Böblingen 
Crailsheim 
Eßlingen 
Göppingen 
Heidenheim 
Heilbronn 
Künzelsau 
Leonberg 
Ludwigsburg 
Alecgentheim 
Nürtingen 
Ohringen 
Schwäbiscb 

Gmünd 
Sdiwäbiscb 

Hall

1,5 49,0249 006 
29 932 
32 682 
59 697 
38 104 
48 405
32 015 
70 086 
85 358 
45 971 
72 072 
15 845
33 071 
91 802 
21415 
56 262 
21 379

121 965
15 970
16 132 
27 662 
18 316
26 791 

8 496
41 249 
53 917
27 968 
30 131
4 546

17 168 
49 246

5 142 
34 249

7 104

50,0 48,6 2,3 40,5 9,6 39,3169 858 
23 567 
23 561 
37 951 
26 164 
48 807 
10 758 
67 841 
72 292 
39 133 
44 133 

7 012 
32 595 
77 768 

6 094 
47 473 

9 761

5 777 
1 625

54,9349 839
44 143
45 962 
69 038
46 566 
76 730 
32 973

105 541 
107 399 
58 316 
85 337 
16 641 
53 478 

130 203
21 400 
71 290 ;
22 541

5 225 
1 450 46,3 3,3 53,4 5,4 53,4 47,5 47,649,5 - 10,8

- 25,5
- 22,5 -21,4 
-21,1

- 18,3
- 10,1 
- 26,2
- 23,8
- 22,2
- 22,9
- 28,0
- 21,7
- 19,2
- 22,7
- 22,7

45,9 1,6 49,4 46,149,6 51,3 2,9 40,6713 957
Landkr. 21,547,4 46,3 15,719 125 

13 042 
12 154 
17 249
7 934 

12 522
9 606 

29 077
8 733 
7 901

17 207
10 731
11 812 
10 599

48,6 55,0 32,0 37,214 814 
10 245 
9 595 

14 094 
7 131 
9 246
7 322 

22 611
6 737 
5 689 

13 476
8 670
9 132 
8 198

22,0 48,1 22,2'52,2 50,1 56,2 34,2 42,8
J2,S 55,3 58,551,7 63,6 25,1 82,252,7

26,551,4 42,7 32,6 53,9 3,0 26,652,1
64,348,3 6,8 58,9 50,6 64,553,1 11,3
67,3 63,250,3 8,6 25,8 34,153,2 14,7

12,6 67,1 60,851,4 50,1 20,9 26,9 39,9
26,5 41,852,5 51,7 51,7 40,3 18,4 46,5
40,5 28,753,8 52,1 42,1 55,1 5,0 54,2
10,6 51,950,7 61,0 23,9 61,7 89,953,9
10,3 53,649,4 59,7 41,8 57,953,4 18,7i
40,5 24,051.2 28,5 50,1 0,1 18,553,0

60,952,3 12,8 26,7 38,654,2 66,6 21,0
36,4 33,2 5,450,9 43,3 49,6 37,451,7

14,9 54,0, 23 328 48,8 60,4 23,9 21,6 -24,3 35,952 516 7 800 31 711 10 298 52,243 170

31,4 31,612 538 
15 766 
11 549 
17 183 

263 385

49,8 31,9 3,7 - 22,0
- 19,8
- 20,9
- 16,8 -21,4

- 25,7
- 25,6
- 29,8
- 14,9
- 15,0
- 26,2 
- 28,6
- 23,2
- 15,1
- 29,7
- :u,3
- 36,1

8 868 
17 099 
16 090 
35 292 

606 729

51,8 38,0 44,430 678 
43 948 
41 374 

104 563
1 610 496

9 774 
12 646 

8 213 
14 289 

207 070

11 670 
22 630 
25 379 
60 769

896 927

28 230 
38 910 
33 508 
69 925

1 216 845

28,8 40,5 43,9 12,9 26,553,0 52,0 51,5Ulm
Vaihingen
Waiblingen
Nord Württemberg

19,9 48;0 23,5 57,754,9 52,8 61,3 34,5
50,513,7 72,254,0

s:i,o
49,5 58,1

55,7
24,6 49,5

40,950,0 12,0 21,0 47,832,4

Karlsruhe Stadtkr. 
Heidelberg „
Mannheim „Pforzheim 
Brudisal Landkr. 
Budten n
Heidelberg ,-
Karlsruhe ->Mannheim 
Mosbadi VPforzlieim 
Siiislieim 
TaubcrbifidiofH- 

lieini ,,
Nordbadcii .............

43,1 1,3 41,7 29,746,7 41,0 2,2 32,0113 057 
56 690 

156 037 
44 565 
63 856 
30 770 
70 174 
84 029 
76 430 
30 RB9 
36 039 
38 518

46 352 
21 698 
82 540 
27 536 
36 011 
11 913 
40 652
44 380
45 083 
14 985 
24 562 
19 397

85 670
52 129 

115 274
26 630
53 420 
31 981 
60 923 
68 578 
63 146 
28 898 
30 339 
41 083

1 909
2 180 
2 387

35 743 
18 760 
61 59B 
16 529 
26 380 

9 508 
33 200
33 160
34 727 
11 379 
18 278

1 418 
1 622 
1 676

36,0 15,745,3 44,8 2,9 38,3 4,2 8,7
53,446,9 1,1 52,9 2,1 35,4 34,049,7
62,149,2 1,4 61,8 2,7 67,3 66,654,0615 723
49,451,2 20,2 56,4 28,4 19,5 36,515 147

16 985 
11 255 
18 638
7 684 

11 072 
7 306 

16 853

53,712 870 
12 529 
8 033 

14 309
6 524
7 781 
5 021

lü 775

29,748,6 40,7 53,1 25,349,6 38,7 3,8
54,511,4 57,9 18,5

27,2
15,2
22,5

22,447,947,8
17,0 48,450,5 48,4 52,8 33,8

46,3 8,5 59,0 ,55,012,2 21,0 29,848,1
25,2
13,9
28,0

48,5 39,446,8 ;i«,3 6,9 31,747,9
60,257,1 54,2 68,2 24,1 18,8 28,9
40,3 17,250,4 41,0 6,216 557 50,5 49,0

29,650,5
17,r.

38,7 37,4 
51,Ü

52,1 5,9 - 30,1 -20,5
19,038 268 

839 322
14 819 
97 992

14 321 
429 430

4(> 656
698 727

21 201
133 340

50,112 030
327 849 lt,7 10,0 31,0t0,5 iO,1 20,1

Kreilnirg ini 
Breidgau Sludtkr. 

Buden-Badcii „Lantlkr.

1,5 34,7 25,143,7 33,1 2,8 31,2 - 31,1
- 29,4
- 18,7

918 20 R48 
5 369 

17 202

1 332 16 670 
4 976 

12 159

43,462 968 
19 281 
42 450

47 976 
17 755 
37 967

28,0962 48,5 3,5 27,8 5,4 8,6 7,948,2679
Bühl 
Dunau-

csdiingcu 
Euimcndiiigon „ Freiburg 
Hodiscbwarz

wald 
Kehl 
Konstanz 
Lahr 
Lörradi 
Müllheim 
Offenburg 
Rastatt 
Säckingen 
Stockach 
Überlingen 
Villingen 
Waldshut 
Wolfadi 
Südbaden

41,516 601 52,3 31,8 40,5 43,7 32,0 11,853,213 489

37,9 66,525,2 52,7 41,5 19,634 613 
54 104 
40 962

8 727 
14 177 
16 158

18 257 
27 573 
13 900

10 964 
20 587 

8 925

52,0 53,3 - 27,4
- 23,5
- 24,4

28 947 
47 572 
36 176

12 023 
18 525 
21 380

43,354,1 26,2 51,0 33,952,9 38,9 13,7
56,2 24,7 55,753,3 39,4 33,9 59,1 13,2

52,6 28,6 32,9 28,4 5,2 21,86 270
8 545
9 170 

lO 356
10 173 
8 167

11 632 
10 494

5 422
8 736
9 821 
5 323 
9 149
7 665 

175 071

20 864 
23 441 
61 276 
40 202 
56 094
25 271 
43 032 
45 616
26 946
23 405 
26 469 
32 063 
29 423
24 138 

694 633

9 030
12 235
13 027
13 955 
13412 
11 312
14 316
11 237 
7 894

12 280 
13 394
7 788 

12 160 
9 738 

232 601

5 933
5 795

27 282 
18 592
28 819 

7 447
15 015 
22 225 
14 136

7 261
6 740

16 176 
11 525
9 841 

271 068

52,2 43,3 - 30,6
- 30,2
- 29,6
- 25,8
- 24,2
- 27,8
- 18,7

21 947
27 242 
80 440
43 244 
69 968
28 837 
49 074 
60 200 
34 153 
24 891 
30 157
44 957 
33 233 
27 102

829 829

7 225 
10 156 
42 662 
22 928 
37 711 
10 294 
20 389 
33 755 
20 639
10 780
11 512 
27 563 
15 850 
13 295

387 908

55,8 31,4 37,3 24,7 75,351,2 52,2 16,2
44,511,4 53,0 52,750,8 49,7 21,3 31,3

55,6 46,2 23,353,9 23,9 53,0 34,7 7,6
51,4 30,951,3 52,4 14,5 53,9 23,9 24,7
29,5 38,253,7 28,3 35,7 44,8 14,152,9
34,9 35,851,1 23,7 41,5 33,3 14,049,8

50,5 49,0 17,4 56,1 24,6 48,7 32,0 6,6 51,9
52,553,6 15,9 60,4 29,3 26,7 46,051,9 - 31,3

- 28,9
- 26,7 -31,7

- 24,8
- 21,3 
-24 y7

- 33,8
- 26,0
- 28,3
- 23,9
- 26,8
- 38,9
- 31,7
- 26,4
- 25,8
- 27,0
- 31,3
- 25,2
- 27,6
- 24,2 -24,4

- 31,5
- 21,0

31,057,4 35,1 43,3 52,5 48,552,7 6,3
25,532,6 38,2 70,851,3 51,8 50,6 13,9
50,511,8 61,3 70,454,0 52,7 24,3 40,2

27,5 39,2 37,550,9 54,1 47,7 41,3 12,9
51,2

51,0
28,3 40,6 35,151,4 49,1 40,3 12,3

39,021,1 40,7 10,5 43,151,0 33,5

Balingen Landkr.
Biberach 
Calw 
Ehingen 
Freudenstadt 
Hecbingen 
Horb
Münsingen 
Ravensburg 
Reutlingen 
Rottweil 
Saulgau 
Sigmaringen 
Tcttnang 
Tübingen 
Tuttlingen 
Wangen
SüdwUrttemberg- 

Hobeozollern ..
Baden-

Württemberg ... 4 019 205

0 1950 Erwcrlispursunenkonzcpt, 1961 Umfassciidus Konzept. — *) Erwcrhspcri^oncn (olinc Soldaten) in */s der Wohnbevülkcrniig.

59,2 12,5 63,4 26,27 163 
16 534 
12 887 

7 871 
7 175
6 177
7 488
8 537 

11 332
7 662
9 187

11 943 
7 810 
5 934

10 667 
5 813

12 591

39 006 
23 252 
33 031 
9 657

13 333
18 333 
11 652
8 751 

23 254 
53 968 
42 464
14 071 
11 513
19 376 30-996 
27 812 
14 107

10 819 
22 329 
17 963 
10 346 
9 797 

10 113
10 966
11 593 
15 271 
10 489
13 363 
15 958 
10 787
7 830

14 108
8 488

15 932

58,4 68,1
45,5

22,2 17,548 752 
46 469 
53 323
20 784 
26 510 
26 200
21 600 
20 565 
44 688 
62 951 
53 616 
32 123 
23 120 
25 242 I 
51054 I 
35 172 
34 122

30 904
15 354 
22 940

7 080
10 265 
12 526
7 275
6 274

16 447 
37 546 
28 561
9 986
7 678 
9 521

21 320 
.20 746
11 108

57 303 
51 154 
64 043
22 310 
30 977 
29 415
23 671 
21 031 
51 506 
84 158 
67 423 
33 748 
25 257 
36 509 
62 430 
42 625 
35 998

33,0 51,451,1 52,0 32,3 48,1 10,11»
43,053,1 20,1 51,6 20,1 44,051,4 33,7
34,151,4 52,7

53,0 j 52,2 
57,9 I 59.6

35,3 36,443,3 49,8 7,3
23,2 38,7 16,9 29,943,0 37,0
21,0 38,6 47,8 46,462,3 12,3

55,6 31,6 50,8 33,7 9,6 60,256,1 49,2
30,5 39,554,2 ' 55,4 40,6 41,6 56,4 2,3
36,8 41,448,9 22,0 45,1 34,2 15,349,3
59,652,7 51,9 9,1 64,1 16,7 33,7 43,7

54,6 51,8 13,6 63,0 24,9 53,3 25,8 48,7
31,1 40,951,2 52,4 35,4 41,7 5,149,7

49,952,3 54,9 30,9 45,6 46,7 33,2 9,2
103,548,2 16,3 53,1 37,7 44,649,2 31,0

17,1 49,6 27,6 41,8 22,3 45,450,4 50,8
54,5 13,6 59,0 21,2 34,154,7 65,2 24,1

32,635,0 5,5 27,050,9 53,0 39,2 46,7

394 576 44,0 43,2156 771 626 291 216152 275 531 52,9 52,0 21,2 53,4 18,1739 558 34,5 -27,5

845 478 50,3 15,8 52,5 20,1 45,8 42,4636 904 2 108 841 3 236 496 1481177 51,8 24,2 -24,7
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gestiegen. Diese Veränderung der Erwerbsintensität kann aut* 
verschiedenen Ursachen beruhen. So kann sie dadurch ent
standen sein, daß Personen, die sowohl 1950 als auch 1961 im 
erwerbsfähigen Alter standen, zwisdienzeitlich einen Beruf 
ergriffen haben (z. B. Ehefrauen), Weiter kann sie auf eine 
Veränderung der Altersstruktur zurüdczuführen sein (Zu
nahme des Anteils der im erwerbsfähigen Alter stehenden 
Personen); außerdem kann sie auch durch die seit 1950 ge
änderte Definition der Erwerbspersonen beeinflußt sein. Wel
che dieser Komponenten die Erwerbsquote maßgeblich ver
ändert hat, soll hier nicht naher untersucht werden. Es 
werden nachstehend lediglich die Erwerbsquoten und die Ver
änderungen, wie sie sich aus den Volks- und Berufszählungen 
von 1961 und 1950 ergeben, dargestellt.

Erwerbsquote kleiner geworden. Die größte Abnahme beträgt 
2,6 Punkte im Landkreis Sigmaringen und die kleinste 0,4 
Punkte im Landkreis Tübingen. Es steht zu vermuten, daß 
die in den nördlidien und südlichen Landesteilen unterschied- 
lidie Entwicklung der Erwerbscpiote wesentlich durch die Um
siedlung von Vertriebenen nach Südbaden und Südwürttem- 
bcrg-HohenzolIern beeinflußt wurde, die dort erst nach 1950 
einen größeren Umfang annahm.

Die Erwerbsquote beläuft sich in den Kreisen Baden-Würt
tembergs auf Werte zwischen 58,4 im Landkreis Balingen und 
43,4 im Stadtkreis Freiburg im Breisgau. Die regionalen Un
terschiede der Erwerbsquole beruhen auf den gleichen Tat- 
sadien, die auch für ihre Veränderung im zeitlidien Ablauf 
maßgebend sind. Hierbei scheiden jedoch methodische Unter
schiede bei der Erfassung der Erwerbspersonen aus. Die 
höchsten Erwerbsquoten Anden sich im Raum der Landkreise 
Villingen (54,0), Rottweil (54,6), Tuttlingen (54,7), Balingen 
(58,4), Horb (56,1) und Hechingen (57,9). Weitere Kreise mit 
erheblich über dem Landesdurchschnitt liegenden Erwerbs
quoten sind die Stadtkreise Stuttgart (54,9) und Pforzheim 
(54,0) sowie die Landkreise Pforzheim (57,1), Vaihingen 
(54,9), Waiblingen (54,0), Nürtingen (54,2) und Münsingen 
(54,2). Es wird später festzustellen sein, welche der oben auf
geführten Komponenten ausschlaggebend für besonders ex
treme Erwerbsquoten in einzelnen Gebieten des Landes sind. 
Dem Angebot an Arbeitsplätzen für weibliche Beschäftigte 
- sei es im Gewerbe oder in der Landwirtschaft - wird hierbei 
wohl eine 'besondere Bedeutung zukommen. Gebiete mit einer 
ausgesprochen niedrigen Erwerbsquote sind die Stadtkreise 
Heidelberg (45,3) und Freiburg im Breisgau (43,4), wo der 
Anteil der Erwerbspersonen an der Wohnbevölkerung durch

Im Regierungsbezirk Nordwürttemberg ist die Erwerbs
quote in allen Kreisen größer geworden. Die Zunahme liegt 
zwischen 4,9 Punkten im Stadtkreis Stuttgart und 0,7 Punkten 
im Landkreis Crailsheim. Im Regierungsbezirk Nordbaden 
stehen 11 Kreisen mit einer Zunahme zwischen 4,8 und 0,5 
Punkten in den Stadtkreisen Pforzheim bzw. Heidelberg, die 
Landkreise Heidelberg und Tauberbischofsheim mit einer Ab
nahme der Erwerbsquote um 0,1 bzw. 0,4 Punkte gegenüber. 
Im Regierungsbezirk Südbaden haben nur 5 Kreise eine Zu
nahme zwischen 1,5 (Rastatt) und 0,2 (Wolfach) Punkten auf
zuweisen. In den restlichen 15 Kreisen ist eine Abnahme zwi
schen 4,7 Punkten (Landkreis Stodcach) und 0,3 Punkten 
(Stadtkreise Baden-Baden und Freiburg im Breisgau) festge
stellt worden. Im Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohen- 
zollern erhöhte sich die Erwerbsquote in 7 Kreisen in der 
Spanne zwischen 2,8 Punkten im Landkreis Rottweil und 
0,2 Punkten im Landkreis Tuttlingen. In 10 Kreisen ist die

Die Erwerbspersoaea') im Bundesgebiet*) am 6. Juni 1961 und am 13. September 1950 nach EUndern

Erwerbapertonen (io 1000) ont Erwerbt- 
quote^) am

Anteil an allen 
Erwerbaperaonen in % Verttnderung 1961 

gegen 1950 in %
13. September 19506. Juni 1961

dariinterim Wirt- achaftabereich darunter im Win- acbaftttbereicli 6. Juni 1961 13. Sept. 1950Land Ins
gesamt
(ohne

Soldaten)

13. Land- 
und 

Fo ratwirt- 
achoft

Land-
und

Forst
wirt-

achaft

Land* 
Prod. ' und 
Ge- Forat- 

werbe wirt- ^ Schaft
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gesamt 6. Juni 1961 Prod.
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werbe

Lond- 
u. Forst' Wirt

schaft

Laod- 
u. Forstwirt

schaft

Sept.
1950

Prod.
Ina- ! gesanitjProd.

Gewerbe
Ge-Prod.

Gewerbe werbe

I 38Schleswig-Holstein
Hamburg ....................
Niedersachsen ...........
Bremen ......................
No rdrhein-Westfalen
Hessen ........................
Rheinland-Pfalz . . . . Baden-Württemberg 
Bayern ........................

43 I 40 
49 I 46

■ - 1

45 44

5 -5Ö 1986 387 16 39 I 25158 1 035 254 389
-3^ -f 15746 306 1 41 -I- 20892 13 352 

i 292
19 39 3

-35 I + J9 
-33 +27
-32 +27
-33 +25
-34 +27
-25 +42
-27 + J2

45 20 36 + 13 020 589 2 994 909 1 088 44 43 30
I 42 
, 55 
, 43

2 + 30 
+ 25 
+ 15 
+ 8 
+ 24 
+ 3

320 6 132 246 9 104 41 4
674 67 164 

2 325 
1 611 
4 019 
4 698

4 038 
1 081

3 180 45 44 56 12459 5 745
2 013 
1 486
3 236
4 571

14316 469 867 48 46 2347
682 536 22 42 36352 537 47 49 36

52 I 50845 16 52 26 46637 2 109 
2 101

1 481 
1 871 49 22 45 411 398 50 311 014

Bundesgebiet (ohne Saarland und 
Berlin-West) ................................ -31 +2412 175 5 114 +1325 034 3544 22 074 9 823 47 46 14 49 23 45

') 1950 Erwerbspersoiiciikonxept, 1961 Umfaasendes Konzept. — *) Ohne Saarland und Berlin-West. — ’) Erwerbspersoneu (ohne Soldaten) in Vo der Wohnbevölkerung.
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Das Produzierende Gewerbe umfaßt nadi dem Wohnort der 
in diesem Wirtschaftsbereich tätigen Erwerbspersonen in den 
Kreisen des Ballungsraumes um Stuttgart, im Gebiet des Alb- 
vorlandes und Östlichen Scbwarzwaldes, in Pforzheim und Um
gebung sowie in den Landkreisen Säckingen und Tettnang 
mehr als 60 Vo aller Erwerbspersonen. Mit unter dem Landes
durchschnitt liegenden Anteilen ist das Produzierende Ge
werbe in den Kreisen vertreten, in denen vo-rstehend ein 
hoher Anteil in der Land- und Forstwirtschaft tätiger Er
werbspersonen nachgewiesen wurde.

Die Zahl der im Produzierenden Gewerbe beschäftigten 
Erwerbspersonen hat seit 1950 im Landesdurchschnitt um 
42,4 Vo zugenommen. Die Entwicklung in den Kreisen ist sehr 
unterschiedlich und ist einmal durch die Bevölkerungsverän
derung und zum anderen durch die Abnahme der in der 
Landwirtschaft tätigen Erwerbspersonen bedingt. Im Kreis 
Tettnang bat sich die Zahl der im Produzierenden Gewerbe 
beschäftigten Erwerbspersonen mehr als verdoppelt; eine Zu
nahme um rund vier Fünftel ist in den Kreisen Böblingen und 
Leonberg zu verzeichnen. Um etwa drei Viertel hat ihre Zahl 
in den Landkreisen Kehl, Überlingen und Villingen zugenom- 
men. Unter 20 Vo liegt die Zunahme in den Landkreisen Mer
gentheim, Sinsheim und Tauberbischofsheim sowie in den 
Stadtkreisen Heidelberg und Baden-Baden.

die große Zahl der Studierenden, die nicht zu den Erwerbs
personen rechnen, herabgemindert wird.

TiUnd- und Forstivlrtschaft ini fjandkreis Crailsheim 
mit 43 % am stürksten vertreten

Der Anteil der im Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirt
schaft tätigen Erwerbspersonen an allen Erwerbspersonen be
trug am 6. Juni 1961 im Land Baden-Württemberg 15,8Vo 
gegenüber 26,1 Vo am 13. September 1950. ln den Landkreisen 
bewegen sich die entsprechenden Werte im Jahr 1961 zwischen 
42,7®/o in Crailsheim und 6,8 Vo in Eßlingen. In den Stadt
kreisen liegt der Anteil der Land- und Forstwirtschaft überall 
unter 4Vo.

In Baden-Württemberg sind zwei große zusammenhängende 
Gebiete festzustellen, in denen sich der Anteil der landtviri- 
sdiajtliehen Erwerbspersonen an allen Erwerbspersonen auf 
mehr als 30 Vo beziffert. Es sind dies im Norden des Landes 
die LandkreiseTaubcrbisdiofshcim (38,7®/o), Buchen (40,7®/o), 
Mergentheim (40,5 Vo),KünzeIsau (40,5 ®/o), Crailsheim (42,7®/o), 
Ohringen (36,4Vo) und Sdiwabisch Hall (31,9 ®/o). Im Süden 
des Landes umfaßt das Gebiet mit einem überdurchschnittli
chen Anteil landwirtsdiaftlicher Erwerbspersonen besonders 
den Bcrcidi des Bodensecs und des Schwäbischen Oberlandes 
in den Landkreisen Münsingcn (40,6 Vo), Sigmaringen (30,9 Vo), 
Saulgau (3.5,4Ver), Ehingen (3.5,3%), Biberach (32,3%), Wan
gen (35,0%), Stockach (35,1%) und Uberlingen (32,6%). 
Anteile der gleichen Größenordnung finden sich nodi in den 
Landkreisen Frcilmrg (39,4%), Kehl (31,4%), Bühl (31,8%) 
und Horb (31,6%).

Die Zahl der in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Er- 
werbspersoncii ist seit 1950 infolge Rationalisierung und Me- 
dianisierung der landwirtschaftlichen Produktion in allen 
Landkreisen zurückgegangen. Der Rückgang beträgt im Lan- 
desdurdischnitt 24,7% und schwankt zwischen 6,6% im 
Landkreis Rastatt und 38,9% im Landkreis Hechingen.

Die Zahl der laudwirtsdiaftlichen Erwerbspersonen ging in 
den Kreisen prozentual ziemlich gleidimäßig zurück. Sie nahm 
in zwei Dritteln der Stadt- und Landkreise um 20 bis 30% 
ab. In 3 Stadtkreisen und 10 Landkreisen war die Abnahme 
kleiner; in 12 Landkreisen belief sie sich auf über 30%.

Verjplolch mit den anderen BundoHlttndern
Baden-Württemberg steht unter den Bundesländern hin- 

sichtlidi der Zahl der Erwerbspersonen hinter Nordrhein- 
Westfalen und Bayern an dritter Stelle. Als Aufnahmeland 
von Flüditlingen und Vertriebenen liegt es gemessen an der 
prozentualen Zunahme der Erwerbspersonen an dritter Stelle 
hinter Bremen und Nordrhein-Westfalen.

Die für Baden-Württemberg am 6. 6. 1961 ermittelte Er- 
iverbsquotc ist die höchste unter den Ländern des Bundesge
bietes. Sie hat sich seit 1950 um 2 Punkte erhöht. Höher ist 
die entsprechende Zunahme nur in den Ländern Schleswig- 
Holstein und Hamburg, wo sie 3 Punkte ausmacht.

Gegenüber 1950 ist der Rückgang der im Wirtschaftsbereich 
Land- und Forstwirtschaft tätigen Erwerbspersonen um 
in Baden-Württemberg am kleinsten. Dagegen liegt die Zu
wachsrate der im Produzierenden Gewerbe tätigen Erwerbs
personen mit 42% an erster Stelle unter den Bundesländern. 
Sie ist fast doppelt so groß wie die für das Bundesgebiet^ 
errechnete prozentuale Zunahme.

* Ohne Saarland und Berlin-West.

25%

Produzierendes Gewerbe im Kreta Pforzheim mit 68 % 
am bedeutendsten

Der Anteil der im Wirtschaftsbereich Produzierendes Ge
werbe tätigen Erwerbspersonen an allen Erwerbspersonen be
trägt im Landesdurchschnitt 52,5%; im Jahre 1950 belief er 
sich auf 45,8%. Dipl.-Ing. Hans Kaeser
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Altersaufbau der Erwerbspersonen am 6. Juni 1961
Ergebnisse der Volks- und Berufszählung

AUgremeines
Zur Beobachtung des Arbeitsmarktes und zur Abschät

zung seiner künftigen Entwicklung ist eine Übersicht über die 
Altersgliederung der Erwerbspersonen unerläßlich. Die Volks
und Berufszählung 1961 vermittelte hierzu, nachdem seit 1950 
lediglich Ergebnisse aus dem Mikrozensus für das ganze Land 
Torgelegt werden konnten, wiederum ausführliches Zahlen
material. Genügte zur Beurteilung der Lage im Jahr 1950 
noch die Altersgliederung de«* Erwerbspersonen nach Fünf
jahresgruppen, 60 war wegen der angespannten Lage am 
Arbeitsmarkt und zur Beurteilung der Auswirkung einer ver
längerten Ausbildung bei der Zählung im Jahr 1961 eine Glie
derung nach Altersjahren für die Gesamtheit der Erwerbs
personen erforderlich. Entsprechende Ergebnisse wurden vom 
Statistischen Landesamt bereits ~ wenn auch ohne Kommen
tierung - veröffentlicht^^; ebenso wurde dort auf das Vor
liegen unveröffentlichter Ergebnistabellen hingewiesen.

Die Darstellung der Altersgliederung von Erwerbspersonen 
erfolgt im allgemeinen sowohl in absoluten Zahlen als auch in 
Form der Erwerbsquote. Die absoluten Zahlen und ihre pro
zentuale Verteilung vermitteln typische Strukturbilder des 
Altersaufbaues nach der wirtschaftlichen Gliederung oder nach 
der Stellung im Beruf. Die Erwerbsquote gibt an, wieviel Pro
zent der Wohnbevölkerung zu den Erwerbspersonen zählen. 
Bei einer Untergliederung nach dem Alter spricht man von 
altersspezifischen Erwerbsquoten. Als weitere zusätzliche Glie
derungsmerkmale sind auch die Stellung im Beruf sowie der 
Familienstand von Bedeutung. Letzterer hauptsächlich hin
sichtlich der verheirateten Frauen. Bezüglidi der Definition 
der Erwerbspersonen darf auf frühere Veröffentlichungen^ 
verwiesen werden. Außerdem wird auf die demnudist er
scheinenden Hefte 6 und 7 des Bundes 105 der Hcilie „Statistik 
von Baden-W.ürtlcmherg“ aufmerksam gemudtt. Diese enthal
ten aueführlidie Ühersiditeii des Altursaufhaues der Erwerhs- 
personen im Lund und in den Regierungsbezirken, gegliedert 
his zu den Wirtsdiaftsunterahtcilungen bzw. bis zu den Be- 
rufsklassen.

gliederung der Wohnbevölkerung wiedergibt. Aus ihr ist deut- 
lidi zu erkennen, daß am 6. Juni 1961 bei den Männern die 
Altersgruppe von 20 bis unter 25 Jahren die meisten Erwerbs
personen stellte, wogegen diese Altersgruppe im Jahr 1950 
erst an zweiter Stelle hinter den 40- bis unter 45jährigen lag. 
Die Zunahme an Erwerbspersonen in diesen Altersjahren ist 
einmal auf die natürliche Bevölkerungsentwicklung - Nach
rücken der geburtenstarken Jahrgänge 1937 bis 1941 - und 
zum andern auf den Zustrom ausländischer Arbeitskräfte zu- 
rückzuführen, die in diesen Jahrgängen besonders stark ver
treten sind. Bis zur Altersgruppe von 40 bis unter 45 Jahren 
nimmt die Zahl der Erwerbspersonen stetig ab und erreicht 
einen verhältnismäßig niedrigen Wert, der im Jahr 1950 in 
der Altersgruppe von 30 bis unter 35 Jahren zu verzeichnen 
war; er ist, bedingt durch die Veränderung der Altersstruktur 
der gesamten männlichen Bevölkerung, um 10 Altersjahre 
Vorgerücht. Es handelt sich hier um die Geburtsjahrgünge, die 
infolge des Gehurtenausfalles im ersten Weltkrieg und der 
Kriegsverluste im zweiten Weltkrieg nur wenig Erwerbsper
sonen umfassen, ln den weiteren Altersgruppen steigt die 
Zahl der Erwerbspersonen wieder an, um zwischen 50 und 
55 Jahren uochmals ein Maxiraum zu erreichen. Über 65 Jah
ren nimmt die Zahl der Erwerbspersonen rasch ab, um im 
Aller von über 80 Jahren nur noch verhältnismäßig kleine 
Werte aufzuweiseii.

Die Altersgliederung der erwerbstätigen Frauen ist nicht so 
sehr wie die der Männer durch den Altersaufbau der Wohn
bevölkerung bedingt; sie hängt weit mehr vom Familienstand 
ab. Din stärkste Altersgruppe ist die der 20- bis unter 25jahri- 
gen. Dies ist — entsprechend den Verhältnissen bei den Män- 
iic'rii — durch die natürlidic; Bevölkerungsentwicklung bedingt, 
wie ein Vergleich mit 1950 zeigt. Im Alter von 25 und mehr 
Jahrcüi sinkt die Zahl der erwerbstätigen Frauen infolge ihres 
Ausscheidens aus dem Erwerbsleben wegen Verheiratung rasch 
ah, um his zur Altersgruppe der 50- his unter 55jährigen etwa 
konstant zu hleihcn. Dabei ist wieder, wie hei den Männern, 
die niederste Erwerbspersonenzahl im Alter von 40 his unter 
45 Jahren zu verzeichnen, was ebenfalls auf den Geburten- 
ausfall im ersten Weltkrieg zurückzuführen ist. Im Alter von 
55 und mehr Jahren nimmt die Zahl der weiblichen Erwerbs
personen rasdi ab und weist im Alter von 80 und mehr Jahren 
nur nocJi unbedeutende Werte auf.

Die bis unter ^KSJähriff^n bei I9Ittnnem und If'ruuen 
am stärksten vertreten

Der Altersaufbau der Erwerbspersonen unter besonderer 
Darstellung der verheirateten Erwerbspersonen ist am besten 
aus nadistehender Abbildung zu ersehen, die auch die Alters
‘ Vg].: Statistiadie Monstahefte Baden-Württemberg, 10. Jg. 1963, Heft 10, 

S. 281. Abbildmig: „Die Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg iiadi 
Altersjahreil, nadi der Beteiligung am Erwerbsleben sowie nodi dem 
überwiegenden Lebensunterhalt am 6. Juni 1961^.

* Vgl.: Stotistisdier Bcridit AO - Volkszählung 1961 - 5. „Die Wohnbevöl
kerung nadi der Beteiligung om Erwerbsleben und nach dem überwie
genden Lebensunterhalt am 6. Juni 1961**.

* Vgl.: Statistisdie Monatshefte Baden-Württemberg, 10. Jg. 1963, Heft 10,
5. 282; „Untcrhaltsquellcn und Erwerbstätigkeit der Bevölkerung am
6. Juni 1961“.

Seit 1050 Zunahme der ^Erwerbspersonen 
ln fast allen Altersgruppen

Die Zahl der männlidien Erwerbspersonen hat seit 1950 um 
23,1 ®/o und die der weiblichen um 25,7 Vo zugenommen. In 
den einzelnen Altersgruppen ist ebenfalls fast überall ein 
Anstieg zu verzeichnen. Der stärkste Zuwachs wurde bei den

Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach Altersgrnppen in Baden-Württemberg 1961 und 1950Tobelle 1

Erwerbspersonen am Veriinderungen 1961 
gegenüber 1950 in %6. 6.196113. 9.1950Altersgruppe 

in Jahren weiblich weiblichweiblich insgesamt männlichmUnnlichinsgesamt männlich insgesamt
insgesamt | dar. verh.insgesamt | dar. verh. insgesamt | dar. verh.

36,8unter 15 . 
15 bis unter 20 . 
20 „
25 „
30 „
35 „
40 „
45 „
50 „
55 „
60 „
65 und mehr ... 
ohne Angabe ...

34,2 30,723 105 
214 853 
302 908 
291 702 
279 424 
224 394 
161 900 
204 072 
228 645 
208 118 
140 450 
93 247 

3 942

19 024 
201 695 
261 850 
163 701
148 529 
166 883 
129 557 
151 354
149 181 
116 558
68 709 
62 767 

2 724

36 583 
210 491 
223 119 
188 391 
131 966 
203 014 
226 653 
221 531 
173 663 
123 809 
96 369 
94 651

42 129 
416 548 
564 758 
455 403 
427 953 
391 277 
291 457 
355 426 
377 826 
324 676 
209 159 
156 014 

6 666

64 027 
401 478 
415 302 
350 563 
225 018 
326 472 
352 830 
336 865 
271 968 
198 606 
146 726 
146 641

27 444 
190 987 
192 183 
162 172 
93 052 

123 458 
126 177 
115 334 
98 305 
74 797
50 357
51 990

+ 344,5 
+ 241,2 
+ 83,7 
H- J35,9 
+ 67,7 
+ 15,5 
+ 36,8 
+ 54,1 
+ 56,3 
+ 36,7 
+ 4,0

7 618 
82 528 
99 535 

102 649 
113 335 
84 563 
92 629 
87 104 
63 941 
35 899 
24 753 

1 002

+ 3,8
+ 36,0 
-f- 29,9 
+ 90,2 
+ 19,9

+ 2,1 
-I- 35,8 
+ 54,8 
+ 111,7 
-f 10.5

+ 5,6
+ 36,3 
■h 0,9 
+ 59,6 
+ 35,2 
+ 2,7
+ 31,2 
+ 51,8 
+ 55,8 
+ 36,4 
+ 20,7

1 714 
24 185 
54 186 
43 508 
67 601 
73 225 
67 704 
56 509 
40 901 
26 255 
23 811

25 .
30 .
35 .
40 .W

45 . 17,4 28,6
« 50 . + 5,5

+ 38,9 
+ 63,5 
+ 42,6 
+ 6,4

7,9

55 . + 31,7 
+ 68,1 
+ 45,7

60 .
65 . 1,5

I
I Insgesamt .... 1642 532 795 556 + 24,2 + 23,1 -b 65,03 236 496 1 306 256 479 599 4 019 292 2 376 760 + 25,71 930 240

1
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Stärkung des Anteils der alten Leute kann nidit als Über
alterung angesproeben werden, da niemand dazu berufen ist, 
ein Maß dafür zu setzen, wer zu alt ist. Die Altersgliederung 
der gesamten Bevölkerung kann demnach nur als normal und 
nidit als „überaltert“ oder „zu jung“ bezeidmet werden. 
Mögen audi bestimmte Jahrgänge stärker oder schwächer be
setzt sein, als cs ein in früheren Zählungen gewonnenes Bild 
vermittelt, so ist dieser Altersaufbau für die heutigen Ver
hältnisse <lodi unbedingt als normal aiizuschcn.

W<*nn trotzdem hier von einer tlhcralterung gcsprodicn 
wird, dünn nur in d<'.m Sinne, duß die Altersgliederung der 
l'.rwcrhspersonen iM'Stimmler wirtsdiaftlidier l'eilhercidic von 
der normalen Altersgliederung aller Erwerbspersonen ab- 
w(U(bt, und zwar derart, duß der Anteil der Alten in diesem 
'reillM'reidi höher ist, als er nadi der Altersgliederung aller 
Lrw<?rbsperson<ui zu erwarten wäre.

Die Wirtsdiaftsahteiliing, die unter ihren Erwerhspersonen 
sowohl bei Männern als audi bei den Frauen antcilsraaßig die 
meisten Allen aufweist, ist die Lund- und Forstivirtsdiajt. 
Dort sind 18,6 Vo der Männer und 11,2 ®/o der Frauen 65 Jahre 
und älter, wogegen im Diirdisdinitt aller Erwerhspersonen nur 
3,9 ®/o bzw. 3,8 ®/o in diesem Alter stehen. Über die Hälfte 
(.52,1 ^/o) der Männer, die in diesem Wirlsdiaftsbereidi arbei
ten, sind 50 Jahre und älter gegenüber einem Durchsdinitt bei 
allen Erwerhspersonen von 28,2 ®/o. Bei den Frauen liegt der 
Anteil der 50 Jahre und älteren Erwerbspersonen in der 
Land- und Forstwirtsdiaft bei 45,6^/o. Dagegen beläuft sidi 
der entsprediende Anteil bei allen weiblidien Erwerbsperso
nen auf 24,2 Vo. Diese Quoten sprechen deutlich dafür, daß 
der Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft bezüglich 
der dort erwerbstätigen Personen überaltert ist. Die Gründe 
hierfür sind besonders in dem hohen Anteil Selbständiger bei 
den Männern (62,6 ^/o) und Mlthelfender Familienangehöri
ger bei den Frauen (81,1 ®/o) zu suchen, die, wie später noch 
zu zeigen sein wird, eine ähnliche Altersstniktur aufweisen. 
Die Überalterung der Land- und Forstwirtsdiaft liegt dem
nach in ihrer Stniktur begründet, da dort heute fast nur noch 
der Betriebsinhaber und seine Frau arbeiten. Außerdem ist in 
der Land- und Forstwirtsdiaft als mithelfendes Familien
mitglied noch mancher Rentner erwerbstätig. Des weiteren 
werden heule viele kleine und mittlere Betriebe vom Be- 
trichsinhaber, solange er in einem anderen Wirtschaftsbereich 
arbeiten kann, nur nebenher bcwirtsdiaftct.

Jn den übrigen Wirtschuftsabieilungen liegt der Anteil der 
6.5jährigen und älteren bei den Frauen unter dem Landes- 
durdischnitt. Bei den Männern hingegen ist der Anteil der

Männern im Alter von 30 bis unter 35 Jahren mit 111,7 Vo 
und bei den 55- bis unter 60jährigen mit 68,1 ®/o festgestellt. 
Rückläufig sind die Erwerbspersonenzahlcn — bedingt durdi 
die natürliche Bevölkerungsentwicklung — im Alter von 40 bis 
unter 50 Jahren. Der Rückgang an Erwerhspersonen bei den 
10- bis unter 15jährigen ist zum Teil auf die Gclmrlcnausfälle 
nach dem zweiten Weltkrieg und zum Teil auf eine Verlänge
rung der Ausbildung zurüchziiführen. Der Rückgang bei den 
über 65 Jahre alten männlidien Erwerhspersonen kann nur 
durch die seit 1950 verbesserte Rentengesctzgchiing erklärt 
werden, da die gesamte Wohnbevölkerung in diesem All<;r um 
15,3 Vo zugenommen hat.

Bei den Fruuen ist mit Aiisiiahrne der unter 1.5jährigen F.r- 
werhspersonen, deren Zahl seit 1950 um 30,7 Vo ahgmiommen 
hat, in allen Altersgruppen eine /iiiiahme der Zahl der Er
werbspersonen zu heohadite.n. Diese Ziitiuhmen sind, wie hei 
den Männern, in den Altersgruppen von 30 bis unter .35 Jah
ren und von 55 bis unter 60 Jahren prozentual am stärksten. 
Ira Gegensatz zu den Männern, deren Erwerbspersonenzahl 
nur durch Zuwanderung von Vcrtriehciicn, FlüditÜngen und 
Ausländern gestiegen ist, hat sich die Zahl der erwerbstätigen 
Frauen außer durdi den Zuzug von Vertriebenen und Flüdit- 
lingen besonders durdi eine verstärkte Teilnahme der Frauen 
am Erwerbsleben überhaupt erhöht. Dies erhellt schon daraus, 
daß die Zahl der Erwerhspersonen unter den Frauen stärker 
zugenoramen hat (25,7 Vo) als die weibliche Bevölkerung ins
gesamt (18,3 Vo). Dieser Unterschied ist besonders einprägsam 
bei den verheirateten Frauen, deren Zahl insgesamt nur um 
27,1 ®/o gewachsen ist, wogegen 1961 um 65,9 Vo mehr verhei
ratete weibliche Erwerbspersonen gezählt wurden als 1950. 
Die Zunahme ist besonders groß in den Jahrgängen von 15 bis 
unter 20 Jahren (+ 344,5 Vo), von 20 bis unter 25 Jahren 
(+ 241,2 o/o) und 
In diesen Altersjahren ist der Zuwachs an erwerbstätigen ver
heirateten Frauen mit auf eine überdurchschnittlich starke 
Zunahme der Zahl der verheirateten Frauen überhaupt zu
rückzuführen. ln den übrigen Altersgruppen jedoch hat die 
Zahl der erwerbstätigen verheirateten stärker ziigcnommcu, 
als entsprechend dem durdiaus diirchschnittlidien Zuwadis an 
verheirateten Frauen zu erwarten gewesen wäre.

In liand- und Korstwirtsebaft hoher Anteil 
der alten Personen

Das Sdilagwort „Überalterung“ wird heute in der öffcnl- 
lidicn Diskussion gerne im Sinne einer stetigen Zunahme des 
Anteils der alten Personen, wie sic durch die natürlidic Be
völkerungsentwicklung bedingt ist, gebraudit. Eine soidie A^cr-

30 bis unter 35 Jahren (+ 135,9 Vo).von
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Tabelle 2
ErwerbsperBonen (ohne Soldaten) nach Altersgruppen und nach der Stellung im Beruf in Baden-Württemberg am 6. Juni 1961

Davon im Alter von . . . bia unter Jahren
Stellnng im Beruf Insgesamt ohne

An*
6°be

70 und mehr
unter 20*25 25*3015*20 30*35 35*40 40*45 45*50 50-55 55*60 65*7060-6515

Anzahl

Mfinnlieh

2 376 664 
2 373 165 

392 573

302 908 
302 383 

4 125

Erwerbspersonen .........
dar. Erwerbstätige .. 

dav. Selbständige 
Mith. Familien angebÖrige
Beamte...........
Angestellte
Arbeiter .........
Lehrlinge ....

23 105 
23 081

214 852 
214 552

291 698 
291 256 

17 097

279 426 
279 068 

33 879

161 900 
161 689 
31 842

224 394 
224 132 

36 656

204 073 
203 804 

45 193

228 643 
228 266 
57 855

208 117 
207 750 

58 109

50 755 
50 710 
30 326

140 450 
140 142 
47 075

42 493 
42 487 
29 831

3 850 
3 845

66 519

68 864 
142 000 
415 717 

1 235701 
118 311

1 886 15 882 
8 189 

42 195 
223 614 

8 385

9 291 
2 753 

13 089 
99 376 
89 977

12 131 
11 572 
51 393 

198 444

7 294 2 964 
16 962 
53 410 

114 127

1 220 
13 783 
39 290 
75 553

1 326 
22 969 
42 882 
91 426

1 363 
18 085 
45 138 

105 825

1 725 
16 923 
36 406 
94 586

2 539 
12 277 
23 814 
54 437

4 040 
1 185
5 504 
9 655

7 118 85
16 941 
59 786 

161 056

229 132
43 2 229

3 080
538

2 098 
19 054

2 424
619 112 14 1 1 1 147

WeibUefa

19 024201 697 
18 980 201 253

Erw'erbspersonen .........
dar. Erwerbstätige .. 

däy. Selbständige . 
Mitb. Familien 

angebÖrige
Beamte ...........Angestellte
Arbeiter .........
Lehrlinge ....

1 642 530 
1 640 005 

126 769

261 855 
261 256 

1 582

163 703 
163 391 

3 939

148 528 
148 268 

7 417

166 884 
166 663 

10 929

129 555 
129 418 

11 147

151 355 
151 185 

17 392

149 182 
149 017 
20 949

116 558 
116 437 

18 309

36 075 
36 067 

9 970

68 709 
68 671 
14 285

26 692 
26 690 
10 613

2 713 
2 709

30 207

395 478 
19 703 

416 351 
625 446 

56 258

2 610 14 710 26 519 
3 363 

107 808 
118 691 

3 293

38 527 
2 494 

34 108 
65 592

19 72530 128 
2 575 

47 304 
79 050

43 961 
1 754 

29 Q44 
58 134

47 406 
2 753 

40 921 
64 624

35 714 
2 054 

30 017 
50 484

47 333 
1 688 

25 364 
53 683

12 81542 575 
1 591 

17 687 
36 275

32 917 
1 100 
8 273 

12 096

538
237 69 1 24

421 69 010 
75 889 
41 372

2 946
3 356

1 877 
1 383

671

4 987 
10 962

1 202395 135 30 2 1 1 67

Wdblleh rerhelratet

Erwerbspersonen ...........
dar. Erwerbstätige .. 

dav. Selbständige 
Mith. Familien angebÖrige
Bedmte...........
Angestellte
Arbeiter.........
Lehrlinge ....

795 552 
795 218 

51 181

7 618 
7 612

82 531 
82 480

99 537 
99 485 

3 044

102 648 
102 500 

5 793

113 336 
113 287 

7 939

84 562 
84 537 

6 878

92 630 
92 594 

8 298

87 104 
87 072 

7 938

16 830 
16 826 

1 256

63 941 
63 922 

5 448

35 899 
35 687 

2 982

7 923 
7 923

993
993

5 952 583 65

316 806 
4 447 

119 649 
302 988

518 11 019 23 698 32 805 40 16034 065 42 809 43 359 38 332 27 789 14 711 7 153 388
1 401 642 787 572 382907 331 154 62 7 1

2 283 
4 716

24 521 
45 548

20 890 
50 996

16 146 
45 809

18 985 
42 644

12 988 
31 294

159 4010 932 
32 822

7 751 
27 693

3 763 
16 225

1 038 
4 0)6

153
693 386147

147 84 39 15 5 4

Verteilung in
MInnlieh

100 1.0 12,7 12,3Erwerbspersonen .............
dar. Erwerbstätige .... 

dav. Selbständige ... 
Mitb. Familienangehörige
Beamte ...............
Angestellte ....
Arbeiter.............
Lehrlinge ...........

9.0 11,8 9.4 6,8 8,6 9,6 8,8 2,1 IS 0,2SS
100 1,0 12,79.0 12S 11,8 6,89,4 8,6 9,6 8S SS 2,1 1,8 0,2
100 1,10,0 4,4 8,6 8,1 11,59,3 14,7 14,8 12,0 7,6 0,17,7

100 23,12,7 13S 17,6 10,6 IS4,3 1,9 2,0 2,S 5,9 10,3 0,13,7
SS100 1,9 8,1 ns 11,9 9,7 J6S 12,7 OS OS 0,111,9 8,6

10,1100 0,0 3,1 12,4 14,4 9.512,8 10,3 10,9 1,3 0,5 0,18S 5,7
6,1100 OS 18,1 16,1 13,08,0 9,2 OS7,4 8,6 7,7 OS 0,24,4

100 16,1 76,1 7,1 OS 0,1 0,0 0,0 0,0 0,10,0

WeibUch

100 IS 15,9Erwerbspersonen .........
dar. Erwerbstätige .. 

dav. Selbständige . 
Mith. Familien angebÖrige
Beamte...........
Angestellte
Arbeiter.........
Lehrlinge ... *

12,3 10,0 9,0 10,2 7,9 9S 9,1 7,1 4,2 2S 1,6 OS
100 15,9IS 12,3 10,0 9,0 lOS 7,9 9S 9,1 7,1 2S IS 0,24S
100 0,0 IS 3.1 5,9 8,6 8S 13,7 16S 14,4 7,9 8,4 0,211,3

100 0,7 3,7 6,7 7,6 9,0 11,19,7 12,0 12,0 lOS 5,0 3,2 0,18S
100 IS 17,1 13,1 10,412,7 14,0 8,9 8,6 0,4 0,0 0,18,1 5S
100 0,1 25,9 11,416,6 8S 9,8 7S 7,2 6,1 4S 0,7 0,5 0,22,0
100 OS 19,012,1 12,6 lOS 8,1 9,3 0,5 OS OSlOS 8,6 5,8 IS
100 19S 5,973,5 0,7 OS 0,1 0,0 0,0 0,10,0

WdbUch verheiratet

JOO i.o 10,4 12S 12,9 14S 10,6 11,6 8,0 2,1Erwerbspersonen .........
dar. Erwerbstätige .. 

dav. Selbständige . 
Mith. Familien 

angebÖrige
Beamte...........
Angestellte
Arbeiter.........
Lehrlinge ....

J0.9 4S 1,0 ‘0,1
100 10,4 12,5 12,9 10,6 11,6 2,1 1,01,0 14S 10,9 8,0 4S 0,1
100 IS 5,9 15,5 13,4 16,2 15,5 2,5 1,10,0 IIS 10,6 SS 0,1

100 OS 3S 7,5 10,4 12,7 13,7 4,6 2S10,8 13S 12,1 8,8 0,1
100 9,0 18,9 12,9 0,20,0 17,7 20,4 8,6 7,4 3,5 1,4 0,0
100 20,5 17S 10,9 0,11,9 13,5 15S 9,1 6,5 3,1 0,9 0,0 0,1
100 15,0 16S 10,3 OS1.6 15,1 14,1 10,8 9,1 5,4 1,3 0,0 0,1

26S lOS100 57,1 3,4 2,7
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Altersspezifisdie Erwerbsqaoten (ohne Soldaten) nach der Stellung im Beruf in Baden-Württemberg am 6. Jnni 1961 inTabeUe 3
Davon im Alter von . . . bis unter . . . Jahren

ohne
An*
6°l>«

Stellung im Beruf Insgesamt
70 and mehr

unter 50*55 55*60 60*65 65-7035*40 40*45 45*5025*30 30-3515*20 20*2515

Mäxuilieh

I 98,3 
I 98,2

22,291,5 79,5 42,8 77,097,8 97,2 96,5 95,284,4 95,864,6 2,6 81,0Erwerbspersonen .............
dar. Erwerbstätige .... 

dav. Selbständige ... 
Mith. Familienangehörige
Beamte ...............
Angestellte ....
Arbeiter .............
Lehrlinge ...........

22,279,3 76,997,7 97,0 96,4 95,0 91,4 42,884,3 95,664,5 2,6 80,9
25,6 15,6 10,419,1 24,1 25,6 26,61.1 5,6 11.9 16,0 21,40,010,7

1.70,6 0,8 1.4 3,4 3,74.4 2,6 1.3 0,7 0,60,2 3,5 4,01.9
2,66.9 0,1r,4 8,3 10,9 7,5 7,4 1.02,3 3,8 6,03,9 1.0

16,0 13,5 U 10,823,3 23,6 20,3 18,8 4,611,8 16,9 21,011,3 0,0 4,9
41,6 1.6 48,549,8 45,3 43,2 44,0 30,8 8,137,5 62,3 65,2 56,733,6 0,2

2,90,0 0,02.3 0.2 0,0 0,0 0,02,1 33,93,2

WeibUeb

9,256,8 43,2 29,9 19,6 49,760,4 55,1 56,1 53,3 48,72,2 77,640,2 80,0Erwerbspersonen .............
dar. Erwerbstätige .... 

dav. Selbständige ... 
Mith, Familienangehörige
Beamte ...............
Angestellte ....
Arbeiter .............
Lehrlinge ......

9,243,1 19,6 49,760,2 55,0 56,7 56,0 53,2 29,92,2 77,4 48,740,2 79,8
6,8 6,2 3,7 3,81.5 3,7 4,8 6,1 6,8 5,40,5 2,83,1 0,0

10,7 4,4 9,916,1 15,5 15,5 15,5 15,8 14,311.1 14,30,3 5,8 7,99,7
0,0 0,40,9 0,9 0,6 0,51,0 0,9 0,9 0,6 0,6 0,00,10,5
0,6 12,313,9 13,0 10,5 6,5 3,6 1.631,9 17,4 12,7 8,30,0 27,410,2

17,5 13,4 5,3 0,5 22,035,2 29,1 24,3 22,0 21,8 20,5 1.80,615,3 30,1
0,0 1.20,1 0,0 0,0 0,01.0 0,11,4 1.3 16,4

Weiblich verheiratet

11,7 46,642,7 37,9 28,2 20,759,2 49,4 46,9 48,7 48,7 46,966,443,6Erwerbspersonen .............
dar. Erwerbstätige .... 

dav. Selbständige ... 
Mith. Familien

angehörige ..
Beamte ...............
Angestellte ....
Arbeiter .............Lehrlinge...........

46,628,2 20,7 11.759,2 49,4 46,9 48,7 48,7 46,9 42,7 37,966,343,5
3,2 1.5 0,9 3,01.5 2,6 3,4 4,0 4,2 2,30,7 3.92,8 0,0

10,518,1 18,211,8 15,6 18,4 18,9 20,3 21,3 22,7 21,94,5 7,917,3
0,00,4 0,3 0,2 0.1 0,0 0,00,3 0,4 0,4 0,20,2 0,0

0,1 7a8,2 7,5 5,5 2,2 0,217,6 10,4 7,4 3,8 0,86,6 19,9
oa 18,118,3 18,0 13,6 9,6 3a32,7 25,3 20S 16,6 oa16,6 41,1

0,0 0,0 0,00,00,0 0,7

festzuBtellen. Sind doch 15,3 Vo der eelbständi-gen Männer und 
16,3 Vo der sclbständi-gen Frauen 65 Jahre und älter. Sie Bte- 
hen also in einem Alter, in dem sich Beamte, Angestellte und 
Arbeiter bereits in Pension oder Rente befinden. Betrachtet 
man den Anteil der Scllistündigen mit 50 und mehr Jahren 
an allen Selbständigen, so zeigt sich, daß auch diese Alters- 
Zusammenfassung bei den Männern mit 56,8 Vo und bei den 
Frauen mit 58,5 ^/o einen weit über dem Durchschnitt aller 
Erwerbspersonen von 
ausmadit. Diese hohen Quoten der Älteren unter den Selb
ständigen sind durdiaus verstündlidl, wenn man bedenkt, daß 
ea sich hier um Personen handelt, die zum Teil keinen An- 
sprudi auf Rente erworben haben und die ihr eigenes Lebena- 
werk weiterführen, wobei sie ihrem Betrieb ihre Lebens
erfahrung vermitteln, solange es ihre Kräfte gestatten. Dabei 
sind 40,8 Vo der männlichen und 44,8 Vo der weiblichen Selb
ständigen in der Land- und Forstwirtschaft tätig.

Älteren in den Wirtschaftsabteilungen Organisationen ohne 
Erwerbsdiarakter, Private Haushalte (7,6 Vo), Dienstleistun
gen (5,4 Vo) und Handel (5,2 Vo) überdurchschnittlich stark 
ausgeprägt. In diesen Wirtsdiaftsabteilungen ist, wie beim 
Handel und beim Dienstleistungsgewcrbe, der Anteil der 
Selbständigen verhältnismäßig hoch (34,3 ®/o hzw. 33,3 ®/o).

Die Wirtsdiaftsabteilungen, in denen in übcrdurdischnitt- 
lldi starkem Maße junge Arbeitskräfte tätig sind, sind - was 
die Männer anbetrifft - das Verarbeitende Gewerbe und das 
Baugewerbe. In diesen Wirtsdiaftsabteilungen sind 27,1 Vo 
bzw. 29,6 Vo der männlidien Erwerbspersonen unter 25 Jahre 
alt. Dies ist etwas mehr, als nach dem Durchschnitt aller männ
lichen Erwerbspersonen (22,7 ^/o) zu erwarten wäre. Es han
delt sich hier um die Wirtschaftsabteilungen, in denen die 
Arbeiter mit ihrem niedrigen Durchschnittsalter verhältnis
mäßig stark vertreten sind (68,4 ^/o bzw. 79,8 Vo). Ihr Anteil 
an allen männlichen Erwerbspersonen beläuft sich dagegen 
auf mir 52,1 Vo.

Bei den Frauen liegt der Anteil der unter 25 Jahre alten 
Erwerbspersonen in den Wirtschaftsabteilungen Kreditinsti
tute und Versiefaerungsgewerbe (49,9 Vo), Organisationen ohne 
Erwerbscharakter, Private Haushalte (41,4 Vo), Handel 
(38,9 ®/o). Verarbeitendes Gewerbe (35,5 ®/o) und Baugewerbe 
(32,4 Vo) über dem Landeadurcfaschnitt von 29,4 ^/o. Es sind 
dies die Wirtschaftsabteilungen, in denen die weiblichen An
gestellten und zum Teil auch Arbeiter, die zu 42,6 Vo bzw. 
31,9 ^/o unter 25 Jahre alt sind, besonders hohe Anteile auf
weisen.

28,2 ^/o bzw. 24,2 Vo liegenden Anteil

Auch unter den Mithelfenden Familienangehörigen sind 
relativ viel Erwerbspersonen mit 65 und mehr Jahren anzu
treffen. Ihr Anteil beziffert sich bei den Männern auf 16,2 Vo, 
bei den Frauen allerdings nur auf 8,2 ^/o. Die 50 Jahre und 
älteren männlichen Mithelfenden liegen mit ihrem Anteil von 
24,4 Vo unter dem Durchschnitt aller Erwerbspersonen, wo
gegen die Frauen dieser Altersgruppe unter den Mithelfen
den mit 39,3 Vo überdurchschnittlich stark vertreten sind. 
Diese Altersstruktur ist dadurch bedingt, daß die Mithelfen
den Familienangehörigen zumeist verheiratete Frauen sind, 
die erst im fortgeschrittenen Alter als mithelfend in Erschei
nung treten, wenn sich der Mann selbständig gemacht hat.

57% der Selbständigen sind 50 Jahre und älter
In der (Federung nach der Stellung im Beruf weicht die 

Altersgliederung der Erwerbspersonen in bemerkenswerter 
Weise vom Gesamtdurchschnitt ab. Es ergeben sich hier typi
sche Strukturbilder, wie sie auch aus der umseitigen Abbildung 
ersiditlich sind.

Bei den Selbständigen ist sowohl bei den Männern als auch 
’ bei den Frauen ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter

Bei den Beamten ist — zumindest auf der männlichen 
Seite — ein verhältnismäßig hohes Durchschnittsalter festzu
stellen; haben doch 34,2 Vo von ihnen das 50. Lebensjahr be
reits überschritten, obwohl nur 1,0 Vo 65 Jahre und älter sind. 
Es scheint sich hier um eine für diesen Berufsstand typische, 
durch den Ausbildungsgang bestimmte Erscheinung zu han
deln; waren doch schon 1933 30,2 ^/o der Beamten 50 Jahre 
und älter.
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Erwerbspersonen (ohne Soldaten) nach Altersgruppen undTabelle 4

Davon im Alter von . . . bis unter . . . Johren
[70 und! 
I mehr I

Wirtschoftsabteilung Insgesamt ohne
An*

unter
15-20 I 20*25 25*30 ! 30*35 35-40 40*45 I 45*50 50*55 55-60 60*65 65-7015

Anzahl
UaDnlitb

0 Land- und
Forstwirtschaft ....

1 Energiewirtschaft und
Wasserversorgung .

2 Verarbeitendes Ge
werbe (o. Baugew.).

3 Baugewerbe ...............
\ Handel ..........................
5 Verkehr und Nachrich

tenübermittlung . ..
6 Kreditinstitute u. Ver-

sichcrungsgewerbe .
7 Dienstleistungen.........
ö Org. o. Erwerbschar.

u. Private Haushalte 
9 Gcbictskörperschaften 

u. Sozialversicherung 
- Ohne Angabe ...............

Insgesamt...........

2 202; 11 942 12 437 I 16 965 
2 412 I 2 781

30 236 |21 940|25 370| 329
1 912 197 43I 14

: ' I
74 931 88 303 |104 189 | 88 470 1 51 744 ,12 296 6 309j 1 830
14 942 19 681 22 452 1 18 739 10 918--------
13 270 15 776 17 537 114 513 10 260 i '4 966

255 607 19 128 19 510 22 044 1 17 710 24 040 31 754

3 281 I 3 07026 422 133 1 222 1 754 2 557 3 724 3 322
I

1 141 928 
283 199 
175 102

13 836 128 604 167 020 
2 762 29 087 51 805
I 734 17 551 20 458

156 054 
48 170 
18 558

139 521 
36 361 
19 225

108 821 
23 373 
16 748

2 933, 1 404 
' 4 218

572
288

145 228 1 095 9 035 15 312 15 780 19 392 16 277 12 032 18 614 16 351 ' 12 815 7 494 568 206257

35 450 
155 296

158 3 727 
8 128

4 039 
12 419

2 953 
15 581

4 074 
19 339

4 220 
16 586

3 206 
13 595

3 489 
16 800

2 989 
15 593

3 431 
16 517

2 267 
11 448

585 277 35
794 3 5054 748 243

11 839 7 120 403 1 037 1 480 1 120 905 1 579 1 711 1 501 1 059 474 427 16

136 860 
9 829

249 4 206
135 1 231

8 541 
2 029

9 950 
1 552

13 200 
1 064

15 539 13 701 19 489
469 ' 595

18 407 18 086 12 723 1 926 615 228
678 729 588 389 67122 181

279 424 |224 394 [161 900 j204 0722 376 760 23 105 214 853 302 908 {291 702 228 645 208 U8 140 450 50 755 42 492{ 3 942

Weiblich

0 Land- und
Forstwirtschaft ....

1 Energiewirtschaft und
Wasserversorgung .

2 Verarbeitendes Ge
werbe (o. Baugew.).

3 Baugewerbe.................
4 Handel ..........................
3 Verkehr und Nariiridi-

tcnübcrmitliiing . . .
6 Kreditinstitute u. Ver-

sidionin^sgcwcrhc .
7 Dienstleistungen.........
ü Org. o. Erwcrhschar.

n. Private Haushulle 
9 CclMctHkörporNdiaften 

11. Sozi ul versi dient iig 
- Ohne Angabe ...............

InHgcsamt............

381 296 2 509 13 108 24 94222 329 32 198 39 755 30 483 41 3-15 48 205 I 45 917 37 214 23 978 18 796 517

3 782 63816 341 362 373 380457 433 379 278 97 16 8; 4

624 277 
11 599 

197 302

6 690 85 883 
102 1 491

4 483 39 262

128 370 
2 152 

32 993

82 372 
1 244 

16 030

65 521 
1 063 

14 023

64 479 
1 282 

17 843

48 524 52 574 
1 062 

i7 300

46 141 29 551 9 154 2 851 l 313j 848
937 962 692 372 140 81 13

14 954 16 305 3 2 14 2 562 28211 499 6 522

27 618 58 3 338 3 6054 111 2 320 2 971 2 4622 976 2 eio 1 915 875 51 3195

29 793 
249 760

367 6 925 
32 626

3 056 
23 819

7 594 
42 306

2 189 
21 690

2 661 
25 424

1 801 
20 457

1 064 
23 420

1611 
22 469

1 153 
17 014

415 80 5225
3 339 9 739 4 083 2 87« 504

57 992 005 11 445 11 473 4 482 3 499 4 026 3 231 4 242 4 930 4 410 2 658 1 295 880 336

51 300 
7 «05

196 5 773 
I 503

8 166 
1 7IH

4 243 4 380 
622

6 729 
622

5 321 
493

5 1665 726 3 730 l 495 224 7873
173 831 578 551 399 168 5963 25

1 642 532 19 024201 695 261 850 163 701 148 529 166 883 129 557 151 354 149 181 116 558 68 709 36 075 26 692 2 724

Weiblirh verheiralel
0 Land- und

Forstwirtschaft ....
1 Energiewirtschaft und

Wasserversorgung .
2 Verarbeitendes Ge

werbe (o. Baugew.).
3 Baugewerbe ...............
4 Hancicl ..........................
5 Verkehr und Nachrich

tenübermittlung ...
6 Kreditinstitute u. Ver-

sichcrungsgewerbe .
7 Dienstleistuugen.........
8 Org. o. Erwerbschar.

u. Private Haushalte
9 Gebietskörperschaften

u. Sozialversicherung 
- Ohne Angabe ...............

Insgesamt............

264 480 8 617390 18 940 27.642 34 162 25 756 32 574 36 641 13 574 6 673 28733 999 25 225

1 481 14 161 IHl 215 249 198 189 158 2091 5

306 012 
6 105 

86 104

4 920 50 621 54 709 30 68246 757 43 400 30 875 21 915 90813 907 405 
6 252

3 597 262 379
40 664 790 798 997 691 764 672 202 60 15 7

1 072 9 229 9 565 10 022 13 015 10 486 11 231 10 025 3 228 3 269 592 118

11 946 1 89152 1 02.5 1 296 2 267 1 705 1 489 1 201 735 242 26 125

9 052 
83 573

140 1 775 
7 485

1 467 
9 483

1 229 
10 786

1 444 
13 341

883 840 690 411 125 20 3 25
707 10 747 11 196 9 718 6 170 2 611 847 353 129

6 556 88 748 764 877748 728 841 879 569 246 54 5 9

17 835 
2 412

147 1 853 1 939 2 253 3 274 2 420 1 936 1 2362 347 348 51 13 18
48 350 321 308 309 267 283 269 166 1655 2 18

795 556 7 618 82 528 99 535 102 649 113 335 84 563 92 629 63 941 16 830 7 92387 104 35 899 1 002

Bei Angestellten und Arbeitern liegt der Anteil der 50 Jahre 
alten und alteren Erwerbspersonen sowohl bei den Männern 
als auch bei den Frauen unter dem Landesdurchschnitt.

Fraueny die als Erwerbspersonen im Durchschnitt zu 29,4 ^/o 
unter 2$ Jahre alt sind, ist dieser Anteil sowohl bei den 
Angestellten (42,6 Vo) als auch bei den Arbeiterinnen (31,9 Vo) 
höher. Als solche pflegen Frauen im allgemeinen — besonders 
vor ihrer Verheiratung - zu arbeiten, um nur in den Fällen 
nach der Eheschließung noch erwerbstätig zu bleiben, wo ein 
Mitverdienen erforderlich ist oder wo interessante Arbeiten 
ein längeres Verbleiben am Arbeitsplatz angezeigt erscheinen 
lassen.

£rwerbsquoten seit 1050 gestiegen
Der Anteil der Erwerbspersonen (ohne Soldaten) an der 

Wohnbevölkerung (Erwerbsquote) betrug am 6. Juni 1961 bei

1

90 % der weiblicben Erwerbspersonen unter 95 Jahre alt

Zu den Stellungen im Beruf, die einen verhältnismäßig 
hohen Anteil an Erwerbspersonen unter 25 Jahren aufweisen, 
gehören bei den Männern interessanterweise die Mithelfen
den Familienangehörigen mit einem Anteil von 39,3 ®/o und 
die Arbeiter (26,3 ®/o). Im Vergleich dazu umfaßt der Anteil 
der Männer, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, bei allen männlichen Erwerbspersonen 22,7 Vo. Bei den
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nach Wirtsdiaftsabteilungen in*Baden>Württemberg am 6. Jani 1961

Davon im Alter von . . bis unter . . . Jahren
ohne
An*
gäbe

InsgesamtWirtschaftsabteilung
70 und mehr

unter 55-60 60-65 65-7030-35 35-40 40-45 45-50 50-5515-20 25-3020-2515

Verteilong in Vs
Mnwwlt^h

0 Land- nnd
ForstwirtBcbaft ....

1 Energiewirtschaft und
Wasserversorgung .

2 Verarbeitendes Ge
werbe (o. Baugew.).

3 Bangewerbe ...............
4 Handel ..........................
5 Verkehr nnd Nadirith-

teniibermittlung ...
6 Kreditinstitute u. Ver

sicherungsgewerbe .
7 Dienstleistungen.........
8 Org. o. Erwerbschar.

u. Private Haushalte
9 Cebietskörperschaften

u. Sozialversicherung 
- Ohne Angabe ...............

Insgesamt..........

0,19,912,4 11,8 8,67,6 8,6 6,9 4,9 6,6 9,40,9 4,7 7,5100

0,10,20,712,6 9,1 10,5 12,4 11,6 7,20,5 4,6 6,6 9,7 14,1100

0,20,61,19,5 6,6 4,511,3 14,6 13,7 12,2 7,7 9,1 7,7100 1,2
0,20,53,9 1,017,0 12,8 8,3 5,3 6,9 7,9 6,61,0 10,3 18,3100
0,22,45,9 2,810,6 11,0 9,6 7,6 9,0 10,0 8,31,0 10,0 11,7100

0,10,25,2 0,413,4 11,2 8,3 12,8 11,3 8,86,2 10,5 10,9100 0,8

0,10,81,711,5 11,9 8,4 6,410,5 11,4 8,3 9,0 9,8 9,7100 0,4
0,22,33,110,6 10,0 7,45,2 10,0 12,5 10,7 8,8 10,8100 0,5 8,0

0,13,69,5 12,7 8,9 4,08,8 12,5 7,6 13,3 14,50,1 1,0 3,4100

0,10,41,49,6 11,4 10,0 14,2 13,4 13,2 9,30,2 3,1 6,2 7,3100
1,81,2 0,76,9 4,8 6,1 6,0 4,012,5 20,6 15,8 10,8 7,4100 1,4

o,z1,85,9 2,111,8 9,4 e,8 8,0 9,0 8,8100 1,0 9,0 12,7 12,3

^cibUch

0 Land- und
Forstwirtschaft ....

1 Energiewirtschaft und
Wasserversorgung .

2 Verarbeitendes Ge
werbe (o. Baugew.).

3 Baugewerbe ...............
4 Handel ..........................
5 Verkehr und Nachrich

tenübermittlung .. .
6 Kreditinstitute u. Ver-

sicherungsgewerbe .
7 Dienstleistungen.........
8 Org. o. Erwerbschar.

u. Private Haushalte
9 Gebietskörperschaften

u. Sozialversicherung 
- Ohne Angabe ...............

Insgesamt..........

0,16,3 4,912,6 12,0 9,83,4 5,9 6,5 8,4 10,4 8,0 10,8100 0,7

0,10,22,6 0,49,0 16,9 9,6 9,9 12.1 10,0 11,4 10,0 7,4100 0,4

0,10,5 0,21,51,1 13,8 20,6 13,2 10,5 10,3 7,8 8,4 7,4 4,7100
0,7 0,13,2 1,310,7 9,2 11,1 S,1 9,2 8,3 6,0100 0,9 12,9 18,6
1,3 0,11,616,7 8,1 7,1 9,0 7,6 8,8 8,3 5,8 3,3100 2,3 19,9

0J2 0,10,314,9 10,8 13,1 10,8 10,2 8,9 6,9 3,20,2 12,1 8,4100

0,1 0,20,325,5 10,3 6,3 5,4 3,9 1,41,2 23,2 7,3 8,9 6,0100
la 0,21,69,5 10,2 8,2 9,0 6,8 3,91,3 13,1 16,9 8,7 9,4100

1,5 0,66,9 5,6 8,5 7,6 4,6 2,21,9 19,7 19,8 7,7 6,0 7,3100

0,20,113,1 10,1 2,9 0,40,4 11,3 15,9 8,3 8,5 10,4 11,2 7,3100
0,3 0,88,0 2,2 0,82,2 19,3 22,0 10,6 6,3 7,4 7,1 5,1100 8,0

0,22,Z 1,01,2 12,3 15,0 10,0 0,0 10,Z r,o 0,2 0,1 V,1 4,2100

Weiblich verheiratet
0 Land- und

Forstwirtschaft ....
1 Energiewirtschaft und

Wasserversorgung .
2 Verarbeitendes Ge

werbe (o. Baugew.).
3 Baugewerbe ...............
4 Handel ..........................
5 Verkehr und Nachrich

tenübermittlung ...
6 Kreditinstitute u. Ver

sicherungsgewerbe .
7 Dienstleistungen.........
8 Org. o. Erwerbschar.

u. Private Haushalte
9 Gebietskörperschaften

u. Sozialversicherung 
- Ohne Angabe ...............

Insgesamt...........

0,12,512,9 12,9 9,5 5,13,3 7,2 10,5 9,7 12,3 13,9100 0,1

6,1 1,4 0,312,2 14,5 16,8 13,4 12,8 10,7100 0,9 10,9

0,1 0,114,2 4,5 1,2 0,316,5 17,9 15,3 10,0 10,1 8,11,6100
0,13,3 1,0 0,212,9 13,1 16,3 11,3 12,5 11,0 6,60,7 10,9100
0,13,7 1,5 0,711,1 11,6 15,1 12,2 13,0 11,6 7,31,2 10,7100

0,10,2 0,010,8 15,8 19,0 14,3 12,5 10,1 6,2 2,00,4 8,6100

0,30,016,2 13,6 16,0 9,8 9,3 7,6 4,5 1,4 0,2100 1,5 19,6
oa0,411,3 12,9 16,0 12,9 13,4 11,6 7,4 3,1 1,00,8 9,0100

0,1 0,111,7 11,4 13,4 11,1 12,8 13,4 8,7 3,8 0,81,3 11,4100

0,1 0,110,9 12,6 18,4 13,6 13,2 10,9 6,9 2,0 0,30,8 10,4100
0,713,3 12,8 12,8 11,1 11,2 2,3 0,7 0,12,0 14,5 11,7 6,9100

0,1Z,1 1,01Z,S

den Männern 64,6 ®/o, bei den Frauen 40,2 ®/o und bei den 
verheirateten Frauen 43,6 ®/o. Die Vergleichawerte aus dem 
Jahr 1950 betragen 64,8 */o, 37,9 ®/o und 33,4 ®/o. Demnach ist 
die Erwerhsquote der Männer etwas zurückgegangen, was 
darauf zurUckzuführen ist, daß die Soldaten bei deren Be
rechnung nicht berücksichtigt worden sind. Unter Berücksich
tigung der Soldaten wäre ein geringfügiger Anstieg aui 65,2Vo 
zu verzeichnen gewesen. Die Erwerbsquote der Frauen ist in 
11 Jahren um 2,3 Punkte gestiegen, insbesondere beeinflußt 
durch die Erwerbsquote der verheirateten Frauen, die sich um 
10,2 Punkte erhöhte.

1Z,0 10,0

die eine Veränderung verursachen, insbesondere in der Alters
gliederung der Wohnbevölkerung und der Erwerbspersonen 
zu suchen sind. So ist es z. B. gerade für die Erwerbscpiote 
der Männer von ausschlaggebender Bedeutung, daß der Anteil 
der im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) stehen
den Männer sich seit 1950 von 64,7 ®/o auf 67,2 ®/o erhöht hat.

Ein weiteres Merkmal, welches für die Erwerbscpiote einer 
Bevölkerung von Bedeutung ist, ist der Anteil der Schüler 
und Studenten. Außerdem muß auch die berufliche Stellung, 
die ein Erwerbstätiger innehat, in die Betrachtung einbezo
gen werden. So scheiden, wie später noch im einzelnen dar
gelegt werden wird, abhängige Erwerbspersonen früher aus 
dem Erwerbsleben aus als Selbständige und Mithelfende 
Familienangehörige.

14,Z 10,0 11,0 8,0 4,5100 1,0 10,4

Die Beobachtung der Erwerbsquote ist ohne Untergliede
rung nach dem Alter wenig aufschlußreich, da die Gründe,
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£rwerbS4iaote der nänner mit 3^ Jahren am htfcttöten
Wie die Übersicht über den Altersaufbau der Wohnbevöl

kerung und der Erwerbspersonen bereits ersehen ließ, ist der 
Anteil der Erwerbspersonen an der Wohnbevölkerung in den 
einzelnen Altersgruppen recht unterschiedlich. Dies wird 
noch deutlicher aus einer Darstellung der Erwerbsquote nach 
Altersjabren. Im allgemeinen steigt sie vom 15. Lebensjahr 
(46,2 ^/o) steil an bis zum 20. Lebensjahr mit 88,9 °/o, 
dann bis zum 31. Lebensjakr (98.3 *^/o) nur noch langsam wei
ter zuzunehmen. In diesem langsamen Anstieg, der je nach 
den regionalen \ erhältnissen bisweilen auch rückliiaHg ist. 
dokumentieren sich die Ausbildungsjahre derer, die eine L ni- 
versität oder Hochschule besuchen. Mit 32 Jahren ist bei den 
Männern die höchste Erwerbsquote von 98.6 ^ o erreicht. Da
nach sinkt sie stetig bis zum 55. Lebensjahr (94,3 ®/o). um 
anschließend bis zum 65. Lebensjahr auf 70.0 ^. o zuriickzu- 
gehen. Vom 65. zum 66. Lebensjahr nimmt die Erwerbsquote 
schlagartig um 17,5 Punkte auf 52.5®, o ab. Hierin wird das 
Ausscheiden der abhängigen Erwerbspersonen aus dem Er
werbsleben deutlich. Es verbleiben jetzt fast nur noch Selb
ständige und Mithelfende Familienangehörige am Arbeitsplatz. 
Vom 66. Lebensjahr an sinkt die Erwerbsquote kontinuierlich 
auf den niedersten Wert im 90. Lebensjahr (3.6 ® o) ab. Bis 
zum 97. Lebensjahr sind einzelne Werte wieder höher. Dies 
dürfte hauptsächlich auf die kleinen Ausgangszahlen zurück
zuführen sein, die nicht mehr dem Gesetz der großen Zahl 
folgen.

Frauen mit 19 Jahren am meisten erwerbstätig
Die altersspezifische Erwerbsquote der Frauen ist von der 

der Männer völlig verschieden. Lediglich zwischen dem 15. und 
19. Lebensjahr steigt sie von 4Ü-2 ®/o auf 85.3 ®/u in ähnlicher 
Weise wie die der Männer, um im 20. Lebensjahr den höch
sten Wert (85,8 ®/o) zu erreidien. Ab hier wirken sich die 
Eheschließungen und das damit verbundene Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben auf den Kurvenverlauf aus. der bis zum 
32. Lebensjahr kontinuierlich auf .54.8 ®/o zurüthgeht. Danach 
ist wieder ein geringfügiger .Anstieg der Erwerbsquote auf 
57,4 ®/o im 40. Lebensjahr festzustellen. Hierin verdeutliiht 
si<h der ^ iedereintritt der verheirateten Frauen ins Erwerbs
leben zu einem Zeitpunkt, da die Kinder eine gewisse Selb
ständigkeit erreicht haben und es der Mutter wieder mÖglidi 
ist, einen Beruf zu ergreifen, oder wo sie als Mithelfende dem 
selbständig gewordenen Ehemann im Betrieb zur Seite steht. 
Vom 40. Lebensjahr an geht die Erwerbsquute der Frauen 
stetig zurü<4. bis zum 60. Lebensjahr (39.7 ®/u). Mit Erreichen 
des rentenfähigen .Alters (60 Jahre) knickt die Kurve der Er
werbsquote deutliiii ab. Sie geht auf 34,7 ®/u zurück. Danach 
sinkt sie kontinuierlich weiter bis zum 90. Lebensjahr.

Beffional« Cnteracliied« der Erwerbsqaote
Bei der altersspezifischen Erwerbsquote der Maaner zeiiii- 

nen sich regionale Unterschiede nur in verhältnismäßig eng 
begrenzten Altershereichen ah, wogegen sie sich bei den Frauen 
fast auf alle Altersjahre erstrecken.

Bei den Männern sind es die Jahre zwischen dem 20. und 
30. und nach dem 65. Lebensjahr, in denen besondere regio
nale Unterschiede in Erscheinung treten. So zeigt eine niedrige 
Erwerbsquote im dritten Lebensjabrzehnt, daß hier noch viele 
Personen in .Ausbildung stehen. Dies gibt der für die Regie
rungsbezirke gesondert dargestellte Kurvenverlauf recht deut
lich wieder. Ist doch in diesem Alter die Erwerbscjuote in 
Nordbaden, wo auch die meisten wissenschaftlichen Hochschu
len Liegen, am niedrigsten. Es folgen Südbaden und Südwürt- 
temberg-Hohenzollern mit annähernd gleichem Kurvenverlauf 
bei je einer Universität. Die höchste Erwerbscjuote in diesem 
Altersbereich ist in Nordwürttemherg festzustellen, wo die 
Technische Hochschule Stuttgart ein besonderes Ausbildungs
zentrum bildet. Dieses wirkt sich jedoch infolge der größeren 
Bevölkeningszahl des Regierungsbezirkes nicht so sehr auf 
die Erwerbscpiote aus. Recht deutlich wird der unterschiedliche 
Verlauf der Erwerbsquote ün Ausbüdungsalter bei einer Be
obachtung ausgewählter Stadt- bzw. Landkreise. Hier liegt die

Erwerbsquote in der Lnlversitätsstadt Freihurg zwischen 20 
und 30 Jahren am niedrigsten. Es folgt der Stadtkreis Stutt
gart mit seiner Technischen Hochschule. Der Stadtkreis Heil
bronn und die Landkreise Göppingen und Buchen, in denen 
keine wissenschaftlichen Hochschulen liegen, weisen hier einen 
überdurchschnittlich hohen, ziemlich gleichgearteten Verlauf 
der altersspezifischen Erwerbsquote auf. Zwischen dem 30. 
und 65. Lebensjahr ist die Erwerbsquote allenthalben fast 
gleich, um erst im AJter von über 65 Jahren wieder struktur
bedingte typische Unterschiede aufzuzeigen. So ist die Er- 
werbscjuote in den mehr landwirtschaftlich orientierten Re
gierungsbezirken Siidhaden und Südwürttemberg-Hohenzollem 
mit ihren verhältnismäßig vielen Selbständigen in diesen Al
tersjahren durchweg höher als in Nordbaden und Nordwürt- 
teniberg, wo eine relativ große Zahl von Abhängigen (Beamte, 
Angestellte, Arbeiter) mit 65 Jahren in Pension bzw. Reute 
geht. Dies wird auch durch den Verlauf der Erwerbsquote 
im Landkreis Buchen bestätigt, wo sie nach dem 65. Lebens
jahr durchschnittlich um 10 Punkte höher liegt als die £r- 
werbscjuoten der Stadtkreise Stuttgart, Freiburg, Heilhronn 
und des Landkreises Göppingen. Hier weist die Landwirt
schaft nur verhältnismäßig geringe Anteile auf.

Die Erwerbscjuote der Frauen wird praktisch in allen Alters
jahren durch die regionale Wirtschaftsstruktur geprägt. So 
liegt der Anteil der weiblichen Erwerbspersonen an der weib
lichen Wohnbevölkerung in Südwürttemberg-Hohenzollem am 
höchsten. In diesem Regierungsbezirk ist auch infolge des 
großen Anteils der Landwirtschaft, der .Anteil der Selbstän
digen und der Mithelfenden FamilieDangehörigen am größten. 
Den nächstniedrigen Kiirvenverlauf weist Südbaden auf, wo 
die Erwerbsquote besonders vom 50. Lebensjahr, wie die für 
Südwürttemberg-Hohenzollem. einen über dem Durchschnitt 
liegenden V’erlauf nimmt. Am niedrigsten ist die Erwerbs- 
cpiote in .Nordbuden. wo verhältnismäßig wenig Frauen in 
der Landwirtschaft tätig sind und wo somit auch der Anteil 
der Selbständigen und Mithelfenden FamilieaangehÖrigen 
relativ niedrig ist.

Aus der Darstellung der altersspezifischen Erwerbscpiote für 
ausgewählte Stadt- und Lamlkreise werden diese Struktur
unterschiede auch bei den Frauen noch deutlicher. So liegt 
die Erwerbsc{uote im Landkreis Buchen, der den größten An
teil an landwirtschaftlichen Erwerbspersoaen uufweist. in fast 
allen .AUersjohren am höchsten. Besonders vom 60. Lebens
jahr an verläuft sie wie schoa bei den Männern erheblich über 
den übrigen Stadt- bzw. Landkreisen. Eis folgen der Landkreis 
Göppingen und der Stadtkreis Stuttgart mit einem ziemiith 
gleichgearteten Verlauf der altersspezifischen Erwerbsquote. 
Dieser hält sich hier bis zum 60. Lebensjahr nahe bet der 
Kurve des Landkreises Buchen, um dann mit Eintritt des Ren- 
tenaiters schnell abzusinken. In der Stadt Freiburg wirkt sich 
der hohe Anteil von Studentinnen dahin aus, daß die Erwerbs
quote der Frauen zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr weit 
unter dem Durchsdinitt Liegt. Von da ab bleibt sie wie auch 
die Kurve der Stadt Heilbronn etwa 10 Punkte tiefer als die 
von Stuttgart, um nach Eintritt ins Rentenalter wieder enger 
an diese Kurve anzuschiießen. Daß in Freiburg und Heilbronn 
die Erwerbscjuote der Frauen durchweg niedriger Ist als in 
Stuttgart, mag auf ein völlig anderes Erwerbsverhalten der 
Frauen in diesen Gebieten zuorückzuführen sein. Es hat den 
Anschein, als ob besonders die verheirateten Frauen in die
sen Städten weniger stark der Erwerbstätigkeit zugeneigt sind 
als die in Stuttgart oder im Landkreis Göppingen.

65% aller llänner Ton US bi« unter 30 Jabren 
sind Arbeiter

Ein anschauliches Bild der Altersstruktur der Erwerbsper
sonen vermitteln die altersspezifischen Erwerbsquoten in der 
Gliederung nach derStellung im Beruf. Aus dieser Darstellung 
wird besonders deutlich, in welchem Alter eine bestimmte 
Stellung im Beruf, bezogen auf die gesamte Bevölkerung, 
ihre stärksten Anteile aufweist.

So erreicht der Anteil der männlichen Selbständigen, die 
insgesamt nur 10,7 ®/o der Wohnbevölkerung umfassen, im

um
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Altersspezifische Erwerbsquoten (ohne Soldaten) nach Altersgruppen
in Baden-Württemberg am 6. Juni 1961
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Alter von 60 bis unter 65 Jahren mit 26,6 Vo der Wohnbevöl
kerung dieser Altersgruppe seinen höchsten Wert. Bis in die
ses Alter wird der Anteil der selbständigen Erwerbspersonen 
an der Wohnbevölkerung von Altersgruppe zu Altersgruppe 
stärker. Dies zeigt, daß die Tätigkeit eines Selbständigen eine 
gewisse Reife und auch eine finanzielle Basis erfordert, die im 
allgemeinen erst mit zunehmendem Alter gewonnen werden. 
Des weiteren ist daraus das Verbleiben der Selbständigen 
im Erwerbsleben auch nach der Erreichung des Rentenalters 
zu ersehen, was nicht ausschließt, daß diese Personen selbst 
Rentenempfänger sind. Die Beamten, deren Anteil an der 
Wohnbevölkerung 3,9 Vo ausmacht, erreichen im Alter zwi
schen 45 und 50 Jahren mit 10,9Vo die höchste Erwerbs
quote. Bis zu diesem Zeitpunkt steigt sie kontinuierlich an, 
um oberhalb des Pensionierungsalters auf nur 1 Vo abzusin
ken. Die Erwerbsquote der Angestellten, die sich im gesamten 
auf 11,3 Vo beziffert, erreicht im Alter von 40 bis unter 45 
Jahren mit 23,6 ®/o ihren höchsten Wert. Zwischen dem 35. 
und 40. Lebensjahr liegt sie allerdings schon fast ebenso hoch. 
Bis zu diesem Alter steigt sie infolge Nachwuchses aus dem 
Bereich der Lehrlinge, der Soldaten und der noch in Ausbil
dung befindlichen Fach- und Hochschüler rasch an. Außerdem 
dürfte bis dahin ein Teil der Arbeiter durch Umschulung und 
Selbststudium oder auch, wie es heute schon häufig üblich ist, 
infolge langer Betriebszugehörigkeit den Status eines Ange
stellten erhalten haben. Im weiteren Verlauf nimmt die Er- 
werbscjuote der Angestellten bis zum Eintritt ins Rentenälter 
kontinuierlich auf 13,5 ^/o ab, um dann rasch auf 4,6 Vo abzu
sinken. Die Erwerbscjuote der Arbeiter, die im Landesdurch
schnitt 33,6 Vo beträgt, ist im Alter von 25 bis unter 30 Jahren 
mit 65,2 Vo am höchsten. Dieser besonders starke Anteil der 
Arbeiter an der Wohnbevölkerung ist vornehmlich durdi die 
Anwesenheit ausländisdier Arbeitskräfte bedingt, die haupt
sächlich als Arbeiter tätig und in dieser Altersgruppe beson
ders stark vertreten sind. Mit zunehmendem Alter nimmt die 
Erwerbsquote der Arbeiter rasdi auf 43,2 ®/o im Alter von 
45 bis unter 50 Jahren ab, um im nächsten Altcrsjahrfünft 
nochmals auf 44,0 ^/o anzuslcigen. Danach geht der Anteil der 
Arbeiter an der Wohnbevölkerung bis zur Altersgruppe von 
60 bis unter 65 Jahren auf 30,8 Vo zurück. Nach Eintritt ins 
Rentenalter sind noch 8,1 ^/o der 65- bis unter 70jährigen als 
Arbeiter tätig.

35% der weiblichen WohnbevOlkerangr von SSO bis unter 
295 Jahren sind Arbeiterinnen

Die altersspezifische Erwerbsquote der Frauen verhält sich, 
soweit es die Selbständigen anbelangt, ähnlich wie die der 
Männer, nur erreicht sie ihren Höchstwert von 6,8 ^/o, der 
wesentlich niedriger liegt, bereits zehn Jahre früher (im Alter 
von 50 bis unter 60 Jahren). Bei den verheirateten Frauen 
findet sich die höchste Erwerbsquote bereits im Alter von 45 
bis unter 50 Jahren, um von da an stetig abzunehmen. Dafür 
sind die verheirateten Frauen in diesem Alter bevorzugt als 
Mitheljende Familienangehörige tätig, wie aus ihrer Erwerbs
quote ersichtlich ist, die zwischen 55und 60 Jahren mit 22,7 ^lo

ihren Höchstwert erreicht. Bei den Angestellten ist, wie auch 
bei den Arbeiterinnen, die Erwerbscpiote aller Frauen im 
Alter von 20 bis unter 25 Jahren am höchsten (31,9 ^/o bzw. 
35,2 Vo). Sie geht dann bei den Angestellten wesentlich schnel
ler zurück als bei den Arbeiterinnen, was darauf schließen 
läßt, daß die als Angestellte tätige Frau nach ihrer Verhei
ratung schneller aus dem Erwerbsleben ausscheidet als die 
Arbeiterin. Daraus kann geschlossen werden, daß bei den 
weiblichen Angestellten nach' ihrer Verheiratung ein Mit
verdienen im allgemeinen nicht in dem Maße erforderlich ist 
wie bei den Arbeiterinnen. Die gleiche Folgerung kann auch 
aus der Erwerbsquote der verheirateten Frauen gezogen wer
den; ist diese doch bei den Arbeiterinnen über alle Alters
gruppen hinweg etwa doppelt so hoch wie die der Angestell
ten, wogegen sie bei allen Frauen nur um die Hälfte hoher 
liegt. Wie schon auf Grund der Erwerbsquote der Männer 
festgestellt werden konnte, scheiden auch die Frauen — beson
ders die verheirateten 
tätig waren, mit Erreichen des Rentenalters aus dem Erwerbs
leben aus. Da die Möglichkeit, eine Rente zu beziehen, bei 
den Frauen schon nach Vollendung des 60. Lebensjahres ge
geben ist, ist der verstärkte Rückgang der Erwerbsquote auch 
bereits in diesem Alter festzustellen.

Brwerbsqnote der verheirateten Frauen sesentther 1950 
in allen Alterejahren höher

Gegenüber 1950 hat der Verlauf der altersspezifischen Er- 
werbscpiote der Männer kaum eine Veränderung erfahren. Sie 
ist lediglich in den Altersgruppen von 15 bis unter 20 Jahren 
und von 20 bis unter 25 Jahren niedriger als damals. Dies 
liegt einmal an der heute bereits allgemein längeren Ausbil
dung und — besonders in der Altersgruppe von 20 bis unter 
25 Jahren — daran, daß in dieser Darstellung die Soldaten im 
Jahr 1961 nicht enthalten sind.

Bei den Frauen hat sidi jedoch die Erwerbscpiote in der 
Gliederung nach Altersgni])pen wesentlich geändert. Wenn 
auch bis zum 30. Lebensjahr noch etwa die gleichen Werte 
festziistcllen sind, so ist doch besonders zwischen dem 35. und 
55. Lebensjahr ihre Erwerbsquote um fast 10 Punkte hoher 
als im Jahr 1950. Dies liegt an dem gegenüber 1950 stärker 
ausgeprägten Erwerbsstreben der Frauen, ist allerdings auch 
mit darauf zurückzuführen, daß 1961 im Vergleich zu 1950 
wesentlich mehr Arbeitsplätze angeboten wurden. Stand doch 
die wirtschaftliche Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg 
damals erst in ihren Anfängen. Dagegen liegt die Erwerbs- 
cpiote der Frauen im Alter von 
infolge der seither durchgeführten Rentenreform, die das Ren
tenalter der Frauen auf 60 Jahre herabsetzte, niedriger als 
im Jahr 1950.

Wie sehr die Arbeitsmarktlage die Frauen zur Erwerbs
tätigkeit anregte, gibt besonders die Erwerbsquote' der ver
heirateten Frauen wieder, die zwischen dem 15. und 55. Le
bensjahr um 10 bis 20 Punkte höher liegt als im Jahr 1950.

Dipl.-Ing. Hane Kaeser

sofern sie in abhängiger Stellung

60 bis unter 65 Jahren 1961
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Die wirtschaftliche Gliederung; der Krwerbspersonen in Baden-Württemberg
am 6. Juni 1961

Ergebnisse der Volks- und Berufszählung

Allsemelnes
Bei der Volks- und Berufszählung 1961 wurde die wirt

schaftliche Gliederung der Erwerbspersonen^ entsprechend der 
„Systematik der Wirtschaf tszweige für die Berufszählung 1961“* 
vorgenommen. Diese war aus der „Systematik der Wirtschafts
zweige“ (Grundsystematik)* speziell für die Bedürfnisse der 
Volks- und Berufszählung 1961 entwickelt worden. Auf dieser 
Grundlage wurden die Erwerbspersonen aufgeteilt auf:

4 Wirtschaftsbereiche 
11 Wirtschaftsabteilungen 
38 Wirtschaftsunterabteilungen 

118 Wirtschaftsgruppen
Im folgenden wird die wirtschaftliche Gliederung an Hand 

der Wirtschaftsabteilungen und -Unterabteilungen dargestellt. 
Eine Nachweisung der Erwerbspersonen nach Wirtschaftsgrup
pen findet sichln Band 105, Heft 6, der „Statistik von Baden- 
Württemberg“.

Die Zuordnung zu den IIS Wirtsdiaftsgruppen erfolgte bei 
der Signierung im allgemeinen auf Grund der Angaben des 
Auskunftspflichtigen über die Produktion bzw. über die Art 
der Dienstleistung der Arbeitsstätte, in der er tätig war. Er- 
fahrungsgemäB werden jedoch in einzelnen Arbeitsstätten häu
fig Produkte erzeugt (z. B. Gießerei und Maschinenbau) bzw. 
Dienstleistungen ausgeübt, die verschiedenen Wirtschaftsgrup
pen zuzuordnen sind. Um hier eine weitgehende Übereinstim
mung mit den zur gleichen Zeit durchgeführten Betriehssta- 
tnstiken (Arbeitsstättenzählung, Industrie- und Bauberichter
stattung, Handels- und Gaststättenzensus) zu erhalten^ die 
eine örtliche Einheit einer Arbeitsstätte nur einer einzigen 
Wirtschaftsgruppe, und zwar der überwiegenden, zuordnen 
konnten, wurden den Signierern ein „Verzeichnis der Indu
striebetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten“ sowie ein „Ver
zeichnis der Croßhandelsbetriebe mit 2 und mehr Beschäftig
ten“ an die Hand gegeben. In diesen waren die Arbeitsstätten, 
geordnet nach Stadt- bzw. Landkreisen und Gemeinden, alpha
betisch mit der. Signatur der Wirtsdiaftsgruppe aufgeführt. 
Diese Signaturen entsprachen der Wirtsdiaftsgruppe des 
Schwerpunktes der örtlichen Einheit einer Arbeitsstätte. Die 
Verzeichnisse erleichterten die Arbeit des Signierers und wa
ren für ihn in vielen Fällen ein wertvoller Hinweis, besonders 
dann, wenn außer der Anschrift des Betriebes keine weiteren 
Angaben in der Haushaltsliste eingetragen waren.

Iiand- und Forstwirtschaft stttrkste Wlrtschatts- 
mnterabtellunK

Jede Wirtschaftssystematik wird aufgestellt in dem Bestre
ben, Bereiche gleichartiger Prodnktion bzw. gleichartiger 
Dienstleistungen zusammenznfassen. Diesem Grundgedanken 
entsprechend ist die Land- und Forstwirtschaft^ innerhalb der 
Gliederung nach Wirtsdiaftsunlerabteilungen mit einem Anteil 
von 15,8 Ve an allen Erwerbspersonen die stärkste der in der 
Systematik nachgewiesenen 38 Wirtschaftsunterabteilungen, 
An zweiter Stelle stebt mit einem Anteil von 11,0 Ve der Stahl-, 
Maschinen- und Fahrzeugbau und an dritter Stelle Elektro
technik, Feinmechanik und Optik usw. mit einer Quote von 
10,0 ®/o aller in Baden-Württemberg wohnenden Erwerbsper
sonen. Weiter sind das Leder-, Textil- und Bekleidungsge
werbe (8,4 Vo), der Einzelhandel (5,9 Vo), das Bauhauptge

werbe (5,4 Vo) sowie das Holz-, Papier- und Druckgewerbe 
(5,0 Vo) von hervorragender Bedeutung. Diese sieben Wirt- 
schaftsunterabteilungen mit einem jeweiligen Anteil von fünf 
und mehr Prozent an allen Erwerbspersonen umfassen fast 
zwei Drittel (61,5*/o) aller Erwerbspersonen des Landes Baden- 
Württemberg.

Die Konzentration der Männer unter den Erwerbspersonen 
auf wenige Unterabteilungen ist nicht ganz so stark wie die 
aller Erwerbspersonen. So arbeiten in den folgenden sechs 
Wirtschaftsunterabteilungen, in denen fünf und mehr Prozent 
aller männlichen Erwerbspersonen tätig sind, zusammen etwas 
mehr als die Hälfte (56,7 Vo) aller Männer. Es sind dies Stahl-, 
Maschinen- und Fahrzeugbau (15,8 ®/o), Land- und Forstwirt
schaft (10,7 ®/o), Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 
(10,2®/o), Bauhauptgewerbe (8,9®/o), Holz-, Papier- undDruck- 
gewerbe (6,1 ®/o) sowie Leder-, Textil- und Bekleidungsge
werbe (5,0 ®/o).

Im Vergleich zu den Männern ist die Konzentration der 
Frauen auf nur vier Wirtschaftsunterabteilungen, die jede fünf 
und mehr Prozent aller weiblichen Erwerbspersonen umfaßt, 
mit 55,7 ®/o wesentlich stärker. Im einzelnen sind es die Land
end Forstwirtschaft, wo fast ein Viertel (23,2 ®/o) aller Frauen 
arbeitet, Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe (13,4 ®/o), 
Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik usw. (9,8%) sowie 
der Einzelhandel (9,3 ®/e).

Die nächste, für die weiblichen Erwerbspersonen besonders 
wichtige, in obiger Konzentrationsziffer jedoch nicht enthal
tene Wirtschaftsunterabteilung ist das Gaststätten- und Beher
bergungsgewerbe, in weldiem 4,7 ®/o aller weiblichen Erwerbs
personen arbeiten.

4% % der Selbständigen ln der Iisnd- nnd Forst
wirtschaft tätig

Audi in der Gliederung nach der Stellung im Beruf ergeben 
sidi aus der Konzentration der Wirtsdiaftsuntcrabteilungcn 
mit fünf und mehr Prozent Anteil an den Erwerbspersonen der 
entspredieuden Stellung im Beruf gewisse Aufschlüsse über 
die sdiwerpunktmäßige Besdiäftigung dieser Personengrup
pen. So sind 58,4 ®/o der Selbständigen in den drei Wirtschafts- 
Unterabteilungen Land- und Forstwirtschaft (41,7®/#), Ein
zelhandel (11,3 ®/o) und Leder-, Textil- und Bekleidungsge
werbe (5,4 ®/o) tätig. Die Milhelfenden Familienangehörigen 
sind zu 84,0®/# in den beiden Wirtsdiaftsunterabteilungen 
Land- und Forstwirtschaft (78,8®/#) und Einzelhandel (5,2®/#) 
beschäftigt. Die Beamten versehen ihren Dienst zu 91,3®/# in 
den fünf Wirtschaftsnnterabteilungen, die besonders dem öf
fentlichen Interesse dienen. Es sind dies: Gebietskörperschaf- 
ten (ohne Verteidigung und öffentliche Sicherheit) mit 23,9®/#, 
Wissenschaft, Bildung, Kunst und Publizistik (22,1 ®/#), in der 
u. a. alle Schulen und Ausbildungsinstitute zusammengefaßt 
sind, Deutsche Bundesbahn (19,2 ®/#), Deutsche Bundespost 
(16,9®/#) und die Öffentliche Sicherheit (9,2®/#). Die Angestell
ten finden sich zu 57,0®/# in den sieben Wirtschaftsunterabtei
lungen Einzelhandel (11,9®/#), Stahl-, Maschinen- und Fahr
zeugbau (11,6®/#), Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 
usw. (10,2 ®/#), Gebietskörperschaften (6,7 ®/#), Großhandel 
(6,4 ®/o), Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe (5,1®/#) sowie 
Gesundheits- und Veterinärwesen (5,1 ®/#). Die Arbeiter kon
zentrieren sich zu 62,2 ®/# auf die fünf Wirtschaftsunterabtei
lungen Stahl-, Masdiinen- und Fahrzeugbau (15,8®/#), Elektro
technik, Feinmedianik und Optik usw. (15,3®/#), Leder-, Tex
til- und Bekleidungsgewerbe (13,6®/#), Bauhauptgewerbe 
(9,7®/#) und Holz-, Papier- und Druckgewerbe (7,8®/#). Die 
Lehrlinge arbeiten zu 52,9®/# in den vier Wirtschaftsunterab- 
teiiungen Stahl-, Maschinen- nnd Fahrzeubau (22,1 ®/#), Einzel
handel (13,4®/#), Elektrotechnik, Feinmechanik nnd Optik usw. 
(12,0®/#) und Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe (5,4®/#).

^ Vgl. »Die Erwerbipersonen in Baden>'Wiirttemberg om 6. Juni 1961**» 
Statistiicbe Monatshefte Baden*Wurttemberg» 11. Jg. 1963» Heft 10.

* „Systemotik der Wirtsefaaftaaweige für die Berufszählung 1961**» Siotisii- 
idies Bundesamt» Wiesbaden 1961.

* »»Systematik der Wirtsebaftssweige» Grundsystematik mit Erläuterungen**» 
Verlag W. Kohlbammer GmbH» Stuttgart und Mains» Juli 1961» heraus* 
gegeben vom Statistischen Bundesamt» Wiesbaden.

* Im Test werden häufig abgekürzte Bezeidinungen der Wirtschaftsunterab* 
teilungen verwendet. Die ansführlichen Bezeidinungen sind der Tabelle 
auf S. 140 zu entnehmen.
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Die Erwerbspergonen (ohne Soldaten) nadb Wirtscbaftsunterabteilungen und nach der Stellung im Beruf am 6. Juui 1961
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Eisen* u. NE-Metallerzeugung, 
Gießerei u. Stahlverformung 

Stahl:, Masthinen- u. Fahrzeugbau

Elektrotedinik, Feinmechanik u.Optik*)

Holz-, Papier- u. Druckgewerbe

Leder-, Textil- u. Bekleidungsgewerbe

Nahrungs- u. Genußmittelgewerbe

Bauhauptgewerbe ............................

Ausbau* u. Bauhilfsgewerbe ...

730165I 57422
3.13.0 19.7 74.10.151920512m 79.65.4 12,2 1.71.1978I 6513 121 

2 899
7 034 
6 844 
9 198
8 835 
8 861 
8 197

16 715
15 873 
28 224
17 909 
19 137
17 344 
13 641 
13 275
16 916 
16 587 
12 949 
11 068
18 691 
16 129 
58 802 
32 830

23
9.5 82,7 1.56.0 0.4705184m

J3,0 72,27.8 5.71.35 163
4 736 

38 526 
36 146 
21 014 
17 699

7 734
6 568 
9 449
3 279
5 840
4 259 
4 545 
4 253
8 626 
8 486
7 028 
4 076

I 15824
9.3 9.9 73.8 6.40,5388m 2.1 22.0 66,7 8.70,51 2 09525 17,7 70,3 9,62.3 0.1385m 21,2 70,8 5.22.2 0.61 2 27226

67.1 7.33.4 22,10.1241m 72,4 3.88.3 13,61.7I 3 40227
10,9 11,8 72.1 4.50.7980m 12,6 74,8 2.88.3 1.4I 4 74728

19,2 62,5 2.815,1 0.5593m
53,0 3.912,8 0.0 18,811.4I 16 968 

1 742 
I 859

7029
54.8 5.020,5 O.l 17,52.169m 2.16.3 0.0 7.1 83,70.9I 131 2.05.4 85,96.3 0.3679m 11.258.54.321,9 4.21 3 25032

2.6 61,9 n.722,9 0.8600m
26.7 6.650,212,2 4.3Großhandel I 4 60241

5,933,015,9 44,30.9636m
1.722,0 7.961.6Handelsvermittlung 

Einzclhandef .....

6.8523I 2 068 ,42
1.717,8 8,671.1 0.8383185m 10,012,725.0 42.110,3I 23 471 

7 209 
1 836 
1 767

24 17343
20,3 8.728,639.6 2.9

2 375m 28,8 . 3.3Deutsche Bundespost 
Dcutsdie Bundesbahn

49,5 18,4I 27 250 
22 028 
:u 020
30 669

51
27,7 4.759.7 7,9m
43,8 1.649,9 4.71 97252
43,0 1.651.9 3,4968m

Verkehr (ohne Bundesbahn u. Bundespost)

Kredit- u. sonstige Finan- zicrungsinstitute 
Versicherungsgewerbe ..................

Gaststätten- u. Beberbergungs- 
gewerbe

Reinigung (einschl. Schornstein
fegergewerbe) u. KörperpBege 

Wissenschaft, Bildung, Kunst u. Publizistik

GesundheitS' u. Veterinärwesen

2.80.4 23,8 53,4
59,2

16,5I 3.255 676 1 537 
] 202 
4 257
2 680 
1 412

1 772 1969 183 
8 655

53
2.50.4 18,817,9 1.219548 242 

41 467
21 254 
23 775
14 195 

107 876
30 111 
52 896 
17 460 

101 218 
50 918 
86 552
22 779 
43 053 
26 046 
13 475

7 980
15 246 
7 856 
9 018 
3 798

45 568

580m 10,35.63.4 79,70.9I 0.11 408 
1 362

61 372 44
12,62.36.4 77,3'3 1.4 0.0496291m
5.90.9 77.1 3.2Ji.7I 1.2761284 20462 2 789 

2 465 
21 522
12 241
13 127 
8 306 
8 785 
5 762

14 730 
10 666 
13 861 
12 743

2 921 
2 011

192 5.41.4 1.374,517.4766 0.118211m 4.00.1 20,1 40,8I 20,0 15,044 066 
8 188 

24 946 
6 677 

15 549
4 970 

18 733
3 446 
1 953 
1 108
5 491
4 081 
1 476

4 276 
2 259
5 996

16 220 
1 621 
4 446

7171
7.50.2 27,219.140.7 5.447m 47,2 11.38.3I 24,8 8.472

38.2 5.46.247,6 2.6950446m 15,4 1.635,3 38,18.7I 0.91 65235 722 
23 210 

1 600 
1 385

7.1 931
1.545,6 31,7 9.811.3 0.275795m 21,6 5.81.8 49.317.0I 4.35 04774 3 748 0.96.1 15,130,846.8 0.321357m

Rechts- u. Wirtschaftsberatung

Sonstige Dienstleistungen ..........

Christi. Kirchen, Orden usw. ..

7.20.3 50,5 4.5I 32,23 121 
1 394

5.22 255 12475
5.40.5 40,6 4.348,9 0.4122116m 40,7 4.90.1 26,4I 21,7 6.066676 19814
2.60.2 19.4 51,125.2 1.519 205119m 0.79.731,8 57,3I 0,581 4 848 

4 791
lOB83

0.432,8 5.161,00.8398 3060ra 10,4 1.2Organisat. des Wirtschaftslebens 
Private Haushalte............................

0.3 88.1I 938 10882 24
0.810,80.6 87,8410 2923m
1.483,015,6I 37 821 64983
1.170.828,1185 131 252m

Gebietskörperschaften 

Verteidigung ................

25,0 1.943,229.9I91 38 674 
37 012 

1 188 
1 181

32 319 
24 598 

2 984 
2 298 

12 134 
10 041

2 518 
1 807

129 357 
92 973 

7 434 
S 401 

19 849 
14 596 
17 734
16 169 
13 693
7 629

17 636 
9 830

55 846 
29 556

3 237 
1 897 
7 715
4 555 
1 916

1.926,539,8 31,8m 0.340,116.0 43,51 2592
0.542,521,9 35,125m 61,1Dienststellen derStationierungs- 

Streitkräfte
Öffentliche Sicherheit ..................

38,9I93
31,2 68,6m

4.9i0,8I 84.394 87714 941 
14 865 
2 280 
2 195

3,091,9 5.1480824m
Sozialversicherung 6.4 4.072.916.7I95 8749 988 

4 854 
2 930 
1 122

551
5.02.628,8 63,6196 384m

Ohne Angabe 76,6 4.70.0 16,61 1.6 0.413 512 
8 085

833282 74 5
82,2 4.3O.l 11.41.9 0.1186 9 5 423m

Erwerbspersonen (ohne Solda
ten) insgesamt

4^46,41 4 019 20S 
2 376 664

519 342 
392 573

464 342 
68 864

161 703 
142 000

833 152 
416 297

1866 068 
1238 603

174 598 
118 327

4fi 20,711,6
62,1 5,06,0 17,516,5 2,9m

*) Einsdil. Haasgewerhetreibende. — ») Einshl. Heimarbeiter und Ohne Angabe. — *) Einachl. Herstellung von EBH-Waren, Musikinstrnmtnten, Sport
geräten, Spiel- und Sdimuckwaren.
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Der Frauenanteil unter den Erwerbspersonen nach Wirtscfaaftsunterabteilungen und Stellung im Beruf in Baden-Württemberg am 6. Juni 1961
in Prozent

nach der Stellung im BerufErwerbe*
peraonen

(ohne
Soldaten)
insgesamt

Mit- I helfende
Fomi- Beamte Uenon* 

gehgrige

WirtschoftaabteiluDg
Selb

ständige
Ange
stellte Arbeiter^ LehrlingeWirtschaftsnnterabteilung

BexeicbnungNr. 1 62 3 4 5 7

Wlrtsebaftsabteilungen

Land- und Forstwirtschaftf Tierhaltung und Fischerei ...............
Energiewirtschaft und Wasserversorgung, Bergbau ......................
Verarbeitendes Gewerbe (ohne Baugewerbe)...................................
Baugewerbe .................................................................................................
Handel ..........................................................................................................
Verkehr und Na<hrichtenübermittlung...............................................
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe.......................................
Dienstleistungen, soweit nicht an anderer Stelle genannt...........
Organisationen ohne Erwerbscharakter und Private Haushalte ..
Gebictskörperschaften und Sozialversicherung................................
Ohne Angabe ...............................................................................................

Insgesamt .....................................................................................................

59,90 26,2 84,5 0.1 25,4 20,729,7
12,5 6,61 15,0 83,3 5.2 24,4 7.3

2 35,3 15,6 85,6 37,91.4 36,2 17,7
3.93 2,3 100,0 28,975,0 0,5 3,3

53,04 63,333,6 89,6 31,4 62,4
16,05 46,567,3 8,5 9,45.7 11.4

6 45,7 12,8 3,6 78,0 39,295,7 47,5
61,77 34,0 68,3 72,231,0 91,4 74,3

8 83,0 27,7 1.2 74,9 92,997.7
9 27,3 3,2 47,0 28,423,5

44,3 49,234,0 87,8 61,7 40,2

33,6 32,240,9 24,4 85,2 50,0

Wirtschaftsanterabteilangen

Land' und Forstwirtschaft, gewerbliche Gärtnerei und gewerb
liche Tierhaltung ..................................................................................Fisdierci.......................................................................................................

Energiewirtsdiaft und Wasserversorgung .........................................
Bergbau .......................................................................................................
Chemische Industrie (einschließlich Koblenwertstoffiudustrie)

und MiueralÖlverarbeitung ..............................................................
Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung ................................
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden; Fein-

keraroik und Glasgowerbe...................................................................
Eisen- und NE-Mctallerzeugung, Gießerei und Stahlverformung
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau .................................................
Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik; Herstellung von EBM- 

Waren, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spiel- und Schmuck-
waren .......................................................................................................

Holz-, Papier- und Drudegewerbe........................................................
Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe .........................................
Nohruiigs- und Gcnußmittelgcwcrbe .................................................
Bauliauptgcwcrbc ......................................................................................
Ausbau- und Bauliilfsgcwerbe..............................................................
Großhandel .................................................................................................
Handelsvermittlung ..................................................................................
Eiuzeliiatidcl ...............................................................................................
Deutsche Bundespost ...............................................................................
DeiiUdic Bmulpsbahii...............................................................................
Verkehr (ohne Bundesbahn und Bundespost)..................................
Kredit- und sonslige Fiiiaiizinruiigsiiistitute....................................
Vürsithcruiigsgcwerbe .............................................................................
Custstätteii- und Delicrbcrgungsgcwerbc...........................................
Reinigung (einschließlich Sdiornstcinfcgcrgcwcrbc) und Körper-

|)flcgc.........................................................................................................
Wisseusdiaft, Bildung, Kunst und Pul>lizistik................................
Ccsunclbcits- und Vctcrinärwcsen........................................................

01
26,2 29,8 20,759,9 84,5 0.1 25,4

02 14,8 63,4 11,02.8 25,0
11 13,5 17,6 66,7 24,7 7,3 7.35,3
12 3,65,9 19,5 7.7100,0
21

39,8 32,3 34,735,0 15,4 85,0
22 28,944,9 10,8 42,3 46,587,9
23

12,4 27,915,7 7.1 71,7 34,5
37,2 16.2 8.324 18,1 66,52,7

10,1 6.225 14,6 3,9 81,6 31,3
26

42,9 15,839,8 37,47,5 89,4
38,0 28,2 15,127,8 5,027 71.2
46,9 70,8 65,365,0 36,528 87,5
47,343,4 1.4 41.5 27,129 9.4 89,7
26,0 6.4100,0 0.431 3.0 2.7 63.5

81.5 1.66,5 42,532 1.9 l.l
42,5 19,6 42,041 34,8 14,5 86,2
39,6 26,818,342 25,3 13,7 91,1
76,0 43,8 69,364,843 44,2 90,2

3,817,0 70,4 33,751 31.2
0.452 1.1 31,0 6,54,9

53 4.0 21,813,4 0,5 31,75.7 67,3
61 50,3 78,6 37,04«,7 3,321,8 93,2
62 45,811,6 96,1 5,9 42,3 76,140,3
71 33,8 73,5 81,4 47,272.1 43,1 90,0
72

75,3 84,267,0 36,7 90,0 73,2
58,289,8 35,0 68,0 54,273 49,7 34,4
83,6 81,6 95,898,5 13,474 73,7 27,6

75 Rechts- und Wirtschaftsberatung sowie andere, vorwiegend
für Uiitcrnebmcn erbrachte Dienstleistungen......................

Sonstige Dienstleistungen..............................................................
Christltdic Kirchen, Orden, religiöse und weltanschauliche 

Verein!

1.6 51.4 43,3 55,339,5 8,1 94,9
76 56,6 69,240,8 85,4 25,731,2
81

1,2 70,5 73,0 72,248,5 27,7
gungen .............................................................................

Organisationen des Wirtschaftslebens und übrige Organisa- 
■ tionen ohne Erwerbscharakter...............................................

82
4.2 58,0 56,3 73,157,9

83 99,3 99,7Private Haushalte......................................................................................
Gebietskörperschaften (ohne Verteidigung und öffentliche

Sicherheit) ..............................................................................................
Verteidigung (ohne Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte)
Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte....................................
Öffentliche Sicherheit...............................................................................
Sozialversicherung ....................................................................................
Ohne Angabe ..............................................................................................

99,6 99,7
91

23,9 28,228,1 4,3 47.1
92 0,6 41.4 23,027,3
93 41,0 17,226,5
94 0,5 57,0 45,38 895 3.7 77,6 30,344,3 51,4

49,287,8 61,7 40,244,3 34,0

Insgesamt .....................................................................................................

0 Einschl. Hausgewerbetreibende. — ') Einschi. Heimarbeiter und Ohne Angabe.

12,2 50,0 33,6 32,240,9 24,4 85,2

Unterschiedliche Stellang im Berat in den Wirtschafts- 
nnterabteilungen

Die Gesamtzahl der Erwerbspersonen verteilt sich zu 46,4 Vo 
auf Arbeiter, zu 20,7 °/o auf Angestellte, zu 12,9 °/o auf Selb
ständige, zu 11,6 ®/o auf Mithclfende Familienangehörige, zu 
4,3 °/o auf Lehrlinge und zu 4,0 Vo auf Beamte. Nadistchend 
werden diejenigen Wirtsdiaftsunterabteilungen herausgestellt, 
in denen Anteile der o. a. Stellungen im Beruf weit über dem

Durchschnitt liegen. Die Selbständigen sind überdurchschnittlich 
stark dort vertreten, wo im allgemeinen auch kleinere Betriebe 
festgestcllt werden. Es sind dies Handelsvermittlungen (61,6Vo), 
die relativ kleine Wirtschaftsunterabteilung Fischerei (47,7 °/o), 
die Land- und Forstwirtsciiaft (34,0 Vo), die Rechte- und Wirt- 
sdiaftsberatung usw. (32,2 Vo), der Einzelhandel (25,0 °/o) und 
Unternehmen für Reinigung und Körperpflege (24,8 Vo). Die 
Quote der Mithelfenden Familienangehörigen ist besonders
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1

Leder-J’ejrtil-und
Bekleidungsgewerbe

Holi-Z^aper-und Druckgewerbe

^Anteile von 5 und mehr Prozent
SiatlsilsOws Landesami Baden-Württemberg69 65

ausgeprägt (57,5 Vo) in der Land- und Forstwirtschaft. Einen 
verhältnismäßig großen Wert von 15,0 Vo erreichte sie auch 
im Gaststätten- und Beherbergunsgsgewerbe. Der Anteil der 
Beamten ist überdurdischnittlich groß in den Wirtsdiafts- 
unterabteilungen öffentliche Sicherheit (84,3 Vo), Deutsche Bun
desbahn (49,9 ®/o), Deutsche Bundespost (49,5 °/o), Wissenschaft, 
Bildung, Kunst und Publizistik (35,3 Vo), Christliche Kirdicn 
usw. (31,8 Vo), Gebictskörpersdiaften (29,9 °/o), Sozialversidie- 
rung (16,7 Vb) und Verteidigung (ohne Soldaten) mit 16,0 Vo. 
Angestellte finden sich in besonderem Maße in den Wirtschafts- 
untcrai)tcilungcn Organisationen des Wirlsdiaftslebeiis usw. 
(88,1 Vo), Kredit- und sonstige Finanzicrungsinstitute (79,7®/o), 
Vcrsidicrungsgewcrbe (77,1 ®/o), Sozialversidicning (72,9 Vo), 
Christlidie Kirchen usw. (57,3 ®/o), Uedits- und Wirtsdiafts- 
berutung usw. (50,5 ®/o), Großhandel (50,2 ®/o), Gesiiudlieits- 
und Vetcrinürwesen (49,3 ®/o), Verteidigung (43,5 ®/o), Gehiets- 
körpcrsdiaftcii (43,2 ®/o) und im Einzelhandel (42,1 ®/u). Die 
Anteile der Arbeiter sind besonders ausgeprägt im Bereidi des 
Produzierendes Gewerbes, und zwar in den Wirtsdiaflsunter- 
ahtcilungen Bergbau (84,8 ®/o), Bauhauptgewerbe (83,7 ®/o), 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden usw. 
(79,6®/o), Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung (76,4®/o), 
Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe (74,8 ®/o), Holz-, Pa
pier- und Druckgewerbe (72,4 ®/o), Eisen- und NE-Metaller- 
zeugung, Gießerei und Stahlverformung (72,2 ®/o), Elektrotech
nik, Feinraedianik und Optik (70,8 ®/o) sowie Stahl-, Maschi
nen- und Fahrzeugbau (66,7 ®/o). Uberdurchschnittlidi viele 
Lehrlinge finden sich in den Wirtschaftsuntcrabteilungen Rei
nigung und Körperpflege (11,3 ®/o), Ausbau- und Bauhilfsge
werbe (11,2 ®/b), Kredit- und sonstige Finanzierungsinstitute

(10,3 Vo), Einzelhandel (10,0 Vo) sowie Stahl-, Maschinen- und 
Fahrzeugbau (8,7 ®/o).

99,0 % der in Privaten Haushalten Beschäftigten 
sind Frauen

Der Anteil der Frauen an den Erwerbspersonen beläuft sich 
für das Land Baden-Württemberg auf 40,9 ®/o. In der Gliede
rung nadi der Stellung im Beruf ist er am hödisten bei den 
Mithelfcnden Familienangehörigen mit 85,2 ®/o und bei den 
Angestellten mit 50,0 ®/o. Von dem Arbeitern sind 33,6 Vo und 
von Lohrliiigen 32,2 ®/o weiblidic'ii Geschlcdits. Die Tätigkeit 
d«*T Sclljständigcn wird zu rund ciiicni Viertel (24,4®/o) und die 
clor Beamten zu 12,2®/o von Eruncni uiisgoübt.

' In der Gliodoriing nach Wirtsrholtsunlerahteilungcn ist die 
FruucmarlH'il von ii(‘.rvorragendc;r Bcdeiitiiiig ini Borcnch des 
DiciiRtloisliingRgowc'rbc^s und liic^r vor allem in den Privaten 
Haushullon (99,6 ®/o). Von bcsondorc:r Widitigkeit ist die Tä
tigkeit der Frauen im Gesundbents- und Veterinärwesen 
(73,7 ®/o),
sind. Im Gaststätten- und Beberbergungsgewerbe umfassen sie 
besonders als Haus-, Küdicn- und Bedienungspersonal 72,1 ®/o 
aller Erwerbspersonen. In der Unterabteilung Reinigung und 
Körperpflege sind zu gut zwei Dritteln (67,0 ®/o) Frauen tätig. 
Im Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe sind zu 65,0 ®/o 
Frauen besdiäftigt und im Einzelhandel zu 64,8®/o. Wirtschafts
unterabteilungen mit einer ausgesprodien niedrigen Frauen
quote sind das Bauhauptgewerbe (3,0 ®/o), die Deutsche Bun
desbahn (4,9 ®/o), der Bergbau (5,9 ®/o), das Ausbau- und Bau
hilfsgewerbe (6,5 ®/o) und die öffentliche Sidierheit (8,8 ®/o).

Dipl.-Ing. Hans Kaeser

1

sie vornebmlidi in pflegerisdicn Berufen tätigwo
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Die Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg nach Altersjahren, nach der Beteiligung 
am Erwerbsleben sowie nach dem überwiegenden Lebensunterhalt am 6. Juni 1961
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Die Dntwicklunj; der wirtaciiaftllchen Gllederanj;^ der £rwerbspersonen 
ln Baden-Württembergs zwischen 1950 und 1961

Vergleich der Ergebnisse der Volks- und Berufszählungen

methodisches

Im Zuge der Anpassung an wirtschaftliche und politische Ge
gebenheiten sah sich die Statistik bei Volks- und Berufszäh
lungen häufig veranlaßt, gewisse methodische Veränderungen 
bei der Erfassung oder systematischen Einordnung der Er
werbspersonen vorzunehmen. Soldie methodischen Verände
rungen verbessern einerseits das für den Stichtag gültige Bild 
der Erwerbsstruktur sowie den aktuellen internationalen Ver
gleich, erschweren aber andererseits den Zeitvergleich. Da es 
jedoch von allgemeinem Interesse ist, den Zeitvergleich iö 
einem gewissen Rahmen durchzuführen, wird nachstehend in 
gedrängter Form zunächst an Hand von speziellen Untersuchun
gen dargetan, welche Abweichungen durch die Methodenände
rung größenordnungsmäßig entstanden sein können und in
wieweit Vergleiche zwischen den Ergebnissen der bei der Volks
zählung 1950 ermittelten Wirtschaftsstruktur und der bei der 
Volkszählung 1961 festgestellten wirtschaftlichen Gliederung 
der Erwerbspersonen zulässig erscheinen.

Im einzelnen betrafen die methodischen Veränderungen 
zwischen 1950 und 1961

die Definition der Erwerbspersonen, 
die Umstellung der Systematik und 
die Signierentscheidungen.

Die Änderung der Definition der Erwerbspersonen^ geht auf 
die Anwendung des Enverbskonzeptes zurüch. Im Rahmen die-

^ Sieh« hierzu auch L. Herberger: ^Quantitative Auswirkungen der Kon- 
•eptänderung bei der Volks- und Berufszählung von 1961 im Zeitver
gleich 1950 bis 1961**, Allgemeines Statistisches Archiv, 48. Band, 1964,

ses bei der Volks- und Berufszählung 1961 angewendeten Zu
ordnungsbegriffes wurde jede Person zu den Erwerbspersonen 
gezählt, sofern sie irgendeine - auch noch so geringfügige — 
Erwerhstätigkeit ausübte; dies auch dann, wenn der Lebens
unterhalt überwiegend aus anderen Quellen als aus Erwerbs
tätigkeit stammte. Außerdem gehören alle Erwerbslosen zu 
den Erwerbspersonen. Im Jahr 1950 hingegen wurden im Rah
men des Hauptberufskonzeptes nur diejenigen Personen als 
Erwerbspersonen gewertet, die einen Hauptberuf ausübten 
oder die erwerbslos waren.

Die durch diese methodische Änderung hervorgerufene Ver
schiebung in der Zuordnung der Wohnbevölkerung zu den Er
werbspersonen wirkt sich in der Weise aus, daß nach dem Er
werbskonzept mehr Erwerbspersonen ermittelt wurden als nach 
dem Hauptberufskonzept. Die für das Land Baden-Württem
berg gültige Richtung und Größenordnung der methodisch be
dingten Abweichung läßt sich an Hand einer aus den Unterlagen 
des „Mikrozensus 1963“ erstellten Tabelle insoweit ersehen, 
als dort eine Kombination der Erwerbspersonen in ihrer Glie
derung nach Wirtschaftsabteilungen mit den Quellen ihres 
überwiegenden Lebensunterhaltes erstellt werden konnte. Auf 
Grund dieser Übersicht sind alle Erwerbspersonen, die ihren 
überwiegenden Lebensunterhalt aus Erwerbstätigkeit erhalten, 
als Erwerbspersonen im Sinne des Hauptberufskonzeptes von 
1950 anzusehen. Ebenso dürften auch diejenigen, die 1961 als 
Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch 
Angehörige ausgewertet wurden, als Erwerbspersonen ent- 
sprcdicnd dem Konzept von 1950 zu beurteilen sein. In dieser 
Gruppe sind nämlich hauptsächlich Lehrlinge und Mithelfende 
Familienangehörige enthalten, die überwiegend von Eltern,4. Heft, S. 331 fif.

Die Erwerbspersonen in Baden-Württemberg nach ihrem überwiegenden Lebensunterhalt sowie nach Wirtschaftsabteilungen und nach der
Stellung im Beruf im April 1963 (Ergebnisse des Mikrozensus)

Erwerbiperoonen (ohne Soldaten) in 1000i
weiblichInigeeomt mUnnlinh

Wirtschaftsabteilang davon mit Überwiegendem 
Lebensunterhalt durch

davon mit Uberwiegendem 
Lebensunterhalt durch

davon mit überwiegendem 
I;.eben8unterhalt durch

Stellung Im Beruf Anzohl Anzahl Anzahri*
En»«rb«-| I Aoge-
tUtigkelt Anzahl % } hörige

Rente I Ango-
Anzohl % hdrige

RenteErwerbs-1
tfltigkeit I Anzahl %

Erwerbs-
tUtigkeit

Ange-
liürige

Nr. 1 2 3 6 7 9 10 12 13 14^ 154 5 8 11

'Wirtaehafleabteilungcn
Land- und Forstwirtschaft, Tier

haltung und Fischerei....................
Energiewirtschaft und Wasserver

sorgung, Bergbau............................
Verarbeitendes Gewerbe (ohne

Baugewerbe).....................................
Baugewerbe .........................................Handel....................................................
Verkehr und Nachrichtenübermitt

lung ....................................................
Kreditinstitute und Versicherungs

gewerbe ..............................................
Dienstleistungen, soweit nicht an

anderer Stelle genannt.................
Organisationen ohne Erwerbscha

rakter und Private Haashalte ... 
Gebietskörperschaften und Sozial

versicherung .....................................
Ohne Angabe............. ..........................

Insgesamt......................................................

0
28,9581,7 490,7 56,9 9,8 12,2 1.9 283,7 28,0 8,134,1 207,0 343,9 32,2237,8

1
36,7 0.8 0,6 3.4 0,1 2,635,4 0.3 1.0 32,0 0.2 0.7 3,8 0.332,9

2

1 799,8 326,2 
386,7

1 690.6 315,4 
342,8

0,9 0,7 . 639,8 593,5 8.2 J.316,6 92,6 1 160,0 310,2 
177,6

1 097,1302.3
165.4

8.4 54,5 38,1
3 0,5 6.2 13,1 1,31.9 0,6 8.9 16,0 0,2 2.71.7
4 2,69.2 2,4 3,8 2,1 8,4 209,1 177,4 5.4 26,334,7
S

26,7 2,3176,9 169,7 0.7 6,0 0,3 3,0 30,4 0,7 3,01.2 146,5 143,0 0,5
6

65,973,6 6,3 0,8 2,1 31,6 0,6 J,71.4 1,9 34,3 3,3 35,2 3.038,4
7

365,2 3.2 213,9 7.0 2,9404,2 12,1 3.0 26,9 151,3 5,1 3,7 244,1 23,2160,1
8

44,0 6,870,1 62,4 3.9 5.6 3,8 18,4 0.4 2,1 0.1 51,2 3,5 3.718,9
9

1,6 2,62.0 138,5 1,7 62,3 55,5 5.2205,1 194,0 4,0 142,8 2,4 1.97.1
0,614,3 0.8 0,20,9 0.1 6.7 0,3 0.1 0,31.5 0,5 0.7

1443,4 55,3 137,94 062,5 3 733,0 107,6 2,6 221,9 2 425,9 
Stellung Im Beruf

2 289,6 52,3 2,2 84,0 1636,6 8,4

Selbständige*) ..............................................
Mithelfende Familienangehörige...........Beamte...........................................................
Angestellte ..................................................Arbeiter*)......................................................
Lehrlinge kaufmännisch ......... .............

gewerblich .................................

6.8 94,5 16,3 13.7 8,5456,1 
353,0 
166,8 
849,7 

1 853,5

8,4 361,6 26,3 119,3
355,1

507,2
416.8
166.9 
867.1

1 927,8

42,6 8.5 387,9
15,6 301,6 16,9 4,8 36,69.6 0.726,5 6.4 37,3 61,7 51,4

20,9O.l 20,90,1 O.J 146,0 
442,6 

1 270,1

145,9 
438.7 

1 257,3

0,1
3,6 0.80.8 411,0

596,2
9,90.8 3,4 0,5 424,5

657,7
7,0 10,4

2.80.9 18,4 43,129,6 1.5 11,2 1.644,7
0,1 0.3 28,26,8 0,5 1,8 20,0 39,4 11.166,7 17,9 0,6 0,9 48,2 27,3

8.1 11,61,3 61,2 19,736,0 1.1 72,8 90,3 27,9 1.2110,0 1.2

Insgesamt

0 Einschi. Hausgewerbetreibende. — ') Einichl. Heimarbeiter.

55,3 137,92 289,6 84,0 1 636,6 1443,43 733,0 107,6 221^9 52,3 8,44 062,5 2 425,9 2,22,6
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Ehemann usw. leben. Diese Personen hatten audi im Jahr 1950 
angegeben, daß ihre Tätigkeit ihr Hauptberuf sei, zumal Lehr
linge und Mithelfende stets als Erwerbspersonen gezählt wur
den. Kritisch zu beurteilen ist lediglich die Gruppe derjenigen 
Erwerbspersonen, die ihren überwiegenden Lebensunterhalt 
aus Rente usw. beziehen. Hier müssen eine obere und eine 
untere Grenze der möglichen Zuordnung beachtet werden. Der 
extremste Fall wäre der, daß nach der Methode der Zählung 
1950 keiner der erwerbstätigen Rentner mitgeteilt hätte, einen 
Hauptberuf auszuüben. In diesem Fall wäre die Zahl der Er
werbspersonen nach der Methode 1961 um 2,6 ^/o höher zu be
werten als nach der Methode 1950. Als unterste Grenze der 
Abweichung kann angenommen werden, daß lediglich die Hälfte 
der nach der Methode 1961 als erwerbstätige Rentner ausge
wiesenen Erwerbspersonen bei der Zahlung 1950 einen Haupt
beruf angegeben hätte. Das würde bedeuten, daß die Methode 
1961 um 1,3 °/a mehr Erwerbspersonen erbringt als die Me
thode 1950. Der wahre Wert dürfte zwischen diesen beiden 
Grenzfällen liegen.

Wie aus vorstehender Tabelle zu ersehen ist, kann die Grö
ßenordnung dieser Abweichung nicht für Männer und Frauen 
sowie für alle Wirtschaftsabteilungen und Stellungen im Beruf 
einheitlich angesetzt werden. So ist die mögliche Abweichung 
bei den Frauen größer als bei den Männern. Sie erreicht in der 
Wirtschaftsabteilung Land- und Forstwirtschaft höhere Werte 
als in den übrigen Wirtschaftsabteilungen. Außerdem ist sie 
bei den Selbständigen und Mithelfenden Familienangehörigen, 
die hauptsächlich in der Land- und Forstwirtschaft arbeiten, 
größer als bei den übrigen Stellungen im Beruf.

Daraus läßt sich sdilicßen, daß die methodischen Abweichun
gen infolge Änderung des Begriffes der Erwerbspersonen auch 
regional sehr unterschiedlich sein werden. So wird dort, wo die 
Land- und Forstwirtschaft einen großen Anteil der Erwerbs
personen umfaßt, die Abweichung größer sein als z. B. in den 
Städten.

Die Größenordnung der methodischen Abweichungen würde 
es in manchen Fällen dienlicli erscheinen lassen, auf einen Ver
gleich mit früheren Jahren zu verzichten. Da es sich jedoch 
nicht umgehen läßt, Richtung und Größenordnung von Verän
derungen aufzuzeigen, darf hier zur Beurteilung der Verän
derungswerte noch darauf hingewiesen werden, daß Zunahmen 
grundsätzlich verstärkt in Erscheinung treten, Abnahmen je
doch abgeschwädit dargestellt werden. Außerdem müssen dort, 
wo die Abweichungen zwischen Hauptberufs- und Erwerbs
konzept auf Grund vorstehender Tabelle als verhältnismäßig 
groß anzusehen sind, auch die Veränderungen wesentlich kri
tischer beurteilt werden als dort, wo keine großen methodi
schen Abweichungen zu erwarten stehen.

Durch die Umstellung der Systematik wurde die wirtschaft
liche Gliederung der Erwerbspersonen den heutigen Bedürf
nissen angepaßt, die u. a. auch eine Verbesserung der interna
tionalen Vergleichsmöglichkeiten erforderten. Diese Umstel
lung bereitet bezüglich des Vergleiches mit 1950 keine Schwie
rigkeit in den Gebieten, in denen aus der Volks- und Berufs
zählung 1950 die Ergebnisse für Erwerbspersonen nach Wirt
schaftszweigen und aus der Arbeitsstättenzählung 1950 die Er
gebnisse für Beschäftigte nach Klassen gegliedert vorliegen. In 
Baden-Württemberg ist dies für das Land und die Regierungs
bezirke der Fall. Durch Raffen von Wirtschaftszweigen bzw. 
-gruppen konnten für diese Gebiete unter Berücksichtigung 
von Beschäftigten aus einzelnen Klassen der Arbeitsstätten
zählung die Ergebnisse für 1950 so auf die „Systematik der 
Wirtschaftszweige 1961“ umgestellt werden, daß die wirtschaft
liche Gliederung der Erwerbspersonen 1961 mit der von 1950 
bezüglich der wirtschaftssystematischen Zuordnung vergleich
bar ist.

Für kleinere regionale Einheiten (Stadt- bzw. Landkreise 
und Gemeinden) ist — soweit es die Systematik betrifft — ein 
Vergleich nur für die Wirtschaftsbereiche Land- und Forst
wirtschaft, Produzierendes Gewerbe und die restlichen Wirt
schaftsbereiche zusammen möglich.

Durch die Änderung von Signierentscheidungen wurde im 
Jabr 1961 eine Erwerbsperson derjenigen Wirtschaftsgruppe 
zugeordnet, die den wirtschaftlichen Schwerpunkt einer Ar
beitsstätte bildete, gleichgültig ob die Person in einer Betriebs
abteilung arbeitete, in der Produkte einer anderen Wirtschafts- 
gruppc hergestellt wurden. Im Jahr 1950 hingegen wurde eine 
Erwerbsperson der Wirtschaftsgruppe ihrer Betriebsabteilung 
zugewiesen. Ein Beispiel möge dies verdeutlichen] Ein Gießer, 
der in einer Maschinenfabrik arbeitet, deren wirtschaftlicher 
Schwerpunkt die Maschinenproduktion ist, wurde 1950 der 
Wirtschaftsgruppe Gießerei zugeordnet, 1961 dagegen wurde 
er als Angehöriger des Produktionsbereiches Maschinenbau 
signiert.

Die Größenordnung dieser methodischen Änderung läßt sich 
nur innerhalb der Wirtschaftsabteilung Verarbeitendes Ge
werbe, und zwar an Hand von Ergebnissen der Industriebe- 
riditerstattung annähernd ermitteln. Es ist dies auch die Wirt- 
sdiaftsabteilung, deren Signierung durch die Anwendung von 
Signierverzeichnissen* methodisch am besten behandelt werden 
konnte.

Bei der Industrieberichterstattung werden die Beschäftigten 
eines Betriebes den Industriegruppen in zweierlei Weise zu-

' Vgl. hieriu wirtsdiaftlidie Gliederung der Erwerfaiperaonen in Ba
den-Württemberg am 6. Juni 1961** in dieaem Heft.

Vergleidi der Erwerbspersonen aus der VolkssählaDg und der Beschäftigten aus der Indnstrieberiditerstattnng in den Unterabteilungen der
Wirtschaftsabteilung Verarbeitendes Gewerbe

Volk»ahlimg 
am 6. 6. 1961

Hanptbeteiligte 
Indcutriegroppe *)

Abwei-
ebnnff
Sp. 3
gegen
Sp. 6

Beteiligte Industriegmppe')
Nr. der Grand- 
eyate- 
motik

in%
WirtachafUanterabteilnng von

Volke-
sählung

von
inage-
samt

von
inage-
samt

von
Volka-
aBblnng

% AnsohlAnsabl Anzahl

%
6 95 7 821 3 4

Chemische Industrie (einschließlich Kohlen- 
wertstoffinduBtrie) und Mineralölver
arbeitung .........................................................

Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung .. 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und 

Erden; Feinkeramik und GJasgewerbe 
Eisen- und N£-Metallerzeugung, Gießerei

und Stahlverformung......................................
Stahl-, Masdiinen- und Fahrzeugbau...............
Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik; Her

stellung von EBM-Waren, Musikinstrumen
ten, Sportgeräten, Spiel- und Schmuckwaren..

Holz-, Papier- und Drudkgewerbe.....................
Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe.........
Nabrungs- und Genußmittelgewerbe...............

Verarbeitendes Gewerbe....................................

20

2,03,3 87,9 3,448 706 
36 380

55 392 
30 780

3,1 47 720 
30 727

86,1

— J5,52,1 118,2 2,51,7 99,821
22

84,0 3,3 0.13,3 48 2123,2 48 161 84,057 367
23

90.4 5,6 — 14,8 
+ 1,0

4,8 81 358 
378 361

5.1 77,089 962 
440 476

69 298 
382 331

26,126.4 85,924,9 86,824
25

+ 2,226,0 368 582 
148 525 
26.6 476 

74 061

91,6 25,493,522,8 376 544 
148 311 
273 494 

74 118

402 530 
201 593 
339 040 
149 062

73,7 10,2 0,110,273,611.426
78,6 18,4 + 2,6 

+ 0,1

18,980,719,227
5.15,1 49,749,78,428/29

100100 1450 661 + 0,082,11450 7041 766 202 100 82,1

*) Berichtimonat Mai 1961 (Stichtag Monatsende).
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Die Erwerbspersonea (ohne Soldaten) nach WirtBchaftsabteilnngen nnd Regiernngsbezirken

13. September 1950') (in 1000) 6. Juni 1961 (in 1000)
nachher Stellung 

im Bern!
nach der Stellung

im Bernfnach Regiernngsbezirken nach Regiernngsbezirken
Sfid-
würt-
tem-

Mit- SQd*
würt-
tem*

Mit
hel

fende
Fami
lien-
ange-
hörige

Baden-
WUrt-|Nord-
tem- 
berg

Baden-
Würt
tem
berg

Wirts chafUabteilungen hei-
Selb- fende 

berg- I Btiin- | Fami* 
Ho- j dige lien- 
hen- I ]sollem

Nord-
Würt
tem
berg

Ab- Selb-
stün-
dige

Ab-
Nord- Süd
baden baden

Süd
baden

Nord
baden

würt-
tem-
berg

hän- berg- hün-
B>8« Ho-

ben-
eoUem

ange-
hörige

Nr. Bezeichnung

insgesamt

Land- nnd Forstwirtschaft, Tier
haltung und Fischerei....................

Energiewirtschaft und Wasserver
sorgung, Bergbau ..........................

Verarbeitendes Gewerbe (ohne
Baugewerbe).....................................

Baugewerbe .........................................
Handel....................................................
Verkehr und Nachrichtenübermitt

lung ....................................................
Kreditinstitute und Versicherungs

gewerbe ..............................................
Dienstleistungen, soweit nicht an

anderer Stelle genannt.................
Organisationen ohne Erwerbs

charakter und Private Haushalte 
Gebietskörperschaften und Sozial

versicherung .....................................
Ohne Angabe ................................ ;..

Insgesamt .............................................

0
845,5 263,4 133,3 232,6 216,2 241,8 497,2 106,5 636,9 98,0 156,8 216,9 366,1207,1 175,1 53,9

1
23,5 8,6' 6,3 5,3 6,33,3 0,0 0,0 23,5 30,2 12,1 7,7 4,2 0,0 0,0 30,2

2
1178,9

230,8
219,3

493,1 249,9 88,4j 59,4 
89,7l 60,2

226,2 1766,2
294.8
372,4

356,6209,7 122,8 24,4 1031,8
194,5
123,8

762.5 
114,8
153.5

312,5 334,5 93,8 31,7 1640,7
259.1
251.1

3 43,6 39,4 33,0 3,3 60,6 65,7 53,7 30,6 5,1
4 37,2 32,3 71,6 23,9 94,5 70,7 90,453,7 30,8
5

139,7 50,ll 42,1 129,6 68,4 45.9 37,2 9,2 1»8 161,930,0 17,4 9.0 1,0 172,8 21,3
6

30,7 28,9 65,2 16,1 6,814,4 9,0 4.3 2,9 1.8 33,0 9,4 3,2 0.3 61,8
7

266,3 102,1 188,9 66,662,8 58,7 42,7 57,6 19,8 405,1 153,2 92,1 93,1 74,9 28,4 301,7
8

90,6 34,1 18,1 21,2 17,2 0,0 90,5 69,8 27,1 13,0 16,7 13,0 0.0 69,7
9

170,9 60,0 170,9 188,1 71,4 50,2 39,7 26,8 188,147,1 40,7 23,1
5,6 17,6 4.6 0,3 0,040,3 12,9 10,5 11,3 0,0 40,2 7.5 3.4 2,2 17,3

2129,0|4019,2 1610,5| 839,33236,51216,8 739,6 519,3 464,3 3035,5698,7 694,6 626,3 537,8 569,6 829,8

mfinnlieh

Land- und Forstwirtschaft, Tier
haltung und Fischerei.................

Energiewirtschaft und Wasserver
sorgung, Bergbau ..........................

Verarbeitendes Gewerbe (ohne
Baugewerbe)...................................

Baugewerbe .......................................Handel..................................................
Verkehr und Nachrichtenübermitt-

0
68,1 64,1 160,1 56,8 38,888,4 190,1 91,7 70,8 255,6 85,6 37,8352,7 112,4 54,8 97,1

1
26,40,0 21,6 26,4 10,3 6,8 5.7 3.6 0,0 0,021,6 7,8 5,8 5,0 3,0 0,0

2
4,6 1058,2

252,1
111,9

8.9 681,3
190,9

231,8 203,5 204.2 79,2789.0 331,7 169,0
225,6 86,o! 58,1
119.0 48,2 34,1

123,7, 43,5 37,9

140,8 147,4 
42,8 I 38,7

98,7 1141,9| 502,4 
283,2 109,6 
175,1 72,5

58,2 63,7 29,9 1.33 32,5 2.2 51,7
24,6 60,0 3,23,6 63,4 44,7 33,34 20,9 15,6 51.9

5
17,9 8,7 0,6 136,0iu 0.7 114,3 145,2 55,9 39,3 32.027,1 15,2 8.7ng

6 Kreditinstitute und Versicherungs
gewerbe ..............................................

Dienstleistungen, soweit nicht an
anderer Stelle genannt.................

Organisationen ohne Erwerbt- 
charakter und Private Haushalte 

Gcbictskörpersdiaften und Sozial
versicherung .....................................

Ohne Angabe .......................................

Insgesamt .............................................

3,2 I 2.0 8,8 2,8 0,0 32,71.8 18,7 35,4 16,9 5,7 4,120,5. 9,2 0.1
7

119,2' 46.1 2.558,8 37,3 35,3 24,0 51,7 101,129,8 18,0 42,5 2,1 74,6 155,325,4
8

11,82.4 2.3 2.2 0,02.3 0,0 11,5 11,8 5,011,6 4.6 2.3 2.4
9

136,8136,8 49,0 37,9 30,4 19,529,8 16,7 127,0127,0 44,8 35,7
9,69,8 1,9 1.2 0,2 0,06.1 0,0 20,3 4,3 2,520,3 6,5 4.7 3.1

417,0 392,6 68,9 1915,2426,5 109,3 1394,5 2376,7 970,3 507,5 481,8740,8 438,5 400,7 350,41930,2

weiblich

Land- und Forstwirtsdiaft, Tier
haltung und Fischerei.................

Energiewirtschaft und Wasserver
sorgung, Bergbau ..........................

Verarbeitendes Gewerbe (ohne
Baugewerbe)...................................

Baugewerbe .......................................Handel..................................................
Verkehr und Nachrichtenübermitt-

0
56,8 309,335,6 381,3 121,5 60,2 107,0 92,7 15,2127,8 51,7 405,5492,8 78,5 135,5151,0

1
0.0 3,81.9 1.8 0.9 0,5 0,6 0,00.0 0,0 3,81.9 0,8 0,5 0,3 0.4

2
14,6 27,1 582,6624,3 260,1 124,8 109,0 130,478,8 24 0 350,5161,3| 80,9 

2,4i 1,3
41,5 26,0

68,9 15,5390,0
3.85.2 1.9 0.7 7.10,6 1.0 3,6 11,6 2.4 2,00,8 0,65,23

27,660,4 81,0 29,1 30,4 139,216,6 20,3 197,3 49,8 37,416,2 19,7100,44
5

1.2 25,93.4 0,50,3 15,3 27,6 12,4 6,6 5,22.2 0.315,9 6,6 4,2 2.9lu ng
Kreditinstitute und Versicherungs

gewerbe ..............................................
Dienstleistungen, soweit nicht an

anderer Stelle genannt.................
Organisationen ohne Erwerbs

charakter und Private Haushalte 
Gebietskörperschaften und Sozial

versicherung .....................................
Ohne Angabe .......................................

Insgesamt ..............................................

0 Umgestellt auf die ^Systematik der Wirtschaftssweige 1961**.

6
0,3 29,116,1 0,410,2 29,8 7,3 3,7 2,70,910,2 2.9 1,15,3

7
26,0 200,694,5 42,6 23,2114,2 249,8 54,8 57,924.7 15,1 17,7147,0 56,0 33,0 33,3

8
58,00,079,0 58,0 22,1 10,6 14,4 10,80,015,8 18,7 14,979,0 29,5

9
51,312,3 9,3 7.46,5 43,9 51,3 22,411,043,9 11,415,2

0.0 0,0 7,67.8 2,1 1.5 1,00,0 19,9 3,15,3 2,56,4 5.819 9
UM I 460,3 395,5 1120,3322,5 126,8294,0 I 275,9 734,6 1642,5 640,2 331,9 348,0260,31306,3 476,1

(tedmische Einheiten eines Betriebes) entsprechend dem Pro
duktionszweig, indem sie tätig sind, der „beteiligtenIndustrie
gruppe“ zugeordnet. Diese Ergebnisdarstellung entspricht der 
bei der Volks- und Berufszählung 1950 angewendeten Methode. 
Durch Vergleich der Ergebnisse beider Auswertungen lassen 
sich Näherungswerte für die Auswirkung der 1961 anders als

geordnet. In der einen Auswertung werden alle Beschäftigten 
des Betriebes entsprechend dem Schwerpunkt der örtlichen 
Einheit in der „hauptbeteiligten Industriegruppe“ nachgewie
sen, wie es auch der bei der Volks- und Berufszählung 1961 
geübten Methode entspridit. In einer anderen Auswertung 
werden die Beschäftigten der einzelnen Produktionszweige
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sowie nadi der Stellung im Beruf 1950 nnd 1961 renzen gleichen sidi innerhalb der Wirtediaftsabteilung Ver
arbeitendes Gewerbe wieder aus.

Die für den methodischen Vergleich erarbeitete Tabelle gibt 
nidit nur einen Einblick in die Auswirkung unterschiedlicher 
Signierentscheidung, sondern sie vermittelt auch einen Ein
druck davon, inwieweit die entsprechenden Anweisungen bei 
der Bearbeitung der Haushaltslisten beachtet worden sind. So 
zeigt der Vergleich der nach „hauptbeteiligten Industriegrup
pen** nachgewiesenen Industriebeschäftigten mit den bei der 
Volks- und Berufszählung ermittelten Erwerbspersonen, daß 
die Ergebnisse der Industrieberichterstattung in allen Wirt
schaftsunterabteilungen niedriger liegen als die Ergebnisse der 
Volkszählung. Dies besagt zumindest, daß bei deT wirtschaft
lichen Zuordnung der Beschäftigten bzw. Erwerbspersonen in 
beiden Statistiken in der gleichen Weise verfahren wurde.

Da für andere Wirtschaftsabteilungen als für das Verarbei
tende Gewerbe methodische Vergleiche bezüglich der Signier
entscheidungen nicht möglich sind und da sich zwischen den 
Wirtschaftsunterabteilungen größere Abweichungen ergeben 
dürften als zwischen den Wirtschaftsabteilungen, wird es aus 
der Sicht der Signierentscheidungen für zweckmäßig gehalten, 
Vergleiche gegenüber 1950 nur für Wirtschaftsabteilungen 
durchzuführen.

Als Ergebnis der vorstehend angestellten Untersuchungen 
und Überlegungen kann festgehalten werden, daß ein Vergleich 
der wirtschaftlichen Gliederung der Erwerbspersonen in den 
Jahren 1950 und 1961 — soweit er das Land xind die Regie
rungsbezirke betrifft — auf die Wirtschaftsabteilungen be
schränkt bleiben muß. Auch bei dieser Einschränkung dürfen 
die bei einem solchen Vergleich ermittelten Veränderungszah
len aus Wirtschaftsabteilungep, die von den Konzeptänderun
gen stärker betroffen sind, nur hinsichtlich ihrer Richtung und 
Größenordnung als aussagefähig angesehen werden. Aus die
sem Grund werden nachstehend die ermittelten prozentualen 
Veränderungen sowie die zu Vergleichszwecken berechneten 
Verteilungsziffern nur in ganzen Prozentzahlen angegeben. In 
den Stadt- und Landkreisen sowie in den Gemeinden kann ein 
Vergleich nur für die Wirtschaftsbereiche Land- und Forst
wirtschaft, Produzierendes Gewerbe sowie für die restlichen 
Wirtschaftsbereiche durchgeführt werden.

Veränderung 1961 gegenüber 1950 in %
nach der Stellung 
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Stärkste Zunahme der Erwerbspersonen bei Kredit
instituten und ImTerslcherunipssrewerbe

Im Land Baden-Württemberg hat die Zahl der Erwerbeper
sonen, wie schon früher berichtet werden konnte^ seit 1950 
um 24 Vo zugenommen. Die Zahl der Männer unter den Er
werbspersonen ist um 23 Vo, die der Frauen um 26 Vo gestie
gen. Unter den Wirtschaftsabteilungen weisen Kreditinstitute 
und Versicherungsgewerbe die stärkste Veränderung der Er
werbspersonenzahl auf. In ihr arbeiteten im Jahr 1961 um 
112^/0 mehr Menschen als im Jahr 1950. Weiter hat sich die 
Beschäftigtenzahl im Handel um über zwei Drittel (70 Vo) ver
mehrt. In der Wirtschaftsabteilung Dienstleistungen wurden 
um 52 Vo mehr Erwerbspersonen gezählt als 1950, und im Ver
arbeitenden Gewerbe gehen um 50 Vo mehr Personen als 
damals ihrem Erwerb nach. Die Zunahme in den übrigen 
Wirtschaftsabteilungen entspricht, soweit es sich nicht um 
Rückgänge wie bei der Land- und Forstwirtschaft und bei den 
Organisationen ohne Erwerbscharakter und Private Haushalte 
handelt, dem Landesdurchschnitt.

Die Veränderungen sind bei den Männern wesentlich ausge
glichener als bei den Frauenj wo sich die. Zahl der Erwerbs
personen in der Wirtschaftsabteilung Kreditinstitute und Ver
sicherungsgewerbe verdreifacht und die der im Baugewerbe 
Beschäftigten mehr als verdoppelt bat. Im Handel sind etwa 
doppelt so viele Frauen beschäftigt wie 1950. Besonders ber- 
vorzuheben ist der Rückgang bei Organisationen ohne Er
werbscharakter und Private Haushalte.
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+ 17 + 48 + 9 16 + 14 + 1761 51 63 71 59 + 967 62

+ 26 + ‘36 + 28 + 18 — 14+ 17 + 14 + 63

1950 festgelegten Signierentscheidungen finden, ln Baden- 
Württemberg sind hiervon besonders die Wirtschaftsunterab
teilungen Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung sowie 
Eisen- und NE-Metallerzeugung, Gießerei und Stahlverformung 
betroffen, wogegen die Unterschiede in den übrigen Wirt- 
schaftsunterabteilungen wesentlich geringer sind. Die Diffe-

* Siehe hierzu: „Unterholtsquellen und Ervrerbstötigkeit der Bevölkerung 
am 6. Juni 1961**, Stotistiedie Monatshefte Baden-Württemberg, 11. Jg. 
1963, Heft 10, S. 285 und „Die Erwerbepersonen in Baden-Württemberg 
am 6. Juni 1961** im gleichen Heft S. 287.
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Verteilung der Erwerbspersonen (ohne Soldaten) auf die Wirtscbaftsabteilnngen nacb Regierungsbezirken sowie nach der Stellung ün Beruf
1950 und 1961 in */•

13. September 1950^) 6. Juni 1961
Dach der Stellang 
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Nr. Beieichnung

Insgesamt

Land- und Forstwirtschaft, Tier
haltung und Fischerei....................

Energiewirtschaft und Wasserver
sorgung, Bergbau............................

Verarbeitendes Gewerbe (ohneBaugewerbe).....................................
Baugewerbe ............. ^.........................
Handel....................................................
Verkehr und Nachrichtenübermitt

lung ....................................................
Kreditinstitute und Versichernngs-

gewerbe..............................................
Dienstleistungen, soweit nicht an

anderer Stelle genannt..................
Organisationen ohne Erwerbs

charakter und Private Haushalte 
Gebietskorperschaften und Sozial

versicherung .....................................
Ohne Angabe ....................................

Insgesamt ..........................................

0
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1
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6
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7
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9

5 5 7 6 4 8 5 64 5 4 6
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haltung und Fischerei....................
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Verarbeitendes Gewerbe (ohne
Baugewerbe).....................................
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Handel....................................................
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Kreditinstitute und Versicherungs-

gewerbe..............................................
Dienstleistungen, soweit nicht an

anderer Stelle genannt.................
Organisationen ohne Erwerbs

charakter und Private Haushalte 
Gebietskörperschaften und Sozial

versicherung .....................................
Ohne Angabe ....................................

Insgesamt ..........................................

0
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1
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versicherung .....................................
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Insgesamt ..............................................

^) Umgestellt auf die nSystematik der Wirtschaftszweige 1961**.
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2
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In den Regierungsbezirken ist die Entwicklung ähnlich ver- die Veränderung in der Wirtschaftsabteilung Kreditinstitute 
laufen wie im ganzen Land, wobei selbstverständlich graduelle und Versicherungagewerbe 
Unterschiede bestehen. So arbeiten in Nordwürttemberg um 
32 Vo Erwerbspersonen mehr als im Jahr 1950, in Nordbaden 
um 20 Vo, in Südbaden ebenfalls um 20 Vo und in Südwürttem- 
berg-Hohenzollern um 18 Vo. In allen Regierungsbezirken ist

am stärksten ausgeprägt. In Nord
württemberg beträgt deren Zunahme 128 Vo, in Nordbaden 
79 Vo, in Südbaden 118 Vo und in Südwürttemberg-Hohenzol- 
lern 130 Vo. An zweiter Stelle steht überall die Ausweitung 
des Handels, die sich in Nordwürttemberg auf 71 Vo, in Nord-
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baden auf 57 Vo, in Südbaden auf 90 °/o und in Südwürttem- 
berg-Hohenzollern auf 66 °/o beziffert. An dritter Stelle liegt 
in Nordwürttemberg das Verarbeitende Gewerbe mit einem 
Zuwachs um 55 °/o, in den übrigen Regierungsbezirken jedoch 
die Wirtsdiaftsabteilung Dienstleistungen, die sich in Nord
baden um 47 °/o, in Südbaden um 59 ®/o und in Südwürttem- 
berg-Hohenzollern um 56 Vo ausgeweitet bat. Die vierte Stelle 
binsichtlich der Größe der Entwicklungstendenz nimmt in Nord
württemberg die Wirtschaftsabteilung Dienstleistungen mit 
50®/o, in Nordbaden wie audi in Südwürttemberg-Hohenzollern 
das Verarbeitende Gewerbe mit 43 Vo bzw. 48% und in Süd
baden das Baugewerbe mit 51 % ein.

Die Zabl der Erwerbspersonen in der Land- und Forstwirt
schaft war in allen Regierungsbezirken rüdcläufig. Sie nahm in 
Nordwürttemberg um 21 %, in Nordbaden um 27 %, in Süd
baden um 25% und in Südwürttemberg-Hohenzollern um 28% 
ab. Auch die Erwerbspersonenzahl der Organisationen ohne 
Erwerbscharakter und Private Haushalte hat allenthalben ab
genommen, wobei sich der Rückgang zum Teil auf die weibli
chen Erwerbspersonen beschränkte. In Nordwürttemberg ver
minderte sich diese Wirtschaftsabteilung um 21 % ihres im 
Jahr 1950 ermittelten Bestandes an Erwerbspersonen, in Nord
baden um 28 %, in Südbaden 
berg-Hohenzollern um 24%.

Personen eine Vergrößerung seines Anteiles an der Gesamt
zahl der Erwerbspersonen von 7 % auf 9 %. Auch der Anteil 
der in Kreditinstituten und Versicherungsgewerbe tätigen Er
werbspersonen hat von 1 % auf 2 % zugenommen, wie auch 
die Dienstleistungen einen Zuwachs des Anteiles von 8 % im 
Jahr 1950 auf 10% im Jahr 1961 verzeichnen. Bedingt dutch 
den Rückgang der in Haushalten beschäftigten Personen, ging 
der Anteil der Wirtschaftsabteilung Organisationen ohne Er
werbscharakter und Private Haushalte von 3% auf 2% 
zurück.

Wlrtsehaftllclie Gliedernnsr bei den Franen stärker 
verändert als bei den JHännem

Die bei allen Erwerbspersonen festgestellte strukturelle Ver
schiebung von der Land- und Forstwirtschaft zum Verarbei
tenden Gewerbe und zu den Dienstleistungen hin ist auch in 
der Gliederung der Erwerbspersonen nach dem Geschlecht recht 
einprägsam. So arbeiteten 1961 nur noch 11 % der Männer in 
der Land- und Forstwirtschaft gegenüber 18% im Jahr 1950. 
Dagegen ist im Verarbeitenden Gewerbe eine Zunahme des 
Anteiles auf 48 % festzustellen. Bei den Frauen ist die struk
turelle Veränderung wesentlich stärker. Von ihnen arbeiteten 
im Jahr 1950 noch 38% ln der Land- und Forstwirtschaft, im 
Jahr 1961 hingegen nur noch 23 %. Dafür ist das Gewicht des 
Verarbeitenden Gewerbes zwischen 1950 und 1961 von 30% 
auf 38 %, das des Handels von 8 % auf 12 % und das der 
Dienstleistungen von 11% auf 15% gestiegen. Weiter ist im 
Rahmen der Wandlung der Frauenarbeit der Anteil von Orga
nisationen ohne Erwerbscharakter und Private Haushalte von 
6 % auf 4% zurückgegangen.

21 % und in Südwürttem-um

Starker Rückgang bet den mitbeUenden Famtlien- 
angekUrlgen

Die Zahl der Selbständigen ist gegenüber 1950 um 3 % zu
rückgegangen. Dieser Rückgang resultiert besonders aus der 
Abnahme ihrer Zabl in der Land- und Forstwirtschaft (10%), 
im Verarbeitenden Gewerbe (24 %), im Baugewerbe (8 %) so
wie bei den Organisationen ohne Erwerbsdiarakter und Pri
vate Haushalte (4 %). Der Zuwadis an Selbständigen bei Kre
ditinstituten und Versicherungsgewerbe (73 %), in der Ener
giewirtschaft (67 %), bei den Dienstleistungen (30 %) und im 
Handel (26 %) ist verhältnismäßig groß, gleicht aber die in den 
anderen Wirtsdiaftsabteilungen festgestellten Abnahmen zah
lenmäßig nicht aus.

Die Abnahme der Zahl der Mithelfenden Familienangehö
rigen um 19 % beruht allein auf der Verminderung dieser Per
sonengruppe in der Land- und Forstwirtsdiaft um rund ein 
Viertel (26%) ihres Bestandes im Jahr 1950. Prozentual starke 
Zunahmen in den anderen Wirtschaftsabteilungen basieren 
demgegenüber auf so kleinen absoluten Werten, daß sie sich 

' nicht mehr anf die Veränderung der Gesamtzahl der Mithel
fenden Familienangehörigen auswirken können. Die Zahl der 
Abhängigen ist in der Land- und Forstwirtschaft, wo sie fast 
um die Hälfte (49 %) zurückgegangen ist, und bei Organisa
tionen ohne Erwerbscharakter und Private Haushalte (23%) 
rückläufig. In allen anderen Wirtschaftsabteilungen hat sie so
wohl absolut als auch prozentual stark zugenommen. Am stärk
sten war ihre prozentuale Zunahme in der Wirtschaftsabteilung 
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe, wo 1961 mehr als 
doppelt so viele (114%) Abhängige gezählt wurden als im Jahr 
1950. Eine fast gleich starke Zunahme ist auch im Handel (103%) 
-festzustellen. Die verstärkte Bedeutung der Wirtschaftsabtei
lung Dienstleistungen resultiert aus der Zunahme der dort be
schäftigten Abhängigen um 60 %. Ein ähnlicher prozentualer 
Anstieg der Zahl der Abhängigen (59 %) ist auch im Verarbei
tenden Gewerbe zu verzeichnen. In dieser Wirtschaftsabteilung 
ist auch der absolute Zuwachs um 609 000 Personen der größte 
unter allen Wirtschaftsabteilungen.

Anteil des Verarbeitenden Gewerbes auf 44% sestiesen
Der Zuwachs an Erwerbspersonen überhaupt sowie die Ver

änderung ihrer Zahl in den einzelnen Wirtschaftsabteilungen 
brachte eine merkliche Verschiebung der Wirtschaftsstruktur 
mit sich. So ging der Anteil der Erwerbspersonen in der Land- 
und Forstwirtschaft von 26% im Jahr 1950 auf 16% im Jahr 
1961 zurück, dagegen stieg der Anteil des Verarbeitenden Ge
werbes von 36% auf 44 Vo. Auch im Handel bewirkte die 
überdurchschnittlich starke Zunahme der Zahl der Erwerbs-

Selbständlge verstärkt Im Handel nnd Im Dlenst- 
lelstuntrasrewerbe tätig

Mit der Veränderung der Bedeutung der einzelnen Wirt
schaftsabteilungen änderte sich auch die Verteilung der Er
werbspersonen auf die Wirtschaftsabteilungen in der Gliede
rung nach der Stellung im Beruf. Waren von den Selbständigen 
im Jahr 1950 noch 45% in der Land- und Forstwirtschaft tätig, 
so waren es im Jahr 1961 nur noch 42 %. Ebenso sind im Ver
arbeitenden Gewerbe nur noch 18% aller Selbständigen tätig 
gegenüber 23% im Jahr 1950. Dafür hat sich der Anteil an 
den Wirtschaftsahteilungen Handel und Dienstleistungen von 
13% auf 17% bzw. von 11 % auf 14% verstärkt. Die Ver
teilung der Mithelfenden Familienangehörigen auf die Wirt
schaftsabteilungen änderte sich insoweit, als der Anteil der 
Land- und Forstwirtschaft von 87% auf 79% zurückgegangen 
ist, wogegen im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 1961 7% 
gegenüber 4% im Jahr 1950 tätig waren. Eine ähnliche Zu
nahme ist hei Handel sowie Dienstleistungen von 
bzw. von 4% auf 6% zu vermerken. Von den 'Abhängigen 
arbeiteten 1961 54 % im Verarbeitenden Gewerbe gegenüber 
49 % im Jahr 1950.

4 % auf 7 %

Wlrtschaftsstrnktiiren ln den Reslernnssbenlrken 
gleichen sich geg^enseltlgr an

Der bei den Erwerbspersonen in der Gliederung nach dem 
Geschlecht und nach der Stellung im Beruf für das ganze Land 
festgestellte Strukturwandel ist in der gleichen Weise, wenn 
auch in unterschiedlicherer Stärke, in den Regierungsbezirken 
erkennbar. Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft hat seit 
1950 überall um rund 10 %-Punkte abgenommen, am stärk
sten jedoch in Südwürttemberg-Hohenzollern, wo er von 
auf 21% zurückging. Dafür ist in diesem Regierungsbezirk der 
Anteil des Verarbeitenden Gewerbes, der sich im allgemeinen 
um 7 %-Punkte verstärkte, am stärksten gestiegen, nnd zwar 
um 9 %-Punkte von 
ganzen Land, so haben die Wirtschaftsabteilungen Handel so
wie Dienstleistungen auch in den Regierungsbezirken an Be
deutung gewonnen. Der Zuwachs liegt zwischen 2 %- nnd 3 ®/o- 
Punkten.

Durch die Veränderung der Zahl der Erwerbspersonen in 
den Regierungsbezirken ist eine gewisse Angleichnng der Wirt-

35®/o

36 % auf 45 ®/o im Jahr 1961. Wie im
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Zollern mit 7 ^h> jedodi am geringsten, wobei in dieser Wirt- 
schaftsabteilung der Untersdiied zwischen dem höchsten und 
niedrigsten Anteil unter den Regierungsbezirken mit 4Vo- 
Punkten unverändert geblieben ist. In der Wirtscfaaftsabteilung 
Dienstleistungen hat sich eine gewisse Verschiebung insoweit 
ergeben, als der höchste Anteil, der 1950 noch mit 9 Vs in Nord- 
haden festgestellt wurde, 1961 infolge Ausweitung des Frem
denverkehrs mit 11 ^/o in Südbaden zu verzeichnen war. Der 
Unterschied zwischen dem höchsten und zwischen dem niedrig
sten Wert, der stets in Südwürttemberg-Hohenzollem ermit
telt wurde, ist dabei mit 2 °/o-Punkten unverändert geblieben.

Dipl.-Ing. Han« Kaeser

schaftsstrukturen der einzelnen Regierungsbezirke unter sich 
eingetreten. Wohl weist die Land- und Forstwirtschaft nach 
wie vor in Südwürttemberg-Hohenzollem die größten und in 
Nordbaden die geringsten Anteile auf; der Unterschied zwi
schen dem höchsten und niedrigsten Wert ist jedoch von 16®/o- 
auf 9°/o-Punkte zurückgegangen. Ebenso ist der Anteil des Ver
arbeitenden Gewerbes sowohl 1950 als auch 1961 in Nord
württemberg am höchsten, in Südbaden jedoch am niedrigsten 
gewesen; aber auch hier verminderte sich der Unterschied der 
Quoten von ll*/o- auf 9®/o-Punkte. Der Anteil der Wirtschafts
abteilung Handel war in den Jahren 1950 wie auch 1961 in Nord
baden mit ll*’/o am bedeutendsten, in Südwürttemberg-Hohen-
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Die Pendelwanderung in Baden-Württemberg am 6. Juni 1961
Ergebnisse der Volks* und Berufszählung

Allgremeines
Bei der Volkszählung am 6. Juni 1961 wurde jede Person 

am Wohnort, von dem aus sic täglich zur Arbeit oder Aus* 
hildung geht, gezählt und befragt, in weldicr Gemeinde ihre 
Arheits- hzw. Ausbildungsstätte liegt. Auf diese Weise war es 
möglidi, alle Personen zu erfassen, die täglich das Gebiet ihrer 
Wohngemeinde verlassen, um in einer anderen Gemeinde ihrer 
Arbeit nadizugchen oder um als Sdiülcr und Studierende usw. 
die Schule bzw. Hochsdiule zu besudien. Alle diese Personen 
werden unter dem Begriff Pendler zusammengefaUt. Der von 
ihnen täglidi vorgenommene Ortswechsel wird als Pendel
wanderung bezeidinet. Die Pendler werden — entsprechend 
den Gründen, die sie zur Pendelwanderung veranlaßten - 
nach Erwerbstätigen (Berufspendlern) und Schülern und Stu
dierenden (Ausbildungspendlern) unterschieden. Schüler und 
Studierende wurden 1961 erstmals als Pendler ausgewiesen. 
Die Zahlen der erwerbstätigen Pendler sind mit den bei der 
Volkszählung 1950 ermittelten .\ngahen über „Pendelwande- 
rcr‘' vergleichbar.

iSHcht zu den Pendlern zählen alle diejenigen Personen, die 
als Rciscvertrctcr u. ä. ständig unterwegs sind, audi dann 
nicjit, wenn der Sitz des Betriebes, für den sie arbeiten, außer
halb der Wohngemeinde liegt. Ebenso zählen Fernfahrer, Om
nibusfahrer, Zugbegleitpersonal und andere Personen mit 
Reisetätigkeit iiidit zu den Pendlern.

Auf Grund der oben erläuterten BegrilTshestimmungen 
wurden außerdem diejenigen Personen nidit als Pendler er
faßt, die innerhalb ihrer Wohngemeinde — gleichgültig wie 
weit der Pciidelwcg ist — von ihrer Wohnung zur Arbeite- 
oder Aiishildungsstätlc fahren. Sic zählen zu den innerstädti- 
sehen Pendlern. Diese wurden in Baden-Württemberg nur für 
die Städte Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim 
gesoiid(‘rt c^rmittelt.

Mit der Definition der Pendler sind /.ugicndi die Grenzen 
uufgezeigt, die der amtlidicn .Statistik hei der Ermittlung der 
Pendelwanderung gesetzt sind. Wenn es zur Erfassung aller 
tuglidi wiederkehrenden Wanderungs- und Bewegungsvor- 
giingc in muiidior Hiiisidit zweckmäßiger wäre, die wirkliche 
Entfernung zwisdien Wohnung und Arheits- bzw. Ausbildungs- 
Stätte zu kennen und datiadi den Begriff des Pendlers — unab
hängig von den Gemeindegrenzen - fcstzulcgcn, so bedarf es 
zur Feststellung der PendlcrstrÜme stets eines Ausgangs- und 
eines Zielpunktes. Diese können derzeit nur durch die Lage 
der Gemeinde fixiert werden.

Entwicklung der Wohnbevölkerung, der Erwerbs
personen und der erwerbstätigen Auspendler 

im ehemaligen Land Württemberg

1900 bzw. 1895 = 100
%

1000

750

500

250-

100

1900 1910 1925 1939 1950 1961
10664

Slotaliid>e» londwomt Borfan-WOrtf mbefp

von Wohnung und Arbeitsstätte zu verzeichnen war. Die 
Gründung neuer sowie die Vergrößerung bereits bestehender 
Betriebe in vcrkchrsmäßig günstiger Lage machte es notwen
dig, die; erfordcrliclicn Arbeitskräfte aus Nachbargemeinden 
hcraiizuzieheit. Mit der Zunahme der Industrialisierung und 
der Konzentration der Erwerhstätigkeit in Großbetrieben 
wurde diu Zahl der täglidi zwischen Wohn- und Arbeitsort 
pendelnden Personen immer größer. Einen wesentlichen An
stoß zur Verstärkung der Pendelwanderung brachte nach dem 
zweiten Weltkrieg der Zuzug von Vertriebenen und Flücht
lingen mit sidi. Diese konnten nidit immer am Arbeitsort an
gesiedelt werden, sondern wurden — zum Teil bewußt — in 
kleineren und größeren Trabantcnsicdlungen umliegender Ge
meinden untergebracht, von wo sic sidi täglich zur Arbeits
stätte im zentral gelegenen Arbeitsort begeben. In den letzten 
Jahren brachte auch der Wunsch, Wohnungen außerhalb des 
Lärmes und der Unruhe der großen Städte zu bauen und „im 
Grünen“ zu wohnen, immer mehr Menschen dazu, ihren Wohn
sitz in Landgemeinden mit günstigen Wohn- und Verkehrs
bedingungen zu verlegen, den Arbeitsplatz in der Stadt mit 
ihren zentralen Einriditungen jedoch beizubehalten. Diese Ent
wicklung wurde im letzten Jahrzehnt besonders durch den 
Aufschwung der Motorisierung begünstigt.

Die Entwicklung der Pendelwanderung*, die bei der Volks
zählung 1900 erstmals statistisdi erfaßt wurde, konnte zahlen
mäßig lediglich für das frühere Land Württemberg zusammen
gestellt werden. Zählten um 1900 nur rund 3 ®/o der Wohn
bevölkerung zu den Pendlern, so waren es 1961 13®/o. Von 
den Erwerbspersonen pendelte um 1900 nur jede fünfzehnte 
täglidi zwischen Wohn- und Arheitsgemeinde hin und her, 
1950 fast jede scdiste und 1961 jede vierte.

Für das Land Baden-Württemberg als Ganzes liegen ähn
liche Entwicklungsbilder nicht vor, da für das frühere Land 
Baden und die Hohenzollerischcn Lande vergleichbare Ergeb
nisse erst seit 1950 zur Verfügung stehen. Die Entwicklung im 
ehemaligen Land Württemberg dürfte jedodi in gleicher Weise

Vgl. hierzu Griesmeier »Die Pendelwanderung in Württemberg** in Wür/-
tembergischc Jahrbücher für Statistik und Landeskunde, Jg. 1929, S. 60 ff.

Kntwicklung der Pendelwiinderuiig
Die Pendelwanderung hat sidi erst seit der Einführung der 

Gewerbefreiheit im vergangenen Jahrhundert entwickelt, als 
mit der Auflösung der patriardialisdicn Organisation und 
Arbeitsverfassung der Zünfte mehr und mehr eine Trennung

Wohnbevölkerung, Erwerbspersonen, Auspendlcr im ehemaligen 
Land Württemberg')

1900 bis 1961
Erwerbatülige
Auapeadler

Eotwicklung 
1900 bzw. 1895 »100

Erwerbapersunen

Er-
werba-
Ifitig«
Aua-
pend-

Wohnbe
völkerung io % in % 

der der Er- 
Wohn- werba- 
bevöl- perao- 
kerung neu

darunter 
Erwerbe • tätige 

Aua- 
pcndlcr

Jahr Er-Wohn
bevöl
kerung

werba
per-

aonen

Inageaarat

1er

1900.... 895 766*) 
1 108 533’) 
1 538 079 
1 607 138
1 793 816
2 295 382

2,7 6,62 169 480 
2 437 574 
2 580 235
2 896 920
3 533 034
4 336 862

59 428 
88 155 

155 820 
221 889 
320 400 
582 022

JOO 100 100
1910 3,6 8,0 112.4

118.9
133.5
162.9
199.9

123,8
171,7
179,4
200,3
256,2

148.3 
262,2
373.4 
539,1
979.4

1925 6,0 10,1
1939 7,7 13,8
1950 9,1 17,9
1961. 13,4 25,4

*) Heutige Regierungsbezirke Nord Württemberg und Südwürttemberg-Hoben- 
Zollern, ohne die Landkreise Heebingeu und Sigmariiigen; jeweiliger Ge- 
biclsslond. — *) 1895. — *) 1907.
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auch auf die übrigen Landesteile zutreffen. Danach hat aidi 
seit 1900 die Zah\ der Pendler allenthalben Uberproportional 
erhöht.

Umfang; der Pendelwanderung;
Der Umfang der Pendelwanderung wird am besten darge

stellt an Hand der Angaben über die Auspendler. Das sind 
diejenigen Personen, die am Wohnort gezählt sind, sich zur 
Arbeit oder Ausbildung jedoch in eine andere Gemeinde hin-

nusbegeben. In Badcn-Wiirtteml)erg sind dies 1 110 000 Per
sonen. Von diesen sind 1021000 erwerbstätig und 89 000 
Schüler und Studierende. Es fahren deiiiiiath 14°/o der Wohn
bevölkerung, 2.'> Vo der Erwerbspersoiie.ii und 9®/o der SdiUler 
und Studierenden täglich zwischen Wohn- und Arbeits- bzw. 
Ausbildungsgcmeinde hin und her.

Die Pendlerquoten sind bei Männern und Frauen sehr ver- 
sdüeden. So ist von der männlidicn Wohnbevölkerung täglidi

Wohnbevölkerung, Erwerbspersonen, Sdiiiler und Studierende und Auspendler in Baden-Württemberg am 6. Juni 1961
WohnbcTÖlkerung Erwerbspereonen^) Schüler und Studierende

Ceechlecbt
I doruDter Autpeodler
I An»hl

darunter Auipendler darunter AuBpeodlerinogeaamt iDsgesaxnt inogeta nuI % I__%Anuhl %Anulil

Baden« Württemberg

21,2 2 376 664
1 642 541 
4 019 205

männlidi . . 
weiblich 

Insgesamt
3 676 808
4 082 346 
7 759 154

780 531 
329 569 

1 110 100

729 761 
291 423 

1 021 184

30,7 529 729 
479 320 

1 009 049

50 770 
38 146 
88 916

9,6
8,1 17,7 8,0

14,3 25,4 8,8

Regierungsbexirk NordwÜrltemberg
22,3männlich . . 

weiblifh 
Insgesamt

1 455 776 
1 582 002 
3 037 778

324 484 
144 558 
469 042

970 329 
640 167 

1 610 496

304 510 
128 622 
433 132

31,4 19 974 
15 936 
35 910

10,4192 391 
177 252 
369 643

9,1 20,1 9,01
15,4 26,9 9,7

Regierungsbezirk Nordbaden
20,6männlich .. weiblidi 

Insgesamt

798 731 
898 287 

1 697 018

164 738 
66 095 

230 833

507 462 
331 860 
839 322

154 047 
58 893 

212 940

30,4 10 691 
7 202 

17 893

119 198 
103 985 
223 183

9,0
7,4 17,7 6,9

13,6 25,4 8,0\
Regierungsbezirk Südbaden

' 21,7männlich .. 
weiblich 

Insgesamt
765 078 
861 083 

1 626 161

165 652 
66 108 

231760

481 849 
347 980 
829 829

154 891 
58 178 

213 069

32,1 10 761 
7 930 

18 691

9,0119 153 
107 841 
226 994

7,7 16,7 7,4

; 14,3 25,7 8,2

Regierungsbezirk SUdwürttcmberg«HohenzolIern
19,1männlich .. 

weiblich .. Insgesamt
657 223 
740 974 

1 398 197

125 657 
52 808 

178 465

116 313 
45 730 

162 043

417 024 
322 534 
739 558

27,9 9 344 
7 078 

16 422

9,498 987 
90 242 

189 229
7,1 14,2 7,8

12,8 21,9 8,7

’) Ohne Soldaten.
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Auf 100 Erwerbspersouen kommen . . . Auspendler nach 
Regierungsbezirken und Wirtsdiaftsabteilungen am 6. Juni 1961

etwa ein Fünftel unterwegs, von der weiblidien hingegen nur 
rund ein Zw'ölftel. Besonders stark ist der Untersdiied bei 
den Erwerbspersonen. Hier ist die Pendlerquote der Männer 
mit 31 Vo um zwei Drittel höher als bei den Frauen, bei denen 
sie 18 Vo beträgt. Dieser Unterschied ist in der im allgemeinen 
andersgearteten Erwerbstätigkeit der Frauen begründet; sind 
sie doch in weit stärkerem Maße als die Männer als Mithel
fende Familienangehörige oder in landwirtsdiaftlidien Beru
fen tätig. Diese Tätigkeiten können weit eher am Wohnort 
ausgeübt werden als die mehr gewerblichen Tätigkeiten der 
Männer. Bei den Schülern und Studierenden ist der Unter
schied in der Pendlerquote der Geschlechter wesentlich klei
ner. Die männlidien Aushildungspendler beziffern sich auf 
10 Vo der entsprechenden Schüler und Studierenden, die weib- 
lidien auf 8Vo.

In den Regierungsbezirken ist der Anteil der Pendler an der 
Wohnbevölkerung am größten in Nordwürttemberg mit 15 Vo. 
Es folgen Südbaden (14 Vo), Nordbaden (14 Vo) und Südwürt- 
temberg-Hohenzollern (13 Vo). In Nordwürttemberg ist auch 
der Anteil der pendelnden Erwerbspersonen mit 27 ^/o am 
höchsten. In Südbaden beträgt er 26®/o, in Nordbaden 25 ®/o 
und in Südwürttemberg-Hohenzollern 22 Vo. Die Schüler und 
Studierenden pendeln am stärksten in Nordwürttemberg 
(10 ^/o). In Südwürttemberg-Hohenzollern liegt diese Quote 
mit 9 Vo verhältnismäßig hoch, was mit darauf zurückzuführen 
sein dürfte, daß einmal viele in Tübingen studierende Studen
ten außerhalb der Universitätsstadt wohnen und daß zum 
anderen manche Volksschülcr dur<h die in Südwürttemberg- 
Hohenzollern bestehenden Bekenntnisschulen veranlaßt wer
den, die Schule in der Nadibargemcinde zu besuchen, die ih
rem Religionsbekenntnis entspricht. In Südbaden und Nord- 
haden liegen die Anteile der pendelnden Schüler mit jeweils 
8 Vo unter dem Landcsdiirdisdinitt.

In der regionalen Verteilung^ sind die Pendlerquotcn der 
Erwerbspersonen besonders hodi im Einzugsgebiet von Städ
ten und in den von der Industrie besonders bevorzugten Ge
bieten. Außerdem übersteigen sie dort die Durdischnittswerte, 
wo viele Gemeinden auf engem Ruiim beicinundcriiegen und 
wo diirdi die Pendelwanderung die wediselseitigen Beziehun
gen dieser Gemeinden untereinander bestätigt werden. Die 
Verteilung der Pendlcriiiteiisität der Auspendler ist deswegen 
mit Ausnahme der Städte weitgehend identisch mit der Vertei
lung der BevülkerungsdicJite^. Die Pendelwanderung ist in 
<lcm Gebiet, das Baden-Württemberg von Ost nadi West als 
Pendlergürtel durdizieht, mit einer Quote von über 35®/o be
sonders stark ausgeprägt. Es gehören hierzu der Raum um 
Stuttgart, die Kreise des Fils-, Rems- und des unteren Neckar
tales, die Einzugsbereidie der Städte Pforzheim und Karls
ruhe sowie der Wirtsdiaftsraum Mannheim-Heidelberg. In den 
Kreisen der Oberrheinisdien Tiefebene sowie am Hochrhein 
liegt die Pendlerquotc mit 25 Vo bis unter 35 Vo ebenfalls 
über dem Landesdurchsdinitt. Die höchsten Pcndleranteile sind 
in den Landkreisen Leonberg, Mannheim und Pforzheim mit 
jeweils etwas über der Hälfte aller Erwerbspersonen festzu
stellen. Gegenüber 1950 hat sich die Intensität der Pendel
wanderung in allen Laodesteilen verstärkt. Am ausgeprägte
sten ist ihre Zunahme in den Kreisen, die sowohl 1950 als auch 
1961 eine verhältnismäßig niedrige Pendlerquote aufwiesen. 
Es sind dies besonders die landwirtsdiaftlich orientierten Ge
biete im Nordosten von Baden-Württemberg, in Oberschwaben 
und im Bodenseegebiet sowie im Hodischwarzwald. Die Stei
gerung der Pendlerintensität in diesen Landesteilen ist im 
allgemeinen nur mit einer geringen Zunahme der Erwerbs
personen verbunden; dies bedeutet, daß die dort wohnenden 
Erwer’üspersonen seit 1950 andere Berufe ergriffen haben, die 
sic nicht mehr an ihrem Wohnort ausüben können. In den 
oben aufgeführten Gebieten dürfte die Erhöhung der Pcndlcr- 
quotc darauf zurückzuführen sein, daß die Personen, die frü-

RegieruDgsbexirkeBodea •Württemberg
Süd'

wUrtt.*
Ho-

beaz.

Wirtschoftzabteilaog Nord*
würt-
tem*
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weib
lich
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gesamt

männ
lich

0 Land- und Forstwirtschaft,Tierhaltung,
Fistherei ...............

1 Energiewirtschaft u.Wasserversorgung,
Bergbau ...............

2 Verarbeitendes Ge
werbe (ohne Bau
gewerbe) ...............

3 Baugewerbe .............
4 Handel........................
5 Verkehr u. Nachrich

tenübermittlung ..
6 Kreditinstitute undVersicherungs

gewerbe ...............
7 Dienstleistungen,

soweit nicht an 
anderer Stelle 
genannt ...............

Organisationen ohne 
Erwerbscharakt er 
und Private Haus
halte ......................

9 Gcbictskörper- 
schaften und Sozialversicherung 

ohne Angabe ...........

Insgesamt ___ 25,4 30,7 17,7 20,9 25,4 25,7 21,9

her in der Landwirtsdiaft gearbeitet haben, nun außerhalb 
ihrcir landwirtschaftlich orientierten Wohngemeinde einem 
Erwerb in einem anderen Wirtsdiaftsbcreich nachgehen.

In der Gliederung nadi Wirtsdiaftsabteilungen ist die Pen
delwanderung sehr iintersdiicdlidi ausgeprägt. Am stärksten 
ist sic im Baugewerbe. Dort arlteiten 38 ®/o der Erwerbs
personen aiißt^rhalb ihrer Wolingemciiide. Es folgen das Ver
arbeitende Gewcrlic mit einer Peiidlcrquote von 36®/o, 
Verkebrswesen und Nudiriditciiübermittlnng mit 34 Vo, Ener
giewirtschaft, Wasserversorgung, Bergbau mit 27®/o. Diese 
Quoten liegen alle über dem Lnndcsdurdisdinitt. Darunter 
liegen die Wirtsdiaftsabteilungen Kreditinstitute und Versi- 
dieriingsgewcrbe mit 24 ®/o, Gebictskörpcrsdiaftcn mit 23 ®/o 
und Handel mit 20 Vo. In den Arbeitsstätten der Wirtschafts
abteilungen Dicnstlcistungsgewerbe, Organisationen ohne £r- 
w'erbsdiarakter und Private Haushalte sowie Land- und 
Forstwirtsdiaft sind die Besdiäftigten weitgehend als Betriebs
inhaber, Mithelfende Familienangehörige und als Hauspersonal 
tätig. Sic wohnen damit auch häufig in dem Gebäude, in dem 
sidi ihre Arbeitsstätte befindet. Infolgedessen liegen in diesen 
Wirtsdiaftsabteilungen die Pendlerquotcn mit 13 ®/o, 9Vound 
1 Vo erheblidi unter dem Landesdurchschnitt.

Die Pendlerquotcn — bezogen auf die einzelnen Wirtschafts- 
abtcilungcii — weichen in den Regierungsbezirken nicht un- 
erhcblidi vom Landesdurdischnitt ab. So sind die höchsten 
Pcndleranteile der Wirtschaftsabteilungen Land- und Forst
wirtsdiaft, Energiewirtsdiaft, Wasserversorgung und Bergbau, 
Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Handel, Verkehr und 
Nadiriditcnübcrmittlung sowie Organisationen ohne Erwerbs- 
diarakter in Südbaden anzutreffen. In den Wirtschaftsabtei
lungen Kreditinstitute und Versidicrungsgewerbe sowie Ge- 
bietskörpcrsdiaftcii finden sidi die ausgeprägtesten Pendler
quotcn in Nordwürttemberg. Die Besdiäftigten des Dienst- 
leistuiigsgcwcrbcs pendeln in Nordbaden am meisten.

Wie sdioii bei der Gesamtzahl aller erwerbstätigen Pendler 
fcstgcstclit wurde, liegt die Pendlerquotc der Frauen niedri
ger als die der Männer. Dies gilt auch für die Gliederung der 
Erwerbspersonen nadi ihrer wirtschaftlidicn Zugehörigkeit. 
Besonders stark sind die Untcrsdiiede der Pendlerquoten in

2,42,2 2,60,7 2,42,4 2,5

37,5 28,020,927,3 28,8 26,9 25,9

32,637,5 34,6 39,336,2 39,2 30,4
38,339,4 43,714,9 33,437,8 38,8
19,017,5 23,220,3 ■ 21,021,7 19,0

41,2 30,836,833,8 36,4 20,1 28,7

23,5 24,320,623,1 25,123,7 24,2

10,512,324,613,3 25,1 12,2 14,4
8

6,810,68,3 9,78,8 10,7 8,4

22,221,2 21,722,6 23,7 19,6 24,3
15,219,314,6 17,916,4 17,6 25,0

‘ Ausführlidie KreUergebnisse wurden im Statistischen Bericht AO-Volks- 
Zahlung 1961 — 9, Die Auspendter, vcrüfTcnllichl.

’ Vgl. Sdiaubild Die Bevölkerungsdidite in Baden-Württemberg am 6. Juni 
1961 in Statistische Monatshefte Daden-Württemberg, Heft 7, 1962, S. 238.

195



l
r

Umfang daraus erhellt, daß 19 ^/o aller in eine andere Ge
meinde zur Arbeit fahrenden Erwerhspersonen in nur 154 Ge
meinden mit 1000 und mehr Einpendlern Zusammenkommen. 
Die restlichen' 21 ®/o der Einpendler verteilen sich auf 92 Vo 
aller Gemeinden, etwa 4Vo der Gemeinden in Baden-Würt
temberg bleiben ohne Einpendler.

Diese Konzentration der Einpendler läßt sich aus den für 
das Land und die Regierungsbezirke erarbeiteten Lorenz- 
kurven leicht ersehen. Zur Ermittlung der Kurven wurden die 
Gemeinden mit 1000 und mehr Einpendlern nach der Zahl der 
Einpendler geordnet. Die Kurven wurden — beginnend mit 
den größten Einpendlergemeinden — abgetragen. Es zeigt sich 
nun, daß im Landesdurchschnitt 76 Vö, in Nordbaden 84®/o, 
in Nordwürttemberg 78 Vo, in Südwürttemberg-Hohenzollern 
70 Vo und in Südbaden 68 ®/o aller Pendler in jeweils nur 4 ®/o 
aller Gemeinden einpendeln.

Zu den 154 wichtigsten Einpendlergemeinden mit 1000 und 
mehr Einpendlern gehören alle Stadtkreise, von denen allein 
die Städte Stuttgart 10 Vo und Mannheim 6 Vo aller im Land 
gezählten Einpendlcr aufnehmen. Auch alle Großen Kreis
städte des Landes sowie die Städte mit Sitz eines Landrats
amtes mit Ausnahme von Neustadt i. Schw., Wolfach, Münsin- 
gen und Tettnang gehören zu den wichtigsten Einpendlerge
meinden. Außerdem zählen dazu alle widitigen Industriestädte 
wie Nedcarsulm, Gaggenau, Giengen an der Brenz, Wasscral- 
ßngen, Oberkochen n.a.

Daß die Konzentration der Einpendler^ in Nordbaden und 
Nordwürttemberg höher ist als in den südlidien Landesteilen 
liegt einmal daran, daß in diesen Gebieten die Besiedlung 
dichter ist und daß demzufolge dort auch mehr größere Städte 
anzutreffen sind. Diese sind stets als zentrale Orte anzuspre
chen. In ihnen sind Industrie und Gewerbe, Handel, Dienst
leistungen und Yerwaltungseinrichtungen gewissermaßen als 
Kristallisationskerne für zuziehende oder cinpen<lelnde Ar
beitskräfte vorhanden.

Bei der Diskussion des Pendlerproblems erhebt sich häufig 
die Frage, inwieweit die Einpendler als Wohnungsbedarfsträ
ger am Arbeitsort in Erscheinung treten können. Hierzu kann 
mitgeteilt werden, daß 46 Vo aller im Land gezählten Einpend
ler in gewissem Sinne an ihren Wohnort gebunden sind, da sie 
selbst bzw. als Familienangehörige in einem eigenen Haus oder 
einer Eigentumswohnung wohnen. Die Anteile sind für Män
ner und Frauen nicht sehr untersdiiedlidi. Sie sind auch im 
Land und in den Regierungsbezirken ziemlich gleich. Ledislich

* Ausführlidie Kreisergebnisse wurden im Statistischen Bericht AO-Volks*
Zählung 1961 — 10, Die Einpendler, veröffentlicht.

den Wirtsdiaftsabteilungen Energiewirtschaft, Baugewerbe so
wie Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe. Hier differen
zieren sie um 12 bis 16 Punkte oder 30 bis 40 Vo. In anderen 
Wirtschaftsabteilungen sind die Abweichungen kleiner.

Von den 1 021 000 erwerbstätigen Auspendlern, die in Ba
den-Württemberg wohnen, stehen 30 000 (3®/o) der Wirtschaft 
unseres Landes nicht zur Verfügung. Sie fahren entweder in 
andere Länder des Bundesgebietes oder ins Ausland zur Ar
beit. Das größte Kontingent umfaßt 15 934 Personen, die sich 
täglich in die Sdiwciz begeben. 6329 arbeiten in Bayern, 5937 
in Rheinland-Pfalz, 1821 in Hessen und 467 in Frankreidi.

Pendlerziele

Die Mehrzahl der jeden Morgen in ihrer Wohngemeinde zur 
Arbeit aufbrechenden Mensdien hat als Ziel ihrer täglichen 
Fahrt eine zentral gelegene Stadt oder größere Gemeinde. 
Dadurch ergibt sidi eine Konzentration der Einpendler, deren

Die Gemeinden nach der Zahl der erwerbstätigen Einpendler am 6. Jnni 1961

RegieruDgs bezirke
Baden* Wflrttemberg Sud Württemberg* UohencollernNotdbaden SudbadenNordwUrttemberg

Gemeinden mit . .. Einpendlern ■h ä
« a

ä

III
Ge

ro %Einpendler % % Einpendler Einpendler Einpendler %Einpendlermein*
den O

über 50 000 . 
20 000 bis unter 50 000 . 
10 000 „

9 000 „
8 000 „
7 000 „
6 000 „
5 000 „
4 000 „
3 000 „
2 000 „
1 000 „

Gemeinden mit 1000 und
mehr Einpendlern.........

Gemeinden mit Einpend
lern überhaupt .............

Gemeiuden o. Einpendler

24,9173 391 
160 606 
96 884 
27 728 

8 037 
29 5S3 
45 533 
53 292 
27 277 
51 953 
64 371 
93 543

16,4 110 396 
71 160 
41 300 

9 530 
8 037 
7 423 

26 213 
21 394 
18 184 
21 013 
20 255 
35 077

23,9 1 62 995 
89 446 
10 668 

9 008

2 1
J5,4 35,36 15,2 33

20 000 . 
10 000 . 
9 000 . 
8 000 . 
7 000 . 
6 000 . 
5 000 . 
4 000 . 
3 000 . 
2 000 .

4,2 16,6 13 466 
9 190

9,2 8,9 1 31 450 8,97 3 2 1
2,1 3,62,6 1 6,13 1 1

0,8 1,71 1
1,6 11,72,8 3 22 130 

6 442 
10 139 
4 880 
6 264 

14 979 
31 809

4 1
4.3 5,7 3,4 12 878 

5 286 
4 213 

17 821 
17 720 
19 646

8,67 4 1 2
5,0 4,6 16 473 6,5 5,3 3,510 4 3 2 1

6 2,6 3,9 2.6 2,84 1 1
4,5 2,74,9 6 6 855 

11 417
7 011

3,3 11,815 2 2 5 I4,526 6,1 8 4,4 6 7,9 11,85 7« 67 8,9 7,6 2,8 16,8 13,026 5 21 15

832 168 78,8 62 389 982 84,3 213 873 84,4 38 128 093 67,6 66,5154 21 33 100 220

1 056 264 JOO 943 462 713 100 253 415 JOO 936 189 525 JOO 150 611 JOO3 253 470 904
36128 19 39 34

Gemeinden insgesamt .... 253 415 189 5251056 264 JOO 979 462 713 JOO 489 JOO 975 JOO 938 150 611 JOO3 381

t
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Arbeitsort in Baden*WürttembergErwerbspersonen am Wohnort, erwerbstätige Aus* und Einpendler und Erwerbspersonen am
nadi Kreisen

Am 6. Juni 1961 waren Zunahme bzw. Abnahme (—) 
gegenüber 1950

in %
Erwerbspersonen 

Arbeitsort^)
(Spalte 1—2 + 4)

% der Erwerbs- 
personen

i Erwerbstätige
Einpendler*)

Erwerbstätige
Auspendler*)Stadtkreis

Landkreis
der Wobnaitx- bzw. Zielgcmeinde Regierungsbezirk 

Land

Erwerbs- 
personen*) am Wohnort

% d«Erwerbs* 
personen 
am Ar* beitsort'

Erwerbs - personen 
am Ar* beitsort

Erwerbs-
personen

Erwerbs
tätige

Einpendler

Erwerbe*
tätige

Auspendler
% dc'Erwerbs*

personen
Anzohl AnzahlAnsahl oin

Wohnort

111096 7 84 5321

47,078,8127,8 
145,2 

■ 154,9 100,0

40,5 95,924,7 446 936
64 088 
71 187 
69 084 
40 926 
76 772 
32 656 
92 449

105 950 
60 535 
69 194 
17 554
35 590 

114 628
22 724
65 115 
20 448 
51 548 
30 621 
30 561
36 363 
85 128

Stadtkreis 3,8 110 396 
22 894
27 784 
21 736

8 832 
32 814

5 096
28 312 
32 812 
16 420 
16 693
3 956
9 459 

36 855
4 662 

19 184
3 861 

13 972
5 671
4 168 
9 810

27 326

349 839
44 143
45 962 
69 058
46 566 
76 730 
32 973

105 541 
107 399 
58 316 
85 337 
16 641 
53 478 

130 203
21 400 
71 290
22 541 
52 516 
30 678 
43 948 
41 374

104 563
1 610 496

13 279
2 949
2 559 

21 710
14 472 
32 772

5 413 
41 404 
34 261 
14 201 
32 836

3 043 
27 347 
52 430

3 338 
25 359

5 954 
14 940

5 728 
17 555 
14 821 
46 761

Stuttgart
Heilbronn
Ulm
Aalen
Backnang
Böblingen
Crailsheim.
Eßlingen
Göppingen
Heidenheim
Heilbronn
Künzelsau
Leonberg
Ludwigsburg
Mergentheim
Nürtingen
Ohringen
Schwäbisch GmUnd 
Schwäbisch Hall 
Ulm
Vaihingen
Waiblingen
Nordwürttemberg .
Karlsruhe
Heidelberg
Mannheim
Pforzheim
Bruchsal
Budien
Heidelberg
Karlsruhe
Mannheim
Mosbach
Pforzheim
Sinsheim
Tauberbischof sbeim 
Nordbaden .............

Freiburg i. Br,
Baden*Baden
Bühl
Donaueschingen
Emmendingen
Freiburg
Hochschwarzwald
Kehl
Konstanz
Lahr
Lörrach
Müllheim
Offenburg
Rastatt
Säckingen
Stockach
Überlingen
Villingen
Waldsbut
Wolfach

53,474,147,5 126.7
156.7

35,76,7t»
57,3104,540,639,05,6

Landkreis 14,569,015,7 77,531,531,4
15,662,087,9 22,2 77,721,631,1

135.7
124.8

68,958,5 94,3100,042,742,7
2,8114,399,0 3,015,616,4

46,479,150,6 81,987,630,639,2
24,448,353,498,7 25,831,031,9

« 32,397,566,8103,8 26,927,124,4
58,5 8,375,481,1 18,424,138,5

10,2190,0
189,7

138,5105,5 5,022,518,3
57,666,6 98,826,6 61,751,1
36,469,988,0 78,232,2 42,840,3

3,192,985,8106,220,5 - 0,115,6
27,570,391,3 54,129,5 26,735,6

71,4 0,779,290,7 5,418,926,4
« 26,179,398,2 48,421,627,128,4

86,1 7,999,8 98,418,5 8,718,7
- 2,542,869,5 67,213,6 12,939,9

20,5106,283,287,9 23,527,035,8
n 42,098,797,281,4 49,532,144,7

33,582,0101,8 32,4 78,028,2 1640 077462 71320,0433 132
66,8 38,1135,4

126,8
235,7
149,2

322,3
102,1
233.9
211.9

32,028,3 153 058 
71 902 

211 820 
66 509 
54 838 
29 410 
53 560 
59 939 
59 753 
27 573 
23 045 
31 199 
37 191

Stadtkreis 43 265
22 319 
62 995
23 862
14 356
4 352

15 876
16 076 
23 635

7 433
5 199
6 056
7 991

2,93 264 
7 107 
7 212 
1 918 

23 374 
5 712 

32 490 
40 166 
40 312 
10 749 
18 193 
13 375 
9 068

113 057 
56 690 

156 037 
44 565 
63 856 
30 770 
70 174 
84 029 
76 430 
30 889 
36 039 
38 518 
38 268 

839 322

14,557,331,0 8,712,5
38,859,435,429,74,6 62,660,467,335,94,3
16,7104.1

148.7
106.8
114.2

73,685,9 19,526,2Landkreis 36,6
- 5,4116,795,6 - 3,814,818,6

9,764,276,329,6 15,246,3
19,654,771,3 22,526,847,8

71,2 17,753,978,239,6 21,052,7
« 2,177,576,989,3 6,927,034,8n 20,2122,0

113,8
132,1

63,9 34,722,6 18,850,5
-12,7 
- 5,9

81,0 63,819^4 - 6,2 
- 5,9

34,7
97,2 97,721,523,7

22,874,7104,8 07,1253 415 28,8 879 797 20,125,4212 940
97,2 40,7446,9

823,6
Stadtkreis J28,6

120,680 976 
23 251 
39 044
31 891 
48 739 
29 740
21 678
25 130 
79 996 
41 466 
64 708
26 064 
52 153 
56 904
32 068
22 290
28 192 
46 306
29 653 
26 036

31,224,02,2 19 419 
5 106 
9 160
4 826 

12 254
3 958
3 053
5 624

16 360 
10 234
18 553 

5 439
17 517
19 950 

7 643
4 183
5 215 
9 067 
7 226 
4 738

62 968 
19 281
42 456 
34 613 
54 104 
40 962 
21 947
27 242 
80 440
43 244 
69 968
28 837 
49 074 
60 200 
34 153 
24 891 
30 157
44 957 
33 233 
27 102

1 411 
1 136 

12 572 
7 548 

17 619
15 180 

3 322
7 736

16 804 
12 012 23813

8 212 
14 438 
23 246

9 728
6 784
7 180 
7 718

10 806 
5 804

30,4 7,98,65,9 22,0
72,6 9,168,092,0Landkreis JJ,a23,529,6

14,784,092,1 100,219,621,8 15,1n 79,3 9,478,490,1 13,725,132,6H

J05,0
102,6 - 3,1104,672,6 13,213,337,1

4,798,998,8 5,215,1 14,1
79,1 14,792,2 65,416,228,4 22,4

« 92,8 29,6108,799,4 31,320,520,9
66,9 5,195,9 74,37,624,727,8

18,770,792,5 90,924,728,734,0
82,3 7,8100,990,4 14,128,5 20,9
66,2 15,670,9106,3 14,033,629,4
68,3 31,065,994,5 32,035,138,6n 73,5 19,7113.4 

100,8
152.4

93,9 26,723,828,5
0,390,889,6 6,318,827,3

204,4
115,6

11,393,5 13,923,8 18,5
45,276,7103,0 40,219,617,2

2,441,494,189,2 12,924,432,5
9,660,174,196,1 12,321,4 18,2

n
17,288,1 77,0806 285 07,2 10,5189 525 23,5213 069 -85,7Südbaden 829 829
17,050,170,4104,4 17,559 800

50 064 
56 661 
20 467
31 357 
25 873 
20 032 
18 782
51 707 
87 723 
70 557
32 794 
24 465 
38 060
60 415 
43 134 
36 235

728 126

15,6 11 429 
9 795

12 410
3 020 
5 892
4 185
3 805 
2 482

11 644 
23 575 
16 531

5 899
4 634 
8 279

14 121 
7 671
5 239

19,1LandkreisBalingen 
Biberach 
Calw 
Ehingen 
Freudenstadt 
Heckingen 
Horb
Müesingen 
Ravensbarg 
Reutlingen 
Rottweil 
Sanigau 
Sigmaringen 
Tettnang 
Tübingen 
Tuttlingen 
Wangen 
SUdwürttemberg*Hohenzollern

57 303 
51 154 
64 043
22 310 
30 977 
29 415
23 671 
21 031 
51 506 
84 158 
67 423 
33 748 
25 257 
36 509 
62 430 
42 625 
35 998

739 558

8 932
10 885
19 792
4 863
5 512 
7 727 
7 444
4 731

11 443
20 010 
13 397

6 853
5 426
6 728 

16 136
7 162 
5 002

9,6166,0144,197,9 10,119,621,3n 14,386,590,388,5 20,121,930,9n 1>562,295,591,7 7,314,821,8
17,08i,586,3J0J.2 16,917,8 18.8

« 5,120,352,888,0 12,316,226,3
0,283,6102,184,6 9,631,4 19,0
1,2117.5

154.5
75,789,3 2,322,5 13,2

16,3139,0100,4
104,2
104,6

15,322,2 22,5
44,2 30.466,833,723,8 26,9t»

102,1
118,0
117,7
105,1

28,792,425,819,9 23,4
n 3,2124,097,2 5,120,3 18,0

11,762,196,9 9,221,5 18,9
»» 43,6142,6104,2 44,618,4 21,8

22.157,5 63,096,8 22,325,8 23,4
tt 20,551,461,7101,2

100,7
21,216,8 17,8

5,6167,4183,95,5J4,513,9
«

24,S

80,Q 
79,2

87,7

79,3

98,5 18,1

24,2
150 61121,9

25,4

20,7

20,1
162 043

100,01 056 264 4 054 285Baden*Württemberg 4 019 205 1 021184

’) Ohne Soldaten.
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Erwerbspersoneo am Wohnorl, erwerbstätige Aus- und Einpendler und Erwerbspersonen am Arbeitsort 
in den Gemeinden mit 10 000 und mehr Einwohnern (ohne Stadtkreise) 

alphabetisch geordnet

' Am 6. Juni 1961 waren
Zunahme bzw. Abnahme ( — ) 

gegenüber 1950 m%I Erwerbaperionen am Arbeitsort^)
I (Spalte 1—2 + 4)

Erwerbstätige
Auspendlcr^)

Erwerbstätige
Einpendler^)

—Erwesbs- 
personen^) 

•m Wohnort

Gemeinde %dtr I Erwerbs*! 
per8onen| 
am Ar- 

I beitsori

Erwerbs* 
personen 
am Arbeitsort

Erwerbs
personen% der ErwerbS' 

persoDco

Erwerbs
tätige

Auspendler

Erwerbs
tätige

Einpendlcr
% der Erwerbs- 

personen
Anzahl AnzahlAnzohl am

Wohnort

8 9 115 6 7 I 102 3 41
I

Aalen, Stadt*............................
Backnang, Stadt* ....................
Baiingen, Stadt ........................
Biberach an der Riß, Stadt*
Bietigheim, Stadt ....................
Böblingen, Stadt* ....................
Brudisal, Stadt* ......................
Crailsheim, Stadt ....................
Donauesdiingen, Stadt...........
Eberbach, Stadt ........................
Ebingen, Stadt*........................
Ehingen (Donau), Stadt ....
Eislingen/Fils, Stadt .............
Ellwangen (Jagst), Stadt ....
Emmendingen, Stadt .............
Eßlingen am Neckar, Stadt* .
Ettlingen, Stadt ......................
Fellbadi, Stadt*........................
Freudenstadt, Stadt ...............
Friedrichshafen, Stadt*.........
Gaggenau, Stadt ......................
Geislingen a. d. Steige, Stadt*
Gerlingen, Stadt ......................
Giengen an der Brenz, Stadt
Göppingen, Stadt*....................
Heidenheim a. d. Brenz, Stadt*
Hockenheim, Stadt ..................
Kehl, Stadt.................................
Kirchheim unter Teck, Stadt*
Konstanz, Stadt* ....................
Kornwestheim, Stadt* ...........
Lahr, Stadt*..............................
Leonberg, Stadt ........................
Lörrach, Stadt* ........................
Ludwigsburg, Stadt*...............
Mergentheim, Bad, Stadt . . .
Metzingen, Stadt......................
Mosbadi, Stadt ........................
MUlilarkcr, Stadt ....................
Ncckarsulm, Stadt....................
Neurcut (Baden) ....................
Nürtingen, Stadt* ....................
Ohriiigcn, Stadt ......................
OfTcnburg, Stadt* ....................
Pfullingen, Stadt ....................
Plochingen, Stadt ....................
Radolfzell. Stadt......................
Rastatt, Stadt* ........................
Ravensburg, Stadt*..................
Reutlingen, Stadt ....................
Rheinfclden, Stadt ................
Rottenburg, Stadt....................
Rottweil, Stadt ........................
Säckiiigcii, Stadt ....................
St. Georgen, Stadt ..................
Schorndorf, Stadt ....................
Schramberg, Stadt .................
Schwäbisch Gmünd, Stadt* . .
Schwab! ch Hall, Stadl* .... 
Schwenningen am Neckar,

Stadl* .....................................
Schwetzingen, Stadt ...............
Sindelfingen, Stadt* ...............
Singen (Hohentwiel), Stadt* .
Tailfingen, Stadt ....................
Tübingen, Stadt*......................
Tuttlingen, Stadt*....................
Überliiigeu, Stadt ....................
Villingen im Schwarzwald,

Stadt* .....................................
Waiblingen, Stadt*..................
Waldshut, Stadt ......................
Wangen im Allgäu, Stadt ...
Wasseralfingen, Stadt ...........
Weil am Rhein, Stadt...........
Weingarten, Stadt ..................
Weinheim, Stadt* ....................
Wendlingen am Neckar.........
Wertheim, Stadt ......................
Wiesloch, Stadt ........................
Winnenden, Stadt ....................

0 ohne Soldaten. — * = Große Kreisstadt.

120,9
168,6
113,5
498,1

33,636,0 120.9
123.9 
152,6
146.9 
140,4

31,2 77,422,6 6 501
4 874 
3 632
5 286 
5 681 
5 179 
9 008 
3 189 
1 485
1 909
2 685
1 136
2 494
2 912
3 088 

14 765
5 806
6 583
2 775 
6 579 
7.686
3 161

18 075
14 999
9 211

15 561 
12 087
12 295 
18 406
9 474
6 037
7 252

13 375
5 298
8 091 
7 417
7 597 

47 798
13 134
14 003
9 458 

23 755
13 059
16 827 

2 988
10 126 
34 836 
29 537

4 188
8 415

14 812
27 372 
;4 977
17 402
10 466 
17 328 
41*579

8 911 
8 005 
7 650
7 578 

13918
2 487

14 702
6 306 

23 664
5 593
6 901
8 145

15 754 
20 066 
44 899

7 378
5 343

11 922
6 083
7 400 

10 882
12 293
28 501 
14 099

3 380 
1 977

14 954 
12 102 

6 038
10 592 
8 611

12 556 
10 812 

6 608 
5 233 
5 864

11 407
4 849
8 424
5 172
5 736 

42 770
9 352 

14 121
6 952 

18 023
5 933

12 918
7 769
5 879

25 701 
23 940

6 634 
5 819

12 744
26 523
14 342 
10 734 
10 620
15 248 
38 199

5 791
6 219 
4 959
6 307
7 572
4 984 

10 530
4715 

12 510
7 017 
6 267 
6 563

10 970 
15 342 
34 028 

6 983
5 231
8 328 
5 631 
5 860
9 606 
9 491

20 204 
10 698

32,5 40,7 50,0 35,016,3
47,642,6 63,439,47,6459

50,4 275,3
153,5

74,734,03,0317
45,0 80,6 73,747,025,62 205 

5 440 
1 414

J08.3 194.1
275.1 
229,6
360.1

77,8 73,442,1 97,943,3
170.2
143.4
115.4 
123,7
117.3
109.3

61,0 111,4
123,6

73,748,913,1
52,6 67,433,74,9323
37,0 52,5 30,024,613,0681
25,6 69,2 109,5 37,626,38,9521
22,8 129,8

167,3
23,820,1 46,96,3717
39,321,4 44,0 63,914,2687

24,2 56,330,8 96,0 8,7 150,733,62 827 89,5 34,039,3 143.4
132.4 
111,8
140.4

20,8 81,212,9667
J54,0 29,440,6 26,0 71,221,41 227 

9 737
2 024 
6 701

80,2 25,730,9 29,0 43,622,8
46,644,2 33,8 83,4 49,721,6

63,647,0 99,2 52,5 84,3 124,447,5
715,2
730.4
110.5

29,3 136.0 
131,8
220.1 
130,3

37,6 36,03,9 43,4269
27,7 95,7 92,7 89,74,7847
58,9 78,9 J03,8 91,49,4560
30,7 30,2 60,5 84,7 41,09,71 252 

5 368 19,6 38,5 211,0 289,3 243,3
167,8

131,6
118,2

69,1 587
172,2
135,5
123,4

85,6 68,647,08,7 4 758 
12 649 
7 423

511
36,3 22,6 71,8 45,8 26,313,73 514 

1 826 
3 312

25,1 25,5 54,6 33,47,6 74,7
20,7 63,1 9,6 34,7 210,4

219,2
8,186649,9

144,6
116,2
103,2
104,4
162,1

275,7 37,8 296,410,0 3 176
4 417
2 324
6 924
7 209
3 474
5 033 

13 886
3 311
2 939
3 399 
2 718
8 037

37,7580
29,8 34,8 59,0 40,718,4 73,12 349 

1 475 
6 289

31,7 191,5 31,35,6 8,5 92,1
46,2 44,1 85,0 10,243,9 1,6

20,8 883,6 30,85,0 41,4 61,2541
74,2 123,034,2 33,2 98,5 84,3 242,33 628 

2 953 
10 506

29,0 35,7 183,9 34,419,4 113.6 
108,8 
153,9
128.7 
154,3 
120,2
183.8

85,7
33,4 45,5 53,827,5 39,8 100,2

20,0 165.3
102.3

96,7 38,53,3 37,2191
3Ö,7 31,6 24,718,5 29,91 153 29,8 85,314,3 44,4 95,9 47,9708

146,1
296,0

40,822,9 35,9 49,1 56,3
61,51 447

1 691 
3 007
2 033

58,022,3 57,7 77,9
20,5 68,1 72,4 514,5 90,760,3 49,9510

139.6
133.7 
189,2

31,2 49,2 48,419,3 6 205 
2 233

12 031
1 3S9
2 934
2 443 
6 442 
6 299

13 466 
1 919 
l 224 
4 213 
1 635 
1 843
3 799 
3 193

, 9 530 ' 3 869

42,2 91,2
40,2 207.2

743.3
38,513,6 35,4 59,6642

50,8 25,6 30,57,0 45,4877
24,3 58,6 21,139,7 79,7 26,2 67,82 783 

2 300 110,1
124.1
143.6
130.8
131.9
105.7
102.1
143.2 
108,0
126.3
113.3 
129,5 
141,1
131.8

71,1 108,9
248.6 
253,5 
163,4
250.7 
216,2

51,236,7 42,5 46,4
30,0 52,613,1 49,3 105,6861

52,2 41,715,1 40,9 47,1l 658
1 575
2 595 
1 524 
1 112

28,9 46,410,3 31,4 161,9
52,87,6 30,0 41,8 44,7
63,6 51,721,8 20,0 78,3

22,9 78,8 29,321,3 30,1 67,0
27,8 149,6

440.2
339.1
121.3
443.1

30,635,3 47,5619 7,4
26,9 43,2 26,921,0 51,41 183 24,9 72,6 80,55,2 138,7303

51,4 38,526,3 34,9 43,22 523 23,1 28,626,0 66,54,1391
48,96,1 33,4 27,5 8,8 115,51 233

27,4 30,2 239,1 37,678,64,4468
18,7 42,9 658,6 46,33,0 3 987 

5 377 
20 482 

7 235 
1 322 
9 190 
3 838 
1 742

119.4
133.2
233.4
133.0
106.1 
137,8
127.3
128.3

86,017 847 
7 293 

13 364 
16 572 
9 157 

20 900 
12.691 
5 040

21 303 
9 714

31 188
22 036 

9 714
28 797 
16 153 
6 465

531
55,4 66,5 18,540,5 12,1 55,32 956 

2 658 
1 771

65,7 145,3 133,5360,7
213.5 
266,0
143.5
408.1
220.2

141,4
106,7

19,9
32,8 64,0 69,010,7
13,6 23,4 0,0 13.9

35.9 
25,5

765 8,4
;6,2 31,9 31,1 59,11 293

3,0 23,8 23,0 46,0376
58,526,9 37,7 236,36,3317 i

3,5 23,3 125.7 
101,5 
137,0 
126,3
146.7

71,4 281,8
126,4
548,0
446,3

131,5 79,516 689 
12 098

5 064
6 585
5 087 
8 342
6 557 

12 863
5 311 
5 311 
5 529 
5 548

588 4 880
5 373 
2 831 
1 956
4 135
1 550
2 507 

10 668
1 771
2 763
5 290 
1 682

20 981 
12 280

6 936
8 317
7 462
6 297
7 344 

20 722
4 779 
7 806
9 134
5 013

It43,8 63,5 79,6 51,642,95 191 1 40,8 32,7 33,2 19,718,9959 t
23,5 22,5 34,03,4 124,3224
55,4 35,8 77,6 41,534,6 64,21 760 

3 595
1 720
2 809 
2 303

24,6 73,3 145,4 37,343,1 75,5 25,5
34,1 31,1 52,6 57,426,2 112,0

161,1
216,9

51,5 16,6 75,9 23,221,8 44,5
131,0
119,7

43,4 37,1 90,0 48,7 J.7 9,2
5,0 35,4 147,0

165,2
27,6 225,8

135,6
59,7268
57,530,5 57,9 25,4 97,31 685

2 217 40,0 33,6 90,4 57,8 112,0 90,1 49,4
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Answirkungr der Pendelwanderangr

Durch die Pendelwanderung und die damit verbundene 
Konzentration von rund 1 000 000 Menschen an verhältnis
mäßig wenigen Orten wird in halbtägigem Rhythmus ein 
großer Teil der Gemeinden des Landes von Mensdien — insbe
sondere Arbeitskräften — „entvölkert“, die sich an den Ziel
orten „zusammenballen“. Hierdurch ändert sich in besonderem 
Maße das wirtschaftliche Strukturbild, das der Statistiker im 
allgemeinen nur an Hand der Struktur der Wohnbevölkerung 
vermittelt, derjenigen Bevölkerung also, die nadi Feierabend 
und während der Nacht in den Wohngemeinden anzutreffen 
ist. Am Tage dagegen ergibt sich aus der Zahl der bei der Ar
beit versammelten Erwerbspersonen eine völlig andere Wirt
schaftsstruktur. Werden nämlich von der Zahl der am Ort 
wohnenden Erwerbspersonen die Auspendler abgesetzt und 
die Einpendler hinzugezählt, so erhält man die Zahl der Er
werbspersonen am Arbeitsort. Diese Saldierung läßt sich audi 
für die einzelnen Wirtschaftsabteilungen vornehmen. Die sich 
aus dieser Saldierung ergebenden Strukturänderungen können 
hier aus Platzmangel nicht für alle Stadt- und Landkreise er
örtert oder durgcstellt werden. Aus der Gesamtübersicht für 
die Stadt- und Landkreise sowie für die Städte mit 10 000 und 
mehr Einwohnern ergeben sich jedoch zunächst Zahlen für Er
werbspersonen am Arbeitsort und ihr Verhältnis zu der Zahl 
der dort wohnenden Erwerbspersonen. Daraus lassen sich die
jenigen Gebiete ermitteln, in denen durch die Pendelwande
rung die Zahl der dort arbeitenden Erwerbspersonen höher 
oder niedriger ist als die Zahl der dort wohnenden Erwerbs
personen.

Zunächst ergibt sidi für das Land Baden-Württemberg ein 
Pendlersaldo von + 0,9 ®/o, gemessen an den hier wohnenden 
Erwerbspersonen. In Nordwürttemberg, das besonders im 
Raum Ulm Einpendler aus Bayern und im Raum Stuttgart 
solche aus Südwiirttemberg aufnimmt, beträgt er + 1,8 Vo. In 
Nordbaden, wo im Raum Mannheim-Heidelberg zusätzlich Ein
pendler aus Hessen und Rheinland-Pfalz arbeiten und wo in 
den Raum Karlsruhe ebenfalls Pendler aus Rheinland-Pfalz 
und aus Südbaden einströmen, beläuft sich der Einpendler
überschuß auf 4,8%. Südbaden gibt 2,8% seiner im Regie- 
rungs))czirk wohnenden Erwerbspersonen ab in die Schweiz,

Erwerbstätige Einpendler, die im eigenen Haus oder einer 
Eigentumswohnung wohnen am 6. Juni 1961

daruDter wohoen in 
eigenem Haus oderEigentumavrohnungO

Land
Regierungabexirk

Siadi
Erwerbstätige
Einpendler

I %Anxahl

Baden-Württemberg insgesamt .
männlich...........................................
weiblidi..............................................

Regierungsbezirke
Nordwürttemberg.......................

Nordbaden ......................................
Südbaden .........................................
Südwürttemberg-Hohenz. . . .

Ausgewählte StädteStuttgart...........................................

Mannheim ......................................Karlsruhe........................................

Ulm .....................................................
Pforzheim ......................................Heilbronn........................................

Heidelberg ......................................
Sindebingen ....................................
Freiburg im Breisgau .......
Eßlingen am Neckar..................
Ludwigsburg .................................
Reutlingen ......................................
Göppingen ......................................
Offenburg........................................

Weinheim ......................................

1 056 264 
756 465 
299 799

480 229 
349 695 
130 534

45,5
46^
43,5

197 889 
111 095 
89 643 
81 602

42,8462 713 
253 415 
189 525 
150 611

43.8
47,3
54,2

110 396 
62 995 
43 265 
27 784 
23 862 
22 894 
22 319 
20 482 
19 419 
14 765 
13 886 
13 466 
12 649 
12 031 
10 668

37 264 
22 658 
21 147 
12 647 
11 184 
11 111 
8 219 

10211 
8 650 
5 834
5 068
6 633
5 534
6 897 
5 0B9

33,8
36,0
48,9
45,5
46,9
48,5
36,8
49,9
44,5
39,5
36,5
49,3
43,8
57,3
47,7

0 Auch als HaushalUongchörige.

in Südwürtlemberg-Hobenzollern, wo das Wohnen im Eigen
tum sowieso stärker vertreten ist, beläuft sich die Quote auf 
über 50%. Die entspredienden Zahlen für die wichtigsten 
Einpcndlcrgcmcindcn sind in der obigen Ubersicdit zusam- 
mciigcstellt. Hier weisen die Einpendler nach Stuttgart mit 
34% den geringsten Anteil an Bewohnern eigener Häuser 
oder Eigentumswohnungen auf. Dies liegt darin begründet, 
daß sie zum großen Teil aus den um Stuttgart liegenden Städ
ten einpendcln, wo das Wohnen im Eigentum auf Grund des 
städtischen Siedlungsdiarakters nicht so sehr verbreitet ist. 
Anders dagegen verhält cs sich bei Offenburg, dessen Einpend
ler mehr ans ländlichen Gemeinden stammen. Von ihnen woh
nen .57% im eigenen Haus oder in Eigentumswohnungen.

Sofern die Zahl der Einpend- 
1er in Überlegungen einhezo- 
gen wird, die sich mit Wohnungs
bedarfsfragen befassen, wird 
auch zu berücksichtigen sein, 
daß eine Verbesserung von Ver
kehrsverbindungen zwischen 
Wohn- und Arbeitsort den von 
den Pendlern am Arbeitsort an
gemeldeten Wohnungsbedarf 
verringern wird. Es bleiben 
dann im wesentlichen nur noch 
solche Pendler in die Planung 
einzubeziehen, deren Zeitauf
wand für den täglichen Ar
beitsweg in keinem gesunden 
Verhältnis zur verbleibenden 
Freizeit mehr steht.

Zu den Einpendlern zählen 
auch die aus anderen Ländern 
des Bundesgebietes einpendeln
den Personen. Es sind dies ins
gesamt 65 569 Erwerbstätige.
Von diesen kommen 24 076 aus 
Hessen, 19 738 aus Bayern und 
21748 aus Rheinland-Pfalz. Ein
pendler aus dem Ausland wur
den niditermittelt,da zur Erfas
sung der Einpendler nur die 
Angaben aus den ira Bundesge- 
Inet bearbeiteten Haushaltsli- 
sten zur Verfügung standen.

Erwerbspersonen am Arbeitsort in */• der Erwerbspersonen am 
Wohnort am 6. Juni 1961

Baden*Wflrltemberg Regi«ruDgabexirke

Wirtxcbafixibteiluog SUdwflrit.*
Uoben-
xollero

SUd-
baden

Nord*
wQrttemberg

Nordbadenmännlich weiblichioageaamt

0 Land- und Forstwirtschaft,Tierhaltung, 
Fischerei ..................

1 Energiewirtschaft u.
Wasserversorgung, 
Bergbau ..................

2 Verarbeitendes Ge
werbe (ohne Bau
gewerbe) ..................

3 Baugewerbe ...............
4 Handel............................
5 Verkehr u. Nachrich

tenübermittlung ..
6 Kreditinstitute undVersicberungs- 

gewerbe^....................

7 Dienstleistungen,.
soweit nicht an 
anderer Stelle 
genannt ....................

8 Organisation ohneErwerbscharakter 
und Private Haus
halte .........................

9 GebietskÖrper-
sdiaften und Sozialversicherung 

- ohne Angabe .............

100,0100,0100,1100,0 100,0 100,0100,0

99,498,2100,8 102,1 101,7100,8100,8

97,595,5101,5
101,8
101,0

102,6
104.1
101.2

106,7
108,0
104,9

101,2
101,7
101,2

100,7
100,7
101,3

98,094,8
98,1 98,4

98,3105,8 93,7100,7 100,7 101,9100,7

97,5 97,4JOS,7iO/,4 101,3 101,1101,3

99,6101,5 98,9100,1 100,3 100,5100,2

99,7101,0 98,4100,1 100,399,9 99,8

99,0103,3 99,0101,0 100,7
100,4

100,8 100,7
100,093,499,1 99,298,498,7

98f507,2101,8 104,8Insgesamt .... 101,1 100,5100,0
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Verteilang der Erwerbspersonen am Wohnort and der Erwerbspersonen am Arbeitsort auf die Wirtschaftsabteilungen in ausgewählten
Verwaltungsbereicben am 6. Juni 1961 

in •/•

£rwerbeper«onen «mWirtichaftaobteiluag
Wohnort | Arbeittort Wohnort | Arbeitsort | Wohnort | Arbeitsort | Wohnort | Arbeitsort { Wohnort | Arbeitsort

Regierungsbezirk
Baden* Württemberg NordwUrttemberg Nord baden Südbaden Südwürtt.-Hohenz.

0 Land* und Forstwirt*sdiaft,Tierhaltung, 
Fisdierei ...............

1 Energiewirtschaft u.
Wasserversorgung, 
Bergbau ...............

2 Verarbeit. Gewerbe
(ohne Baugewerbe)

3 Baugewerbe .............
4 Handel........................
5 Verkehr u. Nachrich*

tenübermittlung ..
6 Kreditinstitute undVersieh.-Gewerbe
7 Dienstleistungen, so

weit nicht an and. 
Stelle genannt ..

Organisationen ohne Erwerbscharakter 
u. Priv. Haushalte 

9 Gebietskörperschaft.
u. Sozialversich. .. 

- ohne Angabe ...........
Insgesamt ....

Ein* (~(~)bzw. Auspendler
überschuß (—) in ^^0 der 
Erw.-Pers. a. Wohnort

J5,a J5,7 12,9 12,6 n,7 11,2 21,1 21,7 21,2 21,5

0,8 0,80,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6

I43,9 47,3 42,544,1 47,7 43,2 37,7 37,0 45,2 44,8
7,3 7,17,4 7,3 7,2 7,4 7,9 7,7 7,3 7,2
9,3 9,3 9,5 9,5 11,3 11,3 8,5 8,6 7,3 7,3

4,3 4,3 4,2 4,2 5,5 5,5 4,5 4,3 2,9 2,9

1,6 1,6 2,0 2,0 1,9 2,9 1,1 1,1 0,9 0,9

10,1 10,0 9,5 9,4 11,0 10,6 11,2 11,4 9,0 9,1
8

1,7 1,7 1,51,7 1,7 1,5 2,0 2,0 1,8 1,8

4,7 4,4 6,04,7 4,4 5,9 4,8 4,9 3,6 3,6
0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

+ 0,9 + 1,8 + 4,8 -2,8 - 1,5

Stadtkreis Landkreis
LeonbergStuttgart PforzheimUlm Aalen

0 Land- und Forstwirtschaft,Tierhaltung, 
Fischerei ...............

1 Energiewirtschaft u.Wasserversorgung, 
Bergbau ...............

2 Verarbeit. Gewerbe
(ohne Baugewerbe)

3 Baugewerbe .............
4 Handel........................
5 Verkehr u. Nachrich

tenübermittlung ..
6 Kreditinstitute undVersieh.-Gewerbe
7 Dienstleistungen, so

weit nicht an and. 
Stelle genannt

Organisationen ohne Erwerbscharakter 
u. Priv. Haushalte 

9 Gebietskörperschaft.
u. Sozialversich. .. 

- ohne Angabe ...........
Insgesamt ....

Ein-("+)bzw. Auspendler- 
überschuQ (—) in der 
Erw.-Pers. a. Wohnort

1,21,5 1,6 1,1 13,9 21,6 10,6 15,8 21,5 21,5

1,0 0,50,9 0,9 0,8 0,4 0,3 0,1 0,8 0,8

39,7 42,9 44,3 50,2 61,1 56,3 53,2 46,7 46,6 47,1
6,27,0 7,0 5,5 7,4 6,2 7,2 9,3 7,3 7,2

14,114,9 15,7 14,4 7,1 5,2 8,1 7,1 7,1 6,9

6^ 2,96,7 8,1I 7,5 1,7 3,7 2,B 3,1 3,1

4,2 4,3 1,6 0,7 0,41,5 2,7 2,7 0,8 0,8 fl
)I15,1 13,4 13,2 4,3 5,110,0 8,9 10,1 7,3 7,3

8

2,3 2,22,7 1,6 0,9 1,4 1,70,8 1,5 1,5

6,3 6,3 6,5 5,1 2,2 1,7 3,43,7 3,8 3,5
0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,30,5 0,4 0,3 0,3

I100 100 100100 100 100 100 100 100 100

+ 27,8 + 54,9 -36,1 -33,4 + 0,0

Gemeinde
Sindelfingen Gaggenau Offenburg Gerlingen Wendlingen a. N.

0 Land- und Forstwirt
schaf t, Tierhaltung, 
Fischerei ...............

1 Energiewirtschaft u.
Wasserversorgung, 
Bergbau ........... ...

2 Verarbeit. Gewerbe
(ohne Baugewerbe)

3 Baugewerbe .............
4 Handel........................
5 Verkehr u. Nachrich-

tenübermittluns ..
6 Kreditinstitute und

Versieh.-Gewerbe
7 Dienstleistungen, so- 

weit nicht an and. 
Stelle genannt «

Organisationen ohne Erwerbscharakter 
u. Priv. Haushalte 

9 Gebietskörperschaft.
u. Sozialversich. .• 

- ohne Angabe ...........
Insgesamt ...»

Ein- (+) bzw. Auspendler
überschuß (—) in der
Erw.-Pers. a. Wohnort

1,6 0,8 3,7 1,8 1,0 0,8 3,6 8,6 5,3 6,0

0,2 0,1 0,7 0,4 0,6 0,6 0,4 1,0 0,9

63,2 83,8 63,9 78,7 33,9 34,237,7 53,3 65,0 68,3
10,5 6,5 6,8 6,5 6,2 7,6 8,2 18,4 7,5 8,0

7,2 2,6 9,1 15,84,6 13,4 9,29,6 7,2 5,9

1,8 0,6 2,4 9,61,4 16,7 3,5 1,5 3,4 2,0

1,3 2,00,3 0,8 0,3 0,81,4 2,4 1,1 0,6

8,4 3,6 8,3 4,0 16,7 10,9 12,3 20,1 5,9 5,6
8

1,0 1.3 2,80.4 0,7 2.1 1,8 1,1 1,13.4

4,4 1,2 2,7 10,81,3 4,58,4 2,02,8 1,3
0,4 0,2 0,3 0,50,2 0,3 0,5 0,30,9 0,4

100 100 100 100 100 100 100 100100 100

+ 133,4 + 120,1 + 89,2 -10,0-61,5

200



nach Frankreich und Nordbaden, ln Südwürttemberg-Hohen- 
zollern sind tagsüber 1,5 Vo weniger Erwerbspersonen anzu> 
treffen als nach Feierabend. Sie arbeiten besondere im Gebiet 
um Stuttgart und in Ulm.

Durch diese Verschiebungen erhöht sich im Land in allen 
Wirtschaftsabteilungen mit Ausnahme von Organisationen 
ohne Erwcrbsdiaraktcr und Private Haushalte die Zahl der 
Erwerbspersonen. Den größten Zuwachs erzielt das Bauge> 
werbe mit 1,7 ®/o. In Nordwürttemberg und Nordbaden wirkt 
sich die Zunahme der Erwerbspersonen in einer Verstärkung 
der Erwerbstätigkeit in allen Wirtschaftsabteilungen aus. Die 
Zunahme ist am stärksten mit 4,1 Va bzw. 8,OVo wiederum im 
Baugewerbe. Des weiteren ist hier das Verarbeitende Gewerbe 
mit einem Zuwachs von 2,6 ^/o bzw. 6,7 der Beschäftigten 
sehr stark von der Umsdiichtung durch die Pendelwanderung 
betroffen. In Südbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern 
schwächt sich durch die Abwanderung von Erwerbspersonen 
die Erwerbstätigkeit in allen Wirtschaftsabteilungen ab. In 
Südbaden ist die Abnahme am stärksten mit 6,3 Vo in der Ab> 
teilung Verkehr und Nachrichtenübermittlung, in Südwürttem- 
berg-Hohenzollern mit 2,6 Vo bei Kreditinstituten und Ver- 
«icheruugsge werbe.

Unter den Kreisen weisen besonders die Stadtkreise starke 
Einpendlerüberschüsse auf. Diese sind mit 55 Vo in Ulm am 
stärksten. Es folgen Pforzheim (49®/o), Heilbronn (45%), 
Mannheim (36%), Karlsruhe (35%), Freiburg (29%), Stutt
gart (28%), Heidelberg (27%) und Baden-Baden (21%).

Landkreise mit Einpendlerüberschüssen wurden lediglich 15 
ermittelt. Der stärkste Überschuß beziffert sich im Landkreis 
Offenburg auf 6% der dort wohnenden Erwerbspersonen, der 
kleinste auf 0% (26 Personen) im Landkreis Aalen. In den 
übrigen 48 Landkreisen ist die Erwerbspersonenzahl während 
der Arbeitszeit kleiner als nach Feierabend. Die Kreise, die per 
saldo die meisten Erwerbspersonen an benachbarte Kreise ab
geben, liegen in der Regel in der Nähe von Stadtkreisen; in 
ihnen ist die Zahl der im Kreis arbeitenden Personen kleiner 
als die der dort wohnenden. Es sind dies die Landkreise Pforz
heim (-36%), Leonberg (-33%), Ulm (-31%), Karlsruhe 
(-29%), Freiburg (-27%), Heidelberg (-24%) und Mann
heim (— 21 %).

Bezüglich des Pendlersaldos wurden außer den Stadt- und 
Landkreisen auch alle Städte mit mehr als 10 000 Einwohnern 
untersiidit. Unter diesen weist Sindelfingen, gemessen an den 
dort wohnenden Erwerbspersonen, mit 133 % den größten 
Einpendlerüberschuß auf, mit 120% steht Gaggenau an zwei
ter und Offenburg mit 89% an dritter Stelle. Der oben schon 
aufgeführte Stadtkreis Ulm folgt unter den Gemeinden mit 
10 000 und mehr Einwohnern erst an 11. Stelle hinter Neckar
sulm (+84%), Gieng 
(+70%), Wiesloch (+65%), Lahr (+62%), Weinheim 
(+61%) und Breiten (+58%). Andererseits haben auch 
einige Städte mit 10 000 und mehr Einwohnern - besonders 
wenn sie im Einzugsgebiet eines größeren Einpendlerzentrums 
liegen - infolge der Pendelwanderung Einbußen an Erwerbs
personen zu verzeichnen. Es sind dies im Wirtschaftsraum 
Stuttgart—Göppingen die Städte Gerlingen (—62%), Böblin
gen (-2%), Wernau (-11%), Eislingen/Fils (-4%), Leon- 
berg (—2%), Wendlingen a. N. (—10%), Fellbach (—1%), 
und Winnenden (-10%). Im Raum Karlsruhe gibt die Stadt 
Neureut tagsüber per saldo 50% der dort wohnenden Er
werbspersonen ab. Im Raum Mannheim zählt die Stadt Hocken
heim am Tag 37% weniger Erwerbspersonen als nach Feier
abend. In Südbaden arbeiten in der im Einzugsgebiet von 
Basel liegenden Stadt Weil a. Rh. tagsüber um 25% weniger 
Erwerbspersonen als dort ihren Wohnsitz haben. In Südwürt- 
temberg-Hohenzollern ist das gleiche bei der im Raum Reut
lingen liegenden Stadt Pfullingen der Fall (-20%).

In welcher Weise sich die Erwerbsstruktur in einem regio
nalen Bereich zwischen Ruhe und Arbeit ändert, mögen die 
vorstehenden Übersichten für das Land, die Regierungsbezirke 
sowie für einige ausgewählte Stadtkreise, Landkreise und Ge

meinden dartun. Daraus ist ersichtlich, daß schon bei einer 
geringfügigen Änderung der Gesamtzahl der Erwerbspersonen, 
wie sie beim Land Baden-Württemberg gegeben sind, Ver
schiebungen zwischen der Erwerbsstruktur der Erwerbsperso
nen am Wohnort und der Erwerbspersonen am Arbeitsort 
eintreten können. Auch der Landkreis Aalen ist ein Beispiel 
hierfür. Dort ändert sich durch die Pendelwanderung an der 
Gesamtzahl der Erwerbspersonen überhaupt nichts und doch 
ist der Wirtschaftsbereich Verarbeitendes Gewerbe unter den 
im Kreis arbeitenden Erwerbspersonen stärker verteten als 
unter den im Kreis wohnenden. Im allgemeinen sind in einem 
Verwaltungsbereich die Strukturunterschiede zwischen den 
Erwerbspersonen zur Ruhezeit und den Erwerbspersonen zur 
Arbeitszeit um so größer, je größer dort der Ein- und Aus
pendlerüberschuß ist. Dies muß jedoch nicht sein und hängt im 
wesentlichen von der Große und der wirtschaftlichen Zuord
nung der in einem Gebiet liegenden Arbeitsstätten ab; stellen 
doch die Erwerbspersonen am Arbeitsort nichts anderes dar 
als die Summe der Betriebsinhaber und Beschäftigten, die 
tagsüber in allen Arbeitsstätten und privaten Haushalten des 
beobachteten Gebietes tätig sind. Weiter bietet die Übersicht 
ein Beispiel dafür, daß die Beobachtung von Auswirkungen 
der Pendelwanderung bei der kleinsten regionalen Einheit 
— der Gemeinde — beginnen muß, da jede Zusammenfassung 
regionaler Ergebnisse das örtliche Bild mehr und mehr ver
deckt. Diese örtlichen Strukturunterschiede, die bei Beobach
tung der Erwerbspersonen am Wohnort nicht die extremen 
Werte aufzeigen mögen, treten bei der Beobachtung der Er
werbspersonen am Arbeitsort infolge der Konzentration be
stimmter Wirtschaftsabteilungen in einzelnen Gemeinden we
sentlich stärker in Erscheinung.

Über die Änderung der Erwerbsstruktur hinaus wirkt sich 
ein Einpendlerübersdiuß hn allgemeinen positiv für den Ge
meindeetat aus. Betrug doch im Landesdurchschnitt das Auf
kommen an Gewerbesteuer je abhängige Erwerbsperson (Ar
beitnehmer) im Jahr 1961 396 DM. Der an die Wohngemeinde 
zu zahlende Gewerbesteuer-Ausgleichsbetrag belief sich jedoch 
auf höchstens 100 DM je einpendelnden Arbeitnehmer in ge
werbesteuerpflichtigen Betrieben. Außer diesem meßbar posi
tiven Betrag erhöht sich in den Einpendlergemeinden das 
Gewerbesteueraufkommen zusätzlich dadurch, daß ein Teil 
des erarbeiteten Einkommens in der Arbeitsgemeinde wieder 
umgesetzt wird. Andererseits eirwachsen den Einpendlerge
meinden aus ihrer zentralen Lage zusätzliche Lasten, wie z. B. 
die Lösung zusätzlicher Verkehrsprobleme, Erschließung von 
Industriegebieten, Bereitstellung von Schulräumen für zentrale 
Schulen und Unterhaltung kultureller Einrichtungen.

Oie Pendleratrtf me^
Die Pendelwanderung ist eine täglich zweimal vorgenommene 

Ortsveränderung von Personen, die sich zum Zwecke des Er
werbs oder der Ausbildung in eine andere Gemeinde und wie
der zurück an ihren Wohnsitz begeben. Da diese Ortsverände
rung jeweils vor und nach einer neun- bis zehnstündigen An
wesenheit am Arbeitsort vorgenommen werden muß, ist ihr 
zeitlich eine gewisse Grenze gesetzt. iVs bis 2 Stunden für 
einen Weg müssen im allgemeinen wohl als Höchstmaß ange
sehen werden^; dies um so eher, als auch für den Arbeitsweg 
innerhalb großer Städte häufig 1 Stunde und darüber benötigt 
wird. Innerhalb dieser Zeit lassen sich mit modernen Ver
kehrsmitteln bei günstigen Verkehrsverbindungen und gut 
ausgebauten Verkehrswegen beachtliche Entfernungen zurück
legen. Tägliche Arbeitswege z.B. von Karlsruhe nach Stuttgart, 
von Heilbronn nach Stuttgart, von Ulm nach Stuttgart und 
zurück sind demzufolge — wenn auch nicht die Norm — keine 
Seltenheit mehr.

Die Pendler, deren Zahl sich — wie eingangs schon erwähnt — 
seit 60 Jahren fast verzehnfacht hat, waren bis zum ersten Welt
krieg auf die Eisenbahn oder auf ihre eigene Leistung als

5 Vgl. hierzu die Heft II beigefügte Pendlerkarle
* Nähere Angaben über den Zeitaufwand für den Arbeitsweg ~ auch bei 

der Pendelwonderung — werden sich aus der 10 Ve*Auawertung der Volks* 
und Berufszählung 1961 ergeben.

der Brenz (+ 72%), Bruchsalen an
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Fußgänger oder auch als Radfahrer angewiesen. Zwischen dem 
ersten und zweiten Weltkrieg setzten sich als weitere Verkehr»« 
mittel Omnibus und Motorrad durch, wozu sich nach dem zwei
ten Weltkrieg der Personenkraftwagen gesellte. Diese ursprüng
liche Bindung an die Massenverkehrsmittel und auch deren Ent
wicklung hat den Pendlerströmen ihr Gepräge gegeben und die 
Richtung gewiesen. So wurden im 19. Jahrhundert die Eisen
bahnen als schnelle Verbindungswege zwischen wirtschaftlich 
und verwaltungsmäßig bedeutenden Städten und zur Erschlie
ßung ihres Hinterlandes gebaut. Die Linienführung hielt sich 
dabei — soweit dies auf Grund der topographischen Gegeben
heiten möglich war — an diejenige der seit Jahrhunderten be
nutzten Straßen. Diese wiederum folgten im allgemeinen dem 
Lauf von Tälern, in denen sich schon immer die wichtigsten 
menschlichen Ansiedlungen befanden. Infolge der Verkehrs- 
mäßig besseren Erschließung entwickelten sich die an der Eisen
bahn liegenden Städte und Gemeinden bevölkerungsmäßig und 
wirtschaftlich wesentlich schneller als die seitab liegenden Ge
meinwesen. Die an den Bahnlinien liegenden Arbeits- wie auch 
Wohnorte blühten auf. Die wechselseitigen Beziehungen zwi
schen beiden führten zu einem gegenseitigen Arbeitskräfte
austausch, der über die Bahnverbindung abgewickelt werden 
konnte. Infolge dieser Entwicklung bewegen sich heute noch 
die wichtigsten Pendlerströme zwischen den Siedlungen ent
lang den Bahnlinien, die zumeist in den Tälern des Landes 
verlaufen. Wenn auch ein Teil der Pendler heute den Perso
nenkraftwagen als Verkehrsmittel benützt, so fährt auch er 
recht oft auf Straßen, die neben der Bahn durch die gleichen 
Täler führen.

Die diesem Heft beigefügte Pendlerkarte laßt diese Pend
lerwege klar erkennen. Ein langer, je nach der Nähe von 
Städten verschieden stark „befahrener“ Pendlerweg ist die 
Rheintallinie von Basel bis Mannheim hzw. Heidelberg, ein 
weiterer die im „Pendlergürtel“ gelegene Linie von Ulm über 
das Fils- und Neckartal nach Stuttgart und von da weiter nach 
Karlsruhe/Bruchsal. Ebenfalls vom Osten ins Zentrum des 
Landes verläuft die Remstallinie, die — bei Schwäbisch Gmünd 
beginnend — über Schorndorf in den Stuttgarter Raum führt. 
Von Stuttgart zunächst nach Norden über Heilbronn und von 
da nach Heidelberg führt -die Neckarlinie. Eigene Pendlerwege 
sind die Stich- und Seitentäler des Schwarzwaldes und der 
Alb sowie die Verkehrslinien am Hodirhein. Im Osten des 
Landes verläuft ein Pendlcrweg entlang dem Taubertal, zieht 
hinüber nach Crailsheim und weiter nadi Aalen und von dort 
über Heidenheim durch das Tal der Brenz in Richtung Ulm. 
Weitere Linien entlang den vorhandenen Verkehrseinrichtun
gen lassen sich überall aufzeigen (Zabertal, Donautal u. a.).

Entlang diesen Linien bewegen sich die Pendlerströme in 
beiden Richtungen je nach dem, wo sich gerade der nächste 
größere „zentrale Ort“ befindet. Bei größeren Einpendlerzen
tren ist deutlich zu sehen, daß auch Gemeinden, die nicht an 
den historischen Verbindungswegen liegen, Auspendler in das 
Pendlerzentrum entsenden (Beispiele: Freiburg i. Br., Schwä
bisch Gmünd). Hier haben Omnibus und Personenkraftwagen 
den Transport dieser Pendler weitgehend übernommen.

Eine bemerkenswerte Erscheinung an den Pendlerlinien, 
deren Wohn- und Arbeitsorte starke wechselseitige Beziehun
gen aufweisen, jedoch von einem stärkeren Pendlerzentrum 
überlagert werden (Beispiel: Fils- und Neckartal mit Stuttgart), 
ist die einem Wasserschwall vergleichbare Pendlerbewegung. 
Beginnend am Anfang der Pendlerlinie geht ein Strom in das 
übergeordnete Pendlerzentrum, ein weiterer in die am Pend
lerweg liegende Nachbargemeinde. Von dort gehen wieder die 
gleichen Pendlerströme aus, die sich bis zum übergeordneten 
Zentrum hin von Stadt zu Stadt verstärken.

Von allen typischen, größeren Einpendlergemeinden ist die 
Stadt Sindelfingen die einzige, die nicht an einer historisch 
gewachsenen Pendlerlinie liegt. Ihre Einpendler kommen zum 
kleineren Teil aus Gemeinden entlang der Bahnlinie Horb- 
Böblingen. Ihr Haupteinzugsgebiet erstreckt sich vielmehr 
westlich dieser Bahnlinie über das Nagoldtal hinweg bis in die

Gemeinden des nördlichen Schwarzwaldes. Ein solches Ein
zugsgebiet konnte nur mittels Omnibus und Personenkraft
wagen ersdilossen werden.

Die Verkehrsmittel
Um an ihre Arbeitsorte zu gelangen, benutzten nach den 

Angaben in der Volkszählung 1961 von den erwerbstätigen 
Auspendlern 25 Vo die Eisenbahn, 23 Vo den Omnibus, 21 Vo 
den Personenkraftwagen, 12 Vo Kraftrad oder Motorroller, 
10 Vo das Fahrrad und 4Vo die Straßenbahn. Die Schüler 
ter den Auspendlern sind verständlicherweise mehr auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. 41 ®/o von ihnen fah
ren mit der Eisenbahn, 24 Vo mit dem Omnibus, 15 Vo mit dem 
Fahrrad und 6Vo mit der Straßenbahn.

un-

Von den Auspendlcrn benutzte Verkehrsmittel im Juni 1961
SdiUIer

Dod Studierende

Erwerbstätige
Verkehrsmittel

mSDolich weiblichInsgesamt

Auspendler insgesamt .. 88 9161 021184 729 761 291 423

in Vo ..von diesen fahren mit
Eisenbahn........................
Straßenbahn ....................
Kraftomnibus, O-Bus .. 
Personen- u. Kombina

tionskraftwagen .... 
Motorrad, Motorroller,

Moped ..........................
Fahrrad ............................

4J,3 .29,825,4 23,6
5,85,93,74,3

24,435,118,423,3

10,3 3,125,621,1

1,51,916,612,2
12,2 14,79,510,3

Bei der Benutzung der Verkehrsmittel durch Erwerbsper
sonen sind typisdie Unterschiede nach dem Geschlecht der 
Pendler erkennbar. So ist die Benutzung der zum größten Teil 
wohl selbst gesteuerten Kraftfahrzeuge ausgesprochen eine 
Angelegenheit der Männer, die in 26 Vo aller Falle mit einem 
Personenkraftwagen und in 17 Vo mit einem Motorrad fahren. 
Die Frauen hingegen benutzten diese Verkehrsmittel nur zu 
10 Vo hzw. 2 Vo. Dafür fahren 30 Vo von ihnen mit der Eisen
bahn und 35 Vo mit dem Omnibus, mit Verkehrsmitteln also, 
die von männlichen Pendlern nur zu 24 Vo bzw. 18 Vo in An
spruch genommen werden.

Entsprcdiend dem Angebot an Verkehrsmitteln in den ein
zelnen Landcsleilen wechseln diese Anteile von Kreis zu Kreis 
und von Stadt zu Stadt. Dort, wo die Pcndlergebiete nicht so 
sehr durch die Eisenbahn erschlossen sind, führt der Omnibus 
als kleineres Masscnverkehrsmittel die Pendler auf der Straße 
zum Arbeitsort. Im Einzugsbereich großer Städte, wo die 
Straßenbahn als Nahverkehrsmittel über die Gemeindegrenzen 
hinaus ausgebaut wurde, wird sie als bedeutendes Transport
mittel benutzt. So fahren z. B. von den 6118 Bcrufspendlern 
aus Fellbach und den 4922 aus Gerlingen, die täglich nach 
Stuttgart fahren, 63 Vo bzw. 71 Vo mit der Straßenbahn. Die 
7660 erwerbstätigen Pendler dagegen, die täglich zwischen 
Eßlingen und Stuttgart unterwegs sind, werden zu 61 Vo von 
der Eisenbahn befördert. In die Stadt Sindelfingen jedoch, in 
welche - wie oben schon dargestellt — die Pendler aus ver-

t

Personen- und Kombinationskraftwagen in den Stadtkreisen 1961

Zugang in
% d«Beaiondea

Zugang durch erwerbatStige 
Einpendler^)

Stadtkreii Bestand')

Stuttgart 
Heilbronn 
Ulm.........

18 640 
3 748 
3 704

20,690 459 
11 308 
10 359

33,1
35,8

Karlsruhe
Heidelberg
Mannheim
Pforzheim

23,829 869 
14 932 
38 826 
9 461

7 123
2 163 

10 140
3 057

J4.5
26,1
32,3

Freiburg im Breisgau 
Baden-Baden .............

22,64 08718 094 
5 251 17,2905

1. 7. 1961. — Saldo der mit Pkw fahrenden Ein- und Auspendicr ge
teilt durch 1,2.
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Erwerbstätige Auspendler und Pendlerquoten 1950 und 1961 
in den Ländern des Bundesgebietes

kehrsfernen Orten kommen, fahren die dort einpendelnden 
20 470 Erwerbspersonen überwiegend mit Straßenfahrzeugen. 
So benutzen 41 Vo von ihnen den Omnibus, 22 ®/o einen Per
sonenkraftwagen und lediglidi 18 Vo die Eisenbahn.

Ungeachtet aller regionalen Unterschiede steht zu erwarten, 
daß der Personenkraftwagen als Transportmittel für Pendler 
weiter an Bedeutung gewinnen wird, besonders deswegen, weil 
er als individuelles Verkehrsmittel auch verkehrsferne Einzugs
gebiete zu erschließen vermag. Weldie zusätzlichen Verkehrsbe
lastungen sidi dadurch für den innerstädtischen Verkehr der 
Pendlerzentren ergeben, soll kurz an Hand der Veränderung 
des Personenkraftwagenbestandes durdi die Einpendler in die 
Stadtkreise dargestellt werden. Für die Ermittlung der um
seitig aufgeführten Quoten wurde unterstellt, daß jedes 
fünfte Fahrzeug mit zwei Pendlern besetzt ist. Danach fah
ren und parken in der Stadt Ulm am Tag um 36®/o mehr Per
sonenkraftwagen als bei der Nacht. In Heilbronn beträgt der 
Unterschied 33 Vo, in Pforzheim 32 Vo. In Mannheim sind 
während der Arbeitszeit um 26 ^/o mehr Personenkraftwagen 
konzentriert als nach Feierabend, in Karlsruhe 24®/o, in Frei
burg i. Br. 23 Vo und in Stuttgart 21®/o. Den geringsten Ein
pendlerüberschuß an Personenkraftwagen unter den Stadt
kreisen weist Baden-Baden mit 17 Vo auf.

Zunsbme 
der Peod* 
1er 1961

gegen
1950
in%

Erwerbstätige 
Auspendler 

in 1000

% der Erwerbs* 
Personen

% der Wohnbevölkerung
Land

6. 6. 13. 9. 19506. 6. 13. 9. 1950 6. 6.13. 9. 19501961 1961 1961

Schleswig-Holstein
Hamburg...............
Niedersachsen ...
Bremen ...............
Nordrhein-

Westfalen .........
Hessen....................
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württem

berg ....................
Bayern ................

5 6924 13 10234 139
688 i i 0 05
7526 15 12 7774 442

607l 1 010 1 3

881 659 881 23 15 10 7
10 6330 21 15701 429

87497 266 31 18 15 9

13 9 791 021 
1 028

25 18571
5 12622 10 11454

Bundesgebiet*)')

Saarland ..............
Bundesgebiet’) .. .

0 Ohne Saarland. — *) Ohne Berlin.

5 931 3188 8024 15 11 7

46201 19

6 133 1124

Wohnbevölkerung liegen die Anteile der Pendler im Saarland 
(19®/ö), in Hessen und in Rheinland-Pfalz (je 15 Vo) über dem 
für das Lalid Baden-Württembexg ermittelten Wert.

Die Pendelwandernng^ in anderen Bnndeslttndern
Der Anteil der erwerbstätigen Auspendler an den Erwerbs

personen beträgt in Baden-Württemberg 25®/o, der entspre
chende Anteil an der Wohnbevölkerung 13 ®/o. Im gesamten 
Bundesgebiet’ sind 24®/o der Erwerbspersonen und 11 ®/o der 
Wohnbevölkerung Pendler. Der Anteil an den Erwerbsperso
nen liegt im Saarland (46®/o), in Hessen (30®/o), in Rhein
land-Pfalz (31 ®/o) und in Niedersachsen (26®/o) höher als die 
für Baden-Württemberg ermittelte Quote. Bezogen auf die

^ Ohne Berlin.

Gegenüber 1950 hat die Zahl der erwerbstätigen Pendler in 
den Ländern um mindestens zwei Drittel zugenommen. In 
Bremen hat sich der Umfang der Pendelwanderung versieben
facht, in Bayern mehr als verdoppelt. Die Tendenz zur Ver
stärkung der Pendelwanderung — zum Arbeiten außerhalb der 
Wohngemeinde - ist somit in allen Ländern festzustellen. Die 
Größe der Veränderungen hängt wesentlich von der Verände
rung der Erwerbsstruktur sowie von der Lage und Entwick
lung der Einpcndlerzentren ab.

Dipl.-Ing. Hans Kaeser
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Personell mit abgeschlossener Ausbildung an einer Berufsfacli-ZFacliscliule 
oder Hochschule am 6. Juni 1961 in Baden-Württemberg

Ergebnisse der Volks- und ßerufszählung

In der Offentlicbkeit wird seit längerem die Frage diskutiert, 
ob das Bildungsniveau in Deutsdiland ausreiche bzw. ob der 
Bestand an Personen mit qualifizierter Ausbildung in be
stimmten, vorwiegend naturwissenschaftlichen und tedinischen 
Fachrichtungen für die Erreichung oder Erhaltung der Kon
kurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland auf den verschie
densten Gebieten genüge. Es entspricht daher einem echten 
Bedürfnis, wenn sich audi die amtliche Statistik mehr noch 
als bisher schon mit der Bereitstellung von geeignetem Zah
lenmaterial aus dem Sektor Bildungswesen befaßt. Eine gün
stige Möglichkeit hierfür bot die Volks- und Berufszählung 
vom 6. Juni 1961, deren Fragenkatalog über den seither üb
lichen Rahmen hinaus erstmals auf den Erhebungstatbestand 
einer abgeschlossenen qualifizierten Ausbildung ausgedehnt 
wurde. In Abschnitt IV der Haushaltsliste bzw. des Einzel- 
hogens zur Anstaltsliste hatte demzufolge jede Person mit 
abgesdilossener Ausbildung an einer Berufsfach- oder Fach
schule, Universität oder anderen Hochschule Angaben über 
die Schulart, Name und Anschrift der Schule, Jahr und Be
zeichnung der Abschlußprüfung sowie das Hauptfach der 
Ausbildung zu machen. Die Schularten waren im einzelnen 
wie folgt definiert:

Berufsfachschulen sind berufsvorbereitende oder berufs- 
aushildende Sdiulen, die von schulentlassenen Jugendlichen 
freiwillig in mindestens 1 Jahr umfassendem Volhinterricht 
hesudit werden, z. B. Handelssdiulen, Kinderpllegeschulen, 
Hauswirtsdiaftssdiulen.

Fachschulen sind berufsforthildende Schulen, die von nidit 
mehr berufssdiulpfliditigen Personen zur weiteren berufli
chen Fortbildung auf einen in der Regel höher qualifizier
ten Beruf freiwillig besucht werden, und zwar auf der 
Grundlage einer sdion erworbenen Beriifsaiishildiing und 
mit Volliiuterridit von mindestens Vs Jahr, z. B. Buiisdiii- 
Icn, Ingenieiirsdiulen, Mcistcrsdiiilen.

Hochschulen sind Universitäten sowie Tedinisdie Hodisdin- 
len, Wirtschaftshodischulen, Akademien und dergleichen, 
nicht jedoch Lehranstalten, die allein der Forschung dienen, 
oder Volkshodischulen.
Nicht anziigeben war der pfliditmäßigc Besuch von Fort- 

hilduugssdiulen und Bcrufssdiulcn mit geringer Wodicnstun- 
denzahl. Die von den Absolventen der oben einzeln anfge- 
führten Schularten eingetragenen Hauptfächer wurden hei 
der Auswertung nadi 87 Fachrichtungen geordnet. Waren für 
eine Person mehrere Eintragungen vorhanden, so ist nur die 
Fadiriditung der höheren schulisdien Ausbildung berücksidi- 
tigt worden, also z. B. bei Fachsdiule und Hochschule der 
Hochsdiiilahschluß. Volksschullehrer wurden ohne Rücksicht 
auf die Art der Ausbildung und des Abschlusses in der Regel 
zu den Hochschulabsolventen gerechnet. Eine größere Zahl 
von Personen (insbesondere Lehrpersonen an Mittelsdmlen 
und höheren Schulen) konnte infolge unzureichender Angaben 
keiner speziellen Fachrichtung zugeordnet werden.

Die Angaben über eine abgeschlossene Ausbildung wurden 
in Kombination mit anderen Erhebungsmerkmalen ausgewer
tet. So stehen nunmehr Unterlagen über die Absolventen von 
Berufsfach- oder Fachschulen und Hochschulen zur Verfügung, 
die ein Strukturbild dieses Personenkreises zu vermitteln 
vermögen. Im vorliegenden Beitrag werden zusammengefaßte 
Ergebnisse behandelt; eine ausführliche Zahlenveröffenlli- 
rliung findet sich in Heft 9 des Bandes 105 der Schriftenreihe 
„Statistik von Baden-Württemberg“, das die als sogenanntes 
Mindestverölfentlichungsprogramm der Statistischen Landes
ämter bundeseinheitlich zur Publikation vorgesehenen Daten 
enthält. Uber dieses Mindestprogramm hinaus, das nur Lan
desergehnisse bindend vorschreibt, wurden für Baden-Würt
temberg auch Auszählungen nach Regierungsbezirken, Stadt- 
iind Landkreisen, sowie Gemeinden vorgenommen; diese wer
den nadistchend ebenfalls mitgetcilt, um die regionale Ver-

Bevölkerungsanteil der Schüler und Studierenden

•• 30

Statistisches Lgndesami Baden-Würnembergt6066
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Personen inil abKesdilossener Ausbildunc an einer Berufsfacb* bzw. Fadisdiule nach der FacbridilungTabelle 1
ria*

Personen mit ab- 
clilossencr Aus- nach der Rcligionsr.ugehörigkcilnach den) GcsclilcclitFachrichtung

(Die Zahlen in der Vorspaltc 
stellen systematische Nummern dar)

ges
bildnng insgesamt Sonstige^)rüm.-kotholischevangelischweiblichmännlich

% , Anzahl | % Anzahl i %Anzahl j %Anzahl | % AnzahlAnzahl | %

01-04 Land- u. Forstwirtschaft, landwirtschaft- 
lidie Nebengewerbe, Hauswirtschaft . 
darunter

01 Landwirtsdiaft, Garten-, Obst-u. Wein
bau, Tierwirtschaft (ohne Lehramt)

04 Hauswirtschaft, Haushaltung ...........
05-09 Künstlcrisdic Fachriditungen .................

darunter
05 Architektur .............................................

10-19 Gewerbliche Fachrichtungen ....................
darunter

11 Metallverarbeitung ..............................
12 Feinmechanik, Optik............................
14 Holzverarbeitung .................................
16 Graphik (tcchn. Seite), Photographie,

techn. Zeichnen .................................
17 Textilhcrstcllung u. -Verarbeitung . 
19 Nahrungs- u. Genußmittelherstellung

20-27 Technische Fachrichtungen........................
darunter

21 Maschinenbau .........................................
25 Bauingenieurwesen, Bautechnik ....
26 Elektrotechnik .......................................

30-38 Naturwisseuschaften ...................................
darunter

34 Chemie, dicmisch-techn. Assistent ..
40-54 Theologie u. Erziehungswesen...............

darunter
43 Kinder- u. Jugendpflege ....................

60-67 Rechtswesen, Volks- u. Betriebswirt
schaft, Verwaltung .......................... ..
darunter

61 Volkswirtsdiaftslchrc, Statistik,
Volks- u. Bctriebswirtsdiaftslchre, 
kaufmännische, Handels-, Bank- u. 
Versicherinigsfächer ........................

66 Organisation, Verwaltung, Büro . . .
67 Sozialpflegc .............................................

70-78 Gosniiclhcitswesen .......................................
darunter

74 Med.-tedin. Assistentin ......................
76 Andere Fachriditungen des Gesund

heitswesens; Säuglings- II. Kranken
pflege, Krankengymnastik.............

80-98 Gc'isteswissensdiaften .................................
durnntcr

91 Dolnictsdicr, Übersetzer ....................
Oliiio Angabe und Fachrichtung nicht 

erkennbar ..................................................

I
12 150 I 58,3 2M39,18 158 54461.7 7 977 38,37,020 852 12 875

60,6 I 37,0 299 2,44 654 
2 051 
1 968

82,1 17,9 7 627 
3 514 
3 309

4,2 2 252 
5 708 
1 492

12 580 
5 763 
5 855

10 328 35,6 3,461,0 19899,01,01,9 55
33,6 9,956,5 57825,54 363 74,52,0

I 7,9803 I 34,2 
11 823 ! 37.9

1853,9 1 360 
17 305

57,996,1 910,82 348 
31 221

2 257 
25 760 6,755,4 ; 2 09317,582,5 5 46110,5

I68 1,5 1 794 I 39,9 ; 310 6.9
1 438 ' 34,0 j 370 8,7
1 636 I 46,1 : 137 ! 3.9

53,2 ,2 391 
2 422 
1 776

98,51,54 495 
4 230 
3 549

4 427 
3 810 
3 509

57,390,1 9,91,4 420
50,01,11,2 98,9 40

472 11.7
609 5.9

1 142 I 28,4
3 868 37,3

846 1 41.4
21 724 I 36,3 \ 5 345
9 612 > 34,5 I 2 900
6 306 40.4 14 538 35,8 I
1 425 30.9 I

59,930,0 2 411 
5 885 
1 143 

32 768

2 816 70,0
6 934 66,9
1 983 97,1

58 967 I 98,5

1 209 
3 428

1,44 025 
10 362 

2 042 
59 837

56,833.13,5
2.656,0 532,9590,7
8.91,5 54,887020,2

55,0
53.6 I
54.6 I

362 I 1,3 10,4
15 313 
8 362 
6 928 
2 863

98,79.4 27 463 
15 448 
12 447 

2 515

27 825 
15 614 
12 692 
4 612

6,19461,198.9 1665,3
9,71 2261,998,1 2454,3

62,1 324 7.045,554,5 2 0971,6

6.931,4 29144,8 2 617 
7 088

61,755,2 1 900 
10 708

.1 334 
4 717

1,4 2 342 
1 534

4 242 
12 242 38,5 1 437 3.687,5 57,912,54,1

3,537,5 29159,02,3 8 197 97,7 4 954 3 1492,88 394 197
5.142,0 I 5 73659 196 52.947,4 58 889 52.6 47 01253 05537,8111 944

5,152,4 42,5 4 84058,241,8 55 432 49 959 
5 990 
1 558 

24 990

40 452 
4 112 
1 111 

18 921

32,1 39 819 
10 260

95 251 
10 684 
2 800 

45 623

5,438,5 58256,196,0 4.04243,6
4,755.6 39,7 1312 308 

40 300
82,417,60,9 492

41,5 3.854,8 1 71288,311,715,4 5 323
4,331,32 601 64,4 1 265 1725,1 3 833 94,94 038 1,4 205

3,642,1 1 26454,391,8 19 231 
2 417

14 930 
1 077

8.2 32 504 
3 098

12,0 2 92135 425 
3 746 6,728,864,5 25217,3 82,71,3 648

5,4799 32,3 13462,216,3 2 067 83,7 1 5370,8 4032 470
00 6.053,4 40,7 2222,0 197 ISO288 78,0 810,1369

17 043 /5,S44,2 I 162 283 116 975 .7«,/;Insgesamt

') Kiiisciil. der Pcr.Hoiioii ohne Aiigohc der Religionszugehörigkeit. — *) Rest ohne Angabe ties Alters.

130 973 7i4,S165 328 5.5..S296 301 100

kunftspflichtigen Angalien gcmacjit haben dürften, sei cs, daß 
die an sich klare Fragcslclliing nidit verstanden wurde, sei 
es, daß die Ausfüllung aus Flüditigkeitsgründcn oder in der 
Annahme, von der Frage z. B. infolge fortgesdiriltencn Alters 
nidit mehr betroffen zu sein, unterblieben ist. Im übrigen ist 
die Zahl der Personen mit abgeschlossener qualifizierter Aus
bildung nicht mit dem Bestand an Personen mit fundiertem 
Wissen und bodiwcrtigem Können gleichzusctzcn, du bei dem 
zuerst genannten Personenkreis der gewiß nidit gering einzu- 
sdiälzende Bereich des Selbststudiums und der praktischen 
Erfahningcn sowie die — aus welchem Grund aiidi immer - 
abgebrochenen Ausbildungsgänge außer acht gelassen sind, 
obwohl auch hierdurch qualißziertc Fähigkeiten bekannter
maßen in hohem Grade erworben werden können.

teilung der Personen mit höherer adiulisdier Ausbildung zur 
Abrundung der Gesamtbctraditiing darziistellen.

^OGOOO Almolveiiten von Ilerufsfach-ZFachschulcn und 
134 OOO HoeliHcli iilubsol vonton

Nach dem Ergebnis der Volkszählung 1961 gab es in Baden- 
Württemberg 296 301 Personen mit abgeschlossener Ausbil
dung an einer Berufsfach- oder Fachsdiule und 134076 Hodi- 
sdiulabsolventen. Bezogen auf die Wohnbevölkerung von 
7 759 154 Personen hatten demnach 3,8 Vo der Bevölkerung 
eine Ausbildung an einer Berufsfach- oder Fachschule und 
1,7 Vo einen Hochsdiulaibschluß aufzuweisen. Zusammenge- 
rcdinet verfügte etwa jeder 18. Einwohner Baden-Württem
bergs — dabei sind die Minderjährigen mitgezäblt — über einen 
qiialißzicrtcn schulischen Abschluß. Setzt man die Kinder bis 
unter 15 Jahren, die ja für einen solchen Schulabschluß nodi 
nicht in Frage kommen, von der Wohnbevölkerungszahl rech
nerisch ab, so ergibt sich, daß jeder 14. Landesbewohner eine 
abgeschlossene Ausbildung an einer Berufsfach-lFadisdiule 
oder Hochschule durchlaufen hat.

Aus mclhodisdien Gründen sei an dieser Stelle darauf hin- 
gowiesen, daß cs sidi bei den obigen Angalien um Mindest
werte handelt, da nidit alle in Betracht kommenden Aus

Vnterschieilllche Belegung: der Fachrichtungen

Von den 296 301 Personen mit abgesdilossener Ausbildung 
an einer Berufsfach- oder Fachschule (im folgenden kurz als 
„Fachschulabsolventen“ bezeichnet) entfielen allein auf die 
Fadirichtungen Rechtswesen, Volks- und Betrieliswirtsdiaft, 
Verwaltung (37,8 ®/o) und Tedinik (20,2 Vo) fast drei Fünftel 
des gesamten Personenkreises. Weitere größere Bercidie liil- 
dcii Gesundheitswesen (15,4 Vo) und gcwerblidic Fadiriditun-
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der Ausbildung, dem Gcschledit, der Religionszugehörigkeit und der Beteiligung am Erwerbsleben

Syste
mati
sche
Nr.

Erwerbslebennacli der Beteiligung
iin Alter von . . . Jahren*-^)im Alter von . . . Jahren-) Nichterwerbs

personen
Erwerbs
personen bis unter 60 60 bis unter 65 65 und mehr60 bis unter 65 65 und mehr40 bis unter 60bis uuter 40

Anzahl | % I Anzahl | % | Anzahl | %Anzahl | % Anzahl %Anzahl | % Anzahl | %Anzahl % Anzahl I %
II I

1,9 01-041,6 2 898 13,9 11,2 ; 167 0,8 39326,9 3,5 2 3375 606 33186,1 1 54,0 73517 954 11 267
I

1641,9 5,2 58 0,5 1,3 0,1431 3,4477 3,8 245 65394.8 58,2 3 878 30,87 318 
2 791 
2 337

11 927 
3 679 
5 061

2,136,2 1 876 32,6 1,5 0,4i,i 26 0,5 85 122796 13,8 61 2 08448,463,8
301 05-098,2 0,9 257 4,45,1 4,7 13,6 481 SS36,5 277 79486,4 39,9 2 138

3,26,3 36 0,1 75 0,5148 4,9 1,5 '34,4 4,3 3807 11595,1 50,0
55,3

1022 233 
28 979

1 173 
17 266 5,6 ! 10-191,3548 1,8 7,2 1 749 102 0,3 39132,6 3,010 176 2 24292,8 944 I ! 0,2 0,5 110,9 2,2 68 1,5 2431,3 2,4 41 99 71 406 

1 317 
1 174

4 396 
4 038 
3 459

97,8 I
95.5 1
97.5 I

2 835 
2 545 
2 080

63,1 109 I 0,1 0,81,7 4,5 3,6 ,
1,2 I

6 35 122,3 73 192 15131,160,2 98
1,0 142,4 2,5 0,3 353,2 85 44 , 1133,1 9058,6 115

I 9,0; 16 .1,060 1,5 10,4
12,2

364 0,3 422,4 1431,1 4203 605 
9 093 
2 000 

56 898

89,6 54,4 1 253 
3 414

982 191 
5 101 
1 163 

32 002

206 2,01,9 0,5 173,6 195 1 269 1 013 9.8 50 I32,987,8 49,2 371 , 182,2 2,1 18 6 0,3 0,9 190,935,7 2.7 45 4257,0 I 728^ 5597,9
2,8 20-271,9 1 064 0,4 1 6541 143 4,9 1,8 \ 21935,2 2 626 4,4 2 93995,1 53,5 21 068;
2,91,9; 1 426 5,1

835 5,3
0,4 797 215,3 532 514 1,8 11536,6 1 46451,026 399 

14 779 
12 276 
3 818

94,9 10 177 
5 630 
4 003

14 197 
8 175 
7 603 
2 794

l5 546 3,50,3 253,6 239 1,5 5036,1 39752,4 56394,7
0,3 I 158 261,2 1,2158 416 3,3 224 1,831,5 3,9 3296,7 59,9 498

82,8 I 43 0,9 30-380,8 17,2 731 15,8 , 20 0,4 '1,6 37 79460,6 19,7907 72
I

82,6 \ 
70,7 ;

679 1,0 341,6 36 0,8 17,4 16,0 0,4 4220,0 738 1760,0 848 663 504 
8 651

2 547 
5 281

I1,4 1,7 4,7 40-5429,3 2 810 23,0 : 57222,7 3,3 174 3 591 20743,1 2 773 409I II 1761,0 2,1 4383 29,6 2 197 26,2 108 1,320,1 2,1 2 '18347,1 1 6855 911 70,4 1793 952I
1.110 846 606 0,5 1 253 60-67884 0,8 11,425,6 2,3 12 710 9,799 231 88,6 59,9 28 644 2 52167 102

I
I

9 984 0,5 704 0,7 610.7 11,7 10,5 43821 519 22,6 :
5 251 I 49,1 
1 000 35,7

15 570 34,1

1,8 70463,1 11 13084 121 
10 022 

2 110 
39 558

88,3 1 71660 112 
4 015

661,2 3,56,2 196 1,8 0,8 3785,9
3,4

124 662 8737,6 , 
35,5 [

62693,8
0,6 3,8 6724,6 519 18,5 2,3 10717 6469075,4 95995

0.7 ' 883 1,9 70-784.3 13,3 4851 10,6 3265,3 ' 1 967 6 06586,7 42,8 2 42419 52Ü
0,6 740.4 20,0 767 19,0 0,3 t 2523,2 1,3 15 806 1355,1 9383 232 80,0 512 224

i 2,2 764.9 13,3 0,8 \ 76935,3 5,7 1 738 3 647 10,3 28040,7 4 698 
1 006

.30 727 
2 74Ü

«6,7 : 
73.1 1

12 497 2 OUö14 431 
2 026

1,0 80-980,6 26,9 25,0 0,8 I 3817,2 1,2 21 938 3054,1 645 46

1 842 ( 74,6 16 0,68 0,3 25,4 24,4 0,4 9112,2 0,4 602 1061,6 628301 101 521

0,8 10,3 6,0 2,4 , 7 1,9 001,4 3 22 989,7 49,9 ' 37.7 38331 139 5184

0,U\ 5 4915 385 i,.V 25 829 1 74187 66G 33 077 lly'i S,7263 224 10 083 :i,4159 787ss,s

Intcressuntu DiiTcreuziuriiiigeu zeigeu sidt uudi hei der 
Gliederung der Fachschul' bzw. Hoclischulubsolvcnten nach 
Gcsthleihi. Während bei der Gesamlbevölkerung die Perso
nen wciblidien Gescbledits 52,6 ^/o ausnniachen, iiberwiegen bei 
den Fadischulabsolventen die Männer mit 55,8 Vo; in nodi 
stärkerem Maße ist dies bei den Hodiscbulabsolvenleii mit 
einem Männeranteil von 74,4 ®/o der Fall. Bei dieser Gliede
rung lassen sich audi typisch männliche und typisch weiblidie 
Neigungen zur Ausbildung in bestimmten Fadiricbtiingcn er
kennen. Über ihrem Gesamtanteil liegen die männlichen Fadi- 
Schulabsolventen in den Bereichen technisdie (98,5 ®/o), gc- 
werhlidie (82,5 Vo) und künstlerische (74,5%) Fachriditun- 
gen sowie Land- und Forstwirtschaft (61,7%); bei den weib- 
lidien Fachsdiulahsolventen sind es die Bereiche Gesundheits- 

(88,3 % Frauen), Theologie und Erziehiingswesen 
(87,5 %), Geisleswissensdiaflen (82,7%), Rechtswesen, Volks- 
lind Betriebswirtschaft, Verwaltung (52,6%) sowie Natur- 
wissensdiaften (45,5%). In enlsprediender Weise geordnet 
sind hei den männlichen Hodischulabsolventeu die Gebiete 
tedinisdie (99,0%) und gewerbliche (93,4%) Fachrichtun
gen, Reditswcsen, Volks- und Betriebswirtschaft, Verwaltung 
(90.8%), Land- und Forstwirtschaft (90,2%) sowie Natur-

geii (L0,5%), während die übrigen Gebiete, wie z. B. Gcisles- 
wisstmsebaften mit 1,3%, verhältnismäßig sdiwadi besetzt 
sind. Die Untcrsdiicde zn der Belegung der Fadiriclitnngen 
bei (len Personen mit ubgesdilossener Ausbildung an einer 
llodisdiiile (im weiteren kurz „Hodisdiulabsoivcnteo’^ gc- 
iiuiint) ist zum großen Teil wohl auf die differenzierten 
Aiisbildiingsmöglidikeiten bei den beiden Sdiulartcn zurück- 
ziiführen, d. h. also darauf, daß eine Ausbildungsrichtiing bei 
der einen Sdiulart bei der andern - entsprediend dem Cha
rakter der Sdiulartcn - kaum oder gar nidit vorkommt. Bei 
den 134076 Hodischiilahsoiventeii jedenfalls stehen abweichend 
von den Fachsdiulahsolventen Theologie und Erziehungswe
sen mit 29,4% an erster Stelle, wobei allerdings zu herück- 
siditigen ist, daß, wie bereits erwähnt, audi Volksschiillehrer 
ohne Rücksidit auf die Art der Ausbildung und des Abschlus
ses zu den Hochschulabsolventen gezählt sind. Nächstfolgende 
Gruppen sind Gesundheitswesen (16,8%), Rechtswesen, 
Volks- und Betriehswirtsdiaft, Verwaltung (15.9%) sowie 
tedinisdie Fadirichtungen (12,2%). Nodi geringere Beset
zung weisen Geisteswissenschaften (9,1 %) und künstlerische 
Fadiriditnngcn (6,6%) auf, um nur einige Kudiriditungen zu 
nennen.

wesen
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Personen tnil obßesdilossencr Atisbildun;; an einer Hodisdiulc nadi der FachriditunK der Aus-Tabelle ?

da-
Purauncii mit ob- 

('cscblosacner Aus
bildung iiisgesaiQt

nach dem Ccsrhlcclit nach der Hciigion<(zugeliörigkeitl''arhrirhtiing

(Die /ahlcii in der Vorspalt«; 
nlcllen systematische Nuinineru dar)

tnlinnlich weiblich Sonstige^)rdin.-katlioiischevangelisch

Anzahl | % Anzahl { % Anzahl | % Anzahl | % Anzahl ] % Anzahl | %

01-04 Land- u. Forstwirtschaft, landwirtschaft
liche Nebengewerbe, Hauswirtschaft . 
duriintcr

01 Landwirtschaft, Cartcii-,01>8t-u. Wein
bau, Tierwirtschaft (ohne Lehramt)

0r»-09 Künstlerische Fachrithtungen ....................
darunter

05 Architektur .....................................................
06 Musikwissenschaft, Musik ....................
09 Bildende Kunst, Kunstgewerbe ....

10-19 Gewerbliche Fachrichtungen .......................
20-27 Tedmische FachridUungeu .........................

darunter

21 Maschinenbau ................................................
25 Bauingenieurwesen, Buutcchnik ....
26 EIcktrotechuik ...........................................

30-38 Naturwissenschaften .........................................
darunter

30 Mathematik ................................................ ..
32 Physik, physikal.-techu. Assistent .. 
34 Chemie, chcmisch-techn. Assistent ..

40-54 Theologie u. Erziehungswesen ..................
darunter

40 Evang. Theologie, Religionslehre,
Missionsdienst, Gcmeindchilfe ....

41 Katholisdic Theologie, Religionslchrc,
Kanonisches Recht, Scclsorgehilfc

52 Haiiswirtschaftlichcs Lehramt.............
54 Volksschnllchramt einschl. Lehramt

an Sonder- u. Hilfsschulen .............
60-67 Rcchtswesen, Volks- u. Betriebswirt-

sdiaft, Verwaltang ......................................
darunter

60 Rechtswissenschaft ....................................
61 Volkswirtschaftslehre, Statistik,

Volks- u. Betriebswirtschaftslehre, 
kaufmännische, Handels-, Bank- 
n. Versidicrungsfädicr .......................

62 Bctrichswirtsdiaftslehre, Wirtsdiafts-
II. Betriebstedbnik .................................

70 -78 Gesundheitswesen ..............................................
danmtcr

70 Allgemeine Medizin .................................
71 /nhnmcdiziii ................................................
72 Tii^rmediziii ..............................................
73 Pharmazie .....................................................

80 -98 Gcisteswisscnsdiaftcn ......................................
darunter

80 Philosophie, Pädagogik .........................
89 Philologie ohne nähere Angabe .... 
Ohne Angabe und Fadiriditung nicht 

erkennbar ..........................................................

Insgesamt ..................................................

2.5 2 971 90.23 294 323 9.8 1 970 I 59.8 33y51 104 220 6.7

IJ2 241 
8 847

1 933 
6 132

86,3 13,7 1 406 
5 218

308 62,7 084 30,5 151 6,7
6,6 69,3 2 715 30,7 59,0 30,2 958 10,82 (>71
2.4 2 995 

1 953
93,73 198 

3 743 
1 397

203 6,3 1 908
2 252

59,7 29.5
30,4

348 10,9942
2,8 52,2 1 790 

• 424
60,247,8 1 139 352 9,4

1,0 973 69,6 30,4 761 54,5 31,5440 196 J4,0
0,176 93,471 5 6,6 65,8 10,550 18 23,7 8

12,2 16 184 15616 340 99,0 9 665 4818 29,51.0 59,1 1 857 11,4

5,0 6 681 
4 570 
3 880 
8 047

99,26 732 
4 620 
3 917 
9 700

51 0,8 4 075 
2 732 
2 223
5 878

60,5 1 840 
1 459
1 187
2 740

12,127,3 817
3.4 98,9 50 l.l 59,1 31,6 429 9,3
2.9 99,1 37 0,9 56.8 12,930,3 507
7,2 83,0 1 653 17,0 60,6 28.2 1 082 11,2

1.3 1469 
1 793 
3219 

23 651

85,61 717 
1 923 
3 784 

39 469

248 14,4 32,61 011 
1 220 
2 257 

20 220

58,9 559 147 8,6
1.4 93,2 130 25,26,8 63,4 484 219 11,4
2,8 56585,1 14,9 59,6 1 060 

18 043
28,0 467 12,3

29,4 59,9 15 818 40,1 51,2 45,7 1 206 3,1

2,73 660 3413 93,3 247 6.7 3 582 i.O97,9 36 42 l.l

3 660 
1 515

2.7 833 577 97,7 2.3 3 632 199 0.2 99.2 0,5
l.l 1 515 100.0 844 55,7 635 41.9 36 2.4

20.6 14 98427 658 54,2 12 674 45.8 14 198 51,3 12 542 45,3 918 3,3

15,9 19 411 90,821 383 1 972 9,2 12 058 56,4 7 672 35,9 1 653 7.7

11 764 8,8 11 031 93.8 6 728733 6,2 57,2 35,9 6.94219 817

6 675 5,0 86.25 754 921 13,8 3 648 54,7 36,42 433 594 8.9
2,0 2 398 

16 307
90,82 640 

22 500
242 57,5 917 34,79,2 1 518 

12 727
205 7,8

16,8 72,5 6 193 27,5 56,6 8 236 36,6 1 537 6,8

10,3 10 248 
3 101 
1 024 
1 934 
6?73

74,2 3 56213 810 
3 850 
1 075 
3 765 

12 190

25,8 56,3 5 006 
1 519

36,27 775 
2 029

1 029 7,5
2.9 80,5 749 19,5 52,7 39,5 7,8302
0,8 95,3 64451 4,7 59,9 394 36,7 37 3,4
2,8 51,4 1 831 

5 417
16948,6 2 279 

6 641
60,5 1 317 

4 591
35,0 4.5

9.1 55,6 44,4 54,5 95837,7 7,9
1.9 1 530

2 039
59,0 1 065 

1 660
2 595
3 699

41,0 49,5 1 134 
1 435

43,7 176 6,81 285
2 0032,8 55,1 44,9 38,854,1 261 7,1

00
0,2 208 75,1 69277 24,9 136 49.1 96 34,7 16,245

99 755134 076 100 34 321 49 98974,4 74 563 9 52425,0 55,0 57,5

Dagegen: Wohnbevölkerung

') EiiisOil. der Personen ohne Angabe der Religionszugehörigkeit. — *) Rest ohne Angabe der Alters. — ’) Im Alter von 20 und mehr Jahren. — *) °/c*Anlcil

3 676 8087 759 154 3 633 038100 47,4 I 4 082 346 3 791 401 334 71552,0 48,0 40,3 4,5

Kombinationsauswertung Fachricjitung der Ausbildung / aus- 
geübte Tätigkeit erforderlich wäre. Dagegen kann dargestcllt 
werden, wie viele der Fachschul- bzw. Hodischulabsolvciilcn 
einer Frwerbstätigkeit überhaupt nachgehen. Davon ist an an
derer Stelle die Rede; vorher sei unter anderem nodi die Be
setzung einiger ausgewäblter Fachrichtungen, und zwar für 
beide Geschlechter zusammengefaßt in systematischer Reihen
folge, in absoluten Zahlen nadigewicsen.

Besonders zu nennen sind in diesem Zusammenhang bei 
den Fachschulabsolventen: Landwirtschaft, Garten-, Obst- und 
Weinbau, Tierwirtschaft (12580), Hauswirtschaft, Haushaltung 
(5763), Textilherslellung und -Verarbeitung (10 362), Maschi
nenbau (27 825), Bauingenieurwesen, Bautedinik (15 614), 
Elektrotechnik (12 692), Kincler- und Jugendpflege (8394), 
Volkswirtschaftslehre, Statistik, Volks- und Betriebswirt- 
sdiaftslehrc, kaufmännische, Handels-, Bank- und Versiche
rungsfächer (95 251), Organisation, Verwaltung, Büro (10 684)

Wissenschaften (83,0 Vo) zu nennen, bei denen der Männer- 
aulcil bcträchtlidi ül)er dem Gesamldurchschnitt aller Fach
richtungen liegt; bei deu weiblichen Hochsdmlabsolventen 
sind die Bereidie Geistcswissensdiaften (44,4 ®/o Frauen), 
Theologie und Erziehungswesen (40,1 Vo), künstlerische Fach- 
ridiluiigen (30,7 ^/o) und Gesundheitswesen (27,5 Vo) als über
durchschnittlich besetzt zu nennen. Übereinstimmend besitzen 
dcmna.di die männlichen Fachsdiul- und Hodischulabsolventen 
Ausbildungen, die vor allem in gewerblidi-technischen, natur- 
wisscnsdiaftlichen sowie rechtspflegerischen Berufen verwandt 
worden können; demgegenüber verfügen Frauen mit höherem 
sdiuHschcm Absdduß mehr über Ausbildungen zu Erziehungs- 
iiiid Lehrberufen, gesundheitspflegerischen sowie kaufmänni- 
sdicn Tätigkeiten.

Inwieweit die erworbene Ausbildung in entsprechenden 
Benifen tutsädilidi verwendet wird, läßt sidi an Hand des bis 
jetzt vorliegenden Materials nicht festslellen, da hierfür eine
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Bildung, dem Geschlecht, der Religionszugehörigkeit und der Beteiligung am Erwerbsleben

von
Syste*
mati-
flche

nach <ler Beteiligung am Erwerbsleben
iiu Alter von . . . Jaliren>) im Alter von . . . Jahren^)Erwerbs

personen
Nichterwerbs

personen65 und mehr 
Anzohl I % j Anzahl | %

Nr.40 bis unter 60 60 bis unter 65 bis unter 60 60 bis unter 65 65 und mehrbis unter 40
% Anzahl | %% %Anzahl Anzahl | % Anzahl [ % % AnzahlAnzahl Anzahl

I

10,42 805 85,2 1 120 34,0 1 236 37,5 3,1 t 489 14,8 5,6 1,6 7,7 01-04344 103 184 52 252

85,0 33,5 37,0 11,1 3,3 15,0 6,3 011 904 
7 431

751 830 249 73 337 153 6,8 1,9 14142
84,0 36,1 37,4 5,2 5,1 4,9 05-093 194 3 308 463 1 416 16,0 884 10,0 1,1 433454 97

2 928 
2 956 
1 152

91,6 37,2 3,8 5,0 5,2 051 452 
1 175

45,4 1 190 
1 397

120 160 a,4 2,9 0,3 165270 94 10
79,0 5,9 4,3 I 0631,4 37,3 220 161 21,0 14,8 67 1,8 164 4.4787 555
82,5 7,6 6,2377 27,0 39,0 106 8,7 17,5 10,2 16 1,1 86 09545 121 245 '143

5,394,7 36 47,4 40,8 1,3 5,3 10-19
20-27

72 31 4 1 4 4 5,3
14 974 91,6 43,0 6 211 38,0 7,2 3,3 1 366 964 5,97 032 1 178 534 8,4 301 1,8 100 0,6

6 169 
4 187 
3 708
7 975

91,6 38,6 40,4 8,7 3,7 5,9 212 599
2 171 
1 860
3 112

2 719 
1 617 
1 487 
4 049

587 563 8,4 1,8 46 0,7 395252 121
90,6 47,0 35,0 5,1 3,5 7,0234 164 433 9,4 1,8 0,5 323 2585 25

47,5 38,0 6,9 2,1 2,8 2694,7 5,3 1,9 0,6 110272 84 209 74 25
82,2 32,1 41,7 5,6 2,7 30-38266 17,8 /,/ 7,4543 1 725 900 9,3 102 722

181,4 4,5 : 2,6 12,11 397 
1 763 
3 105 

31 778

42,1 554 32,3 18,6 208 30722 77 44 320 98 5,7 0,814
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Rvaiigrelisch«*: unter den Fachschul- und 
Hochschulabsolventen stärker vertreten als Ini 
tjiesamtdurchschnitt der Bevölkerung

Von den 296 301 Fadisdiulabsolventen haben sich bei der 
Volkszählung 1961 54,8 Vo als Angehörige evangelischer Lan
des- oder Freikirchen bezeichnet; 39,5 Vo gaben an, römisch- 
katholisdi zu sein, und 5,8 Vo gehörten einer anderen oder 
keiner Religions- oder Weitanschauungsgemeinschaft an bzw. 
hatten keine Angabe über ihre Religionszugehörigkeit ge
macht. Die entsprechenden Anteile für die 134 076 Hoch
schulabsolventen sind: evangelisch 55,6 Vo, römisch-katholisch 
37,3 ®/o, Sonstige 7,1 Vo. Demnadi sind die Evangelisdicn un
ter den Fachschulahsolventen, vor allem aber unter den Hoch
schulabsolventen stärker vertreten, als cs dem Anteil der 
evangelisdicn Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung (48,9®/o) 
entspredicn würde. Dasselbe gilt für die Sonstigen, die unter

sowie Säuglings- und KrankcnpHcge, Krankengymnastik 
(35 425). Bei den Hodisdiiilabsolvcntcn sind zu erwähnen: 
Architektur (3198), Musikwissenschaft, Musik (3743)^ Maschi
nenbau (6732), Bauingenieurwesen, Bautechnik (4620), Elek
trotechnik (3917), Chemie (3784), Evangelische Theologie, 
Religionslchre, Missionsdienst, Gemeindehilfe (3660), Katho
lische Theologie, Religionslehre, Kanonisdies Recht, Seelsorge
hilfe (3660), Volksschullehramt einschl. Lehramt an Sonder- 
iind Hilfssdiulen (27 658), Rechtswissenschaft (11 764), Volks
wirtschaftslehre, Statistik, Volks- und Betriebswirtsdiafts- 
Ichre, kaufmännische, Handels-, Bank- und Versicherungsfu- 
dier (6675), Betriebswirtsdiaftslehre, Wirtschafts- und Be- 
triehstechnik (2640), Allgemeine Medizin (13 810), Zahnme
dizin (.3850), Pharmazie (3765), Philosophie, Pädagogik (2595) 
und Philologie ohne nähere Angabe (3699). Weitere Angaben 
können den Tabellen l und 2 cnlnoinmcii werden.
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(28,8%), Naturwisseiiscbafteii (30,9%), küiisllerisdie (33,6'%), 
technische (36,3%) sowie gewerbliche (37,9%) Fachrichtun
gen. Bei den Hochschulabsolventen sind es vor allem die Ge
biete Naturwissenscliaftcn (28,2%), tedinisdie (29,5%) und 
kiinstlcrisdic (30,2%) Fachrichtungen sowie Land- und Forst- 
wirtsdiaft (33,5 %). Entsprediendes ließe sidi für die Evan
gelischen bzw. die Sonstigen aussagen; hier seien nur Bei
spiele gebradit: bei den Hodischulabsolventen sind die
Evangelischen in der Fachrichtung Naturwissenschaften (Physik 
63,4%, Chemie 59,6%, Mathematik 58,9%) und die Sonsti
gen in den technischen Fachrichtungen (Elektrotedinik 12,9 %, 
Maschinenbau 12,1 %) besonders stark vertreten.

Bemerkensw'erl ist u. a. auch die Tatsache, daß die Zahl der 
Hodischulabsolventen der Fachrichtungen Evangelische und 
Katholische Theologie mit je 3660 Personen genau überein
stimmt. Evangelische Theologie hatten nach dem Stand von 
Mitte 1961 auch 36 Katholiken und 42 Sonstige studiert, katho- 
lisdie Theologie hingegen nur 9 Evangelische und 19 Sonstige.

Höchste Quote an Aasg^ebildeten bei den 
30- bis 40jtihrig:en

Neben der bereits einleitend erwähnten allgemeinen Quote 
dos Anteils der Fadischul- und Hochschulabsolventen an der 
Wohnbevölkerung lassen sidi auch altersspezifisdie Anteils- 
zißern nach Geschlecht ermitteln. Das Ergebnis einer solchen 
Bercdinung kann am deutlichsten graphisch dargestellt wer
den, weshalb auch in der Besprechung hauptsachlidi auf das 
nebenstehende Schaubild Bezug genommen sei.

Von der Wohnbevölkerung im Alter von 15 und mehr Jab- 
nadi dem Ergebnis der Volkszählung 1961 4,9% 

vom männlichen Bevölke
ren waren
Fadisdiulabsolventen, und zwar 
rungsteil 5,9 % und vom weiblidien 4,1 %. Nach Altersgrup- 
)»en geordnet ergeben sich hiervon beachtliche Abweidiungen. 
Bei den münnlidicn Fadischulabsolventen steigt die Anteils- 
<Iuote bis zur Altersgruppe 35 bis unter 40 Jahre, die mit 
9,0% die höchste Ausgebildetenquote aufzuweisen hat, steil 
an, wohl hauptsädilich infolge der unterschiedlichen Ausbil
dungsdauer, zum Teil aber auch infolge verhältnismäßig spät 
begonnener Ausbildungsgänge vornehmlich technischer Fadi- 
riditungcn. Ab der Altersgruppe 40 bis unter 45 Jahre ist ein 
fast ebenso starkes Abfallen festzustellcn. Bei den weiblichen
Fadisdiulabsolventen ist die hödiste Quote mit 8,3% bereits 
bei den 20- bis unter 25jährigen festzustcllen; dies sicherlidi 
deshalb, weil die Ausbildungsdauer bei den weiblichen Berufs- 
fadi- bzw. Fachschülern angesichts der von ihnen bevorzugt 
gewählten Fachrichtungen vergleichsweise kürzer sein dürfte, 
zum anderen auch, weil Frauen in der Regel eine abgeschlos
sene Ausbildung nicht durch weitere Ausbildungsgänge er
gänzen. Ab der Altersgruppe 25 bis unter 30 Jahre sinkt, 
wenn man von den 35- bis unter 40jährigen Frauen absieht, 
die Ausgebildetenquote kontiniiierlidi, allerdings nicht ganz 
so stark wie bei den Männern.

Ähnlidie Aussagen lassen sich für die Hochschulabsolventen 
machen, deren Anteil an der Wohnbevölkerung im Alter von 
20 und mehr Jahren 2,4% beträgt (männliche Bevölkerung 
4,0%, weibliche Bevölkerung 1,2 Vo). Die Quote männlicher 
Hodischulabsolventen nimmt bis zum Höchststand in der Al
tersgruppe 40 bis unter 45 Jahre (5,3 %) zu und geht dann 
-weniger stark als bei den männlichen Fachschulabsolventen — 
zurück bis zu 4,5% bei den 50- bis 60jährigen. Eine höhere 
Quote haben mit 4,8% die Männer im Alter von 60 bis unter 
65 Jahre aufzuweisen; dies ist übrigens auch bei den gleich
altrigen Frauen festzustellen. Es kann dahingestellt bleiben, 
ob sich hierin ein gewisser erhöhter Nachholbedarf aus den 
Zeiten nach dem ersten Weltkrieg widerspiegelt. Auch bei 
den Hochschulabsolventinnen ergeben sich Unterschiede der 
altersspezifischen Ausgebildetenqfuoten. So ist die Quote der 
Hochschulabsolventinnen bis zur Altersgruppe 35 bis unter 
40 Jahre Icidit im Zunehmen begriffen, in den höheren Al
tersgruppen geht der Anteil wieder zurück.

der Bevölkerung insgesamt 4,3 % ausmachen. Umgekehrt 
bleibt der Anteil der römisch-katholischen Fachschul- und 
Hochschulabsolventen hinter dem römisch-katholischen Be
völkerungsanteil von 46,8% zurück. Die Frage ist nun, woher 
dieses Zurückbleiben der Katholiken kommt. Im Rahmen 
dieses Beitrags kann sie nur damit beantwortet werden, daß 
man feststellt, in welchen Ausbildungsrichtungen die Katholi
ken besonders schwach bzw. die Nichtkatholiken besonders 
stark vertreten sind.

Unter dem Gesamtanteil der römisch-katholischen Fach- 
scjiulabsolvciiten überhaupt bleiben die römisch-katholischen 
Absolventen vor allem der Gebiete Geisteswissenschaften
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Altersspezifisdie Quoten von Farlischiil- bzw. Hodisdiulab' 
iüoIvünlcD geben nicht nur einen Zustand wieder, sic zeigen 
audi — wenn man so will — Entwicklungen in zcitlidier Sidit 
auf. Dabei muß jedoch unterstellt werden, daß die Personen 
mit qualifiziertem schulischem Absdiluß denselben Einwirkun
gen auf den Bestand, z. B. hinsichtlidi der Sterblidikeit, un
terliegen wie die Wohnbevölkerung. Folgt man dieser Prä
misse, so kommt man zu der Feststellung, daß im Betradi- 
liingszeitraum der letzten 40 Jahre etwa das Streben nach 
Fadisdiul- bzw. Hochschulausbildung — gemessen an dem 
heutigen Anteil der Ausgebildeten in den vcrsdiicdenen Al
tersgruppen - größer geworden ist, wohl nidit zuletzt deshalb, 
weil der Zugang zu vielen Berufen im Zeidicn erhöhter An
forderungen an das spezialisierte Wissen und Können und 
audi iin Hinblick auf das gesteigerte Sozialprestige immer 
mehr nur über eine eutsprediende Vorbildung ermöglicht 
wird bzw. werden kann. Daß dies vor allem den Bereich der 
Fadisdiulaiisbildung betrifft, galt schon seither als Erfah- 
rungstatsadie, kann uadi den Zählungsergebnissen aber als 
stütistisdi gesidiert gelten. Im Ergebnis wirkt sich die im 
Zeitvcrlauf zunehmende Geneigtheit zur Fadisdiul- und Hodi- 
sduilausbildung in einer aiidi im Verhältnis zur Altersgliede
rung der Gesamtbevölkerung vergleichsweise günstigen Al- 
tcrssdiidituiig der Personen mit höherer schulischer Ausbil
dung aus, d. h. in einer relativ diditeu Besetzung der jüngeren 
Altersgrui>pcn bei den Fadisdiul- und Hochsdiulabsolvcnten 
beiderlei Gcsdilcdits (vgl. hierzu auch das untenstehende 
Sriianhilä).

Wie das Schaubild auf S. 16 zeigt, liegen die Erwerbsquoten 
der männlichen Fachschul- und Hodisdiiilabsolvcnlen aller Al
tersgruppen — mit Ausnahme der HodischulabBolvcnleu bis zum 
Alter von 35 Jahren — über den entsprcdiendcn Erwerbszif
fern der Wohnbevölkerung insgesamt. Diese Ausnahme dürfte 
in der verhältnismäßig langen Studiendauer gerade der männ- 
lidien Hodisdiulabsolventen begründet sein, da ja vielfach an 
eine erste Absdilußprüfung eine nodi weitergehende Ausbil
dung angcsdilossen wird (z. B. Doktorat). Die Unterschiede 
zwisdien den Erwerbsquoten werden sehr deutlich vom 
tersjahr an. So stehen beispielsweise von den Fachsdiul- bzw. 
Hochschulabsolventen der Altersgruppe 60 bis unter 65 Jahre 
noch 92,2 ®/o bzw. 91,1 ®/o im Erwerbsleben, bei der Wohnbe
völkerung insgesamt sind es lediglich 79,5 Vo. Noch dcutlidicr, 
und zwar ausnahmslos über alle Altersgruppen hinweg, sind 
die Unterschiede beim weiblidicn Gesdilecht ausgeprägt. Wie 
bei den männlidicn Fachschul- und Hodisdiulabsolventen ent- 
spridit zwar audi bei den weiblidien Fadisdiul- und Hodi- 
sdiulabsolventcn die nach den altersspczifischen Erwerbsquo
ten gezüidinete Kurve in der Tendenz dem Bild bei der Ge
samtbevölkerung. Indessen sind jcdodi die Abstände der Er
werbsquoten beträchtlich größer als beim männlidien Gesdilecht. 
So sind, um nur ein Beispiel zu nennen, von 100 Fadischnl- 
bzw. Hodischulabsolventinnen im Alter von 50 bis unter 55 
Jahren immerhin 80 bzw. 73 Erwerbspersonen, von 100 der 
weiblidicn Wohnbevölkerung überhaupt dagegen nur 49. Es 
scheint, daß die Faktoren, die Frauen normalerweise zur Auf
gabe der Erwerbstätigkeit veranlassen (Verheiratung, Für
sorge für die Familie u.a.), Fadischul- bzw. Hochsdiulabsol- 
veiitiiincii nicht in demselben Maße davon abhaltcn, erwerbs
tätig zu sein oder berufstätig zu bleiben. Dabei ist allerdings 
zu berücksidiligen, daß die Verheirateten unter der wcibli- 
dien Wohnbevölkerung im Alter von 20 und mehr Jahren 
61,0®/ ausmadien, bei den Fadisdiul- bzw. Hodisdiulabsol- 
venlinneii dagegen nur
Grund für die höhere Erwerbsquote der Absolventinnen 
Fadi- und Hodisdiulen dürfte in der Sozialstruktur dieses 
Personeiikrcises zu sudien sein. Die Ausbildung an einer 
Fadisdiule und iiodi mehr an einer Hodischule tendiert viel
fach zu frciberuflidicn Tätigkeiten, die zum einen nidit an 
die gewissermaßen starren Bedingungen eines Arbeitsver- 
hältiiisscs in abhängiger Stellung gebunden sind, zum anderen 
auch viel eher als sonst bei Verheirateten zu mithelfendcr Er- 
werbslätigkcit bei Ehepartnern führen. Daß cs sich ira letzte
ren Falle oftmals um nur geringfügige Tätigkeiten hinsicht
lich des Arbeitsaufwandes an Zeit handelt, ist für die Ermitt
lung der Erwerbsquote nadi dem sogenannten Umfassenden 
Konzept^ der Volks-und Berufszählung 1961 belanglos; gering
fügige und die Arbeitszeit voll aiisfüllcnde Erwerbstätigkeiten 
werden nämlich nach diesem Zählungsmodus glcidi behandelt. 
Sdiließlidi sdieint die Ausbildung an einer Fach- oder Hodi- 
schule schledithin ein erhöhter Ansporn zu sein, die erworbe
nen Kenntnisse praktisdi tatsädilicJi audi zu verwerten. 
Anders läßt cs sich wohl kaum deuten, daß die bis dahin 
crklärlidierweise sinkende allersspezifisdie Erwerbsquotc der 
Frauen von der Altersgruppe 35 bis unter 40 Jahre ab wieder 
ansteigt, und zwar bei den Fadisdiul- bzw. Hodischulabsol- 
vcntinneii in wesentlidi stärkerem Maße als bei der weiblichen 
Wohnbevölkerung überhaupt. Es bleibt nodi auf eine Beson
derheit der Erwerbsquote bei den Hochschulabsolventinncn 
hinzuweisen. Während die Erwerbsziffer der Fadischulabsol- 
ventinnen bis zur Altersgruppe 55 bis unter 60 Jahre noch 
steigt im Vergleich zu den darunter liegenden Altersgruppen, 
fällt sie bei den Hochsdiulabsolventinnen bereits ab der Al
tersgruppe 45 bis unter 50 Jahre, und zwar in etwas stärke
rem Grade als bei der gesamten weiblidien Wohnbevölkerung.

Faßt man die nach Geschlechtern getrennte Erwerbsquote 
zu einer Gesamterwerbsziffer zusammen, so ergibt sich eine 
als verhältnismäßig stark zu bezeichnende Differenzierung

^ Vgl. hierzu auch die Definition in dem Beitrag „Unterhaltsquellon und 
Erwerbstätigkeit der Bevölkerung am 6 Juni 1961** in Heft 10/1963 dieser 
Zeitschrift (S. 282 fif.).

55. AI-

Altersgliederung der Personen 
mit abgeschlossener Ausbildung an einer 
Berufsfach-ZFachschule oder Hochschule 33,7 “/o bzw. 45,7 “/o. Ein weiterer

von

Hochschule Berufsfach-ZFachschule

Altersjahre

70

und mehrmännlich weiblich
bis

65unt(
er 70

60 ■ 65

55 4 60

50 ■ 55

A5 * 50

40 ■ 45

35 9 CO

30 * 35

25 ■ 30

20 X 25

•unter 20

i30 20 20 30

Tausend Personen

1 fi~) SiQl4iiMhei londewnl 8odeii-Wwrrtembc>g I
HUiicro Erwerbsquote der Fachschul- und 
Hochschulabsolventen

Als Gradmesser für die Beteiligung am Erwerbsleben dient 
gewöhnlich die sogenannte Erwerbsquote, das ist der Anteil 
der Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkernng oder an 
einer Bevölkerungsgruppe. Diese Erwerbsquotc beträgt bei 
den Fachsdiulabsolventen 88,8 ^’/o und bei den Hochsdiulabsol- 
veuten 84,3 °/o, bei der Wohnbevölkerung - aus Vergleidhs- 
gründen beschränkt auf die Personen im Alter von 20 und 
mehr Jahren - hingegen lediglidi 65,3 Auch bei der Be
rechnung altersspezifisdier Erwerbsquoten nach Geschleclit 
zeigen sidi diese Differenzierungen,.vor allem bei den Frauen.
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zwisdien Fadisduil- und Hodisdiulabsolventinneii und der 
Wohnbevölkerung, vor allem in den Altersgruppen zwisdicii 
dem 35. und 55. Lebensjahr, aber auch in der Altersgruppe, 
die man gewöhnlich schon dem beruflichen Ruhestand zurcdi- 
net: Von 100 der Wohnbevölkerung im Alter von 65 bis 
unter 70 standen Mitte 1961 noch 29 im Erwerbsleben, von 
100 Fachschul- bzw. Hochschulabsolventen dagegen 61 bzw. 46.

Sesteht tatsäclilieh ein midang:8gefälle zwischen Stadt 
und IjandY

Es gibt gewiß mancherlei Möglichkeiten, die heute oft ge
stellte Frage, ob es ein Bildungsgefälle zwisdien Stadt und 
Land gibt, zu beantworten. Auch mit dem Zahlenmaterial und 
den Erhebungsmethoden der amtlichen Statistik können 
mehrere Wege zu einer diesbezüglichen Aussage gewählt wer
den. Aus dem bis jetzt aufbereiteten Teil der Volks- und Be
rufszählung 1961 jedoch lassen sich nur zwei Fragen direkt 
beantworten, nämlich die regionale Verteilung der Fachschul- 
und Hochschulabsolventen und die^Verteilung nach Gemeinde
größenklassen. Es kann aber mit guter Begründung gesagt 
werden, daß diese beiden Fragen einen wesentlichen Teil des 
gesamten Problems heleuditen.

Zur Darstellung der regionalen Verteilung der Fadischul- 
und Hochschulabsolventen bezieht man zweckmäßigerweise 
diesen Personenkreis auf die Wohnbevölkerung, und zwar 
auf die Gesamtbevölkerung ohne Altersbegrenzung, da ja die 
Tätigkeit und der Einsatz der Absolventen der meisten Fach- 
riditungen, geradezu typisch beispielsweise bei den gesund
heitspflegerischen Berufen, auf die Bevölkerung insgesamt 
ausgerichtet ist. Zunächst zu den Fachschulabsolventcn: Das 
Sdiaubild auf S. 18 zeigt beachtliche Unterschiede der regiona
len Anteilsquoten der Fachschulabsolventen, die in der Spanne 
von l,7Va im Landkreis Hechingen bis zu 6,7Vo im Stadtkreis 
Freiburg im Breisgau reichen. Verhältnismäßig hohe Prozent
sätze an Fachschulabsolventen haben sämtliche Stadtkreise, 
außerdem die ebenfalls stark industrieorientierten und vom 
Fremdenverkehr frequentierten Landkreise aufzuweisen, und . 
zwar als Folge davon, daß das dort vorherrschende Produzie
rende und Dienstleistungsgcwerbe wie auch Handel un 
kehr Fachschulabsolventen in großer Zahl benötigen. Als Bei
spiele für die mehr auf Industrie ausgerichteten Gebiete seien 
die an den Stadtkreis Stuttgart direkt angrenzenden Land
kreise sowie, um nur einige zu nennen, die Landkreise Göp
pingen, Heidenheim, Nürtingen, Reutlingen und Tübingen auf
geführt. Zur zweiten Gruppe, nämlich der fremdenverkehrs
mäßig bevorzugten Landkreise, gehören beispielsweise die 
Sdiwarzwaldkreise Hochschwarzwald, Villingen und Waldshut 
sowie die Bodenseeanrainer Konstanz, Überlingen und Tett- 
nang, wobei allerdings bei dem letztgenannten Landkreis zu
sammen mit Ravensburg der Einfluß des Produzierenden Ge
werbes nicht zu gering sein dürfte. Kleinere Anteilsquoten von 
Fachschulabsolventen haben die mehr landwirtschaftlicdi

d Vor

aus-
gerichteten Gebiete, wie zum Beispiel die Landkreise Hechin
gen, Horb, Münsingen, Saulgau, Sigmaringen, Ulm, Bruchsal, 
Buchen, Mosbach, Sinsheim und Tauberbischofsheim.

Bei der entsprechenden Untersuchung über die Verteilung 
der Hochschulabsolventen zeigen sich keine so deutlichen Un
terschiede, wie schon aus der Helligkeitsverteilung des für die 
Hochschulabsolventen mit geringeren Schwellenwerten als für 
die Fachschulabsolventen gezeichneten Schaubildes hervor
geht. Zwar treten auch hier die Stadtkreise und, wie beson
ders zu erwähnen ist, der Landkreis Tübingen mit der weit
bekannten Universität optisch hervor; im übrigen aber zeigen 
die restierenden Gebiete ein einheitlicheres Bild, wenn auch 
die bei den Fachschulabsolventen einzeln genannten Gebiete 
hier unter denselben Gesiditspunktcii ebenfalls anzüsprechen 
wären. Der Grund für diese weniger unterschiedliche Vertei
lung dürfte wohl darin zu finden sein, daß ein gewissermaßen 
konstanter Basisbedarf an Hodischulabsolventen, vor allem 
der Fachrichtungen Erziehungs- und Gesundheitswesen, in 
allen Gebieten besteht und einen Niedersdilag in der verhäll-
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Regionale Verteilung der Personen mit abgesciilossener Ausbildung an einer Bcrufsfadi-ZFadisdiule oder an einer HodisdiuleTabelle 3

darunter Pernonen mit abgcnohloHAcner Ausbildung an einer

von diesen waren von diesen waren
ausgebildet in den Fachriehtungen ausgebildet in den Fachrichtungen

Stadtkreis/Landkreis 
Kegicriingsbezirk 

Land

Theo

log. u.
Ge

werb
liche,
Tech
nische,
Natur-
wiss.

Wohnbe- Beriifslach-/
Fachschule

Erwerbe* Hochschule Gewerb
liche,

Techn.,
Notur-
wiss.

Erwerbs- TheoJog. 
und Erziehung, 
Geistes- 

wiss.

völkening Ge

sund - heits* 
wesen

Er- Gesund-
heits*
wesen

Zie
hung,
Gei-
Btes-
wiss.

|>ersonen personen

i % Anzahl |
Anzahl % Anzahl |Anzahl | % %

Stadtkr.Stuttgart 
Heilbronn 
Ulm 
Aalen 
Badenaug 
Böblingen 
Crailsheim 
Esslingen 
Göppingen 
Heidenheim 
Heilbronn 
Küiizelsau 
Leonberg 
Ludwigsburg 
Mergentheim 
Nürtingen 
Öhringen
Schwäbisch Gmüud 
Schwäbisch Hall 
Ulm
Vaihingen 
Waiblingen

Nordwürttemberg 
Karlsruhe 
Heidelberg 
Mannheim 
Pforzheim 
Bruchsal 
Buchen 
Heidelberg 
Karlsruhe 
Mannheim 
Mosbach 
Pforzheim 
Sinsheim 
Taiibcrhisthofslieim tf

Nnrdbadcn ...................
Freiburg i. Br. Stadtkr. Baden-Baden 
Bühl
Donaueachingcii 
Emmendingen 
Freiburg 
Hochschwa rzwald Kehl 
Konstanz 
Lahr 
Lörrach 
Müllhcim 
Offenburg 
Rastatt 
Säckingen 
Stodcach 
Überlingen 
Villingen 
Waldshut 
Wolfach

Südbaden , .,Balingen 
Biberach 
Calw 
Ehingen 
Freudenstadt 
Hecfaingen 
Horb
Münsingen 
Ravensburg 
Reutlingen 
Rottweil 
Saulgau 
Sigmaringen 
Tcttnang 
Tübingen 
Tuttlingen 
Wangen

SüdwUrttemberg- 
Hohenzollern 

Baden-Württemberg

39 281
3 891
4 787
3 953 
2 893
5 707 
1 703 
9 244 
7 622
4 278 
4 503

637 539 
89 100 
92 701 

142 126 
89 362

145 616
63 325 

198 579 
201 967 
113 453 
162 658
30 948 
99 219 

243 849 
40 349 

131 620 
43 587 

100 SOI 
59 273 
82 926
75 392 

193 686
3 037 778 

241 929 
125 264 
313 890

82 524 
119 009
62 073

146 816 
166 460 
158 860
64 467
63 088
76 202 
76 436

1 697 018 
145 016 
40 029
79 859 
66 519

102 345
76 886
42 001
53 222

158 337
80 301 

136 333
54 471 
98 555

119 139
65 797
47 219 
58 812
83 312 
65 266 
52 742

1626 161 
98 127 

100 043 
117 745
43 432 
58 409 
50 777 
42 168 
38 809

104 553
159 772 
123 496
65 863
48 336 
74 132

123 854
77 987 
70 694

6,2 34 815
3 444
4 234 
3 478
2 545
5 049 
1 539 

•8 187
6 903
3 832
4 045

88,6 1L9 18 879 
1 826 
2 194
1 765 
1 111
2 152

86,230,9 4,1 3,0 16 273 
1 565 
1895 
1 506

23,5 18,2 12,5
4,4 88,5 32,6 3,7 12,4 2,0 85,7 18,5 25,5 17,5
5,2 88,4 33,6 3,6 14,7 2,4 86,4 24,1 14,023,8

Laudkr. 2,8 88,0 31,5 3,7 11,3 U 85,3 13,7 39,2 13,9
3,2 88,0 36,6 3,4 10,6 1,2 955 86,0 22,3 37,1 14,0
3,9 88,5 3,3 7,5 1,5 1 861 86,5 22,7 12,338,7 28,3
2,7 90,4 18,0 11,5 681 600 88,1 5,9 15,13,8 1,1 53,6w 4,7 88,6 38,4 7,4 85,6 22,73,2 3 365 

2 471 
1 619 
1 565

1,7 2 881 
2 127 
1 415 
1 362

28,3 12,7
3,8 90,6 10,6 86,133,1 3,6 1,2 15,2 35,0 18,7

89,6 10,13,8 38,1 3,3 1,4 87,4 25,0 32,1 14,8
2,8 89,8 26,2 3,6 13,8 1,0 87,0 10,7 46,6 16,9

848 2,7 763 90,0 23,0 3,5 8,4 388 1,3 341 87,9 12,1 46,6 16,0

4 375 
10 373 

1 909 
4 740

4,4 3 825 
9 206 
1 761
4 239

87,4 34,9 3,8 10,1 1 857 
3 617

1 581 
3 150

85,1 24,0 12,41,9 27,3
4,3 88,7 32,3 3,4 9,5 1,5 87,1 19,2 30,1 15,1
4,7 92,2 16,0 3,3 22,8 649 1,6 81,2 6S 36,5 24,3527
3,6 89,4 39,2 3,5 9,2 1 489 85,2 16,01 747 1,3 37,4 14,9w 981 2,3 865 88,2 9,0 86,2 9,4 46,421,3 3,4 487 1,1 420 14.21*

3 094 
2 060
1 908
2 303 
7 643

128 096 
13 178
6 987 

15 386
4 257 
2 717 
1 407
4 193 
4041
5 428 
1 425 
1 568 
1 523
1 799 

63 909
9 745
2 240 
2 256 
2 ISS 
2 994 
2 039 
1 646
1 405
7 461
2 416 
4 890
1 956
3 254 
3 410
2 137 
l 290
1 991
3 347
2 257
1 379 

60 268
2 722
2 957
3 771 
1 167 
1 768

3,1 2 740 
1 855
1 740
2 097 
6 832

113 994 
11 248 

6 082 
13 683

3 818
2 475 
1 257
3 716
3 608
4 805 
1 268 
1 446 
1 370 
1 572

56 348 
8 185
1 947
2 013
1 924
2 717 
1 816
1 505 
1 268 
6 587
2 177 
4 373
1 776
2 870
3 065 
1 944 
1 154
1 759 
3 019
2 031
1 249 

53 379
2 485
2 733
3 352 
1 079 
1 571

88,6 12,8 85,3 10,7 15,428,8 4,7 1 377 1,4 1 174 41,8
3,5 90,0 19,5 863 1.5 85,2 10,7 14,721,0 3,3 735 40,1
2,3 91,2 658 89,5 53,928,2 4,1 9,7 735 0,9 10,2 13,9
3,1 91,1 682 88,5 13,031,1 3,1 9,4 771 1.0 46,3 14,8»♦

2 601 
45 798 

6 762
4 548
5 983 
1 362 
1 046

21,4 12,83,9 89,4 34,5 3,2 21,3 3 000 
53119 

8 069
5 758
6 889 
1 584 
1 205

1.5 . 86,7 
80,2

30,6
4,2 80,0 11,2 20,0 14,0H2,:i 3,7 1,7 28,3

Stadtkr. 5,4 26,5 11,585,4 30,8 3.7 12,8 3,3 83,8 18,8
5,6 87,0 19,9 4,9 26,2 4,6 79,0 14,5 24,0 17,1
4,9 88,9 34,9 3,6 11,0 2.2 86,8 24,8 19,8 13,4
5,2 89,7 31,2. 13,1 1.9 86,0 19,7 25,1 18,32,8

Landkr. 2,3 91,1 28,0 3,4 11,9 86,8 12,1 42,3 15,51.0
2,3 89,3 23,5 3,5 14,8 686 1,1 602 6,7 54,5 16,287,8
2,9 88,6 16,8 1,5 l 792

1 513
2 096

80,1 14,0 34,6 15,127,7 4,0 2 237
1 768
2 491

2,4 89,3 9,4 85,6 20,8 35,0 13,133,8 2,9 1,1
88,5 8,6 1,6 84,1 19,7 30,2 13,23,4 34,0 3,3

2,2 15,8 620 84,5 8,7 44,4 15,889,0 23,4 4,0 734 1,1
2,5 92,2 38,5 3,1 6,6 87,9 17,9 43,8 16,2463 0,7 407
2,0 16,5 624 85,5 45,8 17,390,0 20,1 3,8 730 1.0 7.4

14,3 957 814 85,1 47,5 15,42,4 87,4 23,2 3,8 1,3 8,9

33 571 
6 547 
1 383

28 169
4 952 
1 066

14,330,2 3,7 13,0 2,0 S3,fß 10,s 20,&3,S
4.2 75,6 13,0 21,5 16,96,7 84,0 17,9 19,9 4,5

5,6 86,9 19,2 4,1 18,4 77.1 10,8 21,5 15,63,5
Landkr. 89,2 18,5 914 766 83,8 11,3 38,5 17,82,8 22,9 4,9 l.l

3,2 4,5 11,2 675 1.0 600 48,1 14,489,3 32,6 88,9 9,6
2,9 22,0 10,5 39,1 18,390,7 25,0 3,7 1 035 

1 083
1.0 878 84,8

2,7 89,1 5,3 14,1 879 81,2 12,4 16,425,6 1.4 34,9
19,6 9,5 18,8 699 593 84,8 8.7 40,5 18,33,9 91,4 1.7

2,6 90,2 3,5 16,1 8,3 20,921,8 507 1,0 438 86,4 44,4
3,5 13,5 2 031 82,0 16,6 27,0 17,94,7 88,3 28,3 1.9 2 40414,5 10,6 42,3 17,93,0 90,1 22,9 5,0 868 1.1 737 84,9
3,5 12,6 1 818 15,3 35,0 16,13,6 89,4 33,0 1.3 1 539 84,7*1

22,6 867 1,6 11,8 32,5 21,53,6 90,8 23,3 4J 712 82,1
16,5 85,4 16,43,3 88,2 25,1 3,8 1 414 

1 309
1.4 1 208 

1 130
10,5 38,4

3,3 12,2 86,3 14,7 15,62,9 89,9 32,0 1.1 37,7
869 36,7 19,03,2 91,0 34,1 4,4 14,9 1.3 753 86,7 17,5n

89,5 3,6 86,1 6,7 17,82,7 26,4 14,0 466 1.0 401 47,0
27,5 16,5 13,83,4 88,3 3,3 1 092 

1 159
1,9 823 75,4 13,5 31,3

969 83,6 12,4 37,6 16,04,0 90,2 32,9 6,4 16,1 1.4
3,5 11.6 17,290,0 28,6 3.7 12,4 818 1.3 715 87,4 42,7

18,6 469 84,5 45,6 15,92,6 90,6 26,8 5,3 555 1,1 8,1
27 009 

1 027 
1 227 
1 537

22 03226,0 4,3 16,2 ty7 12,7 32,2 17,03,7 88,6 81,6
Landkr. 3,5 18,92,8 91,3 34,9 11,8 1.0 905 88,1 8,2 43,4

19,43,0 92,4 29,6 3,6 16,7 1.2 1 066 
1 274

86,9 12,0 39,7n
39,2 19,13,2 88,9 28,5 4,0 20,1 1.3 82,9 9.6

13,42.7 92,5 26,5 5,1 17,6 508 1.2 87,0 9.4 51,2442tf

19,53,0 26,9 17.4 1,5 679 79,9 8,8 35,288,9 7,8 850tt

13,2878 797 32,7 13,4 560 1.1 84,1 7.0 43,91,7 90,8 4,0 471
17,2859 2,0 786 91,5 13,5 1,0 359 87,1 7.0 51,230,8 4,3 412t*

17,3902 22,6 22,1 304 86,1 3,7 56,12,3 837 92,8 2,3 353 0,9
3 871 
6 695 
3 592 
1 533

15,6 83,3 12,4 37,0 15,13,7 3 437 
5 916
3 250 
1 410
1 033
2 789
4 220 
1 809 
I 999

88,8 27,8 4,3 1 735
2 416 
1 590

1.7 1 445
2 003 
1 358

14,73,6 8,6 1.5 82,9 15,3 32,24,2 88,4 37,1
15,517,2 85,4 12,5 40,02,9 90,5 35,3 3,8 1.3
17,712,9 652 89,9 8,4 50,52,3 92,0 27,3 5,7 725 1.1
13,515,0 1,5 616 86,5 49,4157 2,4 89,3 27,8 3,8 7,0712

2,5 891 82,0 16,7 33,6 15,53 100
4 854 
2 007 
2 195

4,2 90,0 33,3 10,9 1 087 
3 853

1,5
13,4 27,4 16,73,9 86,9 26,3 3,8 22,9 3,1 2 982 77,4

41,5 17,62,6 90,1 29,4 3,9 13,9 840 1.1 728 86,7 8,6
6,0 44,8 19,03,1 91,1 21,2 4,0 18,5 1.3 804 85,1945

44 028 
296 301

16 979 
112 978

16,T
1.5,1

1 398 197 
7 759 154

39 503 
263 224

20 377 
134 076 S4,:i

11,3
17,2

37,0
30,2

3,1 80.7
88.8

30,4
30,3

4,0 15,5
13,4

1,5
3,83,8 i,7
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;

iiisniäßi^ wenig difTerciiziorten regionalen Verteilung der 
Hodischulalisolventcn findet.

Im Gegensatz zu den Untersdiiedcn der regionalen Vertei
lung von Furlisdiul- und Hodisehiilahsolventen zeigen sidi bei 
der Gliederung nadi Gcmcindegrößcnhlossen einhcitlidie Ten
denzen. Der Anteil der Personen mit qualifiziertem sdnili- 
sdicm Absdiliib steigt nämlidi mit wadisendcr Gemeinde- 
gröUe kontinuierlich. Haben in den Gemeinden mit 500 bis 
unter 1000 Einwohnern durchschnittlich 1,7 Vo der Bevölkerung 
eine abgesdilossene Ausbildung an einer Berufsfach- oder 
Fuchsdiule aufzuweisen, so sind es in den Gemeinden von

5000 bis unter 10 000 Eiuwolincru schon 3,8 °/o und in den Ge
meinden von 50 000 bis unter 100 000 Einwohnern 5,3 ®/o. 
Die cntspredicndcn Quoten für Hodisdiulabsolvciitcn betra
gen 0,7 ®/o, 1,6 Vo und 2,2 Vo. Insgesamt gesehen liegt der 
Anteil der Fadisdiul- bzw. Hodisdmlabsolventcn iu den Ge
meinden bis unter 10 000 Einwohnern niedriger als im Ge- 
samtdiirchsdinitt, umgekehrt in den Gemeinden ab 10 000 Ein
wohnern höher (vgl. hierzu audi das nebensteheiido Scliaubild).

ln diesem Zusammenhang ist audi aufschhiOrcich, daß der 
Anteil der nodi in der Ausbildung stehenden Sdiüler und 
Studierenden ira Alter von 15 bis unter 20 Jahren mit stei-

1

Personen mit abgesdilosseuer Ausbildung an einer Berufsfacfa-ZFadisdiule oder un einer Hochschule nach Geraeindegrößunklassenrabelle 4
Hnrunter Personen mit abgesclilosimer Ausbildung an einer 

von diesen waren
auxgchildct in den 

I Fochriehtungen
' Gewerb- Theolog.

liclic, und Er- Gesund- 
I Techn., ziehung, lieils- 
I Natur* Geistes- weacn 
t wisB. wies.~%~___

P
von diesen waren

' aiisgebildct in den 
Färb rieht II ngen 

Gewerb* ^ Thcnlog.'
lielic, und Er* Cesniul- 

Teelin., ziehuiig, heils- 
Natur* , Geistes* ueseii wiss.

Ccmcindrgröhcn-
klassen

(von . . . bis unter 
. . . Einwohner)

Wolmbe*
vülkcrung

Bcnifsfach-/ 
, Fachschule

lloehsehute Erwerbs*Erwerbs*
peroonenpersonen

wisB. I

I Anzahl | % Anzahl% , AnzahlAnzahl %
i

unter 100 1 260 
26 908 

312 587, 4 819 1,5
662 674 ! 11 511 i 1,7 

1 001 819 I 20 691 I 2,1 
594 318 , 15 554 
781 863 24 118 
867 283 I 32 717 
593 671 26 824 
912 002 46 325 
541 131 28 758 
270 280 16 732
555 819 I 28 564 
637 539 39 281 i 6,2

6 0,5
401 1,5

6 100 33,3
382 1 95,3

4 I 0,3 
191 0,7

4,0 I 9,2 2 082 I 0,7 1 845 88,6 4,3
5,8 I 14,9 ’ 4 927 I 0,7 4 345 | 88,2 5,9
4.3 13,6 I 8 050 I 0,8 , 7 003 87,0 8,9
4.0 i 12,8 5 738 1,0 j 4 900 ; 85,4 10,4
3,7 12,5 \ 8 769 I 1,1 [ 7 542 86,0 13,4
3.5 I 12,2 I 13 612 1,6 11 378 83,6 \ 16,2
3.3 I 15,1 \ 11 358 1,9 I 9 456 83,3 15,2
3.6 , 13,6 21 184 2,3 | 17 653 1 83,3 ' 18,1
3.5 I 11,9 12 019 2,2 ! 10 159 I 84,5 ’ 20,1
4.5 22,5 12 305 4,6 I 9 500 ! 77,2 | 13,7
3.6 I 11,8 14 958 2,7 12 745 ! 85,2 ; 25,7
4.1 1 11,9 18 879 3,0 16 273 86,2 j 23,5

16,7 100 25,0 ' 75,0
91,6 ' 4,2 I 78,5

4
100 bis unter 
200 „
500 „

1000 „
2 000 „
3 000 „
5 000 „

10 000 „
20 000 „
50 000 „

100 000 „
200 000 „
500 000 und mehr

200 9,0 I
4 465 ' 92,7 18,2 |

10 667 ; 92,7 23,0
18 834 I 91,0 ; 28,7

2,6 14 007 90,1 I 30,2
3.1 21 768 I 90,3 1 31,7 I
3,8 29 023 : 88,7 I 32,8 '
4,5 ^ 23 768 ' 88,6 I 30,6
5.1 I 40 938 I 88,4 , 31,9
5,3 25 353 I 88,2 I 32,8
6.2 14 267 I 85,3 j 18,8
5,1 24 931 87,3 33,0

34 815 88,6 30,9

4,2 1,04,2 175
500 71,7 4,0

1 000 
2 000 
3 000 
5 000 

10 000 
20 000 
50 000 

100 000 
200 000 
500 000

64,8 8,9

52,9 ; 14,8
44,0 16,7

38,0 I 18,531,3 16,5

30.8 17,7
26.8 : 16,2
24,8 ; 15,8

U

t
17,022,7
12,419,2

18,2 12,5

Insgesamt 7 759 154 |296 301 | 3,8 263 224 30,3 134 076 1,7 112 978 17,2 30,23,8 I 13,4 15,1

E

!
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gender GemcindcgröUcuklasse größer wird. Die Quote der 
nadi Erfüllung der gesetzlichen Schulpflicht weiter in Schul- 
oder Hodischnlaiishildiing hoßndlichen Jugendlichen belauft 
sich nämlich in Gemeinden von 500 bis unter 1000 Einwoh*

Bevölkerungsanteil der Personen mit 
abgeschlossener Ausbildung an einer
Berufsfach-ZFachschule Hochschule

nern auf durchschnittlich 8,8 Vo, in Gemeinden von
10 000 Einwohnern auf 17,5 % und in Gemeinden 

50 000 bis unter 100 000 Einwohnern auf 20,8 Vo; der Ge
samtdurchschnitt für sämtlidie Gemeinden beträgt 17,2 Vo. 
Wenn auch diesen Angaben gewisse Ungenauigkeiten deshalb 
auhaften, weil dabei auf den Ausbildungsort und derzeitigen 
Wohnort der Schüler und Studierenden (z. B bei Internats
unterbringung) und nidit auf den Herkunftsort bzw. Wohn
ort der Eltern oder gesetzlichen Vertreter abgehoben ist, so 
wird dodi wenigstens die Tendenz als der Wirklichkeit ent
sprechend angesehen werden können. Demnach stimmen die

5000 bis
nach GemeindegrößenkJassen

unter von
Alit Gecneinden AUe Gemeindenm munter 100

'00 um.r200
200 II 500__ :
500 II 1000 —L

1000 li 2000

I2000 II 3000

I ——
--------- -—

rJ—T

3000 II 5000

5000 II 10000
mit wadisender Gemeindegröße steigenden Anteile der bereits 
Ausgcbildcten und der nodi Auszubildenden hinsichtlich der 
Veränderungsrichtung durchaus überein.

10000 II 20000 
20000 II 50000 n50 000 II 100000 M9Stimmt man dem Kriterium Geracindegrößenklasse als In

diz oder wenigstens Merkmalskomponente für die Unter
scheidung Stadt / Land zu, so hat die Frage nach dem Bil
dungsgefälle eine vielleicht nidit voll befriedigende, aber doch 
fundierte Antwort gefunden: Das Bildungsniveau, gemessen 
am Prozentsatz der Personen mit abgeschlossener Berufs- 
fadi-, Fach- oder Hochsduilausbildung, ist im Durdisdinitt je 
nadi GemeindegrÖße unterschicdlidi; cs sdieint, daß die Be-

]100000 ur>d mehr 
Einwohner

t '
\6 5 24 3/ 1 0

2 3%
0 1

Sl0lltIl]c^es idodcumt Badsfl-Wuriie’r'btrg4 65

wohner größerer Gemeinden ein höhere Geneigtheit oder 
aiidi eine bessere Chance zur qualifizierten Ausbildung be
sitzen. Dr. Eberhard Gawatz
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ABSCHNITT V

Rechtsgrundlagen

und

Zählungsdrucksachen

der

Volks- und Berufszählung 1961



Bundesgesetzblatt
Teill 437

Ausgegeben zu Bonn am 18. April 1961 Nr. 251961
Gesetz Uber eine Zählung der Bevölkerung 

und der niditlandwlrtsdiaftlidien Arbeitsstätten 
und Unternehmen im Jahre 1961 

sowie über einen Verkehrszensus im Jahre 1962 
(Volkszählimgsgesetz 1961)

Vom 13. April 1961

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das tolgende Gesetz beschlossen:

2. Für bewohnte Gebäude, Bodenbewirtschaftung
und Binnenhscherei
a) Baujahr, Art und Ausstattung der Gebäude 

und ihre räumliche Einteilung:
b) Größe der bewirtschafteten Bodenfläche, 

Beschäftigung (amilienfremder Arbeits
kräfte; bei bewirtschafteten Gesamtflächen 
unter 0,5 ha Art der Nutzung;

c) Bestand und Art von Binnenfischereibe
trieben.

§ 1
(!) Am 6. Juni 1961 werden eine Volks- und Be

rufszählung mit Feststellungen über die bewohnten 
Gebäude sowie eine Zählung der nichtlandwirtschaft
lichen Arbeitsstätten und Unternehmen (allgemeine 
Arbeitsstättenzählung) durchgeführt.

(2) Am 30. September 1962 wird ein Verkehrs
zensus durchgeführt, der alle in § 5 Nr. 1 und 3 
bezeichneten Arbeitsstätten und Unternehmen so
wie bis zu 15 vom Hundert der in § 5 Nr. 2 bezeich
neten Arbeitsstätten und Unternehmen umfaßt.

§ 4
Bei der allgemeinen Arbeitsstättenzählung wer

den erhoben:
1. Art der Arbeitsstätten und Unternehmen und 

der ausgeübten Tätigkeiten;
2. Zahl und Art der Voll- und Teilbeschäftigten:
3.. Rechtsform der Unternehmen;
4. Unternehmen von Vertriebenen und Sowjet

zonenflüchtlingen;
5. Art der vorhandenen Transportmittel und Ver

kehrseinrichtungen sowie Zahl der vorhande
nen Kraftfahrzeuge.

§ 2
Zu den .in § 1 bezeichneten Zählungen können 

Probobefragungen und Kontrollbefragungen sowie 
eine Gebäudevorerhebung durchgeführt werden.

§ 3
Bei der Volks- und Berufszählung werden er

hoben:
1. Als Merkmale zu Person, Familie und Haushalt

a) Angaben zur Person, Stellung zum 
Haushaltsvorstand, Religionszugehörigkeit, 
Staatsangehörigkeit, zweiter "Wohnsitz; Zu
zug in den Geltungsbereich dieses Gesetzes, 
Angaben über Vertriebene, Sowjetzonen- 
flüchtlinge, ehemalige Kriegsgefangene und 
Internierte: abgeschlossene Ausbildung an 
einer Berufsfach-, Fach- oder Hochschule;

b) für abwesende Haushaltsmitgtieder außer
dem Grund der Abwesenheit und Art der 
Unterkunft am Aufenthaltsort, für besuchs
weise Anwesende Grund der Anwesenheit 
und ständiger Wohnort;

c) für bestehende Ehen das Eheschließungs
jahr;

d) Stellung im Erwerbsleben; Arbeitsstätte, 
Umfang der Erwerbstatigkeit, ausgeübter 
Beruf, Stellung im Beruf;

e) für Personen mit getrennter Wohn- und 
Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte, außerdem 
Angaben über den Weg zur Arbeits- bzw. 
Ausbildungsstätte;

f) für Inhaber oder Leiter einer nichtland- 
wirtscJiaftlichen Arbeitsstätte, außerdem 
Angaben über die beschäftigten Personen.

§ 5
Bei dem Verkehrszensus 1962 werden erhoben:
1. Bei Arbeitsstätten und Unternehmen des ge

werblichen Verkehrs
a) Art und Tätigkeiten dieser Arbeitsstätten 

und Unternehmen;
b) Zahl der Voll- und Teilbeschäftigten nach 

der Art ihrer im Verkehr ausgeübten Funk
tionen und nach der Stellung im Betrieb 
sowie die von ihnen in einem Monat ge
leisteten Arbeitsstunden;

c) Zahl, Art und Kapazität der Transportmittel 
und Verkehrseinrichtungen:

d) Umsatzstruktur, Aufwendungen für wich
tige Fremdlcistungen und für Löhne und 
Gehälter im Geschäftsjahr 1961;

e) Anschaffung und Verkauf von Anlagever
mögen in den Geschäftsjahren 1960 und 
1961

2. Bei Arbeitsstätten und Unternehmen mit
Werkverkehr
a) Art und Tätigkeiten dieser Arbeitsstätten 

und Unternehmen im Verkehr;
b) Zahl der Voll- und Teilbeschäftigten nach 

der Art ihrer im Verkehr ausgeübten Funk
tionen sowie die von ihnen in einem Monat 
geleisteten Arbeitsstunden;

219



438 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1961, Teil I

c) Zahl, Art und Kapazität der selbst genutz
ten Transportmittel und Verkehrseinfidi- 
tungen.

3. Bei Arbeitsstätten und Unternehmen, die neben 
anderen Tätigkeiten auch Verkehrsleistungen 
für fremde Redinung ausführen, 
außer den Angaben zu Nummer 2 auch An
gaben über die Erlöse für diese Verkehrs
leistungen im Geschäftsjahr 1961.

§ 9
(1) Alle mit den Zählungen und Befragungen nach 

§§ 1 und 2 sowie mit der Bearbeitung der Zähl
papiere. befaßten Personen sind zur Verschwiegen
heit über alle persönlichen und sachlichen Angaben 
verpflichtet, die bei der Zählung zu ihrer Kenntnis 
gelangen. Die Vorschriften des § 12 des Gesetzes 
über die Statistik für Bundeszwecke vom 3. Septem
ber 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314) bleiben unbe
rührt.

(2) Die Weiterleitung von Einzelangaben nach 
§§ 3 und 4 mit Ausnahme der Angaben über Namen 
und Anschrift der befragten Personen, Arbeitsstät
ten und Unternehmen für wissenschaftliche Zwecke 
ist zugelassen, wenn die Geheimhaltimg (§12 Abs. 1 
und 4 des Gesetzes über die Statistik für Bundes
zwecke) gewährleistet ist.

(3) Die Gebäude- und Haushaltslisten der Volks
und Berufszählung können mit entsprechenden 
Unterlagen der Gemeinden verglichen werden; die 
Angaben über den Vor- und Zunamen, das Ge
burtsdatum und die Anschrift können zur Berichti
gung der Melderegister benutzt werden.

§ 6
Auskunftspflichtig sind
1. für die Volks- und Berufszählung die Haus

haltsvorstände und die volljährigen Mitglieder 
der Haushalte sowie die Grundstücks- bzw. 
Gebäudeeigentümer oder -Verwalter oder deren 
Vertreter;

2. für die allgemeine Arbeitsstättenzählung sowie 
für den Verkehrszensus die Inhaber oder Leiter 
der Arbeitsstätten und Unternehmen.

§ 7
(1) Die Landesregierungen bestimmen die Erhe

bungsstellen.
(2) Zur Übernahme der ehrenamtlichen Zähler

tätigkeit ist jeder Deutsche vom 18. Lebensjahr an 
verpflichtet. Die Zählertätigkeit darf nur aus wich
tigem Grunde abgelehnt werden. Jugendliche, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben, können mit 
Zustimmung des Erziehungsberechtigten als Zähler 
eingesetzt werden.

(3) Der Zähler ist berechtigt und verpflichtet, die 
notwendigen Eintragungen selbst vorzunehmen, so
weit dies zur Erfüllung des Zählungszweckes er
forderlich und der Auskunftspflichtige hiermit ein
verstanden ist.

§ 10
Der Bund gewährt den Ländern zum Ausgleich 

der Mehrbelastungen, die ihnen und den Gemeinden 
durch dieses Gesetz und die damit zusammenhän
genden ergänzenden Zählungen de Landwirtschaft 
und des Handels auferlegt werden, eine Finanzzu
weisung in Höhe von 1,35 DM je Einwohner. Maß
gebend ist die Wohnbevölkerung, die das Statisti
sche Bundesamt für den 0. Juni 1961 feststellt. Die 
Finanzzuweisiing ist in drei gleichen Teilbeträgen 
am l.Juli 1961, l.Juli 1962 und l.Juli 1963 zu 
zahlen.

§ 8 § 11
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 

des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.

(1) Der Bund, die Länder, die Gemeinden, Ge
meindeverbände und sonstige Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind verpflichtet, ihre Bedienste
ten auf Anforderung der Erhebungsstellen für die 
Zählertätigkeit zur Verfügung zu stellen.

(2) Lebenswichtige Tätigkeit öffentlicher Dienste 
darf durch diese Verpflichtung nicht unterbrochen 
werden.

§ 12
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün

dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 13. April 1961

Der Bundespräsident 
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Ludwig Erhard

Der Bundesminister des Innern 
Dr. Schröder
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Auszug aus:

Staatsanzeiger für Baden-Württemberg
Stuttgart 22. 4. 1961

Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Volkszählungsgesetzes 1961.
Vom 19. April 1961.

Auf Grund des § 7 des Gesetzes über eine Zählung der Bevölkerung und der nichtlandwirtschaftlichen 
Arbeitsstätten und Unternehmen im Jahre 1961 sowie über einen Verkehrszensus im Jahre 1962 (Volks
zählungsgesetz 1961) vom 13. April 1961 (BGBl. I S. 437) wird verordnet:

§ 1

Erhebungsstellen sind die Gemeinden. Sie bestellen geeignete Personen als ehrenamtliche Zähler.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 19. April 1961 in Kraft.

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg

Dr. Wolfgang Haußmann 
Dr. Hermann Müller 
Leibfried

Dr. Storz
Dr. Leuze

Schüttler Schwarz
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Auszug aus:

Staatsanzeiger für Baden-Württemberg
Stuttgart 22. 4. 1961

Anordnung der Landesregierung zur Durchführung des Volkszählungsgesetzes 1961.
Vom 19. April 1961.

Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über eine Zählung der Bevölkerung und der nichtlandwirtschaftlichen 
Arbeitsstätten und Unternehmen im Jahre 1961 sowie über einen Verkehrszensus im Jahre 1962 (Volks- 

.zählungsgesetz 1961) vom 13. April 1961 (BGBl. I S. 437) wird am 6. Juni 1961 eine Volks- und Berufszählung 
mit Feststellungen über die bewohnten Gebäude sowie eine Zählung der nichtlandwirtschaftlichen Arbeits
stätten und Unternehmen (allgemeine Arbeitsstättenzählung) stattfinden.

Zur Durdiführung dieser Zählungen wird angeordnet:
1. Die Durchführung der Zählungen obliegt dem Statistischen Landesamt und den Erhebungsstellen (Ge
meinden). Das Statistische Landesamt erteilt hierzu die erforderlichen technischen Anweisungen.

2. Die Behörden des Bundes, des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen Kör
perschaften des öffentlichen Rechts sind nach dem Gesetz verpflichtet, ihre Bediensteten in dem von den 
Erhebungsstellen angeforderten Umfang zur Ausübung der Zählertätigkeit zur Verfügung zu stellen.

Lebenswichtige Tätigkeit öffentlicher Dienste darf durch diese Verpflichtung nicht unterbrochen werden, 
gleichviel, ob es sich um den technischen Dienst lebenswichtiger öffentlicher Betriebe (z. B. des Verkehrs, 
der Elektrizitäts- und Wasserversorgung usw.) handelt oder um sonstige lebenswichtige öffentliche Dienste 
(z. B. Polizei, Feuerwehr, Kranken- und Heilanstalten, Strafvollzugsbehörden usw.).

Die Erhebungsstellen können für ihre Einsatzplanung von den örtlichen Landesbehörden und -betrieben 
die erforderlichen Auskünfte über ihre einsatzfähigen Bediensteten einholen.

3. Im Bereich des Schul- und Bildungswesens sind außer den Lehrpersonen auch Schüler(-innen) der 
oberen Klassen, Fachschüler(-innen) und Studierende, soweit sie das 18. Lebensjahr vollendet haben, als 
Zähler heranzuziehen. Schüler(-innen) vom 16. Lebensjahr an können mit Zustimmung ihrer Erziehungs
berechtigten als Zähler eingesetzt werden.

Die Erhebungsstellen können für ihre Einsatzplanung von den Schulleitern die erforderlichen Auskünfte 
über ihre einsatzfähigen Lehrpersonen und Schüler(-innen) einholen.

4. Die Leiter der Landesbehörden und -betriebe sind verpflichtet, den als Zähler herangezogenen Bedien
steten für einen Arbeitstag oder für zwei halbe Arbeitstage nach dem Zählungsstichtag Dienstbefreiung 
unter Fortzahlung der Bezüge zu gewähren. Dabei ist gegebenenfalls in Kauf zu nehmen, daß einzelne 
Dienststellen zeitweise für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben müssen.

Für die Unterrichtsbefreiung von Lehrkräften und Schülern(-innen), die als Zähler eingesetzt werden, gilt 
Entsprechendes. Soweit der Schulunterricht durch diese Zählertätigkeit gehemmt wird, trifft das Kultus
ministerium die erforderlichen Anordnungen.

5. Den Erhebungsstellen wird empfohlen, einen „wichtigen Grund“ im Sinne des § 7 Abs. 2 Satz 2 des 
Volkszählungsgesetzes 1961 dann anzuerkennen, wenn die Voraussetzungen des § 16 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955 (Ges. Bl. S. 129) vorliegen.

Den Behörden des Bundes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg
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Größe DIN A 5j Farbe gelbOriginal :
Drucksache Nr. 1

Bciden-WuittembergVOLKS-, BERUFS- UND 
ARBEITSSTÄTTENZÄHLUNG 1961 RogwrunoÜMzirfc t

Landkrait:

Gamal nd«i

Gamalndatail IGEBÄUDELISTE (Ort. Wabnahtt, SuMoM)

StnOa und Hauuuimmart
Die Liste ist vom GebäudeeigentUmer oder dessen Vertreter 
(r B. dem Verwalter oder Hausmeister) auszufüllen.

Beachten Sto bitte beim AusfDIIen die Eriiuteruneen in Moricblatt, auf die durch Ziffern in verwieien wirdi

ZShbuM Nr.i

CabiatfrUM Kr..

Eine Gebäudeliste ist auszufUllen fUr jedes bewohnte Gebäude, gleich welcher Art, also fUr
a) jedes Mehrfamilienhaus, Ein- und Zweifamilienhaus, Bauernhaus u. dgl. und zwar auch dann, wenn das Gebäude vorübergehend leer

steht (z. B. ein Wochenendhaus)

b) jede behelfsmäßige Wohngelegenheit (Behelfsheim, Baracke, Wohnlaube, Nissenhütte, Waggon, Wohnschiff u. ä.) soweit sie zum Zeitpunict der 
Zählung benutzt wird

c) jedes Nichtwohngebäude mit ständig benutzter Wohngelegenheit, wie Fabrik- oder Verwaltungsgebäude mit Pfdrtnerwohnung, Hotel, 
Gasthof oder Fremdenheim mit Wohnung u. dgl.

Für von ausUnduehan Straitkriiftan veil in Anspruch oanommana Gabüda ist kalna GabSudaEsta auszuTiÜtan, as sei dann, sla lind privatrechtlidi vom GabBudaeioantümar varmiatat.

A. ANGABEN ÜBER DEN GEBÄUDEEIGENTÜMER

2) Eigentümer des Gebäudes ist (Zutreffendes enkreuzeni) 01) Name und Anschrift des Eigentümers:

aln frafes Wehnungsuntamahnwn .... 
tina sonst. Firma od. am sonst, priv. IMternahfiten

dar Bund....................................................................

das Land............................... ...... ..............................

dia Gamalnda........................................................

aina sonst. Körparschaft das Sffantl. Raehts . 
ain gemainnützigas Wohnungsuntarnahman 
(odar aina Kaönslätt#)

Arbaitar.....................................

Angaslalllar ••••••
Baatniar.....................................

Salbsländigar Gawarbafra&endar 
Fraibaruflich Täligar .... 
Salbsländigar Landwirt . . . 
Sozialvarsicharunguantnar . 
Pansionir (nur Wantl. Dlanst) . 
sonstigar Nichlarwarbslätigar . 
eina Erbangamainsdtafl. • ,

(NwM vart VonuM, Flnsa ed«r BaWfri*)

(Webaart. SmAa. Hiiiawii)
(TUUaatOJ

Ftib BaiaiBair dk UM alcbi salbt) lariiJUti

Mit dem AusfUllen dar Gebäudeliste beauftragter Vertreters

I. Rim adw labMa)(Kmw and Va

edar
(Webaart. SbaPa, HaasnaMr)

(TaWaaWJ

(bbia alatraeaa)

B. GEBÄUDEBESCHREIBUNG (Beachten Sio bitto die ErQutoningon zum 'Begriff das „GabBudat" im Marbblatfl)

Kreuzen Sie bei den Fragen, für dia Antwortan vorgadruckt sir>d, das zulreftanda Kästchen an. Wann für Ihre Antwort kein Kästchen vorgadmekt ist, schreiben Sie bitte die Antwort aus.

Lage des Gebäudes zur Straße Art des Gebäudes
1 2

□□ FabrikgabiudaEinfamittanhaus

□ □Fraistahandas Haus(D
Bahaifshabn

□ □Zwaifamtlienhaus Gaschiliihaus

□ □Raihanhaus Baracke

□Mahrfamilianhaiu 
Bauernhaus 
Klainsiadtarslalla 
NabanarwarbssiaJIa 
Sonstiges WohngabSudai ®

□Varwellungsgabäudo

Hotel□ □Vordorgabiuda

Hintergebäude

Sailangtbäuda

Nissenhütte

□ □□ □Wohnlaube □ Sonstigai Nichtwohngebäude)□ □Sonstige behelFsrnSBige Wohngalegenherli

Sonstige Lage 
zur SiraBei__ (bHt* •lMr»a«n) 

bkr aaedknutt« btw. abicatneana GaWada aalSOt 
•aanrwwnwie da* waltaraa Fragan aal dar Verdartalta

ntr
dk(btita altdnoaa) (bbta alntngan) ^tSa atfitraeaa)

Nur fOr WohngebSudo ur>d boheffsmSfiige Wohngelegenheiten auifQllani

Ge«hoB»hl ® BedachungBaujahr (D Bauart
öb3 4 5a 6a5c

□Ziegel 
Schiefer 
Pappe auf Hoh 
Pappe auf Beton 
Metall (auch Wellblech) Q 
Asbestzement, Eternit u. B.(~~| 
Sonstiger Dachbelag: (D

Nau gedeckt oder völlig 
erneuert 0

vor 1919 Q 
1919 - 1932 [3 
1933 - 1948 Q 

riKh 1948 [3

Seit Erstellung des Ge
bäudes weder neu ge- I I 
deckt noch völlig erneuert

□□ □ □ Stein
1 Geschoß vor 1870

massiv

□□ □ □ □2 Geschosse 1870 - 1900
beheifsmißig Skelettbau

□□ □3 1901 1918 □□FKhworkSb

□ □4
1919 - 1932 □Holz

□□ □ veil unterkeOert
5

1933 - 1948
Sonstige Bauarti□teilweise unterkellert

mehr
nach 1948

als 5 „ □nicht unterkallert
(lab* alntiapao) (blHa altfnetnl

Abwässer- und Fäkalienbeseitigung ® Bad oder DuscheWas^rversorgung Toilette mit Wasserspülung (WC)
7 108 9

Anschtuß an Kanalisation
für AbwBiser und Fäkalien □Anschluß an Wassernetz im Gebäude 0 Q

Eigane Wasserversorqungianlage mit 
Zaptsialie (Hahn} im Gebäude

Sonstige Wasserversorgung (Pumpe 
edar Brunnan) im Gabauda

Für {edo ainzelne Wohnung des Gebäudes □Für iede einzelne Wohnung des 
Gebäudes eigenes WC □□nur für Abwässer□ Nur für einen Teil der Wohnungen

des GebSudes

ZaU da* Walmaeaa...............

□ □nur für Fäkalien Für alle Wohnungen des GebSudes 
nur gemeinsame W □Cs

□□ Hauskläranlage

Nur für einen Teil der Wohnungen 
des GebSudes eigenes oder 
gemeinsames WC□Fäkalienabfuhr

Ableitung ohne Kläranfage in 
Graben oder Bach

□ Keine Wohnui>g mit Bad oder Dusche, 
aber Gemeinschaftibad im Gebäude □Keine Wasserversorgung 

dagegen aber auf dem G
im Gebäude, rursdstück □ □ □Keirte Wasserversorgursg auf dem Grundstück □ Kain Bad im Gebäude□ Kein WC im Gebäude□Keine Fäkalionableitung oder -abfuhr

I
Bitto RDcksoite noch ausfüllon ^
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C VERZEICHNIS DER WOHNUNGEN, WERKSTÄTTEN, LÄDEN, BÜROS USW. IM GEBÄUDE

WotMw>s*n du 0*b8i>dtBi9«nHhn«rt sind vom ErMniOmr in ssirwtn 
Gvböude selbst bewohnie Wohnungen) Elgentemwefutuagen sind solche 
Wohnungen, die io Eigentumsre^t erwerben (pekou(l) und ols solche in 
dos GrundtMCh eii>ge*ragen wurden, teine Mietwohnungen sind olle 
Mietwohnungen, die nidd zu den »Sonstigen Mietwohnungen* zählen. 
Sonstige Mlefweheuneee sind Dienst*, Werks-, Stifts-, Berufs-, Gesdtdfts- 
mieNrohnuttgen und Wohnungen im Douerwohnrodtt.

cigone Kod^elefienheit eirtgerioitet wurde. Ein Einfomilienhous gilt ols eine Wohnung. In einem Z«uifomilienhous konn die zweite 
Wohnung eine Einliegerwohnung sein. Bei bduerlidien Anwesen gilt In der R^tl dos ganze Bouemhous als eine Wohnung.
Beoditen Sie bitte etgfinstnd die ousfOhHidieQ ErUetentageo zem Begrffl der .Wohnoag* Im Merkblottl

Die Spähen ö bis 9 sind nur für 
Wehnungon euszufüllen

NaiVie dos Wohnunssinhabers

(OgenfOmer ha eigenen Heus, 
WehrungsetgentOmer, HwpSmteter)oder

Name der FirmaUSW.

Zweck
bestimmung

Lage
Vom ZShler auszufülleni

im GebäudeKellef

gtscheß — K

inner

halb 
des Geschosses

links *■! 
mitto «ffl reehts^r

Besitzt die Wohnung ! einen

eigenen eigene 
Woh- Küche 
nungs- oder 

ab- Koch
nische?

Woh
nungsart

Wohnung des GebSude- 
ctgen- 
tümers 
Eigentums- 
wohrwng — 2 
Reine Miet
wohnung “ 3 
Sonstige Miet
wohnung “ 4

Zahl der Räume 
mit 6 und 
mehr qm

Zahl
z. B. eine

derNunvWohnung, 
Laden, 

Werkstitte, 
Fremdenheim, 

Wohnung mit Büro, 
Wohnung und 

Arzipraxjt

Erd-Lfd. Pwmer
geschoö — E
1. Stock - t
2. Stock - 2

Nr. der sonen
jeweils in die mit „Wohnu^slnhaber" ® 

gekennzekhnele Zeile emtrsgenl 
(OegabwwitfsOs Ji 

In die folgenden schraffierten Zeilen werden die 
Namen evtl. Untermialerpartdcn vom Zihbr nechgetragenl

-1 ®
Bemerk urtgenHäus

ln der 
Haus

halts* 
liste

(«InscM. dar K3ch«nUSW.
Dach

geschoß — D Ganzes 
Haus - G

halts-
schluB?ganzes

Geschoß
guwibi.

gufvtxtun
liste

ia/IWn la/ltuln-fl rSu^

S ä 7 9 10 Iti 4 IS1 2

Wehmmgimhebtr 
oder Nime der Rrma

31 h- h1 B

1

;Welmngtinhibcr 
oder Name der Rrma

1

oder Nimt dv Rrma

2

Wefanngüdubv 
oder Mama dar Rrma

3

oder Harne der Rrma

4
a

oder Mama der Fbma

5

ade Name der Rmia
;•6

Wobisigiinlube 
oder Name der Rnu

7
parttBO

i; ■-

Wohmmflilnhiber

oder Käme der Rrma r

8

•- •
oder Kama der Rrma

9

Vfohnngsinhiber 
oder Ham der Rnna

10
Parteien

Zahl
Bd Gebäuden mit mehr als 10 Wohnungen sind die vreiteren Wohnungen (n eine zweite Gabäudellste elnzutragea der

Haus- Per
halts- lonan listenkh versiehe 

vollständig i
daß die Angaben in dieser Gebäudtlitle 
richtig gemacht wordon sind.

re,
und

UntenebrM Oet nginHImeu oder sMaos Vertieren
Detum
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Drucksache Nr. 1a

VOLKS-, BERUFS- UNO 

ARBEITSSTÄTTENZÄHLUNG 1961

MERKBLATT
zur Gebäudeliste

An den GebfiudeeigentGmer oder dessen Vertreter!

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung sollen von Ihnen 
in der Gebäudeliste einige Feststellungen über die Gebäude und die darin liegenden Wohnungen, 
Werkstätten, Läden, Büros usvr. getroffen werden.

Die dabei gewonnenen Unterlagen sind für die künftigen wohnungspolitischen Maßnahmen zur quali
tativen Verbesserung des Gebäude- und Wohnungsbestandes früherer Bauperioden sowie für die Ent
scheidungen über den künftigen Wohnungsneubau unentbehrlich.

Durch Ihre verständnisvolle Mithilfe können Sie wesentlich zum Gelingen der Zählung beitragen.

Was gilt als Gebäude?
Als Gebäude gilt jedes freistehende oder durch Brandmauer von einem anderen getrennte Bauwerk. 
Bei Doppel-, Gruppen- oder Reihenhäusern zählt jedes einzelne, von dem anderen durch eine vom 
Dach bis zum Keller reichende Trennungswand geschiedene Bauwerk als selbständiges Gebäude.

Als .Wohngebäude' gelten ausschließlich oder überwiegend zu Wohnzwecken benutzte Gebäude; 
.Nichtwohngebäude' sind Gebäude, die ausschließlich oder überwiegend zu anderen als Wohnzwecken 
verwendet werden.

Was gilt als Wohnung?
Als Wohnung gilt in der Regel die Gesamtheit der Räume, die der baulichen Anlage nach zur Unter
bringung eines Haushalts bestimmt ist und folgende Merkmale aufweist:

a) eine eigene Küche oder Kochnische (vergl. hierzu auch die Erläuterung zu @).

b) einen eigenen Wohnungseingang unmittelbar vom Treppenhaus oder von einem Vorraum oder 
von außen. Hierbei ist es gleichgültig, ob in dieser Wohnungseinheit gegenwärtig ein oder meh
rere Haushalte untergebracht sind, auch wenn für jeden dieser Haushalte eine eigene Kochge
legenheit eingerichtet wurde.

Bei einem Mehrfamilien- bzw. Etagenmiethaus ist jede abgeschlossene Etagenwohnung einschließ
lich der dazugehörigen, gegebenenfalls auch außerhalb des Abschlusses liegenden Einzelräume 
{z. B. Mansarden, separate Zimmer) als Ganzes eine Wohnung (vergl. hierzu auch die Erläute
rung zu@). Liegen in einem Mehrfamilienhaus keine stockwerksweise abgeschlossenen Wohnun
gen vor, so gelten im Sinne der Zählung die Räume als Wohnung, die unter normalen (Vorkriegs-) 
Verhältnissen zusammen mit der dazugehörigen Küche von einem Haushalt bewohnt bzw. ge
mietet werden.

Einfamilienhäuser sollen nach ihrer Bestimmung und nach ihrer baulichen Gestaltung nur einem 
Haushalt als Wohnung dienen. Ein Einfamilienhaus gilt demnach als eine Wohnung.

In einem Zweifamilienhaus kann die zweite Wohnung auch eine Einliegerwohnung sein. Eine 
Einliegerwohnung ist eine abgeschlossene oder nicht abgeschlossene zweite Wohnung, die gegen
über der Hauptwohnung von untergeordneter Bedeutung ist, d. h. sowohl eine geringere Wohn
fläche als auch eine geringere Ausstattung hat. Eine zweite Wohnung (auch Einliegerwohnung) 
liegt jedoch nur dann vor, wenn die dazugehörigen Räume im Geschoß zusammenliegen, eine ei
gene, vollausgebaute Küche (Kochnische) umfassen und nicht nur vorübergehend zur Unterbrin
gung eines Haushalts vorgesehen sind.

Bei bäuerlichen Anwesen gilt in der Regel das ganze Bauernhaus als eine Wohnung, zu der ge
gebenenfalls auch Einzelräume in den dazugehörigen Wirtschaftsgebäuden (z. B. Knechtekammer 
im Stallgebäude, Altenteilerzimmer in einem Anbau] zu zählen sind.

BItt« ROckMlta beachten I
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Erläuterungen zu einzelnen Fragen der Gebäudeliste

DIo Erläuferungen beziehen sich auf die durch Kreise eingefaßten Hinweisnummern in der Gebäudeliste.

Handelt es sich um ein Gebäude, in dem sich nur Eigentumswohnungen befinden, so ist die Gebäude
liste von dem nach den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes bestellten Verwalter auszufüllen. 
In diesen Fällen darf keines der hier vorgesehenen Kästchen angekreuzt werden; es ist vielmehr in Klar
text auf der Leerzeile „Eigentumswohnungen" zu vermerken.

Von z. Z. arbeitslosen Gebäudeeigentümern ist das für ihre frühere berufliche Tätigkeit zutreffende 
Kästchen anzukreuzen.

Hierzu zählen auch Doppelhäuser.

Z. B. Wochendendhaus mit mindestens 50 qm Wohnfläche (oder 60 qm überbauter Fläche). Wochenend
häuser unter 50 qm sind als Behelfsheime, Baracken o. ä. nachzuweisen und zusätzlich in Klartext als 
„Wochenendhaus" zu bezeichnen.

In die Geschoßzahl sind Keller- und Dachgeschoß nicht miteinzubeziehen, selbst wenn diese ausgebaut 
und bewohnt sind. Dagegen ist das Erdgeschoß mitzuzählen.

Als Kellergeschoß gilt das unterhalb des Erdgeschosses (bzw. Hochparterre) gelegene Geschoß; bei 
Gebäuden am Hong gilt das talseits in Höhe der Erdoberfläche (= Fußbodenhöhe) gelegene Ge
schoß als Erdgeschoß, sofern es eine Wohnung im oben beschriebenen Sinne enthält.

Als Dachgeschoß ist dasjenige Geschoß zu verstehen, das oberhalb des letzten Vollgeschosses liegt 
und nach außen ganz oder teilweise durch das Dach abgeschlossen wird, ein Kniestockwerk gilt als 
das letzte Vollgeschoß,

Bei einer Wiederherstellung des Gebäudes gilt das ursprüngliche, bei Wiederaufbau nach Totalschaden 
das Jahr des Wiederaufbaues als Baujahr.®
Z. B. Schindel-, Stroh-, Schilf- oder Rohrdächer. Bei den sogenannten „Notdächern' ist hier in Klartext 
auf der Leerzeile „Notdach" zu vermerken.®
Unter „neugedeckt" ist die völlige Erneuerung oder Umdeckung des gesamten Dachbelages zu verste
hen, unter „völlig erneuert" die vollständige Erneuerung oder Umdeckung des gesamten Dachbelages 
und zugleich die Erneuerung der Dachkonstruktion.

®

Hierunter ist nur der Anschluß an das öffentliche oder an ein genossenschaftliches oder werkseigenes 
Wasserversorgungsnetz zu verstehen.®
Fäkalien sind die menschlichen Abfallprodukte, die in der Regel über die Toilette (Abort) abgeleitet 
werden.®
Ist eine Wohnung an mehrere Hauptmietparteien vermietet, so ist in die mit „Wohnungsinhaber' ge
kennzeichnete Zeile der Name des am längsten in der Wohnung wohnenden Haushalts einzutragen.

Zu den Küchen gehören auch Wohnküchen. Nicht als Küchen gelten nur behelfsmäßig zum Kochen ein
gerichtete Nebenräume oder Zimmer mit Kochgelegenheit oder behelfsmäßige Kochecken. Bei der Woh
nung des Inhabers eines Hotels, Gasthofs u. dgl., zu der keine besondere Küche gehört, zählt die Küche 
des Hotels, Gösthofs usw. als Küche der Wohnung. Als Kochnische gilt nur eine zu einem Wohnraum 
gehörende Nische, die zum Kochen vorgesehen und eingerichtet ist.

Als Räume gelten außer der Küche (ohne Rücksicht auf ihre Größe) nur Zimmer sowie Wohn- und 
Schlafkammern mit 6 und mehr qm Fläche, weiche ein Fenster aufweisen und durch Wände vom Fuß
boden bis zur Decke abgeschlossen sind. Mitzuzählen sind die Zimmer, Wohn- und Schlafkammern 
außerhalb des Wohnungsabschlusses (z. B. Mansardenzimmer, Zimmer mit separatem Eingang), jedoch 
nur dann, wenn sie zu der betr. Wohnung gehören und nicht als eigene Wohnung vom Gebäudeeigen
tümer an einen Haushalt vermietet sind. Nicht als Zimmer, Wohn- und Schlafkammern gelten Neben
räume (z. B. Bad, Korridor, Speisekammer) und baup'.anmäßig für gewerbliche oder landwirtschaftliche 
Zwecke vorgesehene Räume (wie z. B. Werkstättenräume, Verkaufsläden, Vorratsräume). Dagegen sind 
Zimmer, Wohn- und Schlafkammern mit 6 und mehr qm Fläche, die-statt zu Wohnzwecken zu gewerb
lichen oder landwirtschaftlichen Zwecken benutzt werden, (wie z. B. als Praxis- oder Wartezimmer, 
Mehl- und Kornkammern) mitzuzählen.
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Orueksadie Nr. 2 Farbe weißOriginal : Größe 245 x 350 mm, 4 seitig,
Kreis:-------------------------
Gemeinde

Gemeindeteili

(Ort, Wobnplotz, Stgdtbezirk)

Straße und HauS’Nr.tHAUSHALTSLISTE
Zahlbezirk Nr.t

GebQudeliste Nr.:

Haushahsliste Nr.t

Bitte füllen Sie die Haushaltsliste genau und vollständig ousl Ihre Angaben dienen statistischen — nicht etwa 
steuerlichen — Zwecken, Nach den gesetzlichen Vorschriften sind alle Personen, die mit der Zahlung zu tun 
haben, zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Bei vielen Fragen sind die Antwortmöglichkeiten schon vorgedruckt; in diesen Föllen braudien Sie das 
neben der zutreffenden Antwort stehende Kästchen nur noch anzukreuien ([^). Damit wollen wir Ihnen 
beim AusfGllen Muhe und Zeit ersparen. Sollten Sie bei der Beantwortung der einzelnen Fragen Zweifel 
haben, so wird der Zahler Ihnen gern behilflich sein.

Bitte halten Sie die Haushaltsliste rechtzeitig zum Abholen bereit I Sie erleichtern dem Zahler damit die 
Arbeit. Er ist ehrenamtlich tötig und muß viel Muhe aufwenden, um seine Aufgabe zu erfüllen.VOLKS

UND FOr jeden Haushalt Ist eine Haushaltsllste ouszufUllenl

Zu einem Haushalt zöhlen alle Personen, die in einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschoft Zusammenleben. 
Wohnt und wirtschaftet eine einzelne Person für sich allein, so gilt sie als eigener Haushalt.

Untermieter' (Familien oder Einzelpersonen) füllen eine eigene Haushaltsliste aus.

Familien und Einzelpersonen, die ständig In Anstalten, Pensionen, Gasthofen oder dgl. (eben und dort einen 
eigenen Haushalt bilden, füllen gleichfalls eigene Haushaltslisten aus, auch wenn sie zum Personol oder 
zu den Insassen gehören.

In Anstalten, Lagern usw. wohnende Einzelpersonen (Personal und Insassen), die keinen eigenen Haushalt 
bilden, werden dagegen in eine besondere grüne Liste — Anstaltsliste — eingetragen.

BERUFS
ZÄHLUNG

am 6« Juni 1961

angeordnet durch das 
Volkszahlungsgesetz 1961.

Nöheres siehe Druck
sache Nr. 12

Welche Personen sind einzutragen?
Einzutrogen sind alle Personen, die zu Ihrem Housholt gehören, auch wenn sie am 
Togo der Ztihiung nicht anwesend sind, also

alle Familienmitgtieder, selbstverstöndlich auch Säuglinge und Kleinkinder, 
sonstige Personen, die mit Ihnen tm Haushalt wohnen, z. B. Hausgehilfinnen, Lehrlinge. 
Personen, die an zwei Stellen Wohnroum haben, sind an beiden Stellen in die Listen ein
zutragen. Die genaue Beantwortung der Fragen 10 und 11 verhindert Doppelzahlungen.

Vergessen Sie nicht Haushaltsmitglleder, die obwesend sind, well sie
sich auf einer Besuchs- oder Ferienreise oder zur Kur beflnden, sich als Patienten in einem 
Krankenhaus aufhalten, auf Geschäftsreise oder als Fernfahrer unterwegs sind cxler den Grund
wehrdienst oder eine Wehrübung ableisten.

Vergessen Sie ferner auch nicht löngere Zelt abwesende Haushaltsmitglleder, die
aus beruflichen Gründen (Bauarbeiter, Monteure, Seeleute usw.) oder zu ihrer Ausbildung 
(Schüler, Studenten, Lehrlinge) an einem anderen Ort wohnen und nur von Zeit zu Zeit — z. B. 
Ober dos Wochenende, in den Schul- oder Semesterferien ~ in Ihren Haushalt zurückkehren. 
Diese Personen werden außerdem am anderen Ort in die dortige Liste eingetragen.

Personen, die sich am Zöhlungstag nur vorübergehend bei Ihnen oufhalten, sonst ober nicht zum Haushalt gehören, z. B. Besucher oder durch
reisende Gäste, sind nur auf der Rückseite der Haushaltsliste im Abschnitt VIII ols vorübergehend Anwesende einzutrogen.

Name des HausholtsvorttandosL
(VornaoM)(Familienname)

Zahl der zum Haushalt gehörenden Penonen
(elnschl. Haushaltsvorstand): |_______

Bei mehr all 6 Personen fordern Sie bitte 
beim Zähler eine zweite HaMhaltiliste onl

Sind Sie:
Hauptmieter | |
Untermieter | |
Eigentümer der Wohnung | |

Eigentümer des Hauses, in dem Sie wohnen | ]

(Kreuzen Sie bitte eines 
der vier Käsldien on)

Bin« holtan 8to dl« ausgefUllta 
und uotarediiiebano Haushalte- 
lUte vom 6. Jual 1961 oa zur 
Abhotuag beraltl

FUr Hauptmielar und Elgentümeri

Wohnen noch weitere Haushalte (r.B. Untermieter) in der Wohnung? 
Wenn jo, Name des Vorstandes weiterer Haushalte:

Zweiter Haushalt: __________________________

□la I [ nein

L ■ (Fomillenname) (Vornome)

Dritter Haushalt: (Familienname) (Vorname)

6^.Z. 4.2 M. 11.61
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Kreuzen Sie bei den Fragen, für die Antworten vorgedruckt 
sind, das zutreffende Kästchen S an.

I Wo keine Kästdien vorgednidct sind, sdirelben Sie bitte die Antwort 
aus oder, wenn die Frage für Sie nldit zutiifft, machen Sie einfach 
einen Strich (—).
Beachten Sie bitte die Erläuterungen int Merkblatt, auf die durdt Ziffern 
im O verwiesen wird.

Reihenfolge der Eintragungen! Er9te Spalte für UoMishalterorstandj die folgenden Spalten für 
Ehefrau^ Kinder, aiulere f^erwandte, Battsgehilfin, Gesellen untr., die »um Hauahali gekSren*

AutK vorübergehend Abtveeendo eintragen.
•ßittc P"*"

6. Person
nchr als 6 Pc ~ weitere

1. Person (Haushaitsvorstand) Bel m - .'crsonen Ist eine Haushaltsiiete 
izuf

2. Person 5. Person3. Person 4. PersonI. Angaben zur Person
^ Familienname (bei Frauen auch MHddienname) 

Vorname -

üMen.aus

welbl. n mlrml. ' | □ mdiutl. I I welbl. { [mSiml. I I welbl. | | mflniü. j Iotllnnl. minnl. welbl.welbl. welbl.

2 Stellung zum Haushaltsvorstand (z. 6. Ehefrau, Sohn, Schwägerin, Hausgehilfin)

3 Geboren am:
Tag, Monat, Jahr Tag, Jahr Jahr Monat, JahrMonat, Tag, Jahr Tag, Jahr Tag, Monat, Tag,Monat, Monat,

nledig I I verhelr.[ |

rn geschled.nn
ledig II 
verwltw.

ledig I I vefhelr.jl

I I K€><hied.| [
ledig I I verhelr.| | 
verwltw.

ledig I [ verhelr.j ] 
verwltw.

ledigverheir.

I I gesdiled.| |
Familienstand

I I ße«hled.| |I I Reschied.l I I I geschled.| |verwltw. verwltw. verwltw.

^ Nur für verheiratete Personen:
ln wcldtem Jahr wurde die Ehe geschlossen?

Q Religion ^ (Anzugeben ist x. B. rOxn. kath., ev. luth. Landeskirche ev. luth. LK), 
ev. Freikirche (■• «v. FK), neuapostolUehe Kirdie, Zeugen Jehovas)

y Staatsangehörigkeit (7)

g Nur für Personen, die nad\ Kriegsende ln das Gebiet der heutigen 
Bundesrepublik einschl. Berlin (West) zugezogen sind:

a) Wann sind Sie zugezogen?
b) Lag der vorherige Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungezone 

Deutschlands oder im Sowjetsektor von Berlin?

to
to00 Jahr JahrJahr Joiu Jahr Jahr

I. Q □ [H 1. Q □ '• □ □ I« □ □□ □ I. □nein neinnein nein nein nein

Q Besitzen Sie einen Bundeevertriebenenausweis A oder B oder einen Bun- 
desflüchtlingsausweis C? Für Personen, die Im Ausweis ihres Vaters oder Ihrer 
Mutter eingetragen sind. Ist der Buchstabe des Aasweltei ebenfalls armikreuzen. »□ aD bQ cQ aQ »□ €□ aD «□ cQ aD »□ cQ
Haben Sie noch anderswo seellerer» IFohnrcmm, z. B. ein möbliertes 
Zimmer, eine Wohnung oder eine sonstige Unterkimft? 0__________ -□ □ -□ □ I« □ □i> Q □ -□ □ □nein nein nein nein nein nein

Wenn ja:
(Gemeinde, Kreis)(Gonelnde, Kre^) (Gmelnde, Kreis)(Gemeinde, Knls) (Gemeinde, Kreis) (Goielnde, Kreis)a) Genaue Anschrift dieses soellorea YVohnraums 0

(Sirafie, Haus-Nr.j (SträiSe, Haus>Nr.)(Str^, HaoS'Nr.)(Stra^r Hsus-Nr.) (Stra^, Haus-Nr.)(Strafie, Haus-Nr.)
b) Gehen Sie von dort aus zur Arbeit oder zur Ausbildung? 0 I* I I □ '• □ □- □ □ □'• EU □ '• □ □ '■ □nein nein nein nein nein nein

Nur für Hanshaltsmitglieder, die z. 21 der Zählung abwesend sind:
(Haushaltsmitglicder, 
befinden, gellen nicht

a)_Grund der Abwesenheit: Berufsausübung, Wehrdienst, Studium^ 
__Lehrgang, Urlaub, Besuch oder welcfie sonstigen Gründe?
b) Art der Unterkunft am Aufenthaltsort: z. B. möbliertes Zim

mer, Wohnung, Pension, Hotel, Lehrlingshelm, Bauarbeiter
lager, Sanatorium, Kaserne, Schiff.

die sich als Patienten vorübergehend ln einem Krankenhaus 
als abwesend.)

12 ^i^d Sie in irgendeiner Weise ersverba- oder bnri^/al/UIg’, hauptberuflich 
oder nur nebenher, auch mithelfend Im Familienbetrieb?____ I« EU □ G □ I. G u GG I« G G la Q G Gnein nein nein nein nein nein

® G ® G13 Sind Sie: ® G ® G ® G ® Garbeitslos arbeitslos arbeitslos arbeitslos arbeitslos

Renten-, Penslons- oder 1 f ' I
Untcrstützungaempf&nger / |__ |
Hausfrau

SchOler/Student [ |
Soldat

im Grundwehrdienst 1 I' |
auf Wehrübung / |___ |

Zelt-ZBcrufssoldat I I

arbeitslos

Renten-, Penslons-oder l
Unterstützimgsempflinger J I I 
Hausfrau |
SchOler/Student [ [
Soldat

Im Grundwehrdienst \ 
auf Wehrübung J I I

Zeit-ZBerufssoldat L _ 1

Renten-, Pension»- oder \ GG 
Unter»Kltzungaempfänger / I I 
Hausfrau

Sd\01er/Student | |
Soldat

im Crondwehrdienst \ (“G 
auf Wehrübung / |___ |

Zelt-/Berufssoldat L_J

Renten-, Pension»- oder \ | j
Unterstützungsempfänger / |__ |Hausfrau

oder 1 I I
fänger J |__ |

Renten-,
Unterstü
Hausfrau

Penslons-
tzungsemp

G
Renten-, Pensions- Unterstüt 
Hausfrau 
SchUler/Shidcnt | |
Soldat

Im Grundwehrdienst 1 I ' | 
auf Wehrübung J I I

Zelt-/Borufsso]dat I I

7Unc»ennpü(Bitte kreuzen Sie die Antworten an/ 
für Sie zutreffen) G GSdhUler/Student SchOler/Student

IdatSol Soldat

im Grundwehrdienst 1 I I
auf Wehrübung J I I

Zclt-/Bcrufssoldat l ' ZI

im Crundwe 
Auf WehrÜbi IGhrdienst

ung

□Z«lt-/Bcrufssoldat



I
Erwerbt-/BeniftUiHgk«lt | |

Unterhalt durch Eltern, 1 I '| 
Ehemann, Sohn utw. / I I
&e2lalverei(herungarente | |

oder woraus aonit:

Erwerbs-/Berufft£tlgkcit | |

Unterhalt durdt Eltern, 1 I 1
Ehemaiui, Sohn utw. / I I
Sozialvertiiherungeranle | |

oder woraus tonat:

Erwerbi-ZDerufsUltigkelt | |

Unterhalt durch Eltern, 1 | |
Ehemarui, Sohn utw. / I I
Sozialvertldiarungsrente [ ^ 
oder woraus sonsti

Erwerbf'/BerufttKtlglieit | [

Unterhalt durch Eltern, 1 | |
Ehertrsnn, Sohn utw. J 1 I
Sozialvcrticherungarente | j
oder woraus aontti

14 Voraus beziehen Sic gegenwärtig die Mittel für Ihren
Lebensunterhalt? @
(Nur die überwiegende Unterhaltsquelle bitte ankreuzen oder in der 
freien Zeile eintragen.)
Unter .oder woraus tonat” Ut beltpleltwolte clruutrageni Ruhegehalt, K_____________
Pension, Arbeitsloiengold, Arbeitfloscnhilfe, FUrtorgeunterstUtzung, KB*Rentc, KB*Wlt> 
wenrente, eigenes Vermögen, Unterhalt durdt geschiedenen Ehemarui, Kriegstchadenrenle

Erwerbs-ZBerufstätigkelt | |

Unterhalt durch Eltern, 1 I I
Ehemann, Sohn usw. J I I
Sozlalvertldiorungtrenle | |
oder woraus sonst:

Erwerbs-ZBerufstttllgkcit | |

Unterhalt durch Eltern, 1 I I
bemann, Sohn usw. J I I
Sozlalverslcherungsrante | |
oder woraus sonsti

Hinterbliebenen*

11. Für Erwerbs- und Berufstätige sowie Arbeitslose
Zu den Erwerbs- und Berufstätigen gehören auch Lehrlinge, ferner Haushaltsmitglieder, die im Betrieb eines Familientmgehörigen mlthelfen, sowie Personen, die nebenher erwerbstätig sind. 
Für Arbeitslose ohne gegenwärtige Tätigkeit sind die Fragen 15 bis 20 für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit zu beantworten.

Name der Finna, des Arbeitgebers, der Dienststelle, des Gesdiäftes, der 
Praxis, des eigenen Betriebes

Geschäftszweig (Branche) des Betriebes, der Firma des Arbeitgebers usw.
(Bitte genau angebent z. B. Werkzeogmasdilaanfabrlk, aldit Maadilnenfabrlk; Elten* 
hotte, nicht HOttenwerk; Lebensmittel-Einzelhandel, nicht Handel; Volkwdmle, nicht 
Schulverwaltung; Knmkenhaas, nicht Stadtvezwaltong) (§)

jy R'® arbeiten Sie?
Anschrift der Arbeitsstätte, gegebenenfalls der Filiale, der Baustelle 0
Für Pertonen aui Sdüffen itt der Name de« Schilfe« and der Heimathafen anzugeben.

(Gemeinde, Krei«)
**(GesMinda7kreis)

(Gmcinde, Kräls) (Gemeinde, Kreis)(Gemeinde, Kiät) (Gemeind«, Kr^)

(SträSe, Haus-Nr.)(äräSe, Haus-Nr.) (Stra^, Haut-Nr.)(Straße, Haus-Nr.) (Strs^, Haus-Nr.) (Strä^, Haus-Nr.)

^0 An dieser Arbeitsstätte ausgeübte Tätigkeit / Beruf CBltte genau angebtn: z. B. 
Lagerarbeiter, BauhÜfMrbelter, Landarbeiter, nldit Arbeiten StenotypUÜn, nicht kfm. 
AngesteUte; Buchhändler, Mgbelhändler, lUcht Kaufmann)

] Q Wird diese Tätigkeit ausgeübt: als Arbeiter,Geselle, Lehrling, Heimarbeiter, 
Angestellter, Beamter (Amtsbezeichnung); als Selbständiger, Hausgewerbe
treibender, Zwischenmeister oder als Mithelfender im Betrieb eines 
Familienangehörigen? 0

IsD
t>o
CD

2Q lange in der Woche arbeiten Sie normalerweise in dieser Tätigkeit? 
Haushaltsmitglieder, die im Betrieb eines Familienangehörigen mithelfen, 
geben nur die für den Betrieb, nicht aber ün eigenen Haushalt geleistete 
Arbeitszeit an.

onterlSStd. 15-24 Std. | |

25-40Std. über40Std. | [

untorlSStd. | | 13-24 Std. | |

25-40Std. I I über40Std. QJ

unterlSStd. | | 13-24 Std. | |

25-40Std. I I flber40Std. | |

unterlSStd. | | 15-24Std. | |

25-40 Std. I I Ober 40 Std. | |

unterl3Std. | | 15-24 Std. | |

25-40Std. I I üb«r40Std. | |

ttnterl5Std. j | 15-24 Std. ( |

25-40Std. I I Qber40Std. | |

2]^ Üben Sie sso^ ein« «oelter® — landwirtsdiaftUdie oder nidttlandwirt~ 
sdiaftlidie Tätigkeit ouaP Gemeint Ist jede Tätigkeit (auch Mithilfe im 
Betrieb eines FamillenengehSrigcn), die derzeit — auch wenn nur gelegentlich — 
ausgeübt wird und nicht schon oben (Fragen 15 bis 20) angegeben ist.

landwlrtechaftl. Titlgkelt | |

«onsHge Titlgkelt | |

landwlrttdiaftl. Tätigkeit | |

soiuUge Titlgkelt | j

landwlrt«ch«ftl. Titlgkelt | |

•onatlgc Titlgkelt | |

landwirtschaftl. Tätigkeit | |

sonstige Tätigkeit | [

landwlrtediafU. Titlgkelt | \

sonstige Titlgkelt |

landwirtschaftl. Titlgkelt | |

sonstige Titlgkelt | |

UL Weg zur Arbeite- oder Ausbildungsstätte/ audi Sdiulweg 0
Zu beantworten für Erwerbstätige, bei denen sich Wohnung und Arbeitsstätte nicht auf dem gleichen Grundstück befinden, sowie für Schüler and Studierende.

15 30 45
^ über

15 30
^ Ober . 15 30unter . .

45 145
15 30unter . .

45 1 15 30 45 1
15 30unter 45 1

22 Durchsdinittlidter Zeitaufwand für den Binssfeg zu der in Frage 17 
angegebenen Arbeitsstätte oder der ln Frage 24 angegebenen Schule, 
Hodtsdtuleusw. Eintragungen fUr den letzten Winter sind nur dann vorzunehmen, 
wenn Wohnung und Arbelts- oder AnsbUdangsstitte die gleichen geblieben sind.

a) in diesem Monat für den diunallgen Hinweg täglich etwa
b) im letzten Winter für den eiiunaligen Hinweg täglich etwa

Ober Oberunter unter Ober Oberunterbis bis bis bis bis bis bisbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisl»/f l'/t l'/i15 l‘/i15 15 15 iVi15 15 iViiVt iVi l'/l l‘/l29 44 59 29 59 44 59 iVi44 29 29 44 59 29 44 l>/i59 29 44 69
StundenMinuten Stunden Minuten Minuten Stunden Minuten Standen Minuten Stunden Mümten Standen

23 Widitigstes Verkehrsmittel, das normalerweise benutzt wird 0
a) in diesem Monat(Anzugeben Ist, auf welche Welse ln der Regel die 

größte Stredee des Weges zurückgelegt wird, z. B. 
Straßenbahn, Motorrad, Fahrrad, zu Fuß.) b) Im letzten Winter

2^ FUr ScfclU«r (andk VoUteeehülmr) vb4
Anschrift der Schule, Hochschule usw. (Gemeind«) (G*m«lnd«) (Gemeinde)(Ctndnd«) (Gemeind«) (Ccmclriide)

(StTsÄ, Haüs^Nr.).............. (Straße, Hans-Nr.)(Straße, Haa«-Nr.)
(Stra^,HaüihNr.)

(Stra^, Han«-Nr.) (StraSe, Haus-Nr.)

Bitte Rückseite noch ausfüUenl Bitte Rückseite uodi ansHUleoI

I
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IV. Personen mit abgeschlossener Ausbildung an einer Berufsfadi- oder Fachschule, Universität oder anderen VII. Selbständige Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige und sonstige selbständige Erwerbstätige außerhalb 
Hochschule ® — NiAt anzugeben ist der pfliAtmäBige BesuA von FortbildungssAulen und BenifssAulen mit ge
ringer WoAenshindenzahl. —

der Landwirtschaft (S) AuA eine Nebentatigkeit, die in selbständiger Stellung ausgeübt wird, ist anzugeben.

Tätige PersonenHauptfaA

(z. B. Reditc* 
wlstenvdisft - 

Masdttnenbsu - 
Chcjnotedmlk - 
Kaafm. Fidter • Krankenpflegt)

Haben Sie eine 
BenifsfaA- oder FaAsAule, 
Universität oder 

andere HoAsAole besuAt?

AnsArift

(C^emelxidef KrcU, StraSs, H*a*-Nr.)

des eigenen oder gepeditetcn Betriebes, BQros, 
Gesdilftw, der Praxis usw.

Jahr Bezeidmung GesAäftszweigFamilienname
und

Vorname

Wieviel 
davon sind:

Lohn* and Ge- 
b iltseapflnger 
(elnstU. Lehr
lings dtrgL)

Familienname insgesamt
(elnsdU. 
Inhaber/

Name und Anschrift 
der SAule

tätige 
Leiter, 

Mithelfende 
Familien

angehörige)

und
Vorname

der AbsAIuBprüfung

Benihfadisdmle 
Facfatdmle 
Universitit 
andere Hodudiolc

}□
}□

Benifsfadisdtule 
Fachschule 
Universität 1
andere Hochschule/ I I

}□
Vlll. Vorübergehend Anwesende — 2Uir Zelt der Zählung vorübergehend Anweseiule, z. B. auf BesuA weilende 

Personen oder Gäste, die normalerweise niAt zum Haushalt gehören. — (f|)
Berufsfachschule 1 r~l
Fachschule / |__ )
Universität \ I---- 1
andere Hexhsdiule/ I I Geburtstag,

-monat,
-jahr

Familienname
und

Vorname
StlnA^ Wohnort 

(Gemeinde, Kreis, Strafia, Hans-Nr.)
Grund der AnwesenheitStellung zum HaushaltsvorstandV. Garten, Haus- und Kleingärten sowie Und- oder forstwirtediaftlich genutzte Flächen ®

Wird eine Bodenfläche — auch von kleinstem Umfange — selbständig bewirtschaftet oder genutzt, so sind die nach- 
folgenden Fragen zu beantworten.

1. Wie groB Ist Ae gesamte F15Ae elnschl. HauM und 
Hofraum, Wege, OAand, Gewässer usw.7 (eigeu 
uxtd gepachtete FUdiea, ohne verpathtete Fliehen)

Wenn Ae GesamtfläAe kleiner als 5000 Quadratmeter*) Ist, 
■o sind Ae nachstehenden Fragen 5n-e und 6 zn beantworten.

IX. Ehemalige Kriegsgefangene, Zivillntemierte oder Zivilversdileppte des Zweiten WeltkriegesQuadrat-
metsr tk Wieviel QuaAahneter werden ge

nutzt als:

a) Kleingarten, Hausgarten, Park-, RasenfläAe........................................

Hektar Ar Qqadfatmeter

ts3
CO Waren Sie

Kriegsgefangener <J§), 
Zivilintemlerter 

oder ZivilversAleppter?

Familienname
und

Vorname

Begiim und BeenAgung. 
des Gewahrsams

(Monat, )ahr)

O
GewahrsamsmaAt @

2. Name des Haushaltsmitgliedes, das Aese FläAe 
bewirtschaftet oder nutzt (Inhaber)! b) AAerland (elnschl. FUdiea des Erwerbs

gartenbaue*) ................................................
Kriegsgefangener [ |

Zivil- I I ZivU- I I
internierter |___ | verschleppter I I

IS___von

c) Rebland(FarniUennama, Vemame) bis IS___

Kriegsgefangener | |

CH CH
ä. Wer von den Haushaltsmitglledem hilft bei der 

BewlrtsAaftung Aeser FläAe sonst noch mit?.
(Bitte Familien- and Vornamen eintragen.)

d) Sonstige landwirtsAaftl. genutzte 
FläAe (z. B. Wiesen, Weiden) . . .

19___von
Zivil-
Internierter bis IS.

e) Wald (Holzung) . . • .

S. Werden auf Aesen FläAen Gemüse, Obst, Blumen oder 
sonstige Gartengewächse für den Verkattf angebaut? lA verslAere, daB Ae Angaben in Aeser Haushaltsliste voUstinAg und rlAtlg gemaAt worden sind.

ja CH nein ( |4. Werden für die BewlrtsAaftung dieser Fläche 
derzeit famlUenfremde Arbeitskräfte besAäftigt?

*) * Vi Hektar * SO Ar * etwa iVt Tagwerk|a CH □nein

VL BinnenHsdierei
Betreibt der Haushaltsvorstand oder ein anderes Mitglied des Haushaltes selbständig FlufißsAerel, SeenfisAerel, 
TeiAwirtschaft oder FisAzuAt, so sind die Fragen 1 und 2 zu beantworten. SportfisAerei ist niAt anzugeben. (Unterschrift des Haashaltsvorstaiides oder seine* Vertreters)

1. Inhaber des FisAerelbetrlebes: (FamilleflBÄme) (Vomama)

2. Art des FisAereibetriebes:
z. B. FluSfischerel, Forellenzacht

T



VOLKS- UND BERUFSZAHLUNG
MERKBLATT
zur Haushaltsitste

Drucksache Nr. 2 b

An den Haushaltsvorsfond!
Sind VoIkszährtTif^ |sf eine uitfrassende statistische Bestandsoufnahme der Bevölkerung. Sie ist erforderlich, um Angaben Uber 
Zahl und Zusammensetzung der Bevölkerung sowie über die Wirtschaftsverhältnisse zu erhalten. Solche Angaben werden von 
Verwaltung,Wirtschaft und Wissenschaft dringend benötigt. Pie letzte derartige Zählung liegt über 10 Jahre zurück. Ihre Ergeb
nisse sind inzwischen zum größten Teil überholf.
Bitte fragen auch $le durch Ihre verständnisvolle Mithilfe zum Gelingen der Volks- und Berufszählung bei.

sollten ^ie mit cinzetnen Fragen in der Haushaltsliste und den Erläuterungen in diesem Merkblatt nicht zurechtkommen, so 
wenden Sie sich bitte an den Zähler. €r wird Ihnen gern behilflich sein, den Erhebungsbogen auszufüllen.
Es steht Ihnen /rel, die Haushaltsliste dem Zähler auch in einem verschlossenen Briefumschlag auszuhändigen, der erst durch die 
Zählungsdienststelle geöffnet werden darf. Auf dem Umschlag müssen dann aber der Name des Haushaltsvorstandes, Straße, 
Hausnummer und die Zahl der zu Ihrem Haushalt gehörenden Personen deutlich angegeben sein.

Erläuterungen zu den mit ([) gekennzeichneten Fragen in der Haushalfsliste

© Zu Frage 6:
Geben Sie bitte die genaue Bezeichnung der Kirche, Religionsgeseilschaft oder religiös-weltanschaulichen 
Gemeinschaft an, der Sie rechtlich zugehören. Besteht bei evangelischem Bekenntnis Zugehörigkeit zu 
einer Freikirche, bitte zusätzlich Freikirche (=FK) angeben.
Falls Sie keiner Kirche, Religionsgeseilschaft usw, angehören, bitte ,,keine" eintragen.

© Zu Frage 7:
Personen mit mehreren Staatsangehörigkeiten tragen alle ein. Personen, die die deutsche und 
eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, müssen auch die fremde Staatsangehörigkeit angeben.
Staatenlose tragen ,,staatenlos" ein.
Personen, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, fragen ,,ungeklärt" ein.

@ Zu Frage 13:
Als arbeitslos gilt, wer im Zeitpunkt der Zählung nicht erwerbstätig ist, jedoch eine Arbeitsstelle oder 
Berufsausbildungsstelle sucht, unabhängig davon,, ob er zu diesem Zeitpunkt beim Arbeitsamt als 
Arbeitsloser bzw. Arbeitsuchender registriert ist und Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe bezieht.

0 Zu Frage 14:
Als Sozialversicherungsrente gelten Bezüge aus der Rentenversicherung für Arbeiter (früher 
Invalidenversicherung), der Angestelltenversicherung und der knappschaftlichen 
Auf eigenem Vermögen beruht der Lebensunterhalt, wenn er z. B. aus der Verpachtung eines 
Geschäftes oder landwirtschaftlichen Betriebes, aus den Mieteinnahmen aus Hausbesitz, aus den Zins
einnahmen oder der Substanz eines Wertpapierbestandes oder den Auszahlungen aus einem Lebens
versicherungsvertrag bestritten wird. Zu den Einkünften aus eigenem Vermögen rechnen auch 
solche aus einem Altenteil, unabhängig davon, ob sie mit einer Altershilfe für Landwirte verbunden sind.

Rentenversicherung.

@ Zu Frage 16:
Umfaßt die Firma, in der Sie beschäftigt sind, mehrere Betriebe oder Teilbetriebe, Filialen oder dgl., 
so ist der Geschäftszweig (Branche) des Betriebes anzugeben, in dem Sie tätig sind.

(D Zu Frage 17:
Wenn Sie in einer Filiale, auf einer Baustelle oder dgl. arbeiten, geben Sie bitte nicht die Anschrift der 

' Firma, sondern die der tatsächlichen Arbeitsstätte an. also der Filiale. Baustelle usw., denn die An
gaben werden u. a. zur Feststellung der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte benötigt.

t"7

Q) Zu Frage 18:
Tragen Sie bitte ein, welche Tätigkeit oder welchen Beruf Sie an der angegebenen Arbeitsstätte tat
sächlich ausüben, auch wenn diese Tätigkeit sich nicht mit einem früher erlernten und ausgeübten 
Beruf deckt.
Lehrlinge geben ihren Lehrberuf an.
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® Zu Frage 19;
Einzutragen ist auch Anlernling, Volontär oder Praktikant. Als Mithelfende gelten diejenigen Per
sonen, die ohne Lohn oder Gehalt im Betrieb eines Familienangehörigen mitarbeilen und keine Sozial
versicherungs-Pflichtbeiträge entrichten. Personen, die im Betrieb eines Familienangehörigen in einem 
Lohn-, Gehalts- oder Lehrverhältnis stehen, sind nicht als Mithelfende, sondern als Arbeiter, Angestellte 
oder Lehrlinge einzutragen.

® Zu den Fragen 22 bis 24:
Wer an mehreren Arbeitsstätten tätig ist (z. B. Stundenbuchhalter, Putzfrau) sowie Studierende 
mit mehreren Ausbildungsstätten (z. B. Universität und Klinik), machen die Angaben für den Weg, 
den sie normalerweise täglich zuerst zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte zurücklegen. Für Personen 
mit ständig wechselndem Arbeitsweg (z. B. Vertreter, Reisende) sind keine Angaben zu machen. 
Für Berufsschüler, deren Erwerbstätigkeit in der Woche nur an einzelnen Tagen durch den Berufs
schulbesuch unterbrochen wird, ist nur der Weg zur Arbeitsstätte anzugeben. Der Zeitaufwand für den 
Arbeitsweg ergibt sich aus der Zeit vom Verlassen des Hauses bis zum Betreten der Arbeitsstätte 
(Fabrik. Baubaracke, Geschäft, Büro) oder des Schul- bzw. Universitätsgebäudes.

® Zu Froge 23;
Bei Verwendung verschiedener Verkehrsmittel ist das für die größte Entfernung (in km) benutzte anzu
geben. Wird der größte Teil der Strecke zu Fuß zurückgelegt..so ist anzugeben ,,zu Fuß".

(n) Zu Abschnitt IV:
Berufsfachschulen sind berufsvorbereitende oder berufsausbildende Schulen, die a) freiwillig, b) von 
schulentlassenen oder vorzeitig abgegangenen Jugendlichen unter 18 Jahren, c) in mindestens 1 Jahr 
umfassendem Vollunterricht besucht werden, z. B. Handelsschulen. Kinderpflegeschulen, Hauswirt: 
schaftsschulen.

Fachschulen sind berufsfortbildende Schulen, die o) freiwillig, b) auf der Grundlage einer schon er
worbenen Berufsausbildung, c) von nicht mehr berufsschulpfiichtigen Personen über 18 Jahre, d) mit 
Vollunterricht von mindestens einem halben Jahr zur weiteren beruflichen Fortbildung auf einen in der 
Regel höher qualifizierten Beruf besucht werden, z. B. Bauschulen, Ingenieurschulen. Technikerschulen, 
Meisterschulen, Lehrerbildende Anstalten, Krankenpflegeschulen.
Haben Sie an einer der genannten Schularten mehr als eine Ausbildung abgeschlossen, so geben 
Sie bitte auch diese zusätzlich abgeschlossene Ausbildung an. Der Einfachheit halber bitten wir Sie, 
die 2. Eintragung in einer der freigebliebenen Zeilen in Abschnitt IV vorzunehmen mit einem Hinweis 
zu der Person, für die die Eintragung gilt.

-r-‘r' (ü) Zu Abschnitt V:
Anzugeben sind auch abseits vom Wohngrundstück oder in einer anderen Gemeinde gelegene Flächen.

Das Ackerland (einschl. Flächen des Erwerbsgartenbaus) umfaßt den Anbau landwirtschaftlicher 
Feldfrüchte wie Getreide, Hackfrüchte, Handelsgewächse (auch unter Obstbäumen). Zu den Flä
chen des Erwerbsgartenbaues rechnet der Erwerbsanbau von Gemüse. Erdbeeren, Blumen und Zier
pflanzen sowie die gesamte Grundfläche der Gewächshäuser und Frühbeete.

Rebland umfaßt die ertragfähigen Flächen, die Junganlagen, Rebschulen und die z. Z. nicht bestock
ten Flächen, auf denen im nächsten oder übernächsten Jahr wieder Reben angepflanzt werden.

Zu den sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen gehören neben Wiesen und Weiden (auch 
unter Obstbäumen) auch Baumschulflächent Obstanlagen ohne Unterkulturen und Korbweiden
anlagen.

Anbau für den Verkauf: Werden Gurken. Spargel, Tomaten oder andere Gemüsearten, Obst oder 
andere Gartengewächse angebaut, um die Ernte zu verkaufen, so ist die Frage mit ,,ja“zu beantworten.

® Zu Abschnitt VII:
Gemeint sind alle selbständig Erwerbstätigen außerhalb der Landwirtschaft, also die Personen, 
die ihre Erwerbstätigkeit z. B. nicht als Arbeitnehmer oder Mithelfende Familienangehörige ausüben. 
Demgemäß kann es sich hier nur um Inhaber eines gewerblichen Betriebs oder Büros, eines Geschäfts, 
einer Arzt- oder Anwaltspraxis, um Schriftsteller, selbständige Agenten, um Straßenhändler, Schau
steller, Hausschneiderinnen, Hebammen und dgl. Selbständige handeln. Dieser Abschnitt muß von allen 
Personen (außerhalb der Landwirtschaft) ausgefüllt werden, die in Frage 19 ,,selbständig" eingetragen 
haben.

@ Zu Abschnitt VIII:
Vorübergehend anwesende Personen, die z. Z. keinen ständigen Wohnsitz haben, sind nicht hier, 
sondern bei den zum Haushalt gehörenden Personen mit einzutrogen.

® Zu Abschnitt IX:
Sind Kriegsgefangene unmittelbar in ein Zivilinternierungslager überführt worden, so endet die 
Kriegsgefangenschafi mit dem Zeitpunkt, von welchem ab deutsche Stellen zur Entscheidung über die 
Entlassung befugt waren Derselbe Zeitpunkt muß dann auch in der betreffenden Spelte als Beendi
gung des Gewahrsams eingetragen werden.

® Zu Abschnitt IX:
Unter Gewahrsamsmacht ist der Staat einzutragen, in dessen Gewahrsam der Kriegsgefangene, Zivil
internierte, Zivilverschleppte die längste Zeit der Gefangenschaft usw. zugebracht hat. Wenn 
ein Kriegsgefangener z. B. drei Jahre in amerikanischer Gefangenschaff zubrachfe, sich aber vor der 
Entlassung einige Wochen in einem französischen Lager befand, so ist als Gewahrsamsmacht USA 
einzutragen.
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Original : Größe 245 x J50 mm, 4 seitig, Färbe grün
Boden-WurttembergDrudctodie Nr. 3

Regierungsbezirk:

Kreis:_________

Gemeinde: ____
Gemeindeteil:

(Orl, Wohnplatz, Stodibezirk)

ANSTALTSLISTE Straße und Hous-Nr.:

Zählbezirk Nr.:

Anstaltsliste Nr.;

Bitte füllen Sie die Anstaltsliste genau und vollständig aus. Alle Angaben dienen statistischen - nicht etwa 
steuerlichen - ZwecJcen. Nach den gesetzlichen Vorschriften sind alle Personen, die mit der Zählung zu tun 
hoben, zur Verschwiegenheit verpflioitet.
Halten Sie die ausgefOllten Erhebungsbogen rechtzeitig
die Arbeit. Er ist ehrenamtlich tätig und muß viel Mühe aufwenden, um seine Aufgabe zu erfüllen.

zum Abholen bereit. Sie erleiditern dem Zähler damit

Für welche Einrichtungen ist eine Anstaltsiiste auszufüllen?
Die Anstaltsliste ist auszufüllen für öffentliche und private Einrichtungen, die der gemeinsamen Unterkunft, 
Veipflegung und Betreuung von Personen dienen und damit die Erfüllung bestimmter Ziele auf sozialem, 
religiösem, gesundheitlichem, erzieherischem oder auf einem anderen Gebiet anstreben, also für:
Altersheime, Klöster, Waisenhäuser,
Krankenhäuser. Heil- und Pflegeanstalten, Sanatorien, sonstige Krankenanstalten,
Internate, Scholerheime, Lehrlingsheime, Erziehungsanstalten,Strafonstalten,
Flüchtlingslager, ArbeiterunterkOnfte, sonstige Massenunterkünfte,
Erholungsheime, Hotels und größere Beherbergungsbetriebe.

VOLKS

UND

BERUFS

ZAHLUNG Welche Personen sind in die Anstaltsliste einzutragen?
Alle in der Anstolt ständig wohnenden, zum Personal oder zu den Insassen gehörenden Personen sind ein
schließlich ihrer auf dem Anstaltsgelände wohnenden Familienangehörigen in die Anstaltsliste einzutrogen. 
Sie haben einen Einzelbogen bzw. eine Houshaltsliste auszufOllen.
Die Eintragungen sind getrennt vorzunehmen, und zwar:
In Abschnitt A der Amtaltsliste
Einzelpersonen - Personal und Insassen -, die keinen eigenen Haushalt führen; 

rallen außerdem Einzelbogen aus.

am 6. Juni 1961

diese

Rechtsgrundlage: 
Volkszählungsgesetz 1961. 
Näheres siehe 
Drudesache Nr. 12

In Abschnitt B der Amtaltsliste
1. Personal, das innerhalb der Anstalt einen eigenen Houshalt führt und eine eigene Wohnung bewohnt, z. B. 

Anstaltsleiter mit Familie, Arzt, Pförtner,
ferner Personal, das innerhalb der Anstalt einen eigenen Haushalt bildet, z. B. Ehepaar des Personals, das 
in der Anstalt lediglich ein Zimmer bewohnt.

2. Insassen, die in der Anstalt wohnen, dort aber einen eigenen Hausholt bilden, z. B. FlOchtlingsfamilien, 
wohnungslos Eingewiesene, Ehepaare, die in der Anstalt ein Zimmer oder eine Wohnung bewohnen.

Alle in Abschnitt B eingetragenen Personen füllen außerdem Haushaltslisten aus.
gen Wohnungsmangels in der Anstalt untergebrachten Personen und Haushalte sind in den Abschnitten 
§ bei der laufenden Nr. mit Rotstift anzukreuzen; die Gesamtzahlen sind in Absdmitt C nachzuweisen.

Die we 
A und
Personen, die sich zum Zeitpunkt der Zählung nur vorübergehend in der Anstolt aufhalten, z. B. Gäste, kürzere 
Zeit anwesende Patienten, deren Aufenthalt in der Anstalt bei der Meldebehörde nicht angemeldet ist, sind 
nicht in die Anstaltsliste einzutragen, mit Ausnahme der Personen, die außerholb dieser Anstalt keinen 
anderen Wohnroum hoben.

Für die zur Zeit der Zählung abwesenden Personen hat die Anstaltsleitung die Ausfüllung der Erhebungs
papiere zu veranlassen.

Alle auf dem Anstaltsgelände befindlichen Arbeitsstätten sind in Abschnitt 0 der Anstaltsliste einzutragen, mit 
Ausnahme der überwiegend für den eigenen Bedarf arbeitenden anstaltseigenen Arbeitsstärten.

Außerdem ist für die Anstalt selbst und für jede in Abschnitt D eingetragene weitere Arbeitsstätte ein 
Arbeitsstfittenbogen auszufüllen.

Für jedes im Anstaltsgelönde liegende bewohnte Gebäude ist aud^ eine Gebäudeiiste auszufüllen.
Die unter A erwähnten Einzelbogen, die zu Abschnitt'B gehörenden Haushaltslisten und die zu Abschnitt D 
gehörenden Arbeitsstättenbogen sowie die Gebäudelisten bitten wir in die Anstaltsliste einzulegen. Prüfen Sie 
bitte vorher, ob auf den Einzelbogen, Haushaltslisten, Arbeitsstättenbogen und Gebäudelisten auch alle 
Fragen beantwortet sind.

Anstaltsbezeichnung:

(Btti BatMrbeilariagem 
Angobe der Firma)

(z. B. Allersheim S>. Georg, Umiledlerlager IM, Baubaracke der Hochbau AG, 
Hotel Europäischer Hof)

Art und Zweckbestimmung:
(Genaue Angaben erbeten)

(z. B. Letirlingsheim, Intemo! H)r Mäddien, Landesgefängnis, Kneippkuranstalt, 
Hotel* und Gaststättenbetrieb)

Name des Eigentümers, Pächters, 
Leiters, des Vorstandes oder Ver
walters:

(Familienname) (Vorname) (Fernspredwr)
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A. Verzeichnis der Einzelpersonen (Personal und Insassen),
Bitte zuerst alle Einzelpersonen, die zum Personal gehören, eintragen, dann olle Insassen, anschließend

Hier sind auch die Personen einzutragen, die 
Bei den wegen Wohnungsmangels in der Anstalt untergebrachten

Für jede hier oufgefChrte Person muB

Angabe ob Personal 
= Pers. 

oder Insasse 
= Ins.

Angabe ob Personal 
= Pers. 

oder Insasse 
= Ins.

Laufende Nr. 
der Einzelbogen

Laufende Nr. 
der EinzelbogenFamilienname und Vorname Fomilienname und Vorname
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*

die keinen eigenen Haushalt fuhren
die vorObergehend Anwesenden, die außerhalb dieser Anstalt keinen weiteren Wohnraum haben, 
am Zählungsstichtag vorübergehend abwesend sind.

Personen Ist die laufende Nr. mit Rotstift anzukreuzen, 
oudi ein grüner Etnzelbogen veriiegen.

I
Personen, die innerhalb der Anstalt 
einen eigenen Haushalt bilden, sind 
nicht hier, sondern unter B einzu
tragen.

Angabe ob Personol 
= Pers. 

oder Insasse 
— Ins.

Angabe ob Personol 
= Pers. 

oder Insasse 
= Ins.

Laufende Nr. 
der Einzel* bogen

Laufende Nr. 
der Einzel* bogenFamilienname und Vorname Familienname und Vorname

■■w-

Bitte die Rückseite auch ausfOllenI
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B. Verzeichnis des Personals und der Insassen, die innerhalb der Anstalt einen eigenen HaushaK bilden.
Hier sind alle Haushalte von Personen einzutrogen, die in der Anstolt einen eigenen Haushalt bilden (z. B. Anstaltsleiter mit Familie, Arzt, Pförtner, Flüchtlings* 
familien, wohnungslos Eingewiesene, Ehepaare mit eigenem Zimmer).
Bei den wegen Wohnungsmangels in der Anstalt untergebrachten Haushalten ist die laufende Nr. mit Rotstift anzukreuzen.

Für jeden hier aufgefOhrten Haushalt muB eine eigene weiBe Haushaltsliste vorliagen.

Haushaltsvorstand Zahl der Haushalts
mitglieder

Haushaltsvorstand • Zahl der Haushalts
mitglieder

Laufende Nr. 
der Haushaltslisten

Laufende Nr. 
der HaushaltslistenFamilienname Vornome Familienname Vorname

w m w

Zusammen

C. Wie viele der in Abschnitt A eingetragenen Personen sind nur deshalb in der Anstalt untergebracht, weil sie keine Wohnung haben?

Wie viele der in Abschnitt B eingetragenen Haushalte sind nur deshalb in der Anstalt untergebracht, weil sie keine Wohnung hoben?

Haben Sie auch alle wegen Wohnungsmangels in der Anstalt untergebrachten Personen und Haushalte in den Abschnitten A und B mit Rotstift angekreuzt?

Personen

Haushalte

D. Verzeldinit der Arbeitsstätten auf dem Anstoltsgelönde
Hier sind einzutragen: 1. Alle anstaltseigenen selbstöndigen Arbeitsstätten, die Oberwiegend für fremde Kundschaft arbeiten (z. B. Korbflechtereien in Blinden

heimen, Wöschereien in Klöstern)
2. Alle nicht anstallieigenen Arbeitsstätten (z. B. Kantinen, Verkoufsstände, Friseure)
3. Auch alle Insassen, die eine selbständige freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit ohne feste Arbeitsstätte ausuben.

FOr jede hier oufgefOhrte Arbeitsstätte oder Person muB ein Arbeitsstottenbogen voriiegen. In jedem Fall muB für die Anstalt selbst ein Arbeitsstättenbogen vorliegen.

Tätige Personen
insgesamt 

(einsdil. tätige In
haber, Leiter, Mit
helfende Familienangehörige)

Laufende Nr. 
der Arbeitsstättenbogen

Familien- und Vorname 
des Inhobers oder Leiters 

der Arbeitsstätte

Geschäftszweig 
des eigenen oder gepaditeten 

Betriebes, Büros, Geschäftes, der Praxis usw.

Wieviel davon sind: 
Lohn- und Gehalts
empfänger (elnsdil. 

Lehrlinge u.dgl.)

Dieser Anstoltsliste liegen bei:

.................grüne Einzelbogen für die Personen, die in Abschnitt A eingetragen sind.

........ ....... weiBe Haushaltslisten für die Haushalte, die in Abschnitt B eingetrogen sind.

................ rosa Arbeitsstättenbogen fOr Arbeitsstätten oder Personen, die in Abschnitt D eingetragen sind.

gelbe Gebäudelisten für die im Anstaltsgelände liegenden bewohnten Gebäude.

E. In der Anstalt erfaBte Personen

Vom Zähler auszufOllen m w

Einzelpersonen 
in Abschnitt A
Haushaltsmitglieder 
in Abschnitt B

Insgesamt

(Untertdirift des Eigentümers, Pdditers, Leiters, Vorstandes, 
Verwalten bzw. Vertreters]
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Original ; Größe 245 x 550 mm,
Einzelbogen zur Anstaltsliste

für alle in Anstalten lebenden Einzelpersonen, 
die keinen eigenen Haushalt führen

Name und Anschrift der Anstalt:

Parte grün
Drucksache Nr. 3 a

Volks- und Berufszählung 
om 6. Juni 1961

Einzelbogen Nr.: ...»........-..........
(Cberelnstimmend mit der lfd. Nr. im 
Absdinitt A der Anstaltsliste)Rechtsgrundlage: 

Volkszählungsgesetz 1961. 
Näheres siehe Drucksache Nr. 12

Zur Anstaltsliste Nr.:

Bitte vor dem Ausfüllen beachten!

Kreuzen Sie bei den Fragen, für die Antworten vorgedruckt sind, das zutreffende Kästchen an. Wo keine Kästchen vorgedruckt sind, schreiben Sie bitte die Ant
wort aus oder, wenn die Frage für Sie nicht zutrifft, machen Sie einfach einen Strich (-).
Beachten Sie bitte die Erläuterungen im Merkblatt, auf die durch Ziffern im O verwiesen wird.

I. Angaben zur Person
1 Familienname (bei Frauen euch Mädchenname)

Vorname

männlich | ) weiblich | ]

□ □2 Gehören Sie zum Personal (z. B. Koch, Hausgehilfin) der Anstalt oder leben Sie als Insasse (z.B. Patient, Inter* 
natsschuler) in der Anstalt ?
Nur für Insassen: Seit wann sind Sie in der Anstolt?

Personal Insasse

Monat, Jahr

3Geboren am: Tog, JahrMonot,

ledig Ql___
verw. I__ j

verh. I I
gesch. Qj4 Familienstand

5 Nur fOr verheiratete Personen:
In welchem Jahr wurde die Ehe geschlossen?

5Religion © (Anzugeben ist z.B. ev.Landeskirche, ev.Freikirche, röm.kath., neuapostolische Kirche)

7 Staatsangehörigkeit ©
8 Nur ausfüllen, falls Sie nach Kriegsende in das Gebiet der heutigen Bundesrepublik einschl. Berlin (West) 

zugezogen sind:
g) Wonn sind Sie zugezogen?
b) Lag der vorherige Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands bzw. im Sowjetsektor 

von Berlin?___________________________________________________________________

Jahr

□i° □ nein

9 Besitzen Sie einen Bundesvertriebenenausweis A oder ß oder einen Bundesflüchtlingsausweis C ? Für Personen, 
die im Ausweis ihres Vaters oder ihrer Mutter eingetragen sind, ist der Buchstabe des Ausweises ebenfalls an
zukreuzen.

A U ß □

ia n nein |__ j]Q Haben Sie noch anderswo weiteren Vlfohnraum, z. B. ein möbliertes Zimmer, eine Wohnung oder eine sonstige 
Unterkunft?

Wenn jo:
a) Genaue Anschrift dieses weiteren Wohnraums

(Gemeinde. Kreis)

(Straße, Hous-Nr.)

nein ( (b) Gehen Sie von dort aus zur Arbeit ader zur Ausbildung?

] ] Für abwesende Personen:
(Personen, die sich ols Patienten vorübergehend in einem Krankenhaus befinden, gelten nicht als abwesend.)

o) Grund der Abwesenheit: Berufsausübung, Wehrdienst, Studium, Lehrgang, Urlaub, Besuch oder welche 
sonstigen Gründe?

b) Art der Unterkunft am Aufenthaltsort: z. B. möbliertes Zimmer, Wohnung, Pension, Hotel, Lehrlings
heim, Bauarbeiterlager, Sanatorium, Kaserne, Schiff.

12 Sind Sie in irgendeiner Weise erwerbs- oder berufstätig, hauptberuflich oder nur nebenher, auch mithelfend 
Im Familienbetrieb?

ia |_J nein j__ |

arbeitslos © j j

Renten-, Pensions- oder Unterstützungsempfänger

Hausfrau | |
Schüler/Student

]3Sind Sie:

u(Bitte kreuzen Sie die Antworten an, 
die für Sie zutreffen)

□
Erwerbs-ZBerufstätigkeit j__ j

Unterhalt durch Eltern, 
Ehemann, Sohn usw.
Sozialversich.-Rente j__ j

oder woraus sonst: ...........

]4Woraus beziehen Sie gegenwärtig überwiegend die Mittel für Ihren Lebensunterhalt:©

(Nur die überwiegende Unterhaltsquelle bitte onkreuzen oder in der freien Zeile cintragen)
Unter .oder woraus sonst' ist beispielsweise einzutragen: Ruhegehalt, Hinterbliebenenpension, Arbeitslosengeld, Arbeits
losenhilfe, Fürsorgeunterstützung, KB-Rente, KB-Witwenrente, eigenes Vermögen, Unterhalt durch geschiedenen Ehe
mann, Kriegsschadenrente.

Bitte die Rückseite auch ausfüllen.
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Personen, die keine berufliche Tätigkeit ausüben und nicht in beruflicher Ausbildung stehen, brauchen die Fragen 15 bis 24 nicht auszufüllen. 
Schüler und Studierende haben dagegen im Abschnitt III (Fragen 22 bis 24) Eintragungen vorzunehmen.

11. FOr Erwerbs- und BerufslSlige sowie Arbeitslose
Zu den Erwerbs- und Berufstätigen gehören auch Lehrlinge, ferner solche Personen, die im Betrieb eines Familienangehörigen 
mithelfen, sowie Personen, die nebenher erwerbstätig sind.
FOr Arbeitslose ohne gegenwärtige Tätigkeit sind die Fragen 15 bis 20 für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit zu beantworten.

15 Name der Firma, des Arbeitgebers, der Dienststelle, des Geschäftes, der Praxis, des eigenen Betriebes

16 Geschäftszweig (Branche) des Betriebes, der Firma, des Arbeitgebers usw.
(Genau angeben: z. B. Werkzeugmaschinenfabrik, nicht Maschinenfabrik; Eisenhütte, nicht Hüttenwerk; Lebensmittel- 
Einzelhandel, nicht Handel; Volksschule, nicht Schulverwaltung; Krankenhaus, nicht Stadtverwaltung) (J)

17 Wo arbeiten Sie?

Anschrift der Arbeitsstätte, gegebenenfalls der Filiale, der Baustelle d). Für Personen auf Schiffen ist der Nome 
des Schiffes und der Heimathafen anzugeben.

(Gemeinde, Kreis)

(Straße, Haus-Nr.)

18 An dieser Arbeitsstätte ousgeübte Tätigkeit/Beruf (Genau angeben: z. 6. Lagerarbeiter, Bauhilfsarbeiter, nicht Ar
beiter; Stenotypistin, nicht kfm. Angestellte; Budthändler, Möbelhandler, nicht Kaufmann) 0

19 Wird diese Tätigkeit ausgeübt: als Arbeiter, Geselle, Lehrling, Heimarbeiter, Angestellter, Beamter (Amts
bezeichnung), als Selbständiger, Hausgewerbetreibender, Zwischenmeister oder als Mithelfender im Betrieb 
eines Familienangehörigen? 0

unter 15 Stunden 15-24 Stunden

25-40 Stunden über 40 Stunden [ [□20 Wie lange in der Woche arbeiten Sie normalerweise in dieser Tätigkeit? Personen, die im Betrieb eines 
Familienangehörigen mithelfen, geben nur die für den Betrieb geleistete Arbeitszeit an.

21 Üben Sie noch eine weitere - landwirtschaftliche oder nichtlandwirtschaftliche - Tätigkeit aus? Gemeint ist 
jede Tätigkeit (auch Mithilfe im Betrieb eines Familienangehörigen), die derzeit-auch wenn nur gelegentlich — 
ausgeübt wird und nicht schon oben (Fragen 15 bis 20) angegeben ist.

landwirtschaftlidie Tätigkeit [ |

sonstige Tätigkeit Q

III. Weg zur Arbeite- oder Ausbildungsstötte, auch Schulweg 0
Zu beantworten für Erwerbstätige, bei denen sich Wohnung und Arbeitsstätte nicht auf dem gleichen Grundstück befinden,
sowie für Schüler und Studierende.

3015 45 122 Durchschnittlicher Zeitaufwand für den Hinweg zu der in Frage 17 angegebenen Arbeitsstätte oder der in 
Frage 24 angegebenen Schule, Hochschule usw. Eintragungen für den letzten Winter sind nur dann vorzu
nehmen, wenn Wohnung und Arbeits- oder Ausbildungsstätte die gleichen geblieben sind.

Oberunter bis bis bisbis15 IVa2? 44 IVa59
Minuten Stunden

a) in diesem Monat für den Hinweg täglich etwa

b) im letzten Winter für den Hinweg töglich etwa

23 Wichtigstes Verkehrsmittel, das normalerweise benutzt wird (|§)
(Anzugeben ist, auf welche Weise in der Regel die größte Strecke
des Weges zurückgelegt wird, z. B. mit Straßenbahn, Motorrad, a) in diesem Monat 
Fahrrad, zu Fuß) --------------------------------

b) im letzten Winter

24 FOr Schüler (audh VolkuchOler) und Studierende: 
Anschrift der Schule, Hochschule usw. (Gemeinde)

(Straße, Haua-Nr.)

IV. Pertonen mit obgetchlossener Ausbildung an einer Beruftfach- oder Fachschule, Universität oder anderen Hochschule 0
Nicht anzugeben ist der pBichtmöBige Besuch von Fortbildungsschulen und Berufsschulen mit geringer Wochenstundenzahl

Berufsfachschule \ Fachschule
Universität 
andere Hochschule

25 Haben Sie eine Berufsfach- oder Fachschule, Universität oder andere Hochschule besucht? □/
}□

I
26 Nome und Anschrift der Schule

27 -Icihr der Abschlußprüfung

28 Bezeichnung der Abschlußprüfung

29 Hauptfach (z. B. Rechtswissenschaft - Maschinenbau - Chemotechnik - Kaufmännische Fächer - Krankenpflege)

V. Ehemalige Kriegsgefangene, ZivHinternierte oder Zivilverschleppte des Zweiten Weltkrieges

Kriegsgefangener @ | |

Ziviiinternierter | j 
Zivilverschleppter | |

30 Waren Sie:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

31 Beginn und Beendigung des Gewahrsams (Monat, Jahr) 19-....-vor.

bis 19.

32 Gewahrsamsmacht (i|)

Unterschrift:
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Drucksache Nr. 3 b Ori|-;'ina.l : Farbe grün

VOLKS- UND BERUFSZÄHLUNG
MERKBLATT
zum Einzelbogen der 
Anstaltsllste

Für alle in Anstalten lebenden Einzelpersonen

Eine Volkszählung ist eine umfassende statistische Bestandsaufnahme der Bevölkerung. Sie ist erforderlich, um Angaben über Zahl 
und Zusammensetzung der Bevölkerung sowie über die Wirtschaftsverhöltnjsse zu erhalten. Solche Angaben werden von Verwal
tung, Wirtschaft und Wissenschaft dringend benötigt. Die letzte derartige Zählung liegt über 10 Jahre zurück. Ihre Ergebnisse sind 
inzwischen zum größten Teil überholt.

Bitte tragen auch Sie durch Ihre verständnisvolle Mithilfe zum Gelingen der Volks- und Berufszählung bei.

Sollten Sie mit der einen oder anderen Frage im Einzelbogen und den Erläuterungen in diesem Merkblatt nicht zurechtkommen, so 
wenden Sie sich bitte an den Zähler. Er wird Ihnen gern behilflich sein, den Erh^ungsbogen auszufüllen.

Es steht Ihnen frei, den Einzelbogen dem Zähler auch in einem verschlossenen Briefumschlag auszuhändigen, der erst durch die 
Zählungsdienststelle geöffnet werden darf. Auf dem Umschlag muß dann aber der Name deutlich angegeben sein.

Erläuterungen zu den mit O gekennzeichneten Fragen im Einzelbogen

© Zu Frage 6:
Geben Sie bitte die genaue Bezeichnung der Kirche, Religionsgesellschaft oder religiös-weltanschaulichen Gemein
schaft an, der Sie rechtlich zugehören. Besteht bei evangelischem Bekenntnis Zugehörigkeit zu einer Freikirche, bitte 
zusätzlich Freikirche (= FK) angeben.
Falls Sie keiner Kirche, Religionsgesellschaft usw. angehören, bitte „keine" eintragen.

@ Zu Frage 7;
Personen mit mehreren Staatsangehörigkeiten tragen alle ein. Personen, die die deutsche und eine andere Staats
angehörigkeit besitzen, müssen auch die fremde Staatsangehörigkeit angeben.
Staatenlose tragen „staatenlos" ein.
Personen, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, tragen „ungeklärt" ein.

@ Zu Frage 13:
Als arbeitslos gilt, wer im Zeitpunkt der Zählung nicht erwerbstätig ist, jedoch eine Arbeitsstelle oder Berufsausbil
dungsstelle sucht, unabhängig davon, ob er zu diesem Zeitpunkt beim Arbeitsamt als Arbeitsloser bzw. Arbeits
suchender registriert ist una Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe bezieht.

® Zu Frage 14;
Als Sozialversicherunqsrente gelten Bezüge aus der Rentenversicherung für Arbeiter (früher Invalidenversicherung), 
der Angestelltenversicherung und der Knappschaftsversicherung. Auf eigenem Vermögen beruht der Lebensunterhalt, 
wenn er z. B. aus der Verpachtung eines Geschäftes oder landwirtschaftlichen Betriebes, aus den Mieteinnahmen aus 
ffausbesitz, aus den Zinseinnahmen oder der Substanz eines Wertpapierbestandes oder den Auszahlungen aus einem 
Lebensversicherungsvertrag bestritten wird. Zu den Einkünften aus eigenem Vermögen rechnen auch solche aus 
einem Altenteil, unabhängig davon, ob sie mit einer Altershilfe für Landwirte verbunden sind.

® Zu Frage 16:
Umfaßf die Firma, in der Sie beschäftigt sind, mehrere Betriebe oder Teilbetriebe, Filialen oder dgl., so ist der Ge
schäftszweig (Branche) des Betriebes anzugeben, in dem Sie tätig sind.

® Zu Frage 17:
Wenn Sie in einer Filiale, auf einer Baustelle oder dgl. arbeiten, geben Sie bitte nicht die Anschrift der Firma, son
dern die der tatsächlichen Arbeitsstätte an, also der Filiale, Baustelle usw., denn die Angaben werden u.a. zur Fest
stellung der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte benötigt.

® Zu Frage 18;
Tragen Sie bitte ein, welche Tätigkeit oder welchen Beruf Sie an der angeg 
auch wenn diese Tätigkeit sich nicht mit einem früher erlernten und ausgeüb 
Lehrlinge geben ihren Lehrberuf an.

ebenen Arbeitsstätte tatsächlich ausüben, 
ten Beruf deckt.

® Zu Frage 19;
Einzutragen ist auch Anlernling, Volontär oder Praktikant. Als Mithelfende gelten diejenigen Personen, die ohne Lohn 
oder Gehalt im Betrieb eines Familienangehörigen mitarbeiten und keine Sozialversicherungs-Pflichtbeiträge entrich
ten. Personen, die im Betrieb eines Familienangehörigen in einem Lohn-, Gehalts- oder Lenrverhältnis stehen, sind 
nicht als mithelfende Familienangehörige, sondern als Arbeiter, Angestellte oder Lehrlinge einzutragen.
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® Zu den Fragen 22 bis 24:
Wer an mehreren Arbeitsstätten tätig ist (z. B. Stundenbuchhalter, Putzfrau) sowie Studierende mit mehreren Ausbil
dungsstätten (z. B. Universität und Klinik), machen die Angaben für den Weg, den sie normalerweise täglich zuerst 
zur Arbeits- ader Ausbiidungsstätte zurücklegen. Für Personen mit ständig we^selndem Arbeitsweg (z. B. Vertreter, 
Reisende) sind keine Angaben zu machen. Für Berufsschüler, deren Erwerbstätigkeit in der Woche nur an einzelnen

A^eitsstätte anzugeben. Der Zeitauf- 
bis zum Betreten der Arbeitsstätte

Tagen durch den Berufsschulbesuch unterbrochen wird, ist nur der Weg zur 
wand für den Arbeitsweg ergibt sich aus der Zeit vom Verlassen des Hauses 
(Fabrik, Baubaracke, Geschäft, Büro) oder des Schul- bzw. Universitätsgebäudes.

® Zu Frage 23:
Bei Verwendung verschiedener Verkehrsmittel ist das für die größte Entfernung (in km) benutzte anzugeben. Wird der 
größte Teil der Strecke zu Fuß zurückgelegt, so ist anzugeben ,zu Fuß".

® Zu Abschnitt IV:
Berufsfachschulen sind berufsvorbereitende oder berufsausbildende Schulen, die a) freiwillig, b) von schulentlassenen 
oder vorzeitig abgegangenen Jugendlichen unter 18 Jahren, c) in mindestens 1 Jahr umfassendem Vollunterricht be
sucht werden, z. B. Handelsschulen, Kinderpflegeschulen, Hauswirtschaftsschulen.
Fachschulen sind berufsfortbildende Schulen, die a) freiwillig, b) auf der Grundlage einer schon erworbenen Berufs
ausbildung, c) von nicht mehr berufsschulpflichtigen Personen überlS Jahre, d) mit Vollunterricht von mindestens einem 
halben Jahr zur weiteren beruflichen Fortbildung auf einen in der Regel höher qualifizierten Beruf besucht werden, 
z. B. Bauschulen, Ingenieurschulen, Technikerschulen, Meisterschulen, Lenrerbildende Anstalten, Krankenpflegeschulen.
Haben Sie an einer der genannten Schularten mehr als eine Ausbildung abgeschlossen, so geben Sie bitte auch diese 
zusätzlich abgeschlossene Ausbildung an. Der Einfachheit halber bitten wir Sie, die zweite Eintragung in dem freien 
Raum unter der Frage 25 vorzunehmen.

® Zu Abschnitt V:
Sind Kriegsgefangene unmittelbar in ein Zivilinternierungslager überführt worden, so endet die Kriegsgefangenschaft 
mit dem Zeitpunkt, von welchem ab deutsche Stellen zur Entscheidung über die Entlassung befugt waren. Derselbe 
Zeitpunkt muß dann auch in der betreffenden Spalte als Beendigung des Gewahrsams eingetragen werden.

@ Zu Abschnitt V:
Unter Gewahrsamsmacht ist der Staat einzutragen, in dessen Gewahrsam der Kriegsgefangene, Zivilinternierte, Zivil
verschleppte die längste Zeit der Gefangenschaft usw. zugebracht hat. Wenn ein Kriegsgefangener z. B. drei Jahre 
in amerikanischer Gefangenschaft zubrachte, sich aber vor der Entlassung einige Wochen in einem französischen 
Lager befand, so ist als Gewahrsamsmacht USA einzutragen.
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Farbe rotOriginal ; Größe DIN A 4> 4 seitig,Dnicfcsadi« Nr. 4
Bodan-Wflrltembarg

Arbeitsstattenbogen 1961 Regierungsbezirk: .. 
Kreis:

Gemeinde:Dieser Ab»dmitt wird Im Stot. Landesamf ausgefOllt!

Gemeindeteil:9-12Lfd. Nr.Reg.-Bez./Kreis 2-4

Straße u. Haus-Nr.;____

Zählbezirk Nr.: .... 
Gebdudeliste Nr.: . . 
Arbeitsstättenbogen Nr.:

13-17OE-KI.Gemeinde 5-7

18-22Gern. Gr.-Kl. Unt-Kl.8

Rechtsgrundlage: Volkszdhiungsgesetz 1961. Näheres siehe Drucksache Nr. 12

Bitte an den mit O gekennzeichneten Steiien die Eriäulerungen auf Seite 4 beachten I
Ein Arbeitsstättenbogen ist fCr alle nichtlandwirtschafHichen Arbeitsstätten 0 auszufüllen, in denen regelmäßig mindestens eine 
Person ©erwerbstätig ist, also für jede Hauptniederlassung, jede Zweigniederlassung, jeden Filiolbetrieb, jedes Büro, jede Behörde, jede 
Praxis, jede Werkstätte u. dgl., audi für ständig bemannte Schiffe. Baustellen gelten dagegen nidit als besondere Arbeitsstätten. 
Keinen Arbeitsstältenbogen erttalten grundsätzlich die Betriebe im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie die Betriebe der Binnen
fischerei (Fluß- und Seenfischerei). Ausnahmen hierzu vgl. Erläuterung 0
Behörden, Anstalten und Einrichtungen des öffentlichen Rechts ©sowie Arbeitsstätten von Organisationen ohne Erwerbscharakter© be
antworten nur die mit ^ gekennzeichneten Fragen.

A Allgemeine Angaben ober die Arbeitsstätte, für welche dieser Fragebogen ausgefOllt wird. 

^ 1. Vollständige Anschrift - Name, Bezeichnung (gegebenenfalls Stempel) - der Arbeitsstätte: _

Gemeinde:

^ 2. Bei Anstalten oder Einrichtungen von Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie von kirchlichen, religiösen und weltanschau

lichen Gemeinschaften, wirtschaftlichen und kulturellen Organisationen bitte den Träger angeben, soweit er nicht aus der An-

Straße u. Haus-Nr.:

Schrift unter A 1 erkennbar ist ©

B Keniueidinung der Arbeitsstätte
^ 1. Genaue Bezeichnung des betriebenen Gewerbes, der ausgeübten Tätigkeit bzw. des Aufgabengebietes:

2. Bezeichnung der hauptsächlichen

a) gewonhenen und erzeugten Güter oder hergestellten Waren: ©

Bitte
b) reparierten Waren:®

in jeder

Zeiie
c) im Großhandel gehandelten Waren: ©.^

die

jeweils
d) im Einzelhandel gehandelten Waren: © wichtigste

Ware

e) vermittelten Waren und vermittelten Leistungen: © oder

Leistung

f) Transportleistungen für andere: © unter

streichen i

g) sonstigen Tätigkeiten, auch Dienstleistungen: @

3 Falls Sie in mehreren der Zeilen 2a) - g) Angaben gemacht haben, welche Tätigkeit Oberwiegt?

(wirtschaftlicher Schwerpunkt):
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\
f-Zutreffendes ankreuzen j X j

4. Meldet der Betrieb zur Industrie- oder Bauberichterstattung (monatlich oder jährlich)? ja | | nein | |

5. Gehört der Betrieb der Industrie- und Handelskammer an?....................................................

6. a) Ist der Inhaber in der Handwerksrolle eingetragen?.............................................................

b) Wenn 6 a) bejaht, gilt die Eintragung nur fOr einen handwerklichen Nebsnbetrieb 
im Sinne der Handwerksordnung?...................................................................................................

7. o) Sind Sie Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibender?................... ...................

b) Liegen für Sie beim Auftraggeber Entgeltbücher ^ntgeltzettel, Arbeitszettel)
§ 9 des Heimarbeitergesetzes vom 14. 3. 1951 vor?....................................................

c) Leiten Sie diese Arbeitsstätte als Zwischenmeister?.........................................................

Nidit ouifOllanl
i

HaRo 23

□i° I I nein Heim 24

Zwii° □ □ 25nein

GKLO 26-27I□ia I I nein
GKLU 28-29

io □ □nein EHZ 30
gern.

ja I I nein | | Rf 31

io □ □nein VS 32

C Beschäftigte Personen dieser Arbeitsstätte (einschl. Inhaber)

am 6. Juni 1961

Bitte vergessen Sie nicht, hier auch sich selbst (wenn tätiger Inhaber) 
sowie vorübergehend Erkrankte und Urlauber mitzuzählen @

von deo links 
angegebenen 
Personen sind 

Teilbeschäftigte ®

Zahl

der beschäftigten Personen 
(Voll- u. Teilbeschäftigte) @

männlich weiblich zusammen männlich weiblich
21 3 4 5

1
1. Tätige Inhaber der Arbeitsstätte................................................................................

2. In der Arbeitsstätte mithelfende Fomilienongehörige ®.............................

► 3. Beamte (im öffentl.-rechtl. Dienstverhältnis).........................................................

► 4. Angestellte (ohne Lehrlinge, Anlernlinge, Praktikanten, Volontäre) @

^ 5. Arbeiter (einschl. Gesellen, ohne Lehrlinge und ohne Heimarbeiter)

► 6. Lehrlinge, Anlernlinge, Praktikanten, Volontäre...............................................

2

3

4

5

XX 766

7 iK 7. Beschäftigte insgesamt (Summe 1-6)

33-36

[ZI0 Einzige Arbeitsstätte, Haupt- oder Zweigniederlassung
1. Besteht die Firma (oder Unternehmen, Praxis u. dgl.) nur aus dieser einzigen Arbeits-

släite (Betrieb, Büro oder dgl.)?......................................................................................................................

2. Wenn nein;
Ist diese Arbeitstätte die Hauptniederlassung ® der Firma (des Unternehmens, der 
Praxis u. dgl.), zu der noch andere Arbeitstätten (Zweigniederlassungen) ® gehören?

b) Oder ist diese Arbeitsstätte selbst eine Zweigniederlassung? ®.....................................

3. Wenn die Arbeitsstätte Hauptniederlassung (also Frage 2a bejaht) ist;
o) Bitte olle Zweigniederlassungen ® des Unternehmens hierunter einzeln angeben;

Zuir«ff«ndt» onkreirzen

ja I I nein | |I

ja I I nein | |

ja I I nein | |

I

33 1 34 - 35

Zahl der Beschöftiglen 
(ohne

Helmorbeltor)

Angabe des betriebenen 
Gewerbes ®

Bezeichnung der 
Zweigniederlassungen usw.

Nicht ousfCllen 1 Gemeinde ®Land

GruppeLand

Angaben fOr weitere Zweigniederlassungen bitte noch vorstehendem Schema auf einer 
Anlage machen

Zus.:

3Nicht ausfflileni
MM
36-40

b) Welchen wirtschaftlichen Schwerpunkt (hauptsächlichen Geschäftszweig) hat das gesamte Unternehmen (die gesamte 
Firma) ? ®

4. Wenn die Arbeitsstätte selbsf eine Zweigniederlassung usw. ® (also Frage 2b bejaht) ist, dahn bitte hier genaue 
Anschrift der Hauptniederlassung und den Geschäftszweig des Unternehmens (der Firma) angeben;

Firma;. Geschäftszweig;

Straße u. Haus-Nr.;Gemeirvdai.Land
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E Rechtsform (nur am Hauptsitz des Unternehmens oder vori Selb

ständigen auszufüllen, nicht dagegen von Zweigniederlassungen)

1. Nur 1 Person als Inhaber....................................................

2. Mehrere Personen als Inhaber, jedoch nicht in einer
der unter 3-8 genannten Gesellschaftsformen . . | |

3. Offene Handelsgesellschaft

4. Kommanditgesellschaft . .

Zutreffende« ankreuzen | X )

□
□5. Gesellschaft mit beschränkter Haftung

6. Akt.-Gesellschaft bzw. KG auf Aktien

7. Eingetragene Genossenschaft ....
8. Sonstige private Rechtsformen (z. 8. eirgetr. bzw. niditeingetragener Verein, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

bergrechtl. Gewerkschaft usw.). Zutreffendes untersfreichen bzw. hier eintragem

□ □□ □
□9. Wirtschaftliche Unternehmen von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentl. Rechts, soweit sie nicht unter einer 

der bei 1 - 8 aufgefOhrten privaten Rechtsforn sn betrieben werden □
F Ermittlung der Unternehmen von Vertriebenen und Sowjetzonenfifichtlingen (nur am Hauptsitz des Unter

nehmens oder von Selbständigen in freien Berufen usw. auszufollen, nicht dagegen von Zweigniederlassungen)
Diese Fragen sind von allen Unternehmen lu beantworten^ oudi wenn eie keine Unternehmen von Vertriebenen 
oder RQchHIngen sind I
1. 8esitzt der Inhaber des unter E 1 gekennzeichneten Unternehmens einen Bundet-

verthebenenausweis (A oder B) oder einer. Bundesflüchtlingsausweis (C) ?.................................

2. Sind mindestens 50 vH des Kapitals des unter E 2-8 gekennzeichneten Unternehmens
in Händen von Personen, die einen Bundesvertriebenenausweis (A oder B) oder einen 
BundesflOchtlingsausweis (C) besitzen?.............................................................................................................

■ 3. Wenn 1 oder 2 bejaht, welche Ausweisart liegt vor?
(Wenn beide Ausweisarten vorllcgen, nur die Cberwiegonde ankreuzen I)..................................................................

CE!Zutreffendes ankreuzen

nein | |ja [!□

nein | |jo I I

cjZi
G Transportmittel und Verkehrseinrichtuifgen
^ Anzugel'rr sind die in der Arbaitss*dtte <'ingp.setzten eigenen und angemieteten Fahrzeuge, einschl. der in Reparatur befind

lichen ui.ci vorübergehend stillgele^ten Foh.'-j ouge, doch ousschl. der vermieteten.

1. Zahl der Kraftfahrzeuge, -onhönger und Ge<:pannfahrzeuge am 6. Juni 1961:

Omnibusse, Obusse.......................... ..

Anhänger zur Personen
beförderung ......................................_

Lastkraftwagen, Lieferwagen 
(einschl. solcher mit Spezialaufbou1_
Sonderkraftfahrzeuge 
(z. B. f. Feuerwehr, Straßenreinigung, 
z. Abschleppen usw.).............................

2. Wenn noch andere Fahrzeuge und Verkehrseinrichhingen der nachstehenden Arten nm 6. Juni 1961 vorhanden sind, bitte 
diese anicreuzen:

Personenkraftwagen 
(einschl. Krankenkraftwagen)

Sattelzugmaschinen

Sonstige Zugmaschinen.................

Anhänger zur Güterbeförderung 
(einschl. solcher mit Spezialaufbau).

Kombi lationskroftwogen . . .

K'nttrüdor 
(einschl. Motorroller)

Mopeds Gesponrtfohrzeuge

Schienenfahrzeuge zur Pers.-Bef. [ ' |
Schienenfahrzeuge zur Güterbef. | |

Seeschiffe

I I Umschlagseinrichtungen .... I I
für den Schiffsverkehr 

I I (Kräne, Elevatoren usw.)
I ------1 Laderampen fOr den Kraft- ■ ,
II fahrzeugverkehr.........................||

I I .Umschlagslager

3. Werden Personen oder Güter für andere gegen Entgelt befördert? ... ja | ' | nein | |

Luftfahrzeuge.............................

Oberlandschwebebahnen zur 
Güterbeförderung . . . .

I I Anschlußgleise.............................

r ~1 Hafenanlagen................... CDBinnenschiffe

Dioie Kditchen werden (m Stot. Londetamf auigefOllt I
O E Klaue EHZO E Besch. Unt Klaue Uftt Besch.

Ich versichere, daß ich die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet habe.

Orf und Datum

StroOe und Housnummerder Arbeltutdtte Stempel und Untersdirift

EriSuteningen siehe Ruchseite >
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Erläuterungen

Die Arbeitsstättenzählung erfaßt u. a.: Industrie, Handwerk, Hausgewerbe, Handel, Geld- und Versicherungswesen, Verkehr einschl. Privat
bahnen (Bundesbahn und Bundespost werden gesondert erfaßt), auch ständig bemannte Schiffe.
Behörden, öffentl.-rechtl. Verwaltungen sowie deren Anstalten, Einrichtungen, wirtschaftl. Werke und Betriebe; Büros, auch von Verbänden, 
Vereinen usw. (bei Betriebs-, Büro- und Ladengemeinschaften ist für jede der zur Gemeinschaft gehörenden Parteien ein besonderer Bogen 
auszufOllen).
Selbständige Angehörige freier Berufe (z. B. Künstler, Schriftsteller, Ärzte u. Rechtsanwälte mit eig. Praxis, Steuerberater, Hebammen, Haus
schneiderinnen). Hochsee- und Küstenfischerei. Die nicht an eine feste Arbeitsstätte gebundenen Gewerbe (z. B. Schausteller, Straßenhändler).

Dies gilt auch, wenn eine Person nur nebenberuflich, nicht dagegen nur ehrenamtlich tätig ist.

Für solche Betriebe im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, die bei der Besteuerung (Gewerbe-, Umsatz- und Einkommensteuer) als Ge
werbebetriebe gelten, ist jedoch auch ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen. Dazu gehören z. B.:
a) Betriebe der gewerblichen Gärtnerei (Einrichtung und Pflege gärtnerischer Anlagen) sowie Betriebe der gewerblichen Tierhaltung jeder 

Art (z. B. Schweinemästereien, Geflügelfarmen, Pelztierfarmen, Hundezüchtereien und dgl.);
b) Dienstleistungsbetriebe für die Land- und Forstwirtschaft (z. B. Betriebe der Lohndrescherei, der Lohnpflügerei, der Saatgutreinigung oder 

-beizung, der Schädlingsbekämpfung, Schafschurbetriebe und dgl.);
c) Sonstige gewerbliche Betriebe in der Hand von Personen, die auch Inhaber eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes sind.
Nicht zu erfassen sind Betriebe gewerblicher bzw. handwerklicher Art, die bei der Besteuerung als Nebenbetriabe oder Hilfsbetriebe der 
Land- und Forstwirtschaft angesehen werden.

Hierzu gehören u. a. die Arbeitsstätten der Gebietskörperschaften sowie der Zweckverbände und Sondervermögen, ferner die Arbeitsstätten 
der Arbeitsverwaltung und der Sozialversicherung sowie sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht erwerbswirtschaft
lichen Zwecken dienen.

Das sind Organisationen, Verbände, Vereinigungen usw., die zumindest überwiegend nicht zur Erzielung eines wirtschaftlichen Ertrags tätig 
sind, sondern religiöse, caritative, kulturelle, politische'u. ö. Ziele verfolgen. Hierzu gehören z. B. die Kirchen sowie religiöse oder weltan
schauliche Vereinigungen, caritative Organisationen, kulturelle, wissenschaftliche und im Erziehungswesen tätige Vereinigungen, politische 
Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeber- und andere Wirtschaftsverbände, Kammern, Sportverbände und -vereine und dergleichen. Organi
sationen ohne Erwerbscharakter können als Körperschaft des öffentlichen Rechts, aber auch in privater Rechtsform auftreten.
Dagegen gehören Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften nicht zu den Organisationen ohne Erwerbscharakter. Ausgeschlossen sind auch 
Arbeitsstätten, die zwar einer Organisation ohne Erwerbscharakter gehören, deren Zweck aber vorwiegend darin besteht, wirtschaftliche 
Leistungen hervorzubringen und gegen ein Entgelt abzusetzen, das mindestens annähcnid die Kosten deckt. Diese haben alle Fragen zu 
beantworten. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Arbeitsstätten in eigener Rechtsform auftreten oder nicht.

Anzugeben ist hier, ob die Anstalt oder Einrichtung einör Gebietskörperschaft, wie z. B. dem Bund, einem Land, einer Gemeinde, einem 
Gemeindeverband oder einer sonstigen Körperschaft des öffentl. Rechts, einem gemeinnützigen Verband, einer religiösen und weltanschau
lichen Gemeinschaft, einem wirtschaftlichen oder kulturellen Verbund u. dgl. gehört.

Bitte hier für die Waren keine Sammelbezeichnungen, wie z. B. Fohrzeuge oder Metollworen oder Holzwaren oder Kunststoffwaren oder 
Bekleidung, sondern z. B. Motorräder, Fahrräder oder .'/etallmöbel, Beschläge, Bestn.'Ji:e oder Holzmöbel, Fässer, Kisten oder Herrenober- 
bekleidung, Damenoberbekleidung, Wäsche, Hüte, Krawatten usw. angeben.

Hierzu gehören z. B. Handelsvertreter und -Vermittler (oitte Art der Wären angeben, auch ob Versandhandelsvertreter), Grundstücks-, Hy
potheken- und Finanzierungsmakler, Versicherungsvertreter und -makler, Stellenvermittler, Schiffsmakler.

Geben Sie hier an, ob es sich bei den Transportleistungen für ondere (gegen Entgelt) um Personenverkehr (z. B. Kraftomnibus-, Kraftdroschken 
Mietwagenbetrieb, Autovermietung u. dgl.) oder Güterverkehr ft^oh- oder Fernverjtehr), um Fuhrgewerbe, um See- oder Binnenschiffahrt, um 
Luftverkehr, um Spedition und Logerci oder sonstigen Güterverkehr handelt. Werkverkehr (z. B. Transport von Ihnen selbst erzeugter oder 
gehandcltei Woren oder Transporte für den Eigenverbrauch) ist hier nicht anzugeben.

Hierher gehören z. B.; Gaststätten, Hotels, Pensionen, Banken, Versicherungen, Arzte, Rechtsanwölte, Steuerberater, Vermögensverwaltungen, 
Immobiliengesellschaften, Privatlehrer, Theater, Varietäs, Filmateliers, Filmverleih, Filmtheater, Rundfunk- und Fernsehbetriebe, Fotografen, 
Friseure, Waschereien, Färbereien, Chemische Reinigung, Bade- und Schwimmanstalten, Korrespondenz-, Nachrichten- und Übersetzungsbüros, 
Schaustellungs-, Bewachungs-, Bestattungs-, Dienstmann- und Trägergewerbe.

Mitzuzählen sind hier auch vom Betrieb angestellte Keisenae \ionnsteuerpflichtige), ferner das Personal, das zur Ausführung von Bauten, 
Montagen usw. auswärts und auf Fr.iiirzeugen des Betriebes tätig ist, dagegen nicht Personen, die zur Ableistung des Grundwehrdienstes . 
einberufen sind. Das Personal ständig bemannter Schiffe dagegen ist ouf einem besonderen Bogen (vgl. (g)) zu zählen.

Als beschäftigte Personen gelten alle Personen, die cm oiicntag in einem Arbeihverhältnis zu dem Betrieb standen (also in der Lohn- und 
Gehaltsliste geführt wurden) zuzüglich tätiger Inhaber und mithelfender Familienangehöriger.
Als Teilbes^äftigte gelten alle beschäftigten Personen arh Stichtag, die zur Ableistung einer kürzeren als der betriebsüblichen Wochen
arbeitszeit eingestellt sind. Tätige Inhaber und mithelfende Fomilienangehörige gelten als teilbeschäftigt, wenn sie üblicherweise während 
einer kürzeren als der betriebsüblichen Wochenarbeitszeit der Arbeitnehmer im Betrieb tätig sind.

Mithelfende Familienangehörige, die in einem Lohn-, Gehalts-, oder Lehrverhältnis stehen; sind nicht unter 2, sondern unter 4-6 aufzuführen.

Angestellte sind Arbeitnehmer, die der Beitragspflicht zur Angestelltenversicherung unterliegen oder auf Grund gesetzlicher Bestimmungen 
von dieser befreit oder frei sind. Betriebsleiter, Direktoren u. dgl., die nicht Inhaber sind, sondern im Angestelltenverhältnis, stehen, sind hier 
mitzuzäh*en.

Als Hauptniederlassung gilt nur die Arbeitsstätte, von der aus das ganze Unternenmen geleitet wird. Zwischenverwaltungen sind nicht Haupt-, 
sondern. Zweigniederlassungen.

Als Zweigniederlassung gelten alle von der Hauptniederlassung räumlich - ggf. auch in derselben Gemeinde — getrennt liegenden Arbeits- 
slötlen wie: Zweigwerke, Zweiggeschäfte, Zweigbüros, Verkaufsfilialen, Betriebsteile, Werkstätten u. dgl., auch ständig bemannte Schiffe; 
ebenso Niederlassungen, die anderen Zweigniederlassungen nachgeordnet sind

Bei mehreren Zweigniederlassungen in einer Gemeinde oitte diese einzeln aufführenI

Eine allgemeine Bezeichnung des Gewerbes (z. B. Bergbau, Stahlbau, Fahrzeugbau, Kunststoffverarbeitung, Herstellung von Metallwaren, 
Textilfabrikotion, Konfektion u. dgl.) genügt nicht. Machen Sie bitte die besondere Art des Gewerbes ersichtlich, wie z. B. Steinkohlenbergbau, 
Eisenerzbergbau, Waggonbau, Kesselbau, Bau oder Reparatur von Kraftfahrzeugen, von Gespannfahrzeugen, von Kinderwagen, von Fohr- 
röderii, Herstellung von Werkzeugen, von Schlössern, Herstellung von Herrenoberbekleidung, Damenoberbekleidung, von Wäsche, Groß
handel mit Düngemitteln, Einzelhandel mit Fischwaren usw. Vergleiche auch @.

Hierher gehören wirtschaftliche Unternehmen von Bund, Ländern, Gemeinden, Zweckverbänden u. ä. ohne eigene Rechtspersönlichkeit wie 
gemeindliche Eigenbetriebe der Energie- und Wasserversorgung, Regiebetriebe u- ö.
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Farbe hellbraunOriginal : Größe DIN A 4> 4 seitig,
LandANSTALTSLISTE

Bundeswehr
zurückzusenden an Standortverwaltung in;Bis

Bundeswehrunterkunft:

(Ort, Straße, Hausnummer)

Anstaltsliste Nr.

ausgefüllte Einzelbogen bei.Dieser Anstaltsliste liegen

Für jeden in einer Truppenunterkunft — nicht Wohnung — lebenden Bundeswehrangehörigen 
ist bei seiner Stammeinheit ein Einzelbogen zur Anstaltsliste (Bundeswehr) auszufüllen. Die Aus
füllung erfolgt grundsätzlich durch jeden Soldaten selbst im Rahmen einer gemeinsamen Unter
richtsstunde.

Sonderregelungen:

1. Soldaten, die sich zum Zeitpunkt der Zählung nicht bei ihrer Stammeinheit aufhalten, z. B. 
weil sie zu einem Lehrgang abgeordnet sind oder im Lazarett liegen, werden dort gezählt, 
wo sie sich am Stichtag aufhalten.
Stammeinheit ist diejenige Einheit, bei welcher ein Soldat eine Stelle eines Stellenplanes oder 
eine Planstelle z.b.V. innehat.

2. Für Soldaten, die am Zählungsstichtag beurlaubt oder vom Dienst befreit sind oder sich zu 
diesem Zeitpunkt auf Dienstreise befinden, ist von deren Stammeinheit ein Einzelbogen aus
zufüllen. Falls die Angaben nicht lückenlos gemacht werden können, ist die Ausfüllung erst 
nach Rückkehr des Soldaten, soweit diese innerhalb der Abgabefrist der Zählbogen liegt, 
vorzunehmen.

VOLKS
UND
BERUFS
ZÄHLUNG
am 6. Juni 1961

Rechtsgrundlage: 
Volkszählungsgesefz 1961.

Zu 1 und 2:

Die nachstehend aufgeführten Beispiele sollen zur Klärung der Frage, wo ein Soldat im 
Zweifelsfalle zu zählen ist, dienen:
a) Versetzung wird mit Wirkung vom 6.6.1961 ausgesprochen; Reisetage sind der 6. und 

7. 6.; Eintreffen bei der neuen Einheit am 7. 6.1961.
Der versetzte Soldat' ist nach seinem Eintreffen bei der neuen Einheit zu zählen, da seine 
Versetzung dorthin bereits mit Wirkung vom Zählungsstichtag ausgesprochen war.

b) Versetzung wird mit Wirkung vom 7.6.1961 ausgesprochen; Reisetage sind der 5. und 
6. 6.; Eintreffen bei der neuen Einheit am 6. 6.1961.
Der versetzte Soldat ist noch bei der abgebenden Einheit zu zählen, da er am Zählungs
stichtag noch zu dieser gehörte.

c) ' Ein Soldat befindet sich vom 2. bis 7. 6.1961 auf einer Dienstreise. Er ist, unabhängig da
von, wo er sich am 6.6.1961 aufhält, bei seiner Stammeinheit zu zählen.

3. Bei Soldaten, die sich am Zählungsstichtag im Ausland aufhalten, ist folgende Gruppierung 
zu treffen;
a) Zur Dienstleistung (nicht Ausbildung) bei einer deutschen oder ausländischen Dienststelle 

mit Sitz im Ausland abgeordnete Soldaten (z. B. bei der NATO).
b) Zur Ausbildung bzw. auf Dienstreise im Ausland befindliche Soldaten-

c) Auf See befindliche Marineeinheiten.

Fortsetzung 4. Seite
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Zu a) Diese Soldaten werden in der Volkszählung nicht erfaßt.
Zub) Für diese Soldaten ist von der Stammeinheit ein Einzelbogen so vollständig wie 

möglich auszufüllen und mit den übrigen Bogen abzugeben.
Zu c) Bei den auf Fahrt befindlichen Marineeinheiten wird die Zählung der Schiffsbe

satzungen bei ihrer Rückkehr in den Heimathafen nachgeholt, wenn das Schiff 
innerhalb von 6 V/ochen nach dem Zählungsstichtag, also bis zum 18.7. 1961, zu
rückkommt. Liegt die planmäßige Rückkehr nach diesem Termin, sind die Bogen so
fort nach Erhalt an den nächsten erreichbaren Anlaufhafen des Schiffes oder des 
SchifFsverbandes zur Ausfüllung dort weiterzugeben. Dabei ist unverzügliche Rück
sendung der ausgefüllten Bogen zu fordern.

Falls die Abreise zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Anstaltslisten den Dienst
stellen bereits vorliegen, ist die Ausfüllung noch vor dem Auslaufen vorzunehmen. 
Dies gilt nur, wenn die Rückkehr erst nach dem Zählungsstichtag vorgesehen ist. 
Zwischen dem Ausfüllungstag und dem Zählungsstichtag eintretende Änderungen — 
z. B. Überführung eines Soldaten in ein Lazarett an Land — sind vor Rückgabe der 
Zählpapiere an die Standortverwaltung (dies erfolgt in jedem Falle nach dem Zäh
lungsstichtag) zu berücksichtigen.

V^eitere Einzelheiten sind den einschlägigen Erlassen des BMVtdg zur Volkszählung
1961 zu entnehmen.

Richtlinien für die Bestimmung des Wohnsitzes, Frage 4 des Einzelbogens für Soldaten

Zeit- und Berufssoldaten beantworten die Frage nach dem früheren Wohnsitz nicht.
Verheiratete Soldaten im Grundwehrdienst und auf Wehrübung setzen, soweit sie nicht vor Eintritt in die Bundeswehr ge
trennt von ihrer Familie bzw. Ehefrau lebten, deren Wohnsitz ein.
Soldaten im Grundwehrdienst und auf Wehrübung, die im Zeitpunkt der Einberufung neben der elterlichen Wohnung noch 
eine weitere Wohnung am Arbeits- oder Ausbildungsort hatten, geben diese als ihre letzte Anschrift an, sofern sie sich dort 
nicht vor der Einberufung abgemeldet haben. Die bloße Mitteilung der Einberufung an die Meldebehörde ist nicht als Ab
meldung anzusehen. Für den Fall der Abmeldung gilt die elterliche Wohnung als letzte Anschrift (Beispiele 1 und 2).
War im Zeitpunkt der Einberufung nur eine Wohnung vorhanden, ist diese immer als letzte Anschrift anzugeben (Beispiels).

Beispiele:

1. Ein Student, dessen Eltern in Konstanz wohnen, studierte in Tübingen und wohnte dort im Studenten-Wohnheim. Er unter
brach das Studium, um seinen Grundwehrdienst abzuleisten. Als „letzte Anschrift" gilt;
a) für den Fall, daß er nach Beendigung des Grundwehrdienstes sein Studium in Tübingen wieder aufnehmen will und 

sich deshalb dort auch nicht abgemeldet hat; die Anschrift des Studenten-Wohnheimes in Tübingen;

b) sofern er jedoch sein Studium dann an einer anderen Universität fortsetzen will und sich daher abgemeldet hat; die 
Wohnungsanschrift der Eltern in Konstanz.

2. Ein Handwerker, der bei seinem Meister in Frankfurt zur Untermiete wohnte, wurde zum Grundwehrdienst einberufen. 
Seine Eltern wohnen in Bingen am Rhein. Als „letzte Anschrift" gilt;
a) für den Fall, daß er nach Beendigung des Grundwehrdienstes wieder an den gleichen Arbeitsplatz zurückkehrt (auf 

Grund gesetzlicher Bestimmungen bleibt der Arbeitsplatz erhalten) und sich deshalb dort auch nicht abgemeldet hat; 
die Anschrift seines Meisters

b) sofern er jedoch vorhat, nach Beendigung des Grundwehrdienstes an einem anderen Ort Arbeit aufzunehmen oder 
z. B. eine Fachschule an einem anderen Ort zu besuchen und sich aus diesem Grunde in Frankfurt abgemeldet hat; 
die Wohnungsanschrift der Eltern in Bingen.

3. Ein Schlossergeselle (der weder Eltern noch andere Angehörige hat) wohnte in Düsseldorf zur Untermiete. Auf Grund 
seiner Einberufung zum Wehrdienst gab er sein Zimmer auf, um keine Miete zahlen zu müssen, ln diesem Falle muß er 
trotz der Kündigung des Zimmers als seine „letzte Anschrift" die Anschrift der Vermieterin angeben, bei der er zuletzt 
wohnhaft war.

;

(Unterschrift und Dienstgrad des Einheitsführers) (Datum)
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Volks- und Berufszählung 
am 6. Juni 1961
Rechtsgrundlage: 

Volkszählungsgesetz 1961. 
Näheres siehe Drucksache Nr. 12

Original ; Größe DIN A 4

Einzelbogen zur Anstaltsliste
Bundeswehr

Farbe hellbraun>

Standortverwaltung Zur Anstaltsliste Nr.

Bitte vor dem Ausfüllen beachtenI

Kreuzen Sie bei den Fragen, für die Antworten vorgedruckt sind, das zutreffende Kästchen (3 an. Wo keine Kästchen vorgedruckt sind, 
schreiben Sie bitte die Antworten aus, oder, wenn die Frage für Sie nicht zutrifft, machen Sie einfach einen Sfrich (-). Beachten Sie bitte 
die Erläuterungen, auf die durch Ziffern im O verwiesen wird.

I. Angaben zur Person
1. Familienname

Vorname

2. Geboren am: (3)
Tag ■Monat Jahr

ledig □verh.
3. Familiensfand (4)

gesch. | |verw

4. Nur von Wehrpflichtigen im Grundwehrdienst und auf Wehrübung auszufüllen: 
Letzte Anschrift vor der Dienstaufnahme in der Bundeswehr

(Gemeinde, Kreis)

(Straße, Haus-Nr.)

(Anzugeben ist auch der Name des Haushaltsvorstandes bzw. des Vermieters, der Zimmer
vermieterin)

bei:
(Name, Vorname)

5. Nur für verheiratete Personen:
In welchem Jahre wurde die Ehe geschlossen?

6. Religion ©
(Anzugeben ist z.B. ev. Landeskirche, ev. Freikirche, röm.-kath., neuapostolisch)

7. Staatsangehörigkeit ® deutsch /.
8. Nur auszufüllen, falls Sie nach Kriegsende in das Gebiet der heutigen Bundesrepublik 

einschl. Berlin (West) zugezogen sind: 
a) Wann sind Sie zugezogen? Jahr

b) Log der vorherige Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 
bzw. im Sowjetsektor von Berlin? ia □ □nein

9. Besitzen Sie einen Bundesvertriebenenausweis A oder B, oder einen Bundesflüchtlings
ausweis C ?
Für Personen, die im Ausweis ihres Vaters oder ihrer Mutter eingetragen sind, ist der 
Buchstabe des Ausweises ebenfalls anzukreuzen.

A □ IJ C □B

10. Für abwesende Personen: Urlaub, Diensfbefreiung, 
Dienstreise im Inland

Dienstreise bzw. Ausbildung 
im Ausland

}□
}□ (11)

Grund'der Abwesenheit:

sonstige Gründe

11. Nur von Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit auszufüllen, 
die sich am Zählungsstichtag nicht bei ihrer Stammeinheit 
aufhalten (z.B. Teilnehmer an auswärtigen Lehrgängen) Standort der Stammeinheit:

(Gemeinde, Kreis)

12. Sind Sie: Soldat
im Grundwehrdienst 
auf Wehrübung

Zeit-/Berufssoldat | [

(Zutreffendes bitte ankreuzen] }□ (13)

Bitte die Rückseite auch ausfüllen I
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II. Personen mit abgeschlossener Ausbildung an einer Berufsfach- oder Fachschule, Universität oder anderen Hochschule 0
Nicht anzugeben ist der pflichtmaßige Besuch von Fortbildungsschulen und Berufsschulen mit geringer Wochenstundenzahl

(IV)

Berufsfachschule 
Fachschule
Universität 
andere Hochschule /

} □13. Haben Sie eine Berufsfach- oder Fachschule, Universität oder andere Hochschule 
besucht?

\ □
14. Name und Anschrift der Schule

15. Jahr der Abschlußprüfung

16. Bezeichnung der Abschlußprüfung

17. Hauptfach (z. B. Rechtswissenschaft - Maschinenbau - Chemotechnik - Kaufmännische Fächer - 
Krankenpflege)

III. Ehemalige Kriegsgefangene, Zivilinternierle oder Zivil verschleppte des Zweiten Weltkrieges (IX)

Kriegsgefangener0 | ^ 
Ziviiinternierter | |

Zivilverschleppter | |

18. Waren Sie:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

19. Beginn und Beendigung des Gewahrsams (Monat, Jahr) 19.von

19.bis

20. Gewahrsamsmacht ®

(Unterschrift)

Erläuterungen zu vorstehenden Fragen
© Zu Frage 6:

Geben Sie bitte die genaue Bezeichnung der Kirche, Roligionsgesellschaft oder religiös-weltanschaulichen Gemeinschaft an, der 
Sie rechtlich zugehören. Besteht bei evangelischem Bekenntnis Zugehörigkeit zu einer Freikirche, bitte zusätzlich Freikirche ( = FK) 
angeben. - Falfs Sie keiner Kirche, Religionsgesellschaft usw. angehören, bitte „keine" eintragen.

© Zu Frage 7:
Personen mit mehreren Staatsangehörigkeiten tragen alle ein. Personen, die die deutsche und eine andere Staatsangehörigkeit 
besitzen, müssen auch die fremde Staatsangehörigkeit angeben. Personen, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, tragen 
„ungeklärt" ein.

® Zu Abschnitt II:
Berufsfachschulen sind berufsvorbereitende oder berufsausbildende Schulen, die a) freiwillig, b) von schulentlassenen oder vor
zeitig abgegangenen Jugendlichen unter 18 Jahren, c) in mindestens 1 Jahr umfassendem Vollunterricht besucht werden, z. B. 
Handelsschulen, Chemieschulen.
Fachschulen sind berufsfortbildende Schulen, die a) freiwillig, b) auf der Grundlage einer schon erworbenen Berufsausbildung, 
c) von nicht mehr berufsschulpflichtigen Personen über 18 Jahre, d) mit Vollunterricht von mindestens einem halben Jahr zur wei
teren beruflichen Fortbildung auf einen in der Regel höher qualifizierten Beruf besucht werden, z. B. Bauschulen, Ingenieurschulen, 
Technikerschulen, Meisterschulen, Lehrerbildende Anstalten, Krankenpflegeschulen.
Haben Sie an einer der genannten Schularten mehr als eine Ausbildung abgeschlossen, so geben Sie bitte auch diese zusätzlich 
abgeschlossene Ausbildung an. Der Einfachheit halber bitten wir Sie, die zweite Eintragung in dem freien Raum unter der Frage 13 
vorzunehmen.

® Zu Frage 18:
Sind Kriegsgefangene unmittelbar in ein Zivilinternierungslager überführt worden, so endet die Kriegsgefangenschaft mit dem 
Zeitpunkt, von welchem ab deutsche Stellen zur Entscheidung über die Entlassung befugt waren. Derselbe Zeitpunkt muß dann 
auch bei der Frage 19 als Beendigung des Gewahrsams eingetragen werden.

® Zu Frage 20:
Unter Gewahrsamsmacht ist der Staat einzutragen, in dessen Gewahrsam der Kriegsgefangene, Zivilinternierte, Zivilverschleppfe 
die längste Zeit der Gefangenschaft usw. zugearacht hat. Wenn ein Kriegsgefangener z. B. drei Jahre in amerikanischer Gefan
genschaft zubrachte, sich aber vor der Entlassung einige Wochen in einem französischen Lager befand, so ist als Gewahrsamsmacht 
USA einzutragen.
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r Original ; Größe DIN A 5, Farbe weiß
Baden-WOrHemberg

Drucksache Nr. 5/5a
Regierungsbezirk;

Kreis:

Gemeinde:

Gemeindeteil:

Volks-, Berufs- und 
Arbeitsstättenzählung 1961 Genieindekennzahl

Zählbezirkiliste

Nr. 5: Entwurf*
Nr. 5a: Reinschrift*

Name und Anschrift des Zählers: ___

Strobe und Hausnummer der zum 
Zählbezirk gehörenden Grundstöcke:

Zöhlbezirk Nr.:

Blatt Nr.:

Autgeteilt (/) 
eingesommelt (X)

ErfoSte
Personen

Stra6e
oder sonstige Benennung und HouS'Nr. 

des GrundstOdci 
bzw. des Gebäudes

Loge
der Wohnung oder
Arbeitsstätte 
im Gebäude (Stodcwerk)

Name
des GebäudeeigentOmers, Housholts- 

vorstondes oder der Arbeitsstätte 
bzw. desjenigen, der die Geböudeiiste, 

Hou^oltsliste oder den 
Arbeitsstdttenbogen erhalten hot

Nidit ausfüllenNummer der
Bemerkungen Ge-Ge- Hous-

halts
listen')

Arbeits
stätten-
bogen')

An- Haus-
halts-
listen

Arbeits
stätten
bogen

An-
bäude-
litten')

itolts-
listen')

bäude-
listen

stolts-
listen

m w
im w m w m w

\ b2 3 5 7 8 9 10 n d4 6 12 13 14 fo ec g

td
<D

Obertrog

') Setze beim Austeilen für jeden ousgegebenen Erhebungsb^en 
einen Schrägstrich (/) und durchkreuze dieses Zeidten beim Einsammeln (X)



li

Ausgeteik (!) 
emgesammelt (X)

ErfaBte ' Personen
Name

des GebäudeeigentOmers. Haushaiti* 
Vorstandes oder der Arbeitsstätte 

bzw. desjenigen, der die Gebäudeliste, 
Haushaltsliste oder den 

Arbeitsstättenbogen erhalten hat

Straße

oder sonstige Benennung und HauS'Nr. 
des Grundstücks 

bzw. des Gebäudes

Loge

der Wohnung oder
Arbeitsstätte 
im Gebäude (Stockwerk)

Nummer der Nicht ousfOllen
BemerkungenGo- Haus*

halt!*
Iisten‘)

Ge- Arbeits-
Stätten*
bogen

Arbeits
stätten*
bogen4

An* Haus*
holts*
listen

An*
bdude*
listen‘)

bäude*
listen

stalts-
listen

stalts*
listen')

m w 1
m w

m 1 w m w
4 5 9 10 b6 11 12 13 143 6 72 f1 a c

g *
e

Obertrag

C71
o

Summe

Insgesomt

Gcmeindekennzohl
Ich versichere, da6 die Zählung im ganzen Zdhlbezlrk ordnungsgemäB durchgefOhrt worden ist. 
Oie Zählpapiere liegen vollständig vor und sind geprüft worden.

1961den
(Ort)

Unterschrift der Zählers

n H4 I r n n i tu
tir



Drucksache Nr. 6 und 7

Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961

Leitfaden für den Zähler
mit

Sclilagwortverzeichnis

INHALT

A. Zeitplan Seite 2

. Seite 3 

. Seite 9

B. Leitfaden

C. Schlagwortverzeichnis

In Zweifelsfällen erhalten Sie Auskunft durch den Gemeindezählungsleiter

Anschrift, Telefon der Zälilungsdienststelle (gegebeiicnfails Stempel)
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A. Zeitplan für den Zähler

Empfang der ZählpapiereBis spätestens Sonnabend, 
den 27. Mai

Teilnahme an der Zählerversammlung
Zählungsdrucksachen vorher zu Hause schon einmal durchsehen

Bis spätestens Dienstag, 
den 30. Mai

Erster Rundgang durch den Zählbezirk 
Zählbezirk aufsuchen
Aufstellung der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke auf der 2^1bezirksliste (Ent
wurf) überprüfen
Austeilen der Gebäudelisten an die Grundstücks- bzw. Gebäudeeigentümer (sofern 
nicht schon alle Gebäudelisten ausgefüllt vorliegen)
Abholtermin vereinbaren
Ausgegebene Gebäudelisten in der Zählbezirksliste (Entwurf) vermerken

Bis Freitag, den 2. Juni

Austeilen der Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen
Vor dem Austeilen der Haushaltslisten ausgefüllte Gebäudelisten einsammeln 
Beim Einsammeln prüfen anhand des Prüfmusters (mit roten Eindrücken)
Für eingesammelte Gebäudelisten den Schrägstrich (/) in Spalte 4 der Zählbezirksliste 
durchkreuzen
An der Wohnungstür nach Zahl und Größe der Haushalte sowie nach Arbeitsstätten 
fragen (Untermieter nicht vergessen)
Ausgeteilte Erhebungsbogen in der Zählbezirksliste vermerken

Ab Dienstag, den 30. Mai 
bis Montag, den 5. Juni

I
Stichtag, für den alle Angaben zu machen sindDienstag, der 6. Juni

Einsammeln der Erhebungsbogen 
Das Einsammelh erfolgt anhand der Zählbezirksliste (Entwurf)
Beim Einsammeln prüfen, ob die Bogen vollständig und richtig ausgefüllt sind
Durchsehen der Erhebungsbogen auf die in den I>rüfmustem der Haushaltsliste und 
des Arbeitsstättenbogens angegebenen häufig vorkommenden Fehler

Ab Dienstag, den 6. Juni 
bis Sonnabend, den 10. Juni

Beginnend nach dem Einsammeln Abschlußarbeiten zu Hause 
bis Donnerstag, den 15. Juni Ordnen der Erhebungsbogen 

Vollzähligkeitskontrolle anhand der Gebäudeliste
Gründliche Prüfung der Eintragungen in den Erhebungsbogen anhand der Prüfmuster 
Numerierung der Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen 
Reinschrift der Zählbezirksliste
Ermittlung der Symme der ausgeteilten und eingesammelten Erhebungsbogen und 
der erfaßten Personen

i
P
I

(
Persönliches Abliefern der Erhebungsbogen in der ZählungsdienststelleNach den Abschlußarbeiten, 

jedoch bis spätestens Freitag, 
den 16. Juni abliefem i
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B. Leitfaden für den Zähler
(Bitte sogleich nach Empfang lesen!)

Wir können uns denken, daß Sie die Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung mit 
ihren zahlreichen Zählpapieren, Fragen und Erläuterungen für eine sehr schwierige Auf
gabe halten. Wir wollen Ihnen Ihre Arbeit so leicht wie möglich machen und haben in 
diesem Leitfaden beschrieben, wie Sie die Zählung am raschesten und einfachsten durch- 

Besuch der Zählerversammlung führen können. Sie werden außerdem — vielleicht sind Sie es schon — zu einer Zähler
versammlung eingeladen werden. Sie erfahren dort Näheres über die Organisation der 
Zählung, über Empfang und Ablieferung der Zählpapiere. Vor allem aber lernen Sie 
dabei die Zählpapiere kennen. Das ist sehr wichtig, weil Sie von den Haushalten um Aus
kunft gebeten werden, wenn Fragen nicht verstanden wurden. Gelegentlich werden auch 
alte Leute und Kranke Sie bitten, die ganze Haushaltsliste auszufüllen, weil sie selbst 
damit nicht zurechtkommen. Da lange Erklärungen nicht viel nützen würden, lesen Sie 
in diesen Fällen lieber die Fragen der Haushaltsliste vor und tragen die Antworten in die 
vorgesehenen Spalten ein. Deswegen müssen Sie mit den Erhebungsbogen völlig ver
traut sein. Sehen Sie bitte schon vor dem Besuch der Zählerversammlung die Erhebungs
bogen und den Leitfaden einmal durch, damit Sie Zweifelsfragen mit dem Zählungsleiter 
gleich besprechen können. Er wird Ihnen gern Auskunft geben und Ihnen auch sagen, 
wo Sie bei Schwierigkeiten, die später während der Zählung auftauchen, Rat holen 
können.
Da Sie für die Zählung in Ihrem Zählbezirk verantwordich sind, beauftragen Sie bitte 

Zählungsdienststelle unterrichten keine andere Person mit den Zählarbeiten. Sollten Sie jedoch während der Zählung plötz
lich krank werden, so müssen Sic dies der Gemeindebehörde auf schnellstem Wege mit- 
teilen, damit sie einen anderen Zähler bestimmen kann, der Ihre Arbeiten zu Ende führt.
Alle Personen, die mit der Zählung zu tun haben, auch Sie, sind gegenüber jedermann 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen nichts, was Sie bei der Zählung über die 
persönlichen Verhältnisse, über Grundstücke bzw. Gebäude, Wohnungen und Arbeits
stätten erfahren, anderen Personen mitteilen. Durch diese Geheimhaltungspflicht sollen 
die befragten Personen vor Mißbrauch ihrer Angaben geschützt werden. Eine Verletzung 
der Schweigepflicht wird gesetzlich bestraft.

Zählungsleiter gibt Auskunft 
in Zweifelsfragen

Bei Krankheit:

Verschwiegenheit

1. Ihr Zählbezirk
In Ihrer Zählermappe finden Sie Zählbezirkslisten und in deren oberen Drittel ein Ver
zeichnis der Grundstücke, die zu Ihrem Zählbezirk gehören. Beim Austeilen brauchen 
Sie nur die als Entwurf vorgesehene Zählbezirksliste mitzunehmen. Es wäre sehr zweck
mäßig, wenn Sie Ihren Zählbezirk schon vor dem Austeilen der Zählpapiere aufsuchen, 
weil Sie sich dann beim Austeilen bestimmt besser zurechtfinden werden. Sie könnten 
außerdem schon an die Grundstücks- bzw. Gebäudeeigentümer Ihres Zählbezirks Ge
bäudelisten austeilen. Sie haben es leichter, wenn Ihnen später beim Austeilen der Haus
haltslisten schon ausgefüllte Gebäudelisten zur Verfügung stehen.
Finden Sie in Ihrer Zählermappe bereits alle oder einen Teil der Gebäudelisten ausgefüllt 
vor, so hat in Ihrem Zählbezirk bereits eine vollständige oder teilweise Gebäudevorerhe- 
bung stattgefunden. Sie brauchen dann nur noch für die nicht erfaßten Gebäude Gebäu
delisten auszuteilen und ausfüllen zu lassen.
Vielleicht entdecken Sie bei Ihrem ersten Rundgang sogar, daß die Zählbezirksbeschrei- 
büng nicht dem neuesten Stand entspricht. Es kann sein, daß ein Grundstück in der 
Aufstellung fehlt, ein neues Haus nicht eingetragen oder ein abgebrochenes Gebäude 
noch aufgeführt ist. Ändern Sie in diesem Falle bitte die Aufstellung der zum Zählbezirk 
gehörenden Grundstücke, indem Sie das betreffende Gebäude (Hausnummer) nachtragen 
bzw. streichen und einen kurzen Vermerk hinzusetzen wie „Neubau", „abgebrochen" 
oder dgl.

Erster Gang durch den 
Zählbezirk

2. Wie gehen Sie beim Austeilen der Erhebungsbogen am besten vor?
Mit dem Austeilen der Erhebungsbogen kpnnen Sie schon am 30. Mai beginnen. Sie 
müssen also Ihre Zählpapiere bis zum 27. ]^i bekommen haben. Sollten Sie die Zähl
papiere bis zu diesem Termin nicht erhalten haben, verständigen Sie bitte die Gemeinde
dienststelle, die Sie mit Ihrem Amt betraut hat (Zählungsdienststelle). Nehmen Sie beim 
Austeilen folgende Drucksachen mit:

Gebäudelisten mit Merkblatt 
Haushaltslisten mit’Merkblatt 
Anstaltsliste mit Einzelbogen und Merkblatt 
Arbeitsstättenbogen 
Zählbezirksliste (Entwurf)
Leitfaden für den Zähler mit Schlagwortverzeichnis 
Rechtsgrundlage

Beginn des Austeilens: 30. Mai

Nr. I und la 
Nr. 2 und 2 b 
Nr. 3, 3a und 3b 
Nr. 4 
Nr. 5
Nr. 6 und 7 
Nr. 12
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Es wird grundstücksweise gezählt. Überlegen Sie sich genau, in welcher Reihenfolge Sie 
die einzelnen Gebäude und Arbeitsstätten aufsuchen wollen. Vermerken Sie auch in den 
Spalten 1 bis 3 der Zählbezirksliste, an wen Sie Gebäudelisten, Haushaltslisten und 
Arbeitsstättenbogen ausgegeben haben, und tragen Sie in den Spalten 4 bis 6 einen 
Schrägstrich (/) für „ausgeteilt“ ein. Diese Ausgabeliste wird Ihr wichtigstes Hilfsmittel 
beim Einsammeln der Erhebungsbogen sein.
Werfen Sic die Erhebungsbogen bitte nicht einfach in den Briefkasten; überreichen Sie 
sie auch nicht wortlos dem überraschten Haushaltsmitglied. Stellen Sie sich als Zähler 
der Volkszählung vor und erklären Sie kurz, worum es geht. Da schon vor der Zählung 
in den Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen und in der Wochenschau über die Volks
zählung berichtet wird, können Sie darauf hinweisen und sagen; „Sie haben doch sicher 
in der Zeitung schon über die Volkszählung gelesen."
Wie viele Listen geben Sie an jeder Wohnungstür ab? Das ist ganz verschieden. Zunächst 
erhält jeder Haushalt eine eigene Haushaltsliste. Auch Untermieter und alleinstehende 
Personen bilden Haushalte und bekommen eine eigene Haushaltsliste. Wenn ein Haushalt 
aus mehr als sechs Personen besteht, braucht er sogar zwei Haushaltslisten, weil eine 
Haushaltsliste nur für sechs Personen ausreicht. Sie brauchen sich also nur angeben zu 
lassen, welche Haushalte in der Wohnung leben und geben für jeden eine Haushaltsliste 
aus. Fragen Sie bei jedem Haushalt aber auch, aus wie vielen Personen er besteht, damit 
Sie für „Großhaushalte“ gleich zwei Haushaltslisten dalassen können.
Vielleicht kommt es auch in Ihrem Zählbezirk vor, daß Sie in einer Wohnung oder in 
einem Haus trotz mehrfachen Besuchs niemanden antreffen. Versuchen Sie dann bitte 
festzustellen, woran das liegt. Sollten alle Mitglieder des Haushalts verreist sein, füllen Sie 
bitte eine Haushaltsliste und — falls es sich z. B. um ein Einfamilienhaus handelt — auch 
eine Gebäudeliste so gut es geht selbst aus. Vermerken Sie dann bitte auf jeder Liste; 
„Vom Zähler ausgefüllt" und den Grund der Abwesenheit, damit die Zählungsdienststelle 
erkennt, wann die fehlenden Angaben eingeholt werden können. Es ist in seltenen Fällen 
auch möglich, daß das Haus oder die Wohnung überhaupt leerstehen. Wenn Ihnen die 
Nachbarn oder der Hauseigentümer das bestätigen, brauchen Sic natürlich keine Haus
haltsliste auszufüllen, müssen aber in der ausgefüllten Gebäudeliste und in der Zähl- 
bezirksliste für das Gebäude oder die Wohnung einen entsprechenden Vermerk machen. 
Kennzeichnen Sie bitte die Gebäudelisten von Wochenendhäusern sowie von Wohnun
gen, die nur gelegentlich bewohnt werden, im Kopf der Gebäudeliste mit Rotstift als 
,,Wochenendhaus" oder als ,,nur gelegentlich bewohnt". Ebenso kennzeichnen Sie bitte 
die dazugehörigen Haushaltslisten, auch wenn sie evtl, von Ihnen selbst ausgefüllt worden 
sein sollten.
Beim Austeilen achten Sie bitte auch auf die Arbeitsstätten. Fabriken, Geschäftshäuser, 
Läden, Büros und Handwerksbetriebe fallen zumeist sofort ins Auge. Schwerer zu finden 
sind die zahlreichen kleinen und kleinsten Arbeitsstätten, die nur wenige Personen be
schäftigen oder vom Inhaber allein betrieben werden. Im Sprachgebrauch bezeichnet 
man sie oft gar nicht als Arbeitsstätten, sondern z. B. als Arztpraxis, Büro eines Rechts
anwalts oder Steuerberaters, Zeitungsstand, selbständige Näherin, Tankstellen u. dgl. 
Auch für sie muß ein Arbeitsstättenbogen ausgefüllt werden. Beachten Sie daher ent
sprechende Schilder an den Hauseingängen bzw. neben den Wohnungstüren. Manchmal 
befinden sich derartige Arbeitsstätten in nicht besonders kenntlich gemachten Wohnun
gen, Kellern oder Hintergebäuden. Wenn Sie sich beim Grundstücks- bzw. Gebäude
eigentümer und bei den Wohnungsinhabern ausdrücklich erkundigen, dürfte Ihnen keine 
dieser schwer auffindbaren Arbeitsstätten entgehen. Bei Behördenarbeitsstätten, die Sie 
selbstverständlich auch aufsuchen müssen, wird Ihnen, sofern diese von der Gemeinde 
zentral erfaßt wurden, ein von der Gemeinde gestempelter Kontrollzettel ausgehändigt 
werden. Das bedeutet, daß der Zählungsdienststelle von dieser Behörde bereits ein aus- 
gefüllter Arbeitsstättenbogen vorliegt. Tragen Sie für den Empfang des Kontrollzeltels 
bitte in Spalte 6 der Zählbezirksliste ein „K" ein. Aber beachten SteJ Wo Sie keinen 
Kontrollzettel bekommen, muß ein Arbeitsstättenbogen ausgefüllt werden. Für jede aus
geteilte Gebäudeliste, Haushaltsliste und für jeden Arbeitsstättenbogen vermerken Sie 
bitte den Empfänger in den Spalten 1 bis 3 der Zählbezirksliste (Entwurf) und tragen 
einen Schrägstrich (/) in die entsprechende Kontrollspalte (Sp. 4 bis 6) ein.
Bei einigen Haushalten in Ihrem Zählbezirk werden Sie wahrscheinlich in unwilligem 
Ton nach Sinn und Zweck der Zählung gefragt werden. Es ist wichtig, daß Sie einige 
gute Gründe nennen können. Der Sinn der Volkszählung ist einfach der, daß ein hoch- 
entwickeltes Land wissen muß, wie viele Einwohner seine Städte und Dörfer, seine Kreise 
und Regierungsbezirke haben. Jedes Kind lernt in der Schule, wie viele Einwohner 
Deutschland, England, Frankreich haben, welches die größte Stadt der Welt ist u. dgl. 
So etv/as muß aber auch einmal festgestellt und von Zeit zu Zeit überprüft werden. Sie 
können weiter sagen; In den Jahren 1959 bis 1961 werden in der ganzen Welt — auch in 
den ärmeren Ländern Afrikas und Asiens — Volkszählungen durchgeführt. Der Bundes
tag hat ein Gesetz verabschiedet, in dem bestimmt wird, daß auch in der Bundesrepublik 
eine Volkszählung durchgeführt werden muß. Denn die Ergebnisse der letzten Volks
zählung von 1950 sind längst überholt. Die damalige Volkszählung hat sehr wichtige 
Zahlen geliefert, z. B. wie viele Wohnungen und Arbeitsplätze fehlten, wie viele Flücht
linge aufgenommen waren usw. Jeder kann sich davon überzeugen, daß die Notstände von

Zählbezirksliste (Entwurf)

Erhebungsbogen nicht in den 
Briefkasten werfen!

Wonach müssen Sie an der 
Wohnungstür fragen?

Haushalt nicht anzutreffen

Leerstehende Gebäude und' 
Wohnungen

Wochenendhäuser und nur 
gelegentlich bewohnte Woh
nungen und Gebäude

Auf kleine Arbeitsstätten 
achten

Behördenarbeitsstätten

Woher wissen Sie, wie viele 
Einwohner die Bundesrepublik 
hat?

Auch in armen Ländern 
Volkszählung
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1950 fast überall beseitigt sind. Dazu haben auch die Ergebnisse der Volkszählung von 
1950 beigetragen. Moderne Staaten können ohne genaues Zahlenmaterial nicht mehr 
auskommen, insbesondere dann nicht, wenn schwierige wirtschafts- oder sozialpolitische 
Fragen zu lösen sind.
Möglicherweise befürchtet jemand, daß das Finanzamt oder das Wohnungsamt Einblick 
in seine Haushaltsliste oder seinen Arbeitsstättenbogen erhält. Erklären Sie bitte, daß die 
Geheimhaltungspflicht auch diesen Behörden gegenüber gilt und daß die Angaben nur 
für statistische Zwecke benötigt werden.

Finanzamt und Wohnungsamt 
erhalten keinen Einblick

з. Das Austeilen der Zählpapiere an Bewohner von Wohnwagen und sonstigen 
behelfsmäßigen Wohngelegenheiten
Für die Zählung der Bevölkerung und Arbeitsstätten in Wohnwagen, Notwohngebäuden
и. dgl. werden die gleichen Zählpapiere verwendet. Wenn Sie in Ihrem Zählbezirk auf 
einen dauernd bewohnten Wohnwagen, Baracken, Wohnlauben u. dgl. stoßen sollten, 
finden Sie im Schlagwortverzeichnis (s. S. 9 ff. dieser Drucksache) weitere Hinweise, wie 
die Zählung durchzuführen ist.

Überblick über Verteilen und Ausfüllen der Erhebungsbogen

Grundregel:
Achten Sie beim Austeilen besonders darauf, daß jedes Gebäude und jede Wohnung Ihres Zählbezirks erfaßt wird und 
jeder Haushalt, jede Arbeitsstätte eine Liste erhält. Auf einigen Angaben, die häufig vergessen werden oder bei denen 
häufig Fehler oder Irrtümer beobachtet wurden, ist in den Mustern der Haushaltsliste, Gebäudeliste und des Arbeitsstätten
bogens durch roten Aufdruck hingewiesen. Achten Sie beim Einsammeln bitte besonders auf diese Fragen.

Art des Er
hebungsbogens Wer erhält den Erhebungsbogen?Einsammeln Wofür sind Angaben zu machen?')Austeilen

Jeder Grundstücks- bzw. Gebäude
eigentümer oder sein Vertreter, z. B. 
Hausverwalter, Hauswart. Wenn Sie 
weder einen Grundstückseigentümer, 
noch einen Vertreter erreichen 
können, füllen Sie die Gebäudeliste 
mit Hilfe eines Hausbewohners bitte 
selbst aus. Vermerken Sie dann aber: 
Vom Zähler ausgefüllt

Für alle Gebäude mit Wohnungen, z. B. 
Miethäuser, Einfamilienhäuser, Ver
waltungsgebäude mit Pförtnerwohnun
gen. Ferner alle behelfsmäßigen Wohn
gelegenheiten, z. B. Baracken, Bunker, 
Wohnlauben, Wohnwagen u. dgl., so
weit sie zum Zeitpunkt der Zählung 
benutzt werden

Einige Tage vor 
dem Austeilen 
der Haushalts
listen

So rechtzeitig, 
daß sie beim 
Austeilen der 
Haushalts listen 
ausgefüllt zur 
Verfügung 
stehen

Gebäudeliste

Für alle zum Haushalt gehörenden 
Personen, auch wenn sie vorüberge
hend oder längere Zeit abwesend sind

Vom 30. Mai 
bis 5. Juni

Ab 6. bis 10. 
Juni

Jeder Haushalt, z. B. Ehepaar mit 
Kindern, die mit ihrer verwitweten 
Mutter züsammenlebende Tochter, 
aber auch alleinstehende Personen, 
Untermieter

Haushaltsliste

Für den eigenen (auch gepachteten) 
Betrieb oder die eigene Arbeitsstätte. 
Ferner für abhängige Zweigniederlas
sungen oder Filialen, obwohl diese 
einen eigenen Arbeitsstättenbogen aus
zufüllen haben

Vom 30. Mai 
bis 5. Juni

Ab 6. bis 10. 
Juni

Jeder Inhaber oder Leiter einer 
nichtlandwirtschaftlichen Arbeits
stätte, z. B. Handwerksbetrieb, La
dengeschäft, Großhandel, Fabrik, 
Elektrizitätswerk, Krankenhaus, 
Schule usw. Jeder Selbständige und 
freiberuflich Tätige, z. B. Arzt, Rechts
anwalt, Steuerberater, Privatlehrer 
usw.

Arbeitsstätten
bogen

‘) Bei allen Zweifelsfällen ist das Schlagwortverzeichnis (s. S. 9 ff. dieser Drucksache) zu Rate zu ziehen.

4. Das Einsammeln und Prüfen der Zählpapiere
Ebenso wie das Austeilen, können Sie sich auch das Einsammeln der Zählpapiere auf 
mehrere Tage verteilen. Sie können schon am Dienstag, dem 6. Juni, mit dem Einsam
meln beginnen, sollten jedoch bis Sonnabend, den 10. Juni, alle ausgeteilten Zählpapiere 
zusammen haben.
Mit dem Einsammeln beginnt der wichtigste Teil ihrer Aufgabe. Es ist für das Gelingen 
der Zählung von entscheidender Bedeutung, daß Sie alle, aber auch wirklich alle ausge
teilten Zählpapiere ausgefüllt zurückerhalten und daß Sie zugleich noch einmal kontrol
lieren, ob Ihnen beim Verteilen der Zählpapiere nicht doch ein Gebäude, eine Wohnung, 
ein Haushalt oder eine Arbeitsstätte entgangen ist. Beim Einsammeln kreuzen Sie dann 
bitte in den Kontrollspalten der Zählbezirksliste (Spalten 4 bis 6) jeden zurückerhaltenen 
Erhebungsbogen durch (x) an.

Einsammeln bis zum 10. Juni

Ankreuzen der eingesammelten 
Erhebungsbogen in der Zähl
bezirksliste
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Nehmen Sie auch beim Einsammeln noch einige leere Erhebungsbogen mit. Es hat sich 
gezeigt, daß die Haushalte manchmal Bogen nachfordem. Vielleicht entdecken Sie auch 
beim Einsammeln eine Wohnung oder Arbeitsstätte, die Sie beim Austeilen übersehen 
haben und die Sie nun nachträglich noch mit Erhebungsbogen versehen müssen. Be
sondere Aufmerksamkeit verdienen die Untermieter, da sie manchmal von den 
Wohnungsinhabern versehentlich oder absichtlich nicht angegeben werden. Wenn aber . 
jeder Zähler nur einen Untermieter vergißt, fehlen im ganzen Bundesgebiet 600 000 Per
sonen. Das wirkt sich so aus, als ob 600 Dörfer mit 1000 Einwohnern einfach nicht mit
gezählt werden!
Die Erfahrung bei früheren Volkszählungen lehrt, daß nicht alle Haushalte die Erhe
bungsbogen vollständig und richtig ausfüllen können. Es karm Vorkommen, daß man 
Ihnen Erhebungsbogen aushändigt, die unvollständig, widersinnig, ungenau oder un
leserlich ausgefüllt sind. Sehen Sie deshalb bitte an Ort und Stelle schon jeden Erhe
bungsbogen aufmerksam durch und prüfen Sie, ob er vollständig und — soweit Sie das 
bei der ersten Durchsicht schon feststellen können — auch richtig ausgefüllt ist. (In 
Zweifelsfällen Schlagwortverzeichnis zu Rate ziehen!) Lückenhafte Angaben können Sie 
dann gleich ergänzen und festgestellte Fehler berichtigen.
Vergleichen Sie dabei mit Ihren Prüfmustern! Bei früheren Zählungen ergab sich, daß 
viele Haushalte die gleichen Fehler machen. Auf solche häufig vorkommenden Irrtümer 
wird auf den Mustern der Gebäudeliste, Haushaltsliste und des Arbeitsstättenbogens in 
rotem Aufdruck hingewiesen. Achten Sie bitte besonders auf diese Fehler. Der Ver
gleich zwischen den eingesammelten Erhebungsbogen und den Mustern mit dem roten 
Aufdruck verursacht keine große Mühe. Schon nach wenigen Vergleichen werden Sie 
die sich häufig wiederholenden Fehler kennen und die Muster kaum noch brauchen.

Auf Untermieter besonders 
achten!

Schon beim Einsammeln 
prüfen!

Prüfmuster heranziehen!

5. Ihr Verhalten bei Verweigerung der Auskunft
Es kann Vorkommen, daß sich ein Haushaltsvorstand weigert, die Erhebungsbogen aus
zufüllen. Erläutern Sie dann bitte noch einmal den Zweck der Zählung, wie er auf Seite 4 
beschrieben wurde. Wenn Ihre Bemühungen trotzdem erfolglos bleiben sollten, lassen Sie 
sich nicht auf eine hitzige Diskussion ein, sondern versehen Sie bitte eine leere Haushalts
liste mit Namen und Anschrift des betreffenden Haushalts und vermerken darauf; „Aus
kunft verweigert".

6. Was ist nach dem Einsammeln zu tun?
Nach dem Einsammeln und bevor Sie die Zählpapiere an Ihre Zählungsdienststelle weiter
geben können, verbleibt Ihnen noch die Aufgabe, die Zählpapiere zu ordnen, zu numerie
ren und zu prüfen.
Die im folgenden beschriebenen Arbeiten sollten Sie unbedingt in der angegebenen Reihen
folge abwickeln. Anders kommen Sie nicht durch!
1. Zu allererst müssen wir die Erhebungsbogen ordnen. Wir beginnen mit den Gebäude

listen und legen sie in der Reihenfolge hintereinander, wie die Gebäude (Grundstücke) 
auf der Zählbezirksliste (Entwurf) eingetragen sind. In dieser Reihenfolge erhalten die 
Gebäudelisten fortlaufende Nummern, z. B. von 1 bis 10. Mußten für ein Gebäude 
zwei Gebäudelisten ausgefüllt werden, so erhält die zweite Liste keine eigene, sondern 
die gleiche Nummer wie die erste Liste. Zur Unterscheidung hängen wir an die Num
mer der ersten Liste noch ein kleines „a" und an die Nummer der zweiten Liste ein 
kleines „b" an. Wenn wir für einen Haushalt zwei Haushaltslisten ausgeben mußten, 
erhalten beide übrigens auch die gleiche Nummer mit dem Zusatz klein „a" bzw. 
klein „b“.

2. Wenn die Gebäudelisten ihre Nummern erhalten haben, legen Sie bitte alle in einem 
Gebäude eingesammelten Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen in die zugehörige 
Gebäudeliste ein. Auf allen Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen ist die Nummer 
der zugehörigen Gebäudeliste zu vermerken. Sodann ordnen Sie bitte die Haushalts
listen in der Reihenfolge, wie die Wohnungsinhaber und Untermieter auf der Rückseite 
der Gebäudeliste in Spalte 5 eingetragen sind.
Auch die Arbeitsstättenbogen werden innerhalb der zugehörigen Gebäudeliste in der 
Reihenfolge geordnet, wie die Arbeitsstätten in den Spalten 4 und 5 auf der Rückseite 
der Gebäudeliste eingetragen sind. Da Gebäudelisten nur für bewohnte Gebäude 
vorliegen, müssen wir die Bogen für Arbeitsstätten in unbewohnten Gebäuden erst 
einmal beiseite legen. Kontrollzettel, die wir anstelle eines Arbeitsstättenbogens 
erhalten haben, werden mit einsortiert und erhalten die Nummer, die sonst der Arbeits
stättenbogen erhalten hätte.
Wir haben so die Ordnung hergestellt, die wir später für das Numerieren brauchen. 
Die Numerierung selbst wollen wir jedoch erst am Schluß vornehmen, nachdem wir 
die Erhebungsbogen noch einmal überprüft haben.

3. Das Ordnen der Erhebungsbogen läßt sich sehr gut mit der Vollzähligkeitskontrolle 
verbinden. Kontrollieren Sie also bitte noch einmal, ob für jede auf der Rückseite 
der Gebäudeliste angegebene Wohnung die Haushaltsliste des Wohnungsinhabers 
vorliegt.

Auskunftsverweigerung

Ordnen der Cebäudelisteh; 
Numerierung

a-Listen und b-Listen

Ordnen der Haushaltslisten

Ordnen der 
Arbeitsstättenbogen

Vollzähligkeitskontrolle 
anhand der Gebäudeliste
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Wenn Sie die Haushaltsliste gefunden haben, sehen Sie nach, ob auf ihrer Vorderseite 
Untermieter angegeben sind. Ist dies der Fall, muß für jeden Untermieter ebenfalls 
eine Haushaltsliste vorhanden sein. Außerdem muß der Name des Untermieters auf 
der Rückseite der Gebäudeliste in Spalte 5 unter dem Namen des Wohnungsinhabers 
vermerkt sein. Vervollständigen Sie bitte auch diese Eintragungen.
Um ganz sicher zu gehen, haken wir jede kontrollierte Haushaltsliste in Spalte 5 der 
Zählbezirksliste ab. Am Schluß dieser Kontrolle wissen wir, daß die Eintragungen auf 
den Rückseiten der Gebäudelisten mit denen in der Zählbezirksliste (Entwurf) über
einstimmen.

4. Da beim Einsammeln die Zeit für eine Durchsicht der Erhebungsbogen auf Ein
tragungsfehler im allgemeinen nur knapp bemessen ist, müssen wir Sie bitten, jede 
Gebäudeliste, jede Haushaltsliste und jeden Arbeitsstättenbogen noch einmal vorzu
nehmen und in Ruhe zu überprüfen. Benutzen Sie hierzu wieder die Prüfmuster und 
achten Sie vor allem auf die häufig vorkommenden Fehler.
Wenn Sie bei der Prüfung Unstimmigkeiten oder fehlende Angaben entdecken, die Sie 
nicht selber klären können, müssen Sie denjenigen noch einmal aufsuchen, von dem 
Sie die Angaben erhalten haben, um die Angaben berichtigen oder ergänzen zu können.

5. Nach diesen Prüfungen können wir auch die Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen 
numerieren. Wir beginnen mit der Numerierung der Haushaltslisten von Gebäudeliste 
Nr. 1. Diese erhalten z. B. die Nummern von 1 bis 12. Die Haushaltslisten der Gebäu
deliste Nr. 2 erhalten die folgenden Nummern, z. B. von 13 bis 20, und so werden alle 
Haushaltslisten innerhalb des Zählbezirkes fortlaufend durchnumeriert.
Wenn Ihnen jemand seine Haushaltsliste oder seinen Arbeitsstättenbogen in einem 
verschlossenen Umschlag aüsgehändigt hat, so dürfen Sie diesen Umschlag nicht 
öffnen. Ordnen Sie den verschlossenen Umschlag bitte mit ein und vermerken auf 
ihm die Nummer, die die darin befindliche Haushaltsliste oder der darin befindliche 
Arbeitsstättenbogen bekommen muß. Das geht natürlich nur, wenn Sie den Namen des 
Ausfüllenden auf dem Umschlag oder in der Zählbezirksliste vermerkt haben.
Sofort, nachdem wir einer Haushaltsliste ihre Nummer gegeben haben, tragen wir die 
gleiche Nummer auf der Rückseite der Gebäudeliste in Spalte 10 ein, und zwar in die 
Zeile des betreffenden Wohnungsinhabers oder Untermieters. Da wir uns beim Ordnen 
der Haushaltslisten nach der Gebäudeliste gerichtet haben, müssen die in Spalte 10 
eingetragenen Haushaltslistennummern ebenfalls fortlaufend sein.
Da wir einmal beim Übertragen sind, übertragen wir auch gleich die Zahl der zum 
Haushalt gehörenden Personen, getrennt nach dem Geschlecht, und zwar in Spalte 13 
der Zählbezirkslisten die männlichen und in Spalte 14 der Zählbezirksliste die weib
lichen Personen. Die Summe von männlichen und weiblichen Personen muß mit der 
auf der Vorderseite der Haushaltsliste rechts unten eingetragenen Zahl übereinstim
men. Diese ist in Spalte 11 auf der Rückseite der Gebäudeliste zu übertragen. Wir 
müssen hier aber aufpassen, daß wir nicht die Zeilen verwechseln und Haushalts- 

.listennummer und Personenzahl hinter den falschen Namen schreiben. Um das zu 
vermeiden, ist es notwendig, die Erhebungsbogen wirklich sorgfältig zu ordnen. Für 
die Spalten 10 und 11 auf der Rückseite der Gebäudelisten sind anschließend die 
Summen zu bilden und in die beiden unten vorgesehenen Kästchen einzutragen. Bei 
Gebäuden mit mehr als 10 Wohnungen ist die Summe für sämtliche Wohnungen auf 
der zweiten, der b-Liste, zu bilden. Ebenso sind die Spalten 13 bzw. 14 der Zähl
bezirkslisten zu summieren. Die Summe ist in die unten auf der Liste gekennzeich
neten Kästchen einzutragen.
Zur Kontrolle, ob Sie die Eintragungen der Personen in der Gebäudeliste und in der 
Zählbezirksliste richtig und vollständig vorgenommen haben, zählen Sie zunächst die 
auf der Zählbezirksliste ermittelten Summen der männlichen und weiblichen Personen 
zusammen und tragen sie in das dort vorgesehene Kästchen ein. Jetzt notieren Sie sich 
auf einem Zettel für alle Gebäude des Zählbezirkes die Summen der in den Gebäude
listen eingetragenen Personen aus Spalte 11 untereinander. Zählen Sie diese Zahlen 
zusammen. Die sich hier ergebende Summe muß mit der aus der Zählbezirksliste er
mittelten Summe der Spalten 13 und 14 übereinstimmen.
Das gleiche wiederholt sich bei den Arbeitsstättenbogen (und Kontrollzetteln). Wir 
beginnen wieder mit den Arbeitsstättenbogen von Gebäudeliste Nr. 1 und numerieren 
innerhalb des ganzen Zählbezirkes fortlaufend durch bis zu den Arbeitsstättenbogen 
der letzten Gebäudeliste. Die letzten Nummern erhalten die Bogen der Arbeitsstätten 
in nicht bewohnten Gebäuden, für die keine Gebäudeliste vorgelegt werden muß.

Reinschrift der Zählbezirksliste 6. Nun haben wir noch eine Reinschrift der Zählbezirksliste anzufertigen. Dazu benutzen
Sie bitte die noch unbeschriebene Zählbezirksliste (Reinschrift). Sie dürfen aber die 
Zählbezirksliste (Entwurf) hierbei nicht einfach abschreiben. Sie nehmen die 
Gebäudeliste Nr. 1 Ihres Zählbezirks mit den dazugehörigen Haushaltslisten und 
Arbeitsstättenbogen. Jeder Erhebungsbogen wird in eine Zeile der Zählbezirksliste 
(Reinschrift) eingetragen, zuerst für die Gebäudeliste Nr. 1 die Anschrift des Gebäudes 
in Spalte 1, Spalte 2 bleibt frei, der Name des Gebäudeeigentümers in Spalte 3, das

Liegt für jeden Untermieter 
eine Haushaltsliste vor?

Übereinstimmung 
mit der Zählbezirksliste

Prüfen der Eintragungen 
anhand der Prüflisten

Rückfragen bei falschen 
und fehlenden Angaben

Numerierung 
der Haushaltslisten

Erhebungspapiere 
in verschlossenem Umschlag

Übertragung der Haushalts
listennummer in Spalte 10 
der Gebäudeliste

Übertragung der Zahl der zum 
Haushalt gehörenden Personen 
in Spalte 13 bzw. 14 der 
Zählbezirksliste und in Spalte 11 
der Gebäudeliste

Kontrolle der 
Personen-Eintragungen

Numerieren
der Arbeitsstättenbogen
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Zeichen für „eingesammelt" in Spalte 4, vorhandene Bemerkungen, wie z. B. „vom 
Zähler ausgefüllt“ in Spalte 8 und die Nr. 1 der Gebäudeliste in Spalte 9, in die zweite 
Zeile werden die Angaben für die Haushaltsliste Nr. 1 eingetragen. Die Nummer der 
Haushaltsliste ist in Spalte 10 einzusetzen; außerdem ist in Spalte 13 bzw. 14 die Zahl 
der in der Haushaltsliste eingetragenen Personen zu übernehmen. Sind alle zur Gebäude- 
listc Nr. 1 gehörenden Erhebungsbogen (Haushaltslisten, Arbeitsstättenbogen und 
evtl. Anstaltslisten) übertragen, kommt Gebäudeliste Nr. 2 mit ihren Erhebungsbogen 
an die Reihe. Die Übertragung ist erst beendet, wenn Sie den letzten Erhebungsbogen 
in die Zählbezirksliste (Reinschrift) eingetragen haben. Zum Schluß vergleichen Sie 
bitte die Eintragungen der Zählbezirksliste (Entv.'urf) mit der Zählbezirksliste (Rein
schrift) und prüfen, ob Sie auch keinen Empfänger vergessen haben. Zählen Sie unab
hängig von den in der Zählbezirksliste (Entwurf) ermittelten Summen die Spalten 13 
bzw. 14 in der Zählbezirksliste (Reinschrift) nochmals zusammen. Die Summen müssen 
mit den auf der Zählbezirltsliste (Entwurf) ermittelten übereinstimmen.

7. Als letztes ermitteln wir die Summen der im ganzen Zählbezirk ausgeteilten und ein
gesammelten Erhebungsbogen. Zu diesem Zweck zählen wir die in den Spalten 4 bis 6 
der Zählbezirksliste (Reinschrift) eingetragenen Kreuze spaltenweise zusammen und 
vermerken die Summe in den vorgesehenen Kästchen am Ende der Spalte. Dabei dürfen 
die bei Gebäuden mit mehr als 10 Wohnungen zusätzlich ausgegebenen Gebäudelisten 
(hinter der Gebäudclistennummer mit „b", „c“ usw. gekennzeichnet) und die für 
Haushalte mit mehr als 6 Personen ausgegebenen zusätzlichen Haushaltslisten (hinter 
der Nummer der Haushaltsliste mit „b" gekennzeichnet) nicht mitgezählt werden. 
Solche b-Listen gelten nicht als eigene Erhebungsbogen, sondern nur als Erweiterung 
der Gebäude- bzw. Haushaltsliste. Daher erhalten sie auch keine eigene, sondern die 
Nummer der ersten Liste mit dem Zusatz „b“, „c" usw. dahinter.

Mitgezählt werden jedoch: In Spalte 6 die Kontrollzettel, für die ein „K" eingetragen 
wurde, sowie die Erhebungsbogen, die in verschlossenen Umschlägen abgeliefert wur
den, und für die das Kreuz (x) für „eingesammelt“ vorhanden sein muß.

Eine letzte Kontrolle x Die Summe der Gebäudelisten muß mit der höchsten Gebäude
listennummer übereinstimmen. Das gleiche gilt auch für die Haushaltslisten und 
Arbeitsstättenbogen.

Vergleich zwischen Entwurf 
und Reinschrift der Zähl
bezirksliste

Summe der ausgeteilten und 
eingesammelten Erhebungsbogen

b-Listen zählen nicht mit!

6. Ablieferung der Erhebungsbogen

Die Ablieferung aller Zählpapiere einschließlich des nicht verwendeten Vorrates (sowie 
des Zählerausweises) besorgen Sie bitte persönlich, denn Zweifelsfragen, die bei der 
Durchsicht durch die Zählungsdienststelle aufkommen, können nur Sie beantworten. Der 
letzte Ablieferungstermin ist der 16. Juni.

Für Ihre bei der Volkszählung zu leistende Arbeit möchten wir Ihnen im voraus danken.

Ablieferung bis zum 16. Juni
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C. Schlag\vortverzeicIiiiis

Abgeschlossene Ausbildung an einer Berufsfach-, Fach-, 
oder Hoclischule siehe unter,,Abschlußprüfung, Abschluß 
der Ausbildung“

Abmeldung
siehe auch unter ,,Stichtag der Zählung".
Die Meldung bei der Meldebehörde spielt für die Erfas
sung der zu zählenden Personen keine Rolle. Abgemeldete 
Personen, die noch zum Haushalt gehören, sind ebenfalls 
in die Haushalts- und Anstaltsliste einzutragen. Für solche 
Personen ist es besonders wichtig anzugeben: die genaue 
Anschrift des weiteren Wohnraums und ob sie von dort 
zur Arbeit oder Ausbildung gehen, den Grund der Ab
wesenheit und die Art der Unterkunft am Aufenthaltsort 
(Fragen.10 und 11).

Abschlußprüfung, Abschluß der Ausbildung
Anzugeben ist die Abschlußprüfung der höchsten abge
schlossenen Ausbildung mit der der Besuch der Schule, 
der Hochschule oder des Lehrgangs beendet wurde, z. B. 
Abschlußprüfung als Handelslehrer, Handelsschulprü
fung, Ingenieurprüfung, Diplomprüfung für Ingenieure, 
Chemiker usw. Vor der Abschlußprüfung abgebrochene 
Ausbildungen sind nicht einzutragen.

Abwesende Haushalte
Für längere Zeit abwesende Haushalte läßt der Zähler die 
Haushaltsliste durch den Gebäudeeigentümer oder dessen 
Vertreter ausfüllen oder füllt sie notfalls mit Hilfe eines 
Nachbarn selbst aus. Für längere Zeit abwesende Unter
mieter sind die notwendigen Angaben, so gut es geht, vom 
Wohnungsinhaber einzuholen. In allen diesen Fällen ist 
auf der Vorderseite der Haushaltsliste der Name des Haus
haltsvorstandes zu vermerken und außerdem anzugeben: 
„Vom Zähler ausgefüllt, Haushalt längere Zeit abwesend“ 
mit näherer Begründung, z. B. ,,auf Reisen“, „im Kran
kenhaus“ u. dgl. Es ist möglichst noch die Zahl der Per
sonen des abwesenden Haushalts anzugeben.

Abwesende Haushaltsmitglieder 
siehe auch unter ,,Haushalt“.
Für Haushaltsmitglieder, die am Zählungsstichtag ab
wesend sind, müssen die Fragen der Haushaltsliste ebenso 
wie für die anwesenden Personen beantwortet werden. 
Anzugeben ist insbesondere auch, ob sie einen weiteren 
Wohnraum haben, ob sie von dort zur Arbeit oder Aus
bildung gehen, der Grund der Abw'esenheit und die Art 
der Unterkunft am Aufenthaltsort sowie die genaue An
schrift dieses Wohnraums (Fragen 10 und 11).

Adoptivkinder
Adoptivkinder, die im Haushalt leben, sind in die Haus
haltsliste einzutragen.

Agenten
siehe auch unter ,,Handelsvertreter“.
Selbständige Agenten haben einen Arbeitsstättenbogen 
auszufüllen.

Altenteiler
Altenteiler kreuzen in der Haushaltsliste bei Frage 13 die 
Antwort: Renten-, Pensions- oder Unterstützungsempfän
ger an. Zu Frage 14 setzen sie in der Antwortspalte unter 
„oder woraus sonst“ die Worte „aus eigenem Vermögen“ 
ein.

Altersheime
siehe unter „Anstalten“.

Ambulantes Gewerbe 
siehe unter „Verkaufsstände“.
Wenn ein Haushaltsmitglied ein Gewerbe im Umher
ziehen (Wandergewerbe, Straßenhandel) ausübt, ist dafür 
ein Arbeitsstättenbogen in der Wohnung auszufüllen.

Amtsgebäude
siehe unter „Verwaltungsgebäude".

Angestellte
Angestellte sind alle Gehaltsempfänger im Arbeitneh.mer- 
verhältnis; sie unterliegen — mit wenigen Ausnahmen — 
der Versicherungspflicht zur Angestelltenversicherung. 
Zu den Angestellten rechnen kaufmännische, technische, 
Verwaltungsangestellte, aber auch „Versicherungsbeam
te“, „Betriebsbeamte“, „Bankbeamte“, soweit diese nicht 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (z. B. bei 
der Bundesbank) stehen, ebenso Direktoren, Prokuristen, 
Handlungsbevollmächtigte u. ä. Personen in leitender 
Stellung. Hausangestellte sind in der Regel als Arbeiter 
anzusehen.

Anlernling
siehe unter „Lehrling“.

Anmeldung
siehe auch unter „Stichtag der Zählung“.
Die Meldung bei der Meldebehörde spielt für die Erfas
sung der zu zählenden Personen keine Rolle. Zum Haus
halt gehörende, aber nicht oder noch nicht gemeldete 
Personen sind ebenfalls in die Haushalts- bzw. Anstalts
liste einzutragen.

Anschluß an Wassernetz im Gebäude
Hierunter ist nur der Anschluß an das öffentliche oder 
an ein genossenschaftliches oder werkseigenes Wasser
versorgungsnetz zu verstehen. Eigene (private) Wasser
versorgung, wie z. B. Ziehbrunnen im Haus oder auf dem 
Hof, öffentlicher Brunnen in der Gemeinde oder privater 
Brunnen auf dem Hof, Pumpen usw. bleiben außer Be
tracht.

Anschrift der Arbeitsstätte
Wer für die Firma, den Arbeitgeber usw. in einer Filiale, 
auf einer Baustelle oder dgl. arbeitet, gibt zu Frage 17 der 
Haushaltsliste nicht die Anschrift der Firma, sondern 
die seiner tatsächlichen Arbeitsstätte, also der Filiale, 
Baustelle usw. an, denn die Angaben werden u. a. zur 
Feststellung der Entfernung zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte benötigt.
Personen ohne feste Arbeitsstätte wie Lokomotiv
führer und Fernlastfahrer geben die Anschrift des Betrie
bes an, von dem aus über ihre Tätigkeit bestimmt wird. 
Handelsvertreter, Straßenhändler u. dgl. geben die An
schrift an, von der aus sie ihre Handelstätigkeit unter
nehmen, gegebenenfalls ihre Wohnung.
Seeleute und Binnenschiffer bezeichnen das Schiff, zu 
dessen Besatzung sie gehören, und dessen Heimathafen.

Anstalten
1. Als Anstalten gelten Altersheime, Klöster, Waisen

häuser, Heil- und Pflegeanstalten, Sanatorien, Kranken
anstalten, Internate, Schülerheime, Lehrlingsheime, 
Kindergärten, Kindertagesstätten, Erziehungsanstalten, 
Strafanstalten, Durchgangs- und Wohnlager für Ver
triebene sowie für deutsche und nichtdeutsche Flücht
linge, Massenunterkünfte, Obdachlosenheime, Kaser
nen, Arbeiterlager, Erholungsheime u. dgl. Für die 
Durchführung der Zählung in einer Anstalt ist deren 
Leiter, Inhaber oder Pächter verantwortlich. Der 
Zähler händigt der Anstaltsleitung aus:
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a) Eine oder mehrere Gebäudelisten, sofern die An
stalt ein oder mehrere Gebäude umfaßt, in denen 
sich jeweils mindestens eine Wohnung befindet (s. 
unter „Wohnung“).
Für Gebäude ohne eine Wohnung sind somit keine 
Gebäudelisten anzulegen.

b) Eine Anstaltsliste nebst Einzelbogen (siehe weiter 
unter 2. „Wie werden Personal und Insassen von 
Anstalten gezählt?“).

c) Einen oder mehrere Arbeitsstättenbogen (siehe wei
ter unter 3. „Erfassung der Anstaltswerkstätten“).

d) Haushaltslisten für die in der Anstalt wohnenden 
Haushalte (siehe weiter unter 2. „Wie werden Per
sonal und Insassen von Anstalten gezählt?“).

Größere Beherbergungsbetriebe und Hotels werden 
wie Anstalten mit Anstaltslisten erfaßt.

2. Wie werden Personal und Insassen von Anstalten 
gezählt?
Personal, soweit es in der Anstalt auch wohnt, und 
ständige Insassen werden in die Anstaltsliste eingetra
gen. Diese Personen haben einen Einzelbogen auszu
füllen, wenn sie keinen eigenen Haushalt führen. 
Personal, das innerhalb der Anstalt eine eigene Woh
nung innehat und einen eigenen Haushalt führt, 
füllt dagegen keinen Einzelbogen, sondern eine Haus
haltsliste aus (z. B. die Familie des Anstaltsleiters, 
Pförtners oder Heizers). Ebenfalls eine Haushaltsliste 
füllen Insassen aus, wenn sie in der Anstalt einen eige
nen Haushalt führen (z. B. Flüchtlingsfamilien). 
Personen, die sich nur vorübergehend in einer An
stalt oder in einem Beherbergungsbetrieb aufhalten 
(Krankenhauspatienten, Kurgäste, Hotelgäste, Unter
suchungshäftlinge), werden nur dann in die Anstalts
liste eingetragen, wenn sie außerhalb der Anstalt keinen 
Wohnraum haben. Dauergäste in Beherbergungsbe
trieben füllen eine eigene Haushaltsliste aus.

,3. Erfassung der Anstaltswcrkstätten
Eine Anstalt gilt selbst als Arbeitsstätte, wenn sie Per
sonen beschäftigt. Der Inhaber oder Leiter muß für sie 
dann einen Arbeitsstättenbogen ausfüllen.
Für Werkstätten in Anstalten (z. B. Korbflechtereien in 
Strafanstalten, Blindenanstalten usw.), die dauernd 
und überwiegend für den Markt (fremde Kundschaft) 
arbeiten, ist ein eigener Arbeitsstättenbogen auszufül
len. Arbeitsstätten, die auf dem Gelände der Anstalt 

■ liegen, aber nicht zu ihr gehören, sind beim Anstalts
leiter zu erfragen. Für sie müssen eigene Arbeitsstätten
bogen ausgefüllt werden. Diese Arbeitsstätten sind 
ebenfalls in der Anstaltsliste im Abschnitt D einzutra
gen.

Anstaltspersonal 
siehe unter „Anstalten“.

Anstal tswerkstätten 
siehe unter „Anstalten“.

Arbeiter
Als Arbeiter gelten alle Lohnempfänger, unabhängig von 
der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode. Lohn
empfänger unterliegen fast ausschließlich der Versiche
rungspflicht zur Arbeiterrentenversicherung. Arbeiter im 
Bergbau werden in der Knappschaftsversicherung ver
sichert. Zu den Arbeitern zählen auch Hausgehilfen, 
Heimarbeiter und Schiffsleute.

Arbeiterlager
siehe auch unter ,,Anstalten“.
In Gemeinschaftsunterkünften für Arbeiter, die auch zum 
Schlafen bestimmt sind, ist die Zählung wie in Anstalten 
durchzuführen. Im Abschnitt A der Anstaltsliste: „Ver
zeichnis des Personals und der ständigen Insassen“ sind 
alle Personen einzutragen, die sich im Lager befinden. Für 
jede dieser Personen ist außerdem ein Einzelbogen auszu
füllen.

Arbeitslose
Arbeitslose, die während ihrer Arbeitslosigkeit nicht 
nebenher — wenn auch geringfügig — etwas durch Arbeit 
verdienen, beantworten die Fragen der Haushaltsliste über 
Erwerbstätigkeit und Beruf für ihre zuletzt ausgeübte 
Erwerbstätigkeit. Arbeitslose, die während ihrer Arbeits
losigkeit eine Nebenbeschäftigung haben, beantworten 
diese Fragen dagegen für diese Nebenbeschäftigung.

Arbeitsort
siehe unter „Anschrift der Arbeitsstätte“.

Arbeitsstätte
siehe auch unter „Anschrift der Arbeitsstätte“.
Für jede nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätte (vgl. auch 
die Erläuterungen im Arbeitsstättenbogen) ist von ihrem 
Inhaber oder Leiter bzw. deren Vertreter ein Arbeitsstät
tenbogen auszufülllen. Gleichzeitig muß der Inhaber die 
Arbeitsstätte im Abschnitt VII seiner Haushaltsliste eirt- 
tragen.

Arbeitsweg
siehe unter „Weg zur Arbeitsstätte“.

Arbeitsweg, wechselnder
Personen, die nicht regelmäßig den gleichen Weg von 
einer bestimmten Wohnung, zu einer bestimmten Arbeits
oder Ausbildungsstätte zurücklegen (z. B. Vertreter, Rei
sende), machen über den Weg zur Arbeits-(Ausbildungs-) 
Stätte keine Angaben, sondern vermerken lediglich; „Ar
beitsweg wechselt.“

Arbeitszeit
Bei Frage 20 ist die „normalerweise“ in einer Woche 
geleistete Arbeitszeit anzugeben. Gelegentliche oder ein
malige Veränderungen im regelmäßigen Wochenablauf, 
die durch gesetzliche Feiertage, Urlaub, Krankheit, Ar
beitsplatzwechsel, Schichtwechsel, Überstunden, Kurz
arbeit oder Streiks verursacht werden, sind nicht zu be
rücksichtigen. „Geleistete“ Arbeitszeit umfaßt die tatsäch
lichen geleisteten Arbeitsstunden (einschließlich Arbeits
bereitschaft), jedoch ohne die normalerweise in den Ar
beitsablauf fallenden Pausen. Zur geleisteten Arbeitszeit 
gehört z. B.

bei Lehrpersonen nicht nur der Zeitaufwand für Unter
richtsstunden, sondern auch die Zeit der Unterrichts
vorbereitung, der Bearbeitung von Schülerarbeiten, 
der Teilnahme an Lehrerkonferenzen usw., 
bei mithelfenden Familienangehörigen nur der Zeit
aufwand für betriebliche Arbeiten, nicht aber die für 
hauswirtschaftliche Arbeiten aufgewandte Zeit; 
bei Lehrlingen die betriebliche Arbeitszeit ohne den 
Zeitaufwand für den Berufsschullaesuch.

Art des Gebäudes
siehe unter dem Schlagwort der jeweiligen Gebäudeart, 
z. B. „Einfamilienhäuser“, „Bauernhäuser“ usw.

Ärzte
siehe unter „Freie Berufe“.

Aufenthalt im Ausland
siehe auch unter „Abwesende Haushaltsmitglieder“ und 
„Haushalte“,
Haushaltsmitglieder im Ausland sind ebenfalls anzu
geben, es sei denn, daß sie dauernd im Ausland bleiben 
wollen (Auswanderer).

Aufenthaltsort
Personen, die am Zählungsstichtag von ihrem Wohnort 
abwesend sind (z. B. Handelsvertreter, Lokomotivführer, 
Fernlastfahrer, Studierende, Schüler) müssen trotzdem 
an ihrem Wohnort in eine Haushaltsliste eingetragen 
werden. Die Fragen 10a und 10b sowie 11a und 11b 
sind besonders zu beachten. Wird am Arbeits- oder Aus
bildungsort weiterer Wohnraum bewohnt, so haben sie 
dort eine eigene Haushaltsliste auszufüllen.
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Ausgeübte Tätigkeit
siehe auch unter „Doppelberuf“ und „Erwerbstätigkeit", 
Anzugeben ist für Erwerbstätige die im Zeitpunkt der 
Zählung ausgeübte Tätigkeit, und zwar auch dann, wenn 
diese Tätigkeit sich nicht mit einem früher erlernten und 
ausgeübten Beruf deckt oder der Erwerbstätige zur Zeit 
der Zählung wegen Urlaub, Dienstbefreiung, Krankheit
0. dgl. vorübergehend seinen Arbeitsplatz nicht einnimmt. 
Arbeitslose geben die vor Eintritt ihrer Arbeitslosigkeit 
zuletzt ausgeübte Tätigkeit an. Sofern sie während ihrer 
Arbeitslosigkeit jedoch eine Nebenbeschäftigung haben, 
geben sie diese Tätigkeit an.
Für Soldaten im Grundwehrdienst bis zu 18 Monaten oder 
auf Wehrübung sind in der Haushaltsliste keine Angaben 
über Erwerbstätigkeit und Beruf zu machen.

Auskunftspflichtige
Nach dem Volkszählungsgesetz 1961 sind auskunftspflich
tig für:
die Gebäudeliste: der Grundstücks- bzw. Gebäude

eigentümer, der Hausverwalter oder dessen Vertreter; 
die Haushaltsliste: jedes volljährige Mitglied eines Haus

halts, in erster Linie der Haushaltsvorstand; 
die Anstaltsliste: der Inhaber bzw. Leiter, Pächter, 

Verwalter einer Anstalt;
den Arbeitsstättenbogen: der Inhaber bzw. Leiter, 

Pächter, Verwalter einer Arbeitsstätte.'

Auskunftsverweigerung
siehe unter „Weigerung Auskunftspflichtiger",

Ausländer
siehe auch unter „Ausländische Streitkräfte“ und „Aus
ländische Missionen".
Ausländer werden wie die deutsche Bevölkerung gezählt. 
Eine Ausnahmeregelung gilt lediglich für die Mitglieder 
der im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) stationierten 
ausländischen Streitkräfte sowie für die im Bundesgebiet 
einschl. Berlin (West) tätigen Mitglieder der ausländi
schen diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
und die Familienangehörigen dieser Personenkreise.

Ausländische Missionen, Botschaften, Gesandtschaften, 
Konsulate u. ä. m.
1. Zu den im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) tätigen 

Mitgliedern der ausländischen diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen gehören neben dem Leiter 
und den ausländischen Bediensteten dieser Vertretun
gen auch deren Familienangehörige. Die Mitglieder 
der ausländischen Vertretungen werden bei der Zäh
lung nicht erfaßt, wohl aber das bei diesen Personen 
wohnende deutsche Personal, wie z. B. Hausgehilfin
nen, sofern das Personal dort regelmäßig übernachtet. 
Zur Erfassung dieses Personals händigt der Zähler eine 
Haushaltsliste aus, auf deren Vorderseite er ein „A“ 
vermerkt. Im übrigen bleibt diese Seite leer. Nur wenn 
es sich beim Personal um eine Familie (z. B. des 
Gärtners, Heizers) handelt, ist auch die Vorderseite 
auszufüllen.

2. Bezüglich der Erfassung der Gebäude siehe unter 
„Ausländische Streitkräfte“, Ziffer 2.

3. Stößt der Zähler in der Wohnung einer ausländischen 
Vertretung auf Verständigungs- oder andere Schwie
rigkeiten, muß er die Zählungsdienststelle der Gemein
de davon unterrichten, damit die Erfassung von dort 
aus durchgeführt werden kann.

Ausländische Streitkräftc
1, Zu den Mitgliedern der im Bundesgebiet einschl. Ber

lin (West) stationierten ausländischen Streitkräfte aus 
den Vereinigten Staaten, aus Großbritannien, Frank
reich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark usw. 
gehört neben dem militärischen Personal auch das

diesen Truppen unterstellte zivile Gefolge. Ferner gel
ten als Mitglieder der ausländischen Streitkräfte die 
Familienangehörigen (Ehefrauen, Kinder und sonstige 
nahe Verwandte) des militärischen Personals und zivi
len Gefolges.
Die Mitglieder der ausländischen Streitkräfte werden 
bei der Zählung nicht erfaßt, wohl aber das bei ihnen 
wohnende deutsche Personal, wie z. B. Hausgehilfin
nen, sofern das Personal dort regelmäßig übernachtet. 
Zur Erfassung dieses Personals händigt der Zähler eine 
Haushaltsliste aus, auf deren Vorderseite er ein „A" 
vermerkt. Im übrigen bleibt diese Seite leer. Nur wenn 
es sich beim Personal um eine Familie (z. B. des 
Gärtners, Heizers) handelt, ist auch die Vorderseite 
auszufüllen.

2. Für jedes von Angehörigen ausländischer Streitkräfte 
privatrechtlich gemietete Gebäude ist vom Gebäude
eigentümer eine Gebäudeliste auszufüllen und auf der 
Vorderseite der Gebäudeliste in dem freien Raum vor 
den Ordnungsangaben ein „A" zu vermerken. Haus- 
haltslisten brauchen nicht angelegt zu werden, jedocli 
ist die Zahl der in der Wohnung lebenden Personen für 
jede Wohnung in Spalte 11 auf der Rückseite der Ge
bäudeliste einzutragen.
Wird ein Gebäude mit mehreren Wohnungen sowohl 
von deutschen Haushalten als auch von Angehörigen 
ausländischer Streitkräfte bewohnt, so hat der Zähler 
•in jeder für die Angehörigen ausländischer Streitkräfte 
ausgefüllten Wohnungszeile auf der Rückseite der 
Gebäudeliste in der Bemerkungsspalte (Spalte 12) ein 
„A" einzutragen. In diesen Fällen muß zur Kontrolle 
auch für jeden ausländischen Haushalt eine Haushalts
liste angelegt werden, in welcher die Personenzahl in 
der Wohnung an der hierfür vorgesehenen Stelle und 
auf der Vorderseite oben ein ,,A“ vermerkt wird.
Für von Angehörigen ausländischer Streitkräfte voll in 
Anspruch genommene Gebäude sind keine Gebäude
listen auszufülien.

3. Stößt der Zähler in von Mitgliedern ausländischer 
Streitkräfte belegten Gebäuden bzw. Wohnungen auf 
Verständigungs- oder andere Schwierigkeiten, muß er 
die Zählungsdienststelle der Gemeinde davon unter
richten, damit die Erfassung von dort aus durchgeführt 
werden kann.

Außer Dienst gestellte Schiffe 
siehe unter „Notwohngebäude".

Automatische Anlagen (ohne Bedienungspersonal)
Pumpwerke, Umformerstationen, Warenautomaten usw. 
ohne ständiges Bedienungspersonal, die nur gelegentlicher 
Wartung bedürfen, sind nicht als Arbeitsstätten zu zählen.

Baracken
siehe unter „Notwohngebäude“.

Bauarbeiterlager
siehe unter „Arbeiterlager“.

Bäuerliches Anwesen
siehe unter „Bauernhäuser“ und „Landwirtschaftliche 
Betriebe“.

Bauernhäuser
siehe auch unter ,,Wohnungen“.
Bauernhäuser sind Gebäude, die in landwirtschaftlichen 
Betrieben zum ständigen Wohnen des Bauern (Leiters des 
landwirtschaftlichen Betriebes) bestimmt sind, gleichgül
tig, ob in diesen Gebäuden noch weiterer Wohnraum 
(z. B. Altenteilwohnung, Landarbeiterwohnung) oder 
landwirtschaftlicher Nutzraum vorhanden ist oder nicht. 
Sie gelten in der Regel als eine Wohnung (siehe dort), zu 
der gegebenenfalls auch Einzelräume in den dazugehörigen 
Wirtschaftsgebäuden (z. B. Knechiekammcr im Stall
gebäude, Altenteilerzimrher in einem Anbau) zu zählen 
sind.
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tung erfaßt. Der Zähler muß sie trotzdem aufsuchen. Er 
erhält statt des Arbeitsstättenbogens einen Kontroll- 
zettel. Wo ein solcher nicht vorliegt, muß der Zähler die 
Ausfüllung eines Arbeitsstättenbogens fordern. Eine Aus
nahme von dieser Regelung bilden lediglich die Dienst
stellen der Bundesbahn und der Bundespost.

Beruf
siehe auch unter „Ausgeübte Tätigkeit“.
Bei der Frage 18 der Haushaltsliste ist nicht der Ausbil
dungsberuf (erlernter Beruf) anzugeben, sondern die 
Tätigkeit, die tatsächlich ausgeübt wird. Ist z. B. ein ge
lernter Buchdrucker als Lagerverwalter' tätig, oder ein 
gelernter Schlosser als Femlastfahrer, so ist anzugeben 
„Lagerverwalter“ bzw. „Fernlastfahrer“.

Berufsfachschule
siehe auch unter „Fachschule“
Berufsfachschulen sind berufsvorbereitende oder 
berufsausbildende Schulen, die

a) freiwillig
b) von schulentlassenen oder vorzeitig abgegangenen 

Jugendlichen in der Regel unter 18 Jahren
c) in mindestens 1 Jahr umfassenden Vollunterricht 

besucht werden.
(Beispiele: Handelsschulen, Haushaltsschulen, Haushalts

und Kinderpflegerinnenschulen).
Berufsschule

siehe auch unter „Berufsfachschule“ und „Fachschule“. 
Berufsschulen sind berufsbegleitende Schulen, die

a) pflichtmäßig
b) während der praktischen Berufsausbildung
c) von schulentlassenen oder vorzeitig abgegangenen 

Jugendlichen unter 18 Jahren
d) 1 oder 2 Tage wöchentlich besucht werden. 

(Beispiele: Gewerbliche, kaufmännische, hauswirtschaft-
liche, landwirtschaftliche Berufsschulen).

Berufsschulen wurden nach dem 1. Weltkrieg in den 20er 
Jahren eingerichtet und lösten die frühere Fortbildungs
schule ab. — Der Besuch der Berufsschule wird im Ab
schnitt IV der Haushaltsliste nicht erfragt.

Berufssoldaten 
siehe auch unter „Soldaten“.
Berufssoldaten beantworten — anders als die Soldaten im 
Grundwehrdienst oder auf Wehrübung — die Fragen im 
Abschnitt II der Haushaltsliste über ihre gegenwärtig aus
geübte Tätigkeit als Soldat.

Besuch
siehe unter „Vorübergehend Anwesende“.

Betriebs-, Büro- oder Ladengemeinschaften
Wenn in einem Gebäude, Raum, Laden oder Verkaufs
stand mehrere selbständige Gewerbe von verschiedenen 
selbständigen Inhabern unabhängig voneinander ausgeübt 
werden, so ist für jedes einzelne dieser Gewerbe oder jede 
einzelne dieser Tätigkeiten ein eigener Arbeitsstätten
bogen auszufüllen.

Bewohnte Gebäude
Für jedes bewohnte Gebäude (Gebäude mit mindestens 

- einer Wohnung oder einer ständig benutzten behelfs
mäßigen Wohngelegenheit), gleich welcher Art, ist grund
sätzlich je eine Gebäudeliste anzulegen.

Bezeichnung der Abschlußprüfung
siehe unter „Abschlußprüfung, Abschluß der Ausbil
dung“.

. Blindenanstalten, -heime 
siehe unter „Anstalten“.

Blumenbindereien 
siehe unter „Gärtnereien“.

Vermietete Bauernhäuser, die nicht mehr landwirtschaft
lichen Zwecken dienen, sind als Ein- bzw. Zweifamilien
häuser einzureihen. Ebenso ist zu verfahren,,wenn der 
Eigentümer eines Bauernhauses seine Felder an eine nicht 
in diesem Bauernhaus wohnende Person verpachtet oder 
verkauft hat.

Baujahr des Gebäudes
Als Baujahr eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugsfertig
stellung. Bei Gebäuden, die durch Kriegsschäden teilweise 
unbenutzbar geworden waren und wieder hergestellt wur
den, gilt das Jahr der ursprünglichen Errichtung, bei total 
zerstörten und wieder aufgebauten Gebäuden das Jahr des 
Wiederaufbaues.

Baustellen
siehe auch unter „Leerstehende Gebäude“ und „Leer
stehende Wohnungen“.
Für im Bau befindliche Gebäude sind nur dann Gebäude
listen auszufüllen, wenn diese noch nicht vollendeten Ge
bäude bereits teilweise bewohnt werden oder in einzelnen 
Räumen Behelfsunterkünfte z. B. für Bauarbeiter ein
gerichtet sind. In solchen Fällen ist auf der Gebäudeliste, 
im Abschnitt B, hinter „Art des Gebäudes“ der Vermerk 
„noch im Bau“ einzutragen. Als Art des Gebäudes ist die 
endgültig vorgesehene Gebäudeart anzukreuzen bzw. ein
zutragen. Im Abschnitt C, Spalte 5, sind auch die fertigen 
aber noch nicht bezogenen Wohnungen nachzuweisen und 
mit „leerstehend“ zu kennzeichnen.
Für die Baustellen selbst ist kein Arbeitsstättenbogen 
auszufüllen. Die beim Bau Beschäftigten werden im Ar
beitsstättenbogen ihrer Firmen angegeben.
In der Haushaltsliste (Frage 17) geben Bauarbeiter je
doch die Anschrift der Baustelle und nicht des Arbeit
gebers an.

Beamter
siehe auch unter „Angestellte“.
Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis, in das sie durch eine Anstellungs-(Ernennungs-) 
urkunde berufen sind und führen eine Amtsbezeichnung 
des Verwaltungs- oder technischen Dienstes. Beamte un
terliegen keiner Sozialversicherungspflicht, ausgenommen 
Posthalter.
Versicherungsbeamte, Betriebsbeamte, Bankbeamte u. ä., 
soweit sie nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnis stehen (z. B. bei der Bundesbank), sind keine 
Beamten, sondern Angestellte.

Bedachung
siehe unter „Dach neu gedeckt“ und „Dach völlig er
neuert“.

Behelfsheime
siehe auch unter „Notwohngebäude“.
Behelfsheime sind nur behelfsmäßig (in der Regel aus 
fabrikmäßig hergestellten Einzelbauteilen), also nicht in 
massiver Bauweise errichtete Gebäude mit beschränkter 
Benutzungsdauer, selbst wenn sie durch Unter- oder/und 
Ummauerung oder ähnliche Maßnahmen winterfest ge
macht wurden. Sie gelten als Notwohngebäude.

Behelfsmäßige Wohngelegenheit 
siehe unter „Notwohngebäude“.

Beherbergungsgewerbe 
siehe auch unter „Anstalten“.
Kleinere Beherbergungsbetriebe wie kleinere Gasthöfe, 
Fremdenheime, Pensionen, Herbergen usw. werden mit 
Haushaltslisten gezählt. Außerdem ist ein Arbeitsstätten
bogen auszufüllen. Größere Betriebe werden dagegen wie 
Anstalten behandelt.

Behörden
siehe auch unter „Bundesbahn und Bundespost“. 
Dienststellen, Einrichtungen u. dgl. von Behörden werden 
durch Sonderbeauftragte der jeweiligen Gemeindeverwal
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Botenfrauen
Botenfrauen erhalten keinen Arbeitsstättenbogen. 

Brennereien
siehe auch unter „Landwirtschaftliche Betriebe".
Zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehörende Bren
nereien erhalten nur dann einen Arbeitstättenbogen, 
wenn sie steuerlich als Gewerbebetriebe gelten.

Bretterbuden
siehe unter „Notw'ohngebäude“.

Bücherrevisoren
Selbständige Bücherrevisoren, Wirtschaftsprüfer, Steuer
berater, Helfer in Steuersachen u. dgl. füllen einen Ar
beitsstättenbogen aus.

Bürogebäude
siehe unter „Verwaltungsgebäude“. 

Bürogemeinschaften
Bei Bürogemeinschaften ist für jeden einzelnen Betrieb 
ein eigener Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Büros
siehe auch unter „Bücherrevisoren“.
Büros haben Arbeitsstättenbogen auszufüllen, wenn darin 
ständig mindestens eine Person haupt- oder nebenberuf
lich tätig ist. Ehrenamtliche Tätigkeit bleibt hier unbe
rücksichtigt.

Bundesbahn und Bundespost 
Dienststellen und Betriebe der Bundesbahn und Bundes
post werden gesondert erfaßt.

Bundesflüchtlingsausweis
Einen Bundesflüchtlingsausweis „C“ besitzen Sowjet
zonenflüchtlinge, die ihren Wohnsitz in der jetzigen sow
jetischen Besatzungszone oder dem Sowjetsektor von 
Berlin gehabt haben und von dort flüchten mußten oder 
nach der Besetzung dorthin nicht zurückgekehrt sind.

Bundesvertriebenenausweis 
Ausweis A besitzen Heimatvertriebene, die ihren Wohn
sitz am 31. 12. 1937 oder bereits einmal vorher in den 
z. Z. unter fremder Verwaltung stehenden deutschen 
Ostgebieten oder in den Gebieten außerhalb der Grenzen 
des Deutschen Reiches (Gebietsstand vom 31. 12. 1937) 
hatten und diesen infolge Vertreibung, Flucht, Auswei
sung oder Aussiedlung verloren haben.
Ausweis B besitzen Vertriebene, die ihren Wohnsitz erst
malig nach dem 31. 12. 1937 in den unter fremder Ver
waltung stehenden Ostgebieten oder in den Gebieten 
außerhalb des Deutschen Reiches (Gebietsstand 31. 12. 
1937) genommen und diesen infolge Flucht, Vertreibung, 
Ausweisung oder Aussiedlung verloren haben.

Bundeswehr 
siehe unter „Soldaten“.

Bundeswehrgelände
Bundeswehrgelände (z. B. Kasernen usw.) soll vom Zäh
ler nicht betreten werden. Die Zählung wird von den 
Standortverwaltungen durchgeführt. In den außerhalb 
von Kasernen usw. gelegenen Dienststellen der Bundes
wehr erhält der Zähler einen Kontrollzettel.

Bunker
siehe unter „Notwohngebäude“.

Dachgeschoß
Als Dachgeschoß ist dasjenige Geschoß zu verstehen, 
das oberhalb des letzten Vollgeschosses liegt und nach 
außen ganz oder teilweise durch das Dach abgeschlossen 
wird. Ein Kniestockwerk gilt als das letzte Vollgeschoß. 
Die in einem Dachgeschoß liegenden Wohnungen gelten 
als Dachgeschoßwohnungen.

Dachgeschoßwohnungen 
siehe unter „Dachgeschoß“.

Dach neu gedeckt
Hierunter ist nur die völlige Erneuerung oder Umdeckung 
des gesamten Dachbelags, jedoch nicht eine Über
holung (teilweise Erneuerung) zu verstehen.

Dach völlig erneuert
Hierunter ist die vollständige — nicht nur teilweise — 
Erneuerung oder Umdeckung des gesamten Dachbelages 
und zugleich die Erneuerung der Dachkonstruktion zu 
verstehen.

Dachzimmer
siehe unter „Mansarden“.

Dauergäste in Hotels 
siehe unter „Anstalten“.

Dauerpatienten
siehe auch unter „Anstalten“.
Dauerpatienten sind ständig in Kranken-, Heil- und 
Pflegeanstalten eingewiesene Kranke. Sie sind in die An
staltsliste einzutragen und füllen einen Einzelbogen aus. 
Wenn sie hierzu nicht in der Lage sein sollten, ist der 
Einzelbogen von der Anstaltsleitung auszufüllen.

Dauerverkaufsstände 
siehe unter „Verkaufsstände“.

Dienst- oder Werkswohnungen
Dienst- oder Werkswohnungen sind Wohnungen, die 
sich im Eigentum eines Arbeitgebers befinden und in der 
Regel seinen Arbeitnehmern zum Wohnen überlassen 
werden.

Dienstleistungsbetriebe
Dienstleistungsbetriebe sind Betriebe des Gaststätten- 
und Beherbergungsgewerbes, des Reinigungsgewerbes, 
der Spedition usw. Sie gelten auch dann als Arbeitsstätten, 
wenn eine feste Arbeitsstätte nicht vorliegt (z. B. Schorn
steinfeger, Wandermusiker). Größere Betriebe des Be
herbergungsgewerbes haben außer einem Arbeitsstätten
bogen auch eine Anstaltsliste auszufüllen.

Dienststellen
siehe unter „Behörden“.

Doppelberuf
siehe auch unter „Weitere Tätigkeit“.
Ein Doppelberuf ist die Verbindung von zwei Berufen, 
di^e ausbildungsmäßig (z. B. Bäcker und Konditor) oder 
herkömmlicherweise wirtschaftlich (z. B. Gastwirt und 
Metzger) in engem Zusammenhang stehen und von einer 
Person gleichzeitig, d. h. ohne die Möglichkeit, sie nach 
der Arbeitszeit zu trennen, ausgeübt werden. Er ist mit 
der Doppelbezeichnung bei Frage 18 anzugeben.

Doppelhäuser
siehe unter „Gebäude“.

Doppelwohnsitz
Personen mit mehreren Wohnungen sind in jeder Woh
nung in die Haushaltsliste oder Anstaltsliste einzutragen. 
Für solche Personen muß eingetragen sein: die genaue 
Anschrift des weiteren Wohnraumes und ob sie von dort 
zur Arbeit oder Ausbildung gehen; bei Abwesenheit der 
Grund der Abwesenheit und die Art der Unterkunft am 
Aufenthaltsort (Fragen 10 und 11).

Dreschmaschincnverlcihbetriebe
Dreschmaschinenverleihbetriebe gelten als nichtland
wirtschaftliche Arbeitsstätten und müssen einen Arbeits
stättenbogen ausfüllen.

Durchgangslager
siehe unter „Anstalten“.

Durchschnittlicher Zeitaufwand 
siehe unter „Weg zur Arbeitsstätte“.
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Ehepartner, abwesender
siehe auch unter „Familienstand“ und „Abwesende Haus
haltsmitglieder“.
Abwesende Ehepartner, die zum Haushalt gehören, sind 
stets mit aufzuführen. Dabei ist insbesondere auf genaue 
Angaben zu den Fragen 10 und 11 der Haushaltsliste zu 
achten. Hat der abwesende Ehepartner an seinem Aufent
haltsort weiteren Wohnraum, wird er auch dort in eine 
Haushaltsliste oder Anstaltsliste eingetragen. Die Angabe 
des abwesenden Ehepartners entfällt nur dann, wenn 
zwischen den Ehepartnern wegen Ehezerrüttung keine 
Wohngemeinschaft mehr besteht (dauernd getennt Le
bende). Wenn Ehepartner aus beruflichen Gründen zeit
weise nicht Zusammenleben, ist in jedem Fall die Ein
tragung des z. Z. Abwesenden vorzunehmen.

Ehrenamtliche Tätigkeit
Ehrenamtliche Tätigkeiten sind in der Haushaltsliste nicht 
anzugeben. Für sie ist kein Arbeitsstättenbogen auszu
füllen.

Eigene Wasserversorgungsanlage mit Zapfstelle 
(Hahn) im Gebäude

Eine eigene Wasserversorgung liegt vor, wenn ein Ge
bäude zwar nicht an das öffentliche oder an ein genossen
schaftliches oder werkseigenes Wassernetz angeschlossen 
ist, jedoch eine andere Einrichtung innerhalb des Ge
bäudes besteht, um das Gebäude mit Wasser zu versor
gen. Es muß in dem Gebäude jedoch eine Wasserzapf
stelle (Hahn) vorhanden sein.

Eigentümer des Gebäudes
siehe unter „Gebäudeeigentümer“.

Eigentumswohnungen
siehe unter „Gebäudeeigentümer“.

Einfamilienhäuser
siehe auch unter „Wohnungen“.
Einfamilienhäuser sind alle Wohngebäude mit 1 Woh
nung. Ist in einem Einfamilienhaus eine sogenannte Ein
liegerwohnung vorhanden, so zählt dieses Gebäude zu 
den Zweifamilienhäusern. Zu den Einfamilienhäusern 
Zählen nicht die gesondert nachzuweisenden Bauern
häuser, Kleinsiedlerstellen, Nebeherwerbsstellen,' Not
wohngebäude (Behelfsheime usw.) sowie Nichtwohnge
bäude mit Wohnraum. Dagegen sind vermietete Bauern
häuser, die nicht mehr landwirtschaftlichen Zwecken 
dienen, als Einfamilienhäuser einzureihen, sofern sie nur 
eine Wohnung aufweisen.

Einliegerwohnungen
siehe unter „Wohnungen“.

Einmannbetriebe
Auch Betriebe, in denen nur der Inhaber allein tätig ist, 
gelten als Arbeitsstätten und haben einen Arbeitsstätten
bogen auszufüllen (z. B. alleinarbeitender Schuhmacher).

Erbengemeinschaften
Mehrere natürliche Personen, die ein Gebäude gemein
sam geerbt haben, bilden eine Erbengemeinschaft. Be
wohnen Mitglieder einer Erbengemeinschaft eine oder 
mehrere Wohnungen in einem Gebäude selbst, so ist jede 
dieser Wohnungen im Abschnitt C, Spalte 6, der Ge
bäudeliste als „Wohnung des Gebäudeeigentümers“ zu
bezeichnen.

Erdgeschoß
siehe unter „Kellergeschoß“ und unter „Geschoßzahl“. 

Erfrischungshallcn
siehe unter „Kantinen“ und „Verkaufsstände“,

Erholungsheime
siehe unter „Anstalten“.

Erwerbstätigkeit
Eine Erwerbstätigkeit liegt auch dann vor, wenn jemand 
einer noch so geringfügigen Nebenbeschäftigung nach
geht mit geringer Arbeitszeit und ohne daraus einen nen
nenswerten Beitrag zu seinem Lebensunterhalt zu ge
winnen. Auch Lehrlinge, Anlernlinge, Praktikanten, Vo
lontäre und Werkstudenten gelten als Erwerbstätige und 
haben die Fragen im Abschnitt II der Haushaltsliste zu 
beantworten. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind nicht anzu
geben.
Für Soldaten im Grundwehrdienst bzw. auf Wehrübung 
ist bei Frage 12 der Haushaltsliste „ja“ anzukreuzen, zu 
den Fragen 15 ff. sind keine Angaben zu machen. Da
gegen sind die Fragen in Abschnitt II von Berufssoldaten 
und Soldaten auf Zeit zu beantworten.
Arbeitslose ohne jede Nebentätigkeit kreuzen in Frage 12 
„nein“ an und beantworten die Fragen 15 ff. für ihre 
zuletzt ausgeübte Tätigkeit. Arbeitslose mit einer Neben
tätigkeit beantworten die Fragen 15 ff. für diese Neben
tätigkeit.
Für eine etwaige weitere Tätigkeit Erwerbs- oder Berufs
tätiger ist zu Frage 21 lediglich anzugeben, ob diese 
innerhalb oder außerhalb der Landwirtschaft ausgeübt 
wird. Wird diese weitere Tätigkeit innerhalb der Land
wirtschaft ausgeübt, so ist festzustellen, ob das Haus
haltsmitglied eigene Flächen bewirtschaftet. Trifft dies 
zu, so muß Abschnitt V auf der Rückseite der Haus
haltsliste ausgefüllt werden.

Erziehungsanstalten 
siehe unter „Anstalten“.

Etagengeschäfte
Etagengeschäfte erhalten wie jeder andere Handelsbetrieb 
einen Arbeitsstättenbogen.

Etagenmiethäuser
siehe unter „Mehrfamilienhäuser“.

Fabriken
Die Betriebsleitung hat einen Arbeitsstättenbogen auszu- 
füllen. Befinden sich auf dem Werksgelände ständig be
nutzte Wohngelegenheiten (z. B. Pförtnerwohnung, Haus
meisterwohnung) so ist für die betreffenden Gebäude 
auch eine Gebäudeliste anzulegen und in Abschnitt C 
sind die Namen der Wohnungsinhaber einzutragen. An 
diese hat der Zähler Haushaltslisten auszugeben. Falls auf 
dem Werksgelände ein Lehrlingswohnheim, eine Arbei- 
terwohnbaracke u. dgl. liegt, ist dafür von der Betriebs
leitung eine Anstaltsliste auszufüllen.

Fachrichtung
siehe unter „Hauptfach“.

Fachschule
siehe auch unter „Berufsfachschule“.
Fachschulen sind berufsfortbildcndc Schulen, die
a) freiwillig
b) auf der Grundlage einer schon erworbenen Berufs

ausbildung
c) von nicht mehr berufsschulpflichtigen Personen über 

18 Jahre
d) mit Vollunterricht (30 bis 40 Wochenstunden) von 

mindestens einem halben Jahr zur weiteren beruf
lichen Fortbildung auf einen in der Regel höher quali
fizierten Beruf besucht werden.

(Beispiele: Bau-, Ingenieur-, Techniker-, Seefahrt-, 
Kunst-, Musik-, Frauenfach-, Krankenpflegeschulen.)

«

Fäkalien
Unter Fäkalien versteht man die menschlichen Abfall
produkte, die in der Regel über die Toilette (Klosett, 
Abort) abgeleitet werden.
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Fäkalienabfuhr
Unter Fäkalienabfuhr ist die Leerung einer Abortgrube 
und der Abtransport der Fäkalien, gleichgültig mit wel
chem Transportmittel, zu verstehen.

Fahrzeuge
siehe auch unter „Notwohngebäude",
Ständig bewohnte Fahrzeuge, z. B. Wohnwagen, abge
stellte Waggons, außer Dienst gestellte Schiffe u. dgl., 
werden als Notwohngebäude erfaßt.

Familienangehörige, Mithelfende 
siehe unter „Mithelfende Familienangehörige".

Familienstand
Personen, deren Ehegatte für tot erklärt worden ist, 
tragen „verwitwet" ein; Personen, deren Ehe durch Ge
richtsurteil aufgehoben wurde, geben „geschieden“ an. 
Leben die Ehepartner getrennt, ohne daß eine gericht
liche Scheidung ausgesprochen ist, sind sie a|s „verhei
ratet“ anzusehen. Dasselbe gilt für alle in „Scheidung 
lebenden Personen“, solange das Scheidungsurteil noch 
nicht vorliegt.
Verheiratet sind ferner alle Personen, deren Ehegatte 
zwar vermißt ist, für den aber keine Todeserklärung 
vorliegt. Ledig ist, wer noch nicht verheiratet war.

Filialen
Filialen gelten wie alle Zweigniederlassungen als selb
ständige Arbeitsstätten und haben eigene Arbeitsstätten
bogen auszufüllen, wobei die Abschnitte E und F nicht 
ausgefüllt zu werden brauchen.

Fischerei
Betriebe der Hochsee- und Küstenfischerei haben Ar
beitsstättenbogen auszufüllen, nicht dagegen Betriebe der 
Binnenfischerei. Selbständige Erwerbstätige der Binnen
fischerei haben in der Haushaltsliste Abschnitt VI aus
zufüllen.

Flachs- und Hanfröstereien 
siehe unter „Nebenbetriebe der Land- und Forstwirt
schaft“.

Fleischbeschauer
Selbständige Fleischbeschauer haben Arbeitsstättenbogen 
auszufüllen. Der Zähler übergibt sie zusammen mit der 
Haushaltsliste in der Wohnung.

Fliegende Verkaufsstände 
siehe unter „Verkaufsstände“.

Flüchtlinge
siehe unter „Sowjetzonenflüchtlinge".

Flüchtlingsausweis 
siehe unter „Bundesflüchtlingsausweis“,

Forstwirtschaft
siehe unter „Landwirtschaftliche Betriebe".

Fortbildungsschulen 
siehe unter „Berufsschule".

Freie Berufe, freiberuflich Tätige
Hierzu gehören u. a. Ärzte und Rechtsanwälte mit eigener 
Praxis, Bücherrevisoren, Graphiker, Künstler, Schrift
steller, Privatlehrer, Steuerberater, Hebammen, sofern 
sie selbständig sind. Sie haben auch dann Arbeitsstätten
bogen und Abschnitt VII der Haushaltsliste auszufüllen, 
wenn die Arbeitsstätte in der Wohnung liegt. Befinden 
sich jedoch Angehörige dieser Berufe nur in abhängiger 
Stellung (im Beamten- oder Angestelltenverhältnis), z. B. 
Professoren an Hochschulen, Künstler an staatlichen 
oder städtischen Bühnen usw., so füllen sie keinen eigenen 
Arbeitsstättenbogen aus.

Fremdenheime
siehe unter „Beherbergungsgewerbe“.

Fuhrunternehmen
Fuhrunternehmen (auch Spediteure und Autoverleiher) 
haben Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Gärtner auf Wochenmärkten 
siehe unter „Verkaufsstände".

Gärtnereien
Gärtnereibetriebe füllen Arbeitsstättenbogen nur dann 
aus, wenn sie bei der Besteuerung als Gewerbebetriebe 
gelten, z. B. Landschaftsgärtnereien, die sich mit der 
Anlage und Pflege von Gärten, Parks u. dgl. befassen. 
Friedhofsgärtnereien, die Gräber bepflanzen und pflegen, 
Dekorationsgärtnereien, Blumen- und Kranzbindereien, 
Handelsgärtnereien.

Garagenbetriebe
Ein Garagenbetrieb ist eine Arbeitsstätte. Der Eigen
tümer oder Leiter hat einen Arbeitsstättenbogen auszu
füllen, wenn in seinem Betrieb mindestens eine Person 
regelmäßig tätig ist (auch der Inhaber allein).

Gäste
siehe auch unter „Vorübergehend Anwesende“.
Am Stichtag anwesende Besucher (Schlafgäste) im Haus
halt sind in Abschnitt VIII der Haushaltsliste (Vorüber
gehend Anwesende) einzutragen, ausgenommen Flücht
linge, die z. Z. ohne weiteren Wohnsitz sind, für diese 
Personen sind alle Fragen der Haushaltsliste zu beant
worten.

Gasthöfe
siehe unter „Beherbergungsgewerbe“.

Gaststätten
Der Inhaber oder Leiter einer Gaststätte hat einen Ar
beitsstättenbogen auszufüllen.

Gebäude
siehe auch unter „Bewohnte Gebäude" und „Leerstehen
de Gebäude".
Als Gebäude gilt jedes freistehende oder durch Brandmau
er von einem anderen getrennte Bauwerk,
Bei Doppel-, Gruppen- oder Reihenhäusern zählt jedes 
einzelne, von dem anderen durch eine vom Dach bis zum 
Keller reichende Trennungswand geschiedene Bauwerk 
als selbständiges Gebäude,

Gebäude, die Haushalten als 2. Wohnsitz dienen 
siehe auch unter „Wochenendhäuser“.
Gebäude, die Haushalten als zweiter Wohnsitz dienen, 
sind in jedem Falle mit Gebäudelisten und Haushalts
listen zu erfassen. Es ist dabei gleichgültig, ob es sich um 
Wochenendhäuser oder um andere Gebäude handelt.
Trifft der Zähler den Besitzer nicht an 
a) und wurde keine Gebäudevorerhebung durch

geführt, so ist vom Zähler eine Gebäudeliste anzu
legen und, soweit möglich, auszufüllen. Dabei soll er 
versuchen, das Gebäude nach der bautechnischen 
Gestaltung einer der in der Gebäudeliste unter B 2 
vorgedruckten Gebäudearten zuzuordnen. Zusätzlich 
ist hinter „Art des Gebäudes“ im Abschnitt B und im 
Kopf des Bogens mit Rotstift der Vermerk „Haus 
wird vermutlich nur über das Wochenende bewohnt" 
einzutragen oder eine ähnliche Formulierung zu wäh
len, aus der ersichtlich ist, daß es sich um ein Gebäude 
handelt, das dem Haushalt vermutlich nur als 2. Wohn
sitz dient. Nachbarn können vielleicht zweckdienliche 
Angaben machen. Für jede im Gebäude vorhandene 
Wohnung muß mindestens eine Haushaltsliste ange
legt werden, auf der, außer den Ordnungsangaben, der 
Vermerk „vermutlich 2. Wohnsitz" eingetragen und, 
falls möglich, die Zahl der Personen angegeben wird;
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Geburten am Zählungsstichtag
siehe auch unter „Stichtag der Zählung“ und „Patienten". 
Es wird häufig vergessen, Neugeborene in die Haushalts
liste aufzunehmen. Wenn sie vor dem Zählungsstichtag 
(6. Juni 1961) geboren wurden, sind sie einzutragen. Mut
ter und Kind, die sich im Entbindungsheim befinden, sind 
ebenfalls in die Haushaltsliste einzutragen.

Gefangene
siehe auch unter „Anstalten“.
Es ist zu unterscheiden zwischen Strafgefangenen, Ver
wahrten und Untersuchungsgefangenen. Nur Strafgefan
gene und Verwahrte werden in der Anstalt gezählt. 
Untersuchungsgefangene (-häftlinge) werden nur in dem 
seltenen Fall in die Anstaltsliste eingetragen und füllen 
nur dann Einzelbogen aus, wenn sie außerhalb der Haft
anstalt keinen weiteren Wohnraum haben. Sie sind in die 
heimische Haushaltsliste einzutragen und werden an ihrem 
Wohnort gezählt.

Gefängnisse
siehe unter „Anstalten“.

Geheimhaltung
Der Zähler ist, wie alle mit der Durchführung der Zählung 
betrauten Personen, zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht muß bestraft 
werden (vgl. Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke 
V. 3. September 1953, BGBl I, Seite 1314, § 13).

Gemeinsamer Haushalt 
siehe unter „Haushalt“.

Gemeinschaften, Betriebs-, Büro-, Laden
siehe unter „Betriebs-, Büro- oder Ladengemeinschaften“.

Gemeinschaftsunterkünfte 
siehe unter „Anstalten“.

Geschäftsgebäude 
siehe unter „Verwaltungsgebäude“.

Geschäftszweig
Das Gewerbe, Tätigkeits- oder Aufgabengebiet des Be
triebes, der Firma, Dienststelle usw., in welcher der Er
werbstätige arbeitet, ist genau zu bezeichnen. Umfaßt die 
Firma usw. (z. B. Autowerk, Schulverwaltung) mehrere 
Betriebe, Einrichtungen usw. als selbständige örtliche 
Einheiten mit verschiedenem Zweck, so ist der Geschäfts
zweig der örtlichen Einheit anzugeben (z. B. Autofabrik, 
Autoverkaufsstelle, Volksschule). Umfaßt der Betrieb 
mehrere Aufgabengebiete (z. B. Lebensmittel-, Groß- und 
Einzelhandel), so ist möglichst das überwiegende Betäti
gungsgebiet des Betriebes (wirtschaftlicher Schwerpunkt) 
anzugeben (z. B. Lebensmitteleinzelhandel). Falls der 
Befragte den wirtschaftlichen Schwerpunkt des Betriebes 
nicht beurteilen kann, ist der Geschäftszweig des Teil
betriebes anzugeben, in dem der Erwerbstätige beschäftigt

b) und fand eine Gebäudevorerhebung statt, so hat 
der Zähler eine ausgefüllte Gebäudeliste in Händen. 
Auf dieser Gebäudeliste hat er lediglich unter „Art des 
Gebäudes“ im Abschnitt B sowie im Kopf des Bogens 
noch den Vermerk ,,Haus wird vermutlich nur über das 
Wochenende bewohnt“ einzutragen oder eine ähnliche 
Formulierung zu wählen, aus der ersichtlich ist, daß es 
sich um ein Gebäude handelt, das dem Haushalt ver
mutlich als 2. Wohnsitz dient. Nachbarn können viel
leicht zweckdienliche Angaben machen.
Für jede im Gebäude vorhandene Wohnung muß min
destens eine Haushaltsliste vom Zähler angelegt wer
den, auf der, außer den Ordnungsangaben, der Ver
merk „vermutlich 2. Wohnsitz" eingetragen und, falls 
möglich, die Zahl der Personen angegeben wird.

Trifft der Zähler den Besitzer an, gleichgültig, ob eine 
Gebäudevorerhebung durchgeführt wurde oder nicht, so 
ergeben sich im allgemeinen keine Schwierigkeiten. Ist 
dem Zähler bekannt oder wird ihm auf Befragen erklärt, 
daß das Gebäude nur in bestimmten Jahreszeiten oder 
über das Wochenende bewohnt wird, so hat er auf der vom 
Gebäudeeigentümer ausgefüllten Gebäudeliste im Ab
schnitt B, hinter „Art des Gebäudes“, den Vermerk 
„Haus wird nur über das Wochenende bewohnt“ einzu
tragen oder eine ähnliche Formulierung zu wählen, aus der 
ersichtlich ist, daß es sich vermutlich um ein Gebäude han
delt, das dem Haushalt als 2. Wohnsitz dient. Außerdem 
ist auf der vom Besitzer ausgefüllten Haushaltsliste der 
Vermerk „2. Wohnsitz“ anzubringen.
Unvollständig ausgefüllte Gebäudelisten sind auf jeden 
Fall durch die Gemeinde zu ergänzen. Ist die Haushalts
liste nicht vollständig ausgefüllt und stellt die Gemeinde 
eindeutig fest, daß der betreffende Haushalt dort nur 
seinen zweiten Wohnsitz hat, so ist die Haushaltsliste 
lediglich hinsichtlich der Personenzahl zu vervollständigen.

Gebäudeeigentümer
Die Gebäudeeigentümer oder ihre Vertreter, z. B. Ver
walter oder Hausmeister, sind zur Ausfüllung der Gebäu
deliste verpflichtet. Zum Austeilen und Einsammeln der 
übrigen Zählpapiere innerhalb des Gebäudes sind sie nicht 
heränzuziehen; sie haben jedoch dem Zähler die für diese 
Arbeit erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Handelt es sich um Gebäude, in denen sich nur Eigen
tumswohnungen befinden, so ist die Gebäudeliste von 
dem nach den Bestimmungen des Wohnungseigentums
gesetzes bestellten Verwalter auszufüllen.

Gebäudeliste
Für jedes bewohnte Gebäude ist eine Gebäudeliste auszu
füllen. Handelt es sich um ein Gebäude mit mehr als 
10 Wohnungen, so sind die Angaben für die 11. und jede 
weitere Wohnung in eine zweite oder dritte usw. Gebäude
liste einzutragen, die dann zwar die gleiche Gebäudelisten
nummer wie die erste Gebäudeliste erhalten, aber durch 
kleine Buchstaben hinter der Nr. unterschieden werden. 
Die erste Gebäudeliste erhält ein „a“, die zweite ein „b“, 
die dritte ein „c“ usw.

Gebäudereste
siehe auch unter „Notwohngebäude“.
Gebäudereste (Ruinen) werden nur dann als „Notwohn
gebäude“ erfaßt, wenn in ihnen ständig jemand wohnt.

Gebäudevorerhebung
Der Zähler findet unter seinen Zählpapieren bereits aus
gefüllte Gebäudelisten vor, wenn die Gemeinde eine 
Gebäudevorerhebung durchgeführt hat. Es ist jedoch 
notwendig, die Eintragungen bei der Zählung noch einmal 
zu überprüfen, da seit Ausfüllung der Listen Veränderun
gen eingetreten sein können, z. B. weil Haushalte umge
zogen sind. Festgestellte Fehler oder Veränderungen sind 
zu berichtigen.

ist.
Geschiedene Personen 

siehe unter „Familienstand“.

Gesellen
siehe unter „Haushalt“.

Geschlossene Arbeitsstätten 
siehe auch unter „Saison- und Kampagnebetrieb:“.
An stillgelegte Betriebe ist nur dann ein Arbeitsstätten
bogen auszugeben, wenn noch mindestens eine Person 
(evtl, der Inhaber) dauernd darin tätig ist. Ist diese 
Arbeitsstätte jedoch nur vorübergehend geschlossen (z. B. 
wegen Betriebsferien), so ist für sie in jedem Falle ein 
Arbeitsstättenbogen auszufüllen.
Trifft der Zähler niemanden an, dann soll er einen ent
sprechenden Vermerk auf dem für diesen Betrieb vorge
sehenen Arbeitsstättenbogen machen, damit eine Nach
forderung erfolgen kann.
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Geschoßzahl
siehe auch unter „Dachgeschoß“.
Befinden sich in einem Dachgeschoß 2 bewohnte Stock
werke, so ist lediglich das untere (Knie-)Stockwerk bei 
der Ermittlung der Geschoßzahl mitzuzählen. Bei der An
gabe der Geschoßzahl auf der Vorderseite der Gebäude
liste werden Keller- und Dachgeschoß nicht mitgerech
net, selbst wenn sie ausgebaut sind. Das Erdgeschoß ist in 
jedem Fall mitzuzählen.

Gestorbene am Zählungsstichtag 
siehe unter „Sterbefälle am Zählungsstichtag".

Getrennt lebende Ehepartner 
siehe unter „Familienstand“ und unter „Ehepartner, ab
wesender“.

Grundbesitzverwaltungen 
Verwaltungsbüros größerer Grundbesitzungen, die nicht 
unmittelbar mit der Bewirtschaftung eines land- oder 
forstwirtschaftlichen Betriebes betraut sind, haben Ar
beitsstättenbogen auszufüllen.

Grundstücksverwaltungen
siehe unter „Grundbesitzverwaltungen“.

Grundwehrdienst 
siehe unter „Soldaten“.

Gruppenhäuser 
siehe unter „Gebäude“.

Gutsschmieden
siehe unter „Nebenbetriebe der Land- und Forstwirt
schaft“.

Haftanstalten
siehe unter „Anstalten“ und unter „Gefangene“. 

Häftlinge
siehe unter „Gefangene“.

Handelsbetriebe
Handelsbetriebe müssen einen Arbeitsstättenbogen aus
füllen.

Handelsgärtnereien
siehe unter „Gärtnereien“.

Handelsvertreter
Selbständige Handelsvertreter müssen einen Arbeits
stättenbogen ausfüllen. Der Zähler übergibt ihn zusam
men mit der Haushaltsliste in der Wohnung, sofern der 
Handelsvertreter sein Büro nicht an einer anderen Stelle 
hat. Handelsvertreter, die Arbeitnehmer eines Unterneh
mens sind, erhalten keinen eigenen Arbeitsstättenbogen, 
da sie auf dem Arbeitsstättenbogen ihres Arbeitgebers an
gegeben werden müssen. In der Haushaltsliste ist für 
Handelsvertreter, die am Stichtag der Zählung auf Reisen 
sind, bei Frage 11a der Grund der Abwesenheit und bei 
Frage 11b die Art der Unterkunft am Aufenthaltsort ein
zutragen.

Handwerksbetriebe
Handwerksbetriebe müssen einen Arbeitsstättenbogen 
ausfüllen.

Hanfröstereien
siehe unter „Nebenbetriebe der Land- und Forstwirt
schaft".

Hauptfach
Unter Hauptfach ist das Lehrgebiet zu verstehen, in dem 
die Ausbildung an einer Berufsfach-, Fach- oder Hoch
schule erfolgt ist, das zu der Abschlußprüfung geführt hat 
und das für die mit der Abschlußprüfung gewonnene 
Berechtigung ausschlaggebend ist. Bei zwei oder mehreren 
Fächern ist nur ein Hauptfach einzutragen.

Hauptmieter
siehe auch unter „Wohnungen“.
Als Hauptmieter gilt, wer mit dem Gebäude- oder Woh
nungseigentümer einen Mietvertrag abgeschlossen hat, 
gleichgültig ob Miete gezahlt wird oder nicht (z. B. in 
Dienstwohnungen oder in an Verwandte kostenlos über
lassenen Mietwohnungen). Wohnen in einer Wohnung 
mehrere Haushalte, die alle mit dem Gebäudeeigentümer 
einen Mietvertrag abgeschlossen haben, dann gilt der
jenige als Hauptmieter, der am längsten in der Wohnung 
wohnt; die übrigen Haushalte gelten als Untermieter. 
Haushalte, die einzelne Räume der Wohnung des Gebäu- 
dccigcntümers (oder auch des Inhabers einer Eigen
tumswohnung) gemietet haben, z. B. in einem Einfami
lienhaus, gelten nicht als Mieter, sondern als Untermie
ter.

Gewahrsamsmacht
Unter Gewahrsamsmacht ist der Staat einzutragen, in 
dessen Gewahrsam der Kriegsgefangene, Zivilinfernierte, 
Zivilverschleppte die längste Zeit der Kriegsgefangen
schaft usw. zugebracht hat. Wenn ein Kriegsgefangener 
Z. B. drei Jahre in amerikanischer Gefangenschaft war, 
sich aber vor der Entlassung einige Wochen in einem 
französischen Lager befand, so ist als Gewahrsamsmacht 
USA einzutragen.

Gewerberäume
siehe auch unter „Gewerblich genutzte Räume“.
Hier handelt es sich um Räume, die baulich nicht für 
Wohnzwecke vorgesehen sind, wie z. B. Verkaufsläden, 
Werkstatträume u. ä., selbst wenn sich darin Schlafstellen 
befinden.
Diese Räume sind in der Gebäudeliste (Rückseite, Spalte 9) 
nicht anzugeben.

Gewerbetreibende, selbständige 
Jeder selbständige Gewerbetreibende hat einen Arbeits
stättenbogen und Abschnitt VII der Haushaltsliste aus
zufüllen.

Gewerblich genutzte Wohnräume
siehe auch unter „Gewerberäume“ und „Heimarbeiter“. 
Wohnräume, die statt zu Wohnzwecken vorübergehend zu 
gewerblichen Zwecken benutzt werden, wie Sprechstun
denzimmer, Praxiszimmer, Wartezimmer, Heimarbeits
raum, Fremdenzimmer für Urlaubsgäste, Verkaufsraum 
usw., sind in der Gebäudeliste (Rückseite, Spalte 9) mit
zuzählen.
Gewerblich genutzte Wohnräume lassen auf das Vorhan
densein einer Arbeitsstätte schließen. Liegt eine Arbeits
stätte vor, ist ein Arbeitsstättenbogen auszugeben.

Grund der Abwesenheit
Bei Frage 1 la der Haushaltsliste ist für alle zum Haushalt 
gehörenden Personen, die zum Zeitpunkt der Zählung 
längere oder kürzere Zeit abwesend sind, der Grund der 
Abwesenheit zu nennen, z. B. Urlaubsreise, Geschäfts
reise, Studium, Berufstätigkeit an einem anderen Ort, 
Besuchsreise u. dgl. Stundenweise Abwesenheit ist nicht 
gemeint. Personen, die sich z. Z. der Zählung vorüber
gehend als Patienten in einem Krankenhaus befinden, 
sind als anwesend zu betrachten, so daß die Frage 11 für 
sie entfällt.

Grund der Anwesenheit
siehe auch unter „Vorübergehend Anwesende“.
Für Personen, die nicht zum Haushalt gehören, aber zum 
Zeitpunkt der Zählung im Haushalt anwesend sind, ist in 
Abschnitt VIII der Haushaltsliste der Grund der An
wesenheit zu nennen, z. B. Besuch. Solche Personen sind 
auf keinen Fall in die Innenseite der Haushaltsliste bei 
den zum Haushalt gehörenden Personen mit einzutragen.
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Hauptgeschätte
siehe unter „Hauptniederlassungen“,

Hauptniederlassungen 
siehe auch „Zweigniederlassungen“,
Hauptniederlassung ist stets die Arbeitsstätte, von der aus 
das Unternehmen geleitet wird (Sitz des Unternehmens).

Hauseigentümer 
siehe unter „Gebäudeeigentümer“,

Hausfrauen
Hausfrauen kreuzen bei Frage 13 „Hausfrau“ an und 
zwar auch dann, wenn sie neben ihrer Tätigkeit als Haus
frau eine Erwerbstätigkeit ausüben oder Renten-, Pen- 
sions- oder Unterstützungsempfänger sind.

Hausgehilfinnen
Im Haushalt beschäftigte und wohnende Hausgehilfin
nen zählen zum Haushalt ihres Arbeitgebers und werden 
in dessen Haushaltsliste eingetragen. In einem größeren 
Gasthof, Hotel u, dgl. tätige und wohnende Hausgehilfin
nen, die nur im Gasthofbetrieb beschäftigt werden, sind 
in der für den Gasthof auszufüllenden Haushalts- oder 
Anstaltsliste als Personal, in dem für den Gasthof auszu
füllenden Arbeitsstättenbogen unter den „Beschäftigten“ 
zu zählen.

Hausgewerbetreibende
Wer mit fremden Hilfskräften in eigener Arbeitsstätte im 
Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern 
Waren herstellt, bearbeitet oder verpackt, dabei selbst 
wesentlich am Stück mitarbeitet und die Verwertung der 
Arbeitserzeugnisse dem Auftraggeber überläßt, trägt sich 
zu Frage 19 der Haushaltsliste als „Hausgewerbetreiben
der" ein. Die Zahl der gleichzeitig mithelfenden Familien
angehörigen ist für die Eigenschaft als Hausgewerbetrei
bender unerheblich.
Hausgewerbetreibende haben für ihre Arbeitsstätte einen 
Arbeitsstättenbogen und in der Haushaltsliste Abschnitt 
VII auszufüllen.

Haushalt
siehe auch unter „Wohnpartner" und „Abwesende Haus
haltsmitglieder“.
Personen, die zusammen wohnen und eine gemeinsame 
Hauswirtschaft führen, bilden einen Haushalt. Einige 
Beispiele:

Ehepaare ohne Kinder und mit Kindern, die mit ihrer 
verwitweten Mutter zusammenwohnende Tochter, aber 
auch alleinstehende Personen, Einzeluntermieter.

Zum Haushalt rechnen auch die Personen, die am Zäh
lungsstichtag abwesend sind, normalerweise aber zum 
Haushalt gehören. Dabei ist gleichgültig, aus welchem 
Grunde sie abwesend sind, also z. B. wegen einer Ge
schäfts-, Urlaubs- oder Besuchsreise, oder weil das Haus
haltsmitglied an einem anderen Ort arbeitet oder zur Aus
bildung geht.

Zum Haushalt rechnen ferner:
Wirtschafterinnen, Hausgehilfinnen, Kindermädchen, 
Gesellen und Lehrlinge, landwirtschaftliche Arbeitskräfte, 
Pflegekinder und Altenteiler, Wohnpartner, wenn sie 
Kost und Wohnung erhalten. Für alle diese zum 
Haushalt gehörenden Personen sind alle in der Haushalts
liste gestellten Fragen zu beantworten. Besteht ein Haus
halt aus mehr als 6 Personen, so ist die 7., 8. usw. Person 
in eine zweite Haushaltsliste einzutragen. Die zweite Liste 
erhält die gleiche Nummer wie die erste. Hinter der Haus
haltslistennummer ist die erste Haushaltsliste mit „a“ und 
die zweite mit „b“ zu kennzeichnen.
Personen, die z. Z. der Zählung auf Besuch sind, beant
worten nur die Fragen in Abschnitt VIII der Haushalts
liste, sie rechnen nicht zum Haushalt. Haben diese vor

übergehend anwesenden Personen z. Z. keinen ständigen 
Wohnsitz, Z. B. Flüchtlinge, so sind sie jedoch nicht in 
Abschnitt VIII, sondern bei den zum Haushalt gehören
den Personen mit einzutragen.

Haushaltsmitglieder 
siehe unter „Haushalt“.

Hausierhandel
siehe unter „Ambulantes Gewerbe“.

Hauskläranlage
Zur Hauskläranlage zählen sowohl biologische als auch 
mechanische (Senkgruben, Sickergruben usw.) Kläran
lagen.

Hausmeister, Hausverwalter 
Hausmeister, Hausverwalter u. dgl. sind als Vertreter des 
Gebäudeeigentümers ebenfalls zur Ausfüllung der Gebäu
deliste verpflichtet.

Hausschlächter
siehe unter „Lohnwerker“,

Hausschneiderinnen 
siehe unter „Lohnwerker“,

Hausverwaltungen
Für private Hausverwaltungen ist ein Arbeitsstättenbogen 
auszufüllen, wenn ein eigenes Büro vorhanden ist, in dem 
mindestens eine fremde Hilfskraft beschäftigt wird.

Hebammen
Hebammen und Krankenschwestern, die selbständig 
tätig sind, haben einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen. 
Der Zähler übergibt ihn zusammen mit der Haushaltsliste 
in der Wohnung.

Heilanstalten 
siehe unter „Anstalten“.

Heimarbeiter
Wer allein oder nur unter Mithilfe von Familienangehöri
gen in eigener Arbeitsstätte im Aufträge von Gewerbe
treibenden oder Zwischenmeistern Waren herstellt, bear
beitet oder verpackt und die Verwertung der Arbeitser
zeugnisse dem Auftraggeber überläßt, trägt sich zu Frage 
19 der Haushaltsliste als „Heimarbeiter" ein und füllt 
Abschnitt VII der Haushaltsliste sowie einen Arbeits
stättenbogen aus.
Auch wer als fremde Hilfskraft in der Arbeitsstätte eines 
Hausgewerbetreibenden mitarbeitet, trägt sich zu Frage 
19 der Haushaltsliste als „Heimarbeiter“ ein, braucht 
jedoch weder Abschnitt VII der Haushaltsliste noch einen 
Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Heimatvertriebene
siehe auch unter „Bundesvertriebenenausweis“.
Als Heimatvertriebene gelten die Inhaber des Bundes- 
vertriebenenausweises „A“ sowie die im Ausweis des 
Vaters oder der Mutter eingetragenen Personen.

Heime
siehe unter „Anstalten“.

Herbergen
siehe unter „Beherbergungsgewerbe“.

Hochschulen
Unter Hochschulen werden hier verstanden; 
Universitäten, Techn. Hochschulen, Tierärztl. Hochschu
len, Forsthochschulen, Landw. Hochschulen, Bergakade
mien, Handels- und Wirtschaftshochschulen, Philoso
phisch-Theologische Hochschulen, Kirchliche Hochschu
len, Musikhochschulen, Hochschulen für bildende Kün
ste, Sporthochschulen, Pädagogische Hochschulen, Aka
demien, Institute und sonstige Anstalten für die Lehrer-
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bildung. Es gehören nicht dazu: Hochschulen, die allein 
der Forschung und Erwachsenenfortbildung dienen sowie 
die Volkshochschulen.

Hochseefischerei 
siehe unter „Fischerei“.

Hospiz
siehe unter „Beherbergungsgewerbe“ und unter „Anstal
ten“.

Hotels
siehe unter „Beherbergungsgewerbe“ und unter „Anstal
ten“.

Hühnerfarm
siehe unter „Tierzüchtereien“.

Im Bau befindliche Gebäude 
siehe unter „Baustellen“.

Insassen von Anstalten 
siehe unter „Anstalten“.

Internate
siehe unter „Anstalten“.

Kampagnebetriebe
siehe unter „Saison- und Kampagnebetriebe“. 

Kanalisation, Anschluß
Ein Anschluß an die Kanalisation liegt vor, wenn das 
Gebäude an das öffentliche Netz zur Beseitigung der Ab
wässer und/oder Fäkalien angeschlossen ist,

Kantinen
Kantinen, Erfrischungs-, Zeitungs-, Warenverkaufsstände 
und ähnliche Betriebe innerhalb anderer Arbeitsstätten 
(z. B. in Bahnhöfen, Behörden, Fabriken, Theatern, Wa
renhäusern, auf Schiffen usw.) haben, sofern sie von 
selbständigen Bewirtschaftern geleitet werden, eigene 
Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Kasernen
siehe unter „Bundeswehrgelände“.

Kaufeigenheime
Ein Kaufeigenheim ist ein Wohngebäude mit höchstens 
2 Wohnungen, das von einem Bauherrn mit der Bestim
mung errichtet worden ist, es einem Bewerber als Eigen
heim zu übertragen. Ist die Eigentumsübertragung zum 
Zeitpunkt der Erhebung noch nicht erfolgt, so ist in der 
Gebäudeliste der Bauherr als Eigentümer einzutragen; die 
darin befindlichen Wohnungen sind als Mietwohnungen 
zu kennzeichnen. In der Gebäudeliste ist im Abschnitt B 
„Einfamilienhaus“ bzw. „Zweifamilienhaus“ anzukreuzen,

Kellergeschoß
Als Kellergeschoß gilt das unterhalb des Erdgeschosses 
(bzw. Hochparterre) gelegene Geschoß; bei Gebäuden am 
Hang gilt das talseits in Höhe der Erdoberfläche (= Fuß
bodenhöhe) gelegene Geschoß als Erdgeschoß. 
Wohnungen im Kellergeschoß gelten als Kellerwohnun
gen.

Kellerwohnungen 
siehe unter „Kellergeschoß“,

Kinder
siehe unter „Geburten am Zählungsstichtag“ und „Stich
tag der Zählung“.

Kindergärten, Kindertagesstätten 
siehe auch unter „Anstalten“.
Kindergärten, Kindertagesstätten sind, sofern dort Per
sonal oder Insassen dauernd wohnen, wie Anstalten zu 
behandeln. Die Kinder werden im heinüschen Haushalt 
gezählt.
In jedem Fall ist ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Kindermädchen 
siehe unter „Haushalt".

Kinos
Für Kinos ist ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen. 

Kioske
siehe unter „Verkaufsstände“.

Kirchen
Kirchengebäude sind nicht als Arbeitsstätten zu zählen; 
die in der Kirche tätigen Personen sind in dem für das 
Pfarramt auszufüllenden Arbeitsstättenbogen aufzufüh
ren, jedoch ohne die nur ehrenamtlich tätigen Personen. 
Auch für sonstige kirchliche Dienststellen sind Arbeits
stättenbogen auszufüllen, wenn in ihnen mindestens eine 
Person haupt- oder nebenberuflich tätig ist.

Kleinsiedlerstellen
Kleinsiedlerstellen sind Wohngebäude mit angemessenem 
Wirtschaftsraum und angemessener Landzulage, die dem 
Siedler die Möglichkeit bieten, sein Einkommen durch 
Selbstversorgung zu ergänzen.

Klöster
siehe unter „Anstalten“,
Für ein Kloster ist eine Anstaltsliste auszufüllen, für die 
Klosterverwaltung und für jede mit dem Kloster verbun
dene gewerbliche oder sonstige nichtlandwirtschaftliche 
Arbeitsstätte, die überwiegend für fremde Kundschaft 
arbeitet, je ein Arbeitsstättenbogen.

Kochnische
Als eigene Kochnische gilt nur eine zu einem Wohnraum 
gehörende Nische, die zum Kochen vorgesehen und ein
gerichtet ist. Behelfsmäßig eingerichtete Kochnischen oder 
Kochecken in einem Zimmer sind nicht einzutragen.

Krankenhäuser 
siehe unter „Anstalten“.

Krankenschwestern
Selbständig tätige Krankenschwestern, auch Hebammen,. 
müssen einen Arbeitsstättenbogen ausfüllen. Der Zähler 
übergibt ihn zusammen mit der Haushaltsliste in der 
Wohnung.
Alleinstehende Krankenschwestern, die in einer Kranken
anstalt angestellt sind und dort eine Unterkunft besitzen, 
werden von der Anstaltsverwaltung in die Anstaltsliste 
eingetragen und füllen einen Einzelbogen aus. Haben sie 
außerhalb der Anstalt eine weitere Unterkunft, so haben 
sie dort auch noch eine Haushaltsliste auszufüllen. In der 
Haushaltsliste sowie im Einzelbogen in der Anstalt ist 
jeweils die genaue Anschrift der weiteren Unterkunft an
zugeben.

Kranzbindereien
siehe unter „Gärtnereien“.

Kriegsgefangene
siehe auch unter „Gewahrsamsmacht“.
Sind Kriegsgefangene unmittelbar in ein Zivilinternie
rungslager überführt worden, so endet die Kriegsgefan
genschaft mit dem Zeitpunkt, von welchem ab deutsche 
Stellen zur Entscheidung über die Entlassung befugt 
waren. Derselbe Zeitpunkt muß dann auch in der betref
fenden Spalte als Beendigung des Gewahrsams eingetra
gen werden.

Kriegsschäden
siehe unter „Baujahr des Gebäudes“.

Küche
Zu den Küchen gehören auch Wohnküchen. Nicht als 
Küchen gelten nur behelfsmäßig zum Kochen eingerich
tete Nebenräume oder Zimmer mit Kochgelegenheit oder 
behelfsmäßige Kochecken. Die eigene Küche oder Koch
nische ist in der Regel Kennzeichen einer Wohnung.
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behelfsmäßige Wohngelegenheit (z. B. Baracke) handelt. 
Vermerken Sie aber bitte „Gebäude steht leer“ hinter der 
Frage „Art des Gebäudes“ im Abschnitt B der Gebäude
liste und weisen, wenn möglich, auch auf den Grund des 
Leerstehens hin, z. B. abbruchreifes Gebäude, Haus steht 
Zum Verkauf u. dgl. Ist der Grund des Leerstehens nicht 
festzustellen, so machen Sie bitte hinter Ihrer Eintragung 
„Gebäude steht leer“ ein Fragezeichen.

Leerstehende Wohnungen
Wenn der Wohnungsinhaber zum Zeitpunkt der Zählung 
verreist ist, ist mit Hilfe des Gebäudeeigentümers oder 
eines Hausbewohners, so gut es geht, selbst eine Haushalts
liste auszufüllen. Auf der Vorderseite vermerken Sie bitte: 
„Vom Zähler ausgefüllt".
Treffen Sie niemanden, der Ihnen Angaben über den ab
wesenden Haushalt geben kann, so tragen Sie bitte Namen 
und Anschrift in eine leere Haushaltsliste ein und ver
merken wiederum „Vom Zähler ausgefüllt".
Für eine Wohnung, die z. Z. unbewohnt ist, brauchen Sie 
keine Haushaltsliste auszufüllen. Hier genügt ein Vermerk 
wie „leerstehend" in der für diese Wohnung vorgesehenen 
Zeile in Spalte 5 auf der Rückseite der Gebäudeliste und 
die weiteren Angaben in den Spalten 2—4 und 6—9. In 
den Spalten 10 und 11 hat der Zähler in solchen Fällen 
Striche (—) einzusetzen.

Lehrling
siehe auch unter „Haushalt“.
Lehrlinge geben in der Haushaltsliste (Frage 18) den 
Beruf an, in dem sie ausgebildet werden und bezeichnen 
sich bei der Frage 19 als Lehrling. Das gleiche gilt für 
Anlernlinge, Praktikanten und Volontäre.

Lehrlingsheim
siehe unter „Anstalten“.

Lohnwerker
Selbständige Handwerker, die zur Ausübung handwerks
mäßiger Tätigkeiten bei ihren Kunden von Haus zu Haus 
wechselnd tätig sind, wie Störschneiderinnen, Hausfri
seure, Hausschlächter u. dgl. haben Arbeitsstättenbogen 
auszufüllen. Der Zähler übergibt den Arbeitsstättenbogen 
zusammen mit der Haushaltsliste in der Wohnung.

Mansarden
Mansardenzimmer bzw. Mansardenwohn- und Schlaf
kammern, die zu einer Mietwohnung oder Eigentümer
wohnung gehören, sind als Raum dieser Wohnung mit- 
zuzählen. Werden dagegen Mansardenräume, die nicht 
oder nicht mehr zu einer Wohnung gehören vom Gebäu
deeigentümer direkt an Haushalte vermietet, dann gelten 
sie als selbständige Wohnungen und sind im Abschnitt C 
der Gebäudeliste in eine eigene Wohnungszeile einzutra
gen. An die Mieter dieser Mansarden sind Haushaltslisten 
auszugeben.

Mantel- und Scheingesellschaften
Gesellschaften des Handelsrechts, die nur rechtlich durch 
eine Eintragung in das Handelsregister bestehen, die kein 
eigenes Personal haben, also keinerlei gewerbliche, kauf
männische oder verwaltende Tätigkeit ausüben, werden 
von der Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt.

Massenunterkünfte 
siehe unter „Anstalten“.

Mehrfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser sind alle Wohngebäude mit 3 und 
mehr Wohnungen, wie z. B. Etagenmiethäuser. Ferner 
Zählen dazu vermietete Bauernhäuser mit 3 und mehr 
Wohnungen, die nicht mehr landwirtschaftlichen Zwecken 
dienen. Hierzu rechnen nicht die gesondert auszuweisen
den Bauernhäuser, Behelfsheime, Kleinsiedlerstellen, 
Nebenerwerbsstellen, Ein- und Zweifamilienhäuser, Not
wohngebäude und die Nichtwohngebäude mit Wohnraum.

Bei der Wohnung des Inhabers in einem Hotel, Gasthof 
u. dgl., zu der keine besondere Küche gehört, zählt die 
Küche des Hotels, Gasthofs usw. als Küche der Woh
nung.

Künstler
siehe unter ,,Freie Berufe“.

Läden
Der Inhaber oder Leiter eines Verkaufsladens hat für die
sen einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Ladengemeinschaften
siehe unter „Betriebs-, Büro- und Ladengemeinschaften", 

Lager
siehe unter „Anstalten".

Lagerplätze
Für Lagerplätze, Lagerräume, -keller, -schuppen u. dgl., 
die von dem Betrieb, zu dem sie gehören, örtlich getrennt 
liegen, ist nur dann ein eigener Arbeitsstättenbogen aus
zufüllen, wenn auf ihnen ständig mindestens eine Person 
beschäftigt ist.

Lagerräume 
siehe unter „Lagerplätze“.

Landwirtschaftliche Arbeitskräfte 
siehe unter „Haushalt“.

Landwirtschaftliche Betriebe
siehe auch unter „Nebenbetriebe der Land- und Forst
wirtschaft“ und „Bauernhäuser“.
Ein Arbeitsstättenbogen darf für reine land- oder forst
wirtschaftliche Betriebe nicht ausgefüllt werden, wohl aber 
für gewerbliche Nebenbetriebe, wenn sie steuerlich als 
Gewerbebetriebe gelten.

Landwirtschaftlichen Zwecken dienende Räume 
Zimmer, Wohn- und Schlafkammern mit 6 und mehr qpi 
Fläche, die statt zu Wohnzwecken vorübergehend zu 
landwirtschaftlichen Zwecken benutzt werden (z. B. als 
Mehl- und Kornkammern) sind in der Gebäudeliste 
(Rückseite, Spalte 9) mit anzugeben.
Räume, die baulich nicht für Wohnzwecke vorgesehen 
sind und ständig dem landwirtschaftlichen Betrieb z. B. 
als Geräteraum, Vorratskammer, Abstellraum, Futter
küche und dgl. dienen, sind dagegen bei der Angabe der 
Raumzahl in Spalte 9 nicht mitzuzählen.

Laube
siehe unter ,,Notwohngebäude“.

Lebensunterhalt
Zu Frage 14 der Haushaltsliste ist nur die Quelle anzuge
ben, aus welcher der Lebensunterhalt überwiegend be
stritten wird. Es ist durchaus möglich, daß ein Erwerbstä
tiger seinen überwiegenden Lebensunterhalt nicht aus Er
werbstätigkeit bezieht (z. B. Mithelfender Familienange
höriger / Unterhalt durch Ehemann; Lehrling / Unterhalt 
durch Eltern), und daß ein Rentner in der Hauptsache 
von einer Nebenbeschäftigung lebt (z. B. Rentenempfän
ger / Erwerbstätigkeit) usw. Soweit die zum Ankreuzen 
vorgesehenen Unterhaltsquellen nicht zutreffen, ist die 
Art der Unterhaltsquelle in der Zeile unter „oder woraus 
sonst" genau zu bezeichnen (z. B. eigenes Vermögen).

Ledigenheim
siehe unter „Anstalten“.

Ledige Personen
siehe unter „Familienstand“.

Leerstehende Gebäude
siehe auch unter „Leerstehende Wohnungen“.
Auch für leerstehende Gebäude mit Wohnraum ist eine 
Gebäudeliste anzulegen, soweit es sich nicht um eine
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Mietwohnungen 
siehe auch unter „Hauptmieter".
Als Mietwohnungen gelten alle Wohnungen, die sich 
nicht im Eigentum des Wohnungsinhabers befinden. 
Hierbei ist es gleichgültig, ob für diese Wohnüng z. Z. 
tatsächlich eine Miete bezahlt wird oder nicht (z. B. bei 
kostenloser Überlassung der Wohnung an Verwandte des 
Gebäudeeigentümers). Als sonstige Mietwohnungen gel
ten Dienst- oder Werkswohnungen, Stiftswohnungen, 
Mietwohnungen mit im Grundbuch eingetragenem 
Dauerwohnrecht sowie Berufs- und Geschäftsmietwoh
nungen.
Reine Mietwohnungen sind alle übrigen Mietwohnungen,

Mithelfende Familienangehörige 
Als Mithelfende gelten diejenigen Personen, die ohne 
Lohn oder Gehalt in einem Betrieb mitarbeiten, der von 
einem Familienmitglied — in der Regel dem Haushalts
vorstand oder einem anderen Haushaltsmitglied — als 
Selbständigem geleitet wird; sie entrichten keine Sozial- 
versicherungs-Michtbeiträge. Zu Frage 18 und 19 der 
Haushaltsliste bezeichnen sich diese Personen als „Mit
helfende Familienangehörige“. Wird diese Mithilfe als 
weitere Tätigkeit ausgeübt, so ist bei Frage 21 das Zu
treffende anzukreuzen und im Falle einer Tätigkeit in der 
Landwirtschaft im Abschnitt V auf der Rückseite der 
Haushaltsliste zu Frage 3 eine entsprechende Angabe zu 
machen. Der Umfang der für den Betrieb geleisteten Ar
beitszeit ist für die Einordnung als „MithelfendeFamilien- 
angehörige“ uiierheblich. Mithelfende Familienangehörige 
beantworten in jedem Fall Frage 12 mit „ja".
Personen, die im Betrieb eines Familienmitgliedes in 
einem Lohn-, Gehalts- oder Lehrverhältnis stehen, sind 
nicht als Mithelfende Familienangehörige, sondern als 
Arbeiter, Angestellte oder Lehrlinge einzutragen.

Mittagstische
Für gewerbliche Mittagstische, auch wenn sie mit einem 
Privathaushalt verbunden sind, ist ein Arbeitsstättenbogen 
auszufüllen.

Molkereien
Für Molkereien ist ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Musikkapellen, Orchester
Auch für Musikkapellen, die z.B. von einem vom Zähler 
erfaßten Tanzcafe beschäftigt werden, ist ein Arbeits
stättenbogen auszufüllen. Sind die Musiker (im Haupt
oder Nebenberuf) vom Kapellmeister angestellt, so hat 
allein dieser einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen. Sind 
die Mitglieder jedoch selbständig, so erhält jeder einen 
eigenen Arbeitsstättenbogen.

Nebenberuf
siehe unter „Erwerbstätigkeit“.

Nebenbetriebe (gewerbliche oder handwerkliche) der 
Land- und Fortstwirtschaft
Für Nebenbetriebe der Land- und Forstwirtschaft ist ein 
Arbeitsstättenbogen auszufüllen, wenn sie steuerlich, 
d. h. bei der Einkommen-, Gewerbe- oder Umsatzsteuer, 
als Gewerbebetrieb behandelt werden. Das wird in der 
Regel zutreffen bei Zuckerfabriken, Brennereien, Säge
werken, Flachs- und Hanfröstereien u. dgl.

Nebenerwerbsstellen
Nebenerwerbsstellen sind kleinbäuerliche Anwesen, die 
dem Inhaber die Möglichkeit geben, sein Einkommen 
durch Selbstversorgung und evtl. Verkauf von landwirt
schaftlichen Erzeugnissen aufzubessem.

Nebenerwerbstätigkeit
siehe unter „Erwerbstätigkeit".

Neubauten
siehe unter „Baustellen".

Neugeborene am Zählungsstichtag 
siehe unter „Geburten am Zählungsstichtag" und „Stich
tag der Zählung“.

Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten
Unter „nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten“ werden 
alle Betriebe und Arbeitsstätten außerhalb der Landwirt
schaft verstanden. Zu ihnen gehören aber auch gewerb
liche oder handwerkliche Nebenbetriebe eines land- 
oder forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn sie steuerlich 
als Gewerbebetrieb gelten. Auch Selbständige und frei
beruflich Tätige zählen dazu, selbst wenn sie allein arbei
ten und keine Arbeitnehmer beschäftigen, z. B. Ärzte, 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Privatlehrer, Hebammen 
und Krankenschwestern, Handelsvertreter, Makler, Besit
zer von kleinen Läden und Verkaufsständen u. dgl.

Nichtwohngebäude 
siehe auch unter „Notwohngebäude“.
Massive Nichtwohngebäude sind in massiver Bauweise 
(Mauerwerks-, Schüttbeton-, Stahl-, Holzbauweise — je
doch nicht behelfsmäßige Holzbauweise — und Fachwerk
bauweise) errichtete Gebäude, die überwiegend zu ande
ren als Wohnzwecken verwendet werden, z. B. Schulen, 
Hotels, Krankenhäuser, Anstaltsgebäude, Geschäfts- und 
Bürogebäude, Amtsgebäude, Verwaltungsgebäude, Fa
briken u. ä. Nur behelfsmäßig errichtete Nichtwohn
gebäude gelten als Notwohngebäude, sofern sie von min
destens einer Person ständig bewohnt sind. Für Nicht
wohngebäude (auch die als Notwohngebäude eingereih
ten) ist nur dann eine Gebäudeliste anzulegen, wenn sie 
von mindestens einer Person ständig bewohnt werden. 
Für Nichtwohngebäude ohne Wohnraum ist keine Ge
bäudeliste anzulegen.

Nissenhütten
siehe unter „Notwohngebäude“.

Notwohngebäude
Notwohngebäude sind Behelfsheime, Wochenendhäuser 
un^er 50 qm Wohnfläche, Steinbaracken, Holzbaracken, 
Bretterbuden, Wohnlauben, Nissenhütten, Bunker, Wohn
wagen, außer Dienst gestellte Schiffe, Waggons und son
stige Fahrzeuge sowie Gebäudereste (Ruinenkeller). Sie 
werden nur erfaßt, wenn sie zum Zeitpunkt der Zählung 
bewohnt werden. Außerdem gelten auch behelfsmäßig 
errichtete Nichtwohngebäude als Notwohngebäude, wenn 
sie von mindestens einer Person ständig bewohnt werden.

Obdachlose 
siehe unter „Anstalten".

Obdachlosenasyle 
siehe unter „Anstalten“.

Organisationen ohne Erwerbscharakter
Hierzu gehören z. B. die Kirchen, religiöse und welt
anschauliche Vereinigungen, caritative Organisationen, 
kulturelle, wissenschaftliche und im Erziehungswesen 
tätige Vereinigungen, politische Partein, Gewerkschaften, 
Arbeitgeber- und andere Wirtschaftsverbände, Kam
mern, Sportverbände und -vereine usw. Von diesen ist 
ein Ärbeitsstättenbogen auszufüllen, wenn dort minde
stens eine Person ständig beschäftigt ist.

Pächter
siehe unter „Auskunftspflichtige“.

Pachtland
Zu den von Haushaltsmitgliedern bewirtschafteten Flä
chen, die in Abschnitt V der Haushaltslistc eingetragen 
sind, gehört auch gepachtetes Land.
Dagegen sind verpachtete Flächen vom Eigentümer 
nicht anzugeben.
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Pachtungen
Verpachtete Garderoben, Kleiderablagen, Büfetts, Scho
koladenverkaufsstände, Bedürfnisanstalten in Kinos, 
Gaststätten, Theatern, Warenhäusern u. dgl. sind als 
besondere Arbeitsstätten zu erfassen.

Rentenempfänger
Personen, die ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus 
einer Sozialversicherungsrente (Arbeiter-, Angestellten
oder Knappschaftsrente) beziehen, kreuzen zu Ftage 14 
der Haushaltsliste das betreffende Kästchen an. Personen, 
die ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus einer ande
ren öffentlichen Rente (z. B. KB-Rente) beziehen, be
zeichnen diese Rente zu Frage 14 unter „oder woraus 
sonst“.

Parteibüros
siehe unter „Organisationen ohne Erwerbscharakter“. 

Patienten
Siehe auch unter „Dauerpatienten“ und „Anstalten“. 
Für Haushaltsmitglieder, die im Krankenhaus sind, müs
sen alle zutreffenden Fragen der Haushaltsliste beant
wortet werden. Bei den Fragen 11a und 11b sind sie 
jedoch nicht als abwesend anzugeben.

Pensionen
siehe unter „Beherbergungsgewerbe“. 

Pensionsempfänger
Personen, die ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus 
Ruhegehalt (als ehemaliger Beamter), Hinterbliebenen
pension (als Hinterbliebener eines ehemaligen Barnten) 
und Privat Pension (auf Grund einer betrieblichen Alters
versorgung) beziehen, geben dies zu Frage 14 der Haus
haltsliste unter „oder woraus sonst“ an.

Personal und Insassen von Anstalten 
siehe unter „Anstalten“.

Pfarrämter 
siehe unter „Kirchen".

Pflegeanstalten 
siehe unter „Anstalten“.

Pflegekinder
Pflegekinder sind in die Haushaltsliste einzutragen. 

Polizei
Jede auf einem besonderen Grundstück gelegene Dienst
stelle der Polizei (z. B. Polizeirevier) hat ein^n eigenen 
Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Praktikant 
siehe unter „Lehrling“.

Pumpwerke
siehe unter „Automatische Anlagen“.

Rechtsanwälte
siehe unter „Freie Berufe“.

Räume
Als Räume gelten außer der Küche (ohne Rücksicht auf 
ihre Größe) nur Zimmer sowie Wohn- und Schlafkam
mern mit 6 und mehr qm Fläche, welche ein Fenster auf
weisen und durch Wände vom Fußboden bis zur Decke 
abgeschlossen sind. Mitzuzählen sind die Zimmer, Wohn- 
und Schlafkammern außerhalb des Wohnungsabschlusses 
(z. B. Mansardenzimmer, Zimmer mit separatem Ein
gang). Nicht als Zimmer, Wohn- und Schlafkammern 
gellen Nebenräume (z. B. Bad, Korridor, Speisekammer) 
und bauplanmäßig für gewerbliche oder landwirtschaft
liche Zwecke vorgesehene Räume (wie z. B. Werkstatt
räume, Verkaufsläden, Vorratsräume). Dagegen sind Zim
mer, Wohn- und Schlafkammern mit 6 und mehr qm 
Fläche, die statt zu Wohnzwecken zu gewerblichen oder 
landwiitschaftlichen Zwecken benutzt werden (wie z.B. 
als Praxis oder Wartezimmer, Mehl- oder Kornkammern), 
mitzuzählen.

Reihenhäuser
siehe unter ,,Gebäude“.

Reisende
siehe unter ,,Handelsvertreter“.

Ruhegehalt
siehe unter „Pensionsempfänger“.

Ruhende Arbeitsstätten
siehe unter „Geschlossene Arbeitsstätten“.

Ruinen
siehe unter „Notwohngebäude“.

Sägewerke
siehe auch unter „Nebenbetriebe der Land- und Forst
wirtschaft“.
Für Sägewerke muß in der Regel ein Arbeitsstättenbogen 
ausgefüllt werden.

Saison- und Kampagnebetriebe
Saison- und Kampagnebetriebe sind zu erfassen, wenn in 
ihnen am Stichtag der Zählung mindestens eine Person 
ständig tätig ist. Solche Arbeitsstätten sind z. B. Zucker
fabriken, Konservenfabriken, Mälzereien usw.

Selbständiger
Wer einen Betrieb .oder eine Arbeitsstätte gewerblicher 
oder landwirtschaftlicher Art wirtschaftlich und organisa
torisch als Eigentümer oder Pächter leitet, ist selbständig. 
Ausschlaggebend ist die wirtschaftliche Selbständigkeit. 
Zu den Selbständigen zählen auch alle freiberuflich Täti
gen wie Ärzte, Rechtsanwälte, Schriftsteller, Künstler 
usw. Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister sind 
gesondert anzugeben.

Soldaten
Soldat ist, wer aufgrund freiwilliger Verpflichtungen oder 
aufgrund der Wehrpflicht Wehrdienst in der Bundes
wehr leistet. Es gibt Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, 
Soldaten im Grundwehrdienst und Soldaten auf Wehr
übung.
Berufssoldaten haben sich auf Lebenszeit zum Wehr
dienst verpflichtet. Für sie ist in Frage 12 der Haushalts
liste die Frage nach Erwerbs- und Berufstätigkeit zu be
jahen und in Frage 13 bei ,,Zeit-/Berufssoldat“ ein Kreuz 
zu machen. Die Fragen 15 ff. sind für die ausgeübte 
Tätigkeit bei der Bundeswehr zu beantworten. Dabei ge
nügt es, wenn bei Frage 15 und 16 „Bundeswehr" und 
bei Frage 18 „Soldat“ angegeben wird.
Soldaten auf Zeit (Verpflichtung bis höchstens 12 Jahre) 
werden in der Haushaltsliste in gleicher Weise wie die 
Berufssoldaten erfaßt.
Für Soldaten im Grundwehrdienst (bis zu 12 Mona
ten sowie im verlängerten Grundwehrdienst bis 18 Mo
nate) ist in Frage 12 der Haushaltsliste die Erwerbs- oder 
Berufstätigkeit zu bejahen und in Frage 13 Grundwehr
dienst anzukreuzen. Die Fragen 15 ff. sind für sie nicht 
zu beantworten.
Für Soldaten auf Wehrübung ist zu verfahren wie bei 
Soldaten im Grundwehrdienst. Zu Wehrübungen können 
Personen herangezogen werden, die in der Bundeswehr 
oder der früheren Wehrrhacht bereits Wehrdienst gelei
stet haben.
Für Kriegsdienstverweigerer, die zu einem zivilen Er
satzdienst außerhalb der Bundeswehr herangezogen 
werden, sind die Angaben für den Ersatzdienst wie für 
andere Erwerbstätige zu machen.
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Alle Soldaten, die außerhalb des Geländes der Bundes
wehr Wohnraum haben, sind in Haushaltslisten einzu
tragen. Z. B.: die Soldaten im Grundwehrdienst oder auf 
Wehrübung bei ihren Familien; die Berufssoldaten und 
Soldaten auf Zeit in ihrer Privatwohnung außerhalb der 
Truppenunterkunft, sofern sie eine solche besitzen. Dabei 
ist für Soldaten im Grundwehrdienst oder auf Wehr
übung die Frage 11 (Abwesende Haushaltsmitglieder) 
immer auszufüllen. Für Berufssoldaten und Soldaten auf 
Zeit, die täglich von ihrer Privatwohnung zum Dienst 
gehen, entfällt die Frage 11. Zeitweilige Unterbrechung 
des Dienstes am Standort durch Abordnung, Komman
dierung oder Truppenübung gilt für sie nicht als Ab
wesenheit.

Schiffe
Für in Betrieb befindliche Schiffe, deren Besatzung 
ständig an Bord wohnt oder übernachtet, ist von der 
Reederei ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen.
Für außer Dienst gestellte Schiffe, die als Wohnschiffe, 
als Hotels, als Gaststätten usw. benutzt werden, ist eine 
Gebäudeliste auszufüllen. Die Zählung auf diesen Schif
fen ist wie in Gebäuden durchzuführen (Ausgabe von 
Haushaltslisten, Arbeitsstättenbogen usw.).

Schlafgänger
Schlafgänger sind Personen, die im Gegensatz zu Unter
mietern keinen eigenen Raum, sondern nur eine Schlaf
stätte zur Verfügung haben. Sie sind in die Haushaltslistc 
des Vermieters einzutragen. Zu Frage 2 „Stellung zutn 
Haushaltsvorstand“ ist einzusetzen; „Schlafgänger“.

Schriftsteller 
siehe unter „Freie Berufe".

Schule
Von der Leitung jeder Schule ist eine Gebäudeliste aus
zufüllen, wenn in dem Schulgebäude eine oder mehrere 
Wohnungen vorhanden sind, ln diesen Wohnungen sind 
vom Zähler Haushaltslisten auszugeben. Die Leitung der 
Schule muß einen Arbeitsstättenbogen ausfüllen, es sei 
denn, sie kann einen von der Gemeindebehörde ge
stempelten Kontrollzettel vorweisen. Die Lehrer und 
das sonstige Personal der Schule sind — wenn ein Ar
beitsstättenbogen ausgefüllt wird — in dessen Abschnitt 
C aufzuführen.

Schulentlassene
Schulentlassene, die noch keine Berufsausbildung oder 
Erwerbstätigkeit angetreten haben, kreuzen in der Haus
haltsliste bei Frage 13 „arbeitslos“ an und setzen „schul
entlassen“ hinzu.

Schülerheime (Schullandheime) 
siehe unter ,^Anstalten".

Schweinemästereien
siehe unter „Nebenbetriebe der Land- tmd Forstwirt
schaft“ sowie unter „Tierzüchtereien".

Spediteure
siehe unter „Verkehrsbetriebe".

Staatenlose
Staatenlose sind Personen, die keine Staatsangehörigkeit 
besitzen. Sie beantworten die Frage 7 der Haushaltsliste 
mit „staatenlos“.

Staatsangehörigkeit
Deutsche wie Ausländer tragen in der Haushaltsliste ihre 
Staatsangehörigkeit ein. Staatenlose geben „staatenlos“

Soldaten auf Zeit 
siehe unter „Soldaten“.

Soldaten im Grundwehrdienst 
siehe unter „Soldaten“.

Sonderzählbezirke
Anstalten, d. h. Krankenhäuser, Altersheime, Arbeiter
lager, Wohnlager u. dgl. bilden Sonderzählbezirke; sehr 
häufig aber auch große Geschäfts- und Bürogrundstücke, 
Fabrikanlagen und Laubenkolonien. In diesen Zählbe
zirken wird die Zählung zumeist von einem Angestellten 
der Anstalt bzw. Arbeitsstätte durchgeführt.
Wenn ein Sonderzählbezirk im Gebiet eines normalen 
Zählbezirks liegt, ist das Grundstück in der Aufzählung 
der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke oben auf 
der Zählbezirksliste mit „S“ gekennzeichnet und braucht 
vom Zähler nicht aufgesucht zu werden.

Sowjetzonenflüchtlinge 
siehe auch unter „Bundesflüchtlingsausweis“.
Als Sowjetzonenflüchtlinge gelten die Inhaber des Bun
desflüchtlingsausweises „C“ sowie die im Ausweis des 
Vaters oder der Mutter eingetragenen Personen.

Sozialversicherungsrentner 
siehe unter „Rentenempfänger“.

Schankwirtschaften auf dem Bahnhofsgelände 
siehe auch unter „Pachtungen“.
Für Schankwirtschaften auf einem Bahnhofsgelände ist 
ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Schankwirtschaften in Vereinshäusem 
Für Schankwirtschaften in Vereinshäusem ist ein Ar
beitsstättenbogen auszufüllen, wenn sie von selbständigen 
Bewirtschaftern geführt werden, auch wenn sie nicht täg
lich in Betrieb sind.

Schaustellerunternehmen 
siehe auch unter „Amtalten“.
Schaustellerunternehmen füllen einen Arbeitsrtättenbogen 
aus, und zwar an dem Ort, an dem sie sich z. Z. der 
Zählung befinden.
Bei einem Kleinuntemehmen ohne haushaltsfremdes Per
sonal füllt der Inhaber außerdem eine Gebäude- und 
Haushaltsliste aus, sofern er ständig in einem Wohn
wagen wohnt und keine andere Wohnung hat. Besitzt er 
dagegen an einem anderen Ort einen festen Wohnsitz 
(Wohnung), so braucht er am gegenwärtigen Aufenthalts
ort weder eine Haushaltsliste noch eine Gebäudeliste am- 
zufüllen. Bei Großunternehmen (z. B. Zirkusse, größere 
Fahrgeschäfte u. dgl.) wird die Zählung wie in Anstalten 
durchgeführt.

Scheingesellschaften
siehe unter „Mantel- und Scheingesellschaften“.

an.
Personen mit mehreren Staatsangehörigkeiten tragen 
alle ein. Wer die deutsche und eine andere Staatsange
hörigkeit besitzt, trägt auch die fremde Staatsangehörig
keit ein; bei ungeklärter Staatsangehörigkeit ist „unge
klärt“ einzutragen.

Ständige Insassen von Anstalten 
siehe unter „Anstalten“.

Stellung zum Haushaltsvorstand 
Die „Stellung zum Haushaltsvorstand“ bezeichnet das 
Verwandtschafts- oder ein anderes Abhängigkeitsverhält
nis zum Haushaltsvorstand. Im Haushalt mitlebende El
tern oder Schwiegereltern des Haushaltsvorstandes sind 
Z. B. mit „Vater", „Schwiegermutter“ zu bezeichnen. 
Weitere Beispiele: Hausgehilfin, Kindermädchen, Wohn- 
Partner.
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Sterbefälle am Zählungsstichtag 
siehe auch unter „Stichtag der Zählung“.
Personen, die vor dem Zählungsstichtag (6. Juni 1961) 
verstorben sind, werden nicht mehr in die Haushalts- 
bzw. Anstaltsliste eingetragen. Erst nach dem 5. Juni 1961 
24.00 Uhr Verstorbene sind jedoch anzugeben.

Steuerberater
siehe unter „Freie Berufe“.

Stichtag der Zählung
Maßgebend sind die Verhältnisse im Haushalt am 6. Juni 
1961, 0.00 Uhr (Mitternacht vom Montag, den 5. Juni, 
auf Dienstag, den 6. Juni).
In die Haushalts- und Anstaltsliste sind danach aufzu
nehmen:

Alle vor dem 6. Juni 1961 geborenen Kinder
Alle sonstigen vor dem 6. Juni 1961 aufgenommenen
Personen
Alle am 6. Juni 1961 oder danach gestorbenen Personen 
Alle am 6. Juni 1961 oder danach weggezogenen Per
sonen

Nicht aufzunehmen sind dagegen:
Alle am 6. Juni oder danach geborenen Kinder 
Alle am 6. Juni 1961 oder danach aufgenommenen son
stigen Personen
Alle vor dem 6. Juni 1961 verstorbenen Personen 
Alle vor dem 6. Juni 1961 weggezogenen Personen 

Zieht der Haushalt zwischen der Aushändigung der Zähl
papiere und dem 6. Juni 1961 um, sind die Zählpapiere 
mitzunehmen und mit der neuen Anschrift dem Zähler in 
der neuen Wohnung abzugeben.

Stifte
siehe unter „Anstalten“.

Stiftswohnungen
Stiftswohnungen sind Wohnungen im Eigentum von 
Stiftungen, welche an bevorrechtigte Bevölkerungsgrup
pen — in der Regel verbilligt — abgegeben werden.

Störschneiderinnen' 
siehe unter „Lohnwerker“.

Strafanstalten
siehe unter „Anstalten“.

Strafgefangene 
siehe unter „Gefangene“.

Straßenhandel
siehe unter „Ambulantes Gewerbe".

Studenten
Studenten gehören in der Regel noch zum Haushalt ihrer 
Eltern. Studieren sie an einer auswärtigen Hochschule, 
so sind sie gleichwohl in die Haushaltsliste ihrer Familie 
einzutragen. Es ist besonders darauf zu achten, daß die 
Fragen 10a und 10b sowie 11a und 11b der Haushalts
liste (genaue Anschrift des weiteren Wohnraumes, Grund 
der Abwesenheit, Art der Unterkunft am Aufenthaltsort) 
genau beantwortet werden.
Am Studienort haben Studenten, sofern sie dort einen 
Wohnraum besitzen, eine eigene Haushaltsliste auszu
füllen und darin auch ihre Heimatanschrift anzugeben. 
(Wenn sie in einem Wohnheim untergebracht sind, wer
den sie in die Anstaltsliste des Wohnheimes eingetragen 
und haben außerdem einen Einzelbogen auszufüllen.)
Für Studenten, die sich z. Z. der Zählung nicht am 
Studienort aufhalten, dort jedoch einen Wohnraum be
sitzen, hat der Zähler mit Hilfe des Wohnungsinhabers 
eine Haushaltsliste anzulcgen. Dabei ist die genaue An
gabe der Heimatanschrift (Frage 10a) besonders wichtig. 
Auf der Haushaltsliste ist zu vermerken „Vom Zähler 
ausgefüllt“.

Studenten kreuzen zu Frage 13 „Schüler/Student“ an 
und machen außerdem, wenn sie als Werkstudent tätig 
sind, zu Frage 12 und Abschnitt II der Haushaltsliste 
Angaben über ihre Erwerbstätigkeit.

Tätigkeit
siehe unter „Ausgeübte Tätigkeit“.

Taubenzüchtereien 
siehe unter „Tierzüchtereien“.

Teilbeschäftigte
Teilbeschäftigte sind Personen, die zum Zeitpunkt der 
Zählung zur Ableistung einer kürzeren als der betriebs
üblichen Wochenarbeitszeit eingestellt sind. Dies gilt 
sinngemäß auch für tätige Inhaber und Mithelfende 
Familienangehörige.

Tierzüchtereien
Gewerblich betriebene Tierzüchtereien (Tierhaltereien) 
haben nur dann einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen, 
wenn sie bei der Besteuerung als Gewerbebetriebe gelten 
(z. B. Schweinemästereien, Geflügelfarmen, Pelztierfar
men, Hundezüchtereien u. dgl.).

Toiletten mit Wasserspülung
Hierunter sind nur Toiletten (Klosetts, Aborte) zu ver
stehen, die über Spülkästen oder Druckspüler an ein 
Wassemetz angeschlossen sind.
Es ist zu beachten, daß im Abschnitt B, Spalte 9, der 
Gebäudeliste nur die WCs innerhalb des Gebäudes 
erfragt werden.
Beispiel: Hat ein Mehrfamilienhaus 4 Wohnungen, zu 
denen je 1 WC gehört, von denen 3 im Gebäude liegen 
und eines außerhalb des Hauses (im Hof), so ist nicht 
das erste, sondern das dritte Kästchen anzukreuzen.

Übernachtungsheime
siehe unter „Beherbergungsgewerbe“ und „Anstalten“.

Umformerstationen, automatische 
siehe unter „Automatische Anlagen“.

Umzug
siehe unter „Stichtag der Zählung“ und „Zuzug in das 
Gebiet der Bundesrepublik einschl. Berlin (West)“.

Unbebaute Grundstücke 
Unbebaute Grundstücke werden nicht erfaßt.

Unbewohnte Gebäude 
siehe unter „Leerstehende Gebäude“.

Untermieter
Als Untermieter gelten alle zweiten und weiteren Haus
halte (auch Binzeiuntermieter), welche Teile der Woh
nung von einem Wohnungsinhaber (Gebäudeeigentümer, 
Wohnungseigentümer, Hauptmieter) überlassen erhiel
ten, gleichgültig, ob gegen Mietzahlung oder ohne Miet
zahlung.
Bei einem zweiten Haushalt in einem Einfamilienhaus 
kommt es darauf an, ob zu den gemieteten Räumen eine 
Küche oder Kochnische gehört. Ist dies der Fall, dann 
zählt dieses Gebäude nicht als Einfamilienhaus, sondern 
als Zweifamilienhaus und der Mieter gilt als Haupt
mieter und ist in der Gebäudeliste — Abschnitt C — 
in eine besondere Wohnungszeile einzutragen. Hat er 
keine eigene Küche, gilt er als Untermieter und wird in 
der Gebäudeliste unter der Namenszeile des Wohnungs
inhabers eingetragen.
Jeder Untermieter hat für sich eine eigene Haushaltsliste 
auszufüllen, auch wenn zwei Untermieter einen Raum 
gemeinsam bewohnen, z. B. zwei Studenten in einem 
Zimmer. Hat ein Hauseigentümer Teile einer Wohnung 
an mehrere Haushalte direkt vermietet (mit jedem ein
zelnen besteht ein Mietvertrag), dann gilt nur der Haus
halt als Hauptmieter, der am längsten in der Wohnung
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Vertriebenenausweis
siehe unter „Bundesvertriebenenausweis“

Verwaltungen 
siehe unter „Behörden“.

Verwaltungsgebäude
Der Zähler sucht zunächst den Eigentümer des Gebäudes 
oder den Hausverwalter u. dgl. auf und stellt fest, ob sich 
in dem Gebäude eine Wohnung befindet. Nur wenn dies 
zutriff t, ist eine Gebäudeliste auszufüllen. Auf der Rückseite 
der Gebäudeliste sind dann sämtliche im Gebäude befind
lichen Wohnungen und Arbeitsstätten einzutragen. An 
die Inhaber der Wohnungen und Arbeitsstätten verteilt 
der Zähler sodann Haushaltslisten bzw. Arbeitsstätten
bogen.

Verweigerer
siehe unter „Weigerung Auskunftspflichtiger“.

Verwitwete Personen 
siehe unter „Familienstand“.

Volontär
siehe unter „Lehrling“.

Vorübergehend Abwesende 
siehe unter „Abwesende Haushaltsmitglieder“, „Aufent
haltsort“ und „Haushalt“.

Vorübergehend Anwesende 
siehe auch unter „Anstalten“.
Personen, die z. Z. der Zählung in einem Haushalt auf 
Besuch sind, ohne zu den Haushaltsmitgliedem zu ge
hören, sind in der Innenseite der Haushaltsliste nicht 
einzutragen. Sie haben nur die Fragen in Abschnitt VIII 
der Haushaltsliste (Rückseite) Zu beantworten. Vorüber
gehend anwesende Personen, die z. Z. keinen ständigen 
Wohnsitz haben, z. B. Flüchtlinge, sind jedoch nicht in 
Abschnitt VIII, sondern bei den zum Haushalt gehören
den Personen auf der Innenseite miteinzutragen. 
Vorübergehend Anwesende in Hotels, Pensionen u. dgl. 
werden nicht in die Haushalts- bzw. Anstaltsliste einge
tragen; es sei denn, sie haben anderswo keinen Wohn- 
raum.

Waggons, zum Wohnen benutzt 
siehe unter „Notwohngebäude“.

Waisenhäuser 
siehe unter „Anstalten“.

Wandergewerbe
siehe unter „Ambulantes Gewerbe“.

wohnt, die übrigen Haushalte gelten als Untermieter. Im 
Zweifelsfalle entscheidet der Zähler, wer als Hauptmieter 
gilt
Hat ein Untermieter von mehreren Wohnungsinhabem 
Räume gemietet, z.B. in einem Dachgeschoß 2 Mansarden, 
von denen eine zur Wohnimg A, die andere zur Wohnung 
B gehört, so ist der Name des Untermieters in der Ge- 
bäudeUste (Rückseite, Spalte 5) sowohl beim Inhaber der 
Wohnung A als auch bei dem der Wohnung B einzu
tragen; in Spalte 11 darf die Personenzahl des Unter
mieterhaushalts jedoch nur in einer Wohntmgszeile 
(Wohnung A oder B) vermerkt werden, ebenso darf die 
Ntunmer der Haushaltsliste nur einmal angegeben sein. 
In der Spalte 12 „Bemerkungen“ ist ein zweckdienlicher 
Hinweis zu geben.

Untersuchungsgefangene 
siehe unter „Gefangene“.

Verkaufsläden
siehe auch unter „Verkaufsstände".
Der Eigentümer (Pächter, Geschäftsführer) hat einen 
Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Verkaufsstände
Verkaufsstände auf Grundstücken, Straßen oder Plätzen 
können sein:
1. Dauerverkaufsstände, ständig an ein und derselben 

Stelle betrieben, z. B. in Markthallen, tmd zwar:
a) Feste Verkaufsstände mit Dach tmd Wänden, wie 

Kioske, Bretterbuden u. dgl.
b) Offene Verkaufsstände, ohne bauliche Einrichtung 

oder nur mit Schutzdach, Schirm oder Zelt.
Beide erhalten einen Arbeitsstättenbogen an ihrem 
Standort.

2. Fliegende Verkaufsstände, mit wechselndem Stand
ort, Verkaufsstände des ambulanten Gewerbes, des 
Sträßenhandels, auf Wochen- und Jahrmärkten.

/ Sie erhalten den Arbeitsstättenbogen nicht an ihrem 
jeweiligen Standort, sondern in der Wohnung des In
habers zusammen mit der Haushaltsliste.

Verkehrsbetriebe
Verkehrsbetriebe erhalten einen Arbeitsstättenbogen. 
Hierzu gehören z. B. Privatbahnen, Straßenbahnen, Om
nibus-, Kraftverkehrsbetriebe usw., ferner Spediteure 
u. dgl. Bundesbahn und Bundespost werden gesondert 
erfaßt.

Vermißte, Verschollene 
siehe auch tmter „Familienstand“.
Vermißte tmd Verschollene der beiden Weltkriege und 
aus anderen Gründen. Vermißte und Verschollene sind 
nicht in die Zählpapiere aufzunehmen.

Verschiedene Gewerbezweige einer Arbeitsstätte 
Auch weim von einem Inhaber wesensverschiedene Ge
werbezweige in einer Arbeitsstätte betrieben werden, 
Z. B. Bäckerei und Kohlenhandlung, ist nur ein Frage
bogen auszufüllen. Die Tätigkeiten sind alle im Arbeits
stättenbogen, Abschnitt B, auf^ühren.

Versorgungsbetriebe
öffentliche Versorgungsbetriebe, wie Wasser-, Gas-, 
Elektrizitätswerke, erhalten wie ein gewerblicher Betrieb 
einen Arbeitsstättenbogen.

Vertreter
siehe unter „Handelsvertreter“.

Vertriebene
siehe auch unter ,3undesvertriebenenausweis“.
Als Vertriebene gelten die Inhaber des Bundesvertriebc- 
nenausweises „A“ und „B“ sowie die im Ausweis des 
Vaters oder der Mutter eingetragenen Personen.

WC
siehe unter „Toiletten mit Wasserspülung“.

Weg zur Arbeitsstätte
Mit dem durchschnittlichen Zeitaufwand für den Weg 
zur Arbeitsstätte ist die Zeitspanne Zwischen dem Ver
lassen der Wohnung und der Ankunft an der Arbeits
stätte gemeint, wie sie normalerweise ohne Umwege be
nötigt wird. Fußwege zur Einsteigehaltestelle u. dgl. sind 
dabei ebenso mitzuzählen wie Wartezeiten, z. B. beim 
Umsteigen.
Personen, die ausschließlich zu Fuß gehen, geben bei 
Frage 23 der Haushaltsliste „zu Fuß“ an. Personen, die 
zwei und mehr Verkehrsmittel benutzen, z. B. Omnibus 
und Straßenbahn, Omnibus und Eisenbahn usw. geben 
nur ein Verkehrsmittel an, und zwar das, mit dem sie die 
größte Entfernung zurücklegen. Wird jedoch bei Benut
zung eines Verkehrsmittels oder mehrerer Verkehrsmittel 
der größte Teil der Strecke zu Fuß zurückgelegt, so ist 
„zu Fuß“ anzugeben.
Die Angaben für den letzten Winter sind nicht zu machen, 
wenn der Betreffende in der Zwischenzeit Wohnung oder 
Arbeitsstätte gewechselt hat. Es ist dann einzutragen.’ 
„umgezogen“ oder „Stellimg gewechselt“
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Wird eine weitere Tätigkeit ausgeübt, sind die Fragen, 
nach dem Weg zur Arbeitsstätte nur für die erste 
Tätigkeit zu beantworten.
Wird der Hinweg zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte 
zweimal am Tag zurückgelegt — etwa infolge geteilter 
Arbeitszeit —, so sind die Angaben nur für den ersten 
Hinweg zu machen.

Werkstätten in Anstalten 
siehe unter „Anstalten“.

Werkstudent
Studierende, die zum Zeitpunkt der Zählung irgendeine 
Erwerbstätigkeit ausüben, sei es als Gelegenheitsarbeit, 
als Praktikum oder als Beruf, gelten als erwerbstätig 
und müssen in der Haushaltsliste die Frage 12 bejahen, 
zu Frage 13 bei „Schüler/Studenten“ ein Kreuz machen 
und die Fragen des Abschnitts II beantworten.

Wichtigstes Verkehrsmittel 
siehe unter „Weg zur Arbeitsstätte“.

Wirtschafterinnen 
siehe unter „Haushalt“.

Weg zur Ausbildungsstätte 
siehe unter „Weg zur Arbeitsstätte“.

Wehrdienst 
siehe unter „Soldaten“.

Wehrübung 
siehe unter „Soldaten“.

Wochenarbeitszeit 
siehe unter „Arbeitszeit“.

Wochenendhäuser
siehe auch unter „Gebäude, die Haushalten als 2. Wohn
sitz dienen“.
Es ist sowohl für die bewohnten Wochenendhäuser als 
auch für diejenigen, in denen der Zähler den Besitzer 
(Mieter, Pächter) am Zählungsstichtag nicht antrifft, eine 
Gebäudeliste anzulegen. Dabei ist ■— evtl, unter Benut
zung von Unterlagen bei der Gemeinde — zu unterschei
den zwischen Wochenendhäusern mit mindestens 50 qm 
Wohnfläche (oder 60 qm überbauter Fläche) und solchen 
unter 50 qm. Die letzteren zählen zu den behelfsmäßigen 
Wohngelegenheiten, d. h. sie sind als Behelfsheime, Ba
racken o. ä. nachzuweisen, müssen jedoch zusätzlich in 
Klartext im Kopf des Erhebungsbogens mit Rotstift als 
„Wochenendhaus“ gekennzeichnet werden.
Nicht zu berücksichtigen sind Gartenlauben, Buden und 
Hütten, die nur eine gelegentliche Übernachtungsmög
lichkeit bieten und keine weiteren Räume aufweisen, es 
sei denn, sie dienen Personen zur ständigen Unterkunft.
Für jede im Gebäude vorhandene Wohnung muß min
destens eine Haushaltsliste angelegt werden; sind meh
rere Haushalte untergebracht, die entsprechende Zahl an 
Haushaltslisten, Trifft der Zähler den Haushalt nicht an, 
so muß er den Grund des Nichtantreffens auf der Ge
bäude- und Haushaltsliste mit Rotstift vermerken, also 
„Haus wird nur über das Wochenende (in bestimmten 
Monaten usw.) bewohnt“ oder „vermutlich zweiter 
Wohnsitz“. Er soll hierbei möglichst die Zahl der Per
sonen des Haushalts eintragen (evtl. Erkundigung bei 
Nachbarn). Der Zähler muß die Zählungsdienststelle auf 
diese Fälle aufmerksam machen, damit sich die betref
fende Gemeinde um die Ergänzung der Gebäüdeliste und 
der Haushaltsliste bemüht. Stellt die Gemeinde hierbei 
fest, daß der betreffende Haushalt dort nur seinen zweiten 
Wohnsitz hat, so ist die Haushaltsliste von der Gemeinde 
nur hinsichtlich der Personen zu vervollständigen.

Wochenmärkte
siehe auch unter „Verkaufsstände“.
Wochenmärkte sind vom Zähler nicht aufzusuchen.

Weigerung Auskunftspflichtiger 
Wenn ein Grundstücks- bzw. Gebäudeeigentümer, der 
Leiter einer Arbeitsstätte oder ein Haushaltsvorstand sich 
weigert, den Erhebungsbogen auszufüllen, weisen Sie 
bitte noch einmal auf die ihm obliegende Auskunftspflicht 
(Drucksache Nr. 12) und auf den Zweck der Zählung 
hin. Wenn Ihre Bemühungen trotzdem ohne Erfolg blei
ben sollten, lassen Sie sich nicht auf eine Diskussion ein, 
sondern benachrichtigen Sie umgehend die Zählungs
dienststelle. Außerdem versehen Sie bitte den betreffen
den Erhebungsbogen mit Namen und Anschrift des be
treffenden Grundstücks- bzw. Gebäudeeigentümers, 
Haushaltsvorstandes usw. und vermerken darauf: „Aus
kunft verweigert“.

Weitere Tätigkeit 
siehe auch unter „Erwerbstätigkeit“.
Die Frage 21 der Haushaltsliste bezieht sich auf weitere 
Tätigkeiten, die also neben einer unter Ziffer 15—20 
angegebenen Tätigkeit ausgeübt werden. Die weitere 
Tätigkeit ist nur anzugeben, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Zählung ausgeübt wird. Ein erlernter aber nicht ausge
übter- Beruf ist nicht als weitere Tätigkeit anzusehen. 
Eine weitere Erwerbstätigkeit liegt auch dann vor, wenn 
jemand einer noch so geringfügigen Nebenbeschäftigung 
nachgeht. Nicht anzugeben sind aber ehrenamtliche Tä
tigkeiten als Schöffe, Vormund u. dgl.

I

Weiterer Wohnraum
Unter dem weiteren Wohnraum eines Haushaltsmitglie
des wird verstanden:
Eine weitere Wohnung oder auch nur ein weiteres Zim
mer oder irgendeine andere Schlafstätte, die ein Haus
haltsmitglied am Wohnort oder an einem anderen Ort hat, 
z. B. um von dort aus einer Arbeit oder Ausbildung nach
zugehen. Dabei ist es gleichgültig, ob das Haushaltsmit
glied dort polizeilich gemeldet ist. Die genaue Anschrift 
dieses zweiten Wohnsitzes ist in der Haushaltsliste zu 
Frage 10a einzutragen. Nicht gemeint sind z. B. Hotel
zimmer, die ein Haushaltsmitglied auf der Durchreise 
nur ganz kurzfristig bewohnt, ebenfalls nicht die 
Unterbringung als Patient in einem Krankenhaus, da
gegen zählt die Kasernenunterkunft als weiterer Wohn
raum.
Aufenthaltsräume bei Ladengeschäften, Werkstätten, 
Arztpraxen u. dgl. gelten nur dann als weiterer Wohn
raum, wenn Personen (z. B. der Inhaber), die außerhalb 
dieser Arbeitsstätte noch einen festen Wohnsitz haben, 
in diesen Aufenthaltsräumen regelmäßig übernachten. 
Ist dies nicht der Fall, dann ist die Frage 10a mit „nein“ 
zu beantworten.

Wohngebäude
Als Wohngebäude gelten alle Gebäude, die ausschließlich 
oder überwiegend zu Wohnzwecken benutzt werden.

Wohnheime
siehe unter „Beherbergungsgewerbe“ und „Anstalten“. 

Wohnlager
siehe unter „Anstalten“ und „Arbeiterlager“. 

Wohnlauben
siehe unter „Notwohngebäude“.

Werksgelände
siehe unter „Fabriken“.
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Wohnungen in Beherbergungsbetrieben wie Hotels, 
Gasthöfen u. dgl.

In Hotels, Gasthöfen u. dgl. wird für die Wohnung des 
Inhabers usw. häufig keine eigene Küche oder Koch
nische vorhanden sein. Der Haushalt bereitet seine Mahl
zeiten vielmehr in der Hotel- usw. Küche mit. In diesem 
Fall ist in Abschnitt C, Spalte 9 der Gebäudeliste die 
Hotel- usw. Küche bei der Wohnung mit anzugeben. 
Außerdem ist eine Haushaltsliste (falls mehrere Haus
halte darin wohnen, entsprechend mehrere Haushalts
listen) auszufüllen. Die zur Unterbringung von Per
sonal, Insassen und Dauergästen vorgesehenen Einzel- 
und Gemeinschaftsräume gelten nicht als Wohnung und 
zählen auch nicht zu den Räumen der Wohnung des In
habers usw.

Wohnpartner 
siehe auch unter „Haushalt".
Personen, die zusammen W^nen und einen gemeinsamen 
Haushalt führen, z. B. auch Personen, die eine Lfebens- 
gemeinschaft bilden, ohne verheiratet zu sein, füllen eine 
gemeinsame Haushaltsliste aus. Bei der Frage „Stellung 
zum Haushaltsvorstand“ ist anzugeben: „Wohnpartner".

WohnschifFe
siehe unter „Notwohngebäude" und „Schiffe“.

Wohnung als Arbeitsstätte 
siehe unter „Gewerblich genutzte Wohnräume“.

Wohnung des Gebäudeeigentümers 
siehe auch unter „Wohnungen“.
Als Wohnung des Gebäudeeigentümers gjlt die vom 
Eigentümer in seinem Gebäude selbst bewöhnte Woh
nung. Handelt es sich bei einem Wohnungsinhaber um 
einen Mieter oder Pächter, so zählt die Wohnung als 
Mietwohnung.

Wohnungsabschluß, eigener Wohnungseingang 
siehe unter „Wohnungen".

Wohnungsinhaber
Als Wohnungsinhaber gelten nur Haushalte, die in einer 
Wohnung als Hauptmieter, als Eigentümer des Gebäudes, 
in welchem sich die Wohnung befindet, oder als Eigen
tümer der Wohnung wohnen.

Wohnungen
siehe auch unter „Küche“ bzw. „Kochnische" und 
„Mansarden".
Als Wohnung gilt in der Regel die Gesamtheit der Räume, 
die der baulichen Anlage nach zur Unterbringung eines 
Haushalts bestimmt ist und folgende Merkmale aufweist:

a) eine eigene Küche oder Kochnische.

b) einen eigenen Wohnungseingang unmittelbar vom 
Treppenhaus oder von einem Vorraum oder von 
außen. Hierbei ist es gleichgültig, ob in dieser Woh
nungseinheit gegenwärtig ein oder mehrere Haushalte 
untergebracht sind, auch wenn für jeden dieser Haus
halte eine eigene Kochgelegenheit eingerichtet wurde.

Bei einem Mehrfamilien- bzw. Etagenmiethaus ist 
jede abgeschlossene Etagenwohnung einschließlich der 
dazugehörigen, gegebenenfalls auch außerhalb des 
Abschlusses liegenden Einzelräume (z. B. Mansarden, 
separate Zimmer) als Ganzes eine Wohnung. Liegen 
in einem Mehrfamilienhaus keine stockwerksweise ab
geschlossenen Wohnungen vor, so gelten im Sinne der 
Zählung die Räume als Wohnung, die unter normalen 
(Vorkriegs-)Verhältnissen zusammen mit der dazuge
hörigen Küche von einem Haushalt bewohnt bzw. ge
mietet werden.
Einfamilienhäuser sollen nach ihrer Bestimmung 
und nach ihrer baulichen Gestaltung nur einem Haus
halt als Wohnung dienen. Ein Einfamilienhaus gilt 
demnach als eine Wohnung.
In einem Zweifamilienhaus kann die zweite Woh
nung auch eine Einliegerwohnung sein. Eine Einlieger
wohnung ist eine abgeschlossene oder nicht abgeschlos
sene zweite Wohnung, die gegenüber der Hauptwoh
nung von untergeordneter Bedeutung ist, d. h. sowohl 
eine geringere Wohnfläche äls auch eine geringere 
Ausstattung hat. Eine zweite Wohnung (auch Ein
liegerwohnung) liegt jedoch nur dann vor, wbnn die 
dazugehörigen Räume im Geschoß zusammenliegen, 
eine eigene, vollausgebaute Küche (Kochnische) um- 
faseen und nicht nur vorübergehend zur Unterbrin
gung eines Haushalts vorgesehen sind.
Bei bäuerlichen Anwesen gilt in der Regel das ganze 
Bauernhaus als eine Wohnung, zu der gegebenenfalls 
auch Einzelräume in den dazugehörigen Wirtschafts
gebäuden (z. B. Knechtekammer im Stallgebäude, 
Altenteilerzimmer in einem Anbau) zu zählen sind.

Wohnwagen
Der Zähler stellt zunächst fest, ob der Wohnwagen be
wohnt ist und falls ja, ob die Bewohner außerdem noch 
eine feste Wohnung haben. Trifft dies nicht zu, dann hat 
er eine Gebäudeliste und eine oder mehrere Haushalts
listen ausfüllen zu lassen.

Zählungsstichtag
siehe unter „Stichtag der Zählung",

Zeitungsstände 
siehe unter „Verkaufsstände",

Zerstörte Gebäude
Zerstörte unbenutzte Gebäude werden durch die Zählung 
nicht erfaßt. Wohnt jedoch mindestens eine Person noch 
ständig in einer Gebäuderuine (Gebäuderest), so ist eine 
Gebäudeliste anzulegen und eine Haushaltsliste auszu
geben.

Zigeunerlager (Landfahrer-Lager) 
siehe unter „Schaustellerunternehmen",

Ziviler Ersatzdienst 
siehe unter „Soldaten".

Zuchtställe
siehe unter „Tierzüchtereicn",

Zuckerfabriken
siehe unter „Nebenbetriebe der Land- und Forstwirt
schaft" und „Saison- und Kampagnebetriebe",

Zuzug in das Gebiet der Bundesrepublik einschließ
lich Berlin (West)

Zuzug bedeutet allgemein den Bezug einer Wohnung 
oder sonstigen Unterkunft. In der Haushaltsliste wird nur 
nach dem Zuzug über die Grenzen des Bundesgebietes 
einschl. Berlin (West) gefragt, ein Umzug innerhalb des 
Bundesgebietes interessiert nicht.

Ein Zuzug in das Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 
liegt auch dann vor, wenn jemand Zurückgekehrt ist, der 
schon früher hier gewohnt hat (z. B. Heimgekehrte aus 
Kriegsgefangenschaft, Evakuierung, Internierung, Ver
schleppung); ferner, wenn die bisherige Wohnung außer
halb des Bundesgebietes einschl. Berlin (West) nicht auf
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gegeben worden ist. Umzüge zwischen Berlin (West) 
und dem übrigen Bundesgebiet sind keine Zuzüge in das 
Bundesgebiet.

Zweifamilienhäuser 
siehe auch unter „Wohnungen“.
Zweifamilienhäuser sind alle Wohngebäude mit 2 Woh
nungen. Die zweite Wohnung kann auch eine Einlieger
wohnung sein. Zu den Zweifamilienhäusern zählen nicht 
die gesondert nachzuweisenden Bauernhäuser, Klein
siedlerstellen, Nebenerwerbsstellen, Notwohngebäude 
(Behelfsheime usw.) sowie die Nichtwohngebäude mit 
Wohnraum.

Dagegen sind vermietete Bauernhäuser mit zwei Woh
nungen, die nicht mehr landwirtschaftlichen Zwecken 
dienen, als Zweifamilienhäuser zu zählen.

Zweigniederlassungen
Für jede Zweigniederlassung ist ein eigener Arbeitsstätten
bogen auszufüllen.

Zwischenmeister
Wer die ihm von Gewerbetreibenden übergebene Arbeit 
an Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende weitergibt 
und mit diesen für den Auftraggeber über die geleistete 
Arbeit abrechnet, trägt sich zu Frage 20 der Haushalts
liste als „Zwisclienmeister“ ein.
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Zählbezirksliste
Zählpapiere und ihre Numerierung im Zählbezirk 35

(Numerierungsbeispiel)
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iF
In dieser Anleitung sind die mit der Durchführung der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung für die 
Gemeinden verbundenen Arbeiten dargestellt. Der Anhang enthält eine Reihe von ffinweisen, die im 
allgemeinen nur für größere Städte von Bedeutung sind. Das vorstehende Inhaltsverzeichnis zeigt, 
welche Punkte in der Anleitung selbst und im Anhang im einzelnen behandelt werden.

Aufbau der 
Anleitung 
Sonderfragen 
im Anhang

A. Was ist bei der Vorbereitung und Durchführung der Zäh
lung unbedingt zu beachten?
1. Aufgaben der Gemeindebehörde

Die unmittelbare Durchführung der Zählung am 6. Juni 1961 ist Aufgabe der Gemeinde. Um die 
Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung mit Erfolg durchführen zu können, ist es notwendig, daß 
die Gemeindebehörde sich rechtzeitig an Harid der Zählungsdrucksachen (siehe Seite 3) über 
die erforderlichen Aufgaben und Arbeiten unterrichtet.

2. Zeitplan
Einen ersten Überblick über die Aufgaben gibt der Zeitplan (s. Anlage 1). Von den angegebenen 
Terminen müssen die unterstrichenen unbedingt eingehalten werden, da hiervon die fristgemäße 
Auswertung der Zählung abhängt. Die übrigen Termine gelten als Richttermine, die den jewei
ligen örtlichen Verhöltnissen angepaßt werden können.

3. Verschwiegenheit
Alle mit der Durchführung der Zählung betrauten Stellen und Personen, insbesondere die Zähler, 
sind nach dem Volkszählungsgesetz 1961 gegenüber jedermann zur Verschwiegenheit über die 
Tatsachen verpflichtet, die bei der Zählung über die persönlichen Verhältnisse der erfaßten 
Haushalte und Personen, über die Verhältnisse auf den Grundstücken sowie in den Wohnungen, 
Anstalten und Arbeitsstätten zu ihrer Kenntnis gelangen. Näheres über die Rechtsgrundlage 
und einzelne wichtige Bestimmungen siehe Drucksache Nr. 12. Die Gemeindebehörde hat die von 
ihr zur Durchführung der Zählung eingesetzten Personen (Mitglieder der Zählungsdienststelle, 
Zähler) auf ihre Schweigepflicht hinzuweisen und zur Verschwiegenheit besonders zu verpflichten. 
Die ausgefüllten Zählpapiere dürfen innerhalb der Gemeinde nur den Stellen zur Einsicht über
lassen werden, die an der Durchführung der Zählung beteiligt sind.

B. Die Durchführung der Zählung

I. Aufgaben vor dem Zählungsstichtag

1. Leitung der Zählung
Die Leitung der Zählung innerhalb der Gemeinde obliegt dem Leiter der Gemeindeverwaltung 
(Bürgermeister). Sie kann einem vom Leiter der Gemeindeverwaltung möglichst frühzeitig ein
zusetzenden Zählungsleiter übertragen werden, der dem Leiter der Gemeindeverwaltung gegen
über für die ordnungsgemäße Durchführung der Zählung verantwortlich ist.

2. Einrichtung einer Zählungsdienststelle
Zur Durchführung der Zählungsarbeiten hat der Leiter der Gemeindeverwaltung bzw. der Zäh
lungsleiter eine Zählungsdienststelle — in größeren Gemeinden nach Bedarf mehrere — einzu
richten.
Wenn in der Gemeinde kein Statistisches Büro besteht, wird die Zählungsdienststelle aus Mit
gliedern der Gemeindebehörde zu bilden sein. Es können aber auch geeignete Bürger der 
Gemeinde zur Mitarbeit herangezogen werden. In kleinen Landgemeinden wird der Leiter der 
Gemeindeverwaltung mit Unterstützung geeigneter Personen die Aufgaben der Zählungsdienst
stelle selbst übernehmen können. Zu den Aufgaben der Zählungsdierrststelle gehören insbeson
dere :

Was hat die 
Zählungs
dienststelle 
zu tun?

Die Einteilung des Gemeindegebietes in Zählbezirke,
(s. hierzu auch Anlage zum Schreiben des Statist. Landesamtes Nr. II 113—4334 v. 12. 12.1960) 
die Werbung und Bestellung von Zählern,
die Durchführung von Zählerversammlungen zur Unterrichtung der Zähler, 
das Beschriften und Bereitstellen der Zählpapiere,
die Entgegennahme der von den Zählern eingesammelten Erhebungsbogen,
die Prüfung, Berichtigung und Ergänzung der Eintragungen in den Erhebungsbogen und die 
damit verbundenen Rückfragen bei den Auskunftspflichtigen.

Schließlich hat die Zählungsdienststelle die geprüften und geordneten Erhebungsbogen über 
das zuständige Landratsamt an das Statistische Landesamt zu senden. Die Zählungsdienststelle 
ist so frühzeitig einzurichten, daß die Zählung in den vorgeschriebenen Fristen durchgeführt 
werden kann. Die Anschriften des Zählungsleiters und der Zählungsdienststelle(n) sind öffent
lich bekanntzugeben.
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3. Unterrichtung über den Aufbau der Erhebungsbogen und die Organisation der Zählung
Eine der ersten Aufgaben der Gemeindebehörde besteht darin, das Personal der Zählungsdienst- Zählungs
stelle zu unterrichten. Zunächst muß es mit dem Inhalt der Zählungsdrucksachen genauestens 
vertraut gemacht vwerden, und zwar mit

drucksachen

Drucksache Nr. 1 u. 1 a: Gebäudeliste mit Merkblatt (gelb) 
Drucksache Nr. 1 b : Muster der Gebäudeliste mit rot eingedrucktem Prüfprogramm für 

den Zähler (gelb)
Drucksache Nr. 2 u. 2 b: Haushaltsliste mit Merkblatt (weiß)
Drucksache Nr. 2 a : Muster der Haushaltsliste mit rot eingedrucktem Prüfprogramm für 

den Zähler (weiß)
: Anstaltsliste (Mantelbogen) mit Merkblatt (hellgrün)

Drucksache Nr. 3a u. 3b: Einzelbogen zur Anstaltsliste (hellgrün) mit Merkblatt 
Drucksache Nr. 4

Drucksache Nr. 3

: Arbeitsstättenbogen (rosa)
: Muster des Arbeitsstättenbogens mit rot eingedrucktem Prüfpro

gramm für den Zähler (rosa)
: Zählbezirksliste (Entwurf, Reinschrift)
: Leitfaden für den Zähler mit Schlagwortverzeichnis (weiß)
: Leitfaden für den Anstaltszähler (weiß)
: Anleitung für die Gemeindebehörde (weiß)
: Anleitung für die Unterrichtung der Zähler (weiß)
: Anleitung für das Prüfen der Zählpapiere in den Gemeinden (weiß) 
: Gemeindebogen (weiß)
: Begleitzettel mit Rechtsgrundlage 

Zählermappe (grau)
Zählerausweis (grün)

Drucksache Nr. 4 a

Drucksache Nr. 5/5 a 
Drucksache Nr. 6 u. 7 
Drucksache Nr. 6 a 
Drucksache Nr. 8 
Drucksache Nr. 9 
Drucksache Nr. 10 
Drucksache Nr. 11 
Drucksache Nr. 12 

ohne Nr. 
ohne Nr.

In die Gebäudelisten, die Haushaltslisten, die Anstaltslisfen sowie in die Arbeitsstättenbogen 
sind von den Befragten die Angaben über die Gebäude und Wohnungen, Haushalte, Per
sonen und Arbeitsstätten einzutragen.
Wie die Zählung im einzelnen durchzuführen ist, wird in der vorliegenden Anleitung sowie 
im Leitfaden für den Zähler ausführlich erläutert.
Die Zählbezirksliste erfüllt zwei Aufgaben. Die Erstschrift dient dem Zähler als Hilfsmittel zur 
Kontrolle des Austeilens und Einsammelns und verbleibt in der Gemeinde. Die Zweitschrift 
wird vom Statistischen Landesamt als Ordnungspapier benötigt.
Das Schlagwortverzeichnis soll sowohl dem Zähler als auch der Gemeindebehörde in Zwei
felsfragen Auskunft geben. Die Gemeinde kann sich außerdem noch an folgende Stellen 
wenden:

Zweck der 
Drucksachen

1. Kreiszählungsleiter beim Landratsamt

2. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 1, Postschließfach 898
Bei telefonischen Anrufen werden die Auskünfte im Statistischen Landesamt von folgen
den Stellen erteilt:
a) Allgemeine Fragen der Zählungsorganisation (auch Anforderungen von Zählpapieren) 

sowie
Auskünfte zu den Haushalts- und Anstaltslisten 
29 97 21
bei Durchwahl 2 99 72/21 76 Dipl.-Ing. Kaeser 

/21 62 Dr. Gawatz 
/21 94 Herr Staudenraus

b) Auskünfte zu den Gebäudelisten
29 56 53 oder 29 56 54 Reg.-Rat Dr. Fiedler

Herr Gremmelspacher
c) Auskünfte zu den Arbeitsstättenbogen 

29 9721
bei Durchwahl 2 9972/2309 Reg.-Rat Dr. Vestner 

/2311 Herr Kien le
Diese Telefonnummern gelten nur bis etwa einen Monat nach dem Zählungsstichtag. Die anschließend gültigen 
Telefonnummern der Zahlungsdienststelle werden rechtzeitig bekanntgegeben werden.

4. Einteilung des Gemeindegebietes in Zählbezirke
Das Gemeindegebiet muß vollständig in Zählbezirke eingeteilt werden. Dem Zähler sollten nicht 
mehr als 25 bis 30 Haushalte oder 100 Personen übertragen werden. Keinesfalls sollten zu große 
Zählbezirke gebildet werden. Sie führen zu einer Überlastung des Zählers. Er kann dann seine 
wichtigste Aufgabe, die lückenlose Erfassung der bewohnten Gebäude, der Bevölkerung und der 
Arbeitsstätten, nicht erfüllen. Damit aber würde der Erfolg der Volkszählung gefährdet.
Für die Abgrenzung der Zählbezirke sind Gebäudekarteien, Straßenverzeichnisse, genaue Stadt- Abgrenzung 
pläne und andere vorhandene Unterlagen (z. B. die Ergebnisse der Gebäudevorerhebung) her- der Zählbe- 
anzuziehen. Sorgfältig ist darauf zu achten, daß die einzelnen Zählbezirke sich nicht überschnei- zirke 
den, z. B. ein Grundstück oder Gebäude mehreren Zählbezirken zugeteilt wird (Eckgrundstücke,

Kleine Zähl
bezirke bilden I

283



Grundstücke an zwei Straßen). Andererseits darf aber auch kein Grundstück vergessen wer
den! Für jeden Wohnpiatz ist ein besonderer Zählbezirk zu bilden und zwar auch dann, wenn 
er wegen seiner geringen Bedeutung nicht im Wohnplatzverzeichnis aufgeführt wird.
Sind diese Wohnplätze als Zählbezirke sehr klein, so können mehrere einem Zähler übertragen 
werden. Für jeden muß jedoch eine Zählermappe angelegt werden (wegen der Bildung von 
Sonderzählbezirken siehe Anhang Punkt 1).
Die Zählbezirke sollen möglichst bis Ende April gebildet und in einem „Verzeichnis der Zählbe
zirke" festgelegt sein.
Ferner ist - sofern die örtlichen Verhältnisse dies erfordern - ein Verzeichnis anzufertigen, aus 
dem hervorgeht, zu welchem Zählbezirk jedes Grundstück gehört. Die Verzeichnisse, für die sich 
im Anhang dieser Anleitung je ein Muster befindet, sind dem Statistischen Landesamt auf An
forderung zu überlassen.
Im Rahmen der wohnungsstatistischen Feststellungen werden für Auswertungszwecke auch An
gaben über erneuerungsbedürftige Wohngebiete bereitzustellen sein. Ober die Grundsätze, nach 
denen die erneuerungsbedürftigen Wohngebiete auszusondern und bei der Zählbezirkseintei
lung kenntlich zu machen sind, unterrichtet eine besondere „Anleitung für die Aussonderung 
erneuerungsbedörftiger Wohngebiete". Die Abgrenzung dieser Gebiete wird von den für die 
Planung zuständigen Dienststellen vorgenommen. Die Gemeindebehörde hat alle in die betref
fenden Gebietseinheiten fallenden Zählbezirke durch den Zusatz „E" zu ihrer Nummer (z. B. im 
Verzeichnis der Zählbezirke und im Gemeindebogen) kenntlich zu machen. Den kreisangehöri
gen Gemeinden werden diese Richtlinien bei Bedarf durch das Landratsamt zugestellt.

5. Werbung und Bestellung von Zählern
Die Gemeinde benötigt für jeden Zählbezirk einen Zähler und außerdem eine angemessene 
Zahl von Ersatzzählern. Für das Zähleramt werden hauptsächlich Beamte einschließlich Lehrper
sonen, Behördenangestellte, Studierende, aber auch Schüler der obersten Klassen höherer Lehr
anstalten in Frage kommen. Zwecks Gewinnung der Zähler wende sich die Zählungsdienststelle 
zunächst an die Gemeindeverwaltung, die Bundes- und Landesbehörden, die Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sowie an die Schulen. Außerdem können auch alle anderen Bürger der Ge
meinde gemäß §§ 15-19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955 zur 
ehrenamtlichen Mitwirkung herangezogen werden.
Nach § 8 des Volkszählungsgesetzes sind die Behörden des Bundes, der Länder, der Gemein
den und Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
pflichtet, soviele ihrer Bediensteten für die Zählung abzustellen, wie vom Zählungsleiter der Ge
meinde angefordert werden. Ausnahme; Lebenswichtige Tätigkeit öffentlicher Dienste darf durch 
diese Verpflichtung nicht unterbrochen werden; jedoch sollen von der Zählertätigkeit nur die 
für den technischen Dienst unbedingt notwendigen Personen freigestellt werden.
Wenn auf diese Weise nicht genügend Zähler gewonnen werden, muß die Zählungsdienststelle 
auch andere geeignete Personen zur Zählertätigkeit heranziehen, z. B. Hausfrauen, Schüler, 
Rentner u. a. m. Nach § 7 des Volkszählungsgesetzes ist jeder Deutsche vom 18. Lebensjahr an 
zur Übernahme der Zählertätigkeit verpflichtet, jugendliche, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, können mit Zustimmung des Erziehungsberechtigten als Zähler eingesetzt werden. Die 
Zählertätigkeit darf nur aus einem wichtigen Grund abgelehnt werden.
Die verantwortungsvolle Aufgabe des Zählers sollte keinesfalls Personen übertragen werden, 
die geistig, charakterlich oder auch körperlich für die Zählertätigkeit nicht geeignet sind. Die 
Tätigkeit ungeeigneter Zähler verursacht erfahrungsgemäß zeitraubende Berichtigungen und 
erneute Befragungen und stört dadurch den Ablauf des Zählgeschäfts empfindlich.
Die Berufung zum Zähler erfolgt schriftlich. Der Zähler bestätigt die Annahme des Amtes durch 
eine schriftliche Erklärung, in der er sich zur gewissenhaften Erfüllung seiner Aufgaben und zur 
Verschwiegenheit verpflichtet.
Zwei Wochen vor dem Stichtag, also bis zum 20. Mai, müssen alle Zähler einschließlich einer 
angemessenen Zahl von Ersatzzählern berufen sein. Dem Zähler ist ein mit dem Dienstsiegel 
der Gemeinde versehener und vom Zählungsleiter oder Bürgermeister unterschriebener Ausweis 
auszuhändigen.

6. Zählerversammlungen
Zur Einführung der Zähler in ihre Aufgabe sind Zählerversammlungen (nicht mehr als 40 Teil
nehmer) abzuhalten, und zwar bis etwa eine Woche vor dem Stichtag. Jedem Zähler ist einige 
Tage vor der Zählerversammlung eine Zählermappe mit den erforderlichen Zählpapieren auszu
händigen.
Einzelheiten über die Durchführung der Unterrichtung (Hinweise für die Zeiteinteilung, die zweck
mäßige Reihenfolge bei der Ausgabe der Zählpapiere, die Kontrolle des Ausgebens und Ein
sammelns, die lückenlose Erfassung der bewohnten Gebäude, der Wohnungen, Haushalte und 
Personen — insbesondere der Untermieter — und für das Verhalten bei Auskunftsverweige
rungen) enthält die „Anleitung für die Unterrichtung der Zähler", Drucksache Nr. 9.
Da gründliche Unterrichtung der Zähler für das Gelingen der Zählung entscheidend ist, muß 
sichergestellt sein, daß alle Zähler - auch die Ersatzzähler - an einer Zählerversammlung teil
nehmen. Ort und Zeit sind für die Zähler möglichst günstig anzusetzen.
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Die Unterweisung der Zähler ist durch die Sachbearbeiter der Zählungsdienststelle oder geeignete 
sachkundige Gemeindebedienstete vorzunehmen. Die Vortragenden müssen mit der „Anleitung 
für die Unterrichtung der Zähler" und mit den einzelnen Zählpapieren genau vertraut sein, 
damit sie den Zählern Auskunft über Zweifelsfragen geben können.
Der Kreiszählungsleiter beim Landratsamt und dessen Stellvertreter sind gehalten, die Gemein
dezählungsleiter bei der Unterweisung der Zähler weitgehend zu unterstützen.

7. Anlieferungen der Zählpapiere
Die Zählpapie.re werden den Gemeinden spätestens bis zum 10. Mai 1961 zugesandt. Sollten die 
Zählpapiere bis zu diesem Termin nicht eingegangen sein, so ist dies dem Landratsamt sofort 
telefonisch oder telegraphisch mitzuteilen. Nach Eingang der Zählpapiere ist zu prüfen, ob die 
gelieferten Zählpapiere dem mutmaßlichen Bedarf entsprechen.
Etwa fehlende Mengen sind mit Angabe der Drucksachennummer sofort nachzufordern.

8. Bekanntmachung der Zählung
Die Bevölkerung muß auf die bevorstehende Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung hinge
wiesen werden. Das geschieht am besten durch Plakatanschläge oder amtliche Bekanntmachun
gen in den Zeitungen von Ende Mai an. Plakate und dgl. bleiben einige Tage über den Zäh
lungsstichtag hinaus angeschlagen. Amtliche Bekanntmachungen müssen enthalten:

Stichtag der Zählung (6. Juni 1961),
Rechtsgrundlage,
Anschrift der Zählungsdienstelle(n),
Hinweis, daß die Zählungsdienstelle Auskünfte erteilt, die Bitte, daß alle Personen, die bis 
zum 3. Juni keine Haushaltsliste erhalten haben, bei der Zählungsdienstelle vorsprechen.

9. Beschriften und Bereitstellen der Zählpapiere
Die Vorbereitung und das Zusammenstellen der Zählpapiere und der Musterexemplare ist die 
erste größere Aufgabe der Zählungsdienststelle. Für jeden Zählbezirk ist eine Zählermappe 
anzulegen, auf die folgende Angaben zu übertragen sind:

Regierungsbezirk,
Kreis,
Gemeinde,
Gemeindeteil,
Zählbezirksnummer,
Name und Anschrift des Zählers.

Auf der Zählermappe ist die „Gemeindekennzahl", die als Stempel in der Gemeinde vorliegt, 
in das dafür vorgesehene Feld einzustempeln.
Außerdem sind jedem Zähler anhand des Verzeichnisses der zum Zählbezirk gehörenden Grund
stücke im Kopf der „Zählbezirksliste" die Grenzen seines Zählbezirks — sowie für jedes zu er
fassende Grundstück bzw. Gebäude Straße und Hausnummer — genau anzugeben (vgl. die 
Ausführungen zu B l 4). Auch die Zählbezirkslisten sind auf Vorder- und Rückseite mit der Ge
meindekennzahl zu versehen.

10. Austeilen der Erhebungsbogen
Die Zähler sollen die Zählpapiere ab 30. Mai verteilen. Daher müssen die Zählpapiere späte
stens bis zum 27. Mai, auf jeden Fall aber einige Tage vor der Zählerversammlung, in ihren 
Händen sein.

10. Mai 1961

Zählungster
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geben!

Zählermappen 
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27. Mai 1961

II. Aufgaben während der Zählung
Während der ganzen Zeit, in der die Zähler mit dem Austeilen und Einsammeln der Zählpapiere 
beschäftigt sind und die Bevölkerung die Papiere ausfüllt, muß die Zählungsdienststelle durch
gehend besetzt sein, damit jederzeit Auskünfte an Zähler und Bevölkerung gegeben werden kön
nen. Für eilige Nachforderungen von Zählpapieren ist ein angemessener Vorrat bereitzuhalten. 
Zähler, die infolge Erkrankung oder aus anderen wichtigen Gründen ausfallen, sind sofort durch 
Ersatzzähler abzulösen.
Wenn jemand bei der Zählungsdienststelle vorspricht und angibt, keine Haushaltsliste, Gebäudeliste 
oder keinen Arbeitsstättenbogen erhalten zu haben, so sind die gewünschten Erhebungsbogen aus
zugeben. Name und Anschrift des Empfängers sowie Zahl und Art der ausgegebenen Erhebungs
bogen werden in einer Liste festgehalten. Des weiteren ist sofort zu prüfen, warum der Betref
fende keinen Erhebungsbogen erhalten hat.
Zunächst ist anhand des Zählbezirksverzeichnisses festzustellen, ob das Grundstück, auf dem er 
wohnt, überhaupt einem Zählbezirk zugeordnet wurde. Wurde das Grundstück ordnungsgemäß 
zugeteilt, so ist Verbindung mit dem zuständigen Zähler aufzunehmen und zu klären, ob er die 
Zählarbeiten durchgeführt (oder vielleicht krank geworden ist) und beim Austeilen nicht etwa noch 
weitere Gebäude, Haushalte und Arbeitsstätten übersehen hat. Beim Abliefern der Zählpapiere 
durch den zuständigen Zähler ist zu prüfen, ob die von der Zählungsdienstelle ausgegebenen Bo
gen vorhanden sind.
Wenn ein Gebäudeeigentümer, ein Haushaltsvorstand oder der Leiter einer Arbeitsstätte die Aus
kunft verweigert, muß sich die Zählungsdienststelle einschalten, d. h. es soll zunächst versucht wer
den, den Verweigerer durch gutes Zureden umzustimmen. Erfolge dürften dann erzielt werden.
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wenn ein in der Menschenbehandlung erfahrenes Mitglied der Zählungsdienstelle die Verweigerer 
aufsucht, noch einmal auf Sinn und Zweck der Volkszählung hinweist, ferner auf die Zeitungs
artikel (mitnehmen), Rundfunk- und Fernsehsendungen, in denen die Volkszählung ausführlich und 
positiv besprochen worden ist. Wenn es nicht gelingt, die Bedenken des Verweigerers zu zer
streuen - und erst dann - sollte auf das Volkszählungsgesetz verwiesen werden, das eine Aus
kunftspflicht begründet. Die ganz wenigen hartnäckigen Verweigerer, die dann immer noch keine 
Auskunft geben, sind zum Schluß mit den Strafbestimmungen des Gesetzes über die Statistik für 
Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzblatt I, S. 1314) bekanntzumachen.
§ 14 dieses Gesetzes lautet:
(1) Eine Ordnungswidrigkeit begeht, wer vorsätzlich oder fahrlässig Auskünfte, zu denen er nach 

§ 10 verpflichtet ist, ganz oder teilweise verweigert oder nicht rechtzeitig erteilt oder unrich
tige oder unvollständige Angaben macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark geahndet 
werden.

Vielfach lohnt es sich, dem Verweigerer noch eine Bedenkzeit zu gewähren und die Hinweise auf 
die Auskunftspflicht und die Strafbestimmungen erst bei einem zweiten Besuch, ein bis zwei Tage 
später, vorzubringen.
Sollte auch der zweite Besuch erfolglos bleiben, so ist der Verweigerer mit eingeschriebenem Brief 
unter Nennung eines Termins auf seine Auskunftspflicht hinzuweisen und um die Ausfüllung der 
Erhebungspapiere zu bitten (Muster siehe Anlage 8). Die Durchschrift dieses Mahnschreibens ist 
zusammen mit dem Einschreiben-Einlieferungsschein von der Gemeinde aufzubewahren und im 
Falle der endgültigen Verweigerung oder nicht fristgerechten Beantwortung des Mahnschreibens 
zusammen mit dem aktenkundig gemachten Vorgang dem Statistischen Landesamt zur Einleitung 
eines Bußgeldverfahrens zuzuleiten.

III. Die Aufgaben nach dem Stichtag
1. Das Einsammeln der Erhebungsbogen

Die Zähler beginnen mit dem Einsammeln am 6. Juni und müssen es bis zum 10. Juni abends 
beendet haben. Die Zählpapiere sind von ihnen bis zum 16. Juni an die Zählungsdienststelle abzu
liefern. Säumige Zähler sind sofort zu mahnen. Möglicherweise müssen Ersatzzähler für ausge
fallene oder ungeeignete Zähler einspringen und die Arbeiten zu Ende führen.

2. Entgegennahme der von den Zählern eingesammelten Erhebungsbogen und erste Prüfung auf
Vollzähligkeit
Bei Entgegennahme der Zählpapiere muß der Bearbeiter in der Zählungsdienststelle prüfen, ob 
der Zähler seine Aufgabe vollständig und sorgfältig' durchgeführt hat. Wie diese Prüfung vor
zunehmen ist und was dabei zu beachten ist, geht aus der Anleitung für das Prüfen der Zähl
papiere in den Gemeinden (Drucksache Nr. 10) hervor.

3. Prüfung der Zählpapiere auf vollständige und richtige Ausfüllung
In der Zählungsdienststelle sind die Erhebungsbogen auf vollständige und richtige Ausfüllung zu 
überprüfen. Diesen Kontrollen ist der Abschnitt II der Anleitung für das Prüfen der Zählpapiere 
in den Gemeinden zugrunde zu legen. Es ist unerläßlich, daß sich die Mitarbeiter der Zählungs
dienststelle vor Beginn des Prüfens mit dem Inhalt dieser Anleitung völlig vertraut machen. Das 
dort beschriebene Prüfprogramm ist als Mindestprogramm aufzufassen, dessen Durchführung 
vom Zählungsleiter durch seine Unterschrift auf dem Gemeindebogen bescheinigt wird. Wenn 
eine Gemeinde von sich aus weitergehende Kontrollen vornimmt, so sind diese zusätzlichen 
Kontrollen auf dem Gemeindebogen anzugeben.

4. Erstellung einer Liste der Bewirtschafter von Flächen mit einer GesamtgröBe bis unter 5 000 qm 
(= 0,5 ha), auf denen Obst, Gemüse und andere Gartengewächse zu Erwerbszwecken angebaut 
werden
Im Anschluß an die Volkszählung findet eine Gartenbauerhebung statt. Für diese Erhebung müs
sen aus den Haushaltslisten die Namen der betreffenden Bewirtschafter von Betrieben mit 
weniger als'5 000 qm Gesamtfläche herausgezogen und in eine Liste eingetragen werden 
(s. Anlage 3). Es ist auch möglich, die so festgestellten Gartenbaubetriebe in den den Gemeinden 
bis etwa Juni 1961 vom Statistischen Landesamt zugehenden „Anschriftenliste der in die Garten
bauliste einzubeziehenden Betriebe" nachzutragen. Diese Arbeit kann mit dem Prüfen der Anga
ben zu Abschnitt V in den Haushaltslisten verbunden oder in einem besonderen Arbeitsgang 
durchgeführt werden. Wenn im Abschnitt V zu Frage 6 „ja" angekreuzt und zu Frage 1 eine Ge
samtfläche unter 5 000 qm angegeben wurde, ist der zu Frage 2 eingetragene Name des Bewirt
schafters mit seiner Anschrift in die Liste aufzunehmen.
Diese Liste ist so zeitig aufzustellen, daß sie bis 10. Juli für die Gartenbauerhebung fertig vor
liegt. Sie ist sorgfältig aufzubewahren. Die Liste ist bei der Durchführung der Gartenbauerhe
bung heranzuziehen, wofür noch besondere Anweisung ergeht.

5. Feststellung der Zahl der ausgefüllten Erhebungsbogen und der erfaßten Personen
Für die Bearbeitung im Statistischen Landesamt wird eine Zusammenstellung der cusgefüllten 
Gebäudelisten, Hausholtslisten, Anstaltslisten und Arbeitsstättenbogen sowie der Zohl der in
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den Haushalts- bzw. Anstaltslisten eingetragenen Personen benötigt. Bereits während der Prüf
arbeiten - sobald geprüfte und endgültig abgeschlossene Zählbezirke vorliegen - ist mit der Auf
stellung des Gemeindebogens zu beginnen. Der Gemeindebogen ist zunächst mit der Gemeinde
kennzahl zu versehen. Dann sind die Summen der Spalten 4 bis 7 sowie 13 und 14 der Zählbe
zirksliste in die entsprechenden Spalten des Gemeindebogens zu übertragen. Nachdem die 
Zahl der ausgefüllten Erhebungsbogen und erfaßten Personen') für alle Zählbezirke in den Ge
meindebogen übertragen worden ist, muß die Summe für alle Zählbezirke der Gemeinde gebil
det werden. Zählungsleiter und Bürgermeister unterschreiben dann den abgeschlossenen Ge
meindebogen und bescheinigen damit die Vollständigkeit der Zählung und die ordnungs
gemäße Prüfung der Zählpapiere.

6. Absendung des Zählmaterials
Anschließend ist das gesamte Zählungsmaterial in folgender Reihenfolge zu verpacken:

a) Gemeindebogen (liegt oben auf)

b) Zählermappen in der Reihenfolge der Zählbezirksnummern; darin eingelegt:
Zählbezirksliste (Reinschrift) an erster Stelle; dann
Gebäudelisten (in der Reihenfolge des Eintrags in der Zählbezirksliste), in die die zugehöri

gen Haushaltslisten, Arbeitsstättenbogen, Anstaltslisten etc. eingelegt sind (jeweils in der 
Reihenfolge, in der sie in der Gebäudeliste eingetragen sind).

Arbeitsstättenbogen von Arbeitsstätten, die nicht in einem bewohnten Gebäude (ohne Ge
bäudeliste) liegen.

In der Gemeinde verbleiben die Entwürfe der Zählbezirkslisten und eine Durchschrift des 
Gemeindebogens. Die Sendung ist mit folgender Anschrift zu versenden:

Aufstellung 
des Gemeinde
bogens

Versand an 
Landralsämter 
bis 22. Juli 1961

Volkszählung 1961

.........  Gemeinde ...

.........  Paket Nr. ...

Kreis

Anzahl der Pakete

An das 
Landratsamt

Werden mehrere Pakete in einer Kiste versandt, so sind die in der Kiste liegenden Pakete 
genauso zu kennzeichnen. Bei Versand in Kisten sind die Zählbezirksmappen nicht lose ein
zulegen, sondern in Bunden zu etwa 10 Stück zu verschnüren.

Spätestens bis zum 22. Juli sollen die Gemeinden die Kisten (Pakete) an das zuständige Land
ratsamt abgesandt haben.
über den Versand der Zählpapiere von den Landratsämtern und von den Stadtkreisen an 
das Statistische Landesamt ergeht noch besondere Weisung.

') Diese Personenzahl gibt nur annäherungsweise die Einwohnerzohl der Gemeinde wieder. Sie entspricht nicht 
der Wohnbevölkerung, die im ollgemeinen niedriger sein wird. Die endgültige Wohnbevölkerung wird vom Stati
stischen Landesamt festgestellt.

Es folgen:
Anhang (besonders in größeren Städten zu beachten)
Anlagen
1. Zeitplan für die Gemeindebehörde
2. Übersicht über die wichtigsten Anstaltsarten
3. Muster einer Liste der Bewirtschafter von Gartenbaubetrieben mit weniger als 5000 qm 

Gesamtfläche
4. Verzeichnis der Zählbezirke
5. Alphabetisches Straßenverzeichnis
6. Kontrollzettel der Arbeitsstättenzählung 1960
7. Muster eines Schreibens an nicht angetroffene Auskunftspflichtige
8. Muster eines Schreibens bei Auskunftsverweigerung
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ANHANG
1. Bildung von Sonderzählbezirken

a) Für Anstalten
Für jede im Gemeindegebiet gelegene Anstalt ist ein eigener Zählbezirk zu bilden. Das Ver
zeichnis der Anstaltsarten (Anlage 2) zeigt, welche Institutionen hiervon betroffen sind. Am 
besten setzt sich die Zählungsdienststelle mit der Anstaltsleitung in Verbindung und verein
bart, daß ein Angehöriger der Anstaltsleitung die Zählung in der Anstalt durchführt. Ist dies 
nicht möglich, muß von der Gemeinde ein Sonderzähler bestimmt werden. Fällt eine Anstalt 
in das Gebiet eines normalen Zählbezirks, so ist das betreffende Grundstück in der Aufzäh
lung der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke auf dessen Zählbezirksliste als Sonderzähl
bezirk zu kennzeichnen, mit dem Hinweis, daß dort von einem besonderen Zähler gezählt wird. 
Vertriebene sowie deutsche und nichtdeutsche Flüchtlinge können in Durchgangs- und Wohn- 
lagern untergebracht sein.
Die Erfassung der Durchgangs- und Wohnlager bei der Volks- und Berufszählung 1961 ist so 
vorgesehen, daß jedes Lager, z. B. eine Barackensiedlung, ein ehemaliges Kasernengelände 
und dgl., einen Sonderzählbezirk bildet. Die Zählung wird mit Anstaltslisten durchgeführt. Auf 
den Anstaltslisten ist zu vermerken, ob es sich um ein Durchgangslager oder ein Wohnlager 
handelt.
Befinden sich Durchgangs- oder Wohnlager für Vertriebene, deutsche und nichtdeutsche 
Flüchtlinge in Wohnhäusern, zweckentfremdeten Hotels und dgl., gleichgültig, ob die Unter
kunft für ein längeres oder vorübergehendes Wohnen bestimmt ist, sind sie ebenfalls als La
ger anzusehen und die Zählung wird in ihnen wie in einer Anstalt durchgeführt.
Die in Sonderzählbezirken für Anstalten eingesetzten Zähler erhalten den „Leitfaden für An
staltszähler". Sie sind nicht zusammen mit den übrigen Zählern, sondern gesondert über ihre 
Aufgaben zu unterrichten, wobei der Inhalt ihres Leitfadens und evtl, weitere Besonderheiten 
mit ihnen besprochen werden.

b) Für größere Arbeitsstätten, Geschäftshäuser, Kleingartengebiete und dgl.
Die Bildung von Sonderzählbezirken empfiehlt sich ferner bei Grundstücken mit einer beson
ders großen Zahl von Bewohnern oder mit größeren Arbeitsstätten, wie Geschäfts- und Büro
grundstücke, Fabrikanlagen und dgl. Zusammenhängende große Fabrikanlagen, Schacht
anlagen und dgl. ein und derselben Firma sind dabei auch dann nur einem Zählbezirk zu
zuordnen, wenn sie z. B. durch eine öffentliche Straße durchschnitten werden. Auch besonders 
schwierig zu erfassende Wohn- und Arbeitsstätten, wie Schrebergärten (Laubenkolonie), 
Großbaustellen und dgl., werden zweckniäßig als Sonderzählbezirke behandelt. Die hier ein
gesetzten Zähler erhalten den „Leitfaden für den Zähler" und können zusammen mit den 
übrigen Zählern über ihre Aufgaben unterrichtet werden.

2. Numerierung der Zählbezirke
Die Nummern der Zählbezirke dürfen nicht mehr als dreistellig sein. Bei der Numerierung ist 
mit dem Ortskern zu beginnen. Außenbezirke und besondere Wohnplätze außerhalb des Orts
kerns sind erst anschließend zu berücksichtigen. In Stadtkreisen werden die Zählbezirke am 
zweckmäßigsten innerhalb jedes Stadtbezirkes (kleinste Einheit) von 1 beginnend dreistellig 
numeriert.
In Großen Kreisstädten, die auf das Schreiben des Statistischen Landesamtes vom 29. 12. 1960, 
Nr. II113 - 4786, eine Auswertung nach Stadtteilen beantragt haben, ist gemäß o. a. Schreiben 
für jeden Stadtteil mit einer neuen ersten Stelle des Zählbezirks zu beginnen. Zum Beispiel:

Stadtteil

Was sind 
Anstalten?

Durchgangs
und Wohnlager

Besondere Un
terrichtung der 
Anstaltszähler

Warum Sonder
zählbezirk?

Wie sind die 
Zählbezirke 
zu numerieren?

Zählbezirk

001 - 088 
101 - 190 
201 - 273 
301 - 327 
401 - 433

Innenstadt 
Weststadt 
Oststadt 
Vorstadt A 
Vorstadt B 
usw. bis 
Vorstadt G 901 - 968

3. Bundesbahn, Bundespost
Für abgeschlossene Bahn-(Post-)gelände mit allen darauf befindlichen Betriebs- und Wohn
gebäuden sind Sonderzählbezirke zu bilden und Bedienstete der Bundesbahn (-post) als Zäh
ler einzusetzen. Durch diese Zähler sind alle auf dem Gelände wohnenden Personen sowie alle 
nicht der Bundesbahn (-post) unterstehenden Arbeitsstätten zu erfassen, wie Bahnhofsgaststätte, 
Zeitungsstand, Blumenladen und andere Verkaufsstände. Die Dienststellen der Bundesbahn und 
Bundespost werden von diesen Behörden jedoch selbst gezählt.

4. Bun'desvrehr, Bundesgrenzschutz
In geschlossenen Anlagen der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes wird die Zählung von 
den Standortverwaltungen ohne Einschaltung der Gemeinde durchgeführt. Für diese Gelände 
ist kein Zählbezirk und kein Zähler vorzusehen.

Sonder
erfassung

288



In von der Bundesv^ehr oder vom Bundesgrenzschutz benutzten Gebäuden außerhalb militäri
scher Anlagen wird die Zählung vom örtlich zuständigen Zähler durchgeführt, sofern das Ge
bäude nicht zu einer militärischen Anlage gehört, z. B. die Unterkunft für eine Radarbewachung. 
Die in Frage kommenden Gebäude können einmal nur von Soldaten oder Soldatenfamilien, 
zum anderen auch von Soldaten und Zivilisten gemeinsam bewohnt werden, außerdem kann 
sich in ihnen eine Bundeswehr- oder Bundesgrenzschutzdienststelle befinden. Für von der Bun
deswehr gemietete Gebäude hat der Eigentümer die Gebäudeliste auszufüllen, z. B. eine Sied
lungsgesellschaft. Für Gebäude, die der Bundeswehr von der Bundesvermögensverwaltung 
überlassen wurden, muß diese die Gebäudelisten ausfüllen. Es ist zweckmäßig, wenn sich die 
örtlichen Zählungsleiter wegen der Abgrenzung der Zählgebiete mit den Standortverwaltungen 
ins Benehmen setzen.

5. Wochenendhäuser und nur gelegentlidi bewohnte Gebäude und Wohnungen, die Haushalten 
als 2. Wohnsitz dienen
Wochenendhäuser befinden sich in der Regel außerhalb des geschlossenen Bebauungsgebiets 
einer Gemeinde. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß diese Gebäude bei der Zählbezirks
einteilung des Gemeindegebiets nicht vergessen werden.
Es ist sowohl für die bewohnten Wochenendhäuser als auch für diejenigen, in denen der Zäh
ler den Besitzer am Zählungsstichtag nicht antrifft, eine Gebäudeliste anzulegen.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen Wochenendhäusern mit mindestens 50 qm Wohnfläche 
(oder 60 qm überbauter Fläche) und solchen unter 50 qm. Die letzteren zählen zu den behelfs
mäßigen Wohngelegenheiteh, sind also als Behelfsheime, Baracken o. ä. nachzuweisen. 
Wochenendhäuser und gelegentlich bewohnte Gebäude oder Wohnungen sind im Kopf der Ge
bäudeliste zusätzlich mit Rotstift als „Wochenendhaus'" bzw. als „gelegentlich bewohnt" zu 
kennzeichnen. Ebenso sind die Haushaltslisten für diese Gebäude bzw. Wohnungen kenntlich 
zu machen.
Ist ein Gebäude bereits bei der Gebäudevorerhebung erfaßt worden und weist die Gebäudeliste 
die Eintragung „Wochenendhaus" auf, ohne daß eine der vorgegebenen Gebäudearten ange
kreuzt worden ist, so ist zu prüfen, ob auf Grund des Augenscheins oder der Auskunft Anwesen
der die Gebäudeliste durch zusätzliches Ankreuzen einer der bei Frage B 2 vorgedruckten Ge
bäudearten ergänzt werden muß. Hat keine Gebäudevorerhebung stattgefunden und wird vom 
betreffenden Gebäudeeigentümer das Bauwerk als „Wochenendhaus" bezeichnet, so ist dies 
mit Rotstift im Kopf der Gebäudeliste kenntlich zu machen und zusätzlich eine der vorgege
benen Gebäudearten entsprechend der Unterscheidung nach Wochenendhäusern mit weniger 
als 50 qm Wohnfläche und Wochenendhäuser mit mindestens 50 qm Wohnfläche (oder 60 qm 
überbauter Fläche) anzukreuzen. Die Haushaltslisten dieser Wochenendhäuser sind ebenfalls 
mit Rotstift im Kopf der Liste mit „Wochenendhaus" zu kennzeichnen.
Wird ein Gebäude nur in bestimmten Jahreszeiten oder nur über das Wochenende bewohnt, so 
ist dies auf der Gebäudeliste als „gelegentlich bewohnt" zu vermerken. Das gleiche gilt, wenn 
es sich um einen zweiten Wohnsitz handelt. Der Haushalt ist wie üblich mit Haushaltslisten zu 
erfassen. Die Haushaltslisten sind mit Rotstift ebenfalls als „gelegentlich bewohnt" kenntlich zu 
machen. Auf der Gebäudeliste muß auf der Rückseite die Nummer der betreffenden Liste und 
die Zahl der zum Haushalt gehörenden Personen eingetragen werden.
Ist der Gebäudeeigentümer am Zählungsstichtag nicht anwesend, so muß vom Zähler eine Ge
bäudeliste angelegt und soweit als möglich die Fragen ausgefüllt werden, wobei im Kopf der 
Gebäudeliste mit Rotstift „Wochenendhaus" oder „nur gelegentlich bewohnt" oder eine ähn
liche Formulierung einzutragen ist, aus der ersichtlich ist, daß es sich nur um eine Wochenend
unterkunft oder einen zweiten Wohnsitz handelt. Für jede im Gebäude vorhandene Wohnung 
muß vorsorglich mindestens eine Haushaltsliste, die ebenso mit „Wochenendhaus" o. ö. zu kenn
zeichnen ist, mit Angabe der Zahl der Personen angelegt werden. Die Personenzahl ist auf die 
Rückseite der betreffenden Gebäudeliste in Spalte 11 - wie bei allen anderen Haushalts- und 
Gebäudelisten — zu übernehmen.

6. Ausländische Sireitkräfte
Die Mitglieder ausländischer Streitkräfte und deren Angehörige rechnen nicht zur Wohnbevöl
kerung und sind folglich nicht zu zählen. Dieser Personenkreis setzt sich wie folgt zusammen:

1. Militärisches Personal,

2. den ausländischen Truppen unterstelltes ziviles Gefolge mit Staatsangehörigkeit der Ent
sendestaaten und

3. Familienangehörige des militärischen Personals und des zivilen Gefolges ohne Rücksicht auf 
deren Staatsangehörigkeit (z. B. auch deutsche Ehefrauen).

Erfassung von zur Wohnbevölkerung gehörenden Personen auf von den Streitkräften in An
spruch genommenen Grundstücken
Zu erfassen sind Handwerker, Bewachungsmannschaften, Dienstgruppen u. dgl., die in geschlos
senen militärischen Anlagen ausländischer Streitkräfte untergebracht sind, aber nicht die 
Staatsangehörigkeit der betreffenden ausländischen Macht haben, also z. B. Deutsche, Polen,

Behandlung und 
Erfassung von 
Wochenend
häusern und nur 
gelegentlich be
wohnten Ge
bäuden und 
Wohnungen
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Ukrainer, Ungarn. Ebenfalls zu zählen sind Hausangestellte, z. B. Hausgehilfinnen, Heizer, 
Hausmeister, die in Gebäuden bzw. Gebäudeteilen leben, die von den ausländischen Streit
kräften in Anspruch genommen sind, z. B. in geschlossenen Wohnsiedlungen.
Die Erfassung dieser — vermutlich wenigen — zur Wohnbevölkerung gehörenden Personen 
führen die Streitkräfte durch ihre Mitglieder oder ihre deutschen Bediensteten am besten selbst 
durch. Der Zählungsleiter der Gemeinde muß also rechtzeitig mit der zuständigen örtlichen 
Dienststelle der ausländischen Streitkräfte Verbindung aufnehmen. Sollte der Gemeinde diese 
Dienststelle nicht bekannt sein, so kann sie beim Statistischen Landesamt erfragt werden. Die 
Dienststellen der ausländischen Streitkräfte werden über das Auswärtige Amt über die bevor
stehende Volkszählung unterrichtet. Zu klären sind jedoch Einzelheiten über die technische 
Durchführung der Zählung innerhalb geschlossener militärischer Anlagen oderWohnsiedlungen 
der Streitkräfte und in sonstigen von ihnen in Anspruch genommenen Gebäuden. Es ist ins
besondere darauf hinzuwirken, daß die von den Streitkräften eingesetzten Zähler durch ihre 
Zählertätigkeit und durch den Besuch der Zählerversammlung keinen Verdienstausfall erleiden. 
Die benötigten Erhebungsbogen sind der Dienststelle der ausländischen Streitkräfte von der 
Gemeinde zur Verfügung zu stellen, nachdem jene ihren Bedarf mitgeteilt hat. Ferner ist zu 
vereinbaren, daß die ausgefüllten Erhebungspapiere an die Gemeinde zurückgeleitet werden. 
Selbstverständlich brauchen für die genannten Anlagen und Grundstücke keine regulären Zähl
bezirke mit deutschen Zählern eingeteilt zu werden. Die von den Streitkräften eingesetzten 
Zähler müssen von einem Gemeindebeauftragten über ihre Aufgaben unterrichtet werden. 
Hierbei muß vor allem klar herausgearbeitet werden, wann eine Haushalts- und wann eine 
Anstaltsliste auszugeben ist.
Eine Haushalfsliste erhalten alle Einzelpersonen oder Familien, die nicht zu den Streitkräften 
gehören und in Wohnungen untergebracht sind; zumeist also Hausangestellte, wie Haus
gehilfinnen, Gärtner, Hausmeister mit Familie.
Eine Anstaltsliste ist anzulegen, wenn nicht zu den Streitkräften gehörende Personen in Grup
pen in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, also z. B. Wachmannschaften, Dienst
gruppen u. dgl. Die einzelnen Personen sind in Abschnitt A der Anstaltsliste einzutragen und 
füllen außerdem noch einen Einzelbogen aus. Die Abschnitte B bis E der Anstaltsliste bleiben leer. 
Der Zähler hat jedoch alle ausgefüllten Haushalts- und Ansfaltslisten auf ihrer Vorderseite durch 
„A" zu kennzeichnen, als Hinweis darauf, daß die eingetragenen Personen im Bereich der 
ausländischen Streitkräfte gezählt worden sind.
In der Regel dürften diese kurzen Ausführungen bereits ausreichen, um mit den von den Streit
kräften bestimmten Zählern ihre Aufgaben durchzusprechen. Sollten noch Unklarheiten be
stehen, so sind vom Statistischen Landesamt weitere Auskünfte einzuholen.

Von Mitgliedern ausländischer Streikräfte privatrechtlich gemietete Gebäude und Wohnungen 
sowie darin lebende, zur Wohnbevälkerung gehörende Personen. Keine besonderen Absprachen 
sind wegen der Mitglieder ausländischer Streitkräfte zu treffen, die in privatrechtlich gemieteten 
Häusern und Wohnungen leben. Da diese Gebäude und Wohnungen zum Gebäude- bzw. 
Wohnungsbestand der 'Gemeinde zählen, muß der örtlich zuständige deutsche Zähler, in 
dessen Zählbezirk sie liegen, dafür sorgen, daß für diese Gebäude und Wohnungen Zähl
papiere angelegt werden, aus denen hervorgeht, daß sie von Mitgliedern ausländischer Streit
kräfte privatrechtlich gemietet sind.

Wurde ein ganzes Gebäude gemietet, ist vom Gebäudeeigentümer eine Gebäudeliste aus
zufüllen. Auf der Rückseite der Gebäudeliste sind die Namen aller Wohnungsinhaber ein
zutragen und selbstverständlich die Fragen für die Wohnung zu beantworten. In Sp. 11 auf 
der Rückseite muß vom Gebäudeeigentümer oder aber vom Zähler die Zahl der in der 
Wohnung lebenden Personen angegeben werden. Die Liste ist auf der Vorderseite links 
neben den Ordnungsangaben außerdem durch ein „A" zu kennzeichnen. Das besagt, daß 
in dem Gebäude alle Wohnungen an Mitglieder ausländischer Streitkräfte vermietet sind 
und daß bei der Vollzähligkeitskontrolle für die ausländischen Wohnparteien keine Haus
haltslisten vorzuliegen brauchen.
Wurde nur eine Wohnung gemietet, z. B. von einem amerikanischen Offizier eine Wohnung 
in einem Mehrfamilienhaus, so ist es aus Gründen der Kontrolle notwendig, für diesen 
Haushalt eine Haushaltsliste anzulegen. Auf ihr braucht nur auf der Vorderseite die Per- 
sonenzahl und das Kennzeichen „A" eingetragen zu sein, alle übrigen Eintragungen ent
fallen. Selbstverständlich ist die Personenzahl des amerikanischen Haushaltes in Sp. 11 auf 
der Rückseite der Gebäudeliste vom Hauseigentümer oder Zähler einzutragen. Außerdem 
sind die Fragen für die von diesem Haushalt bewohnte Wohnung zu beantworten und in der 
Wohnungszeile dieses ausländischen Wohnungsinhabers in Sp. 12 ein „A" zu vermerken.

In den beiden beschriebenen Fällen hat sich der zuständige Zähler zu erkundigen, ob in einer 
solchen Wohnung oder in einem solchen Gebäude ein deutscher Gärtner, Hausmeister, eine 
deutsche Hausgehilfin o. dgl. wohnt. An diese zur Wohnbevölkerung gehörenden Personen 
muß der Zähler eine Haushaltsliste ausgeben.
Stößt der von der Gemeinde bestimmte Zähler in einer Wohnung der Streitkräfte auf Verstän
digungsschwierigkeiten, soll er die Zählungsdienststelle davon unterrichten, damit von dort aus 
eine Nacherfassung durchgeführt werden kann. Die Dienststellen der Streitkräfte haben ihre 
Mitglieder auf die bevorstehende Volkszählung hingewiesen und sie gebeten, die Zählung zu 
unterstützen.
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7. Ausländische Missionen (Botschaften, Konsulate und dgl.)
Gemeinden, die Anweisungen für die Erfassung ausländischer Missionen benötigen, werden 
gebeten, diese beim Statistischen Landesamf anzufordern.

8. Erfassung der Behörden für die Arbeitsstättenzählung
Es empfiehlt sich, die Erfassung aller im Gemeindebereich ansässigen Behörden (mit Ausnahme 
von Bundespost, undesbahn, Bundeswehr und Bundesgrenzschutz) durch Sonderbeauftragte, die 
von der Gemeindeverwaltung bestellt werden, vornehmen zu lassen.

In diese gesonderte Erhebung sind einzubeziehen:

sämtliche Dienststellen, Einrichtungen, Anstalten, Regiebetriebe und dgl., die unmittelbar der 
Verwaltung durch die Gemeindebehörde unterliegen,
sämtliche Dienststellen usw. von Gemeindeverbänden und Kreisbehörden,
sämtliche Behörden, Dienststellen usw. eines Landes oder des Bundes, jedoch ohne Bundes
post, Bundesbahn, Bundeswehr und Bundesgrenzschutz.

Was wird 
gesondert 
erfaßt?

Der Bürgermeister oder Zählungsleiter beauftragt eine Person, die mit den örtlichen Verhältnis
sen in dieser Hinsicht genügend vertraut ist, mit der Erfassung der Behördenarbeitsstätten. In 
größeren Städten wird diese Aufgabe zweckmäßigerweise dem Statistischen Amt zu übertragen 
sein, bei dem erfahrungsgemäß ausreichende Unterlagen über alle im Gemeindebereich ansäs
sigen Bundes-, Landes- und anderen Behörden mit ihren örtlichen Dienststellen, Einrichtungen 
und dergleichen vorliegen.

Das Austeilen der Bogen ist bereits etwa 1 bis 2 Wochen vor dem allgemeinen Zählungsstichtag 
durchzuführen, damit der allgemeine Zählungsablauf durch diese Erfassung nicht berührt wird. 
Die Arbeitsstättenbogen für sämtliche Dienststellen der Gemeindebehörde können vom Bürger
meisteramt (Gemeindebüro, Rathaus, Personalamt oder dgl.) ausgefüllt werden. Es ist unbedingt 
notwendig, daß für jede Verwaltungsstelle, Feuerwache, Polizeirevier, Städtisches Krankenhaus, 
Versorgungsbetrieb usw. ein besonderer Arbeitsstättenbogen ausgefüllt wird.

Die nichtkommunalen Behörden, Dienststellen usw. erhalten die Arbeitsstättenbogen am besten 
durch einen besonders qualifizierten Beauftragten der Gemeindebehörde. Auch sie sollen für 
jede ihrer in der Gemeinde befindlichen Dienststellen einen Arbeitsstättenbogen ousfüllen.

Sowohl bei der Erfassung der kommunalen Dienststellen, als euch bei den Länder-, Bundes
und sonstigen Behörden ist darauf zu achten, daß für jede örtlich getrennte Arbeitsstätte, also 
auch für jeden ausgelagerten Teil einer Dienststelle, gesonderte Fragebogen von ihrer im Ge- 
meindegebiel befindlichen Zentrale ausgefüllt werden.

Es muß darauf geachtet werden, daß alle mit ► bezeichneten Fragen beantwortet sind. Unter 
„Allgemeine Angaben" im Abschnitt A des Fragebogens muß angegeben sein, ob es sich bei 
der betreffenden Arbeitsstätte um eine Behörde, Dienststelle usw. der Gemeinde, der Kreisver
waltung, eines Gemeindeverbandes, eines Landes oder des Bundes handelt. Jede Behörde, 
Dienststelle usw., die auf diese Weise einen Arbeitsstättenbogen erhalten und ausgefüllt hat 
oder deren örtliche Zentrale für sie einen Arbeitsstättenbogen ausgefüllt hat, erhält einen Kon- 
trollzettel (s. Muster), der die Bezeichnung und Anschrift der betreffenden Arbeitsstätte (Be
hörde, Dienststelle) enthält und den Stempel der Gemeindebehörde trägt. Dieser Konfrollzettel 
wird den Zählern beim Austeilen der Haushaltslisten, Gebäudelisten und Arbeitsstättenbogen 
oder beim Einsammeln statt des Arbeitsstättenbogens ausgehändigt. Die Arbeitsstättenbogen 
selbst werden entweder durch die Sonderbeauftragten wieder eingesammelt oder auf dem 
Postwege der Zählungsdiensstelle zugeleitet. Die von der Gemeindebehörde oder von anderen 
Dienststellen zentral ausgefüllten Bogen laufen ebenfalls auf einem dieser Wege an die Zäh
lungsdienstelle zurück.

Die allgemeinen Zähler sind über dieses Verfahren bei der Zählerunterrichtung zu informieren 
und darauf hinzuweisen, daß bei Dienststellen von Behörden nur die Abgabe des Kontroll- 
zettels von der Ausfüllung eines Arbeitsstättenbogens entbindet.

Die durch die Sondererhebung eingesammelten Arbeitsstättenoogen werden nach Zählbezirken 
sortiert. Für jeden Arbeitsstättenbogen muß ein Kontrollzettel vorhanden sein, für jeden Kon- 
trollzettel muß ein Arbeitsstättenbogen vorliegen. Nach der Kontrolle werden die Arbeitsstätten
bogen in die Zählermappen eingeordnet.

Außerhalb der geschlossenen Anlagen der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes (einschl. 
der Kasernements) liegende Dienststellen der Bundeswehr erhalten einen Kontrollzettel von ihrer 
Standortverwaltung und händigen ihn dem zuständigen Zähler bei dessen Besuch aus. Der Kon- 
trollzettel für diese Dienststellen kann bei der Zusammenführung nicht gegen einen Arbeits
stättenbogen ausgetauscht werden, da die Dienststellen der Bundeswehr aus der Arbeitsstät
tenzählung ausgeklammert sind. Sie verbleiben daher in den Zählermappen und werden mit 
an das Statistische Landesamt abgeliefert.

Dienststellen 
der Gemeinde

Wofür einen 
Arbeitsstät
tenbogen?

Ausfüllung 
des Arbeits
stättenbogens

Verteilung 
der Kontroll
zettel

Weitergabe 
des Kontroll- 
zettels an 
den Zähler

Vollzählig
keitskontrolle 
Einordnung in 
Zählermappen

Kontrollzettel 
für Bundeswehr 
dienststellen
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Anlage 1
zur Anleitung für die GemeindebehördeZEITPLAN

Die unterstrichenen Termine sind unbedingt einzuhalten.

Berufung eines Zählungsleiters, Einrichtung einer Zählungsdienstsielle

Abschluß der Geböudevorerhebung;
Einteilung des Gemeindegebietes in ZShlbezirke
Wohnplätze bilden eigenen Zählbezirk.
Sonderzählbezirke für Anstalten; mit der Anstaltsleitung verstänu.yen.
Anlegen eines Verzeichnisses der Zählbezirke sowie eines alphabetischen Straßenverzeichnisses 
mit Haus-Nr. und Zählbezirks-Nr.

Anlieferung der Zählpapiere
V/enn die Zählpapiere bis zu dem genannten Termin nicht oder nicht vollständig eingegangen 
sind, sofort telefonisch oder telegraphisch beim Landratsamt bzw. beim Statistischen Landesamt 
anfordern.

Werbung und Bestellung von Zählern
Anwerbung von Zählern bei Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts (Beamte, An
gestellte), bei Schulen und sonstigen Lehranstalten (Lehrer, Studenten, Schüler).
Anwerbung von freiwilligen Zählern (Arbeitsamt, Zeitung, Plakat).
Bei Anstalten Verständigung mit den Anstaltsleitungen über Benennung eigener Zahler.
Bei Gelände der Bundesbahn und -post mit Wohnraum, aber nicht der Bahn bzw. Post unter
stehenden Arbeitsstätten, Verständigung mit der zuständigen Bundesbahn (-post) -dienststeile 
über Benennung eigener Zähler.
Schriftliche Ernennung, schriftliche Annahmeerklärung der Zähler.
Zuordnung der Zähler zum Zählbezirk; Bestellung von Ersatzzählern.

Beschriften und Bereitsiellen der Zählpapiere
Aus dem Verzeichnis der Zählbezirke die zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke in eine 
Zählbezirksliste übertragen.
Für jeden Zählbezirk die voraussichtlich benötigte Zahl von Gebäudelisten, Haushaltslisten und 
Arbeitsstättenbogen abzählen; ferner ist eine angemessene Reserve beizulegen.

Auf jedem Zählpapier auf der Vorderseite rechts oben die Ordnungsangaben wie Regierungs
bezirk, Kreis, Gemeinde, Gemeindekennzahl usw. eintragen (einstempeln).
Einordnen der bei der Gebäudevorerhebung ausgefüllten Gebäudelisten in die Zählermappen.

Ausgabe der vorbereiteten Zählermappen an die Zähler

Zählerversammlungen
Ausgabe je eines Exemplars der Zählungsdrucksachen Nr. 1 bis 7 an die Zähler einige Tage 
vor der Unterrichtung zusammen mit der Einladung zum Besuch der Zählerversammlungen.

Bekanntmachung der Zählung

Mitte März

Bis Ende April

Bis spätestens
10. Mai

Bis 20. Mai

Bis Ende Mai

I (
Bis 27. Mai

Bis 30. Mai

Ab Anfang Mai 
bis zum 6. Juni
Vom 30. Mai bis 5. Juni Austeilen der Erhebungsbogen durch die Zähler an die Bevölkerung

Stichtag der Volkszählung
Auskunftsdienst in der Zählungsdienststelle.

Abschluß der Vorbereitungen, in der Zählungsdienststelle für die Entgegennahme der Zähl
papiere und die anschließenden Prüfarbeiten
Räume und Personal bereitstellen; gegebenenfalls Personal der Zä.hlungsdienststelle ver
stärken.

Einsammeln der Erhebungsbogen durch die Zähler

Ablieferung der Zählpapiere durch die Zähler an die Zählungsdienststelle
Eingangskontrolle (Vollständigkeit der Zählung, Vorliegen aller Erhebungsbogen, ordnungs
gemäße Abschlußarbeiten des Zählers).

Erstellung der Anschriftenliste für die Gartenbauerhebung 1961

Prüfen der Zählpapiere in der Zählungsdienststelle 
Abschlußarbeiten
Vollständige Erfassung des ganzen Zählbezirks; Vorliegen aller Erhebungsbogen; vollständige 
Ausfüllung aller Erhebungsbogen; Richtigkeit der Eintragungen.
Nacherhebungen bei Vorliegen falscher und unvollständiger Angaben, bei Auskunftsverweige
rern und bei vom Zähler nicht angetroffenen Personen.
Aufstellen des Gemeindebogens.

Verpackung und Absendung des Zählmaterials an das zuständige Landratsamt, bzw. Stadtkreise 
an das Statistische Landesamt

6. Juni

Bis 10. Juni

6. bis 10. Juni

Bis 16. Juni

Bis 10. Juli

Bis zum 20. Juli

r-

Bis zum 22. Juli
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Anlage 2
zur Anleitung für die Gemeindebehörde

Übersicht über die Anstaltsarten und Beherbergungsbetriebe

Anstalten für Unterricht, Bildung und Erziehung

11 Anstalten für Unterricht, Bildung und Erziehung für Kinder und Jugendliche.

12 Waisenhäuser, Kinderdörfer.

13 Anstalten für Erwachsenenförderung.

Anstalten der Erholung und des Gesundheitswesens

21 Erholungsheime, Urlaubsheime.

22 Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten.

Nur der Unterkunft dienende Einrichtungen (außer Beherbergungsgewerbe)

31 Alters- und Invalidenheime.

32 Wohnheime — ohne Alters- und Invalidenheime.

33 Arbeiterlager, firmeneigene Unterkünfte.

34 Durchgangslager für Vertriebene, deutsche und nichtdeutsche Flüchtlinge.

35 Wohnlager für Vertriebene, deutsche und nichtdeutsche Flüchtlinge.

36 Auswandererlager, Oberseeheime.

37 Anstalten nur zur Unterbringung wohnungslos Eingewiesener — soweit nicht Arbeiterlager, 
Durchgangs- und Wohnlager für Vertriebene, deutsche und nichtdeutsche Flüchtlinge oder 
Auswandererlager.

38 Asyle für Obdachlose.

39 Caritative Unterkünfte.

41 Anstalten für religiöse Zwecke.

51 Anstalten der Streitkräfte, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

61 Straf-, Besserungs- und Verwahrungsanstalten.

71 Sonstige Massenunterkünfte.

81 SchiKe.

91 Beherbergungsbetriebe (nur größere).
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Volks-, Berufs- und
Arbeitsstättenzählung 1961

Anlage 3
zur Anleitung für die Gemeindebehörde

Land: Baden-Württemberg 
Regierungsbezirk:

Kreis:

Gemeinde: .........................
Gemeindeteil:

Muster

Liste der Bewirtschafter von Flächen mit einer Gesamtgröße bis unter 5 000 qm (= 0,5 ha), 
auf denen Obst, Gemüse und andere Gartengewächse zu Erwerbszwedcen angebaut

werden')

(Gartenbauerhebung 1961)

Name AnschriftLfd.
Nr. des Bewirtschafters

1

2

3

4

Vgl. hierzu die Eintragungen im Abschnitt V der Haushaltsliste, Insbesondere Frage 6

;
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Anlage 4
zur Anleitung für die Gemeindebehörde

Volks-, Berufs- und
Arbeitsstättenzählung 1961

Land: Baden-Württemberg

Regierungsbezirk:

Kreis:

Gemeinde:

Muster

Verzeichnis der Zählbezirke

Nr. des 
Zähl

bezirks

Zum Zählbezirk gehören 
folgende Grundstücke 

(Straße und Hausnummer)

Bemerkungen ’) 
»S" / „R" / „E"

1 2 3

Sonder
zähl

bezirke:

Sonderzöhlbezirke (größere Anstalten oder Arbeitsstätten u. dgl.) sind in Spalte 3 mit .S' zu kennzeichnen und am Schluß des Verzeichnisses noch 
einmal gesondert aufzufChren. Von ausländischen Streitkrdften in Anspruch genommene Grundstücke sind mit «R* zu kennzeichnen. Zählbezirke, die 
in erneuerungsbedörftige Wohngebiete follen, sind in Spalte 3 durch ein .E' zu kennzeichnen.
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Anlage 5
zur Anleitung für die Gemeindebehörde

Volks-, Berufs- und
Arbeitsstättenzählung 1961

Land: Baden-Württemberg

Muster Regierungsbezirk:

Kreis:

Gemeinde:

Alphabetisches StraBenverzeichnis

Bei Gemeinden ohne Straßennamen: Verzeichnis der zu den Zählbezirken 
gehörenden Grundstücke

Straße und Hausnummer oder 
sonstige Bezeichnung der Grundstücke, 

die zu dem in Sp. 2 aufgeführten 
Zählbezirk gehören

Nummer des Zählbezirks, 
zu dem die in Sp. 1 aufgeführten 

Grundstücke gehören
Bemerkungen

21 3

26Angerstraße 3 bis 5

Bahnhofstraße 1 bis 4 14

1
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Anlage 6
zur Anleitung für die Gemeindebehörde

MusterAn alle Behörden, Dienststellen und Einrichtungen der Ge
meinden, Gemeindeverbände, der Länder und des Bundes 
sowie sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts

Gemeinde:

Gemeindeteil:

Kreis:

Zählbezirk Nr.:

Koritrollzettel {Arbeitsstättenbogen) Nr.:

Kontrollzettel der Arbeitsstäftenzählung 1961

Ihre Dienststelle wurde durch das Bürgermeisteramt gesondert gezählt. An Stelle des Arbeitsstättenbogens händigen Sie dem Zähler, wenn er Sie aufsucht, um Ihnen einen
to
CO
-q

Arbeitsstättenbogen auszuhändigen, bitte diesen Kontrollzettel aus. Nur die Abgabe dieses Kontrollzettels entbindet von der Abgabe eines Arbeitsstättenbogens.

1. Bezeichnung der Arbeitsstätte (der Behörde, Dienststelle, Einrichtung u. dgl.):

2. Träger der Dienststelle (Gemeinde, Gemeindeverband, Land, Bund u. dgl.):

3. Straße und Haus-Nr. der Arbeitsstätte: ...

Stempel der 
Gemeindebehörde



Volks-, Berufs- und
Arbeitsstättenzählung 1961

Anlage 7
zur Anleitung für die Gemeindebehörde

Muster
eines Schreibens an nicht angetroffene Auskunftspflichtige

Herrn / Frau / Fräulein

Betr.: Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961; hier: Ausfüllung von Zählpapieren
........... Gebäudeliste(n)
........... Haushaltsliste(n)
........... Arbeitsstättenbogen
Drucksache Nr. 12

Anl.:

Herr
Sehr geehrte(r/s) Frau

Fräulein

Herr
hat der Zähler, Frau

Fräulein

Er hatte den Auftrag, sie um die Ausfüllung der in der Anlage beigefügten Zählpapiere zu bitten. Die Ihnen oblie

gende Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 des Volkszählurigsgesetzes 1961 (siehe hierzu Drucksache Nr. 12).

Am Sie nicht angetroffen.

Der Zähler v/ird sich erlauben. Sie am vormittags/nachmittags/abends nochmals aufzusuchen. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, ihn an diesem Tage zu empfangen, wollen Sie bitte die ausgeföllten Zählpapiere

entweder einem von Ihnen Beauftragten oder der Zählungsdienststelle beim Bürgermeisteramt..................................

übergeben. Sollten Sie die Zählpapiere einem Beauftragten übergeben, sorgen Sie bitte dafür, daß der Zähler 

hiervon sicher Kenntnis erhält. Es ist noch zu erwähnen, daß Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen auch berech

tigt sind, die Zählpapiere in verschlossenem Umschlag abzugeben.

Für Ihre Mühe danken wir Ihnen im voraus verbindlich.

Unterschrift des ZählungsleitersOrt Datum
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Volks-, Berufs- und
Arbeitsstättenzählung 1961

Anlage 8
zur Anleitung für die Gemeindebehörde

Muster
eines Schreibens bei Auskunftsverweigerung

Herrn / Frau / Fräulein Einschreiben

Betr.: Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961; hier: Auskunftsverweigerung 
Anl.: Drucksache Nr. 12

Herr
Sehr geehrte(r/s) Frau

Fräulein

Herrn
verweigerten Sie dem Zähler, Frau

Fräulein

fOllung der (des) Gebäudeliste/Haushaltsliste/Arbeitsstättenbogens. Sie beharrten - trotz Belehrung über die Ihnen 

gesetzlich obliegenden Pflichten (siehe hierzu Drucksoche Nr. 12) - auf Ihrer Weigerung, als ein Beauftragter der 

Zählungsdienststelle am 
vorsprach.

Es wird darauf hingewiesen, da6 Sie damit gegen die Ihnen gemäß § 6 des Volkszählungsgesetzes 1961 auferlegte

.... die oben genannten Zählpapiere nicht vor

gelegt haben, so müßte gegen Sie ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit gemäß § 14 des Gesetzes über die 

Statistik für Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzblatt I S. 1314) in die Wege geleitet werden.

., gegenüber die Aus-Am

und am nochmals dieserhalb bei Ihnen

Auskunftspßicht verstoßen haben. Sollten Sie bis zum

Hochachtungsvoll

Bürgermeister
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Drucksache Nr. 9

Volks-, Berufs- und 
Arbeitsstättenzählung 1961

Anleitung für die Unterrichtung der Zähler

A. Einführung für den Leiter der Zählerversammlung
Diese Anleitung stellt eine umfassende Materialsammlung für die Einweisung der Zähler in ihre 
Aufgaben dar. Wir empfehlen Ihnen als dem Leiter der Zählerversammlung, sie gründlich durch- 
zuarbeiten und die Abschnitte

B III Verteilen der Gebäudelisten beim ersten Rundgang durch den Zählbezirk,
B IV Das Austeilen der Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen sowie 
B V Das Einsammeln der Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen 

unter Verwendung der für Ihre Gemeinde in Frage kommenden Beispiele zu benutzen. In kleinen 
Gemeinden wäre z. B. das Verteilen der Haushaltslisten nicht so ausführlich zu behandeln wie in 
dieser Anleitung vorgesehen. In großen Städten kann der erste Rundgang durch den Zählbezirk 
kürzer dargestellt werden. Auch kann der eine oder andere Absatz fortgelassen und auf die ört
lichen Besonderheiten zugeschnitten werden. Die Abschnitte 

B I Die Bedeutung der Volkszählung,
B II Wichtige allgemeine Hinweise und 
B VI Abschlußarbeiten nach dem Einsammeln

vertragen keine Kürzung, wenn das Verständnis nicht erschwert werden soll. Hier dürfte von Fall 
zu Fall sogar eine ausführlichere Darstellung am Platze sein.
Der Rand ist für Ergänzungen und Notizen der Vortragenden gedacht. Die Hinweise auf dem Rand 
stellen eine vollständige Stichwortsammlung dar.
In jahrzehntelangen Erfahrungen bei der Durchführung von Großzählungen hat sich immer wieder 
gezeigt, daß auf eine Unterrichtung der Zähler nicht verzichtet werden kann. Es genügt nicht, den 
Zählern einen Leitfaden und andere. Unterlagen in die Hand zu geben. Man muß bedenken, daß sie 
nicht wissen können, wie sie die Zählung durchführen sollen. Sie brauchen zunächst einen all
gemeinen überblidc über die Organisation der Zählung, sie müssen lernen, was mit den einzelnen 
Erhebungsbogen zu tun ist und welche Aufgabe die verschiedenen Hilfsmittel und Anleitungen 
haben. Sonst ergeht es ihnen wie einigen Zählern bei einer Probezählung, die die Zählpapiere nicht 
genau kannten und an Stelle der Haushaltslisten die rot überdrudcten Prüfbogen (Drucksache Nr. 2a) 
an die Bevölkerung verteilt haben! Sie haben das Versehen erst bemerkt, als ihnen beim Einsammeln 
die Prüfbogen fehlten. Beinahe noch wichtiger ist, daß die Zähler erfahren, warum eine Volks
zählung überhaupt notwendig ist, deim sie werden sich nicht viel Mühe geben, wenn sie glauben, 
die Volkszählung sei eine nutzlose Spielerei der Behörden. Das ist sie nämlich nicht.
Wichtig ist, daß sämtliche Zähler, auch Oberzähler und selbstverständlich auch Ersatzzähler, an der 
Unterrichtung teilnehmen. Deswegen muß die Unterrichtung auf einen für die Zähler möglichst 
günstigen Termin gelegt werden. Es empfiehlt sich, die Zählerversammlungen nicht allzu lange 
dem Stichtag abzuhalten, damit die Zähler nicht alles wieder vergessen. Auch müssen die Zähler 
einige Tage vor der Unterrichtung die Zählungsdrucksachen 1 bis 7 ohne Drucksache Nr. 6 a und 
außerdem die Drucksache Nr. 12 erhalten haben, damit sie sich die Papiere schon einmal ansehen 
können. Zu einer Versammlung sollten nicht mehr als 30 bis 40 Teilnehmer eingeladen werden. 
Große Versammlungen sind schwer zu lenken und haben wenig Erfolg. Die für Sonderzählbezirke 
— große Anstalten, Kleingartengebiete u. dgl. — vorgesehenen Zähler müssen gesondert — und 
zwar an Hand des Leitfadens für den Anstaltszähler (Drucksache Nr. 6 a) — unterwiesen werden. 
Der Leiter muß mit allen Zählungsdrucksachen vertraut sein. Die Zähler werden Fragen stellen, so 
daß weit mehr Probleme angeschnitten werden als in dieser Anleitung zur Sprache kommen. Hier 
sei gleich auf den verläßlichen Helfer in allen Zweifelsfragen hingewiesen:
Das Schlagwortverzeichnis gibt Auskunft auf alle Fragen, die mit der Zählung Zusammenhängen. 
Nach Beendigung des Vortrags sollen die Zähler an Hand eines Beispiels je eine Gebäudeliste, 
Haushaltsliste und einen Arbeitsstättenbogen ausfüllen. Für jeden Erhebungsbogen stehen zwei 
verschiedene Beispiele zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, schon vor der Zählerversammlung 
selbst probeweise nach jedem der insgesamt 6 Beispiele einen Erhebungsbogen auszufüllen und 
dabei auch die angeführten Schlagwörter zu lesen. Erkennen Sie dabei, daß Beispiel I bzw. Beispiel II 
für die Verhältnisse in Ihrer Gemeinde nicht zutrifft, verwenden Sie bitte nur das andere Beispiel. 
Passen jedoch beide Beispiele, können Sie auch beide verteilen und ausfüllen lassen, so daß die 
eine Hälfte der Zähler das Beispiel I und die andere Hälfte das Beispiel II erhält. Das Interesse der 
Zähler wird sich erhöhen, weim Sie die ausgefüllten Erhebungsbogen austauschen lassen, damit 
jeder kontrollieren kann, welche Fehler ein anderer Zähler gemacht hat. Beim AusfUllen der Bei
spiele erkennen Sie am besten, welche Fragen die Zähler noch nicht verstanden haben und können 
die eine oder andere Erklärung noch einmal wiederholen.
Hier einige Grundsätze, die Sie beachten müssen, wenn die Unterrichtung ein Erfolg werden soll:
(1) Es kommt darauf an, daß jeder Zähler weiß, wie ein Haushalt, ein Gebäude und eine Arbeits

stätte erfaßt wird, wie er ihre vollständige Erfassung sicherstellen kann und wie die Abschluß
arbeiten vorzunehmen sind.

(2) Die große Linie herauszuarbeiten ist wichtiger als eine Fülle von (zusammenhanglosen) Einzel
heiten zu bringen.
Denken Sie immer daran, daß die Zähler in der kurzen für die Unterrichtung zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht allzuviel aufnehmen können.

(3) Die Unterrichtung sollte nicht länger als zwei, höchstens drei Stunden dauern. Halten Sie sieh 
an einen Zeitplan. Wir schlagen den folgenden vor:
Begrüßung, Anwesenheitskontrolle, Aufgabe der Zähler und Begründung ihrer 
Notwendigkeit, allgemeine Hinweise, wie Geheimhaltungspflicht, Auskunftsstelle,

Dauer und 
Umfang der Unterrichtung 
nach dieser Anleitung

Unbedingt
besprechen

Warum ist eine besondere 
Unterrichtung 
der Zähler notwendig?

Organisation
der
Unterrichtungvor

Was Sie fDr die Unterrichtung 
der Zähler 
alles wissen müssen
Probeweise 
Ausfüllung von Erhebungsbogen

Vorschläge 
für die Durchführung 
der
Unterrichtung
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Ablieferungstermine u. dgl.
„Gang durdi den Zählbezirk“ einsdil. Erläuterung der Zählpapiere 
Pause
Absdilußarbeiten des Zählers
Ausfüllen und Besprechen von Zählpapieren an Hand eines Beispiels 
zusammen

(4) Nehmen Sie Rüdesicht auf die Zähler, die nidrt so rasch folgen können. Sie müssen genauso 
zählen wie die Zähler mit "einer schnelleren Auffassungsgabe. Erkennen Sie jedoch, daß ein 
Zähler der Aufgabe offensichtlich nicht gewachsen ist, entbinden Sie ihn nach der Unterrichtung 
von seinem Amt.

(5) Gestatten Sie den Zählern, ?wi?chendurch Fragen zu stellen. Es hat keinen Zweck, Fragen für 
den Schluß aufzusparen, dann wollen die Zähler nach Hause. Eine andere Möglichkeit wäre, 
„Fragepausen" einzuschieben, entweder nach jedem Abschnitt oder etwa alle 5 bis 10 Minuten.

(6) Wählen Sie den anschaulichen WSg und zeigen Sie grundsätzlich das Zählpapier herum, von 
dem Sie gerade sprechen, und nennen seine Drucksachennummer.

(7) Wenn irgend möglich, sprechen Sie frei, d. h. lesen Sie die nachfolgenden Seiten dieser Anleitung 
nicht einfach vor. Es kommt hier nicht darauf an, einen eleganten Vortrag zu halten. Die Zähler 
haben viel mehr davon, wenn Sie die wichtigen Punkte mit einfachen Worten erläutern.

20 Minuten 
60 Minuten 
15 Minuten 
15 Minuten 
30 Minuten

140 Minuten

B. Die Unterrichtung der Zähler
Der Leiter der Zählerversammlung begrüßt die Zähler und dankt ihnen für ihre Mitarbeit. Sodann 
erfolgt eine Anwesenheitskontrolle.

BegrUBung 
der Zähler

Abschnitt I: Die Bedeutung der Volkszählung
Wer von Ihnen weiß, wann die letzte Volkszählung stattgefunden hat? Das war vor 11 Jahren im 
Herbst 1950. Damals hatten die Vereinten Nationen empfohlen, Volkszählungen in allen Ländern 
im gleichen Jahr abzuhalten. Solche Weltzählungen sollen sich alle 10 Jahre wiederholen. Für die 
Jahre um 1960 haben die Vereinten Nationen wieder eine Weltzählung empfohlen. Die Zahlen der 
letzten Weltzählung sind heute veraltet, da die Welt in der Zwischenzeit nicht Stillstand, sondern 
sich rasch verändert hat.
Sie werden sicher in einigen Haushalten nach dem Zweck der Zählung gefragt werden, dann müssen 
Sie einige gute Gründe nennen können.
Die Zahlen werden dringend gebraucht für die Arbeit der Parlamente und Regierungen, für Wirt
schaft und Verwaltung sowie für wissenschaftliche Untersuchungen. Hochentwickelte Staaten können 
ohne solche Unterlagen nicht auskommen. Das haben schon die römischen Kaiser und andere Herr
scher des Altertums gewußt. Sie sind die Erfinder der Volkszählungen und nicht etwa die heute 
lebenden Statistiker. In der Wirtschaft ist es allgemein üblich, einmal im Jahr Inventur zu machen. 
Die Umsätze werden von Monat zu Monat festgestellt und ihre Entwicklung aufmerksam verfolgt. 
Landwirte vergleichen ihre Ernte mit den Ernteergebnissen vergangener Jahre. Wenn also der 
Staat alle 10 Jahre eine umfangreiche statistische Bestandsaufnahme anstellt, so ist das wirklich 
nicht zuviel.
Ein kleiner Teil der ermittelten Ergebnisse gelangt in die Zeitungen und wird so an die Staats
bürger herangetragen. Viele dieser Zahlen gehören zum Allgemeinwissen, sind aber, so selbstver
ständlich, daß sie nicht mehr mit den großen Zählungen in Verbindung gebracht werden.
Jedes Kind lernt in der Schule, wieviele Einwohner Deutschland, England, Frankreich und andere 
Länder haben, welches die größte Stadt der Welt ist und dergleichen mehr. So etwas muß aber auch 
einmal festgestellt und von Zeit zu Zeit überprüft werden. Der Bundestag hat ein Gesetz ver
abschiedet, in dem bestimmt wird, daß auch in der Bundesrepublik eine Volkszählung durchgeführt 
werden muß. Die für uns wichtigsten Bestimmungen dieses Gesetzes sind in der Drucksache Nr. 12, 
die zusammen mit den Erhebungsbogen verteilt wird, abgedruckt.
Die Durchführung der Volkszählung erfordert enorme Anstrengungen. Das Gebiet von rd. 25 000 
Gemeinden in der Bundesrepublik muß in Zählbezirke eingeteilt werden. Uber 600 000 Zähler 
werden die Erhebungsbogen austeilen und wieder einsammeln. In Baden-Württemberg sind es in 
3381 Gemeinden ca. 80 000 Zähler. Sie haben also eine große'Zahl von „Leidensgenossen". Die Kosten 
des Zählungswerkes belaufen sich auf über 100 Mill. DM. Das sind etwa 2 DM je Kopf der Bevölke
rung. Mehrere tausend Personen werden für 2 bis 3 Jahre mit der Auswertung der Ergebnisse be
schäftigt sein. Dabei werden die Eintragungen in den Erhebungsbogen auf Lochkarten übertragen 
und zur Beruhigung mißtrauischer Leute: Auf der Lochkarte steht kein Name mehr, die Angaben 
werden dadurch anonym. Die Lochkarten werden mit komplizierten Maschinen sortiert und zu 
Tabellen ausgezählt.
Ob der Zweck der Zählung erreicht wird, hängt von der Arbeit der Zähler ab. Wenn die Zähler 
nicht sorgfältig arbeiten, werden die uhifangreichen Kosten umsonst aufgewendet und Steuergelder 
vergeudet. Wenn jeder Zähler in seinem Zählbezirk nur eine einzige Person vergessen würde, so 
würden im ganzen Bundesgebiet schon 600 000 Personen fehlen. Das wäre so, als ob man eine 
Großstadt wie Stuttgart nicht mitzählen würde.
Bei der Zählung müssen also unter allen Umständen sämtliche Personen, alle bewohnten Gebäude 
und alle Arbeitsstätten erfaßt werden. Dafür muß jeder Zähler in seinem Zählbezirk sorgen.

Die letzte VolkszählunB

WofDr werden 
die Zcihlen gebraucht?

Organisation 
der Zählung

Bedeutung der 
Arbeit des Zählers

Worauf es In 
erster Linie ankommt

Absdinitt II: Wichtige allgemeine Hinweise
Wo künnen die 
Zähler während 
der Zählung Auskünfte 
erhalten?

Wenn während der Zählung Zweifelsfragen auftauchen, wenden Sie sich bitte an die Zählungs
dienststelle. Am einfachsten ist es, wenn Sie anrufen. Wir werden während der Zählung in der 
Zählungsdienststelle einen Auskunftsdienst einrichten. Notieren Sie sich doch bitte gleich unsere 
Rufnummer
Was Sie bei der Zählung an Einzelheiten über Personen, Gebäude, Arbeitsstätten usw. 'aus den 
Erhebungsbogen) erfahren, müssen Sie für sich behalten. Sie dürfen mit niemandem darüber spre
chen, Auf diese Geheimhaltungspfiicht wird in der Presse, aber auch auf dem Begleitzettel, den 
jeder erhält, ganz besonders deutlich hingewiesen. Wenn die Bevölkerung befürchtet, daß die 
Zähler neugierig sind und nicht dicht halten, werden viele Leute keine oder falsche Angaben 
machen. Daraus entstünde ein nicht absehbarer Schaden.

I (s. auch Vorderseite des „Leitfadens für den Zähler“.)
Sehelmlialtung
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A u s t e 11 e n 
bis zum 
5. ] u n I

In den Zählpapieren werden die Haushaltsvorstände, Gebäudeeigentümer und Inhaber von Arbeits
stätten gebeten, ihre Angaben für den Stichtag zu madien. Die Erhebungsbogen müssen daher bis 
einen Tag vor dem Stichtag verteilt sein.
Die Angaben müssen unbedingt für den Stichtag gemacht werden. Dazu ein Beispiel: Wenn z. B. der 
Schlossergeselle Schulze von Schlossermeister Lehmann am 5. Juni fristlos entlassen und schon am 
folgenden Tag von der Konkurrenz mit offenen Armen aufgenommen wird, dann darf Schulze nicht 
im Arbeitsstättenbogen von Meister Lehmann und gleichzeitig im Arbeitsstättenbogen der Kon
kurrenz erscheinen. Er ist dort einzutragen, wo er am Stichtag, also am 6. Juni, beschäftigt ist. Wenn 
darauf nicht genau geachtet wird, wird der Schlossergeselle doppelt gezählt. Sollte dieser Fall häu
figer Vorkommen, wird man sich wundern, wo auf einmal die vielen Schlosser herkommen.
Noch ein anderer Termin muß beachtet werden: Der Ablieferungstermin. Wenn die Zähler die 
Erhebungsbogen nicht rechtzeitig abliefern, kann die Zählungsdienststelle ihre Prüfarbeiten nicht 
rechtzeitig beenden. Das hätte zur Folge, daß die Statistischen Ämter nicht rechtzeitig mit der Aus
wertung beginnen können. Die Miete für die teuren elektronischen Rechenanlagen müßte also um
sonst bezahlt werden. Diese beläuft sich in Baden-Württemberg auf ca. 2500 DM je Arbeitstag. 
Wenn Sie also mit der Zeit nicht ganz auskommen sollten, rufen Sie bitte die Zählungsdienststelle 
an und vereinbaren eine Fristverlängerung, denn die Ablieferung vollständiger und sorgfältig ge
prüfter Erhebungsbogen ist wichtig.
Die Vergütung für Fahrgeld, Zehrgeld usw. ist je nach örtlicher Regelung zu besprechen.
Ihnen ist ein Zählbezirk zugewiesen worden. Das ist eine kleinere Anzahl von Fläusem, in denen 
schätzungsweise 100 Personen wohnen. Natürlich können es auch 80 oder 120 sein — so genau 
können wir die Zählbezirke nicht abgrenzen.
Wahrscheinlich kennen Sie Ihren Zählbezirk noch nicht. Suchen Sie ihn doch vor der Zählung schon 
einmal auf und vergewissern sich, welche Häuser von Ihnen gezählt werden müssen. Es ist ganz 
gut, wenn man das vorher schon weiß, weil man bei der Zählung niäit an alles auf einmal denken 
kann. Daß es nicht immer ganz einfach ist, alle Neben- und Hintergebäude und damit alle Haus
halte und Arbeitsstätten aufzufinden, sehen Sie schon aus diesem Schaubild, das einen Zählbezirk 
von oben darstellt.. Durch diesen hier abgebildeten Zählbezirk wollen wir jetzt gemeinsam hin
durchgehen und dabei kurz über alle vorkommenden Schwierigkeiten sprechen.

A b -
I i e f e r u n g 
bis zum 
16. ] u n I

Bezahlung

Ihr Zählbezlrk

Erster Rundgang

Schaubild zur 
Hand nehmen, 
lUr alle sichtbar aulhängen!

Absdmitt III:
Verteilen der Gebäudelisten beim ersten Rundgang durdi den Zählbezirk

Bevor Sie dann später das erste Mal in Ihren Zählbezirk gehen, lesen Sie bitte noch einmal den 
Leitfaden für den Zähler durch — auch wenn Sie es schon zur Vorbereitung auf die heutige Zähler
versammlung getan haben. Der Leitfaden bietet eine gedrängte Übersicht über das, was Sie beim 
Austeilen zu beachten haben und weist auf die Schwierigkeiten hin, die aultreten können. Er kann 
Sie mit Hinweisen und Ratschlägen sehr gut unterstützen.
Nehmen Sie auf den ersten Rundgang bitte die folgenden Unterlagen mit;

Zählermappe
Zählerausweis
Gebäudelisten (mit Merkblatt)
Zählbezirksliste mit Aufstellung der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke 
Schlagwortverzeichnis (siehe unter C der Drucksache 6 u. 7)
Anschreiben für nicht anzutreffende Haushalte (siehe Anlage Nr. 7 der Drucksache Nr. 8) 
Begleitzettel mit Rechtsgrundlage (Drucksache Nr. 12)

Ferner einige Haushaltslisten (mit Merkblatt) und Arbeitsstättenbogen.
Die Zählermappe dient zur Aufbewahrung der Erhebungsbogen. Auf der Innenseite der Zähler
mappe sind einige wichtige Hinweise über das Austeilen und Einsammeln der Erhebungsbogen zu 
finden; außerdem ein Terminkalender. Die angegebenen Termine wollen Sie bitte einhalten.
Den Zählerausweis werden Sie hin und wieder brauchen. Es ist manchmal ganz gut, wenn man 
sich ausweisen kann. Viele Hausfrauen haben eine Abneigung gegen Handelsvertreter und Spenden
sammler und werden Ihnen mit den Worten „Wir geben nichts" die Tür vor der Nase zuschlagen, 
falls Sie keinen Zählerausweis vorweisen können.
Jeder Zähler findet in seiner Zählermappe einen Entwurf der Zählbezirksliste, auf der alle Grund
stücke aufgeführt sind, die zu seinem Zählbezirk gehören. Das ist Drucksache Nr. 5. Die Reinschrift 
der Zählbezirksliste, die Sie ebenfalls in Ihrer Mappe haben, nehmen Sie nicht mit in den Zähl
bezirk, die brauchen wir erst bei den Abschlußarbeiten.
Die Zählbezirksliste selbst dient der Kontrolle des Austeilens und Einsammelns. Wenn man 
sich in seinem Zählbezirk nicht ganz gut auskennt, ist es ziemlich schwierig, den Überblick über 
die ausgeteilten und eingesammelten Erhebungsbogen zu behalten. Es ist auch peinlich, wenn man 
beim Einsammeln nicht mehr weiß, bei wem man eine Haushaltsliste, oder einen Arbeitsstätten
bogen abgegeben hat. Da ist es schon besser, in den Kontrollspalten der Zählbezirksliste für jeden 
ausgeteilten Erhebungsbogen einen Strich (/) einzutragen, für jede ausgeteilte Gebäudeliste z. B. in 
Spalte 4. Beim Einsammeln wird der Strich durchkreuzt (X), sobald .man seinen Bogen ausgefüllt 
zurückerhalten hat.
Gebäudelisten sind vom Grundstücks- bzw. Gebäudeeigentümer, oder auch von Hausverwaltern, 
Hausmeistern und anderen Vertretern des Eigentümers auszufüllen. Jedes bewohnte Gebäude ist in 
eine eigene Liste einzutragen.
Für nicht bewohnte Gebäude wird keine Gebäudeliste angelegt. Weim Sie nicht genau wissen, für 
welches Gebäude eine Gebäudeliste anzulegen ist und für welches nicht, schauen Sie im Schlag
wortverzeichnis nach.
Eine ausgefüllte Gebäudeliste ist für den Zähler eine große Hilfe für das Austeilen der Haushalts
listen, Anstaltslisten und Arbeitsstättenbogen. Aus der Rückseite einer richtig ausgefüllten Gebäude
liste können Sie ersehen, welche Arbeitsstätten und Wohnungen sich in dem Gebäude befinden. 
Aber trauen Sie Ihren Augen mehr als der Gebäudeliste und zählen Sie auch Arbeitsstätten und 
Haushalte, die der Eigentümer vergessen hat. Ergänzen Sie alsdann die Gebäudeliste.
Zur Gebäudeliste gehört ein Merkblatt mit Erläuterungen für die Grundstücks- bzw. Gebäude
eigentümer. Sie müssen aber auch selbst mit dem Inhalt dieses Merkblattes vertraut sein, damit 
Sie in Zweifelsfällen Auskunft geben können.

Leitfaden tUr 
den Zähler
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Drucksache Nr. 5

Gebäudellste

Merkblatt zur Gebäudeliste
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Drucksache
Nr. 12

Neben dem Merkblatt erhält jeder Empfänger einer Gebäudeliste nodi die Drucksache Nr. 12, in 
der einige wichtige Vorschriften des Volkszählungsgesetzes abgedruckt sind. Auch die Empfänger 
einer Haushaltsliste und eines Arbeitsstättenbogens müssen die Drucksache Nr. 12 erhalten. Es 
braucht jedoch nicht mehr als eine Drucksache Nr. 12 je Haushalt ausgegeben zu werden.
Das Schlagwortverzeichnis soll Sie auf jedem Gang in den Zählbezirk begleiten. Im Schlagwort
verzeichnis sind fast alle vorhersehbaren Schwierigkeiten erläutert, so daß Sie kaum in Verlegen
heit geraten können. Sollten Sie für eine Zweifelsfrage auch im Schlagwortverzeichnis keine Antwort 
finden, rufen Sie bitte die Zählungsdienststelle an.
Die günstigste Zeit für das Aufsuchen der Haushalte beim Austeilen oder Einsammeln ist der Spät
nachmittag, etwa ab 16 Uhr. Es hat kaum Zweck, früher loszugehen, da Sie dann bei sehr vielen 
Haushalten niemanden antreffen werden.
Verdeutlichen Sie den Gang durch den Zählbezirk, indem Sie die im folgenden genannten Grund
stücke jeweils aufzeigen.
Bahnhofsvorplatz 1: Dieses Haus brauchen wir gar nicht erst aufzusuchen, es gehört schon zu einem 
anderen Zählbezirk.
Bahnhof Straße 1: Hier geht alles glatt, der Eigentümer wohnt im Erdgeschoß. Er hat schon in der 
Zeitung von der Volkszählung gelesen und will uns die Liste bis übermorgen ausfüllen. Wir ver
merken ihn in der Zählbezirksliste.
Bahnhofstraße 2: Am Hauseingang fallen uns sofort das Schild eines, Zahnarztes und einer Heb
amme ins Auge. An beide müssen wir später einen Arbeitsstättenbogen ausgeben. Nach der 
Grundstückseigentümerin fragen wir vergeblich. Schließlich teilt uns eine Hausbewohnerin mit, daß 
die Eigentümerin des Grundstücks für einige Wochen in eine entfernte Stadt zu ihrer Tochter ge
reist ist. Das ist hier besonders unangenehm, weil auf dem großen Grundstück mehrere Gebäude 
stehen. Wir versuchen, die Angaben für die Gebäudeliste von der Hausbewohnerin zu erfahren. 
Zunächst füllen wir eine Liste für das Wohngebäude an der Straße aus (zeigen) und tragen im 
Abschnitt A die Angaben über die Eigentümerin ein. Die Hausbewohnerin kann uns auch sagen, 
wieviele Wohnungen vorhanden sind und ob sie einen eigenen Wohnungsabschluß, eine eigene 
Küche und wieviele Räume sie haben. Auch die Namen der Mieter erfahren wir. Wir tragen diese 
Angaben auf der Rückseite der Gebäudeliste ein. Die Fragen im Abschnitt B über das Gebäude 
selbst kann uns die Hausbewohnerin jedoch nur zum Teil beantworten. Die Zählungsdienststelle 
wird die restlichen Angaben später nach Rückkehr der Eigentümerin nachtragen müssen. Wir ver
merken in der Gebäudeliste: „Vom Zähler ausgefüllt“ und geben als Hinweis für die Zählungs
dienststelle auch an, wann che Eigentümerin voraussichtlich zurückkehren wird. Außerdem füllen 
wir eine Zeile der Zählbezirksliste aus. In Spalte 4 gehört das Kreuz für eingesammelt (-I-).
Wir erfahren von der Hausbewohnerin weiter, daß sich auf dem Hof noch zwei unbewohnte Ge
bäude (zeigen) befinden. In dem einen ist eine Tischlerwerkstatt und in dem anderen eine Schuh
macherei untergebracht. Wir merken uns dies für das spätere Austeilen der Arbeitsstättenbogen. 
Außerdem ist, noch ein drittes Hintergebäude vorhanden. Wir hören, daß es früher einmal bewohnt 
gewesen sei und daß es jetzt wegen seines baufälligen Zustandes leerstehe. Wir sind in Verlegen
heit und wissen nicht, was wir mit dem Gebäude anfangen sollen. Schließlich schauen wir im 
Schlagwortverzeichnis unter „Leerstehende Gebäude" nach. Dort steht — bitte sehen Sie auch 
nach —, daß für leerstehende Gebäude mit Wohnraum auch eine Gebäudeliste anzulegen ist. Wir 
nehmen also eine Gebäudeliste, füllen Vorder- tmd Rückseite so gut es eben geht aus und ver
merken im Abschnitt B bei der Frage nach der Art des Gebäudes „Gebäude steht leer, abbruch
reif". Natürlich müssen wir nun auch eine Zeile in der Zählbezirksliste ausfüllen.
Bahnhofstraße 3 und 4: Wie aus der Aufzählung der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke er
sichtlich ist, bildet das Krankenhaus auf den Grundstücken Bahnhofstraße 3 und 4 einen Sonder
zählbezirk. Wir brauchen uns nicht darum zu kümmern.
Bahnhofstraße 5: Aber die danebenstehende Schule müssen wir aufsuchen. In dem Schulgebäude 
befindet sich eine Hausmeisterwohnung; es ist also bewohnt, und der Hausmeister hat eine Ge
bäudeliste auszufüllen. Dabei muß er den Abschnitt A, aber nur die ersten beiden Fragen von Ab
schnitt B ausfüllen. Die Fragen 3 bis 10 im Abschnitt B brauchen nur für ausgesprochene Wohn
gebäude beantwortet zu werden. Die Hausmeisterwohnung muß auf der Rückseite, der Gebäudeliste 
eingetragen werden. Die Turnhalle auf dem Hof braucht im Abschnitt C nicht angegeben zu wer
den. Gut, daß wir einige Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen mitgenommen haben, nun kön- 
ten wir dem Hausmeister beides gleich aushändigen; Einen Arbeitsstättenbogen für die Schulleitung 
und eine Haushaltsliste für seine eigene Familie.
Babnhofstraße 6: Wir sehen schon von draußen, daß an das Vordergebäude ein Seitengebäude 
mit eigenem Eingang stößt; das bedeutet zwei Gebäudelisten. Wir händigen sie dem Grundstücks
und Gebäudeeigentümer aus.
Bahnhofstraße 7: Das Grundstück Bahnhofstraße 7 ist in der Zählbezirksbeschreibung aufgeführt, 
aber wir finden kein Gebäude. Es ist inzwischen abgebrochen worden. Wir tragen das Grundstück 
in die Zählbezirksliste ein und schreiben „abgebrochen" in die Spalte „Bemerkungen". 
Bahnhofstraße 8: Bahnhofstraße 8 ist ein Sonderfall. Wir erinnern uns, daß wir schon zu Hause 
beim Durchsehen unserer Zählermappe für dieses Gebäude eine ausgefüllte Gebäudeliste gesehen 
haben. In den Fällen, in denen ein Eigentümer nicht selbst in seinem Gebäude wohnt, hat die 
Zählungsdienststelle Um schon vor der Zählung seine Gebäudeliste ausfüllen lassen, da der Zähler 
ihn in seinem Zählbezirk nicht erreichen kann. Wenn wir also in unseren Unterlagen schon ausge
füllte Gebäudelisten finden, wissen wir, daß wir die Eigentümer dieser Gebäude nicht antreffen 
werden. Eines müssen wir jedoch tun: Wir müssen uns vergewissern, ob che auf der Rückseite 
angegebenen Wohnungsinhaber tatsächlich noch in den Wohnungen leben, oder ob sie inzwischen ver
zogen sind. Wir klingeln also am Haus Bahnhofstraße 8 und fragen, welche Wohnungen sich in dem 
Gebäude befinden, und wer sie gemietet hat. Die Antworten vergleichen wir mit dem, was auf der 
Rückseite der Gebäudeliste vom Eigentümer eingetragen wurde.
Ackerstraße 1: Dieses Gebäude gehört nicht mehr zum Zählbezirk und wird von uns nicht auf
gesucht.
Bahnhofstraße 9: Das Haus ist verschlossen, es meldet sich niemand. Da es nur ein Einfamilienhaus 
ist, können wir auch keinen Hausbewohner um Auskunft bitten. Wir notieren den Tag, an dem wir 
die Gebäudeliste wieder einsammeln wollen auf einem Anschreiben für nicht anzutreffende Aus
kunftspflichtige imd schieben es zusammen mit einer Gebäudeliste in den Briefkasten. Auf diesem 
Vordruck (hochhalten und zeigen) wird der Auskunftspflichtige gebeten, den Erhebungsbogen aus
zufüllen und Zweifelsfragen mit clem Zähler zu bespredien.
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Im Baubefindliches
Haus

Bahnhofslraße 10: Das Haus ist noch im Bau, aber teilweise schon bewohnt. In der Aufzählung der 
zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke auf der Zählbezirksliste ist es noch nicht enthalten.
Im Schlagwortverzeichnis — sehen Sie jedoch bitte auch nach — finden wir unter „Baustellen" den 
Hinweis, daß für im Bau befindliche Gebäude nur dann eine Gebäudeliste anzulegen ist, wenn min
destens eine Wohnung schon bewohnt ist. Wir müssen also eine Gebäudeliste ausgeben, deren 
Ausgabe selbstverständlich in der Zählbezirksliste vermerken und das Grundstück in der Aufzäh
lung der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke nachtragen.
Die Grundstücke zwischen Bahnhofstraße 10 und 14 sind noch nicht bebaut. Sie fehlen infolgedessen 
in der Aufzählung der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke. Allerdings steht auf einem Grund
stück eine Wohnlaube und auf dem Nachbargrundstück befindet sich eine Baustelle. Die Wohnlaube 
ist bewohnt. Müssen wir für sie eine Gebäudeliste ausgeben? Wieder müssen wir im Schlagwort
verzeichnis nachsehen: Notwohngebäude werden nur erfaßt, wenn sie zum Zeitpunkt der Zählung 
bewohnt werden. Also klopfen wir an und geben mit ein paar erklärenden Worten eine Gebäude- 
iiste ab. Wir müssen die Wohnlaube auch im Verzeichnis der zum Zählbezirk gehörenden Grund
stücke auf der Zählbezirksliste nachtragen, ebenso wie das im Bau befindliche Haus von nebenan. 
Allerdings brauchen wir für dieses keine Gebäudeliste auszugeben.
Falls Sie ein Wochenendhaus oder eine Wohnung antreffen, die nur gelegentlich bewohnt wird, 
kennzeichnen Sie diese im Kopf der Gebäudeliste mit Rotstift als „Wochenendhaus“ oder als „nur 
gelegentlich bewohnt". Ebenso kennzeichnen Sie bitte die dazugehörigen Haushaltslisten, auch 
wenn sie evtl, von Ihnen selbst ausgefüllt worden sein sollten.
Babnhofstraße 14: Hier haben wir ein Fabrikgrundstück vor uns. Was machen wir da? Zunächst 
müssen wir feststellen, ob ein Gebäude auf dem Gelände bewohnt ist. Wir sprechen mit dem 
Pförtner. Nein, es ist 'kein bewohntes Gebäude vorhanden, aber auf dem Gelände sind zwei ver
schiedene Firmen tätig, an die wir später je einen Arbeitsstättenbogen ausgeben müssen.
Damit ist unser erster Rundgang beendet. Wir wissen nun in unserem Zählbezirk Bescheid, haben 
die Aufzählung der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke berichtigt und laut Zählbezirksliste 9 
Gebäudelisten verteilt. Eine Gebäudeliste liegt bereits ausgefüllt vor.
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Abschnitt IV: Das Austeilen der Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen
Das Austeilen der Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen beginnt am 30. Mal und muß bis zum 
S. Juni beendet sein:
Was wir bei der Volkszählung unter einem „Haushait" verstehen müssen, wollen wir Ihnen mit ein 
paar Worten klarmachen.
Personen, die zusammen wohnen und eine gemeinsame Hauswirtschaft führen, bilden einen Haus
halt, also z. B. Ehepaare ohne Kinder oder mit Kindern, die mit ihrer verwitweten Mutter zusam
menwohnende Tochter usw. Zum Haushalt rechnen auch die Personen, die am Zählungsstichtag 
abwesend sind, normalerweise aber zum Haushalt gehören. Sie müssen in der Haushaltsliste ange
geben werden. Zum Haushalt gehören ferner Wirtschafterinnen, Gesellen, Lehrlinge, Pflegekinder 
und Altenteiler, wenn sie Kost und Wohnung erhalten. Weitere Erläuterungen finden Sie im 
Schlagwortverzeichnis unter dem Stichwort „Haushalte".
Alleinstehende Personen, die als Untermieter wohnen oder in einer Wohnung allein leben, gelten 
auch als Haushalt und erhalten eine eigene Haushaltsliste. Achten Sie bitte darauf, daß jeder 
Untermieter eine eigene Haushaltsliste bekommt! Fragen Sie auch (besonders in größeren Städten), 
ob im Dachgeschoß bzw. in den Kellerräumen auch noch jemand wohnt.
Mit dem Arbeitsstättenbogen sollen alle vorhandenen Arbeitsstätten erfaßt werden. Es ist klar, 
daß in unserem Musterzählbezirk die Fabrik und die Tischler- ebenso wie tiie Schusterwerkstätte 
auf dem Grundstück Bahnhofstraße 2 (zeigen) einen Arbeitsstättenbogen erhalten.
Achten Sie bitte auf Schilder an den Hauseingängen und WohnungstürenI Wo ein Schild ist, ist 
auch eine Arbeitsstätte, z. B. das Büro eines Rechtsanwaltes oder Steuerberaters, eine Arztpraxis, 
eine Werkstatt, ein Laden und dergleichen mehr. Bei unserem Rundgang durch den Zählbezirk wer
den wir noch auf einige Zweifelsfälle zu sprechen kommen. Schauen Sie aber sicherheitshalber immer 
im Schlagwortverzeichnis nach.
Dieser kurze Überblick über die Aufgaben der Haushaltsliste und des Arbeitsstättenbogens soll 
vorerst genügen.
Nun also begeben wir uns wieder in unseren Zählbezirk, um die Haushaltslisten und Arbeitsstät
tenbogen zu verteilen. Bevor wir jedoch in einem Hause damit beginnen, holen wir beim Grund
stücks- bzw. Gebäudeeigentümer oder -Verwalter die ausgefüllte Gebäudeliste ab. Die Schwierig
keiten, die dabei auftreten können, sollen hier ganz kurz vorangeschickt werden.
Wir nehmen hierzu die folgenden Unterlagen mit:

Zählermappe
Zählerausweis
Gebäudelisten (mit Merkblatt)
Haushaltslisten (mit Merkblatt)
Arbeitsstättenbogen
Begleitzettel mit Rechtsgrundlage (Drucksache Nr. 12)
Prüfmuster mit aufgedrucktem Prüfprogramm für den Zähler
a) für die Haushaltsliste
b) für die Gebäudeliste
c) für den Arbeitsstättenbogen 
Zählbezirksliste (Entwurf)
Anschreiben für nicht anzutreffende Auskunftspflichtige (je nach örtlicher Regelung)
Leitfaden für den Zähler mit Schlagwortverzeichnis.

Für die Grundstücke Bahnhofstraße 1 und 2 wollen wir anschließend das Austeilen der Haushalts
listen und Arbeitsstättenbogen in aller Ausführlichkeit besprechen; deswegen überschlagen wir sie 
zunächst und beginnen mit Bahnhofstraße 5.
Bahnhofstraße 5: Der Hausmeister entschuldigt sich, er habe noch keine Zeit gefunden, die Ge
bäudeliste auszufüllen. Da wir für die Schule keine Haushaltslisten zu verteilen brauchen, hat die 
Ablieferung der Gebäudeliste noch Zeit. Wir vereinbaren, entweder in einigen Stunden oder aber 
am folgenden Tag noch einmal vorbeizukommen.
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Bel Behörden Kontrollzettel 
oder Arbeitsstättenbogen

Den bei Ihrem ersten Besuch überreiditen Arbeitsstättenbogen gibt Ihnen der Hausmeister schon 
jetzt unausgefüllt zurüdc und stattdessen einen von der Gemeindeverwaltung ausgefüllten und ge
stempelten Kontrollzettel. Das geht in Ordnung, da Arbeitsstätten von Behörden und behörden- 
ähnlidien Einrichtungen direkt von der Gemeineleverwaltung gezählt sind. Für Sie als Zähler ist 
nur wichtig zu wissen, daß Sie in solchen Arbeitsstätten entweder einen Kontrollzettel erhalten 
oder unbedingt auf Ausfüllung eines Arbeitsstättenbogens bestehen müssen! Wo Sie einen Kontroll
zettel erhalten haben, setzen Sie in der Spalte 6 der Zählbezirksliste ein „K“ ein.
Bahnhofstraße 6: Der uns schon bekannte Grundstüdeseigentümer ist nicht da. So müssen wir die 
Haushaltslisten ohne unser Leitpapier verteilen. Wir beginnen im Erdgeschoß und geben an jeder 
Wohnungstür die erforderliche Anzahl Haushaltslisten ab. Den Namen des Empfängers notieren wir 
in der Zählbezirksliste. Wir tragen außerdem den Strich für „ausgeteilt" ein. Hoffentlich haben wir 
keine Wohnung übersehen!
Bahnhofstraße 8; Für dieses Gebäude liegt uns bereits eine ausgefüllte Gebäudeliste vor. 
Bahnhofstraße 9: Hier hatten wir beim ersten Gang niemanden angetroffen und die Gebäudeliste 
zusammen mit einem erklärenden Begleitschreiben in den Briefkasten gesteckt. Diesmal ist jemand 
zu Hause, und die Gebäudeliste ist sogar ausgefüllt. Wir bitten, ob wir die Liste durchsehen kön
nen und werden hereingebeten. Der Eigentümer hat auf der Rückseite nur eine einzige Wohnung 
angegeben, sich als Wohnungsinhaber und den Namen eines Untermieters eingetragen. Im Gespräch 
stellt sich heraus, daß der Untermieter — eine berufstätige Dame — eine abgeschlossene Einlie
gerwohnung bewohnt. Sie besteht aus zwei Räumen und einer kleinen Küche mit Wasserhahn, Aus
guß und Elektrokocher und besitzt auch einen Wohnungsabschluß. Hier haben wir es mit einer Ver
wechslung zu tun, wie sie leicht vorkommt. Selbst wenn der Eigentümer eines solchen Gebäudes 
eine ganze Wohnung vermietet hat, wird er oft irrtümlich meinen, einen Untermieter und nicht 
einen Mieter im Hause zu haben. Auf der Rückseite der Gebäudeliste tragen wir die Mieterin 
in eine eigene Wohnungszeile ein und streichen sie als Untermieterin durch.
Die Bezeichnung des Gebäudes bei Frage 2 im Abschnitt B auf der Vorderseite als Einfamilien
haus ist ebenfalls falsch. Wir streichen das angekreuzte Kästchen samt dem darunter stehenden 
Wort „Einfamilienhaus" durch und kreuzen stattdessen „Zweifamilienhaus" an.
Bahnhofstraße 14; Noch von unserem ersten Rundgang wissen wir, daß wir zwei Arbeitsstätten
bogen ausgeben müssen. Wir bitten den Pförtner, je einen Arbeitsstättenbogen an die beiden Fir
men weiterzuleiten und mitzuteilen, daß wir sie am ... wieder abholen wollen.
Diese und noch andere Schwierigkeiten kann der Zähler beim Abholen der Gebäudelisten erleben. 
Beim Austeilen und Einsammeln der Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen entstehen andere 
Schwierigkeiten, deswegen ist es klüger, nicht alle Erhebungsbogen auf einmal zu verteilen. Auf 
jeden Fall ist es ein großer Vorteil, wenn man sich beim Austeilen der Haushaltslisten und Arbeits
stättenbogen auf eine ausgefüllte Gebäudeliste stützen kann. Deswegen: Immer zuerst die Ge
bäudeliste ausfüllen lassen! Nun wollen wir das Austeilen und Einsammeln der Haushaltslisten 
und Arbeitsstättenbogen auf den Grundstücken Bahnhofstraße 1 und 2 kurz durchgehen. 
Bahnhofstraße 1; Zuerst suchen wir den Gebäudeeigentümer auf, um die ausgefüllte Gebäudeliste 
abzuholen. Bei der Durchsicht der Liste stellen wir fest, daß im Abschnitt B bei verschiedenen Fra
gen kein Kästchen angekreuzt ist. Das müssen wir sogleich nachholen. Wir vermerken in der Zähl
bezirksliste, daß wir die Gebäudeliste zurückerhalten haben. Nach dieser Prüfung der Gebäudeliste 
beginnen wir mit dem Austeilen der Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen gleich beim Ge
bäudeeigentümer. Wir fragen also, wieviele Haushalte in seiner Wohnung leben. Nur einer, be
hauptet der Hausbesitzer, nämlich seine Frau und er. Allerdings hätte er noch einen Untermieter, 
aber das wäre wohl kein Haushalt. Daß der Untermieter vom Standpunkt der Statistik doch ein 
eigener Haushalt ist, brauchen wir dem Hausbesitzer nicht zu erklären. Wir geben ihm einfach eine 
Haushaltsliste für seinen eigenen Haushalt und eine weitere für seinen Untermieter, tragen seinen 
Namen und den des Untermieters in die Zählbezirksliste ein und vermerken in Spalte 5 den Schräg
strich für „ausgeteilt".
Der Untermieter erhält ferner die Drucksache Nr. 12 — der Hausbesitzer hat sie ja bereits zusam
men mit der Gebäudeliste erhalten. Außerdem vermerken wir auf der Rückseite der Gebäudeliste 
in Spalte 5 den Namen des Untermieters in der schraffierten Zeile unter dem Namen des Woh
nungsinhabers. Die Namen der Untermieter sind grundsätzlich vom Zähler in den schraffierten 
Zeilen nachzutragen, da der Gebäudeeigentümer nicht unbedingt alle Untermieter kennt. Sind in 
einer Wohnung mehr als 3 Untermieter vorhanden, so tragen Sie diese bitte in schraffierten Zeilen 
weiter unten ein, aber so, daß deutlich erkennbar ist, zu welchem Wohnungsinhaber sie gehören. 
Unsere zweite Frage, die wir an jeder Wohnungstür stellen müssen, lautet: „Befindet sich in dieser 
Wohnung eine Arbeitsstätte?" Der Hausbesitzer beantwortet sie mit „nein". Wir vereinbaren noch 
einen Abholtermin und gehen zur nächsten Wohnung.
An allen Wohnungstüren fragen wir, ob außer dem Wohnungsinhaber noch Untermieter in der 
Wohnung leben, und ob eine Arbeitsstätte vorhanden ist.
Im ersten Stock unterhält ein Mieter in seiner Wohnung eine Schneiderwerkstatt, wie wir an dem 
Schild neben der Wohnungstür erkennen. Der Hauseigentümer hatte in Sp. 5 auf der Rückseite der 
Gebäudeliste lediglich den Namen des Wohnungsinhabers eingetragen, aber in Spalte 4 keinen Hin
weis auf die Arbeitsstätte gegeben. In verschiedenen Wohnungen treffen wir niemanden an. Hier 
.dchten wir die beiden Fragen an den Nachbarn und werfen die erforderlichen Haushaltslisten 
zusammen mit einem erklärenden Anschreiben, das wir schon kennen, in den Briefkasten, 
ln einer Wohnung im 2. Stock, so wird uns gesagt, wohnt ein amerikanischer Unteroffizier mit seiner 
Familie. Diese Familie braucht keine Haushaltsliste auszufüllen. Wir notieren auf der Vorderseite 
einer leeren Haushaltsliste den Namen der Familie, geben die Zahl der Personen an und kenn
zeichnen sie außerdem durch ein großes „A", das bedeutet „Ausländische Streitkräfte“. Ein großes 
„A" tragen wir auch auf der Rückseite der Gebäudeliste in die Spalte „Bemerkungen" ein, und 
zwar hinter dem Namen der amerikanischen Familie. Wir fragen auch noch einmal ausdrücklich, 
ob in der Wohnung nicht etwa auch eine deutsche Hausangestellte wohnt, denn in diesem Falle 
müßten wir von der Hausangestellten eine Haushaltsliste ausfüllen lassen. Unsere Frage wird 
jedoch verneint.
Für jede ausgeteilte Haushaltsliste und jeden ausgeteilten Arbeitsstättenbogen vermerken wir den 
Empfänger in Spalte 3 und das Zeichen „ausgeteilt" (/) in Spalte 5 bzw. 6 der Zählbezirksliste. 
Um später nicht den Überblick über die ausgeteilten und eingesammelten Erhebungsbogen zu ver
lieren, ist es unbedingt ratsam, die Zählbezirksliste sorgfältig zu führen. Sie wird Ihr wichtigstes 
Hilfsmittel beim Einsammeln sein.
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Im zweiten Stock angelangt stellen wir fest, daß mehr Wohnungen vorhanden sind, als der Eigen
tümer in die Gebäudeliste eingetragen hat. Er hätte seine Eintragungen in einem zweiten Exem
plar der Gebäudeliste fortsetzen müssen.
Wir teilen aber trotzdem auch in den übrigen Wohnungen Haushaltslisten aus und gehen auf dem 
Rückweg noch einmal beim Gebäudeeigfentümer vorbei und händigen ihm eine zweite Gebäude
liste aus mit der Bitte, auch die übrigen Wohnungen einzutragen. Auf der Vorderseite braucht er 
natürlich nur die Frage A 1 noch einmal zü beantworten.
Bahnhofstraße 2: Auf diesem Grundstück hatten wir bei unserem ersten Gang durch den Zählbezirk 
die Gebäudeeigentümerin nicht angetroffen und die Gebäudeliste so gut es ging selber ausgefüllt. 
Hier müssen wir also besonders gut aufpassen, daß wir keine Wohnung übersehen, wie es z. B. bei 
Keller- und Dachwohnungen ziemlich leicht passieren kann. Wir fragen also noch einmal, ob im 
Keller und auf dem Boden noch jemand wohnt und gehen sicherheitshalber noch einmal die Boden
treppe hinauf. Aber es sind keine Keller- und Dachwohnungen vorhanden. Beim Austeilen der 
Erhebungsbogen treten weiter keine Schwierigkeiten auf, nur von einer Familie wird uns berichtet, 
daß sie sich z. Z. auf einer längeren ürlaubsreise befindet. Wir legen sogleich eine provisorische 
Haushaltsliste für diese Familie an und tragen alles ein, was uns der Nachbar sagen kann, also Zahl 
der Personen, Geschlecht, Stellung zum Haushaltsvorstand und noch einige Angaben mehr. Auf 
der Vorderseite der Liste vermerken wir deutlich; „Vom Zähler ausgefüllt, ganze Familie verreist, 
voraussichtliche Rückkehr in 3 Wochen." Bevor wir das Grundstück verlassen, haben wir aber noch 
Arbeitsstättenbogen an die Tischlerwerkstatt und die Sdruhmacherei auf dem Hof Auszugeben, von 
denen wir schon bei unserem ersten Besuch gehört haben.
Das Austeilen der Erhebungsbogen in den übrigen zum Zählbezirk gehörenden Gebäuden wollen 
wir nicht weiter verfolgen, sondern gleich zum Einsammeln übergehen.
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Abschnitt V: Das Einsammeln der Hausbaltslisten und Arbeitsstättenbogen
Für das Ausfüllen der Erhebungsbogen stehen der Bevölkerung einige Tage zur Verfügung. Mit dem 
Einsammeln können Sie jedoch schon am 6. Juni beginnen. Bis zum 10. Juni sollten Sie alle Erhe
bungsbogen beisammen haben.
Beim Einsammeln kommt es sehr darauf an, alle Leute anzutreffen. Sie richten es am besten so 
ein, daß Sie mit dem Einsammeln immer erst am späten Nachmittag beginnen, das ist die günstigste 
Zeit. Sie müssen allerdings auch verstehen, daß z. B. Berufstätige, die gerade von der Arbeit nach 
Hause gekommen sind, nicht entzückt sein werden, wenn Sie nach der Haushaltsliste fragen. Das ist 
nur natürlich. Andererseits ist es aber doch besser, nachmittags zu gehen als mandie Familie zwei- 
und dreimal aufzusuchen.
Welche Unterlagen nehmen wir beim Einsammeln mit? Auf jeden Fall müssen wir die Zählbezirks
liste mitnehmen, ferner die ausgefüllten Gebäudelisten, die drei Prüfmuster für den Zähler (Gebäude
liste, Haushaltsliste, Arbeitsstättenbogen mit rotem Aufdruck), einige leere Haushaltslisten und 
Arbeitsstättenbogen, den Zählerausweis und den Leitfaden für den Zähler mit Schlagwortverzeichnis. 
Kontrollieren Sie beim Einsammeln bitte noch einmal, ob Ihnen beim Austeilen nicht doch ein 
Gebäude, eine Wohnung oder eine Arbeitsstätte entgangen ist und achten Sie darauf, daß Sie alle 
ausgeteilten Erhebungsbogen ausgefüllt wieder zurückbekommen. Am besten vermerken Sie für 
jeden ausgeteilten Erhebungsbogen in den Kontrollspalten der Zählbezirksliste, daß Sie ihn zurück
erhalten haben.
Es ist klar, daß nicht jeder seine Haushaltsliste richtig und vollständig ausfüllen wird. Einige Leute 
werden immer Erhebungsbogen abliefern, die unvollständig, unleserlich oder falsch ausgefüllt sind. 
Nehmen Sie solche Bogen nicht gleich mit nach Hause, Sie fahren am besten, wenn Sie an der 
Wohnungstür höflich fragen, ob Sie den ausgefüllten Bogen gleich einmal durchsehen könnten, da 
Sie wegen eventueller geringfügiger Ergänzungen nicht noch einmal stören möchten. Pas wird in 
den seltensten Fällen abgeschlagen.
Sehen Sie den Bogen dann aufmerksam durch und prüfen Sie, ob er vollständig und richtig aus
gefüllt ist. Nehmen Sie dabei die entsprechenden Prüfmuster für den Zähler zur Hand. Bei früheren 
Zählungen hat sich gezeigt, daß immer wieder die gleichen Fehler gemacht, werden. Auf solche 
häufig vorkommenden Fehler wird in den Prüfmustern für Gebäudeliste, Haushaltsliste und Arbeits- 
stättenbogen durch roten Aufdruck hingewiesen. (Die drei Prüfmuster hochhalten und vorzeigen.) 
Bahnbofstraße 1: Wir beginnen wieder im Haus Bahnhofstraße 1, und zwar beim Gebäudeeigen
tümer im Erdgesdroß. Hier nehmen wir die zweite Gebäudeliste in Empfang und zwei Haushalts
listen, die des Eigentümers und die des Untermieters.
Wir ziehen unser Prüfmuster hervor und sehen die Haushaltslisten gleich durch. Bitte nehmen Sie 
alle die Haushaltsliste mit rotem Aufdruck zur Hand und verfolgen Sie die Prüfung im einzelnen.
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Vorderseite:
(1) Ist für jede zum Haushalt gehörende Person auf der Innenseite eine Spalte ausgefüllt? Beim 

Gebäudeeigentümer muß hier in dem vorgedruckten Kästchen eine 2 eingetragen und auf der 
Innenseite müssen zwei Spalten ausgefüllt sein. In der Liste des Untermieters muß eine Person 
angegeben und dafür eine Spalte ausgefüllt sein. Durch diesen Vergleich stellen wir fest, ob die 
Angaben für alle Personen gemacht worden sind.

(2) Hauptmieter und Eigentümer von Wohnungen haben auf der Vorderseite der Haushaltsliste 
noch anzugeben, ob weitere Haushalte in der Wohnung wohnen. Hier hat unser Gebäudeeigen
tümer seinen Untermieter eingetragen, obwohl er sich immer noch nicht damit abfinden kann, 
daß sein Untermieter einen eigenen „Haushalt" bildet.

Innenseite:
(3) Die mit einem roten Balken gekennzeichneten Fragen müssen für alle Personen beantwortet 

sein. Wir stellen fest, daß Frage 10 „Haben Sie noch anderswo weiteren Wohnraum?" in beiden 
Haushaltslisten nicht angekreuzt ist. Die Beantwortung der Fragen 10 und 11 Ist für die Genauig
keit der Zählung von allergrößter Wichtigkeit. Wir müssen zur Kontrolle immer noch einmal 
ausdrücklich fragen, ob ein Haushaltsmitglied weiteren Wohnraum hat oder zum Zeitpunkt der 
Zählung zufällig verreist oder sonst abwesend ist. Ohne diese genauen Feststellungen passiert 
es zu leicht, daß Personen, die zwei Wohnsitze haben, oder sich gerade an einem anderen Ort 
aufhalten, zweimal gezählt werden. Wir haben noch eine weitere KontrollmÖglichkeit. Werm
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nämlich auf die Frage 17 „Wo arbeiten Sie?" eine andere weit entfernte Gemeinde angegeben 
ist, hat die betreffende Person dort in den meisten Fällen weiteren Wohnraum und die Fragen 
10, 10 a und 10 b müssen beantwortet sein. Achten Sie bitte auch auf solche Fälle!

(4) Viele Leute geben bei Frage 18 ihren Beruf nicht genau an. Das ist bei der Auswertung sehr 
hinderlich. Lassen Sie ungenaue Angaben nicht durchgehen.

(5) Häufig wird auch übersehen, daß die Fragen 22 bis_24 auch für Schüler von sechs Jahren an zu 
beantworten sind. Denken Sie bei Familien mit schulpflichtigen Kindern bitte daran.

In den Haushaltslisten unseres Gebäudeeigentümers und seines Untermieters haben wir nicht viele 
Irrtümer gefunden. Es dürften sich aber nicht alle Hausbewohner so viel Mühe gegeben haben wie er. 
Schon in der nächsten Wohnung treffen wir auf ein altes Ehepaar, das mit der Ausfüllung nicht 
zurecht gekommen ist. Hier ist es das beste, wenn wir jede einzelne Frage stellen und die Antwort 
selbst eintragen. Hier brauchen wir natürlich nicht mehr zu prüfen.
Bei einer großen Familie im ersten Stock erhalten wir eine sehr sorgfältig für sechs Personen aus
gefüllte Liste. Auf der Vorderseite sind jedoch sieben Personen angegeben. Auf unsere Frage er
fahren wir, daß für ein Kind ja kein Platz mehr frei gewesen wäre. Wir tragen die Angaben für 
das vergessene Kind in eine zweite Liste ein. Es wäre allerdings einfacher gewesen, schon beim 
Austeilen zu erfragen, wieviele Personen zum Haushalt gehören und gleich zwei Listen auszugeben. 
An der Nachbarwohnung klingeln wir vergeblich, offenbar ist niemand zu Hause. Doch halt, da ist 
ein Zettel befestigt: „An den Zähler: Die Haushaltsliste habe ich beim Nachbarn abgegeben." Es 
gibt auch nette Leute, die dem Zähler einen zweiten Weg ersparen wollen!
Die Haushaltsliste ist tatsächlich bei der Nachbarin abgegeben, sie übergibt sie uns zusammen mit 
ihrer eigenen. Wir stellen jedoch schon nach kurzer Durchsicht fest, daß die abgegebene Liste nur 
mangelhaft ausgefüllt ist. Wir fragen die Nachbarin, warm Frau Schulze anzutreffen ist, und bitten 
ihr auszurichten, daß wir noch einmal vorbeikommen würden, um einige Zweifelsfragen zu klären. 
Auf unsere Frage, ob denn Frau Schulze allein in der großen Wohnung wohnt, macht die Nachbarin 
ein verlegenes Gesicht und behauptet, dies nicht genau sagen zu können. Auch das haben wir also 
noch zu klären.
Außer den beiden Haushaltslisten erhalten wir noch den vom Schneidermeister ausgefüllten Arbeits
stättenbogen. Wir vergleichen ihn mit dem Prüfbogen und stellen keine Fehler fest. Da der Arbeits
stättenbogen für Handwerker sehr leicht auszufüllen ist, ist dies nicht weiter verwunderlich.
Haben Sie in Ihrem Zählbezirk eine größere Arbeitsstätte, so prüfen Sie bitte, ob in dem aus
gefüllten Arbeitsstättenbogen auch wirklich nur die in dieser Arbeitsstätte beschäftigten Personen 
angegeben sind. Evtl, vorhandene ausgelagerte Arbeitsstätten, wie Büros, Lagerplätze, Garagen und 
dergleichen, erhalten einen eigenen Arbeitsstättenbogen, wenn dort mindestens eine Persön ständig 
beschäftigt ist.
Wir gehen weiter in den zweiten Stock. Dort haben wir Pech. In der ersten Wohnung ist der Bogen 
des Untermieters noch nicht ausgefüllt. Der Untermieter ist schon für das Wochenende zu seiner 
Familie gefahren und kommt erst am Montag wieder. Aha, hier haben wir einen Mann mit zwei 
Wohnsitzen. Wir notieren uns einen Hinweis darauf in unsere Zählbezirksliste, Spalte „Bemer
kungen". Wir werden gebeten, am Montag noch einmal vorbeizukommen. Es zeichnet sich schon ab, 
daß wir noch einmal in den Zählbezirk gehen müssen, um ausstehende Erhebungsbogen einzu
sammeln, aber das war zu erwarten.
In der zweiten Wohnung wohnt die Familie des amerikanischen Unteroffiziers. Da wir die Angaben 
schon haben, können wir diese Wohnung überschlagen.
In der dritten Wohnung klappt alles wie am Schnürchen. Wir werden hereingebeten und sehen die 
schon ausgefüllte Haushaltsliste durch. Neben Vater, Mutter und Tochter ist noch die Schwieger
mutter eingetragen, und zwar auf der Innenseite. Sie hat weiteren Wohnraum und geht von dort 
aus zur Arbeit, wie zu Frage 10 eingetragen ist. Der gleiche Ort ist zu Frage 17 „Anschrift der 
Arbeitsstätte" angegeben. Die Schwiegermutter arbeitet also in einer ganz anderen Stadt. Wir fragen, 
ob sie ständig hier wohnt. Nein, sie verbringt nur ihren Urlaub bei ihren Kindern. Nun ist es klar, 
die Schwiegermutter darf gar nicht auf der Innenseite eingetragen werden. Dort sind nur Angaben 
von Personen zu machen, die ständig zum Haushalt gehören. Wir füllen nach den Angaben den 
Abschnitt VIII für vorübergehend Anwesende auf der Rückseite aus und streichen die Eintragungen 
für die Schwiegermutter auf der Innenseite durch.
In der ersten Wohnung im dritten Stock öffnet ein sehr unfreundlicher Herr, der uns erzählt, daß ihn 
die Volkszählung nicht interessiert. Er gebraucht noch einige andere unfeine Ausdrücke und weigert 
sich endlich, eine Haushaltsliste auszufüllen. Wir hören dies alles mit Geduld an. Bloß nicht auf
regen! Wir weisen darauf hin, daß jeder eine Haushaltsliste auszufüllen hat, weil es vom Bundestag 
in einem Gesetz so angeordnet worden ist. Zur Bekräftigung zeigen wir ihm den Begleitzettel mit 
den Hinweisen auf das Volkszählungsgesetz (Drucksache Nr. 12). Wir erbieten uns auch — falls er 
mit der Haushaltsliste etwa nicht zurechtkomme — beim Ausfüllen zu helfen. Wenn alles dies nichts 
nützt, versehen Sie bitte eine leere Haushaltsliste mit Namen und Anschrift des betreffenden Haus
halts und vermerken darauf; „Auskunft verweigert." Lassen Sie sich auf keinen Fall in eine hitzige 
Diskussion ein, drohen Sie auch keine Strafen an. Alles weitere veranlaßt die Zählungsdienststelle. 
In den beiden anderen Wohnungen im dritten Stock traten weiter keine Schwierigkeiten auf, so daß 
wir das Einsammeln nun in den übrigen Häusern des Zählbezirks fortsetzen können. Wir wollen 
hier abbrechen und das Einsammeln der restlichen Listen nicht weiter verfolgen, sondern eine Pause 
von 15 Minuten einlegen.
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Abschnitt VI: Absdilußarbeiten nadi dem Einsammeln
Nach dem Einsammeln müssen wir uns zu Hause noch ein bis zwei Stunden hinsetzen, um zu prüfen, 
ob wir auch wirklich alle Erhebungsbogen bekommen haben, ob die Bogen alle gut ausgefüllt sind 
und um sie in eine übersichtliche Ordnung zu bringen.
Wir wollen die einzelnen Schritte hier nur kurz besprechen und dann ein paar Erhebungsbogen an 
Hand eines erdachten Beispieles selber ausfüllen. Im Leitfaden für den Zähler sind die Abschluß- 
arbeiten genau beschrieben. Lesen Sie bitte dort noch einmal nach!
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(1) Zu allererst müssen wir die Erhebungsbogen ordnen. Wir beginnen mit den Gebäudelisten und 
legen sie in der Reihenfolge hintereinander, wie die Gebäude (Grundstücke) in der Aufzählung 
der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke auf der Zählbezirksliste eingetragen sind. In 
dieser Reihenfolge erhalten die Gebäudelisten fortlaufende Nummern, z. B. von 1 bis 10. 
Maßten für ein Gebäude — wie z. B. bei Bahnhofstraße 1 — zwei Gebäudelisten ausgefüllt 
werden, so erhält die zweite Liste keine eigene, sondern die gleiche Nummer wie die erste Liste. 
Zur Unterscheidung hängen wir an die Nummer der ersten Liste noch ein kleines „a“ und an 
die Nummer der zweiten Liste ein kleines „b" an. Wenn wir für einen Haushalt zwei Haus
haltslisten ausgeben mußten, erhalten beide übrigens auch die gleiche Nummer mit dem Zusatz 
klein „a" bzw. klein „b".

(2) Wenn die Gebäudelisten ihre Nummern erhalten haben, legen Sie bitte alle in einem Gebäude 
eingesammelten Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen in die zugehörige Gebäudeliste ein 
und vermerken auf diesen die Nummer der zugehörigen Gebäudeliste, z. B. 3a. Sodann ordnen 
Sie bitte die Haushaltslisten in der Reihenfolge, wie die Wohnungsinhaber und Untermieter auf 
der Rückseite der Gebäudeliste in Spalte 5 eingetragen sind.
Auch die Arbeitsstättenbogen werden innerhalb der zugehörigen Gebäudeliste in der Reihen
folge geordnet, wie die Arbeitsstätten in den Spalten 4 und 5 auf der Rückseite der Gebäude
liste eingetragen sind. Da Gebäudelisten nur für bewohnte Gebäude vorliegen, müssen wir die 
Bogen für Arbeitsstätten in unbewohnten Gebäuden erst einmal beiseite legen.
Wir haben so die Ordnung hergestellt, die wir später für das Numerieren brauchen. Die Nume- 
rierungf selbst wollen wir jedoch erst am Schluß vornehmen, nachdem wir die Erhebungsbogen 
noch einmal überprüft haben.

(3) Das Ordnen der Erhebungsbogen läßt sich sehr gut mit der Vollzähligkeitskontrolle verbinden. 
Kontrolliern Sie also bitte noch einmal, ob für jede auf der Rückseite der Gebäudeliste an
gegebene Wohnung die Haushaltsliste cles Wohnungsinhabers vorliegt.
Wenn Sie die Haushaltsliste gefunden haben, sehen Sie nach, ob auf ihrer Vorderseite Unter
mieter angegeben sind. Ist dies der Fall, muß fUr jeden Untermieter ebenfalls eine Haushalts
liste vorhanden sein. Außerdem muß der Name des Untermieters auf der Rückseite der Gebäude
liste in Spalte 5 unter dem Namen des Wohnungsinhabers vermerkt sein. Vervollständigen Sie 
bitte auch die Eintragungen der Untermieter auf der Rückseite der Gebäudeliste.
Um ganz sicher zu gehen, haken wir jede kontrollierte Haushaltsliste in Spalte 5 der Zählbezirks
liste ab. Am Schluß dieser Kontrolle wissen wir, daß die Eintragungen auf der Rückseite der 
Gebäudelisten mit denen in der Zählbezirksliste übereinstimmen.

(4) Da beim Einsammeln die Zeit für eine Durchsicht der Erhebungsbogen auf Eintragungsfehler im 
allgemeinen nur knapp bemessen ist müssen wir Sie bitten, jede Gebäudeliste, jede Haushalts
liste und jeden Arbeitsstättenbogen noch einmal vorzunehmen und in Ruhe zu überprüfen. 
Benutzen Sie hierzu wieder die Prüfmuster und achten Sie vor allem auf die häufig vorkom
menden Fehler.
Wenn Sie bei der Prüfung Unstimmigkeiten oder fehlende Angaben entdecken, die Sie nicht 
selber klären können, müssen Sie denjenigen noch einmal aufsuchen, von dem Sie die Angaben 
erhalten haben, um die Angaben beriditigen oder ergänzen zu können.

;5) Nach diesen Prüfungen können wir auch die Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen nume
rieren. Wir beginnen mit der Numerierung der Haushaltslisten von Gebäudeliste Nr. 1. Diese 
erhalten z. B. die Nummern von 1 bis 12. Die Haushaltslisten der Gebäudeliste Nr. 2 erhalten 
die folgenden Nummern, z. B. von 13 bis 20, und so werden alle Haushaltslisten innerhalb des 
Zählbezirks fortlaufend durchnumeriert.
Wenn Ihnen jemand seine Haushaltsliste oder seinen Arbeitsstättenbogen in einem verschlos
senen Umschlag ausgehändigt hat, so dürfen Sie diesen Umschlag nicht öffnen. Ordnen Sie 
den verschlossenen Umschlag bitte mit ein und vermerken auf ihm die Nummer, die die darin 
befindliche Haushaltsliste oder der darin befindliche Arbeitsstättenbogen bekommen muß. Das 
geht natürlich nur, wenn Sie den Namen des Ausfüllenden auf dem Umschlag oder in der Zähl
bezirksliste vermerkt haben.
Sofort nachdem wir einer Haushaltslistc ihre Nummer gegeben haben, tragen wir die gleiche 
Nummer auf der Rückseite der Gebäudeliste in Spalte 10 ein, und zwar in die Zeile des be
treffenden Wohnungsinhabers oder Untermieters. Da wir uns beim Ordnen der Haushaltslisten 
nach der Gebäudeliste gerichtet haben, müssen die in Spalte 10 eingetragenen Haushaltslisten
nummern ebenfalls fortlaufend sein.
Da wir einmal beim übertragen sind, übertragen wir auch gleich die Zahl der zum Haushalt 
gehörenden Personen, getrennt nach dem Geschlecht, und zwar in Spalte 13 der Zählbezirkslisten 
die männlichen und in Spalte 14 der Zählbezirkslisten die weiblichen Personen. Die Summe von 
männlichen und weiblichen Personen muß mit der auf der Vorderseite der Haushaltslisten rechts 
unten eingetragenen Zahl übereinstimmen. Diese ist in Spalte 11 auf der Rückseite der Gebäude
listen zu übertragen.
Wir müssen hier aber aufpassen, daß wir nicht die Zeilen verwechseln und Haushaltslisten
nummer und Personenzahl hinter den falschen Namen schreiben. Um das zu vermeiden, ist es 
notwendig, die Erhebungsbogen wirklich sorgfältig zu ordnen. Für die Spalten 10 und 11 auf der 
Rückseite der Gebäudelisten sind anschließend die Summen zu bilden und in die beiden unten 
vorgesehenen Kästchen einzutragen. Bei Gebäuden mit mehr als zehn Wohnungen ist die Summe 
für sämtliche Wohnungen auf der zweiten, der b-Liste, zu bilden.
Ebenso sind die Spalten 13 bzw. 14 der Zählbezirkslisten zu summieren. Die Summe ist in die 
unten auf der Liste gekennzeichneten Kästchen einzutragen.
Zur Kontrolle, ob Sie die Eintragimgen der Personen in der Gebäudeliste imd in der Zählbezirks
liste richtig und vollständig vorgenommen haben, zählen Sie zunächst die auf der Zählbezirks
liste ermittelten Summen der männlichen und weiblichen Personen zusammen und tragen sie in 
das dort vorgesehene Kästchen ein. Jetzt notieren Sie sich auf einem Zettel für alle Gebäude 
des Zählbezirkes die Summen der in den Gebäudelisten eingetragenen Personen aus Spalte 11 
untereinander. Zählen Sie diese Zahlen zusammen. Die sich hier ergebende Summe muß mit der 
aus der Zählbezirksliste ermittelten Summe der Spalten 13 und 14 übereinstimmen.
Das gleiche wiederholt sich bei den Arbeitsstättenbogen. Wir beginnen wieder mit den Arbeits
stättenbogen von Gebäudeliste Nr. 1 und numerieren innerhalb des ganzen Zählbezirks fort
laufend durch bis zu den Arbeitsstättenbogen der letzten Gebäudeliste. Die letzten Nummern
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I
erhalten die Bogen der Arbeitsstätten in nicht bewohnten Gebäuden, für die keine Gebäude- 
Hste vorgelegt werden muß.
Der Kontrollzettel, den wir vom Hausmeister der Schule an Stelle eines Arbeitsstättenbogens 
erhalten haben, wird mit einsortiert und erhält die Nummer, die sonst der Arbeitsstättenbogen 
erhalten hätte.

(6) Nun haben wir noch eine Reinschrift der Zählbezirksliste anzufertigen. Dazu benutzen Sie 
bitte die noch unbeschriebene Zählbezirksliste (Reinschrift). Sie dürfen aber die erste Zähl- 
bezirksliste hierbei nidit einfach absdireiben. Sie nehmen die Gebäudeliste Nr. 1 Ihres Zähl
bezirks mit den dazugehörigen Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen. Jeder Erhebungsbogen 
wird in eine Zeile der Zählbezirksliste (Reinschrift) eingetragen, zuerst für die Gebäudeliste Nr. 1 
die Anschrift des Gebäudes in Spalte 1, Spalte 2 bleibt frei, der Name des Gebäudeeigentümers 
in Spalte 3, das Zeichen für „eingesammelt" in Spalte 4, vorhandene Bemerkungen, wie z. B. 
„vom Zähler ausgefüllt", in Spalte 8 und die Nr. 1 der Gebäudeliste in Spalte 9. ln die zweite 
Zeile werden die Angaben für die Haushaltsliste Nr. 1 eingetragen. Die Nummer der Haushalts
liste ist in Spalte 10 einzusetzen, außerdem ist in Spalte 13 bzw. 14 die Zahl der in der Haus
haltsliste eingetragenen Personen zu übernehmen. Sind alle zur Gebäudeliste Nr. 1 gehörenden 
Erhebungsbogen (Haushaltslisten, Arbeitsstättenbogen und evtl. Anstaltslisten) übertragen, 
kommt Gebäudeliste Nr. 2 mit ihren Erhebungsbogen an die Reihe. Die Übertragung ist erst 
beendet, wenn Sie den letzten Erhebungsbogen in die Reinschrift eingetragen haben. Zum Schluß 
vergleichen Sie bitte die Eintragungen des Entwurfs der Zählbezirksliste mit der Reinschrift und 
prüfen, ob Sie audi keinen Empfänger vergessen haben.
Zählen Sie unabhängig von den in der Zählbezirksliste (Entwurf) ermittelten Summen die Spalten 
13 bzw. 14 in der Zähibezirksliste (Reinschrift) nochmals zusammen. Die Summen müssen mit 
den auf der Zählbezirksliste (Entwurf) ermittelten übereinstimmen.
Als letztes ermitteln wir die Summen der im ganzen Zählbezirk ausgeteilten und eingesammelten 
Erhebungsbogen. Zu diesem Zweck, zählen wir die in den Spalten 4 bis 6 der Zählbezirksliste 
(Reinschrift) eingetragenen Kreuze spaltenweise zusammen und vermerken die Summe in den 
vorgesehenen Kästchen am Ende der Spalte. Dabei dürfen die bei Gebäuden mit mehr als zehn 
Wohnungen zusätzlich ausgegebenen Gebäudelisten (hinter der Gebäudelistennummer mit ,.b" 
gekennzeichnet) und die für Haushalte mit mehr als sechs Personen ausgegebenen zusätzlichen 
Haushaltslisten (hinter der Nummer der Haushaltsliste mit „b" gekennzeichnet) nicht mitgezählt 
werden. Solche b-Listen gelten nicht als eigene Erhebungsbogen, sondern nur als Erweiterung 
der Gebäude- bzw. Haushaltsliste. Daher erhalten sie audi keine eigene, sondern die Nummer 
der ersten Liste mit dem Zusatz klein „b" dahinter.
Mitgezählt werden jedoch; In Spalte 6 die Kontrollzettel, für die ein „K" eingetragen wurde, 
sowie die Erhebungsbogen, die in verschlossenen Umschlägen abgeliefert wurden, und für die 
das Kreuz (X) für „eingesammelt" vorhanden sein muß.
Die Summe der Gebäudelisten muß daher mit der höchsten Gebäudelistennummer überein
stimmen. Das gleiche gilt auch für die Haushaltslisten und Arbeitsstättenbogen.

Mehr als das will ich Ihnen über das Zählen, die Zählpapiere und die Abschlußarbeiten nicht be
richten. Es ist wirklich nicht ganz einfach, sich diese Masse von Tatsachen zu merken. Ich wollte 
Ihnen nur einen Überblick geben. Das Wesentliche in ähnlicher Form finden Sie in dem „Leitfaden 
für den Zähler" und können es dort nachlesen. Außerdem können Sie bei jeder Zweifelsfrage im 
Schlagwortverzeichnis nachsehen oder in der Zählungsdienststelle aniufen. Natürlich können wir 
auch jetzt schon auf Dinge eingehen, die ihnen während des Vortrages nicht klar geworden sind. 
Wünscht jemand weitere Auskünfte?

Kontrollzettel
mitzählen!

Reinschritt der Zähibezirksliste

Vergleich zwi
schen Erstschrift 
und Zweitschrift 
der Zählbezirksliste

Summe der aus
geteilten und eingssammelten 
Erhebungsbogen

b-Listen zählen 
nicht mit!

Hinweis auf 
die Hilfsmittel

— Aussprache —
Im Anschluß an die Aussprache zwei verschiedene Beispiele für Gebäudeliste, Haushaltsliste und 
Arbeitsstättenbogen so verteilen lassen, daß nebeneinander sitzende Zähler verschiedene Beispiele 
erhalten und die Zähler bitten, für ihr Beispiel Erhebungsbogen auszufüllen. Hierzu ist etwa 
20 Minuten Zeit zu geben. Machen'Sie selbst die erforderlichen Eintragungen für beide Beispiele. 
Danach werden, die Beispiele zwischen den Zählern ausgetauscht und dann gemeinsam kurz be
sprochen. Es muß Im einzelnen gesagt werden, wie die Eintragungen in der Gebäudeliste, Haus
haltsliste und im Arbeitsstättenbogen richtig lauten müssen. Die Zähler berichtigen die vom Nach
barn gemachten fehlerhaften Eintragungen.

Ende der Unterrichtung

Ausfüllungsbeispiele

Unterrichtung der Zähler

Beispiel I für das Ausfüllen von 2 Gebäudelisten
(Auszufüllen ist die ganze Vorderseite und die Spalten 1 bis 9 der Rückseite.)
(1) Auf dem Grundstück Bahnhofsplatz 14 befinden sich zwei Gebäude, und‘zwar ein an der Straße 

gelegenes Vordergebäude und ein durch einen Hof von dem Vordergebäude getrenntes 
Hintergebäude.

Vordergebäude
(2) Das aus Backsteinen gebaute Vordergebäude wurde 1892 von dem Gastwirt Christoph Faß er

richtet, der bis zu seinem Ableben 1943 im Erdgeschoß des dreigeschossigen Gebäudes eine 
Gastwirtschaft betrieb. Das voll unterkellerte Vordergebäude hat Anschluß an das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz und an die Kanalisation (für Abwässer und Fäkalien). Für die beiden 
Wohnungen eines jeden Stockwerks steht nur eine Toilette (WC) zur Verfügung. Die Toilette 
(WC) für die Erdgeschoßwohnung liegt auf dem Hof. Das durch Kriegseinwirkungen erheblich 
beschädigte Schieferdach wurde 1951 neu gedeckt. Das Grundstück mit den beiden Gebäuden 
gehört jetzt den drei Kindern (Erbengemeinschaft Faß).

(3) Die Gastwirtschaft wurde an den Gastwirt Emil Schlauch verpachtet, der mit seiner Ehefrau die 
im Erdgeschoß des Vordergebäudes gelegene Wohnung (2 Zimmer und Küche; davon 1 Zimmer 
unter 6 qm, 1 Zimmer und die Küche jeweils 6 und mehr qm) bewohnt.

siche Schlag- Wortver
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(4) Erster Stock: Der älteste Sohn des Christoph Faß, der kaufmännisdie Angestellte Adam Faß, 
bewohnt mit seiner Frau und seinem Sohn die links gelegene Wohnung (3 Zimmer und Küche; 
jeder Raum über 6 qm). Zu dieser Wohnung gehört nodi ein Mansardenzimmer von 8 qm im 
Dachgeschoß.

(5) Im ersten Stock rechts wohnt die Witwe Kummer. Ihre abgeschlossene Mietwohnung besteht 
ebenfalls aus 3 Zimmern und Küche. Von diesen 4 Räumen hat sie 2 Räume an das kinderlose 
Ehepaar Jung untervermietet. Die Witwe selbst bewohnt 1 Zimmer und die Küche. Das Ehepaar 
Jung bereitet seine Mahlzeiten in einem dieser Räume und hat das Mansardenzimmer des Adam 
Faß im Dachgeschoß hinzugemietet.

(6) Zweiter Stock: Links (gleiche Wohnung wie im ersten Stock) wohnt das Ehepaar Reich mit 
2 Kindern, ln dem zur Wohnung gehörenden Mansardenzimmer (8 qm) im Dachgeschoß wohnt 
Gerd Reich.

(7) Die Wohnung im zweiten Stock, rechts (gleiche Wohnung wie im ersten Stock), wird von dem 
kinderlosen Ehepaar Gutmuth bewohnt. Ein Zimmer wurde an den Studenten Moritz Fleißig 
untervermietet.

Hintergebäude
(8) Das Hintergebäude wurde 1912 aus Backsteinen gebaut. Es hat Anschluß an das öffentliche 

Wasserversorgungsnetz und an die Kanalisation und ist voll unterkellert. Das im Krieg stark 
beschädigte Schieferdach mußte 1949 völlig erneuert werden und erhielt dabei einen Ziegelbelag.

(9) Im Erdgesdioß befindet sich die Werkstatt des Installateurs Berthold Faß, des Bruders des Adam 
Faß. Zu der Werkstatt gehört ein Büroraum, in dem Berthold Faß seine Schreibarbeiten erledigt.

(10) Die abgesclilossene Wohnung im ersten Stock (3 Zimmer und Küche; sämtliche Räume mit 6 und 
mehr qm) wird von Berthold Faß und seiner Schwester Cäcilie bewohnt. Ein Zimmer der Woh
nung wurde geteilt; der eine Teil des Raumes wurde als Badezimmer ausgebaut.
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Beispiel II für das Ausfüllen einer Gebäudeliste
(Auszufüllen ist die ganze Vorderseite und die Spalten 1 bis 9 der Rückseite.)
(1) Der Bauernhof ,.Hof Sonnenschein" gehört dem Rechtsanwalt Kunibert Steinhaufen, der den Hof 

an den Anselm Bodentreu verpachtet hat. Zu dem Anwesen gehören ein Wohnhaus, ein zwei
geschossiges WirtsdiaftsgebäucJe, das im rechten Winkel — jedoch getrennt durch eine Brand
mauer — direkt an das Wohnhaus angrenzt, ein Stallgebäude und eine Scheune.

(2) Das Wohnhaus ist aus Backsteinen gebaut und voll unterkellert. Es wurde während des Krieges 
von einer Bombe getroffen, so daß Dach und Obergesdioß wieder instandgesetzt werden mußten. 
Diese Arbeiten wurden 1949 durchgeführt. Dabei wurde das Obergeschoß so umgebaut, daß hier 
vier gleidigroße Zimmer von 20 qm entstanden, die heute als Fremdenzimmer an Urlaubsgäste 
vermietet werden. Das frühere Schieferdach wurde durch ein Ziegeldach ersetzt.

(3) Der Hof hat eine eigene Wasserversorgungsanlage. Die Toiletten befinden sich in einem Anbau. 
Es handelt sidr um Toiletten ohne Wasserspülung. Die Fäkalien werden abgefahren. In dem 
Anbau ist weiter eine Waschküche untergebracht. Da das Bauernhaus keine Badezimmer auf
weist, wurde in der Waschküdie eine Dusche eingerichtet, die in der Hauptsache den landwirt
schaftlichen Arbeitern des Hofes dient.

(4) Der Pächter Anselm Bodentreu bewohnt mit seiner Familie (Frau, zwei Söhne, Tochter, Schwie
gersohn, Nichte) das gesamte Erdgeschoß des 1859 erbauten Wohnhauses. Seine Tochter ist mit 
dem- Jungbauern Franz Grundig verheiratet. Das junge Ehepaar erhielt von seinen Ellern zwei 
der insgesamt sieben Räume kostenlos überlassen. Es benutzt einen Raum als Schlafzimmer, 
den anderen als Wohnzimmer. Das Schlafzimmer ist 16 qm, das Wohnzimmer 20 qm groß. Eine 
eigene Küche wird nicht benötigt, da Tochter und Schwiegersohn bei den Eltern essen. Die Küche 
des Bauernhauses ist 24 qm groß. Von den übrigen vier Räumen des Erdgeschosses ist einer 
5,40 qm, die drei anderen je etwa 15 qm groß. Sämtliche Mitglieder der Familie Bodentreu/Grundig 
arbeiten auf dem Hof. Hinzu kommt noch der Knecht Gottlieb Heugabel.

(5) Im Erdgeschoß des Wirtschaftsgebäudes liegen eine Futterküche, eine Vorratskammer, ferner 
zwei Räume von je 12 qm, in denen früher Flüchtlinge wohnten, die jetzt aber als Mehl- und 
Kornkammer verwendet werden. Im Obergeschoß befinden sich zwei Geräteräume.

(6) ln dem 1871 erbauten Stallgebäude befindet sich über den Stallungen noch ein Wohnraum von 
18 qm, in dem Gottlieb Heugabel untergebradit ist. Er erhält freie Kost und Wohnung.
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Beispiel I für das Ausfüllen einer Haushaltsliste
(1) Die Familie Reith wohnt als Hauptmieter im Hause Bahnhofsplatz 14. Ingenieur Joachim Reich, 

geb. am 18. 1. 1915, und Ehefrau Ingeborg geb. März, geb. am 2. 11. 1919, sind seit 1940 in erster 
Ehe verheiratet. Ihr Sohn Gerd wurde am 3. 3. 1941 und ihre Tochter Helga am 5. 2. 1943 ge
boren. Die Familie ist 1952 aus Stralsund nach A-Stadt gekommen. Die Eltern besitzen den 
Bundesflüchtlingsausweis C. Gerd und Helga sind in dem Ausweis eingetragen. Alie Mitglieder 
des Haushalts sind evangelisch und besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

(2) Joachim Reich ist in der Masthinenbaufirma Hensel & Sohn, A-Stadt, Dieselstraße 19-22, in 
seinem Beruf als Maschinenbauingenieur angestellt. Er arbeitet dort 44 Stunden in der Woche. 
Nebenher ist er noch als Sachverständiger tätig. Für seinen Arbeitsweg benötigt er im Sommer 
und Winter iVz Stunden. Er benutzt zu allen Jahreszeiten den Omnibus. Seine Ausbildung hat 
er in Berlin an der Ingenieurschule „Beuth" N 65, Zeppelinstraße 3, erhallen und dort 1939 sein 
Examen als Maschinenbauingenieur abgelegt. Im Kriege geriet Reich im Mai 1945 in französische 
Gefangenschaft, aus der er 1946 im April entlassen wurde.

(3) Auch Frau Ingeborg ist berufstätig. Sie arbeitet halbtags von 8 bis 12 Uhr als Kontoristin bei 
Schröder & Co., Immobilien und Hausverwaltungen, in A-Stadt, Parkallee 34. Um dorthin zu 
gelangen, braucht sie einschließlich des Fußweges im Sommer und im Winter 20 Minuten. Sie fährt
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►
mit der Straßenbahn. Ihren Lebensunterhalt bestreitet sie im wesentlichen aus dem Einkommen 
ihres Ehemannes.

(4) Gerd Reich befindet sich augenblicklich als Student an der Technischen Hochschule in Darmstadt, 
Luisenplatz 30/33. Er hat bei Frau Richter, Mühlenweg 15 b, im dritten Stock ein möbliertes 
Zimmer. Von dort bis zur Technischen Hochschule braucht er 20 Minuten zu Fuß. Studium und 
Lebensunterhalt werden von seinem Vater bestritten.

(5) Seine Schwester Helga will technische Zeidrnerin werden. Sie ist gerade als Lehrling bei der 
„Norma“ AG, Heizungsbau, A-Stadt, Schillerstraße 64/66, eingetreten. Für den Weg dorthin 
benutzt sie ein Moped und braucht deswegen nur 15 Minuten. Im Winter fährt sie mit der 
Straßenbahn und benötigt dann für den Weg 40 Minuten.

(6) Zur Zeit hat Familie Reich für ein paar Wochen Besuch: Ellen Krüger geb. März, Schwester von 
Frau Ingeborg, geb. am 17. 5. 1917, aus Hamburg, Elbchaussee 53.

(7) Joachim Reich besitzt einen kleinen mit Obstbäumen bestandenen Garten von 1200 qm, in dem 
Frau Ingeborg und Helga mithelfen.
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Beispiel II für das Ausfüllen einer Haushaltsliste
(1) Der selbständige Landwirt Anselm Bodentreu, geb. am 7. 7. 1905, bewohnt mit seiner Familie 

den von ihm gepachteten 23 ha großen „Hof Sonnenschein" in Mühldorf, Dorfstraße 5. Zu seiner 
Familie gehören: seine Frau Anna geb. Grote, geb. am 18. 3. 1906; seine Söhne Helmut, geb. 
am 22. 3. 1929, und Karlheinz, geb. am 25. 8. 1939; ferner seine Tochter Elfriede, geb. am 14. 4. 
1936, mit ihrem Mann, dem Jungbauern Franz Grundig, geb. am 1. 9. 1923. Außerdem hat Anselm 
Bodentreu seine Nichte Dorothee, geb. am 3. 6. 1948, die Tochter seines verstorbenen Bruders, 
in seinen Haushalt aufgenommen.

(2) Anselm Bodentreu und seine Frau Anna sind seit 1928 verheiratet. Für Frau Anna ist dies die 
zweite Ehe. Ihr Sohn Georg aus erster Ehe ist im Krieg gefallen.

(3) Die ganze Familie ist röm.-katholisch und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
(4) Die Familie mußte ihren Hof in der sowjetischen Besatzungszone verlassen und kam 1949 in die 

Bundesrepublik. Vater, Mutter und Helmut besitzen einen Bundesflüchtlingsausweis C. Die 
Vertriebeneneigenschaft von Karlheinz ist im Ausweis seines Vaters angegeben.

(5) Sämtliche erwachsenen Mitglieder der Familie Bodentreu/Grundig mit Ausnahme von Karlheinz 
arbeiten auf dem Hof. Karlheinz hat ein Handwerk gelernt. Als Elektrotechniker besuchte er mit 
Erfolg die Staatlidre Technikerschule für Elektrotechnik, Freiburg i. Br., Engelbergerstraße 2, 
und legte dort 1960 die Prüfung als staatlich geprüfter Elektrotechniker ab. Nachdem er einige 
Monate als solcher gearbeitet hat, wurde er zur Bundeswehr eingezogen und leistet augen
blicklich seinen Wehrdienst in der Blücherkaserne in Ulm, Scharnhorststraße 65/69, ab.

(6) Helmut ist im Krieg schwer verwundet worden und nun zu 60 v. H. körperbehindert. Schwere 
Arbeiten kann er nicht verrichten, aber er hilft in der Woche durchschnittlich 30 Stunden im 
Stall und auf dem Hof. Außerdem bezieht er eine Kriegsbeschädigtenrente.

(7) Franz Grundig wurde mit jungen Jahren bereits zur Wehrmacht eingezogen und geriet im 
März 1945 in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er im September des gleichen Jahres 
entlassen wurde. Er soll später einmal den Hof übernehmen.

(8) Die kleine Dorothee besucht die Mittelschule in der Kreisstadt, Waldstraße 17. Im Sommer und 
Winter fährt sie mit dem Omnibus dorthin. Sie braucht für den Schulweg rund 30 Minuten.

(9) Auf dem Hof wohnt außerdem in freier Kost und Wohnung der Knecht Gottlieb Heugabel. Er ist 
am 2. 2. 1925 in Ostpreußen geboren, ledig, evangelisch und besitzt den Bundesvertriebenen- 
ausweis A. Anselm Bodentreu beschäftigt ihn in seinem Betrieb.

Siche Schlag- wortver- 
2 e I c h n I s 
unter „Haushalte"

Siehe unter „Soldaten"

Siehe unter „Lebens
unterhalt"

Haushalt

Unterrichtung der Zähler

Beispiel I für das Ausfüllen eines Arbeitsstättenbogens
(1) Der Maurermeister Hermann Schulze ist alleiniger Inhaber eines mittleren Baubetriebes (Hoch

bau) in A-Stadt, Herzogstraße 25. Der Betrieb meldet zur Bauberichterstattung und der Inhaber 
ist in der Handwerksrolle eingetragen. Schulze ist als Flüchtling aus Ostpreußen Inhaber des 
Vertriebenenausweises A.

(2) Schulze leitet den Betrieb selbst, seine Tochter ist im Büro voll als Angestellte mit festem 
Gehalt beschäftigt und bildet ein junges Mädchen als Lehrling aus. Zur Reinigung der Büro
räume ist täglich eine Frau für zwei bis drei Stunden eingestellt. Im eigentlichen Baubetrieb 
sind 35 Gesellen und Arbeiter sowie vier männliche Lehrlinge beschäftigt.

(3) Für den Betrieb stehen 1 Pkw und 2 Lastkraftwagen, davon einer mit Anhänger, zur Verfügung.

Siehe Schlag- 
w 0 rI Verzeichnis 
unter
„Mithellende
Famillen-
angehfirlge"

Unterrichtung der Zähler

Beispiel II für das Ausfüllen eines Arbeitsstättenbogens
(1) In B-Stadt, Holzgasse 37, befinden sich die Leitung sowie das kaufmännische und das technische 

Büro der hier bereits seit 1925 bestehenden Firma Maschinenfabrik Werner Groß GmbH.
(2) In den Büros sind außer dem leitenden Direktor noch 25 männliche und 12 weibliche Angestellte, 

ferner 3 männliche und 2 weibliche Lehrlinge sowie 2 männliche Arbeiter beschäftigt. Für die 
Büroreinigung sind 2 Frauen für mehrere Stunden täglich eingestellt. Die Firma meldet monatlich 
zur Industrieberichterstattung, gehört der Industrie- vmd Handelskammer an und ist auch im 
Handelsregister eingetragen. Für den Leiter steht ein Pkw zur Verfügung.

(3) Zu dieser Firma gehören 2 Fabrikationsstätten als Zweigniederlassungen. Die größte mit 
240 Beschäftigten liegt ebenfalls in B-Stadt, jedoch örtlich getrennt in der Weberstraße 5. Hier 
werden ausschließlich Holzbearbeitungsmaschinen hergestellt. Die zweite Fabrik liegt in C-Stadt 
und stellt hauptsächlich Textilmaschinen her. Die Zahl der hier Beschäftigten beträgt insgesamt 
185 Personen.
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Drucksache Nr. 10

Volks-, Berufs- und 
Arbeitsstättenzählung 1961

Anleitung für das Prüfen der Zählpapiere 

in den Gemeinden

A. Allgemeine Grundsätze
Die Zählpapiere müssen in der Zählungsdienststelle zunächst auf Vollzähligkeit und danach auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Eintragungen geprön werden. Bei fehlenden und falsch ausgefüllten Erhebungsbogen sowie 
bei fehlenden und falschen Angaben sind vom Zähler oder von einem Gemeindebediensteten die Haushalte 
nochmals aufzusuchen und zu befragen. Die nachstehend aufgeführten Prüfungen stellen ein Mindestprogramm 
dar, das unbedingt einzuhalten ist. Da in den Zählungsdienststellen erfahrung .gemäß noch zahlreiche Irrtümer 
aufgedeckt werden, ist die Nachprüfung für die Qualität der Zählungsergebmsse von großer Bedeutung.

B. Prüfung der abgelieferten Erhebungsbogen auf Vollzähligkeit
Zur Entlastung der Zählungsdienststellen empfiehlt es sich, schon beim Abliefern der Zählermappen durch die 
Zähler eine gründliche Vollzähligkeitskontrolle vorzunehmen, weil Zählermappen mit fehlenden oder mangelhaft 
ausgefüllten Erhebungsbogen dann gleich zurückgegeben werden können. Löß: sich eine gründliche Vollzählig
keitskontrolle beim Abliefern der Zäniermappen in Gegenwart des Zählers nicf;t verwirklichen, so sind auf jeden 
Fall die nachstehenden im Abschnitt B I beschriebenen Kontrollen durchzuführen und die umfassende Vollzählig
keitskontrolle später, d. h. noch vor dem Prüfen der Eintragungen in den Erhebungsbogen nochzuholen.

■.Verkürzte Prüfung auf Vollzähligkeit beim Abliefern der Zählermappen
1 Liegt für jedes in der Aufstellung der zum Zählbezirk gehörenden Grundstücke (im Kopf der Zählbezirksliste 

aufgefüTirte Grundstücke) wenigstens
a| eine ausgefOllte Gebäudeliste allein
bj eine ausgefOllte Gebäudeliste und eine oder mehrere ausgefOllte Haushaltslisten oder
c) ein Arbeitsstättenbogen vor?

Da nur bewohnte Gebäude erfaßt werden, müssen zu jeder Gebäudeliste in der Regel ausgefüllte Haushalts
listen vorliegen. Nur in Ausnahmefällen, bei leerstehenden Gebäuden mit V'/ohnraum und bei von Angehöri
gen ausländischer Streitkräfte privatrechtlich gemieteten ganzen Gebäuden, in denen keine deutschen 
Personen leben, braucht keine Haushaltsliste vorhanden zu sein. Gebäudi-, die Haushalten als 2. Wohnsitz 
dienen, gelten grundsätzlich als bewohnte Gebäude. Für jede in einem sol:hen Gebäude vorhandene Woh
nung muß also mindestens eine Haushaltsliste vorliegen.

2 Sind auf der Rückseite der Gebäudelisten die Spalten 10 und 11 ausgefüllt und die Summen der je Gebäude 
eingesammelten Haushaltslisten und der in dem Gebäude gezählten Persoi-en am Fuß der Spalten 10 und 11 
eingetragen worden?
Ist für jede Gebäudeliste die auf der Rückseite, am Fuß der Spalte 10, vermerkte Zahl von Haushaltslisten 
vorhanaen? (Die bei Haushalten mit mehr als 6 Personen auszufüllenden zwei Listen müssen die gleiche 
Nummer tragen und gelten infolgedessen nur als eine erweiterte Haushaltsliste).

3 Liefert der Zähler für jede in Spalte 4 auf der Rückseite der Gebäudeliste bezeichnete Arbeitsstätte einen 
Arbeitsstättenbogen ab? (Für eine Behördenarbeitsstätte kann auch ein Kc.ntrollzettel vorliegen).

4 Bei 1 und 2 bitte gleichzeitig prüfen:
a) ob die vorliegenden Erhebungsbogen auf den ersten Blick leserlich und vollständig ausgefüllt sind,
b) ob die Reinschrift der ZählbezirksTiste ordnungsgemäß ausgefüllt wurde.

5 Bei der Prüfung der Zählermappen von Anstaltszählern ist die ausgefüllte Anstaltsliste zugrunde zu legen. 
Es ist zu prüfen, ob die auf der letzten Seite der Anstaltsliste eingetragene Zahl der Einzelbogen, Haushalts
listen, Arbeitsstättenbogen und Gebäudelisten tatsächlich vorhanden ist.

Wird festgestellt, daß Erhebungsbogen fehlen, so sollte die Zählermappe erst abgenommen werden, nachdem der 
Zähler die fehlenden Bogen eingeholt hat. Kleine Verbesserungen und vor allem Mängel bei den Abschlußarbeiten 
sollten von den Zählern an Ort und Stelle sogleich nachgeholt werden.
Falls der Zähler keine Rückfragen mehr zu erledigen hat, wird er um Rückgabe seines Zählerausweises gebeten.

II. Ausführliche Prüfung auf Vollzähligkeit
Als erstes sind in verschlossenen Umschlägen abgelieferte oder an die Zäh:ungsdienststelle direkt geschickte 
Erhebungsbogen einzuordnen und evtl, in Gebäudelisten und Zählbezirksli:ten nachzutragen. Verschlossene 
Briefumschläge, in denen Erhebungsbogen abgegeben oder an die Zäh: jngsdienststelle gesandt wurden, 
dürfen in Gegenwart des Zählers nicht geöffnet werden.

2 Zunächst ist noch einmal zu prüfen, ob der Zähler auf jedem zum Zählb' zirk gehörenden Grundstück die 
Zählung durchgeführt hat.
Liegt für jedes in der Aufstellung der zum Zählbezirk gehörenden Grundsf'.cke (kn Kopf der Zählbezirksliste 
aufgeführte Grundstücke) wenigstens 

al eine ausgefüllte Gebäudeliste allein
b] eine ausgefüllte Gebäudeliste und eine oder mehrere ausgefüllte Hausl.altslisten oder
c) ein Arbeitsstättenbogen vor?

1
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Da nur bewohnte Gebäude erfaßt werden, müssen zu jeder Gebäudeliste in der Regel ausgefüllte Haushalts
listen vorliegen. Nur in Ausnahmefällen, bei leerstehenden Gebäuden mit Wohnraum und bei von Angehö
rigen ausländischer Streitkräfte privatrechtlich gemieteten ganzen Gebäuden, in denen keine deutschen Per
sonen leben, braucht keine Haushaltsliste vorhanden zu sein.
Wenn für ein bebautes Grundstück überhaupt kein Erhebungsbogen vorliegt, ist es möglicherweise vom Zähler 
nicht aufgesucht worden. In solchen Fällen sind Nachforschungen anzustellen.

3 Liegt für jeden auf der Rückseite der Gebäudeliste in Spalte 5 eingetragenen Haushalt eine Haushaltsliste 
und für jede in Spalte 4 bezeicKnete Arbeitsstätte ein Arbeitsstättenbogen vor? Sind die Zählpapiere richtig 
geordnet, d. h. liegen sie in der Gebäudeliste in der gleichen Reihenfolge wie die Haushalte und Arbeits
stätten in Spalte 5 Dzw. 4 auf der Rückseite eingetragen sind? Sind die Haushalte und Arbeitsstätten in gleicher 
Reihenfolge, d. h. nach Gebäuden geordnet, auf der Reinschrift der Zählbezirksliste eingetragen worden?

4 An Hand der Haushaltslisten von Wohnungsinhabern ist zu prüfen, ob für die auf der Vorderseite angegebenen 
„weiteren Haushalte" ebenfalls eine Haushaltsliste vorhanden ist, und ob diese Haushalte in Spalte 5 auf der 
Rückseite der Gebäudeliste in den schraffierten Zeilen unter dem Namen des Wohnungsinhabers vom Zähler 
eingetragen wurden.

5 Sind die Gebäudelisten, Haushaltslisten, Arbeitsstättenbogen und Anstaltslisten richtig numeriert worden? 
Wenn vorschriftsmäßig numeriert und die Reinschrift der Zählbezirksliste richtig ausgefüllt wurde, müssen 
die Nummern der Erhebungsbogen in jeder der Spalten 4 bis 7 der Zählbezirksliste von 1 bis . . . fort
laufend sein. Für Haushalte mit mehr als 6 Personen muß eine zweite, evtl, sogar eine dritte Haushaltsliste 
vorliegen, für Gebäude mit mehr als 10 Wohnungen eine zweite Gebäudeliste. Die ersten, zweiten und evtl, 
sogar dritten Haushalts- bzw. Gebäudelisten müssen die gleiche Nummer tragen, aber durch den Zusatz „a", 
„b" bzw. „c" unterschieden sein.

6 Wurden die Abschlußarbeiten cuf der Rückseite der Gebäudelisten ordnungsgemäß vorgenommen?
a) Wurden die Nummern der Haushaltslisten in Spalte 10 übertragen?
b) Wurde die auf der Vorderseite jeder Haushaltsliste angegebene Personenzahl in Spalte 11 übertragen?
c) Wurde die Zahl der in dem betreffenden Gebäude eingesammelten Haushaltslisten richtig ermittelt und am 

Fuß von Spalte 10 eingetragen?
d) Wurden die in Spalte 11 eingetragenen Personenzahlen richtig addiert?

Liegen von einem Gebäude mehrere Gebäudelisten (a, b usw.) vor, müssen die zu 6 c) und 6 d) erforder
lichen Eintragungen auf der letzten Liste gemacht sein.

7 Wurden die Abschlußarbeiten cuf der Reinschrift der Zählbezirksliste ordnungsgemäß vorgenommen?
a) Sind die Spalten 1 bis 3, 4 bis 7 und 9 bis 12 vollständig ausgefüllt?
b) Wurde die Summe der eingesammelten Erhebungsbogen richtig ermittelt und am Fuß in die Spalten 4 bis 7 

eingetragen?
c) Stimmt die Summe mit der Nummer des letzten Erhebungsbogens in den Spalten 9 bis 12 überein?
d) Wurde die Personenzahl aus den Haushaltslisten richtig in die.Spalten 13 und 14 übertragen?
e) Stimmt die Summe der erfaßten männlichen und weiblichen Personen mit den in den Gebäudelisten (Spalte 11) 

eingetragenen Personenzahlen überein?
8 Bei der Prüfung der Zählermappen von Anstalfszählern ist die ausgefüllte Anstaltsliste zugrunde

a) Ist für jede im Abschnitt A eingetragene Einzelperson ein Einzelbogen ausgefüllt?
b) Liegt für jeden im Abschnitt B eingetragenen Haushalt eine Haushaltsliste vor?
c) Ist für jede im Abschnitt D eingetragene Arbeitsstätte ein Arbeitsstättenbogen vorhanden?
d) Liegt außerdem der Arbeitssrättenbogen der Anstalt selbst vor?
e) Stimmt die Anzahl der vorhandenen Erhebungsbogen mit dem auf der Rückseite der Anstaltsliste links unten 

angegebenen Summen der Erhebungsbogen überein? Hierbei ist besonders zu prüfen, ob die (für jedes 
Gebäude mit mindestens einer Wohnung anzulegenden) Gebäudelisten vollzählig vorhanden sind.

f) Wurden in den Abschnitten A und B Personen bzw. Haushalte rot angekreuzt? Wenn ja, ist zu kontrollie
ren, ob ihre Zahl in Abschnitte richtig vermerkt worden ist. (Solche Personen sind in der Anstalt unter
gebracht, weil sie keine Wohnung besitzen.)

g) Ist die Zahl der auf Einzelbogen und Haushaltslisten erfaßten Personen richtig in Abschnitt E übertragen?
Unvollständig oder falsch ausgefüllte Erhebungsbogen:

Sind Arbeitsstättenbogen, Haushalts-, Anstalts- oder Gebäudelisten offensichtlich falsch oder unvollständig 
gefüllt, so müssen die Angaben vom zuständigen Zähler oder von einem Gemeindebediensteten nachern 
werden. Besonders ist auf die vom Zähler selbst ausgefüllten Erhebungsbogen zu achten. Sie sollen auf der Vor
derseite den Hinweis tragen „vom Zähler ausgefüllt" und werden fast immer unvollständig ausgefüllt und zu er
gänzen sein. Die Gemeinden sind verpfiiehtet, dafür zu sorgen, daß in jedem Fall nur vollständig ausgefüllte Er
hebungsbogen an das Landratsamt bzw. das Statistische Landesamt weitergeleitet werden.

C. Prüfen der abgeiieferten Erhebungsbogen 
auf Richtägkeit der Eintragungen

Auf die in den „Prüfmustern für den Zähler" (Erhebungsbogen mit Roteindruck) gegebenen Hinweise ist grund-
' sützlich zu achten.

I. Prüfen der Eintragungen in den Gebäudelisten
1. Ordnungsmerkmale (Land, Reg.-Bez., Kreis, Gemeinde usw.)

Auf der Vorderseite jeder Gebäudeliste müssen rechts oben die geforderten Ordnungsangaben eingetragen sein. 
Für Gebäude mit mehr als 10 Wohnungen müssen mehrere Gebäudelisten mit gleicher Nummer voliegen. 
Bei der ersten muß hinter der Gebäudelistennummer ein „a", bei der zweiten ein „b", bei der dritten ein „c" 

stehen. Auch bei den mit „o" und „c" gekennzeichneten Gebäudelisten müssen die Ordnungsmerkmale 
angegeben sein.

2. Abschnitt A
Bei Frage 1 muß Name und Anschrift des Gebäudeeigentümers oder seines Vertreters angegeben sein. Wenn 
der Vermerk „Vom Zähler ausgefüllt" eingetragen ist, fehlt u. U. der Name des Eigentümers.
Bei Frage 2 muß entweder ein Kästchen angekreuzt (x) oder in der vorgesehenen Zeile eine Angabe gemacht 
sein.

3. Abschnitt B (Gebäudebeschreibung)
Für Wohngebäude und behelfsmäßige Wohngelegenheiten muß der gesamte Abschnitt B ausgefüllt sein, für 
Nichtwohngebäude jedoch nur der obere Teil (Spalte 1 und 2)
Frage 1: Hier muß entweder eines der 5 Kästchen ein Kreuz (x) aufweisen oder auf der Leerzeile eine Ein
tragung gemacht sein.

zu legen.

aus-
oben

usw.
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Frage 2: Die Frage nach der Art des Gebäudes ist in 3 Felder untergliedert. In jeder Gebäudeliste kann jeweils 
nur in einem dieser 3 Felder entweder ein Kästchen angekreuzt oder auf der zugehörigen Lcerzeile eine ent- 

Eintragung gemacht sein. Bei leerstehenden Gebäuden mit Wohnraum muß hinter „Art des Ge
bäudes" vom Zähler der Vermerk „Gebäude steht leer" und eine entsprechende Begründung bzw. ein Frage
zeichen eingetragen sein, z. B. „Haus nur über das Wochenende bewohnt" bei leerstehenden Wochenendhäu
sern. Bei noch im Bau befindlichen, aber bereits teilweise bewohnten Gebäuden müssen hinter „Art des Ge
bäudes" die Worte „noch im Bau" vermerkt sein. Ist hinter ,.Art des Gebäudes" der Vermerk „Haus wird nur 
über das Wochenende bewohnt" eingetragen oder eine sonstige Eintragung gemacht, aus der ersichtlich ist, 
daß es sich vermutlich um ein Geböude handelt, das dem Haushalt ols 2. Wohnsitz dient, so muß die Gemeinde 
überprüfen, ob dies zutrifft oder nicht. Handelt es sich um einen 2. Wohnsitz, so hat die Gemeinde dies da
durch zu bestätigen, daß sie in den freien Raum links neben den Ordnungsangaben auf der Gebäudeliste und 
auf der Haushaltsliste mit Rotstift „Zweiter Wohnsitz" vermerkt.
Frage 3: Hier muß entweder ein Kästchen angekreuzt oder bei Gebäuden mit mehr als 5 Geschossen eine 
Zahl über 5 eingetragen sein.
Frage 4: Es muß eine Baujahrgruppe angekreuzt bzw. eine Jahreszahl nach 1948 eingetragen sein.
Fragen 5 a, 5 b, 5 c: Die Frage nach der Bauart des Gebäudes ist in 3 Unterfragen gegliedert. Daher muß in 
allen 3 Feldern je eine Antwort angekreuzt oder zu den Fragen 5 a und 5 b je ein Kreuz und zu Frage 5 c eine 
sonstige Eintragung auf der Leerzeile gemacht sein.
Fragen 6a und 6 b: Auch hier müssen in beiden Feldern Angaben eingetragen sein, zu 6 a entweder ein Kreuz 
oder eine Eintragung in Klartext.
Frage 7: Hier muß eines der 5 vorgedruckten Kästchen angekreuzt sein.
Frage 8: Mindestens ein Kästchen muß ein Kreuz aufweisen. Es kann aber auch ein zweites Kästchen an
gekreuzt sein, wenn z. B. ein Kanalisationsanschluß nur für Abwässer besteht (das 2. vorgedruckte Kästchen 
ist angekreuzt), die Fäkalien dagegen abgefahren werden.
Frage 9: Eines der 4 Kästchen muß ein Kreuz aufweisen.
Frage 10: Hier muß eines der4 Kästchen angekreuzt sein; ist jedoch die zweite Antwortmöglichkeit angekreuzt, 
muß zusätzlich hinter „Zahl der Wohnungen" eine Zahl eingetragen sein.

4. Abschnitt C (Verzeichnis der Wohnungen, Werkstätten, Läden, Büros usw. im Gebäude)
Im Abschnitt C muß mindestens eine Wohnungszeile ausgefüllt sein. Dabei ist zu beachten, daß für jede Woh
nung sämtliche vorgedruckten Spalten (2—11) eine Eintragung erhalten müssen, gleichgültig, ob die Wohnung 
zum Zeitpunkt der Zählung leersteht oder nicht.
Spalten 2 und 3: Hier muß die Lage jeder Wohnung, jeder Werkstatt und jedes Büros im Gebäude bzw. im 
Stockwerk angegeben sein.
Spalte 5: In der ersten, nicht schraffierten Zeile, muß der Wohnungsinhaber eingetragen sein. In den schraffier
ten Zeilen sind vom Zähler die in der betreffenden Wohnung evtl, noch wohnenden Untermieter nachgetragen. 
Spalte 11: Für jeden in Spalte 5 angegebenen Namen eines Haushalts (Wohnungsinhaber oder Untermieter) 
muß hier die Zahl der Haushaltsmitglieder eingetragen sein: Fehlt die Eintragung, so ist die Haushaltsliste des 
angegebenen Haushalts herauszusuchen und die Zahl der auf der Vorderseite rechts unten genannten Haus- 
haitsmitglieder zu übertragen. Für Haushalte mit mehr als 6 Personen müssen zwei Haushaltslisten vorliegen. 
Bei Gebäuden, die Haushalten als 2. Wohnsitz dienen, wird in den Fällen, in denen die zugehörige Haus
haltsliste durch den Zähler selbst angelegt wurde, nicht immer die Zahl der Personen angegeben sein. Die 
Gemeinde muß die Personenzahl feststellen — an Hand von Karteiunterlagen oder durch Nachforschungen —, 
auf den betreffenden Haushaltslisten vermerken und auf der Rückseite der Gebäudeliste die Nummer der 
Haushaltsliste (in Spalte 10) und die Zahl der betreffenden Personen nachtragen.

II. Prüfen der Eintragungen in den Haushaltslislen

sprechende

1. Vorderseite der Haushaltsliste
Die Ordnungsmerkmale (Land, Regierungsbezirk, Kreis, Gemeinde usw.) müssen auf jeder Haushaltsliste ein
getragen sein. Bei Haushalten mit mehr als 6 Personen müssen zwei Haushaltslisten mit gleicher Nummer vor
liegen. Die erste muß hinter der Haushaltslistennummer mit „a", die zweite mit „b" gekennzeichnet sein. 
Liegen Haushaltslisten vor, die neben den Ordnungsangaben mit einem „A" gekennzeichnet sind, so ist in 
der zugehörigen Gebäudeliste zu prüfen, ob hinter dem Namen des Haushalts auf der Rückseite in Spalte 
12 ebenfalls ein „A" (oder ein Hinweis auf ausländische Streitkräfte) vermerkt ist. Fehlt der Hinweis, ist er 
nachzutragen.
Die auf der Vorderseite der Haushaltsliste angegebene Zahl der Haushaltsmitglieder muß mit der Zahl der in 
der Innenseite ausgefüllten Spalten übereinstimmen. Weichen sie voneinander ab und läßt sich die Abweichung 
nicht aus der Haushaltsliste erklären (siehe hierzu besonders Abschnitt VIII), so ist eine Rückfrage bei dem be
treffenden Haushalt erfoderlich.
An Hand der Haushaltslisten der als Wohnungsinhaber in Spalte 5 der Gebäudeliste aufgeführten Haus
halte ist zu prüfen, ob für die auf der Vorderseite angegebenen weiteren Haushalte ebenfalls je eine Haus
haltsliste vorhanden ist, und ob diese Haushalte in Spalte 5 auf der Rückseite der Gebäudeliste vom Zähler 
in den schraffierten Zeilen unter dem Namen des Wohnungsinhabers nachgetragen wurden.

2. Abschnitt I
Für die Fragen 1' bis 4, 6, 7, 10, 12 und 14 muß unbedingt für jede Person (auch Kinder) entweder eine Ant
wort angekreuzt oder eingetragen sein.
Frage 4: Wenn „verheiratet" angekreuzt ist, muß die Frage 5 beantwortet sein.
Frage 10: Wenn mit „ja" beantwortet, muß bei 10 a unbedingt die genaue Anschrift (Gemeinde, Straße und 
Hausnummer) genannt und bei 10 b'„ja" oder „nein" angekreuzt sein.
Frage 11b: Ist hier „möbliertes Zimmer", „Lehrlingsheim", „Wohnung", „Bauarbeiterlager" und dergl. an
gegeben, müssen auch Fragen 10a und 10b ausgefüllt sein.
Frage 12: Wenn „ja" angekreuzt ist, müssen mindestens die Fragen 15 bis 20 beantwortet sein.
Frage 13: Für die gleiche Person können auch mehrere Angaben angekreuzt sein, z. B. Unterstützungs
empfänger und Hausfrau.

3. Ab^hnitt II
Die Fragen 15 bis 20 müssen für Personen beantwortet sein, für die
a) bei Frage 12 „ja" angekreuzt ist,
b) bei Frage 13 „arbeitslos" oder „Zeit-/Berufssoldat" angekreuzt ist.
Frage 17: Gemeinde, Straße und Hausnummer muß genannt sein.
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Frage 18: Auf genaue Angaben achten: Siehe Beispiele und Merkblatt. Bei selbständigen Landwirten (siehe auch 
Frage 19) ist zu prüfen, ob sie auf der Rückseite der Haushaltsliste die Fragen im Abschnitt V beantwortet 
haben.
Frage 19: Bei allen Selbständigen (mit Ausnahme der selbständigen Landwirte) muß Abschnitt VII auf der Rück
seite ausgefüllt sein.

4. Abschnitt III
Frage 22: Es ist zu prüfen, ob die angegebenen Wegezeiten stimmen können. Die Fragen 22 bis 24 werden 
für Schüler, vor allem für Volksschüler mit kurzem Schulweg, häufig vergessen. Die Antworten müssen evtl, 
nachgetragen werden.

5. Abschnitt V: Wenn ein Haushaltsmitglied eine Fläche von 0,5 und mehr ha bewirtschaftet, müssen für diese 
landwirtschaftliche Tätigkeit auf der Innenseite der Haushaltsliste die Fragen 15 bis 20 beantwortet sein oder — 
bei neben einem Hauptberuf betriebener Landwirtschaft — muß zu Frage 21 „landwirtschaftliche Tätigkeit" 
angekreuzt sein.

6. Abschnitt VII: Selbständige Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige und sonstige selbständige Erwerbstätige 
müssen im Abschnitt VII Eintragungen gemacht haben, wenn sie nicht als Landwirt selbständig sind. Fehlen 
diese Angaben, muß der Haushalt noch einmal befragt werden.

III. Prüfen der Eintragungen im Arbeitsstättenbogen
1. Die Ordnungsmerkmale (Land, Reg.-Bez., Kreis usw.) müssen auf jedem Bogen eingetragen sein.
2. Abschnitt A

Die Angoben zu Frage 1 müssen deutlich lesbar und ausreichend sein. Fällt die Anschrift in einen anderen als 
den bei den Ordnungsangaben vermerkten Zählbezirk, so ist zu prüfen, ob in dem anderen Zählbezirk nicht 
evtl, ebenfalls ein Bogen für die gleiche Arbeitsstätte vorliegt.
Bei Frage 2 muß zutreffendenfalls die notwendige Eintragung erfolgt sein.

3. Abschnitt B
Entsprechend der Eintragung zur Frage 1 ist darauf zu achten, daß sinngemäße Angaben zu den Fragen 2a
bis g gemacht und auch die erbetenen Unterstreichungen der jeweils wichtigsten Waren oder Leistungen vor
genommen wurden. Falls zu mehreren der Fragen 2 a bis g Eintragungen gemacht wurden, muß auch Froge 3 
beantwortet sein.
Bei den Fragen 4 bis 7 muß entweder „ja" oder „nein" angekreuzt sein.

4. Abschnitt C
Hier ist auf eine der Gliederung der Übersicht entsprechende Eintragung der Beschäftigtenzahlen zu achten

5. Abschnitt D
Behörden und Organisationen ohne Erwerbscharakter beantworten die Fragen des Abschnitts D nicht.
Die Richtigkeit der Angaben zu den Fragen 1 und 2 wird in vielen Füllen aus der örtlichen Kenntnis beurteilt 
werden können.
Wenn Frage 2 a) bejaht ist, muß die Übersicht zu 3 a) ausgefüllt und ouch Frage 3 b) beantwortet sein.
Wenn Frage 2 b) bejaht ist, muß Frage 4 beantwortet sein.

6. Abschnitt E
Behörden und Organisationen ohne Erwerbscharakter beantworten diesen Abschnitt nicht; dasselbe gilt für 
Zweigniederlassungen (die also im vorhergehenden Abschnitt D die Frage 2 b) bejaht haben). Bei allen ande
ren Frogebogen muß hier ein Kästchen angekreuzt sein (vgl. auch Angabe — evtl. Stempel — im Abschnitt A).

7. Abschnitt F
Behörden und Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie Zweigniederlassungen beantworten diesen Ab
schnitt nicht.
In allen anderen Fragebogen müssen die Fragen 1 und 2 entweder bejaht oder verneint sein. Ist eine der Fra
gen bejaht, muß bei Frage 3 die Ausweisart angekreuzt sein.

8. Abschnitt G
Bei Frage 1 soll die Zahl der vorhandenen Fahrzeuge angegeben, bei Frage 2 lediglich das Vorhandensein an
derer Fahrzeuge usw. durch Ankreuzen kenntlich gemacht werden
Sind hier keine Angaben gemacht, so ist zu prüfen, ob dies nach der Art der befragten Arbeitsstätte als zu
treffend angenommen werden kann. Sind zu Frage 1 und (oder) 2 Angaben gemacht, so muß auch Frage 3 be
antwortet sein.

9. Am Schluß der Seite 3 ist auf deutlich lesbare Angaben zu achten.
IV. Prüfung der Eintragungen in den Zählpapieren von Anstalts- bzw. Sonderzählbezirken

Zusätzlich zu den unter B. II beschriebenen Vollzähligkeitskontrollen ist zu prüfen;
1. Liegt für jeden in Spalte 5 der Gebäudeliste angegebenen Haushalt eine Haushaltsliste vor? (Die Haushalts

listen verbleiben in der Reihenfolge ihrer Aufführung in der Anstaltsliste). Ist für jede eingetragene Arbeits
stätte ein Arbeitsstättenbogen vorhanden? (Auch die Arbeitsstättenbogen bleiben in der Anstaltsliste.)

2. An Hand der Haushaltslisten von den als Wohnungsinhaber in Spalte 5 der Gebäudeliste aufgeführten Haus
halte ist zu prüfen, ob für die auf der Vorderseite angegebenen weiteren Haushalte ebenfalls je eine Haus- 
haltsliste vorhanden ist, und ob diese Haushalte in Spalte 5 auf der Rückseite der Gebäudeliste vom Sonder
zähler („Anstaltszähler") in den schraffierten Zeilen unter dem Namen des Wohnungsinhabers nachgetragen 
wurden. Diese Haushalte müssen auch in Abschnitt B der Anstaltsliste eingetragen sein.
Es ist zu prüfen, ob die Spalten 10 und 11 auf der Rückseite der Gebäudeliste richtig addiert wurden.

Prüfung der Eintragungen in den Haushaltslisten und Einzelbogen erfolgt an Hand des unter C. II beschrie
benen Prüfprogramms. Für das Prüfen der Gebäudelisten ist der Abschnitt C. I und für das Prüfen der Arbeits
stättenbogen der Abschnitt C. III zugrunde zu legen.

Die

D. Aufstellen des Gemeindebogens
Nachdem die Vollzähligkeit der Erhebungsbogen, die Eintragungen in den Erhebungsbogen und in der Reinschrift 
der Zählbezirksliste sowie die Abschlußarbeiten auf der Rü»seite der Gebäudelisten und in der Reinschrift der 
Zählbezirksliste einschließlich der Summenbildung überprüft worden sind, ist die Summe der eingesammelten 
Erhebungsbogen sowie der erfaßten Personen von den Reinschriften der Zählbezirkslisten in den Gemejnde- 
bogen zu übertragen. Nach Abschluß dieser Arbeiten muß durch Addition im Gemeindebogen die Gemeinde

ermittelt werden. Der Gemeindebogen ist zusammen mit den übrigen Zählpapieren abzuliefern.summe
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Original ; Größe DIN A 4> Farbe weiß
Baden-WürttembergDrucksache Nr. 11

Volks-, Berufs- und 
Arbeitsstättenzählung 1961

Regierungsbezirk:

Kreis:

Gemeinde:

Gemeindekennzahl Gemeindeteil: ..........................................

(für jeden Stadtteil einen neuen Bogen beginnen)

Gemeindebogen Blatt Nr.:

Zahl der erfaßten 
Personen i)

Zählbezirk Er- Bemerkungen 
z. B. Name des Wohnplatzes 

oder Gemeindeteils

Zahl der eingesommelten Nicht ausfOllenNr, neuerungs' 
bedürftiges 

Wohngebiet 
= E

Haus
halts
listen

Ge
bäude

listen

Arbeits
stätten
bogen

An
stalts
listen

m w m w

Übertrag

Diese Personenzahl gibt nur annäherungsweise die Einwohnerzahl der Gemeinde wieder. Sie entspricht nicht der Wohnbevölkerung, die im allgemeinen nie
driger sein wird. Oie endgültige Wohnbevölkerung wird vom Statistischen Landesamt festgestellt.
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E

Zahl der erfaßten PersonenZahl der eingesammelten Nicht ausfOllenZählbezirk Er- Bemerkungen 
z. B. Name des Wohnplatzes 

oder Gemeindeteils

Nr. neuerungs-
bedürftiges
Wohngebiet

= E

Ge
bäude
listen

Haus
halts
listen

Arbeits
stätten
bogen

An
stalts
listen

im mw w

übertrag

%

■

') ’)
Summe

’)
rInsgesamt r

I
1) Diese Personenzahl gibt nur annäherungsweise die Einwohnerzahl der Gemeinde wieder. Sie entspricht nldit der Wohnbevölkerung, die im allgemeinen nie

driger sein wird. Die endgültige Wohnbevölkerung wird vom Statistischen Landesamt festgestellt.

Hiermit wird bescheinigt, daß die Zählung im ganzen Gemeindegebiet ordnungsgemäß durchgeführt ist. Die Zählpapiere liegen 
vollzählig vor und sind geprüft worden.

, den 1961
Unterschrift desOrt Datum

Zählungsleiters Bürgermeisters
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Volks-, Berufs-- und
Arbeitsstättenzählung 196I

Februar I96I

Rieh tlinien

für die Aussonderung ''Erneuerungsbedürftiger Wohngebiete"
bei den wohnungsstatistischen Feststellungen im Rahmen

der Volkszählung I96I

1. Die Aufgaben der wohnungsstatistischen Feststellungen im Rahmen der Volks
zählung 1961

1.1 Bei der Wohnungszählung 1956 hat die Feststellung der wohnungsmäDigen Ver

sorgung der Bevölkerung im Vordergrund gestanden. Die daran anschließenden 
1 vH—Zusatzerhebungen 1957 und 196O sollten darüber hinaus noch die ’Voh- 

nungswünsche und den Wohnungsbedarf, die Mietzahlungsfähigkeit und die Miet
zahlungsbereitschaft ermitteln. Gleichzeitig damit wurden die zunächst über
wiegend quantitativen Feststellungen ("Wohndichte” u.dgl.) im Zusammenhang 

mit der Beurteilung der Miethöhe und der Wohnungsansprüche durch Feststel
lungen über die Ausstattung der Wohnungen ergänzt. Damit wurde begonnen, 
auch qualitative Gesichtspunkte stärker zu berücksichtigen.

Mit dem Übergang von der wohnungspolitischen Aufgabe, die ärgste Wohnungs

not zu beseitigen und die Bevölkerung zunächst mit einem Mindestmaß an Wohn- 
raum zu versorgen (Beseitigung des Wohnungsdefizits), zu der Aufgabe, die 

Wohnungen auch ausstattungsgemäß und qualitativ an neuere Standards heran
zuführen und die Wohnverhältnisse insbesondere in den Städten zu sanieren, 
wurde den wohnungsstatistischen Feststellungen im Rahmen der nächsten Volks
zählung ursprünglich die Aufgabe gestellt, den Wohnwert der Wohnungen zu 
ermitteln und die in den Wohnungen der verschiedenen Qualitätsstufen woh
nenden Haushalte und Personen naelizuweisen. Hierzu waren umfangreiche Pläne 
ausgearbeitet worden, nach denen der bauliche Zustand des Gebäudes, die 
Ausstattung der einzelnen Wohnungen sowie ihre "Lage" berücksichtigt wer
den sollte. Bei den Bestrebungen, das Programm des Zäh 1 iingswerkes zu ent
lasten, wurden leider diese eingehenden. Pläne geopfert. Es hlieb zunächst 
nur die Aufgabe, die "Wohnwürdigkeit" der Gebäude fcstzuste11en und die 
Zahl der in den Gebäuden verschiedener Wohnwürdigkeitsstufen liegenden Woit-
nungen und die darin lebenden Haushalte und Personen nachzuweisen.

Der Grad der Wohnwürdigkeit der Gebäude soll an Hand der Gebäudebeschrci- 
bung auf der Gebäudeliste der Volkszählung ermittelt werden. Durch Kombi
nation der Angaben zu einzelnen Merkmalen (Baujahr, Bauart, Bedachung, 

Wasserversorgung, Abwässer- und Fäkalienbeseitigung, Toilettenausstat
tung usw.) werden Gebäudetypen verschiedener Wohnwürdigkeit gebildet;
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Kie werden die in ihnen liegenden Wohnungen mit ihren Wohnpartei- 

en nachgewiesen. Dies soll für jeden einzelnen Zählbezirk erfolgen.

1.2 Es ist unbestreitbar, daß mit der Beurteilung der Wohnwürdigkeit auf 
Grund des baulichen Zustandes (und der sanitären Ausstattung) nur ein 

Teil der Eaktoren, die die Wohnwürdigkeit der Gebäude und damit der in 

ihnen liegenden Wohnungen bestimmen, erfaßt wird. Es fehlt die Berück
sichtigung der Umweltbedingungon. Ein Gebiet kann schlechte Wohnver
hältnisse aufweisen, obwohl die in ihm liegenden Gebäude und Wohnungen 

überwiegend in einem guten Zustand sind. Die baulich-räumlichen Ver
hältnisse auf dem Grundstück und in seiner Nachbarschaft sind in hohem 

Maße mitbestimmend für die Wohnwürdigkeit. Ungünstige Umweltfaktoren 

mindern unter Umständen die Wohnwürdigkeit eines ganzen Gebietes, auch 

unabhängig von dem Zustand der Wohnungen oder einzelner Gebäude. Es war 
daher notwendig, auch die Umweltverhältnisse mit in das Qualifizierungs~ 

System der wohnungsstatistischen Feststellungen bei der Volkszählung I96I 
hineinzubringen, so daß zum mindesten besonders ungünstige Verhältnisse 

zu erkennen sind. Ein völliger Verzicht auf eine derartige Ergänzung wür
de ein falsches Bild ergeben.

Es sind eine ganze Reihe von Merkmalen denkbar, mit denen die Umweltver
hältnisse charakterisiert werden können, und es wäre möglich, aus der Kom
bination dieser Einzelmerkmale eine Wertskala abzuleiten. In Anbetracht 
der besonderen Schwierigkeiten eines solchen Unterfangens bei der erst
maligen Durchführung und der Kürze der bis zur Zählung verbleibenden Zeit 
muß man sich jedoch auf wenige und eindeutige Kriterien beschränken, die 

auch unter Fachleuten nicht oder doch kaum umstritten sind, und auf eine 

feinere Abstufung verzichten.

Es sollen daher lediglich diejenigen Gebiete besonders herausgestellt wer
den, in denen die Umwelteinflüsse die Qualität des Wohnungsbestandes der
art beeinträchtigen, daß der gegenwärtige Zustand als auf die Dauer unzu
mutbar anzusehen ist. Der Einfacliheit halber sollen diese regionalen Ein
heiten im folgenden als "Erncuerungsbedürftige Wohngebiete" bezeichnet 
werden. Bei diesen "Erneuerungsbidiirftigen Wohngebieten" handelt es sich
um regionale Einheiten, in denen zur Gesundung der Wohnverhältnisse ir
gendwann eine wesentliche bauliche Umgestaltung der vorhandenen Bebauung
oder sogar eine Neubebauung erfolgen muß. Es sind dabei nur die Gebiete 
heranzuziehen, die ganz oder überwiegend dem Wohnen dienen (Kleinsied

lungsgebiete, reine Wohngebiete, Wohngebiete mit geringem gewerblichem 
Einschlag, Mischgebiete). Außer Betracht sollen Geschäfts-, Gewerbe- »nd 

Industriegebiete bleiben, wenn in ihnen Wohnungen nur in geringer Zahl 
vorhanden sind.
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2. Das Verfahren für die Aussonderung "Erneuerungsbedürftiger Wohngebiete"
2.1 Die Feststellung der Umweltbedingungen, die für die Beurteilung hinzuzu

ziehen sind, hat für die wohnungsstatistischen Feststellungen I96I nicht 

für einzelne Grundstücke bzw. Gebäude isoliert, sondern jeweils für ge
schlossene Zählbezirke zu erfolgen. Für jeden der Zählbezirke ist fest
zustellen, ob er (überwiegend) in ein "Erneuerungsbedürftiges Wohngebiet" 

fällt oder nicht.
Diese Arbeit läßt sich gemeinsam von der für die örtliche Planung zu
ständigen Dienststelle und der für die Einteilung des Gemeindegebietos in 
Zählbezirke zuständigen örtlichen Dienststelle durchführen. Dabei hat die 
Planungsdienststelle zunächst einmal die "Erneüerungsbedürftigen Wohnge
biete" in eine Karte einzuzeichnen. Diese Karte ist später mit einer ent
sprechenden Karte der Zählbezirke zur Deckung zu bringen. Dabei dürften 
sich kaum Schwierigkeiten ergeben, da die Zählbezirke klein sind und nur 
wenige Gebäude umfassen, so daß stets mehrere geschlossene Zählbezirke 
in ein "Erneuerungsbedürftiges Wohngebiet" fallen. Nur in Ausnahmefällen 
können die Grenzen der "Erneuerungsbedürftigen Wohngebiete" Zählbezirke 
durchschneiden. Da bei den Untersuchungen eine buchhalterische Genauigkeit 
nicht erforderlich ist, wird man Zählbezirke, die überwiegend im "Er
neuerungsbedürftigen Wohngebiet" liegen, ihm ganz zuteilen können; nur 
in Fällen besonderer Bedeutung wird der betreffende Zählbezirk geteilt 
werden müssen.

2.2 Es sind folgende Schritte zu unterscheiden:

a) Die Planungsdienststellen der Gemeinden oder die mit der örtlichen 

Planung beauftragten Stellen werden in der Regel einen überblick über
die baulichen Verhältnisse im Gemeindegebiet haben, der es gestattet,

"Erneuerungsbe-zunächst in großen Umrissen die möglichen 

dürftigen Wohngebiete" abzugrenzen. Die Grenzen sind dabei zunächst 
weit zu stecken, um sie später durch nähere Feststellungen enger ziehen 

zu können. Dadurch muß sichergestellt sein, daß keine wesentlichen Ge
biete übersehen werden.

b) Für die erste Abgrenzung kann das Alter der Bebauung ein Anhaltspunkt 

sein. "Erneuerungsbedürftige Wohngebiete" werden am ehesten in der 

Altstadt und in den Baugebieten der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts zu erwarten sein. Innerhalb einer Gemeinde können durchaus 

mehrere "Erneuerungsbedürftige Wohngebiete" vorhanden sein.

c) Zur näheren Begrenzung der "Erneuerungsbedürftigen Wohngebiete" sind 

dann Karten heranzuziehen, welche die Bebauung und die Grundstücks— 

grenzen klar erkennen lassen. Zur Ergänzung sind, soweit vorhanden, 
Modelle, Luftaufnahmen und Bestandsaufnahmen über die Versorgung und 

Entwässerung sowie die sozialen und gesundheitlichen Verhältnisse ge
eignet.

d) Schließlich sind durch örtliche Begehungen die aus den vorhandenen Unter
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lagen gewonnenen Ergebnisse zu überprüfen und zu ergänzen. Wenn 

bei der Begehung einzelne Baublöcke oder Baugebiete nicht eindeu
tig beurteilt werden können, so sind durch Stichproben einzelne 

Grundstücke eingehender zu untersuchen. Im übrigen kann wohl meist 
von besonderen Untersuchungen abgesehen und die Abgrenzung der "Er
neuerungsbedürftigen Wohngebiete" auf Grund des Kartenmaterials und 

der Ortsbegehung entsprechend der Begriffsbestimmung mit Hilfe der 

im folgenden angegebenen Merkmale ohne Einzeluntersuchungen oder Be
rechnungen vorgenommen werden.

e) Dabei ist zu bedenken, daß die Begrenzung nur für die Zwecke der Zäh

lung bestimmt zu sein braucht und weder für eine spätere Kennzeichnung 

im Flächennutzungsplan noch für sonstige zukünftige baupolitische Maß
nahmen oder die Zuteilung von Mitteln verbindlich ist. Es mag an die
ser Stelle auch hervorgehoben werden, daß es neben den "Erneuerungsbe
dürftigen Wohngebieten" der hier abgegrenzten Art noch andere Gebiete 

gibt, die durch bauliche Maßnahmen geändert werden müssen. So kann et
wa der Verkehr eine wesentliche Umgestaltung von Baugebieten erfordern. 
Ergibt sich auf dem angegebenen Wege nicht mit völliger Sicherheit, daß 

ein Gebiet erneuerungsbedürftig im Sinne der Begriffsbestimmung ist, 

so ist von seiner Aussonderung für die Zwecke der Zählung abzusehen.

3. Die Merkmale für die Einbeziehung in die "Erneuerungsbedürftigen Wohngebiete"

Bei der Einbeziehung in ein "Erneuerungsbedürftiges Wohngebiet" sind bei der 

örtlichen Begehung und in Zweifelsfällen bei Stichproben in erster Linie und 
nach Möglichkeit die unter a) bis e) aufgeführten Merkmale zu berücksichtigen. 

Diese können jedoch nur Anhaltspunkte bilden. Ausschlaggebend soll das aus 

dem Kartenmaterial und der Anschauung gewonnene Urteil eines sachkundigen Be
arbeiters sein, daß das zu beurteilende Gebiet nur durch wesentliche bauliche 

Maßnahmen in seinen Wohnverhältnissen gesund und sicher gestaltet werden kann. 
Seinem pflichtmäßigen Ermessen bleibt es anheimgestellt, die einzelnen Merk
male zu bewerten und gegeneinander abzuwägen. Schon eines der Merkmale kann 

bei ungünstigen Zuständen begründen, daß ein Gebiet als "Erneuerungsbedürf
tiges Wohngebiet" bezeichnet wird. In der Regel dürften aber mehrere Merkmale 

zutreffen. Die angegebenen Werte sind so gewählt, daß die "Erneuerungsbedürf
tigen Wohngebiete" möglichst eng abgegrenzt werden.

a) Bebauungsgrad

Der Bebauungsgrad gibt an, wiev'iel von der Fläche eines Baugrundstücks 

mit Gebäuden bedeckt ist. Er ist das Verhältnis der überbauten Fläche 

eines Baugrundstückes zur Gesamtfläche.
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Er kann als ungünstig angesehen werden, wenn er übersteigt

6/10
5/10
4/10

bei ein- und zweigeschossiger Bebauung
bei dreigeschossiger Bebauung
bei vier- und mehrgeschossiger Bebauung

b) Baudichte

Die Baudicbte gibt an, wieviel BruttogeschoDflache auf einem bebauten 

Grundstück je qm Grundstücksfläche vorhanden ist. Sie ist das Verhält
nis der BruttogeschoOfläche zur Fläche des Baugrundstücks (Geschoß
flächenzahl).
Sie kann als ungünstig angesehen werden, wenn sie übersteigt

bei ein- und zweigeschossiger Bebauung
bei dreigeschossiger Bebauung
bei vier- und mehrgeschossiger Bebauung

c) Belichtung, Besonnung, Belüftung

1,2
1,5
2,0

Sie hängen ab von der Lage der Fensterwände zu den Himmelsrichtun”cn 

und den gegenüberliegenden Wänden. Abstände können als nicht aus
reichend angesehen werden, wenn sie wesentlich geringer als die Höhe 

der gegenüberliegenden Wand sind. Dabei sind nicht nur die Abstände 

auf den Hof-, sondern auch auf den Straßenseiten zu berücksichtigen. 
Vorwiegende Nordlage der Wohnräume kann die Gesundheit der Bewohner 

stark gefährden.

d) Stör- und Gefahrenquellen

Gewerbliche Betriebe innerhalb des zu beurteilenden Gebiets oder in 

seiner Nähe können durch Geräusche, Gerüche, Qualm oder Erschütterung 

das Wohnen unzumutbar beeinträchtigen oder, weil leicht entflammbare 

oder explosive Stoffe gelagert oder verarbeitet werden, gefährden. Der 
Straßen-, Eisenbahn- und Luftverkehr kann durch star!:-' Geräusche oder 

Abgase eine ähnliche Wirkung ausüben. Wohngebiete können auch durch 
ihre Lage in Überschwemmungs- und Bergsenkungsgebieten gefährdet sein.

e) Hofflächen, Gemeinschaftsanlagen, Anlagen des Gemeinbedarfs

Fehlen Gärten oder Grünanlagen, Flächen für hauswirtschaftliche Zwecke, 
für Einstellplätze oder für das Spiel der Kinder auf den Grundstücken, 
im Gebiet oder in der Nähe des Gebietes, so ist dadurch ein weiteres 

Merkmal für die Erneuerungsbedürftigkeit gegeben.

ffenn auch für die Aussonderung erneuerungsbedürftiger Wohngebiete städtebau
liche Merkmale, insbesondere die unter a-e genannten, maßgebend sein sollen.
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kann es doch zweckmäßig sein, dabei den Erhaltungszustand der Gebäude, 
die Lage und den Grundriß der Wohnungen und ihre sanitären Verhältnisse 

ergänzend zu berücksichtigen. Ausführliche Erhebungen darüber werden mit 
Hilfe der Gebäudelisten im Rahmen der Volkszählung angestellt.

o

Zur Erneuerungsbedürftigkeit eines Wohngebietes kann es beitragen, wenn 

der Erhaltungszustand der Gebäude überwiegend schlecht ist und nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand verbessert werden kann. Das gleiche gilt, 

wenn die Mehrzahl der Wohnungen nicht abgeschlossen ist oder keine eige
ne Toilette hat, die Toiletten nicht in den Gebäuden liegen und zahl
reiche Wohnungen in Hintergebäuden oder Seitenflügeln vorhanden sind. 
Fehlt eine zentrale Abwässerbeseitigung in dicht bebauten Gebieten, so 

kann damit ein weiteres ergänzendes Merkmal für die Erneuerungsbedürf
tigkeit gegeben sein.
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